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0 Einführung 

Die Sicherheit von Technik gewinnt in praktischer wie wissenschaftlicher Hinsicht für die Ge-
sellschaft erheblich an Bedeutung. Auch die „Sicherheit technischer Anlagen“ kann damit als 
ein gesellschaftlich angestrebtes Ziel angesehen werden. Die Gesellschaft kann die Sicherheit 
von Technik im Allgemeinen und die Sicherheit technischer Anlagen im Speziellen nur sehr 
bedingt beeinflussen. Sie ist auf kreative sowie normative subjektive Leistungen von Ingen-
ieuren in Prozessen der Technikgenese angewiesen. Die sozialwissenschaftliche Beschreibung 
dieser Leistungen von Ingenieuren zur Gewährleistung von Sicherheit ist ein zentrales Ziel die-
ser Arbeit. Die Fragestellung auf den Punkt (mit Fragezeichen) gebracht lautet: Wie gehen In-
genieure aus der Ingenieurpraxis und aus der Ingenieurwissenschaft mit Risiken technischer 
Anlagen zur Gewährleistung von deren Sicherheit um? Die dezidierte Beschreibung der ein-
zelnen Vorgehensschritte von Ingenieuren in Bezug auf Risiken ist somit der Gegenstand der 
Arbeit. Es ist damit als ein „positiver Nebeneffekt“ anzusehen, wenn hierauf basierend zudem 
Vorschläge gemacht werden zur Weiterentwicklung der interdisziplinären Risikoforschung und 
zur Verbesserung der gesellschaftlichen Risikosteuerung. 

0.1 Empirische Grundlegung 

Die Behandlung der Fragestellung basiert zum einen auf der Auswertung von Veröffentlichun-
gen unterschiedlicher sozial- und ingenieurwissenschaftlicher Fachdisziplinen und zum ander-
en auf eigenen empirischen Erkenntnissen. Die empirische Grundlage der vorliegenden Arbeit 
ist im Rahmen des von der Volkswagen-Stiftung geförderten Forschungsprojektes „Rechtliche 
Risikosteuerung. Ingenieure und Juristen im Prozess der Technikgenese“ geschaffen worden.1 
Ziel des Forschungsprojektes war es, den Einfluss von rechtlichen, technischen und profes-
sionellen Normen auf die Sicherheit baulicher Infrastrukturanlagen zu untersuchen: Dazu wur-
den in drei Technikbereichen – Müllverbrennungsanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen und 
Brückenbauten – jeweils ein innovatives und ein konventionelles Projekt ausgewählt, wobei im 
Technikbereich Abwasserbehandlungsanlagen ein zusätzliches Projekt aufgenommen wurde. 

Im Mittelpunkt der empirischen Betrachtung standen Bauingenieure, da ihnen im Infrastruk-
turbau die entscheidende Rolle zukommt. Von der Gesamtheit der kreativen und normativen 
subjektiven Leistungen der in einem technischen Projektzusammenhang tätigen Ingenieure 
wird letztlich die Sicherheit eines technischen Artefaktes bestimmt. Deshalb wurden zur Re-
konstruktion des Planungs- und Bauprozesses in jedem der Projekte mit entscheidenden Akteu-
ren auf der Seite der Bauherren, planenden Ingenieurbüros, ausführenden Unternehmen und 
staatlichen Stellen insgesamt 76 Expertengespräche mit 68 Gesprächspartnern in offener Form 
geführt. Die Gespräche gliederten sich in drei Teile. Zunächst wurde eine kurze Beschreibung 
des Bauprojektes und der Baugeschichte erbeten. Dann wurde eine Beschreibung der Einbin-

                                                 
1 Das Projekt wurde von Prof. Dr. Hanns-Peter Ekardt (Fachbereich Bauingenieurwesen, Fachgebiet Ingenieurso-

ziologie) und Prof. Dr. Alexander Roßnagel (Fachbereich Berufsbildung-, Sozial- und Rechtswissenschaften, 
Fachgebiet Umwelt- und Technikrecht) an der Universität Kassel geleitet. Das Mitarbeiterteam bestand im 
rechtswissenschaftlichen Bereich aus Dr. Uwe Neuser und Axel Pottschmidt und im sozialwissenschaftlichen 
Bereich aus Daniela Manger und der Verfasserin. Das Projekt wurde von der VW-Stiftung finanziert, begann 
im September 1997 und endete mit der Veröffentlichung des Endberichtes im Herbst 2000 (Ekardt u.a. 2000). 
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dung der befragten Person und der Organisation in den Planungs- und Bauprozess angeregt. 
Diese Schilderungen dienten als Einstieg dazu, von den Ingenieuren thematisierte Sicherheits-
aspekte aufzugreifen. Wurden Sicherheitsprobleme nicht von selbst erwähnt, so wurde die Er-
zählung der drei – aus der Sicht des Gesprächspartners  – wichtigsten Sicherheitsprobleme der 
jeweiligen Anlage angeregt, wobei besonders auf den Einfluss von rechtlichen, technischen 
und professionellen Normen eingegangen wurde. 

Die Fragestellung bestimmt das zu wählende empirisch-methodische Vorgehen. Zur Rekon-
struktion der Perspektive von Akteuren zeichnen sich qualitative Verfahren besonders aus.2 
Expertengespräche dienen gleichermaßen dem Gewinnen von Informationen wie der Diskus-
sion von Forschungsthesen. Die Praktiker sind dabei nicht Objekt der Untersuchung, sondern, 
als reflektierende Teilnehmer, Subjekte der Untersuchung. Sie tragen durch ihr Wissen, ihre 
praktische Erfahrung und ihre Reflexion über die Fragestellungen des Forschungsvorhabens zu 
dessen Gelingen bei. Expertengespräche haben drei Hauptcharakteristika: Erstens sind die Ge-
sprächspartner bezüglich eines Gegenstandes auf einem höheren Wissenstand als die Forscher 
(oder zumindest gleichrangig), zweitens besteht vollkommene Offenheit über die Fragestellung 
des Forschungsprojektes und drittens wird zur Vorbereitung des Gesprächs ein Leitfaden er-
stellt, dessen inhaltliche Bereiche durch den Gesprächspartner aktiviert werden. Einige zentrale 
Module des Leitfadens wurden vom Forscherteam abweichend zur reinen Methodik – direkt 
eingebracht, wenn sie von dem Gesprächspartner nicht selbst angesprochen worden waren. Die 
Gespräche wurden aufgenommen und transkribiert. Ergänzend zum Befragungsmaterial wur-
den bei allen Projekten „Bau“-Akten (z.B. Genehmigungsanträge, Genehmigungsbescheide, 
Gutachten, Pläne, Ausschreibungen, Verträge, Abrechnungen, Abnahmeprotokolle) analysiert 
und durch die Teilnahme an Sitzungen (Baubesprechungen, Maschinenbaubesprechungen etc.) 
und Baustellenbegehungen konnte das Bild der Bauprojekte vervollständigt werden. 

In dieser Arbeit findet v.a. im ersten Kapitel fortwährend ein Wechsel von theoretisch und em-
pirisch angeregten Überlegungen statt. So kommt es zu einer Verbindung von Erkenntnissen 
auf beiden Ebenen anhand des Gegenstandsfeldes „Ingenieure im Infrastrukturanlagenbau“, 
unter Bezugnahme auf sowohl ingenieurwissenschaftliche als auch sozialwissenschaftliche 
Arbeiten aus den Bereichen Konstruktions-, Ingenieur-, Technik- und Risikoforschung, das 
bisher auf diese Weise nicht untersucht wurde. Dieses Vorgehen bildet die Grundlage für eine 
interdisziplinäre Risikoforschung, die das wechselseitige Verständnis und die gegenseitige An-
regung in den Mittelpunkt stellt. 

0.2 Einführende Überlegungen zu den Begriffen Risiko und Sicherheit 

Zu Beginn werden einige einführende Überlegungen zu den beiden zentralen Begriffen Risiko 
und Sicherheit getroffen, die an späterer Stelle spezifiziert werden. 

Risiko 

Die historisch-sprachliche Herkunft des Begriffs „Risiko“ wird unterschiedlich dargestellt:3 
Demnach wurde der deutsche Begriff „Risiko“ im 16. Jahrhundert4 oder 17. Jahrhundert5 dem 

                                                 
2 vgl. Fleck 1992, 753. 
3 siehe beispielsweise die ausführliche Herleitung des Risikobegriffs aus dem Spanischen, Lateinischen inklusive 

einer historischen Darstellung des Bedeutungswandels im Deutschen bei Banse 1996b, 23-25. Ebenso findet 
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italienischen Begriff „rischio“6 entlehnt. Andere etymologische Quellen geben den italieni-
schen Begriff „ris(i)co“7 an. Der italienische Begriff ist wiederum vermutlich aus dem Lateini-
schen („resecum“ = „Gefahr“ und „resecare“ = „abschneiden“) abgeleitet.8 Andere Autoren 
vermuten, dass das italienische „risco“ aus dem Altgriechischen und dem Arabischen9 stamme. 

Der italienische Begriff für Risiko „risco“ war ursprünglich die Bezeichnung für eine „Fels-
klippe, die zu umschiffen ist“. Dieser Ursprung aus dem Seehandel ist interessanterweise par-
allel zu den auch im Seehandel liegenden etymologischen Quellen des Begriffs „Versicherung“ 
zu sehen.10 In anderen Veröffentlichungen wird neben dem Seehandel ein religiöser Ursprung 
des Begriffs vermutet.11

Historisch hat sich der Begriff „Risiko“ von seinen Ursprüngen in der Handelsschifffahrt weg-
entwickelt und fand zunächst in der Versicherungswirtschaft, bei Kapitalanlagen und im 
Glücksspiel Verwendung.12 Mittlerweile wird er in verschiedensten Zusammenhängen benutzt. 
Die Rede ist z.B. von militärischen, gesundheitlichen, politischen, natürlichen, sozialen, öko-
logischen und technischen Risiken. Der Begriff hat sich darüber hinaus im alltäglichen Sprach-
gebrauch fest verankert. Zur Bestimmung des Risikobegriffs liegt eine Vielzahl höchst unter-
schiedlicher Ansätze vor. 

Ungewissheit als Angelpunkt. Das Hauptcharakteristikum von Risiken ist die Ungewissheit 
(genauer: der Umgang mit Ungewissheit). Der Begriff der Gewissheit bezog sich auf das Wis-
sen und bezeichnete zunächst „das, was gewusst wird“ und erfuhr einen Bedeutungswandel zu 
dem „sicher Gewussten.“13 Ungewissheit beschreibt das nicht sicher Gewusste, das in der Zu-
kunft Liegende. Die Ungewissheit rührt daher, dass sich die möglichen Folgen einer Handlung 
(wenn überhaupt) in der Zukunft realisieren. Je geringer die Erfahrungsbasis ist, desto weniger 
können auf der Grundlage der Vergangenheit, Einschätzungen für die Zukunft getroffen wer-
den, desto riskanter ist also eine Handlung. 

Ungewissheit kann in retrospektiver Betrachtung dem Subjekt oder dem Zufall zugeschrieben 
werden. Bonß beschreibt den „Subjektzentrismus“, demnach Subjekte alle Ereignisse auf sich 
selbst bezogen interpretieren und sich mit magisch-religiösen Handlungsweisen vor negativen 
Folgen zu bewahren versuchen.14 Ähnlich kann Risiko – in der Tradition von Aristoteles – als 

                                                                                                                                                           
sich bei Bonß 1995, 49ff. eine ausführliche Darstellung des Risikobegriffs und damit in Verbindung stehender 
Begriffe, eingebunden in eine Diskussion der sozialen und historischen Begriffskontexte. 

4 Kluge 2002. 
5 Brockhaus 1998, 417. 
6 Kluge 2002. 
7 Das Große Fremdwörterbuch des Dudenverlags 1994, 1203. 
8 Das Große Fremdwörterbuch des Dudenverlags 1994, 1203. 
9 vgl. Blanke 1990, 138; Luhmann 1997, 327 vermutet arabische Quellen als Ursprung. 
10 vgl. Blanke 1990, 138; zu Versicherungen siehe auch Kapitel 2.1.1.2 Exkurs zur Rolle von Versicherungen 

(nicht nur) in der Schadensforschung und Kapitel 3.1.1.1.2 Ingenieurwissenschaftliche Risikoforschung. 
11 Bechmann/ Wolf 1993, 6. 
12 vgl. Brockhaus 1998, 417. 
13 vgl. Kaufmann 1973, 71. 
14 vgl. Bonß 1995, 46. 

 3



 

ein Phänomen der Neuzeit angesehen werden, in der die Welt als durch Naturwissenschaften 
erkennbar und gestaltbar erlebt wird. Luhmann weist darauf hin, dass das Wort „Risiko“ erst 
im Übergang zur Moderne Bedeutung erlangt hat. Er erklärt die „Suche“ nach dem neuen Wort 
„Risiko“ dadurch, dass im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit immer weniger gesellschaft-
lich determiniert war, wodurch Entscheidungsräume eröffnet wurden.15 Der Zwang zur Ent-
scheidung entsteht demnach auch durch den im Zuge der Modernisierung enorm gestiegenen 
Möglichkeitsraum. Gleichzeitig mit dem neuzeitlichen Erkenntniszuwachs werden jedoch auch 
die Grenzen der Gestaltbarkeit deutlich herausgearbeitet und wahrgenommen. Insgesamt führte 
diese Entwicklung zu einem Bedeutungsverlust religiöser Welterklärungen. 

Die Ungewissheit besteht nicht nur darin, ob sich erwünschte Folgen einstellen, sondern vor 
allem darin, ob sich unerwünschte Folgen eines Handelns einstellen, unabhängig davon, ob 
diese zuvor antizipiert wurden bzw. werden konnten. Diese „neutrale“ Sichtweise, die mög-
liche erwünschte und unerwünschte Folgen gleichermaßen berücksichtigt, wird im Folgenden 
spezifiziert. 

Negative Ausrichtung. Die Benutzung des Wortes Risiko ist verwirrend. Es wird zum Teil zur 
Beschreibung ausschließlich negativer Folgen von Ereignissen, zum Teil als Oberbegriff zur 
Beschreibung sowohl negativer als auch positiver Folgen von Ereignissen, verwendet. In der 
zweiten Sichtweise wird dem Begriff also zugeschrieben, ungewisse positive und negative 
Wirkungen zu umfassen. Möglicher Nutzen (Gewinn) und möglicher Schaden (Verlust) seien 
gleichermaßen in dem Begriff enthalten. In einem Teil der wissenschaftlichen Texte zur The-
matik wird – meist in den Einleitungsteilen – betont, dass die positive Seite des Risikos zu we-
nig beachtet würde.16 Solche Vorstellungen münden in Argumentationen, die auf eine er-
weiterte Risikoformel mit einer Schadens-Nutzen-Betrachtung hinauslaufen.17  

Ist eine Ausweitung des Risikobegriffs zur Betonung der Chancen eines Gegenstandes wirklich 
notwendig? Versteht es sich nicht von selbst, dass beispielsweise mit der Einführung einer 
Technik nicht nur mögliche Nachteile für verschiedene Akteursgruppen, sondern auch mög-
liche Vorteile verbunden sind, um deren Willen gerade ja die Technik entwickelt bzw. einge-
setzt wird? Mögliche Vorteile können auch beschrieben werden, ohne sie zwanghaft unter dem 
Oberbegriff des Risikos zu behandeln. In der Mehrzahl der wissenschaftlichen Texte wird Ri-
siko ohnehin „negativ“ definiert als „die Möglichkeit, dass eine Handlung oder Aktivität einen 
körperlichen oder materiellen Schaden oder Verlust zur Folge hat oder mit anderen Nachteilen 
verbunden ist.“18 Hierbei gibt es eine Vielzahl von Formulierungsvariationen, beispielsweise 
Risiko als die „Möglichkeit eines Verlustes oder einer Schädigung“, die „Wahrscheinlichkeit 
eines solchen Verlustes“19 oder „die Unsicherheit künftiger Zustände, meist definiert als Wahr-
scheinlichkeit“ verbunden mit negativen Zuständen (oftmals) Schadens- oder Todesfällen.20 
Oder ein weiteres Beispiel von unzähligen anderen gleichlautenden Beispielen: „Wahrschein-

                                                 
15 vgl. Luhmann 1997, 327; Evers/ Nowotny 1987. 
16 z.B. Krohn/ Krücken 1993, 40. 
17 siehe Kapitel 2.2.1 Risikoformel. 
18 Brockhaus 1998, 417. 
19 Kaplan/ Garrick 1981, Nachdruck in 1993, 93. 
20 Jungermann/ Slovic 1997, 169. 
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lichkeiten für negative Handlungsfolgen nennen wir Risiko.“21 Die allgemein gängigste Defi-
nition von Risiko findet über die Risikoformel statt, die Risiko als das Produkt von Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß möglicher Schäden beschreibt.22 Die Möglichkeit des 
Eintretens negativer Folgen bzw. die Ungewissheit über das Eintreten negativer Folgen ist für 
Risiken konstituierend. Von Risiko spricht man nur, wenn die Schäden und deren Eintritt un-
gewiss sind. Daher ist ein sicherer Verlust oder Schaden auch kein Risiko.23

Risiken der Technik. In dieser Arbeit werden ausschließlich Risiken, die mit Technik verbun-
den sind, insbesondere in Bezug auf ihre sozialen bzw. sozial-ökologischen Auswirkungen, 
thematisiert.24 Die gesellschaftliche Relevanz der ökologischen Entwicklung liegt darin, dass 
die Lebensgrundlagen der nachfolgenden menschlichen Generationen25 durch fortschreitende 
Umweltzerstörung bedroht werden. Solche entstehenden kollektiven Lebens- bzw. Todesrisi-
ken können als ein mittelbares Produkt der technischen Entwicklung bezeichnet werden.26 Die 
unerwünschten „Nebenprodukte“27 des technischen Wandels drohen allmählich seine Vorteile 
zu konterkarieren.28 Die Tatsache, dass im technisch-wissenschaftlichen Fortschritt gleichsam 
sein Gegenteil eingebaut ist, erinnert dabei an Horkheimers Thesen zur „Dialektik der Auf-
klärung.“29 Dieser makroperspektivische Blick auf technische Risiken bildet den weitge-
spannten Hintergrund der Risikoproblematik. Die unerwünschten Nebenprodukte werden vor 
allem als Wirkungen auf die natürliche Umwelt gesehen. 

Technische Risiken können auch mikroperspektivisch beobachtet und beschrieben werden. Bei 
der Genese von konkreten baulichen Anlagen zum Beispiel werden technische Risiken vor 
allem durch Ingenieure gesetzt. Die dort verhandelten – nicht nur ökologischen – Risiken tra-
gen insgesamt etwas zur ökologischen Problematik bei: Es ist ein Charakteristikum der Risiko-

                                                 
21 Dierkes/ Fietkau 1988, 45. 
22 vgl. ausführlich Kapitel 2.2.1 Risikoformel. 
23 vgl. Brockhaus 1998, 417. 
24 Es werden hier nicht primäre soziale Risiken im engeren Sinne (z.B. Risiko des Verlustes des Arbeitsplatzes) 

behandelt, wie dies in der Beckschen Konzeption der Risikogesellschaft der Fall ist. Damit ist nicht gesagt, 
dass technische Risiken nicht auch soziale Auswirkungen hätten bzw. nicht vor einem sozialen Hintergrund 
entständen. Vielmehr werden die sozialen Bedingungen des Entstehens technischer Risiken und die sozialen 
Auswirkungen technischer Risiken umfangreich thematisiert. 

25 Man könnte sogar noch weiter gehen und von dieser anthroprozentrischen Sichtweise abrücken: Die Natur hat 
in der biozentrischen Sichtweise Eigenrechte ganz unabhängig von dem gesunden Fortbestehen der Mensch-
heit (vgl. hierzu z.B. das Konzept der „Mitwelt“ von Meyer-Abich 1990). 

26 vgl. Huber 1998, 29. 
27 Allerdings gibt es in der derzeitigen Risikodebatte in den Technikbereichen der Gen- und Informationstechnik, 

die in dieser Arbeit nicht gesondert behandelt werden, auch eine Auseinandersetzung um die intendierten 
Produkte, über deren Wünschbarkeit unterschiedliche gesellschaftliche Auffassungen bestehen, und nicht über 
die unerwünschten Nebenfolgen. Gen- und Informationstechnik sind insofern doch durch die Arbeit mit um-
fasst, als allgemeine Überlegungen zum Entstehen und insbesondere zur Analyse von Risiken natürlich über-
tragbar sind. 

28 vgl. z.B. Oldemeyer 1988, 33. 
29 vgl. Bonß 1996, 182. 
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gesellschaft,30 dass beispielsweise verschiedene Ursachen eng gekoppelter Teilsystemen zu-
sammenwirken31 und zu Ergebnissen führen, „für die sich kein einzelner mehr verantwortlich 
fühlen kann“32 bzw. sich faktisch niemand verantwortlich fühlt. 

Sicherheit 

Aus dem Lateinischen wird der Begriff „Sicherheit“ von „Securitas“33 bzw. adjektivisch der 
mittelhochdeutsche Begriff „sicher“ – über das althochdeutsche „sihhur(i)“34 – von securus35 
abgeleitet.36 Er bezeichnete einen „Seelenzustand der Freiheit von Sorge und Schmerz“ und 
war somit „auf die Verfassung des Individuums beschränkt.“37 Der Begriff „Sicherheit“ erfuhr 
einen Bedeutungswandel und eine Ausweitung auf viele weitere, überindividuelle Gegen-
standsbereiche. Geschichtsphilosophisch ist dies damit zu erklären, dass im Zuge der Moderni-
sierung die „Sicherheit in Gott“ immer mehr verloren ging.38 Schon seit der Frühmoderne 
wurde, in der Tradition neuzeitlichen Denkens, die „Heilsgewissheit“ allmählich abgelöst 
durch die „Werkgerechtigkeit“, wonach jeder mit Hilfe bürgerlicher Tugenden über ökono-
mischen Erfolg sein eigenes Schicksal und damit auch die eigene (ökonomische) Sicherheit 
beeinflussen kann. Damit kann Sicherheit aber nur noch indirekt „gewiss“ werden.39

Der Begriff der Sicherheit wird ebenfalls äußerst vielfältig eingesetzt. Es gibt beispielsweise 
die soziale Sicherheit, innere Sicherheit, ökonomische Sicherheit, psychologische Sicherheit, 
militärische Sicherheit, politische Sicherheit und natürlich die technische Sicherheit. Der Be-
griff und seine Komposita werden in der Alltagssprache häufig verwandt (z.B. Sicherheitsna-
del, Sicherheitsgurt). Wegen der vielen Bedeutungs- und Verwendungszusammenhänge wird 
eine allgemeine Definition erheblich erschwert.40 Der Begriff „Sicherheit“ wird dennoch gut 
verstanden: „Trotz seiner Unschärfe ist der Begriff im Alltagswissen der Menschen fest ver-
ankert und kann nahezu voraussetzungslos verstanden werden. In diesem Verständnis wird die 
Vorstellung von Sicherheit mit den Begriffen Geborgenheit, Schutz, Risikolosigkeit, Gewiss-
heit, Verlässlichkeit, Garantiertheit, Voraussehbarkeit, Berechenbarkeit und Haltbarkeit ver-
bunden.“41 Selbst in der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff „Sicherheit“ selten de-
finiert und verbleibt meist im vortheoretischen Sprachgebrauch.42 Zur Behebung dieser 

                                                 
30 zum Konzept der Risikogesellschaft siehe Kapitel 3.2.1.1 Risikogesellschaft als Gesellschaftsform der reflexi-

ven Moderne. 
31 vgl. Perrow 1989, 131ff. 
32 Bechmann/ Wolf 1993, 5. 
33 vgl. Kaufmann 1973, 52. 
34 vgl. Kaufmann 1973, 53. 
35 Brockhaus Stichwort Sicherheit 1998, 165. 
36 Zur Begriffsgeschichte siehe ausführlich Husi/ Meier Kressig 1998, 284ff. 
37 Brockhaus Stichwort Sicherheit 1998, 165. 
38 siehe oben die Ausführungen zur Gewissheit. 
39 vgl. Bonß 1995, 46ff. 
40 vgl. Günther/ Meyer 1984, 218ff. 
41 Brockhaus Stichwort Sicherheit 1998, 165. 
42 vgl. Kaufmann 1973, 4. 
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Definitionsdefizite will die folgende – an den Gliederungspunkten zum Risikobegriff paralleli-
sierte – definitorische Beschreibung beitragen. 

Ungewissheit und Kontinuumgedanke als „Angelpunkt“. Ein Angelpunkt zur Beschreibung ist 
– genauso wie beim Risiko – die Ungewissheit. Absolute Sicherheit kann es nur in theoretisch-
idealer Form geben.43 Dies ist in der Literatur über die wissenschaftlichen Teildisziplinen hin-
weg Konsens. Zwar wird vereinzelt kritisiert, dass Ingenieure, z.B. mit technischen Risiko-
analysen, die Herstellbarkeit von „absoluter Sicherheit“ (in diesem Fall über Grenzwerte) 
verbänden,44 aber diese Kritik ist insofern in ihrer Pauschalität hinfällig, da in einem Großteil 
der ingenieurwissenschaftlichen Literatur – so auch in der E DIN 820-120 199745 – darauf hin-
gewiesen wird, dass es keine absolute Sicherheit geben kann. Auch in der empirischen Unter-
suchung haben viele Gesprächspartner von der Unmöglichkeit absoluter Sicherheit ge-
sprochen.46

Wenn Relativität für Sicherheit charakteristisch ist, so fragt es sich, zu welchem Bezugspunkt 
die Sicherheit in Relation gesetzt wird. Dieser Bezugspunkt ist nicht eindeutig festzulegen. 
Beispielsweise konnte in der empirischen Untersuchung herausgearbeitet werden, dass Ingen-
ieurpraktiker einen Bereich als „sicher“ bezeichnen und den davon abgegrenzten Bereich i.d.R. 
nicht benennen. Die Schwierigkeit liegt in der Bestimmung des Trennpunktes zwischen beiden 
Bereichen, denn Sicherheit beschreibt ein Kontinuum. Im sicheren Bereich kann eine Lösung 
beispielsweise als sicherer als eine andere sichere Lösung bezeichnet werden. Die Sicherheit 
kann positiv oder negativ beeinflusst werden. Sicherheit ist mehr oder weniger gegeben. Diese 
Überlegungen und auch die in der sozialwissenschaftlichen wie ingenieurwissenschaftlichen 
Risikoforschung prominente Frage „Wie sicher ist sicher genug?“47 verleiten dazu, Sicherheit 
messen zu wollen. Es wird in dieser Arbeit beschrieben, inwieweit Sicherheit von subjektiven 
kreativen und normativen Leistungen abhängig ist, die sich essenziell einer Quantifizierung 
entziehen. Da Technikentwicklung sich in Teamarbeit vollzieht, werden diese subjektiven 
Leistungen im großen wie im kleinen Kreis „intersubjektiv“ beurteilt, sofern über sie explizit 
kommuniziert wird. Sicherheit kann auch als eine Konvention über ein Abstandsmaß zwischen 
Einwirkung auf ein technisches Objekt und dessen Widerstand verstanden werden, wobei beide 
Größen nur über subjektive Leistungen beim Umgang mit technisch-wissenschaftlichen In-
strumenten bestimmt werden können. 

Positive Ausrichtung. Mit dem Begriff „Sicherheit“ ist generell eine positive Wertung verbun-
den: „Allen geläufigen Bedeutungen des Wortes ‚sicher‘ gemeinsam ist die positive Bewertung 
der damit bezeichneten Eigenschaften.“48 Allerdings gibt es auch Stimmen, die Sicherheit in 
speziellen Sinnzusammenhängen als negativ bezeichnen49 (bzw. Unsicherheit als positiv-krea-

                                                 
43 „Eins ist sicher – nichts ist sicher!“ Text auf einem handgeschriebenen Plakat auf einer Demonstration (Tages-

schau Frühjahr 2001). Die Formel von der nicht möglichen absoluten Sicherheit ist ein Allgemeinplatz. 
44 vgl. Banse 1996b, 32. 
45 E DIN 820-120 1997, 7. 
46 zum Begriff der absoluten Sicherheit siehe auch Kapitel 1.2.4.1.4 Notwendigkeit sicherheitsrelevanter Aus-

wahlentscheidungen und Stoppentscheidungen. 
47 vgl. Starr 1969. 
48 Kaufmann 1973. 32. 
49 vgl. Kaufmann 1973, 10; Strasser 1986; Husi/ Meier Kressig 1998, 282. 
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tive Unruhe, als Antrieb zur Innovation). So wird in „stichelnden Fragen“ unterstellt, dass 
heutzutage die „Mahner“ vor Risiken zu hoch angesehen seien: „Wer wird es schon wagen, 
gegen Sicherheitsverlangen zu Felde zu ziehen? Wer Risiken entdeckt und Wege aus der Ge-
fahr weist, macht sich dagegen verdient.“50 Denjenigen, die für Sicherheit eintreten, wird 
nachgesagt, krampfhaft mit der Verteidigung des status-quo beschäftigt zu sein.51 Das Streben 
nach Sicherheit wird dabei mit staatlichen Interventionen assoziiert und als Einschränkung der 
Freiheit bezeichnet. Verschiedene Politikansätze – liberaler oder staatlich-interventionistischer 
Art – werden hier also gegeneinander abgewogen.52 Mit diesem „negativen“ Verständnis von 
Sicherheit ist oft die Ansicht verbunden, dass Sicherheit Freiheit einschränke.53 Dies mag für 
soziale Sicherheit (durch die Sozialversicherungssysteme) möglicherweise als Argument her-
angezogen werden. Für technische Risiken ist die Formel „Freiheit contra Sicherheit“ auf jeden 
Fall nicht nachvollziehbar. 

Sicherheit von Technik. Wenn Sicherheit ein Kontinuum darstellt, so ist sie auch eine inhärente 
Dimension der Technik.54 Sicherheit meint in der oben schon angedeuteten Übertragung von 
Konzepten zur Standsicherheit im konstruktiven Ingenieurbau, dass der Widerstand des tech-
nischen Objektes größer sein muss als die Einwirkungen, denen das technische Objekt ausge-
setzt ist, zu denen die Beanspruchungen im bestimmungsgemäßen Betrieb (normale Nutzung) 
genauso zählen wie außergewöhnliche Beanspruchungen, insbesondere durch äußere Ereig-
nisse (z.B. Einwirkungen von Außen, wie Schiffsanprall an Brücken). Wenn Sicherheit den 
ausreichenden Schutz vor Einwirkungen bedeutet, die einen Schaden erzeugen können, so ist 
zu fragen, wer das Objekt des Schutzes ist. Schutzmaßnahmen können vorrangig oder gar aus-
schließlich dem Schutz der Technik selbst dienen. Dies wäre ein enger Sicherheitsbegriff.55 
Der Sicht, dass Ingenieure unter Sicherheit vorrangig oder sogar ausschließlich Sicherheit in 
der Sicherheitsdimension „Integrität der baulichen Anlage“ (Anlagenschutz56) verstünden, 
widerspricht jedoch sowohl die gründliche Analyse der Ingenieurpraxis als auch der Ingen-
ieurwissenschaft, wie in dieser Arbeit gezeigt wird. Allerdings liegt ihnen auch selten ein 
ganzheitlicher Sicherheitsbegriff zu Grunde, der sich aus den eingangs genannten vier Dimen-
sionen zusammensetzt. Die Sicherheitsdimensionen, die in dieser Klarheit selten differenziert 
werden, korrespondieren mit den Schutzbereichen, auf die sie sich beziehen: 

 

                                                 
50 Di Fabio 1996, 134. 
51 vgl. Evers 1997, 353. 
52 vgl. Kaufmann 1973, 26. 
53 Negativbewertungen von Sicherheit beispielsweise bei Sass und Strasser, zitiert nach Bonß 1996, 170. 
54 vgl. Ekardt u.a. 2000, 117. 
55 vgl. Kaufmann 1973, 61. 
56 Anlagenschutz darf nicht mit Objektschutz verwechselt werden. Normalerweise geht man davon aus, dass die 

negative Beeinflussung technischer Strukturen und Prozesse unbeabsichtigt geschieht. Der gezielte Miss-
brauch von Technik mit dem Ziel der Verwirklichung negativer Folgen durch Sabotage, Terrorakte oder 
Krieg wird traditionell nicht unter dem Begriff der technischen Sicherheit diskutiert. Objektschutz ist eine 
Frage von „Security“. Das Englische ist hinsichtlich von „Sicherheit“ differenzierter als das Deutsche. 
„Security“ meint den Objektschutz vor gezielten missbräuchlichen Eingriffen, „Safety“ hingeben den Schutz 
der Anlage unter dem reinen Gebrauchsaspekt. Nichtsdestotrotz muss sich die Sicherheitswissenschaft über-
legen, ob eine Erweiterung des Safety-Aspektes um den Security-Aspekt langfristig anzustreben ist. 
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Sicherheitsdimensionen Schutzbereiche 

Anlagensicherheit Anlagenschutz 

Arbeitssicherheit Arbeitsschutz 

Umweltsicherheit Umweltschutz 

Verbrauchersicherheit Verbraucherschutz57

Tabelle 1: Sicherheitsdimensionen und darauf bezogene Schutzbereiche. 

In der Untersuchung sozialwissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Literatur oder 
auch von Ingenieurpraktikern können unterschiedliche prototypische58 Sicherheitsdefinitionen 
identifiziert werden. Wenn also verschiedene Personen unterschiedlichster Fachherkunft 
scheinbar allgemein von Sicherheit sprechen, so kann es sein, dass sich die Hauptbezugspunkte 
ihrer Überlegungen durchaus auf recht unterschiedliche Bezugsbereiche beziehen. Eine Forde-
rung an Personen, die sich mit den Risiken technischer Anlagen beschäftigen, müsste es also 
sein, sich selbst und anderen gegenüber offen zu legen, auf welchem Prototyp der eigene 
Sicherheitsbegriff basiert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für ein reflektiertes Sicher-
heitsbewusstsein und damit eine ausgewogene verständnisvolle Sicherheitskommunikation. 
Langfristiges Ziel der interdisziplinären Risikoforschung sollte es sein, einen ganzheitlichen 
Sicherheitsbegriff zu etablieren, der alle Sicherheitsdimensionen gleichermaßen umfasst und 
auf strukturelle Konfliktmöglichkeiten zwischen einzelnen Sicherheitsdimensionen hinweist. In 
der Regel dürften sich Maßnahmen zur Schaffung von Sicherheit in den verschiedenen Dimen-
sionen aber überschneiden oder zumindest positiv ergänzen. 

Zentrale Aspekte der hier einführenden Bemerkungen zu Risiko und Sicherheit werden im 
Verlauf der Arbeit aufgegriffen und im Zusammenhang ingenieurpraktischer und ingenieur-
wissenschaftlicher Umgangsweisen näher erläutert und diskutiert. 

                                                 
57 Hier könnte man genereller vom „Drittschutz“ sprechen, worunter Verbraucherschutz, Nutzerschutz, Nachbar-

schaftsschutz und Bevölkerungsschutz fallen würden. Da der Begriff Verbraucherschutz eingebürgert ist, wird 
er hier als Platzhalter für alle genannten Schutzbereiche verstanden. 

58 Der Begriff des Prototypen ist dabei im Sinn der sprachwissenschaftlichen Prototypensemantik zu verstehen. 
Ein Prototyp stellt die „mentale Repräsentation eines besonders typischen Vertreters einer Objektklasse“ 
(http://www.helsinki.fi/~lenk/grundannahmen_prototypensemantik.html 30.06.2003) dar. Wenn man also bei-
spielsweise in einem Geschäft „200g Tee“ verlangt, so erhält man in der Regel schwarzen Tee, obwohl es un-
zählige andere Sorten Tee gibt. Den Akteuren – dem Einkäufer und dem Verkäufer – ist klar, dass diese an-
deren Sorten Tee existieren, aber für sie ist auch klar, dass es sich bei dem nicht explizit spezifizierten 
Wunsch nach Tee um den Wunsch nach schwarzen Tee handelt, denn schwarzer Tee stellt den Prototyp des 
Wortes „Tee“ dar. Die Konvention, was als Prototyp zu verstehen ist, kann in verschiedenen sozialen Grup-
pen unterschiedlich sein. 
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0.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit umfasst drei Kapitel. Im ersten Kapitel wird die Praxis von Ingenieuren mit ihren 
verschiedenen Sicherheitsbezügen beschrieben. Dabei werden die empirischen Befunde in neu-
artiger Weise auf das Risikothema angewendet. Die theoretisch abgeleitete Folie zur Dar-
stellung der Ingenieurpraxis orientiert sich vielfach an den Arbeiten von Hanns-Peter Ekardt. 
In Expertengesprächen, die das Herzstück der empirischen Erhebung bilden, haben die Inge-
nieure aus ihrer Perspektive das Entstehen von Sicherheit in konkreten Bauprojekten beschrie-
ben. Die Intensität der Reflexion über die eigene berufliche Praxis und insbesondere über 
Sicherheit wird daher auch theoretisch thematisiert. Es wurde der Arbeit somit bewusst kein 
Definitions- und Theoriekapitel vorangestellt, sondern es wird mit dem ersten Kapitel gleich 
der Gegenstand beleuchtet. Im zweiten Kapitel stehen ingenieurwissenschaftliche Vorgehens-
weisen zur Bewertung und Gewährleistung von Sicherheit im Mittelpunkt. Insbesondere wird 
auf Ansätze zur Risikoberechnung eingegangen, die auf strukturierten Sammlungen bisheriger 
Erfahrungen, insbesondere von Schadensfällen, basieren und oftmals Bestandteil von institu-
tionalisierten Analysen technischer Anlagen sind. Die in den ersten beiden Kapiteln beschrie-
benen Prozesse der Sicherheitsgenese werden im dritten Kapitel zusammengefasst und hin-
sichtlich ihrer theoretischen und praktischen Konsequenzen untersucht. Defizite sozial- und 
ingenieurwissenschaftlicher Forschungsbereiche werden aufgezeigt und einzelne Impulse zu 
deren Weiterentwicklung gegeben. Es wird in der Integration sozial- und ingenieurwissen-
schaftlicher Erkenntnisse ein Modell der Sicherheitsgenese mit 29 Modellbausteinen entwick-
elt. Aufbauend auf dieses Modell, das gleichzeitig eine Form der Zusammenfassung der Arbeit 
darstellt, werden Impulse erstens für die Weiterentwicklung der einschlägigen Forschungsbe-
reiche, zweitens für konkrete Konsequenzen, die einer Verbesserung der Sicherheit im Infra-
strukturanlagenbau dienen können und drittens für eine – in Auseinandersetzung mit gesell-
schaftstheoretischen Vorstellungen stehende – gesellschaftliche Risikosteuerung gegeben. 
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1 Wie entsteht Sicherheit in der Ingenieurpraxis? Ein empirisch gestütztes Modell 

In diesem Kapitel wird das Entstehen von Sicherheit in der Ingenieurpraxis im Konstruktions-
prozess baulicher Infrastrukturanlagen beschrieben. Die Ingenieurpraxis wird, angeregt durch 
das empirische Material, rekonstruiert und damit analysiert. In Auseinandersetzung mit ingen-
ieurwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Arbeiten v.a. zur Konstruktionsforschung 
wird ein Analyserahmen entwickelt, der den Konstruktionsprozess technischer Anlagen als 
Konstruktionsprozess von Sicherheit nachzeichnet. Dabei steht – aufbauend auf den Arbeiten 
von Ekardt, der die Ingenieurpraxis aus arbeitssoziologischer und arbeitsstofflicher Perspektive 
beschreibt – die sachlich begründete, fortlaufende Notwendigkeit zum Fällen von sicherheits-
relevanten Werturteilen (Sicherheitsurteilen) beim Konstruieren im Mittelpunkt. 

Das Kapitel ist in vier Unterkapitel aufgeteilt. Im ersten Unterkapitel werden zur Orientierung 
zunächst einmal die Besonderheiten des Infrastrukturanlagenbaus hinsichtlich der Akteure, der 
sozio-technischen Systeme und der gesellschaftlichen Implikationen beschrieben, um im zwei-
ten Unterkapitel auf die besonderen normativen Anforderungen, die an die Ingenieure gestellt 
werden, eingehen zu können. Das Konstruieren von Technik wird in drei Feldern beschrieben. 
Die sehr detaillierte Beschreibung dieser drei Felder dient dem Nachweis von unumgehbaren 
normativen sicherheitsrelevanten Urteilen in der Konstruktionspraxis. Die Orientierungshilfen 
durch rechtliche, technische und professionelle Normen, welche die Ingenieurpraktiker bei 
ihren sicherheitsrelevanten Urteilen unterstützen können, werden im dritten Unterkapitel be-
schrieben, um im vierten Unterkapitel generell auf das Verhältnis zwischen Struktur und Indi-
viduum einzugehen. Das vierte Unterkapitel fungiert auch als Zusammenfassung des ersten 
Kapitels.  Es zeichnet sich ein Praxiskonzept ab, in dessen Rahmen die sicherheitsrelevanten 
subjektiven Leistungen der Ingenieure eine zentrale Rolle einnehmen. 

1.1 Besonderheiten des Infrastrukturanlagenbaus 

Die Praxis von Ingenieuren, die in der Konstruktion baulicher Infrastrukturanlagen tätig sind, 
unterscheidet sich erheblich von der Praxis anderer Ingenieure, die in der stationären Industrie 
tätig sind. Die Besonderheiten des Bauens im Allgemeinen und die Besonderheiten des Bauens 
von Infrastrukturen im Speziellen, stellen große Herausforderungen an sie. Zunächst wird die 
Einbindung individueller Akteure in Organisationen betrachtet, um auf dieser Grundlage erste 
– in diesem Bereich aus dem Wechselverhältnis von Individuum und Organisation aufgewor-
fene – normative Fragen zu beleuchten. Daraufhin werden die Besonderheiten bautechnischer 
Infrastrukturen in ihrer Eigenschaft als Große Technische Systeme erläutert. Sowohl im Be-
reich der sozialen als auch der sachlichen Strukturen handelt es sich um eine Einführung, da 
weitergehende soziale und sachliche Strukturaspekte ausführlich und mitlaufend in der Be-
schreibung des Konstruktionsprozesses behandelt werden, wobei den sachlogischen Grundtat-
beständen des Konstruierens dann vorauslaufend besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.59 
Es wird auf die Spezifik von Innovationen im (Infrastruktur-)Baubereich eingegangen, um 
schließlich die besondere Bedeutung von Infrastrukturen für die Gesellschaftsstruktur heraus-

                                                 
59 siehe Kapitel 1.2.3.2 Sachlogische Grundtatbestände des Konstruierens. 

 11



 

zuarbeiten. In der Würdigung aller Besonderheiten technischer Infrastrukturanlagen zeigt sich, 
dass sie eine besondere Herausforderung an die Ingenieurverantwortung darstellen. 

1.1.1 Akteure in Bauprojekten 

Den Akteuren wird in der Technikgenese besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da von ihnen 
die spätere Gestalt und Funktionsweise der technischen Artefakte abhängig ist. Sie sind einge-
bunden in generelle und spezielle Strukturen und können kollektiv und individuell betrachtet 
werden. 

1.1.1.1 Generelle und spezielle Baubeteiligtenstrukturen 

Die an Projekten des Infrastrukturanlagenbaus Beteiligten lassen sich in abstrakter und kon-
kreter Weise beschreiben – abstrakt im „Modell der Baubeteiligten“ und – konkret in einer 
„Projektorganisation“, dem Zusammenschluss von konkret beteiligten kollektiven und indivi-
duellen Akteuren innerhalb eines Bauprojektes. 

1.1.1.1.1 Das Modell der Baubeteiligten als analytisches Raster 

Um die Einflüsse der Akteure im Allgemeinen und in Bezug auf die Sicherheit im Speziellen 
zu ermitteln, dienen folgende grundsätzliche Fragen: 1) Wer erfüllt welche Funktionen in 
einem Bauprojekt? 2) Wer hat welche Interessen in einem Bauprojekt? und 3) Welche 
Interaktion ergibt sich aus der Verbindung konkreter Funktionen und Interessen? Diese 
Überlegungen ermöglichen es, grundlegende Strukturen und Prozesse im Infrastrukturanlagen-
bau zu erkennen. Sie können zum einen dem praktisch tätigen Ingenieur in einem konkreten 
Projekt helfen, Konstellationen verschiedener Organisationen und Personen einzuordnen und 
zum anderen Wissenschaftlern dazu dienen, einen systematischen Überblick über die handeln-
den Akteure zu gewinnen. Abhängig von Funktionen und Interessen und ihrer Interaktion 
werden so grundsätzliche Effekte auf die Sicherheit einer Anlage dargestellt. 

Große bauliche Infrastrukturen können nur im Rahmen der Arbeitsteilung zwischen und inner-
halb von Organisationen (Betrieben, Behörden, Ingenieurbüros) entstehen. Hierdurch zeichnet 
sich ein grundlegendes Problem der Ingenieurpraxis ab, denn Verantwortung ist nicht wie die 
Arbeitsaufgaben teilbar. Es besteht die Gefahr, dass die Verantwortung, insbesondere für die 
Sicherheit, „diffundiert“ oder „verdünnt“60 wird im Sinne des Sprichwortes: „Wenn alle ver-
antwortlich sind, so fühlt sich letztlich keiner verantwortlich.“ Dieses und weitere Probleme 
werden im Fortgang der Arbeit behandelt. 

Schematisch können mit dem Modell der Baubeteiligten fünf Baubeteiligtenkreise unterschie-
den werden:61

• Nachfrager nach Bauleistungen, Bauinvestoren, Träger und Nutzer der bautechnischen In-
frastruktur. 

• Anbieter von Bauleistungen, bauindustrielle und bauhandwerkliche Unternehmen. 

                                                 
60 Grunwald spricht von „Verantwortungsverdünnung“ unter Bezugnahme auf Hastedt und Hubig. 
61 vgl. Ekardt/ Löffler/ Hengstenberg 1992, 185. 
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• Das freiberufliche Beratungsgewerbe. 

• Der Staat als Hoheitsträger, als Garant der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sofern 
diese durch den Bau und Betrieb baulicher Anlagen berührt sind. 

• Die das Baugeschehen begleitende (organisierte) Öffentlichkeit. 

Jedem dieser fünf Baubeteiligtenkreise können andere Interessen zugeordnet werden,62 die 
auch innerhalb eines Baubeteiligtenkreises differenziert und einander widersprechend sein 
können. 

Aufgrund von Vertragsverhältnissen gibt es funktionell bedingte Interessenkoalitionen, die 
quer zu den Baubeteiligtenkreisen bestehen. Es lassen sich in dieser vertragsbezogenen Be-
trachtung drei Interessenkreise identifizieren: die Interessen der Auftraggeberseite, die Inter-
essen der Auftragnehmerseite und die Interessen Dritter (v.a. die öffentlichen Interessen). In 
jedem dieser drei Interessenkreise können durch die Hauptakteure (Bauherren, Bauunter-
nehmen, staatliche Stellen) weitere Akteure (beratende, planende Ingenieurbüros, Gutachter 
und Subunternehmen) hinzugezogen werden. Diese Akteure, insbesondere die Subunter-
nehmen, können wiederum auf eigene Ingenieurbüros, Gutachter oder wiederum Subunter-
nehmen (Sub-Subs) zurückgreifen. 

Diese funktionelle Gruppierung bildet die Darstellungen der befragten Baubeteiligten ab. So 
empfinden sich beispielsweise die Baubeteiligten eines den Bauherren beratenden Ingenieur-
büros diesem zugehörig. Allerdings ist diese Aussage bezüglich des Kreises der „Interessen 
Dritter“ einzuschränken, zu denen sowohl die Interessen von staatlichen Stellen als auch von 
organisierter Öffentlichkeit (z.B. Verbände, Bürgerinitiativen) zu zählen sind. Ihre jeweiligen 
Interessen werden zum einen in höchst unterschiedlicher Weise ausgedrückt und können in-
haltlich auch stark divergieren. Zwar verstehen sich manche Organisationen, z.B. Bürgerinitia-
tiven, auch als Vertreter des Allgemeinwohls, aber andere sind eindeutig und auch ihrem 
Selbstverständnis nach Vertreterorganisationen von Partikularinteressen. Eine Besonderheit im 
Infrastrukturanlagenbau ist die staatliche Trägerschaft der öffentlichen technischen Infrastruk-
tur. So treten staatliche Akteure unterschiedlicher Organisationszuordnung in unterschiedlichen 
Funktionen – als Bauherren und als genehmigende/ kontrollierende Instanz – miteinander in 
Beziehung. 

1.1.1.1.2 Baubeteiligte einer Projektorganisation 

Die allgemeinen Beschreibungen der Baubeteiligten können als Raster zur Darstellung einer 
konkreten Projektorganisation herangezogen werden. Eine Projektorganisation stellt die Aus-
füllung des Modells der Baubeteiligten mit kollektiven oder individuellen Akteuren dar, die bei 
einem konkreten Bauvorhaben miteinander agieren. Die Projektorganisation wandelt sich im 
Laufe des Bauprojektes. Einige Akteure bleiben die ganze Zeit über aktiv, andere treten nur 
kurz oder mit Unterbrechungen in Erscheinung. 

Die Projektorganisationen unserer empirisch betrachteten Bauprojekte wechselten auch im 
Verlauf – unter der Koordination durch zentrale Akteure – erheblich. Der Begriff „Baube-

                                                 
62 Siehe hierzu die ausführliche Beschreibung in Ekardt/ Löffler/ Hengstenberg 1992, 185ff. 
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teiligte“ ist umfassend zu verstehen. In der empirischen Untersuchung standen streng genom-
men nur die „Planungsbeteiligten“ im Mittelpunkt des Interesses. Die Phase der Bauausführung 
wurde – aus forschungspraktischen Gründen – von der Untersuchung ausgeschlossen. Die In-
genieure wurden, wie in der Einleitung beschrieben, in den Expertengesprächen gebeten, die 
Struktur des Bauprojektes hinsichtlich der eingebundenen Organisationen und Personen zu 
schildern, um dann auf die Beteiligung a) ihrer Person und b) ihrer Organisation an dem Bau-
projekt näher einzugehen. So konnte ein Eindruck über die Beteiligten individuellen und kol-
lektiven Akteure gewonnen werden.  

1.1.1.2 Kollektive und individuelle Akteure 

Die Unterscheidung von kollektiven und individuellen Akteuren ist auch daher von Bedeutung, 
da sich in beiden Zusammenhängen Verantwortungsfragen stellen, die immer unter Bezug-
nahme auf die jeweils andere Akteursgruppe gelöst werden müssen. 

1.1.1.2.1 Organisationen als Baubeteiligte – Kollektive Akteure 

Organisationen handeln über Individuen und doch müssen sie als eigenständiges, kollektives 
Handlungssubjekt angesehen werden. Sie kennzeichnen sich durch eine spezifische Organisa-
tionskultur, die auch Einflüsse auf die Entwicklung gemeinsamer Sichtweisen individueller 
Akteure unterschiedlicher Organisationen hat. 

1.1.1.2.1.1 Organisationskultur 

Eine besondere Rolle zur Beschreibung des Organisationshandelns spielt die Organisations-
kultur. Die Organisationskultur hat die Funktion der Integration und Motivation der Organisa-
tionsmitglieder. Sie zeigt sich in tradierten kollektiven Verhaltensweisen wie Ritualen oder 
Zeremonien oder auch in gemeinsam geteilten Leitbildern. Sie kann nicht einfach von 
Führungskräften geschaffen werden, sondern entsteht vielmehr interaktiv durch das Zu-
sammenspiel aller zu einer Organisation gehörenden Menschen.63 Die Organisationskultur ist 
nicht einheitlich und stabil. Es wäre „unzulässig, von einer Organisationskultur zu sprechen, 
und dabei einen homogenen Zusammenhang von Sinnsteuerung zu unterstellen; vielmehr ist 
die Organisationskultur die Abgrenzung der verschiedenen internen Varianten der Steuerung 
nach außen, wobei sich nach innen mehrere subkulturelle Ausdifferenzierungen von Sinnprä-
missen öffnen können.“64 Die Organisation ist kein Monolith und doch ist sie eindeutig identi-
fizierbar. Mitarbeiter nehmen nicht nur die Organisationskultur der eigenen Organisation wahr, 
sondern auch die der anderen am Projekt beteiligten Organisationen. So wurde in einer Fallstu-
die beispielsweise mehrfach angesprochen, dass das Unternehmen des Anlagenbauers „nach 
dem amerikanischen Prinzip“ organisiert sei.65 Fast alle Mitarbeiter des Unternehmens, vom 
Ingenieur bis zur Sekretärin, seien (Schein-) Selbstständige und es gebe einen großen 
Leistungsdruck vermittelt über einen finanziellen Druck. Bei Verhandlungen darüber, ob ver-
änderte Sicherheitseinrichtungen vom Anlagenbauer oder vom Bauherren zu tragen seien, ob 
es sich um vertraglich geschuldete Leistungen oder Zusatzleistungen handelt, spielten solche 

                                                 
63 Froschauer 1997, 109. 
64 Froschauer 1997, 115. 
65 Int. 62, Int. 63, Int. 68,4-11 und 150-153. 
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engen finanziellen Möglichkeiten eine Rolle. Konzepte zur Organisationskultur weisen große 
Überschneidungen mit Konzepten zur Sicherheitskultur auf, insbesondere in Bezug auf High 
reliability Organizations (HRO).66

1.1.1.2.1.2 Etablierung gemeinsamer Sichtweisen über Organisationsgrenzen hinweg 

Man könnte es generell als ein Wunder ansehen, wenn derart viele und unterschiedliche Ak-
teure mit höchst unterschiedlichen Interessen ein technisches Artefakt gemeinsam schaffen. Es 
muss sich eine gemeinsame Sicht der Dinge einstellen, da sonst kein gemeinsames Bauwerk 
entstünde bzw. die Baubeteiligten müssen die Interessen der jeweils anderen Baubeteiligten in 
ihr eigenes Handlungskalkül mit einbeziehen. (Daher ist die Technikentwicklungspraxis auch 
als soziales Handeln aufzufassen.) So wichtig gemeinsame (professionelle) Sichtweisen für das 
Gelingen eines Bauprojektes sind, so können sie auch für das Scheitern mitverantwortlich sein: 
Die notwendige gemeinsame Sicht kann sich auch negativ auf die Sicherheit, allgemeiner die 
Berücksichtigung des Allgemeinwohls, auswirken. Alternativenblindheit oder eingespielte 
Routine können dazu führen, dass andere Lösungsmöglichkeiten oder veränderte Umweltbe-
dingungen vernachlässigt werden, insbesondere wenn sich die einzelnen Akteure ohne gegen-
seitige Kontrolle aufeinander verlassen. Dieser Mechanismus ist als eine wichtige Form von 
pathologischen Projektorganisationen aufzufassen. Die fortwährende Überwindung von den 
Arbeitsalltag entlastenden unhinterfragten Routinen und darauf beruhenden Konventionen ist 
nur durch ständige Reflexion möglich. 

In der Untersuchung eines Brückenzusammensturzes bei Stockstadt wurde exemplarisch das 
Zustandekommen und die Abläufe an einer pathologischen Projektorganisation anderer Art 
eindrucksvoll beschrieben. Anhand dieses Schadensfalls wurde ein genereller Mechanismus 
beschrieben: Wenn sich die am Bau beteiligten Ingenieure zu sehr als Vertreter ihrer Stammor-
ganisation, als Repräsentanten von Partikularinteressen, begreifen, so können insgesamt Er-
gebnisse entstehen, die von keinem der Akteure gewollt sind.67 Es zeigt sich im Kleinen, was 
Ulrich Beck für die Risikogesellschaft als Ganzes beschrieben hat: Die aufgrund (verkürzter) 
Rationalität entstehende Irrationalität.68 Ingenieure brauchen ein professionelles Bewusstsein 
für das gemeinsame Bauwerk. Zu seinem Entstehen und seiner Bekräftigung müssen immer 
wieder Einschnitte geschaffen werden. Die Bewusstwerdungsprozesse sind jedoch letztlich 
vom Individuum abhängig. 

Beide Formen der pathologisch wirkenden Projektorganisationen – die unreflektierten gemein-
samen Sichtweisen und die Vertretung von Partikularinteressen unter Vernachlässigung ge-
meinsamer professioneller Sichtweisen, also die Zurückweisung oder die Übersteigerung ge-
meinsamer Sichtweisen – können die Sicherheit negativ beeinflussen. Beide Formen müssen 
daher im Auge behalten werden, auch wenn die sich daraus ergebenden Implikationen in erster 
Näherung gegenläufig sind. Zur Abwendung sicherheitsbezogener Pathologien in und von 
Projektorganisationen bedarf es reflektierter individueller Akteure. 

                                                 
66 vgl. hierzu näher Kapitel 2.1.4 Zusammenfassende Überlegungen für weiterentwickelte Lernansätze – auf dem 

Weg zur Sicherheitskultur und Kapitel 3.2.1.2 Qualitativ neue Risiken als Hauptcharakteristikum der Risiko-
gesellschaft. 

67 Ekardt 1994a, 11. 
68 siehe hierzu ausführlich Kapitel 3.2.1.1 Risikogesellschaft als Gesellschaftsform der reflexiven Moderne. 
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1.1.1.2.2 Individuen als Baubeteiligte – Individuelle Akteure 

Individuelle Akteure gestalten als Baubeteiligte durch ihr Handeln den Prozess der Technikent-
stehung maßgebend. Die Ingenieurpraxis wird fortlaufend durch die gesellschaftlichen Struk-
turen und das individuelle Handeln gleichermaßen mitbestimmt. Beide Bereiche sind nur artifi-
ziell voneinander zu trennen, da sie sich gegenseitig in immer neuer Weise reproduzieren. Die 
individuellen Akteure bewegen sich in Strukturen, gleichzeitig werden diese Strukturen modi-
fiziert.69

Die vom einzelnen Ingenieur wahrgenommene Ingenieurpraxis lässt sich schwer erfassen. 
Über innere oder äußere Persönlichkeitsmerkmale lassen sich typisierende Beschreibungen 
vornehmen. „Innere“ Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Werte, Einstellungen) sind im Gegensatz 
zu äußeren Persönlichkeitsmerkmalen (wie z.B. Alter, Geschlecht) schwerer zu erfassen. Die 
Beschreibung ihrer Wirkungsweisen wird durch die gleichzeitig wirkenden gesellschaftlichen 
Strukturen erschwert. Trotzdem soll hier der Versuch einer Beschreibung ihrer Wirkungs-
weisen unternommen werden, wobei auf den stark vereinfachenden, generalisierenden Cha-
rakter der Ausführungen hinzuweisen ist. 

Durch große Bauprojekte werden Fragen der Loyalität aufgeworfen: 

1) die Loyalität gegenüber der eigenen Stammorganisation 

2) die Loyalität gegenüber anderen kollektiven Akteuren (insbesondere Auftraggebern) 

3) die Loyalität gegenüber dem Allgemeinwohl 

---------------------------------------------------- 

4) die Loyalität gegenüber anderen Ingenieuren/ der Profession 

Ein zentrales Thema professioneller Normen bildet die Frage, wem gegenüber sich die Baube-
teiligten in einer konkreten Dilemmasituation verpflichtet fühlen, wem sie sich mehr verbun-
den fühlen. Die Baubeteiligten müssen versuchen, inter-individuell einen Ausgleich zwischen 
den Interessen der Baubeteiligtengruppen zu erreichen, der auch für die anderen individuellen 
Akteure einen annehmbaren Ausgleich darstellt. Solche Integrationsakte verschiedener Ratio-
nalitäten müssen fortlaufend getroffen werden, da Dilemmasituationen – allerdings recht unter-
schiedlichen Ausmaßes – in der Ingenieurpraxis eher die Regel als die Ausnahme darstellen. 

Die Loyalität gegenüber anderen Ingenieuren/ der Profession liegt quer zu den ersten drei Be-
zugspunkten, denn sowohl in der eigenen Stammorganisation als auch bei anderen kollektiven 
Akteuren sind möglicherweise Ingenieure (der gleichen Berufsgruppe) vorzufinden. Und die 
Loyalität gegenüber der Profession weist – wenn der Professionsgedanke nicht falsch verstan-
den wird, als reines Instrument zum Erhalt von gesellschaftlich-ökonomischer Macht und zur 
Abwehr gesellschaftlicher oder konkreter Ansprüche, (nach dem Motto: „Untereinander 
kratzen wir uns vielleicht die Augen aus, aber wenn ein Berufskollege vor Gericht steht, so 

                                                 
69 siehe hierzu ausführlich Kapitel 1.4.1 Handeln und Praxis. 
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stehen wir zusammen.“) – mit der Loyalität gegenüber dem Allgemeinwohl70 große Über-
schneidungsbereiche auf.71 Die aufgezeigten Loyalitätsfragen sind Gegenstand professioneller 
Normen. Professionelle Normen widmen sich generell der Frage, wie Aufgaben-/ Rollenver-
antwortung gegen universalmoralische Verantwortung abzugrenzen ist.72

Wenn bisher von „den“ Ingenieuren die Rede war, so konnte der Eindruck entstehen, dass es 
sich um eine homogene Gruppe handele. Allgemein können Ingenieure differenziert werden 
nach Fachrichtungen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauwesen), Tätigkeitsfeldern (z.B. 
Planung und Projektierung, Entwicklung und Konstruktion, Fertigung, Qualitätssicherung, In-
standhaltung, Vertrieb, Kundendienst, Verwaltung) und Beschäftigungsverhältnissen 
(Selbständiger oder Angestellter, Privatwirtschaft oder Öffentlicher Dienst, Verband, Groß-, 
Mittel- oder Kleinorganisation).73 Ingenieure arbeiten in unterschiedlichen Disziplinen, unter-
schiedlichen Organisationen, unterschiedlichen Positionen und mit unterschiedlichen Aufga-
bengebieten. Generelle Aussagen über Ingenieure als soziale Gruppe sind wegen der großen 
„Heterogenität der sozialen Positionen“74 schwierig. „Die soziale Differenzierung der Arbeits-
situationen ist immer noch wie in den Anfängen gegeben, es gibt Kapitaleigner, Spitzenmana-
ger auf der einen Seite, dann weiterhin solche, die als Freiberufler arbeiten und schließlich ab-
hängig Beschäftigte beim Staat und in der Großindustrie auf der anderen Seite.“75 Die sozial 
bedingte Interessenheterogenität und Interessendivergenz erschwert nicht nur die gemeinsame 
Interessenvertretung durch Professionsorganisationen, sondern auch die sozialwissenschaft-
liche Forschung76: „Entsprechend schwer hat es (...) die sozialwissenschaftliche Forschung, die 
Berufsgruppe durch soziale Parameter zu definieren, keiner der Definitionsversuche scheint sie 
umfassend und schlüssig als soziale Gruppe erfassen zu können.“77

Auch in den Projekten des Infrastrukturbaus spiegelt sich die Heterogenität der Ingenieure: Im 
Untersuchungssample aller sieben Bauprojekte fanden sich Bauingenieure, Maschinenbauin-
genieure, Elektroingenieure, Verfahrensingenieure und darüber hinaus Computerfachleute und 
Naturwissenschaftler. Die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Fachkulturen78 und Wissenskul-
turen kann nicht nur auf grundsätzlicher Ebene in wissenschaftstheoretischer Betrachtung79, 
sondern auch auf praktischer Ebene Konflikte fördern. So zeigten sich in einer Fallstudie 
konkurrierende Sichtweisen, insbesondere zwischen Maschinenbauingenieuren und Bauingen-

                                                 
70 Das „Allgemeinwohl“ oder „Gemeinwohl“ ist natürlich schwer zu fassen und wird auch sehr unterschiedlich 

definiert (vgl. Neidhardt 2002, 23) und ausführlich das WZB-Jahrbuch 2002: Gemeinwohl – Auf der Suche 
nach Substanz, herausgegeben von Schuppert/ Neidhardt und den von Münkler/ Bluhm 2002 herausgege-
benen Sammelband zum Thema Gemeinwohl und Gemeinsinn. 

71 siehe hierzu Kapitel 1.3.3 Sicherheit als Gegenstand professioneller Normen. 
72 siehe hierzu Kapitel 1.3.3.2 Steuerungskonzepte professioneller Normen. 
73 vgl. Detzer 1991, 307. 
74 Lenk 1976, 12. 
75 Vogelsang 1998, 100f. 
76 siehe hierzu auch Kapitel 3.1.1.4.1 Sozialwissenschaftliche Ingenieurforschung. 
77 Vogelsang 1998, 101. 
78 vgl. Beckenbach 1998, 143. 
79 vgl. Huber 1991. 
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ieuren, und auch der „Urkonflikt“ zwischen Architekten und Bauingenieuren,80 der zumeist 
jedoch nur in Projekten des Hochbaus aktualisiert auftritt, konnte in abgeschwächter Form em-
pirisch beobachtet werden. Erwähnenswert ist außerdem die Rolle der Sicherheitsingenieure. 
Auf allen größeren Baustellen wird es angestrebt, Koordinatoren für Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz zu bestimmen (SiGe oder S+G Koordinatoren genannt). Sicherheit bezieht sich da-
bei ausschließlich auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz.81 Den Titel eines Sicherheitsin-
genieurs können Studierende fast aller ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen in einem 
Aufbaulehrgang erwerben. Allerdings scheint die Institutionalisierung eines zusätzlichen „Be-
auftragten“ in der Praxis nicht besonders erwünscht und geschätzt zu sein. So sagte ein Ver-
treter des Bauherren im Expertengespräch: „Das, was der machen sollte, war ganz normaler 
Standart, was jeder normale Mensch so auch macht. Und weil es nur eine Empfehlung war, 
habe ich entschieden, das nicht zu machen. Und wenn es jemand machen muss, dann über-
nehme ich das. (...) Es wäre sonst wieder einer mehr dabei bei allem, bei den Besprechungen, 
(..) der fachtechnisch sehr wenig weiß, aber über dessen Schreibtisch dann noch jedes Papier 
gehen muss.“82 Somit wurde im betreffenden Projekt kein Sicherheitsbeauftragter eingesetzt. 

Die geforderte Entwicklung gemeinsamer professioneller Sichtweisen und die Loyalität gegen-
über der Profession beziehen sich nicht ausschließlich auf die eigene fachliche Herkunft, son-
dern vielmehr auf Ingenieure – gleich welcher fachlicher Herkunft – als Gesamtheit. Es geht 
also darum, eine „ingenieurmäßig“ gute Lösung zu erarbeiten und erst nachrangig einen 
Kompromiss zwischen Partikularinteressen zu suchen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist 
eine Projektorganisation, die – ganz im Sinne von Ansätzen zu neuen Formen des Projektma-
nagements83 – auf partizipativer Problemlösungs- und Entscheidungsfindung aufbaut. 

In der Praxis der Genese von Infrastrukturbauten haben Bauingenieure gewöhnlich die Koordi-
nierungsfunktion im Sinne des Projektmanagements inne. Somit rückt die Praxis der Bauin-
genieure in den Vordergrund der Betrachtung. Prinzipiell lassen sich viele Überlegungen zum 
Konstruieren im Infrastrukturbau auf andere Ingenieurbereiche übertragen. Allerdings gibt es 
über die spezifischen Akteurstrukturen hinaus weitere Besonderheiten, die das bauliche Kon-
struieren vom Konstruieren in der stationären Industrie deutlich unterscheiden. Sie werden in 
den folgenden Unterkapiteln beschrieben. 

1.1.2 Infrastrukturanlagen 

Infrastrukturen bilden die notwendige materielle, institutionelle und personelle Grundlage für 
das Funktionieren einer arbeitsteiligen Wirtschaft und Gesellschaft. Zur (zumeist in netzge-

                                                 
80 So wird beispielsweise dieser Konflikt nach Aussagen von Bauingenieurstudenten schon im ersten Semester 

mit halbspaßig aber damit auch halbernst gemeinten „Merksätzen“ wie: „Der Architekt ist der natürliche 
Feind des Bauingenieurs“ fortgeschrieben. 

81 „Der Sicherheitsingenieur hat die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in 
allen Fragen der Arbeitssicherheit, einschließlich der ergonomischen Gestaltung der Arbeit zu unterstützen.“ 
(http://www.uni-trier.de/uni/verwaltung/arbeitss.htm 05.09.2002). Er wird daher auch als „Fachkraft für Ar-
beitssicherheit“ bezeichnet. 

82 Int. 61, 176-177. 
83 vgl. van Treeck 1993, 341. 
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bundener Form vorliegenden) produktiven84 Infrastruktur zählen die Verkehrsinfrastruktur, 
Versorgungsinfrastruktur, Entsorgungsinfrastruktur und Kommunikationsinfrastruktur. Es kann 
gezeigt werden, „dass zwischen Produktionstechnik und Infrastrukturtechnik sowie zwischen 
Produktionssystemen und Infrastruktursystemen Kompatibilitätsbeziehungen bestehen, deren 
Verletzung sich als gesellschaftliche Strukturkrisen abbildet.“85

Infrastruktursysteme, deren Entstehen in eine zeitliche Abfolge gebracht86 werden kann, sind 
eine Voraussetzung für das Funktionieren moderner Industriegesellschaften. Für den Technik-
historiker Hughes basiert die Entstehung/ Schöpfung des modernen US-Amerikas („American 
Genesis“) weniger auf Einzelerfindungen, wie beispielsweise der Erfindung des Lichts, son-
dern vielmehr auf der Entwicklung großer technischer Systeme und der Infrastrukturen, die sie 
bilden bzw. in die sie eingebunden sind.87

Zur Erfüllung von Infrastrukturaufgaben benötigte (bau-)technische Artefakte sind in der fol-
genden Tabelle beispielhaft aufgeführt, wobei die empirisch betrachteten Anlagen fettmarkiert 
hervorgehoben sind. 

 
Infrastrukturbereiche Aufgaben Beispiele für entsprechende 

(bau-)technische Artefakte  

Verkehrsinfrastruktur Mobilitätsermöglichung  Verkehrswege: Straßen, Schienenwege, 
Wasserwege und Sonder-/ Ingenieurbauwerke: 
Brücken, Tunnel 

Versorgungsinfrastruktur  Wasserversorgung Wasserwerke, Wasserleitungssysteme 

 Energieversorgung Stromversorgung: Kraftwerke (Atom, Kohle, 
Gas, regenerative Energie,..) 
Wärmeversorgung: Gasleitungen, Fernwärme 

Entsorgungsinfrastruktur Abwasserentsorgung Kanalsysteme, Kläranlagen, Klär-
schlammtrocknungen  

 Abfallentsorgung Deponien, Müllverbrennungsanlagen 

Kommunikationsinfrastruktur Kommunikationser-
möglichung  

Telekommunikationsleistungen: Leitungsnetze, 
Zentralen, Satelliten; Postversorgung: 
Postverteilzentren 

Tabelle 2: Überblick über produktive88 technische Infrastrukturbereiche, Infrastruktur-
leistungen und damit verbundene (bau-)technische Artefakte. 

                                                 
84 Man unterscheidet allgemein zwei Arten von Infrastruktur, (wobei die Bezeichnungen variieren: produktive 

versus konsumtive; unternehmensorientierte versus haushaltsorientiert; wirtschaftsnahe versus soziokulturelle 
Infrastruktur) in dem Bewusstsein, dass eine strenge Trennung nicht möglich ist, beziehungsweise, dass Ein-
richtungen, die schwerpunktmäßig der produktiven Infrastruktur zugeordnet werden, auch von Haushalten 
genutzt werden (vgl. www.wifak.uni-wuerzburg.de/da89/Kap4.pdf (18.07.2003)). 

85 Ekardt 1994c mit Verweis auf Bell. 
86 vgl. Ekardt 1994b, 170. 
87 vgl. Hughes 1989, 3. 
88 Die konsumtive/ haushaltsorientierte/ soziokulturelle Infrastruktur in den Bereichen Bildung, Gesundheit, 

Staatliche Verwaltungsaufgaben mit ihren bautechnischen Artefakten wie Schulen, Krankenhäusern oder Ge-
richtsgebäuden ist hier ausgeklammert. 
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Infrastruktursysteme sind Untersuchungsgegenstand verschiedener Disziplinen. Insbesondere 
die Wirtschaftswissenschaften und Wissenschaftsgebiete mit Raumbezug, wie die Stadt- und 
Regionalplanung, beschäftigen sich in übergeordneter Weise mit Infrastrukturen.89 Dabei wer-
den übereinstimmend eine Reihe von Merkmalen90 von Infrastruktursystemen genannt: hoher 
Kapitalbedarf, lange Lebensdauer, lange Planungszeiten, technische Unteilbarkeit, Immobilität, 
netzartige Strukturen (mit Knoten91 und Verbindungslinien92), große geographische Extension, 
schwierige Produktivitätsmessung oder Anschlusszwänge für Ausbau-Investitionen. Darüber 
hinaus haben Infrastruktursysteme eine Reihe gesellschaftlicher Implikationen beispielsweise 
durch den hohen politischen Entscheidungsanteil. Ökonomisch besteht eine „Asymmetrie 
zwischen Legitimationsbeschaffung für Neu- und Erhaltungsinvestitionen“93, wobei von den 
beteiligten Organisationen zudem unterschiedliche ökonomische Prinzipien verfolgt werden 
können. 

1.1.2.1 Vergleich des Bauens mit Produktionsprozessen der stationären Industrie 

Vergleicht man die Konstruktionsbedingungen des Bauwesens mit denen der stationären In-
dustrie, so ergeben sich hinsichtlich einer Reihe von Aspekten erhebliche Unterschiede: Markt-
erkundung, Fertigungsplanung, Preisgestaltung, Herstellung, Beschäftigungsauslastung, Ver-
kauf und Innovativität haben ein völlig unterschiedliches Gesicht. Beispielsweise Markter-
kundung und Verkauf sind beim Bauen nachrangig, da in der Regel nur „auf Bestellung“ pro-
duziert wird. Ein wesentlicher Unterschied im Produktionsprozess hängt mit der Möglichkeit 
der Serienfertigung in der stationären Industrie zusammen. Die Serienfertigung ermöglicht be-
kanntlich durch Größenvorteile (Skaleneffekte/ economies of scale) eine Rationalisierung der 
Produktionsprozesse. Die wiederholte Herstellung eines bestimmten einheitlichen Produktes 
schafft die Grundlage für Massenproduktion.94 Massenproduktion ist im Baubereich (mit we-
nigen Ausnahmen wie der Produktion in Fertigteilbauwerken oder generell der Bauzulieferin-
dustrie) nicht möglich. 

Die Besonderheiten des Konstruierens bautechnischer Infrastruktur liegen vor allem im Uni-
katcharakter, in der Größe und Vernetztheit von Infrastrukturanlagen. „Große Technische An-
lagen bilden Einmalbauwerke. Sie bestehen zwar ganz überwiegend aus vertrauten und häufig 
verwendeten Werkstoffen und Komponenten und werden ebenfalls überwiegend nach vertrau-
ten Verfahren geplant und gebaut. Dennoch bilden sie in ihrer konkreten Konfiguration, in 
ihrem konkreten Kontext und in ihrer konkreten Funktion, jeweils ein Unikat.“95 Im Experten-
gespräch äußerte sich ein Ingenieur folgendermaßen: „Ich denke jede Anlage ist ein 
Individuum und Einzelstück. Der Schlamm ist jedes mal anders und auch die Peripherie 
(Großklärwerk- oder mehrere Kläranlagen, Logistik, Anlieferung, bauliche Einschränkungen). 

                                                 
89 vgl. Seitz 1975. 
90 z.B. bei Joachimsen/ Gustafsson 1977, 38; Stohler 1977, 17f. 
91 Hermes 1998, 167 spricht z.B. hinsichtlich von Flughäfen, Bahnhöfen oder Elektrizitätswerken von „punkt-

förmigen“ Infrastrukturen. 
92 Hermes 1998, 169 spricht unter Bezugnahme auf Lutter von „linienförmigen“ Infrastrukturen. 
93 Ekardt 1995, 148. 
94 vgl. Schmidt/ Werle 1992, 11. 
95 Ekardt u.a. 2000, 71 – Hervorhebung im Original. 
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Dann sieht die gesamte Anlage ganz anders aus.“96 Der Unikatcharakter von Infrastrukturan-
lagen ist auch für das besondere Verhältnis zwischen innovativer und konventioneller Technik 
mit verantwortlich. Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurden jeweils eine innovative 
und eine konventionelle Anlage in drei Technikbereichen ausgewählt. Aufgrund der Untersu-
chung und der darauf aufbauenden theoretischen Überlegungen zeigte sich, dass die Begriffs-
abgrenzung innovativ – konventionell im Infrastrukturanlagenbau nur teilweise greift. Nicht 
nur innovative Projekte tragen konventionelle Züge, sondern auch invers konventionelle Pro-
jekte haben innovativen Charakter, weil sie oft allein aufgrund des Kontextualisierungserfor-
dernisses nicht nach einem zuvor erprobten Schema einfach reproduziert wurden. 

Einen Teil dieses widersprüchlichen Verhältnisses kann man mit Hilfe einer anderen Art der 
Differenzierung erklären: Technikgenese im Infrastrukturanlagenbau kann unterteilt werden in 
Phylogenese und Ontogenese. Der Begriff der Ontogenese97 stammt ursprünglich aus der Bio-
logie und meint die Individualentwicklung im Unterschied zur Stammesentwicklung, der Phy-
logenese.98

Die Anlagegenese, das heißt das Erbauen einer Anlage – unabhängig von deren Innovations-/ 
Konventionalitätsgrad – kann als „Technik-Ontogenese“ aufgefasst werden. Das Entstehen 
einer vollkommen neuen Technik, einer Invention, die in Innovation umgesetzt wird, kann als 
„Technik-Phylogenese“99 bezeichnet werden. Die in der Technik-Ontogenese stattfindende 
Ausbildung von einzelnen Systemkomponenten und technischen Details entspräche – in Wei-
terentwicklung des Bildes – der Morphogenese.100

Jede gerade gebaute Brücke, Abwasserbehandlungsanlage oder Müllverbrennungsanlage ist für 
sich genommen neu, konkreter gesagt, ontogenetisch neu. Eine neue Einheit ist entstanden, die 
in besonderen Fällen aber auch einen Beitrag zur Phylogenese leisten kann. Gerade im Bauin-
genieurwesen tragen viele Projekte phylogenetische Züge, obwohl sie von ihrer Grundtendenz 
„nur“ als Technik-Ontogenese zu verstehen sind. Dieses Phänomen lässt sich als „Technikent-
wicklung durch Projekte“101 bezeichnen. Die Phylogenese vollzieht sich durch ontogenetische 
Projektketten. Phylogenetische „Umschläge“ werden durch tausendfache Ontogenese vorange-
trieben. Nur ganz selten gibt es radikale Brüche, die zudem nur durch ihr plötzliches Bekannt-
werden oder ihre radikal gesteigerte Diffusion als solche erscheinen. Es wird freilich nicht mit 

                                                 
96 Int. 61, Abs. 198. 

97 Wie bei allen Begriffsübertragungen in Form von Vergleichen oder Metaphern gibt es auch hier Bereiche, die 
nicht sinngemäß übertragbar sind. So unterscheidet sich der technische Ontogenesebegriff von dem biolo-
gischen Ontogenesebegriff darin, dass im biologischen Wesenskern schon sehr viel angelegt ist, was sich nur 
noch entwickeln muss. Das entstehende Wesen wird also nicht vollkommen neu erschaffen, auch wenn es 
durch die Umwelt mitgestaltet wird. Hier soll der technische Ontogenesebegriff einfach zur Beschreibung des 
Entstehens einer Einheit herangezogen werden. 

98 Die Ontogenese wird auch als „Ontogenie“ und die Phylogenese auch als „Phylogenie“ bezeichnet. 
99 Diese Begriffsabgrenzungen sind neu, auch wenn sich Bezeichnungen wie „technische Phylogenese“ (Zeil-

hofer 1995, 93) beziehungsweise „Phylogenese technischer Systeme“ (Hill 2000, 231) in der Literatur verein-
zelt, jedoch in anderen Zusammenhängen, finden lassen. 

100 Der biologische Begriff der Morphogenese bezeichnet die „Ausgestaltung und Entwicklung von Organen 
oder Geweben eines pflanzlichen oder tierischen Organismus“ (Duden-Fremdwörterbuch von 1999). 

101 vgl. Ekardt u.a. 2000, 74. Der Begriff geht auf Ekardt zurück. 
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jedem Kläranlagenbau die Klärtechnik revolutioniert, auch wenn keine Kläranlage einer an-
deren gleicht. 

Bei baulichen Infrastrukturanlagen ist es auf keinen Fall die Regel, dass an einer Anlage jede 
ihrer Einzelkomponenten vollkommen neu geplant wird – vielmehr liegen Innovationen oft-
mals gerade im Bereich der Einzelkomponenten, in der Morphogenese. Außerdem erfordern 
Infrastrukturanlagen umfangreiche Kontextualisierungsleistungen. In der antizipierten und tat-
sächlichen Implementation der Problemlösungen müssen, zum einen der physisch-technische 
Kontext (Baugrund, Anschlusszwänge, usw.), zum anderen der sozial-gesellschaftliche Kon-
text (andere Baubeteiligte mit anderen Interessen, rechtliche Normen, usw.), bedacht und in 
Übereinstimmung gebracht werden.102 Auch bei neuen Anlagen, die starke phylogenetische 
Züge aufweisen, besteht natürlich das Kontextualisierungserfordernis. Es wird hier dadurch 
verstärkt, dass aufgrund der Innovativitätsgehalte der Anlage noch weniger Erfahrungen aus 
vergleichbaren Kontexten bei den verschiedenen Baubeteiligten vorliegen (können).103 Die 
Unvertrautheit wird also im Bau der betrachteten Infrastrukturanlagen relativiert. Herausfor-
derungen, die durch innovative und konventionelle Anlagen entstehen, zeigen gleichartige 
bzw. ähnliche Folgen. Die „Technikentwicklung durch Projekte“104 im Infrastrukturbereich 
bezeichnet einen neuen Innovationstyp. Auch wenn einzelne technische Komponenten der 
Brücken-, Müllverbrennungs- oder Abwasserreinigungstechnik im Labor entwickelt werden, so 
sind der halb-technische Versuch in der Praxis bzw. die erste vollständige Anwendung in der 
Praxis unumgehbar. Die meisten Innovationen der stationären Industrie hingegen können im 
Maßstab 1 zu 1 im Labor bzw. in der Werkstatt getestet werden. Dies ist bei Infrastrukturan-
lagen wegen ihrer enormen Größe nicht möglich. 

In der empirischen Untersuchung stellten in den innovativen Projekten in der Abwasserreini-
gung die Membrantechnik, in der Müllverbrennung das Schwelbrennverfahren und beim 
Brückenbau die geschweißten Gussknoten den phylogenetische Gegenstand der Technikgenese 
dar. In den Anlagenprojekten wurden die genannten Verfahren jeweils erstmalig großtechnisch 
umgesetzt. In der Untersuchung der Geschichte der Entwicklung der Verfahren zeigte sich, 
dass ihre letztendliche Verwirklichung stark von einzelnen Akteuren abhängig war. Die wirt-
schafts- und sozialwissenschaftliche Innovationsforschung (insbesondere die soziologische 
Technikgeneseforschung) betonen zunehmend die soziale Konstruktion von Technik. Technik-
phylogenese wird dadurch als gesellschaftlich bestimmt bzw. bestimmbar/ beeinflussbar ange-
sehen, wie auch die spezielle Teildebatte zu Großen technischen Systemen zeigt. 

1.1.2.2 Bautechnische Infrastruktur in der Debatte um Große Technische Systeme 

Bautechnische Infrastrukturen zeichnen sich durch ihre Größe und Komplexität aus, die sich 
aufgrund innerer Differenzierung und äußerer Vernetzung ergibt. Die bautechnische Infra-
struktur kann als ein spezieller Techniktypus105 aufgefasst werden, der sich nach Ekardt als 

                                                 
102 Zum Kontextualisierungserfordernis siehe Kapitel 1.2.4.3 Implementieren von Problemlösungen. 
103 Zu den Besonderheiten von Technik im Infrastrukturanlagenbau siehe das nachfolgende Kapitel 1.1.2.2 Bau-

technische Infrastruktur in der Debatte um Große Technische Systeme. 
104 vgl. Ekardt u.a. 2000, 74. 
105 vgl. Ekardt 1994a, 1. 
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Netz dreier Netze,106 des technischen Artefaktnetzes, des Baubeteiligtennetzes und drittens des 
Normennetzes, beschreiben lässt. Einzelne bauliche Infrastrukturanlagen sind Basisbestandteile 
Großer Technischer Systeme. Bautechnische Infrastruktur in ihrer Gesamtheit bildet die 
Grundlage für (fast alle) Großen Technischen Systeme. Den Begriff der Großen Technischen 
Systeme (GTS) bzw. Large technical Systems (LTS) hat der Technikhistoriker Thomas P. 
Hughes 1983 eingeführt107 und hat damit „nicht nur die weit- und engmaschige technische 
Vernetzung und das Zusammenspiel verschiedener Techniken der Großen Technischen Sys-
teme – Telefonnetz, Eisenbahn, Elektrizitätsversorgung – ins Auge gefasst, sondern nach-
drücklich auf die sozialen Systemkomponenten dieser Systeme verwiesen: soziale Akteure, 
Organisationsstrukturen, verfügbares Wissen und Anwendung bestimmter (technischer und 
sonstiger) Normen).“108 Es haben sich viele spezielle Fragestellungen in der Beschäftigung mit 
GTS entfaltet: Steuerungstheoretische109 Aspekte werden ebenso behandelt wie Interessenver-
flechtungen und Kontrolldefizite.110 Große Technische Systeme werfen weitergehende Sicher-
heitsfragen auf. Bechmann geht so weit, dass die Entwicklung und Steuerung Großer Tech-
nischer Systeme „grundlegende gesellschaftliche Veränderungen“111 erfordere. Im Auge hat er 
dabei Hochtechnologien112 wie die Atomtechnik. Somit erklärt er Risiko- und Katastrophen-
potenziale zu einem Merkmal Großer Technischer Systeme. „Dieses Katastrophenpotenzial 
markiert einen Bruch mit der alten, vertrauten Welt der bisherigen technischen Sicherheitssys-
teme.“113 Die Aussage ist insofern zu relativieren, als nicht alle Großen Technischen Systeme 
zwangsläufig Hochtechnologien sind, die zivilisatorisches Katastrophenpotenzial aufweisen. 
Mit der Fokussierung der GTS-Forschung auf die Interessenverflechtungen und Kontrolldefi-
zite in einer strukturorientierten Sichtweise wurden die Handlungsprobleme von individuellen 
Akteuren vernachlässigt.114 Diese wiederum treffen in ihrer Konstruktionspraxis notwendiger-
weise Entscheidungen und setzen damit Risiken, die sich sowohl auf die Bevölkerung als heute 
lebende Generation, als auch auf die nachfolgenden Generationen, im Fall des Misslingens 
äußerst negativ auswirken können.  

Über einen längeren Zeitraum wurde die Untersuchung der GTS in Deutschland durch die Ak-
tivitäten der „WZB-Forschungsgruppe Große Technische Systeme“115 entscheidend geprägt. 
Im Mittelpunkt steht dabei das Gesamtsystem, welches nur über Funktionsschemata etc. (sym-
bolische Darstellungen) niemals aber über Fotos dargestellt werden kann.116 Die sehr wohl 
fotografisch erfassbaren baulichen Infrastrukturen wurden jedoch in der GTS-Forschung allen-

                                                 
106 vgl. Ekardt 1994a, 4; Ekardt 1994b, 178f. 
107 vgl. Hughes 1983; Hughes 1987 
108 Schäfers 1997, 193; Die Ermahnung Hughes, dass zum GTS Stromnetz nicht nur Generatoren, Leitungen etc., 

sondern auch Unternehmer, Banken, Konsumenten etc. gehören, ist nach Braun/ Joerges 1994, 28 eine der 
meistzitierten Aussagen der Techniksoziologie. 

109 vgl. Braun/ Joerges 1994, 29. 
110 vgl. Beckenbach 1994, 152f. 
111 Bechmann 1992, 11 – Hervorhebung durch d.V. 
112 vgl. Bechmann 1992, 11 
113 Bechmann 1992, 11. 
114 vgl. Ekardt 1994b, 166ff. 
115 vgl. Joerges 1998. 
116 vgl. Joerges/ Braun 1994, 39. 
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falls am Rande thematisiert. Mittlerweile ist die Diskussion um GTS zurückgegangen. Freilich 
haben GTS wegen ihrer gesellschaftlichen Implikationen nicht an Aktualität verloren. 

1.1.2.3 Gesellschaftliche Implikationen des Infrastrukturanlagenbaus 

Die Bereitstellung von Infrastrukturleistungen wird traditionell der öffentlichen117 Daseinsvor-
sorge zugerechnet. Technische Infrastrukturen sind für das Funktionieren und die Entwicklung 
der Gesellschaft von großer Bedeutung. Störungen der technischen Infrastruktur (z.B. Störun-
gen der Abfall- und Abwasserentsorgung oder der Ermöglichung von Verkehr) können im Ex-
tremfall zu Zusammenbrüchen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens führen. 

Deshalb werden Infrastrukturen als ein Kollektivgut angesehen (Unterkapitel 1), welches durch 
Privatisierungsbestrebungen ausgehöhlt werden könnte (Unterkapitel 2) und zudem aufgrund 
der Bedrohung durch gezielt herbeigeführte Infrastrukturausfälle (Unterkapitel 3) besonders 
geschützt werden muss, zumal ihm eine hohe zivilgesellschaftliche Bedeutung zukommt (Un-
terkapitel 4). 

1.1.2.3.1 Infrastrukturen als Kollektivgut 

Die Infrastrukturversorgung liegt traditionell in staatlicher Hand. Ökonomisch wird dies mit 
dem Versagen des freien Markes bei der Herstellung bestimmter kollektiver Güter erklärt 
(Kollektivgutproblematik). Infrastrukturen werden als Kollektivgut aufgefasst.118 Marktver-
sagen als theoretische Begründung der Bereitstellung von Infrastruktur durch den Staat wird 
kontrovers diskutiert. Denn sind konkrete Infrastruktursysteme erst einmal vom Staat herge-
stellt, so ist durchaus eine Übertragung an private Betreiber denkbar. Ob diese privaten Betrei-
ber jedoch langfristig eine angemessene Infrastrukturversorgung sicherstellen können, ist strit-
tig. Die These vom Marktversagen wäre demnach differenziert zu betrachten. Die Mög-
lichkeiten zur Ausnutzung der Monopolstellung durch den privaten Anbieter (nach anfäng-
licher Zurückhaltung) sind gegeben und entsprechen ja auch dem privatwirtschaftlichen Stre-
ben nach Gewinnmaximierung. Ohne Wettbewerber, ohne Alternativen auf dem Infra-
strukturmarkt, kann es zu keiner Preisbildung im ständigen Ausgleich von Angebot und Nach-
frage kommen. Die meisten Infrastrukturen vermitteln ihren Trägern ein Monopol für be-
stimmte Leistungen. Es gibt beispielsweise kaum Alternativen zur Entsorgung von Abwasser 
auf einem anderen Weg als über ein bestehendes – von wem auch immer betriebenes – Kanal-
system. Infrastrukturen prägen einen Teil der Gesellschaftsstrukturen als Raum der Hand-
lungsmöglichkeiten. Daher ist die Privatisierung der Infrastrukturversorgung äußerst sensibel 
zu behandeln. 

1.1.2.3.2 Exkurs zur Privatisierung 

Die Implikationen der Privatisierung werden im Folgenden – empirisch illustriert – dargestellt. 
Die Privatisierung ist in allen drei empirisch betrachteten Technikbereichen unterschiedlich 

                                                 
117 Zum Teil wird auch von der „staatlichen“ oder „gesellschaftlichen“ Daseinsvorsorge gesprochen. Die öffent-

lichen Aufgaben können nach Ansicht einiger Autoren in staatliche und nichtstaatliche Aufgaben unterteilt 
werden. (vgl. Hermes 1998, 137). 

118 vgl. Fassing 1997, 1882. 
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fortgeschritten. Im Bereich der Kläranlagen ist eine großflächige Umwandlung der staatlichen 
Ämter in kommunale Eigenbetriebe zu verzeichnen. Zwei der drei im Bereich der Abwasserbe-
handlungsanlagen empirisch untersuchten Bauherren waren in den vorausgehenden fünf Jahren 
„formal“ privatisiert worden. Generell ist zwischen „formaler“ und „materieller“ Privatisierung 
zu unterscheiden: „Bei der Transformation in private Rechtsformen wird von einer formalen 
Privatisierung gesprochen, wenn für eine bestimmte Aufgabe z.B. eine Gesellschaft in privater 
Rechtsform gegründet wird und es bei dieser Transformation einer vormals staatlichen Einheit 
bleibt, indem die öffentlichen Hand weiterhin Anteilseigner bleibt, allenfalls Minderheitsan-
teile veräußert. Eine materielle Privatisierung liegt vor, wenn auch die Unternehmensanteile 
ganz oder zumindest mehrheitlich an Private übergehen.“119 „Echte“, materielle Privatisierun-
gen stecken auch in den Bereichen Abwasser- und Abfallentsorgung noch in den Kinderschu-
hen. Im Brückenbereich gibt es bisher nur erste zögerliche Ansätze zur Einbindung Privater in 
Versorgungsleistungen (wobei zu unterscheiden ist zwischen einer Privatisierung von Ver-
kehrswegen oder von Ingenieurbauwerken, die zu diesen Verkehrswegen gehören). Eine Pri-
vatisierung mit „Wegezöllen“ oder „Passagegebühren“ ist m.E. in Zeiten der Globalisierung als 
ein Rückschritt zu betrachten. Auch wenn es im europäischen Rahmen einige Beispiele solcher 
Privatisierungen gibt, so gehen Experten doch davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelt 
bzw. zukünftig handeln wird, da offensichtlich nur wenige prädestinierte Teilstücke ökono-
misch sinnvoll zu verwerten sind. Es haben sich eine Reihe von Betreibermodellen wie Build-
Operate-Transfer (BOT), Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) oder Build-Own-Operate 
(BOO) entwickelt.120

Hinsichtlich der Sicherheit konkreter Infrastrukturanlagen, in Abhängigkeit von der staatlichen 
versus privaten Erstellung, können keine empirisch untermauerten Aussagen getroffen werden. 
Aus theoretischen Überlegungen ergibt sich folgendes: Beim möglichen Versagen von Infra-
struktur ist zu unterscheiden zwischen dem Unternehmensversagen und dem Artefaktversagen. 
Das Unternehmensversagen könnte sich im schlimmsten Fall im Konkurs in Verbindung mit 
einem Verlust des Großteils des Kapitalvermögens äußern (Beispiel: Die Deutsche Bahn AG 
geht in Konkurs), das Artefaktversagen bezieht sich auf ein bestimmtes technisches Objekt 
(Beispiel: Totales Versagen einer Bahnbrücke). Wissenschaftler und Politiker, die sich mit den 
Risiken der Privatisierung beschäftigen, betrachten fast ausschließlich die erste Form des Ver-
sagens. Das Artefaktversagen ist nicht leicht in einen direkten Kausalzusammenhang mit 
öffentlicher oder privater Herstellung (und Bereitstellung) von Infrastruktur zu bringen. Kon-
krete Schadensereignisse (z.B. Störfälle) technischer Anlagen dürften nur schwer auf die je-
weilige Betreiber-/ Organisationsform beweisbar zurückzuführen sein. Lediglich statistisch 
könnte man Zusammenhänge herstellen, wenn es beispielsweise seit der Privatisierung der 
Bahn kontinuierlich zu mehr Unfällen mit Personen- und Güterschäden gekommen ist. Solche 
zusätzlichen Schadensereignisse können aber von einer Reihe intervenierender Variablen mit-
erzeugt worden sein. Der Nachweis von direkten Kausalitäten ist wohl kaum möglich.121 Auch 
heute schon klagten die staatlichen bzw. halbstaatlichen Bauherren unserer empirischen Unter-
suchung darüber, dass ihr Handeln zu stark ökonomischen Erwägungen unterworfen sei. Es 
werde immer die kostengünstigste Variante gewählt, war die häufigste Antwort auf unsere 

                                                 
119 Marx 2000, 1, zitiert nach http://www.effizienter-staat.de/kongresse/index.html (30.01.2001). 
120 http://www.umweltservice.de/news/2001/469.html (17.01.2003). 
121 Zur generellen Problematik der Identifikationen der Ursachen von Schadensereignissen siehe ausführlich Ka-

pitel 2.1.2 Betrachtung der Ursachen von Schadensfällen. 
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Frage nach Kriterien sicherheitsrelevanter Festlegungen. Auch wenn die Aussage, dass es 
praktisch keine Handlungsfreiheit gebe122, im Verlauf der Expertengespräche relativiert wer-
den konnte, so blieb doch aus Sicht der Ingenieure zumeist ein Primat der Ökonomie. Die Be-
rücksichtigung ökologischer und sozialer Rationalitätsaspekte dürfte unter einem privaten Ma-
nagement noch schwerer fallen, als dies bei den staatlichen Betreibern der Fall ist. Das 
staatliche Handeln ist zwar auch an ökonomischen Faktoren orientiert (Prinzip der Hauswirt-
schaftlichkeit), aber das Hauptziel staatlicher Infrastrukturanbieter liegt in der Bereitstellung 
einer Versorgungsleistung, wohingegen das Hauptziel privater Infrastrukturanbieter in der Ka-
pitalvermehrung für die Shareholder/ Anteilseigner/ Besitzer liegen dürfte. 

Gewinnmaximierung für ein Gut zu betreiben, auf das die Nachfrager erstens nicht verzichten 
können und für das es zweitens auf dem Markt praktisch keine Alternativen gibt, bedeutet 
letztlich ein erhebliches Machtungleichgewicht zu Lasten der Nachfrageseite (v.a. private 
Haushalte und Unternehmen). Gebühren machen sich in den Kommunen deutlich bemerkbar 
(z.B. über einen hohen Wohnnebenkostenanteil). Zudem können beispielsweise überdimen-
sionierte Anlagen, da Überdimensionierung dem Prinzip der Gewinnmaximierung nicht unbe-
dingt entgegenstehen muss, die Probleme verschärfen. Letztlich müssen die ortsansässigen 
Bürger und Unternehmen solche Fehlentscheidungen über Gebühren (und indirekt auch über 
Steuern, die dann für andere Zwecke nicht mehr eingesetzt werden können) finanziell tragen. 

Die Verfügung über eigene Infrastrukturtechnik verleiht dem Staat auch Handlungskompeten-
zen. Eine zunehmende Privatisierung höhlt die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit des 
Staates aus. Aktive Nachfragepolitik wäre letztendlich nur noch über die Beschaffung für das 
unmittelbare Verwaltungssystem, z.B. Ausgaben für Büroartikel, möglich. Wenn der Staat am 
Ende ausschließlich aus dem Verwaltungssystem besteht, weil Energieversorgung, Wasserver-
sorgung und -entsorgung, Transportwege (Straße und Schiene), Telekommunikation und Post, 
Schulen und Hochschulen privatisiert sind, so kann er keine aktive Nachfragepolitik mehr ver-
folgen, weil ihm schlicht das ökonomische Potenzial dazu fehlt. Somit wäre zum Beispiel eine 
keynsianische antizyklische Steuerung des Wirtschaftsgeschehens (insbesondere zur Konjunk-
turbelebung in Rezessionsphasen) nicht mehr möglich. Gerade die Baubranche als ein Leit-
sektor der ökonomischen Entwicklung wurde bisher oft zur „Ankurbelung der Wirtschaft“ von 
staatlicher Seite einbezogen. 

Zudem gibt es weitere sublimere Steuerungswirkungen einer staatlichen Infrastrukturbereit-
stellung, die durch fortschreitende Privatisierungen zunehmend verloren gehen: Der „Staat“ als 
Bauherr setzt auch professionelle Maßstäbe im Baubereich, die auch Sicherheitsfragen betref-
fen. Über einfache Übertragungsleistungen diffundieren diese Maßstäbe auch in rein privat-
rechtliche Bauverhältnisse.123 Privatisierung muss dann durch neue rechtliche Regulierungen 
abgefedert werden. Generell war bei allen bisher schon vollzogenen (Teil-)Privatisierungen 
empirisch das Entstehen einer Reihe von neuen Gesetzen zu verzeichnen. Privatisierung geht 
also nicht mit Deregulierung (hier: im Sinne eines Abbaus rechtlicher Normen), sondern ge-
rade mit einem erweiterten Regulierungsbedarf einher. 

                                                 
122 siehe Kapitel 1.2.1.1 Selbstbeschreibungen von Ingenieuren zu „fehlenden“ Handlungsspielräumen. 
123 Zu beobachten ist dies z.B. am Teil A der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), der nur für öffent-

liche Bauherren verpflichtend ist (vgl. Werner/ Pastor 1997, XI). 
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1.1.2.3.3 Exkurs zur Bedrohung durch gezielt herbeigeführte Infrastrukturausfälle 

Der Ausfall von Infrastrukturen kann beabsichtigt herbeigeführt werden. Aufgrund der starken 
Vernetztheit steigt in einigen Technikbereichen die Gefahr, dass durch gezielten Technik-
Missbrauch (z.B. Sabotage, Erpressung, Terror) ein ganzes System zum Erliegen kommt. Dies 
ist – insbesondere für Techniken mit Merkmalen von qualitativ neuen Risiken124 – vor dem 
Hintergrund der zunehmenden informationstechnischen Vernetzung zu sehen. Daher haben 
viele Staaten Analysekonzepte für bzw. Abwehrkonzepte, die unter der Bezeichnung „Kri-
tische Infrastrukturen“125 behandelt werden, gegen computerunterstützte Angriffe auf Infra-
strukturleistungen entwickelt:126 In den USA beispielsweise die President’s Commission on 
Critical Infrastructure Protection (PCCIP) oder in der Bundesrepublik die vom Bundesinnen-
minister eingesetzte und beim Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik ange-
siedelte Arbeitsgruppe (KRITIS), die sich mit den „Informationstechnischen Bedrohungen für 
Kritische Infrastrukturen in Deutschland“127 beschäftigt. Auch die Wissenschaft hat die Kri-
tischen Infrastrukturen inzwischen entdeckt. So stellte die Deutsche Vereinigung für Politische 
Wissenschaft DVPW im Juni 2001 die Frühjahrstagung ihres Arbeitskreises Politik und Tech-
nik unter das Thema: „Die Kritizität technischer Infrastruktursysteme und die neue Rolle des 
Staates“. Damit sollte insbesondere die durch die zunehmende Privatisierung tendenziell ab-
nehmende politisch-gesellschaftliche Kontrolle von Infrastrukturen, deren Bedrohungspoten-
zial aufgrund der neuen informationstechnischen Möglichkeiten zudem steige, problematisiert 
werden. 

Der gezielte Missbrauch von Infrastrukturtechnik in allen Infrastrukturbereichen sollte stärker 
in das Blickfeld der Politik geraten. Bisherige Risikobetrachtungen einzelner Infrastrukturanla-
gen klammern ihn bisher explizit aus.128

1.1.2.3.4 Infrastrukturen als Kollektivgut und der zivilgesellschaftliche Aspekt 

Die Diskussionen über Privatisierung (und Deregulierung) im Allgemeinen (und damit auch 
über Infrastrukturtechniken im Speziellen) weisen auf die im Fluss befindliche Auseinander-
setzung über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft hin. Gleichzeitig wird in einem ganz 
anderen Theorie- und Diskussionszusammenhang, im Zivilgesellschaftsdiskurs, ein neues Ver-
hältnis von Bürgern und Staat gefordert. Die Debatten um Privatisierung und Zivilgesellschaft 
sind unterschiedlicher theoretischer und anwendungsbezogener Herkunft, gemeinsam ist ihnen 
die Beschäftigung mit „Entstaatlichung“. Zivilgesellschaftliche Überlegungen auf den Infra-
strukturbereich und die von Ingenieuren in ihrer Praxis zu erbringenden subjektiven Leistungen 

                                                 
124 siehe hierzu Kapitel 3.2.1.2.2 Demokratiegefährdung durch bevorstehende Gesellschaftsumgestaltung. 
125 „Certain national infrastructures are so vital that their incapacity or destruction would have a debilitating 

impact on the defense or economic security of the United States. These critical infrastructures include 
telecommunications, electrical power systems, gas and oil storage and transportation, banking and finance, 
transportation, water supply systems, emergency services (including medical, police, fire, and rescue), and 
continuity of government.“ Pressemitteilung des Weißen Hauses vom 15.07.1996. 

126 Eine „Linkliste“, die direkt auf die ausgedehnten weltweiten Aktivitäten hinweist, findet sich unter: 
http://www.bsi.bund.de/fachthem/kritis/links.htm (07.01.2003). 

127 vgl. AG KRITIS 1999. 
128 vgl. Kapitel 2.2.1.1.1 Grenzen der Bestimmung möglicher Schadensereignisse. 
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anzuwenden, ist eher unüblich. Dies ist erstaunlich, denn „in keinem anderen Feld als dem der 
öffentlichen technischen Infrastrukturen findet sich eine engere Verschränkung von staatlicher, 
politisch-administrativer Macht, privatem Gewinnstreben und freiberuflich-selbstkontrollierter 
Beratungspraxis“129. Infrastrukturen können sogar als für den Staat konstitutiv beschrieben 
werden, wie z.B. historische Analysen zeigen, die die Entwicklung vom modernen Territorial-
staat entlang der Entwicklung flächendeckender Infrastrukturen modellieren,130 aus denen 
auch die zukünftige Bedeutung von Infrastrukturen für das Zusammenwachsen eines suprana-
tionalen Gemeinwesens abgeleitet wird.131 „Eine infrastrukturell nicht erschlossene Fläche 
mag völkerrechtlich zum Staatsgebiet gehören (...). Bestandteil des Territoriums, auf dem sich 
soziales und politisches Zusammenleben vollzieht, kann sie nicht sein.“132 Daher kann die 
Analyse der Infrastruktur einen „Schlüssel zum Verständnis moderner Gesellschaften“133 lie-
fern. Da bei der Infrastruktur aufgrund der langen Lebenszeiten auch lange Prognosezeiten er-
forderlich sind, stellt sich für die konstruierenden Ingenieure die Notwendigkeit, die Bedürf-
nisse der künftigen Generationen mitzubedenken. Infrastrukturen binden Kapital längerfristig. 
Es sind Entscheidungen für die nachfolgenden Generationen134 zu treffen, die für sich nicht 
nur wegen des hohen Kapitaleinsatzes, sondern auch wegen des Anschlusszwanges und wegen 
des Tragens möglicher negativer Sicherheitseffekte von Relevanz sind. 

1.1.3 Zusammenfassende Überlegungen zur besonderen Verantwortung im Infrastruk-
turbau 

Festzuhalten bleibt, dass die Infrastruktur für die staatliche Steuerung von enormer Bedeutung 
ist, nicht nur, in dem sie gesellschaftliche Aktivitäten ermöglicht, sondern auch, indem sie zur 
Konstitution eines handelnden Staates beiträgt. Infrastruktur gehört wegen des Versorgungs-
erfordernisses der Bevölkerung in staatliche Hände. Eine Abwendung „von der Daseinsvor-
sorge zur Gewährleistungsverantwortung“135 (auf der Grundlage einer Differenzierung zwi-
schen der Gewährleistung der Aufgabenerfüllung und deren Produktion) kann sich m.E. 
aufgrund der zunehmenden Aushöhlung der staatlichen Handlungskompetenzen als schwer-
wiegender Fehler erweisen. Letztlich kann die staatliche Bereitstellung von Infrastruktur allein 
schon durch ihre sachlichen Merkmale begründet werden.136

Wegen der so wichtigen, aber in der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung nur 
ungenügenden Wahrnehmung der Bedeutung von Infrastruktur für Gesellschaft, Wirtschaft und 
Staat ist es notwendig, die entsprechenden Akteure für Infrastrukturfragen zu sensibilisieren. 
Infrastrukturverantwortung ist dabei nicht nur von Ingenieuren, sondern auch von Politikern zu 

                                                 
129 Ekardt 1996, 3. 
130 vgl. Hermes 1998, 323 
131 vgl. Hermes 1998, 323. 
132 Hermes 1998, 324; ähnlich Bell 1990 und Hughes 1989. 
133 Ekardt 1994c, 325. 
134 Der einbezogene Generationenzeitraum beträgt dabei vielleicht zwei bis vier Generationen von 30jährigem 

Ausmaß. Wenn in der Ökologiedebatte von den nachfolgenden Generationen gesprochen wird, so dürfen da-
mit wesentlich mehr Generationen bzw. alle nachfolgenden Generationen gemeint sein. 

135 Hermes 1998, 326 . 
136 vgl. Ekardt 1995, 149. 
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übernehmen, die wiederum auf die Beratung durch Ingenieure mit professionellem Weitblick 
angewiesen sind. 

In der Würdigung aller Besonderheiten technischer Infrastrukturanlagen zeigt sich, dass sie 
eine besondere Herausforderung an die Ingenieurverantwortung darstellen. Die Hintergründe 
für das Vorliegen dieser besonderen Verantwortung wurden bisher in grundsätzlicher Weise 
beschrieben. Im Folgenden werden konkrete Verantwortungsfragen, die sich aufgrund notwen-
diger sicherheitsrelevanter Werturteile ergeben, die im Konstruktionsprozess zu treffen sind, 
detailliert nachgezeichnet. 
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1.2 Objektive Normativität in der Anlagengenese oder: Warum Technik konstru-
ierende Ingenieure sachlogisch bedingt fortlaufend sicherheitsrelevante Werturteile 
fällen müssen 

In der Anlagengenese, die beschrieben werden kann über das Konstituieren von Problemen, 
Generieren von Lösungen und Implementieren von Problemlösungen, müssen sachlogisch be-
dingt fortlaufend sicherheitsrelevante Werturteile gefällt werden. Nicht alles Normative ist 
sicherheitsrelevant, aber alles Sicherheitsrelevante ist normativ. Sicherheitsfragen sind als ein 
äußerst wichtiger Teilbereich der allgemeinen Wertproblematik – und im Sinne der Frage-
stellung dieser Arbeit – als ihr wichtigster Teilbereich aufzufassen. 

1.2.1 Wahrnehmung von Handlungsspielräumen für Sicherheitsurteile 

Eine soziologisch interessante Frage ist die Wahrnehmung von strukturellen Handlungsspiel-
räumen. Dabei ist die Wahrnehmung in doppelter Weise zu verstehen. Zum einen als grund-
sätzliche bzw. auf ein Anlagenprojekt bezogene Einschätzungen der Handlungsspielräume und 
zum anderen als deren tatsächliche Beanspruchung. 

Die Wahrnehmung von Handlungsspielräumen weist eine große Bedeutung für die Ingenieur-
praxis auf, da ohne sie keine subjektiv beeinflussbaren sicherheitsrelevanten Werturteile mög-
lich wären. Ebenso von Bedeutung ist die Wahrnehmung der Wertbehaftetheit der Ingenieur-
praxis. Beiden Fragen wird im Folgenden nachgegangen. 

1.2.1.1 Selbstbeschreibungen von Ingenieuren zu „fehlenden“ Handlungsspielräumen 

In der empirischen Untersuchung war auf die allgemeine Frage danach, anhand welcher Kri-
terien in der täglichen Konstruktionspraxis Entscheidungen gefällt werden, oftmals eine be-
merkenswerte Reaktion der Gesprächspartner festzustellen: Viele schwiegen erst einmal, als ob 
sich das Forscherteam allein durch die Frage disqualifiziert hätte. Daraufhin erfolgten meist 
längere Klagen darüber, dass es beim Bauen „doch nur um’s Geld-Verdienen ginge“ und Fest-
legungen generell (und damit auch sicherheitsrelevante Festlegungen im Speziellen) aus-
schließlich aufgrund ökonomischer Überlegungen getroffen würden.137

In der empirischen Untersuchung beschrieben sich viele Ingenieure als ein kleines Rädchen, 
das in einem großen Räderwerk nur zu funktionieren habe. Sie hätten keinen Handlungsspiel-
raum. „Sachzwänge“, ökonomischer oder auch rechtlicher Art, bestimmen nach dieser Wahr-
nehmung das Ingenieurhandeln. Sie beschreiben sich als „Sklaven“ oder bloße „Erfüllungsge-
hilfen“ der „Kaufleute und Juristen“, deren Vorgaben sie umsetzen müssten. Derartige 
Äußerungen bereiteten in der empirischen Erhebung zunächst erhebliche Schwierigkeiten und 
forderten das Forscherteam zu Nachfragen heraus, denn aufgrund anderer eigener Erfahrungen 
und der Kenntnis der Literatur musste das Bild vom „mechanischen Funktionieren“ in starr 
vorgegebenen Strukturen stark überzeichnet sein, zudem von den Ingenieurpraktikern auf 

                                                 
137 z.B. Int. 40, 52; Int. 68. 
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Nachfrage kaum konkrete Normen genannt werden konnten.138 Differenziertere Aussagen zum 
Handlungsspielraum konnten durch konkretes Nachfragen angeregt werden: „Wenn alles so 
streng durch die Kaufleute und Juristen vorgegeben ist, so dass Sie gar keinen Handlungsspiel-
raum mehr haben, so bräuchte man gar keine Ingenieure mehr. Ihre Arbeit könnte also ganz 
von Kaufleuten und Juristen übernommen werden?“ Es entwickelte sich zumeist eine Aus-
einandersetzung, in deren Verlauf die „verbliebenen“ oder doch gar nicht so kleinen Hand-
lungsspielräume von Ingenieuren, insbesondere die konkreten Handlungsspielräume des Ge-
sprächspartners, thematisiert wurden. Hierbei zeigte sich auch, dass das Bestreben, sich selbst 
einen möglichst großen Handlungsspielraum zu eröffnen, individuell – beziehungsweise dif-
ferenziert nach Normanwendertypen139 – unterschiedlich ist. Die Wahrnehmung eigener 
Handlungsspielräume kann letztlich auch als Indikator für die Fähigkeit und Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung herangezogen werden. 

1.2.1.1.1 Exkurs zu gegenseitigen Einflusszuschreibungen von Ingenieuren und Ju-
risten 

In einem Teil der juristischen Literatur wird über die Wirkungsschwächen des Umwelt-
/Technik-/Sicherheits-/Risikorechts geklagt. Die Ingenieurpraxis wird dabei teilweise als  
„rechtsresistent“ dargestellt. „Die Ingenieure machen doch was sie wollen,“ klagen einige Ju-
risten resigniert. Sowohl auf die Genese technischer Normen (die dann der Konkretisierung 
rechtlicher Normen dienen, und zwar insbesondere solcher, die mit Generalklauseln arbeiten), 
als auch auf die konkrete Ausgestaltung von technischen Projekten habe das Recht (und somit 
auch die Gesellschaft) kaum einen Einfluss. Genau gegenteilig war die empirisch vorgefundene 
Klage von Ingenieuren, die sich allein durch rechtliche und ökonomische Zwänge in ihrem 
Handeln bestimmt beschrieben (siehe oben). Wie kommt es zu diesen diametralen Ein-
schätzungen von Ingenieuren und Juristen? Rechtliche Normen haben einen Einfluss auf die 
Rahmenbedingungen von Technikprojekten, z.B. durch die Festlegung von einzuhaltenden 
Emissionswerten oder (wenn auch seltener) konkreter „Hardwareanforderungen“. Der Einfluss 
bleibt aber genereller Natur, ist deshalb jedoch nicht per se als gering zu werten. Der Einfluss 
rechtlicher Normen verändert sich im fortlaufenden Konstruktionsprozess. Keine verfahrens-
technische Anlage wird genauso gebaut, wie sie genehmigt wurde. Dies konnte auch in der 
empirischen Untersuchung nachgezeichnet werden. Bei den Veränderungen handelte es sich 
nicht, wie man annehmen könnte, um bloße Detaillierungen bzw. Konkretisierungen von ge-
nehmigten Plänen, sondern es wurden auch völlig neue verfahrenstechnische Konzepte ent-
wickelt.140 Der Einfluss der Ingenieure liegt in der Ausgestaltung der technischen Anlage auf 
den unteren Konkretisierungsebenen,141 also in der Ausgestaltung technischer Komponenten 
und Details. Hierbei werden viele Festlegungen ohne direkte Bezugnahme auf rechtliche Nor-
men getroffen. 

                                                 
138 Zu den Schwierigkeiten der empirischen Erfassbarkeit von Normen und Normwirkungen siehe Kapitel 1.1 

Normen in der Ingenieurpraxis oder: Woran können sich die handelnden Akteure in ihrer notwendig sicher-
heitsrelevanten normativen Praxis der Anlagengenese orientieren – und woran orientieren sie sich tatsächlich? 

139 siehe Kapitel 1.3.4.1 Normanwendertypen in der Praxis. 
140 Bzw. es wurde argumentiert, dass das verfahrenstechnische System dasselbe geblieben sei. Nur die bauliche 

Anordnung und die Anordnung der Aggregate habe sich verschoben. 
141 siehe Kapitel 1.2.3.1 Konkretisierungsebenen. 
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Bauen ist ein Konkretisierungsprozess. Juristen und Ingenieure haben auf den unterschied-
lichen Konkretisierungsebenen jeweils einen unterschiedlichen Einfluss, jedoch wollen beide – 
Juristen wie Ingenieure – möglichst alle Konkretisierungsebenen unter ihre Ausgestaltungs-
macht stellen. Schon allein, weil beide Professionen mit unterschiedlich vorrangigen Medien 
umgehen – die einen mit niedergeschriebenen Normen, die anderen mit technischen Objekten – 
sind ihre Ausgestaltungsvorschläge unterschiedlich. Möglicherweise fehlt auch ein grundsätz-
liches Verständnis über die Arbeit der jeweils anderen Profession. Die unterschiedliche 
Einschätzung über die Rolle des Rechts ist somit der Betrachtung unterschiedlicher Konkreti-
sierungsebenen geschuldet. Juristen betrachten eher die konkrete Ausgestaltung der Technik, 
Ingenieure die Ebene der großen vorgeschalteten Entscheidungen,142 bei denen konkrete Pro-
jekte und Technikentwicklungen rechtlich induziert werden. Der Einfluss der rechtlichen Nor-
men ist auf der ersten Ebene entscheidend. „Es ist immerfort nur in die Kläranlagen investiert 
worden, geplant, geplant und noch mal geplant worden, wegen der Unsicherheit, weil ja 
innerhalb weniger Jahre immer mehr verschärft wurde, man konnte gar nicht soviel bauen, wie 
geändert wurde. Es ist sehr unglücklich gewesen, was Vater Staat sich da erlaubt hat. Es hat 
auch sehr viel Geld gekostet. Es sind einige Anlagen vor 10 Jahren ausgebaut worden, bei 
denen heute wieder anfangen wird. Das kann man einem Bürger kaum erklären. Frage: Würden 
Sie sagen, dass diese größere Welle des Kläranlagenausbaues auch durch das Recht initiiert 
worden ist? Antwort: Nur.“143 Ein weiteres Beispiel: „Die TA Luft hat uns gezwungen, hier an 
dem Standort was zu machen. Wenn die nicht gekommen wäre, wäre hier noch der 
Elektrofilter. Wenn die gesetzlichen Auflagen nicht gewesen wären, dann hätte keiner was für 
den Umweltschutz getan.“144 Die Initialentscheidungen werden auf politischer/ rechtlicher 
Ebene gefällt. Die generative Antwort wird von Ingenieuren erbracht, die zudem desto mehr 
„alleine“ über Technik und damit über die Sicherheit bestimmen, je tiefere Konkreti-
sierungsebenen erreicht werden. Beide Professionen beziehen sich offensichtlich, wenn sie sich 
in der angegebenen diametralen Weise äußern, auf andere technische Konkretisierungsebenen. 

Durch die Konkretisierungsproblematik werden Verantwortungsfragen145 aufgeworfen, bei-
spielsweise, inwieweit Ingenieure auch für Entscheidungen auf der ersten Ebene verantwortlich 
sind, wenn sie faktisch an deren Umsetzung mitwirken. 

1.2.1.2 Ingenieure zur vermeintlichen Wertfreiheit der Ingenieurpraxis 

Sozialwissenschaftliche Erklärungsmuster bezüglich verschiedener Vorstellungen zur Technik, 
die alle in Verbindung mit der These der (vermeintlichen) Wertfreiheit von Technik stehen, 
werden im Folgenden dargestellt, weil sie als Hintergrund zur Analyse der empirischen Ant-
worten herangezogen werden können146: Erstens das Verständnis von Technik als Instrument, 

                                                 
142 Dabei setzen sie rechtliche Vorgaben oftmals mit politischen Vorgaben gleich bzw. differenzieren zwischen 

beiden Vorgabenarten nur ungenügend. 
143 Int. 54, 27-29. 
144 Int. 7, 7. 
145 siehe Kapitel 1.2.3.1 Konkretisierungsebenen und siehe Kapitel 1.4.3.3 Umweltmedienübergreifende ökolo-

gische Betrachtungen. 
146 Diese Darstellung ist in Unkenntnis der Beschreibung der „fünf ideologischen Vorstellungsgebilde“ der In-

genieurwissenschaften durch Ropohl 1998, 11ff. entstanden, zu der sie – wie die Verfasserin im Nachhinein 
überrascht feststellte – erstaunliche Parallelen aufweist. 
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mit dem gute wie schlechte Ziele verfolgt werden können (Instrumententhese), zweitens die 
Vorstellung von der Eigenlogik der Technik (Determinismusthese), drittens die Vorstellung 
von Technik als angewandte Naturwissenschaft (Anwendungsthese), viertens der Glaube daran, 
dass jede Technikentwicklung einen Fortschritt bedeute (Fortschrittsthese) und fünftens die 
Auffassung, dass die bestmögliche Gestaltung der Gesellschaft über die Orientierung an den 
technischen Möglichkeiten zu erreichen sei (Technokratiethese). 

Wenn es schon schwierig ist, Ingenieure auf ihre Handlungsspielräume anzusprechen, so ist es 
noch schwieriger, die Wertbehaftetheit ihres Handelns zu thematisieren. Generell sprechen In-
genieurpraktiker wie -wissenschaftler häufig implizit, teilweise auch explizit, von einer ver-
meintlichen „Wertfreiheit“ ihres Handelns. Die Wertfrage bildet den neuralgischen Punkt in 
der Risikodiskussion. Die empirisch vorgefundenen Selbstbeschreibungen von Ingenieuren 
werden bekräftigt durch die Analyse der ingenieurwissenschaftlichen Literatur. So wird bei-
spielsweise in der konstruktionswissenschaftlichen Fachliteratur die Sachlichkeit der Technik 
betont, Wertfragen werden zwar nicht grundsätzlich abgewiesen, aber hintangestellt. Eine 
Ausnahme in der ingenieurwissenschaftlichen Literatur bildet die VDI-Richtlinie 3780 zur 
Technikbewertung, in der Vorstellungen von der „Wertneutralität“ der Technik kritisiert wer-
den147 und die gerade die Wertfrage in das Zentrum ihrer Betrachtung stellt. 

Instrumententhese. „Ein Messer kann dazu benutzt werden, ein Brot zu schneiden oder einen 
Menschen zu töten.“ Mit diesem, sinngemäß häufig zu findenden Satz, wird ausgedrückt, dass 
die Technik, symbolisiert durch das Messer, per se weder gut noch böse sei. Sie könne aber für 
gute und schlechte Ziele eingesetzt werden.148 Der „Messer-Mythos“ ist die am meisten ver-
breitete Variante der Instrumententhese, deren Variationen vielfältig sind: So wiesen Ingen-
ieure darauf hin, dass Entwickler von Mikrochips keinen Einfluss darauf hätten, ob diese für 
die Computertomographie oder für Waffenprojekte im Weltraum eingesetzt werden.149 Die 
Argumentation mithilfe der Instrumententhese vernachlässigt die Betrachtung des Zwecks, der 
mit einer Technik erreicht werden soll. So gibt es – um im Beispielbereich zu bleiben – Tech-
niken, deren einziges Ziel das Töten von Menschen ist. Es kann zumindest in einigen Be-
reichen sehr wohl unterschieden werden, ob zumindest die offensichtlichen Ziele unter-
stützenswert sind oder nicht. Das Instrumentenverständnis birgt die Gefahr, selber zum 
Instrument zu werden: „Zu häufig haben die Ingenieure in der Vergangenheit technische Pro-
bleme allein in technischen Dimensionen verstanden statt in dem weiteren human(istisch)en 
Zusammenhang der Kultur. Mit ihrem eigenen begrenzten Selbstverständnis haben sie selber 
Tür und Tor dafür geöffnet, zum Werkzeug anderer zu werden.“150

Determinismusthese. Die Vorstellung, dass der technische Wandel einer selbständigen Eigen-
gesetzlichkeit, einer Eigenlogik folge, dass sich Technik zwangläufig aus bestehender Technik 
entwickle, wird als „technologischer Determinismus“ (auch technischer Determinismus oder 
Technikdeterminismus) bezeichnet. Sie wird von der heutigen Techniksoziologie stark kriti-
siert. Die Kritik an der These vom technologischen Determinismus hat in der Soziologie eine 

                                                 
147 vgl. VDI 1991, 15. 
148 Es zeige sich, „dass die Technik etwas ethisch Neutrales ist, das sich ebenso leicht in den Dienst des Bösen 

als in den des Guten stellen lässt.“ (Zeitschrift des VDI 1908, zitiert nach Lenk 1991, 327). 
149 vgl. Volmerg/ Senghaas-Knobloch 1992, 22. 
150 MacCormac 1993, 232. 
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längere Tradition. Schon in den 1930er Jahren wurde nachgezeichnet, dass die technische Ent-
wicklung weder gradlinig verlaufe noch ein außersozialer Prozess sei.151 Es gebe keinen 
„cultural lag“, nach dem der technische Wandel dem gesellschaftlichen Wandel vorausgeht. In 
der neueren Techniksoziologie wurde spätestens durch die Arbeiten von Burkhard Lutz152 das 
Ende des Technikdeterminismus eingeleitet, der Technik als gesellschaftlich exogenen Faktor 
sozialen Wandels versteht:153 Technik als sozialen Prozess zu begreifen, hat sich in der so-
zialwissenschaftlichen Technikforschung durchgesetzt. Es wird von der grundsätzlichen Beein-
flussbarkeit von Technik ausgegangen. Nur über die Wege der Beeinflussung und die generell 
mögliche Reichweite des Einflusses herrscht Dissens. In der sozialwissenschaftlichen Technik-
forschung wird die technische Entwicklung als gesellschaftlicher Prozess verstanden, „in dem 
natürliche und technische Gegebenheiten, wissenschaftliche Erkenntnisse, technische Erfin-
dungen, menschliche Bedürfnisse, konkurrierende wirtschaftliche Interessen, politische Inter-
ventionen und soziokulturelle Orientierungsmuster auf eine bislang kontrovers diskutierte 
Weise zusammenwirken.“154 Ökonomische und politische Interessen, kulturelle Faktoren und 
auch professionelle Leitbilder beeinflussen die Technikentwicklung. Entsprechend sind die 
Fragestellungen der neueren techniksoziologischen Forschung: „Sie erkundet die ökono-
mischen Konstellationen und die politischen Konfliktarenen, sie forscht nach den sozialen 
Konfigurationen und den kulturellen Konzepten, die den Gang und die Gestalt technischer 
Entwicklungen orientieren und prägen. Im Schnittfeld von Wissenschafts- und Industriesozio-
logie tauchten die Fragen nach dem sozialen Ort der Erzeugung, den dort vorherrschenden 
Orientierungen und nach der kognitiven und institutionellen Ausdifferenzierung technischen 
Handelns auf.“155 Der weitgehende Konsens der Techniksoziologie über soziale Bedingtheit 
von Technik wird in der Ingenieurpraxis und Ingenieurwissenschaft nicht unbedingt geteilt. 
Ropohl meint Zeichen dafür zu sehen, dass der technische Determinismus „in bestimmten na-
tionalen Kulturen (USA, Japan) und professionellen Milieus (Ingenieurpraxis, Industriemana-
gement) immer noch dominiert.“156 Es bleibt darüber hinaus festzuhalten, dass auch innerhalb 
der Techniksoziologie der Vorwurf des Zurückgreifens auf technikdeterministisches Gedan-
kengut immer wieder erhoben wird: „Nur wenn man voraussetzt, dass sich Techniken linear 
und aus einer inneren Logik heraus entwickeln, lassen sich technische Fortschritte voraussa-
gen. Um dann noch die erwarteten Technikfolgen abschätzen zu können, muss unterstellt wer-
den, dass die Folgen in einem fest fixierten, möglichst kausalen Verhältnis zur Technik stehen. 
Die Technikfolgenabschätzung wird also offen oder heimlich von einem technologischen De-
terminismus bestimmt.“157 Auch kann man Beispiele für eine vermeintliche Eigendynamik 
entwickeln, wenn man beispielsweise die Entwicklung der Umwelt-Technik als Reaktion auf 
die zuvor durch Technik geschaffenen Zustände versteht. So versucht man, mit Technik eine 
bestehende Technik ständig zu verbessern, weshalb man vielleicht auf die Idee kommen 
könnte, sie steuere sich selbst. Technikdeterministische Vorstellungen führen letztlich zu einer 
Leugnung der gesellschaftlichen Steuerbarkeit der Technik. 

                                                 
151 Rammert 1994a, 84 mit Verweis auf Gilfillan. 
152 vgl. Zeilhofer 1995, 7. 
153 vgl. Lutz 1987, 14. 
154 Brockhaus 1993, 673. 
155 Rammert 1994a, 80 mit Verweis auf Halfmann; Hack/ Hack; Krohn/ Rammert. 
156 Ropohl, zitiert nach Vogelsang 1998, 100. 
157 Rammert 1994a, 83. 
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Anwendungsthese. „Nach einer landläufigen Auffassung erforscht die Wissenschaft die Ge-
setze der Natur, und die Technik wendet sie an. Wenn dieser Satz eine Wahrheit enthält, so 
doch eine sehr oberflächliche.“158 Die Anwendungsthese beschreibt die Vorstellung, Technik 
könne als angewandte Naturwissenschaft verstanden werden. Es gilt jedoch keineswegs die 
Gleichung Theorie/ Praxis = Naturwissenschaft/ Ingenieurwesen. Technik als Anwendung der 
Naturgesetze zu verstehen, verkennt ihre soziale Dimension.159 „Die Konstruktion einer 
Maschine beruht zwar auf Naturgesetzen, d.h. sie kann sich darüber nicht hinwegsetzen; die 
Konstruktionsprinzipien können aber auf der Ebene der Naturwissenschaften nicht erklärt wer-
den. Technik sollte daher nicht als bloße Anwendung von Naturwissenschaft gedacht wer-
den.“160 Die Anwendungsthese, die schon vielfach und überzeugend widerlegt wurde,161 ist 
auch aufgrund der Notwendigkeit zur Kontextualisierung zurückzuweisen. Wenn wissen-
schaftliches Wissen durch Dekontextualisierung entsteht, so handelt es sich bei dem Ent-
stehungsprozess von Technik um eine Leistung der Kontextualisierung – beziehungsweise, aus 
der Perspektive wissenschaftlichen Wissens betrachtet, um eine Re-kontextualisierung.162 
Diese Prozesse finden jedoch in einem konkreten sozialen und ökonomischen Zusammenhang 
mit einem großen Veränderungspotenzial statt, was sich beispielsweise daran zeigt, dass es 
eher die Regel als die Ausnahme ist, dass technische Innovationsprozesse völlig anders verlau-
fen, als es sich ihre Urheber gedacht hatten. 

Fortschrittsthese. Nach der Fortschrittsthese wird jede Technikentwicklung als ein Fortschritt 
aufgefasst. Durch das verstärkte Auftreten unerwünschter Nebenfolgen technischer Entwick-
lung bzw. deren verstärkte Wahrnehmung163 wurde die eindeutig positive Wertung obsolet: 
Früher „bedeutete Fortschritt in der Technik zugleich ein Fortschreiten in Richtung auf immer 
mehr Wohlstand für die Menschheit. Diese Vorstellung hatte eine letzte Blütezeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als die großen Konsummärkte entstanden, die tatsächlich einen deutlichen 
Wohlstandszuwachs für große Teile der Bevölkerung bedeuteten. Spätestens mit der Erkennt-
nis der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen, mit dem Bericht an den Club of Rome, 
schwand dieser ungebrochene Optimismus, wurden negative Folgen der Technikentwicklung 
augenfällig.“164 Der positiv besetzte Begriff „technischer Fortschritt“ bzw. „technologischer 
Fortschritt“ wird daher zunehmend durch neutralere Begriffe wie „technische Entwicklung“ 
und „technischer Wandel“ bzw. „technologischer Wandel“ ersetzt.165 Generell wird sowohl 
mit der alten, positiv wertenden Bezeichnung „technischer Fortschritt“ als auch mit den neuen, 
neutralen Bezeichnungen „technischer Wandel“ die Schaffung neuer technischer Produkte und 
Prozesse beschrieben, wobei vor allem größere phylogenetische Technikentwicklungslinien 
betrachtet werden. Im Folgenden wird die Beziehung zwischen technischem und sozialem 
Wandel beleuchtet. 

                                                 
158 Böhme 1984, 11. 
159 vgl. Böhme 1984, 12. 
160 Glock 1997, 51. 
161 vgl. Mauersberger 1997, 46. 
162 zur Verwissenschaftlichung in zwei Richtungen vgl. Rust 1999, 283f. 
163 siehe hierzu Kapitel 3.1.1.1.1 Sozialwissenschaftliche Risikoforschung. 
164 Vogelsang 1998, 107. 
165 vgl. Zeilhofer 1995, 34. 
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Technokratiethese. Technokratie beschreibt „die Annahme von der wachsenden Bedeutung der 
wissenschaftlich und fachlich ausgebildeten Experten in den industriell entwickelten Gesell-
schaften, ihr Einrücken in Lenkungs- und Steuerungspositionen. Dabei wird selten erwartet, 
dass die Experten die Herrschaft selbst übernehmen, sondern dass sie sich im Auftragsverhält-
nis zu den Herrschenden aufgrund ihrer fachlichen Unentbehrlichkeit Einfluss verschaffen 
können.“166 Neben der Bezeichnung „Technokratie“ sind auch die Bezeichnungen „Experto-
kratie“ oder „Expertenherrschaft“ gebräuchlich. Die Technokratiethese wurde von Schelsky 
auf der Grundlage von Gehlen entwickelt: Ab einem bestimmten historischen Punkt erzeuge 
das Werkzeug Technik eine Eigendynamik, die dazu führe, „dass der Mensch in einem Ge-
spinst von Sachzwängen nichts Vernünftigeres mehr tun könne, als (...) die technisch beste 
Problemlösung zu suchen; gesellschaftlich und politisch gedacht: einen technokratischen Staat 
zu etablieren, der diese Sachwaltung möglichst effizient übernehme. Allerdings, so die (...) pro-
vokante Folgerung, impliziere dies einen Abschied vom demokratischen Staat und die Akzep-
tanz von Technokratie als das rationellste politische System.“167 Es gibt eine Reihe von Au-
toren, die in einer technokratischen Herrschaftsform die Zukunft moderner Gesellschaften 
sehen.168 Technokratische Entscheidungen zeichnen sich dadurch aus, dass die wissenschaft-
lich geplanten „Rationalisierungen“ ohne vorherige Diskussion der grundlegenden gesell-
schaftlichen Bedürfnisse getroffen werden.169 Man kann technokratische bzw. expertokra-
tische Vorstellung unterteilen in solche, die eine faktische oder sich abzeichnende 
Führungsposition der Technik beschreiben und solche, die eine solche Führungsposition for-
dern. Normalerweise wird das Wort „Technokrat“ abwertend benutzt. Es gab jedoch auch eine 
Bewegung, in der sich Ingenieure selbst und in einem positiven Verständnis des Wortes als 
Technokraten bezeichneten.170

Auf der Grundlage der obigen Überlegungen sind die Möglichkeiten und Grenzen der gesell-
schaftlichen Techniksteuerung zu diskutieren. Die grundsätzliche Gestaltbarkeit des tech-
nischen Wandels ist zwar aus den dargelegten Gründen umstritten, die Gestaltungsbedürftig-
keit des technischen Wandels wird – obwohl dies zum Teil inkonsequent ist – jedoch kaum 
bestritten. „Trotz vielfach geäußerter Skepsis im Hinblick auf die Steuerungsfähigkeit des 
Staates bzw. die Steuerbarkeit der hochkomplexen westlichen Gegenwartsgesellschaften wird 
in der wissenschaftlichen Diskussion die Steuerungsbedürftigkeit, d.h. die Frage der Notwen-
digkeit von staatlicher Steuerung, kaum in Frage gestellt.“171 Dahinter steht ein dennoch-
Motto: „Wir glauben zwar nicht, dass wir etwas bewegen können, aber wir versuchen es zu-
mindest und vielleicht haben wir ja Glück und erreichen entgegen unserer Erwartung doch eine 
Veränderung.“ 

Mit den Möglichkeiten einer gesellschaftlichen und individuellen Technik-/ Risikosteuerung 
beschäftigt sich ausführlich das dritte Kapitel. Die hier aufgeführten fünf Thesen können als 
Erklärungshintergrund für empirische Aussagen zur Konstruktionspraxis und zum Kon-
struieren herangezogen werden, welches im Folgenden zunächst allgemein beschrieben wird. 

                                                 
166 Wienold/ Fuchs-Heinritz 1995, 672. 
167 Tschiedel 1995, 300 – Hervorhebungen im Original. 
168 vgl. Wienold/ Fuchs-Heinritz 1995, 672. 
169 vgl. Wienold/ Fuchs-Heinritz 1995, 672. 
170 vgl. Layton, 1986. 
171 Martinsen 1995, 15. 
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1.2.2 Annäherungen an einen allgemeinen Begriff des Konstruierens 

Um den Wertaspekt in der Konstruktionspraxis zu untersuchen, ist es zunächst notwendig, eine 
allgemeine Vorstellung vom Konstruieren zu entwickeln. Die Begriffe „Konstruieren“, „Kon-
struktion“, „Konstrukt“, „konstruktiv“ gehen auf das lateinische construere zurück. Etymolo-
gisch gesehen, beschreibt dies das „Aufschichten, sture Anordnen,“172 das Aufeinander-
schichten und Zusammenfügen von vorliegenden und hervorgebrachten Stücken zu einem 
Gebilde, das einen Sinn macht.173 „Der Kerngedanke ist vom Lateinischen bis zum modernen 
Englisch der des Bauens oder Zusammensetzens.“174 Eine ausführliche Beschäftigung mit der 
lateinischen Herkunftsbedeutung und dem Bedeutungswandel des Wortes findet sich bei 
Holz.175 Abgesehen von der „materiell schaffenden“ Bedeutung sollen hier noch kurz die 
weiteren Bedeutungen erläutert werden. 

Für das hier zunächst interessierende technische Konstruieren gibt es zahlreiche ähnliche Be-
griffe, wie Projektieren, Entwickeln, Entwerfen, Antizipieren, Gestalten, Erfinden.176 „In der 
Literatur wird Konstruieren mit Tätigkeiten und Begriffen wie Probleme lösen, Entscheidun-
gen treffen, Wissenschaft anwenden, Kreativität und Vorstellungsvermögen, heuristische Su-
che, lernen, Muster auswählen und anpassen, Menschen behandeln, Verhandeln zwecks Erzie-
lung befriedigender Lösungen, Daten sammeln und verarbeiten, zeichnen und berechnen, 
Bedürfnisse befriedigen u.v.a.m. in Zusammenhang gebracht.“177 Darüber hinaus existieren 
für das Konstruieren eine Vielzahl von Definitionen. Eine Zusammenstellung von Definitionen 
findet sich bei Hubka und Eder.178 Es folgen vier definitorisch beschreibende Annäherungen 
an das Konstruieren von Technik. 

Konstruieren als gedanklicher und sozialer Prozess. Konstruieren kann als ein gedanklicher 
und sozialer Prozess begriffen werden.179 Mit der Betonung des Prozesscharakters wird einer 
Kritik genüge getan, die bemängelt, dass v.a. ingenieurwissenschaftliche Auseinandersetzun-
gen mit dem Konstruieren die technischen Objekte in den Vordergrund stellen würden, nicht 
jedoch die Ingenieurpraxis, die über bestimmte Abläufe bzw. Prozesse die technischen Objekte 
erzeugt.180 Konstruieren kann als gedanklicher Prozess181 und als sozialer Prozess verstanden 
werden. Gedanklich ist er, weil in einem ersten Schritt individuelle Akteure sich gedanklich 
mit der zu lösenden technischen Problemstellung beschäftigen. Sozial ist er nicht nur, weil ver-
schiedene Akteure miteinander agieren, sondern auch, weil die Ergebnisse der Konstruktions-
arbeit gesellschaftliche Bezüge aufweisen. 

                                                 
172 vgl. Stowasser 1998. 
173 vgl. Glock 1997, 10. 
174 Hacking 1999, 82. 
175 vgl. Holz 2000, 81f. 
176 vgl. Banse 2000, 19. 
177 Glock 1997, 9. 
178 vgl. Hubka/ Eder, zitiert nach Glock 1997, 9. 
179 Banse, zitiert nach Holz 2000, 93 in Bezug auf das engineering design. 
180 vgl. Glock 1997, 13. 
181 So der Buchtitel von Rutz 1985; vgl. auch Banse 2000, 19f. 
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Konstruieren als kreativer182 Akt, eingebettet in Routinen. Konstruieren wird als kreativer Akt 
verstanden. Es stellt sich die Frage, ob technisches Konstruieren kreativer ist als andere Hand-
lungen. Eine mögliche Sichtweise ist es, das Konstruieren als Prozess zu sehen, der „nicht 
grundsätzlich davon verschieden (ist), einem Kranken Medikamente zu verschreiben oder eine 
Wohlfahrtspolitik für einen Staat zu entwerfen. Entwerfen ist, so verstanden, ein Kern beruf-
licher Tätigkeit.“183 Der Unterschied zu anderen beruflichen (oder sonstigen) Tätigkeiten be-
steht darin, dass andere Tätigkeiten auch schöpferisch-hervorbringend sein können, nur dass 
die Ingenieurpraxis es sein muss und trotzdem von einer großen Anzahl von Routinen durch-
zogen ist.184

Konstruieren als mehr oder weniger antizipierendes Modellhandeln. Beim Konstruieren wer-
den technische Systeme antizipiert, d.h. gedanklich vorweggenommen.185 Konstruieren kann 
als Modellhandeln186 oder Probehandeln aufgefasst werden: „Entwerfen und Konstruieren sind 
nun ebenfalls Modulationen. Konstrukteure arbeiten nicht mit den wirklichen Materialien. 
Wenn sie konstruieren und, z.B. Metallformen etc. zeichnen, formen sie natürlich nicht wirk-
lich Metall. Architekten bewegen keine Erdmassen, Ziegel usw. eine gezeichnete Wand ist 
keine wirkliche Wand, eine gezeichnete Maschine ist keine wirkliche Maschine usf.“187 Nach 
dieser Aussage wird die Implementation von Technik nicht als Bestandteil des Konstruierens 
aufgefasst. Genau gegenteilig weisen andere Ansätze einen sehr weiten Verständnis des Kon-
struktionsbegriff auf. Konstruieren im Sinne des Konzeptes der Nachhaltigkeit beispielsweise 
umfasst nach Ansicht eines Autors nicht nur „jene komplexe Ingenieurtätigkeit, deren Ziel die 
Antizipation von Systemen mit Strukturen ist, d.h. übertragen auf Gebäude, diese zu entwerfen 
und zu konstruieren, den Bau umfassend zu koordinieren und zu leiten“, sondern auch die „In-
standhaltung, -setzung, Modernisierung und insbesondere der Bewirtschaftung nach Manage-
menttechniken.“188 Es sind somit in der Literatur recht enge und recht weite Ansichten darüber 
zu finden, auf welche Entstehungs- und Lebensphasen des technischen Objektes sich die Anti-
zipation beim Konstruieren erstreckt. 

Konstruieren als Ganzheiten schaffen und zerlegen. Konstruieren kann als das Schaffen neuer 
Ganzheiten durch das Zerlegen von Ganzheiten angesehen werden: „Erfinderische und entwer-
fende Denkbemühungen“ sind „mit dem Zerlegen eines ‚Ganzen‘ in seine Elemente (‚Ana-
lyse‘) und der Neukombination dieser ‚Elemente‘ zu einem ‚Ganzen‘ (‚Synthese‘) verbun-
den.“189 Solche Definitionen weisen Parallelen zu gestalttheoretischen Annahmen auf, die das 
Entstehen des Ganzen (der Gestalt) aus Syntheseprozessen, denen Analyseprozesse voraus 
gingen, erklären. So unterteilt etwa Hans Peter Dreitzel (der nicht nur Soziologe, sondern auch 
Gestalttherapeut ist und interdisziplinäre Ansätze zur Erklärung von Umweltzerstörung ent-

                                                 
182 In der Literatur wird zumeist von Kreativität und Schöpfertum gesprochen, man könnte auch den umfassen-

deren Begriff der Generativität verwenden. 
183 Glock 1997, 9. 
184 vgl. hierzu ausführlich Kapitel 1.1.2.1 Vergleich des Bauens mit Produktionsprozessen der stationären Indus-

trie. 
185 vgl. Banse, Friedrich 2000, 13. 
186 Glock 1997, 63 unter Bezugnahme auf Dörner. 
187 Glock 1997, 63. 
188 Pfeiffer 2000, 272. 
189 Banse 2000, 41. 
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wickelt hat190), in Anlehnung an Goffman, Perls und Hefferline, den Kontaktprozess in die 
Stadien Vorkontakt, Aggression/ Umgestaltung, Integration und Nachkontakt/ Assimilation. 
Freilich in einem ganz anderem inhaltlichen, nämlich personenbezogenen, Zusammenhang 
wird das Entstehen des Neuen so erklärt: „Eine Gestalt wird verändert, in ihre Bestandteile 
aufgelöst und zu einer neuen Gestalt zusammengefügt“191 wobei auf die nichtbrauchbaren Be-
standteile verzichtet wird. Weitere Parallelen bestehen zu systemtheoretischen Ansätzen192, die 
von einem Wechselspiel der Erzeugung und Reduktion von Komplexität ausgehen. Einem sol-
chen Konstruktionsverständnis entspricht der Grundgedanke der Maschinenelementelehre, ei-
nen Grundstock an sehr detaillierten Basislösungen bereitzustellen, aus denen dann in der Kon-
struktionspraxis alle Lösungen wie aus einem Werkzeugkasten zusammengesetzt werden 
können. Im Bereich des baulichen Konstruierens spiegelt das mittlerweile in der dritten Her-
ausgeber-Generation (Ernst, Peter und Cornelius Neufert) erscheinende Buch zur Bauent-
wurfslehre,193 welches allerdings eher von Architekten denn von Bauingenieuren194 herange-
zogen wird, eine ähnliche Überlegung wieder. 

Die aufgeführten vier definitorischen Annäherungen an das Konstruieren können einander er-
gänzen, sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Vorläufig ist weiterhin festzuhalten, dass in 
keiner dieser vier Annäherungen die Sicherheit im Entstehungsprozess von Technik ausdrück-
lich thematisiert wird, allerdings andere Aspekte (z.B. Recht, Ökonomie) ebenfalls nicht. Kon-
struieren wird auch nicht allgemein über normative Elemente beschrieben und somit nicht mit 
Werthaftigkeit und Werturteilen in Zusammenhang gebracht. Die referierten definitorischen 
Annäherungen sind für sich genommen hilfreich, sie bedürfen jedoch der Ergänzung, welche 
durch die Betrachtung der drei Felder des Konstruierens, mit ihren allgemeinen Wertbezügen 
und darin eingeschlossenen speziellen Sicherheitsbezügen, erreicht werden kann. 

1.2.3 Gegenstände und Gegenständlichkeit des Konstruierens 

Im Folgenden werden die Gegenstände und die Gegenständlichkeit des Konstruierens in den 
Mittelpunkt gerückt. Dabei wird zunächst darauf eingegangen, dass es sich beim Konstruk-
tionsprozess um einen Konkretisierungsprozess mit unterscheidbaren Konkretisierungsebenen 
handelt. Außerdem werden sachlogische Grundtatbestände des Konstruierens beschrieben. 

1.2.3.1 Konkretisierungsebenen 

Auf die Besonderheiten von Infrastrukturtechnologien wurde oben eingegangen. Wenn eine 
konkrete Infrastrukturanlage gebaut werden soll, dann werfen sich Fragen unterschiedlicher 
Detaillierung bzw. Konkretisierung auf. Die Anzahl der Fragen, die im Folgenden beispielhaft 
verdeutlicht werden, steigt mit dem zunehmenden Konkretisierungsgrad: 

                                                 
190 vgl. Dreitzel 1992; Dreitzel/ Stenger 1990. 
191 Dreitzel 1992, 67. 
192 vgl. http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/infopub/textbook/definitions/df2.html (21.07.2003). 
193 vgl. Neufert 2002. „Der Neufert“, der 1936 das erste mal erschien, ist mittlerweile auch online verfügbar. 

http://www.neufert.de/ (19.12.2002). 
194 Für Bauingenieure einschlägiger ist ein anderes Standardwerk: Frick/ Knöll: Baukonstruktionslehre, das erst-

mals 1909 erschien.  
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Ebene 1: Entscheidung über das Technikprojekt 
Soll überhaupt eine Kläranlage gebaut werden? 

Ebene 2: Betrachtung des generellen Techniksystems 
Soll die Kaskadentechnik oder die Membranfiltration eingesetzt werden? 

Ebene 3: Betrachtung technischer Komponenten/ Teilsysteme 
Wie soll die Zulaufgruppe aufgebaut sein? 

Ebene 4: Betrachtung technischer Details 
Welche Siebgröße soll der Rechen haben? 

Tabelle 3: Konkretisierungsebenen technischer Anlagenprojekte. 

Auf allen Ebenen spielen subjektive Leistungen beim Konstituieren, Generieren und Imple-
mentieren eine Rolle, wie im Folgenden dargelegt und mit Beispielen aus der empirischen Un-
tersuchung illustriert wird: Auf der ersten Ebene wird festgelegt, ob ein Projekt angestrebt wird 
oder nicht. In der empirischen Untersuchung gab es beispielsweise bei fünf der sieben Anlagen 
der Fallstudien eine Anregung durch das Recht. Da es sich in der empirischen Untersuchung 
um Infrastrukturbauten (quasi) öffentlicher Bauherren195 handelt, die eine Versorgungsleistung 
im Sinne der gesellschaftlich-öffentlichen Daseinsvorsorge zu erbringen haben, ist dies wenig 
verwunderlich. Industrielle Anlagenbauprojekte privater Investoren sind hingegen in erster Li-
nie aufgrund von Markteinschätzungen veranlasst. Auf der ersten Ebene wird die Frage nach 
dem übergeordneten Sinn des angestrebten Bauprojektes gestellt und beantwortet. Auf der 
zweiten Ebene werden grundlegende Festlegungen für ein Bauprojekt getroffen. Hier geht es 
um das generelle „Wie“. In allen unseren Bauprojekten wurden System-Alternativen zum Ver-
fahren entwickelt. Es fanden sich jedoch auch Hinweise dafür, dass diese Alternativen erst im 
Nachhinein und zur Erfüllung formaler Forderungen erzeugt wurden.196 Dies zeigt, dass 
zwischen sachlogischen Problemen und empirischen Bedingungen zu unterscheiden ist. Fest-
zuhalten bleibt, dass bei allen der sieben untersuchten Bauprojekte eine umfassende Auseinan-
dersetzung mit System-Alternativen (also auf der zweiten Ebene), teilweise sogar „öffentlich“ 
in Form von Fachaufsätzen, stattfand. Diese Beobachtung ist auch deshalb von Bedeutung, da 
der Einfluss auf die Sicherheit in der Regel größer ist, je grundlegender die Festlegungen sind. 
Auf der dritten Ebene werden Festlegungen getroffen, die übergreifenden Charakter haben und 
doch räumlich begrenzt sind, z.B. die Ausgestaltung von Komponenten und ihre Verwendung. 
Auf der vierten Ebene werden Festlegungen in konkreten, kleinteiligen technischen Fragen 
getroffen. Auf dieser Ebene ist der direkte Einfluss von rechtlichen Normen kaum spürbar.197 
Der generelle zeitliche Ablauf von der ersten zur vierten Konkretisierungsebene ist jedoch in-

                                                 
195 Im Bereich der Infrastrukturbauten gibt es zunehmende Privatisierungsentwicklungen, wobei zur Zeit z.B. im 

Bereich der Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung (z.B. Söhndel/ Faulstich 1997) recht unterschiedliche 
Privatisierungsformen diskutiert und umgesetzt werden. 

196 Fallstudien: konventionelle Brücke, konventionelle Abwasserbehandlungsanlage, z.T. auch Fallstudie inno-
vative Abwasserbehandlungsanlage. 

197 Anhand der Konkretisierungsebenen lässt sich auch erklären, warum Ingenieure sich oft als reine „Exeku-
tierer“ von sachlichen, ökonomischen und rechtlichen Vorgaben, also ohne wertbezogene, sicherheitsrele-
vante Handlungsspielräume, sehen; siehe dazu ausführlich Kapitel 1.2.1.1 Selbstbeschreibungen von Ingen-
ieuren zu „fehlenden“ Handlungsspielräumen. 
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sofern „gebrochen“, da hinsichtlich unterschiedlicher dekomponierter Teilbereiche des zu kon-
struierenden Systems zeitlich paralleles Arbeiten auf unterschiedlichen Konkretisierungs-
ebenen stattfinden kann.198 Die Unterscheidung der hier aufgezeigten Konkretisierungsebenen 
ist in gewisser Weise willkürlich, da beispielsweise auch eine Unterteilung in fünf oder sechs 
Ebenen vorstellbar wäre. So wird bei Pahl/ Beitz beispielsweise unterschieden zwischen Sys-
tem, Anlage, Apparat, Maschine, Gerät, Baugruppe und Einzelteil (Maschinenelement).199 
Oder man könnte auch folgende fünf Ebenen differenzieren: Das Infrastrukturelle System, an 
das die Anlage angeschlossen ist, die Anlage als System, Systemkomponenten, Systemaggre-
gate (unterhalb von Systemkomponenten) und einzelne technische Gegenstände. Dass es un-
terschiedliche Konkretisierungsebenen gibt und ihre Unterscheidung sinnvoll ist, steht jedoch 
außer Frage. 

1.2.3.2 Sachlogische Grundtatbestände des Konstruierens 

Es muss zwischen dem Bauprojekt (dem rechtlichen, ökonomischen, sozialen Zusammenspiel 
von kollektiven Akteuren) und dem Bauobjekt, das den gemeinsamen Bezugspunkt für alle 
Baubeteiligten darstellt, unterschieden werden. Unabhängig von Motiven, Idealen, Bedürf-
nissen und Interessen bestehen sachlogische Strukturen und sich daraus ergebende Erforder-
nisse200 des Entwerfens. Ingenieure im Infrastrukturbau haben sachlich bedingten Notwendig-
keiten des Konstruierens zu genügen, dazu gehören neben der physischen Natur des 
Konstruktionsgegenstandes auch das Erfordernis der Dekomposition, die Beachtung der Kon-
struktionsphasen und ihrer zirkularen Verknüpfung. 

Dekomposition201. Keine Infrastrukturanlage kann als Ganzes in einem Stück entworfen wer-
den. Die Dekomposition des Gesamtbauwerkes ist ein notwendiger Schritt beim Entwerfen. 
Die in Arbeitsteilung entworfenen Teile müssen wieder zusammengeführt werden. Beim Zu-
sammenführen tritt die Schnittstellenproblematik besonders hervor, die hoch sicherheitsrele-
vant werden kann. Die zerlegten, isoliert bearbeiteten Teilaufgaben sind interdependent. Jeder 
Ingenieur, der eine Teilaufgabe bearbeitet, muss die Ergebnisse der Bearbeitung, der mit seiner 
Teilaufgabe verbundenen anderen Teilaufgaben, antizipieren. Insbesondere wenn Teilaufgaben 
aufeinander aufbauen, kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Die Dekomposition bezieht 
sich nicht nur auf das Objekt, sondern (bei verfahrenstechnischen Anlagen) auch auf Pro-
zesse.202

Phasenstruktur. Beim Entwerfen müssen das Produkt und der Herstellungsprozess gleicher-
maßen vorweggenommen werden. So sind beim Entwerfen des Tragwerkes einer Brücke auch 
die Bauzustände zu berechnen, in denen zum Teil vollkommen andere Einwirkungen auftreten 
als bei der fertiggestellten Brücke. (Dies ist auch eine wichtige Erklärung für die im Verhältnis, 
zur Gesamtzahl aller Fälle des Brückenversagens, große Zahl von im Bauzustand versagender 

                                                 
198 vgl. Eder 2000, 218. 
199 vgl. Pahl/ Beitz 1997, 36. 
200 Ekardt/ Löffler 1989. 
201 vgl. Ekardt 1978, 117ff. 
202 vgl. Pahl/ Beitz 1997, 189. 
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Brücken.203) Auch in zeitlicher Hinsicht ist eine Unterscheidung zwischen Bauobjekt und Bau-
projekt sinnvoll. 

Eine Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Modelle zur Beschreibung des Konstruierens ist 
seine Darstellung als Phasenablauf. Auf diesem Allgemeinheitsgrad enden die Gemeinsamkei-
ten gleich wieder, denn die Anzahl der Phasen, ihre Bezeichnungen und mögliche Rückkopp-
lungen zu jeweils früheren Phasen, die in fast allen Modellen vorgesehen sind, unterscheiden 
sich stark. Man könnte meinen, dass es so viele unterschiedliche Phasenmodelle wie Autoren 
gibt. Ein allgemein anerkannter Phasenablauf, weil für die Vergütung von Entwurfsleistungen 
festgeschrieben, findet sich in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und 
untergliedert sich in neun Leistungsphasen (auch Phasenbilder bzw. Leistungsbilder genannt). 
Empirisch ist oftmals eine Abweichung von den Leistungsbildern der HOAI festzustellen, was 
in unseren Fallstudien vor allem auf den Einsatz von Funktionalausschreibungen zurückzu-
führen war. 

Zirkularität. Im baulichen Konstruktionsprozess werden Probleme fortlaufend wieder neu auf-
geworfen, weil systematisch „frühe“ Festlegungen „späte“ Folgen nach sich ziehen und die 
früheren Festlegungen notwendig unter einem Gangbarkeitsvorbehalt stehen. So wird es not-
wendig, von einer Phase des Konstruktionsprozesses zu einer früheren Phase zurückzukehren. 
Die Zirkularität beruht auf der repetitiven entwurfslogischen Struktur. Eine sichtbare Folge der 
Zirkularität ist das Phänomen der wiederkehrenden Tagesordnungspunkte bei Planungssitzun-
gen, welches Schwarz anschaulich beschreibt.204 Es ist zwischen vertikaler und horizontaler 
Zirkularität zu unterscheiden, die sich durch Phaseninterdependenz bzw. Komponenteninterde-
pendenz auszeichnen.205 Man kann davon ausgehen, dass in innovativen oder unvertrauten 
Projekten das Ausmaß der Zirkularität steigt. Zirkularität und Sicherheit sind darüber ver-
knüpft, dass ein mehrfach durchdachter Vorgang wegen der wiederholten Überprüfung (eines 
wenn auch abgewandelten Objektes) tendenziell sicherer sein sollte als ein nur ein- oder zwei-
mal durchdachter Vorgang. Letztlich muss auch in diesem kleinteiligen Punkt eine verantwor-
tete Stoppentscheidung getroffen werden, da sich der Aufwand für weitere Ideen- oder Über-
prüfungszirkel an dem potenziellen Ertrag und den gegebenen Mitteln orientieren muss. Das 
Recht versucht den an sich zirkulären Prozess des Bauens zu linearisieren und finalisieren. Es 
werfen sich grundsätzliche Fragen nach der rechtlichen Gestaltbarkeit zirkulärer Prozesse auf. 

Physische Natur. Es ist weiterhin unumgänglich, beim Konstruieren die physische Natur, die 
physischen Eigenschaften der zu konstruierenden Artefakte zu beachten. Die fachlich-sach-
lichen, materialen Aspekte sind aufgrund ihrer je eigenen „Natur-Gesetzlichkeit“ nicht zu um-
gehen. Die Naturgesetze mögen auch als ein Konstrukt angesehen werden. Gerade radikale 
Konstruktivisten verweisen darauf, dass auch physikalische „Gesetze“ aufgrund neuer Er-
kenntnisse durch andere ersetzt werden.206 Jedoch werden sie solange als gültig angesehen, 
wie ihre Anwendung zu den zuvor prognostizierten Wirkungen führt (Passfähigkeit). Hiermit 
wird nicht die These unterstützt, Ingenieurwissenschaft sei die Anwendung naturwissenschaft-
lichen Wissens, sondern lediglich, dass naturwissenschaftliches Wissen auch praktisch an-

                                                 
203 vgl. Scheer 2000, 15. 
204 Schwarz 1983, 66ff. 
205 vgl. Ekardt 1978, 128f. 
206 vgl. Glasersfeld 1996. 
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wendbar ist und, dass seine Validität gerade in der Anwendung ermittelt wird. Diese Ausführ-
ungen zur physischen Natur mögen in dieser Allgemeinheit trivial erscheinen, sie sind jedoch 
der Vollständigkeit halber und gerade, weil Ingenieurwissenschaftler sie betonen und weil So-
zialwissenschaftler sie vernachlässigen, anzuführen. Die physische Natur und die naturwissen-
schaftlichen Gesetze bilden eine Grundlage für die zuvor genannten sachlogischen Grundtatbe-
stände des Konstruierens. 

1.2.4 Sicherheitsrelevante subjektive Leistungen beim Konstruieren von Technik und 
Sicherheit 

Die technischen Artefakte werden durch die subjektiven Leistungen von Ingenieuren hervorge-
bracht. Konstruieren unterteilt sich in das Konstituieren von Problemen, das Generieren von 
Lösungen und das Implementieren von Problemlösungen. Die drei Felder des Konstruierens 
stehen – sachlogisch bedingt – in zeitlicher Abfolge, die jedoch immer wieder durch notwen-
dige Rückkoppelungen durchbrochen wird. Auch die Normen, die in allen drei Schritten Ein-
fluss nehmen können, werden subjektiv wirksam, da aus sachlichen Gründen eine vollkommen 
unreflektierte Normenbefolgung nicht möglich ist.207

Der Leistungsaspekt der Subjektivität ist – aufgrund seiner Vernachlässigung zu Gunsten des 
Bewusstseinsaspektes208 in der sozialwissenschaftlichen Forschung – besonders hervorzuhe-
ben.209 Subjektive „Leistungen zeigen sich in hervorgebrachten Artefakten, Arbeitsprodukten, 
dabei auch in der Hervorbringung des Neuen; sie entfalten sich in der Reproduktion vorgefun-
dener sozialer und technologischer Strukturvorgaben, in der Herstellung sozialer Situationen 
und Strukturen und schließlich im Wandel, im Lernprozess der Subjekte selber.“210 Kreative 
subjektive Leistungen bilden den Ausgangspunkt für normative subjektive Leistungen, wobei 
beide Leistungsbereiche eng miteinander verkoppelt, ineinander verzahnt sind. Kreative sub-
jektive Leistungen vollziehen sich in einem Rahmen von Strukturen. Die arbeitsstofflichen 
Strukturen und darauf aufbauende arbeitslogische Strukturen können nicht umgangen wer-
den.211 Auch die Bewusstseinsseite der Subjektivität ist von Bedeutung für die Ingenieur-
praxis, wobei nicht das auf die eigene soziale Lage bezogene „Klassenbewusstsein“, sondern 
vielmehr ein auf die eigene Praxis ausgerichtetes Bewusstsein betrachtet wird. Ingenieur-
praktiker haben jeweils eine eigenständige Sicherheitsphilosophie212, auch wenn diese mehr 
oder weniger ausgereift, stark oder schwach, reflektiert oder nicht reflektiert sein mag. Ihre 
eigene individuelle Sicherheitsdefinition, die von ihnen herangezogenen Sicherheitskriterien 
und die ihnen verfügbaren Sicherheitsnachweise bestimmen ihr Vorgehen. Alle drei Felder des 
Konstruierens sind von den entsprechenden Sicherheitsdefinitionen, Sicherheitskriterien und 
Sicherheitsnachweisen der drei normativen Medien beeinflusst. Das individuelle Sicherheitsbe-
wusstsein kann sich nicht nur an den normativen Medien orientieren, sondern auch an anderen 
Akteuren: Die subjektiven Leistungen werden von Individuen erbracht, die im Verbund mit 
anderen handeln. Oben wurde jedoch gezeigt, dass beim Bauen viele individuelle (und kollek-

                                                 
207 vgl. Ekardt 2001, 5.  
208 vgl. Beckenbach/ van Treeck 1988, 27; Ekardt/ Hengstenberg/ Löffler 1988, 101. 
209 vgl. Ekardt/ Hengstenberg/ Löffler 1988, 101. 
210 Ekardt/ Hengstenberg/ Löffler 1988, 101. 
211 vgl. Ekardt/ Hengstenberg/ Löffler 1988, 120. 
212 zur Sicherheitsphilosophie siehe ausführlich Kapitel 1.3 Normen in der Ingenieurpraxis. 
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tive) Akteure an der Konstruktion einer technischen Anlage mitwirken. Konstruieren ist ein 
sozialer, interaktiver Prozess, der vom Zusammenspiel individueller Leistungen lebt. Kon-
struieren in einem Bauprojekt ist in doppelter Weise Teamarbeit: Zum einen muss innerhalb 
der eigenen Stammorganisation eine Abstimmung mit allen an dem Projekt beteiligten Per-
sonen stattfinden, zum anderen muss eine Abstimmung mit den Personen anderer Organisa-
tionen, also mit allen Personen der Projektorganisation, stattfinden. Lösungen im Team zu fin-
den, bedeutet Ingenieurqualifikationen unterschiedlicher Fachgruppen zu bündeln. 
Elektrotechnikingenieure, Maschinenbauer, Bauingenieure usw. aus unterschiedlichen Fach-
kulturen213 müssen eine gemeinsame Sprache finden. 

In der empirischen Untersuchung wiesen die Ingenieure auf die Wichtigkeit der Team-Sitzun-
gen (Maschinenbausitzungen, Bausitzungen, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik-Sitzun-
gen,..) hin. In diesen Sitzungen mit wechselnden Akteurskonstellationen wurden gemeinsam 
Probleme erörtert, deren Ausarbeitung dann an einzelne Personen/ Organisationen delegiert 
wurde. Diese Ausarbeitungen fließen dann in die folgenden Sitzungen ein. 

Vorstellungen über die Teamarbeit, wie sie beispielsweise in dem Konzept des Simultaneous 
Engineering entwickelt werden, können „allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der 
überwiegende Zeitanteil der Konstruktions- und Entwicklungsarbeit weiterhin in Einzelarbeit 
geleistet werden muss, wie z.B. Berechnen und Erstellen von Festigkeitsnachweisen, Unter-
suchung von bestimmten Sachverhalten, Ausarbeitung und Darstellung von Lösungsvorschlä-
gen und Details, Informationsgewinnung, Normenanwendung und -prüfung, Vorbereitung von 
Teamsitzungen und von Kundenbesprechungen.“214 Somit kommt ein wichtiger Teil der 
sicherheitsrelevanten subjektiven Leistungen individuell zum Tragen, erhält durch den sozialen 
Austausch immer wieder neue Impulse. 

1.2.4.1 Konstituieren von Problemen 

Probleme bestehen nicht von alleine, sie müssen konstituiert werden, wobei Informations-
überfluss und Informationsmangel gleichermaßen bewältigt werden müssen. Die Problemkon-
stitution bezieht sich nicht nur auf das zukünftige technische Objekt, sondern auch auf 
Schadensereignisse. Letztlich müssen alle Konstitutionsprozesse einer verantworteten Aus-
wahl- und Stoppentscheidung unterworfen werden. 

1.2.4.1.1 Warum Probleme erst „gemacht“ werden müssen 

Sicherheitsrelevante subjektive Leistungen müssen schon beim Konstituieren von Problemen 
erbracht werden. „Schöpferische Prozesse in der technischen Entwicklung umfassen nicht nur 
Problemlösen, sondern ebenso die Problemfindung und deren Bestimmung.“215 Denn „Ingen-
ieure lösen nicht nur Probleme, sie sind vielmehr auch an der Formulierung der Problem-
stellung beteiligt.“216 Ohne Problemkonstitution (auch „Problemfindung“, „Problemformu-
lierung“ oder „Problemdefinition“ genannt) „existiert“ ein Problem nicht: „Bereits Platon hat 

                                                 
213 vgl. Beckenbach 1988, 143. 
214 Pahl/ Beitz 1997, 95 – Hervorhebung im Original. 
215 Friedrich 2000, 289. 
216 Ekardt 1997a, 4 – Hervorhebungen im Original. 
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im Menon darauf hingewiesen, dass Probleme eine paradoxe Struktur haben. Entweder, argu-
mentiert er, weiß man, wonach man sucht, dann hat man kein Problem; oder man weiß nicht, 
wonach man sucht, dann kann man nicht erwarten, etwas zu finden.“217 Hinsichtlich des Kon-
struierens hat man daher die Unterscheidung zwischen Problemen und Aufgaben getroffen, 
wobei Aufgaben als geistige Anforderungen, für deren Bewältigung Mittel und Methoden ein-
deutig bekannt sind, verstanden werden (z.B. die Konstruktion einer Welle bei vorgegebenen 
Belastungen, Anschlussmaßen und Fertigungsverfahren).218 Als Unterscheidungskriterium 
kann auch die Möglichkeit zur Algorithmisierung herangezogen werden: „Konstruktions- und 
Entwurfshandeln ist mit dem Lösen von Problemen und Aufgaben verbunden. Unter einem 
(wissenschaftlichen) Problem wird ein System von Aussagen und Aufforderungen verstanden, 
das erstens ein Ziel wissenschaftlich-‚theoretischer’ oder wissenschaftlich-‚praktischer’ Arbeit 
zum Ausdruck bringt, zweitens Bedingungen der Zielerreichung bestimmt und drittens dadurch 
gekennzeichnet ist, dass kein Algorithmus vorhanden ist, mit dessen Hilfe das angestrebte Ziel 
in endlich vielen Schritten zu erreichen ist. Aufgaben liegen dann vor, wenn die Methoden und 
Verfahren zur Erreichung des gesetzten Zieles eindeutig verfügbar sind, vor allem, wenn solch 
ein Algorithmus vorhanden ist.“219

Beispielsweise bei der Errichtung eines Bauwerkes im Geländeeinschnitt parallel zu einer na-
heliegenden Bundesstraße und mit dahinter liegendem Hang muss dem „Planer“ zuerst bewusst 
sein, dass von dem Hang Gefahren ausgehen können und im späteren Baufortschritt, Gefahren 
aus der Baugrube auf den Hang bzw. dem Bauwerk auf den Hang. Wenn dieses Problem 
grundsätzlich konstituiert wurde, so wird es durch weitere Beobachtungen spezifiziert, bei-
spielsweise in dem das Verhalten des Hanges mit grundbaulichen Messgeräten über einen län-
geren Zeitraum erfasst wird. 

Ein Kennzeichen von Konstruktionsproblemen ist, dass es sich um schlecht definierte220 (ill-
defined221), unscharfe222, nicht exakte, verschwommene223, bösartige/ verzwickte (wicked224) 
Probleme handelt, die zudem unvollständig definiert sind.225 „Wir benutzen den Ausdruck 
‚bösartig‘ in der Bedeutung, die den Begriffen ‚boshaft‘ (im Gegensatz zu ‚gutwillig‘), ‚ver-
trackt‘ (wie in einem Teufelskreis), ‚mutwillig‘ (wie ein Kobold) oder ‚aggressiv‘ (wie ein 
Löwe, im Gegensatz zur Sanftheit eines Lamms) entspricht.“226 Der Ansatz der ‚wicked 
problems‘ wurde in kritischer Auseinandersetzung mit linearen Stufenmodellen von Konstruk-
tionsprozessen entwickelt.227

                                                 
217 Glock 1997, 53. 
218 vgl. Pahl/ Beitz 1997, 60. 
219 Banse 2000, 61 mit Verweis auf Parthey. 
220 vgl. Ropohl 1990, 116. 
221 Cross, zitiert nach Banse 2000, 66. 
222 Ekardt 1978, 109; Pahl/ Beitz 1997, 59. 
223 Pahl 1997, 40. 
224 vgl. Buchanan, zitiert nach Banse http://www.theo.tu-cottbus.de/Wolke/deu/Themen/991/Banse-/banse.html 

(22.07.2003). 
225 Ekardt 1978, 109. 
226 Rittel/ Webber, zitiert nach Banse 2000, 66. 
227 Banse 2000, 66 mit Verweis auf Buchanan. 
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„Bei den meisten Konstruktionsproblemen ist der Zielzustand dem Bearbeiter zunächst nicht 
im Detail bekannt, so dass keine konkreten Instruktionen für das weitere Vorgehen vorliegen. 
Bei der Analyse und Bestimmung von Zielen wird daher eine richtungsweisende Festlegung 
der weiteren Problembearbeitung getroffen.“228 Andere Autoren gehen sogar soweit, dass das 
Problem gar nicht bekannt sein könne (siehe oben). Es ist zu unterscheiden, auf welcher Kon-
kretisierungsebene Probleme betrachtet werden. Die Konstitutionsbedürftigkeit von Zielen 
wird in der ingenieurwissenschaftlichen, insbesondere der konstruktionswissenschaftlichen 
Literatur, weniger beachtet, teilweise sogar missachtet.229 „Wie man zu technischen Problem-
formulierungen gelangt und wie sie zu begründen sind, ist (.) in der Konstruktionswissenschaft 
bislang nicht befriedigend erklärt worden.“230 Ein Teil dieser Kritik an den „formalisieren-
den“231 Ansätzen232 ist sicherlich berechtigt. Nur dürfen die Phasen- und Strukturmodelle 
nicht isoliert betrachtet werden. Vorauslaufende Textpassagen konstruktionswissenschaftlicher 
Veröffentlichungen weisen oftmals auf die Notwendigkeit zum Konstituieren von Zielen bzw. 
Problemen hin.233 Hierbei wird jedoch zumeist nicht ein Ausgleich verschiedener technischer, 
ökonomischer, sozialer, rechtlicher usw. Rationalitätsaspekte angestrebt, sondern es werden 
Vorgehensweisen behandelt, beispielsweise das „Abstrahieren zum Erkennen der lösungsbe-
stimmenden Probleme,“234 die stark auf die rein technische Konstitution abzielen. 

1.2.4.1.2 Informationsaspekte der Problemkonstitution 

Betrachtet man die Problemkonstitution in einer weniger grundsätzlichen Weise, sondern die 
konkreten Prozesse der Problemkonstitution in der Praxis, so wird deren Abhängigkeit von 
Informationen deutlich. Man könnte die Annahme hegen, dass fehlende Informationen (z.B. 
über Lieferanten, Preise, Materialeigenschaften, technische Normen) die größte Schwierigkeit 
bei der Problemkonstitution bereiten. Andererseits sind Ingenieure einer Informations-
schwemme ausgesetzt. Die große Menge der zu Beginn des Entwurfsprozesses verfügbaren 
Informationen muss reduziert werden, um sie operationalisierbar zu machen.235 In der Ingen-
ieurpraxis herrschen gleichermaßen Informationsdefizite und Informationsüberschüsse vor, so 
dass Ingenieure ein gezieltes Informationsmanagement betreiben müssen. 

Das Erfordernis der Problemkonstitution wird im Bauwesen an den fortlaufenden Rück-
sprachen der verschiedenen Baubeteiligten mit dem Bauherrn deutlich. Der Bauherr kann zu 
Beginn noch gar nicht genau wissen, was er wollen kann.236 In unseren Fallstudien waren die 
Bauherren, teilweise sogar maßgeblich, am Konstruktionsprozess mit beteiligt. Ein Bauherr hat 

                                                 
228 Frankenberger/ Badke-Schaub 2000, 241. 
229 vgl. Ropohl, 1990, 147. 
230 Ropohl, 1990, 148. 
231 vgl. Banse 2000, 60. 
232 Ein Beispiel für abstrakte Herangehensweisen an das Konstruieren bietet Spur (1996), der in einem Grund-

lagenwerk der Ingenieurwissenschaften beispielsweise thermische Verfahren zur Feststoffabtrennung be-
schreibt. 

233 vgl. Pahl/ Beitz 1997. 
234 Pahl/ Beitz 1997, 178. 
235 vgl. Banse 2000, 56. 
236 vgl. Ekardt sinngemäß zitiert in Syben 2000, 31. 
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beispielsweise ausschließlich für ein Bauprojekt einen Maschinenbauingenieur eingestellt, da-
mit er als kollektiver Akteur durch diesen individuellen Akteur kompetent mitplanen konnte. In 
der Praxis der Bauprojekte wurde von manchen Baubeteiligten auch darüber geklagt, der je-
weilige Bauherr wüsste nicht, was er wolle.237 Ein solcher Vorwurf kann seine Berechtigung 
haben, wenn vom Bauherrn bei gleichem Kenntnisstand ständig wechselnde Vorgaben ge-
macht werden. In den angeführten empirischen Beispielen handelte es sich jedoch um 
wechselnde Vorgaben, die im Zusammenhang mit dem Konkretisierungsprozess des Bauens 
standen. Sicherlich ist es als eine professionelle Norm anzusehen, den Bauherrn möglichst in 
den Konstruktionsprozess mit einzubeziehen und aus seiner mangelnden Kenntnis keinen Ge-
winn zu schlagen. Der genannte Vorwurf anderer Baubeteiligter ist ein Beispiel für das 
fehlende Bewusstsein bezüglich dieser professionellen Norm bzw. deren fehlender Berück-
sichtigung. 

Die fehlende Berücksichtigung einer professionellen Norm kann einerseits einem fehlenden 
Bewusstsein oder sogar der fehlenden Kenntnis dieser Norm geschuldet sein, andererseits gibt 
es auch bewusste „Verstöße“ gegen professionelle Normen. So sagte ein Elektroingenieur im 
Expertengespräch: „Wenn ich keine Planung mache, dann ist es mir scheißegal, wenn etwas 
falsch ist. Wir schließen die Gebläse an, wie es im Plan steht. Wenn die bei der Inbetriebnahme 
nicht laufen, dann sage ich: ‚Jungs, das ist Euer Problem.‘ In Zweifelsfällen kriegen wir dann 
einen Umbauauftrag. So einen haben wir auch im Moment laufen.“238 Im genannten Beispiel 
hat also der Auftragnehmer aufgrund seiner ökonomischen Partikularinteressen seinen Auf-
traggeber bewusst nicht auf eine billigere bzw. bessere Variante hingewiesen. Ihm ist dabei 
durchaus klar, dass dies nicht dem professionell als richtig angesehenem Handeln entspricht, er 
sieht aber seinen (zumindest kurzfristigen) ökonomischen Vorteil als wichtiger an. 

1.2.4.1.3 Doppelte Problemkonstitution: Konstitution von Problemen der Einwirkungs- 
und der Widerstandsseite 

Wenn Technik entworfen wird, so steht zunächst die Funktionalität der baulichen Anlage im 
Mittelpunkt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Anlage ihren Zweck erfüllen soll. Die 
Konstitution von Problemen geschieht auf allen Ebenen des technischen Objektes. Auf der 
obersten Ebene wird das Grundproblem beschrieben. Der Zweck bzw. der Sinn des Baus einer 
Anlage wird beschrieben. Dies könnte beispielsweise bei einer Kläranlage die Entfernung von 
Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorverbindungen aus dem kommunalen Abwasser sein oder 
die aufgrund der Verschärfung rechtlicher Einleitewerte notwendige Erweiterung der Stick-
stoffelimination. Es könnte aber auch die Verausgabung von öffentlichen Geldern vor einem 
bestimmten Datum oder sogar der Freundschaftsdienst eines beim Bauherrn beschäftigten In-
genieurs gegenüber seinem alten Studienfreund, der als Inhaber eines Ingenieurbüros gerade 
eine Auftragflaute hat, der Hauptauslöser sein. 

Auch die Dysfunktionalität kann ein Ausgangspunkt des Entwerfens sein, wobei zumindest 
eine grobe Vorstellung der funktionierenden Technik vorliegen muss. In der dysfunktionalen 
Betrachtungsweise werden Schadensszenarien entworfen und darauf bezogene Schutzkonzepte 
entwickelt („Entwerfen von Störfällen“). Die Konstitution der prinzipiell möglichen Einwir-

                                                 
237 vgl. z.B. Int. 71; Int. 68. 
238 Int. 71, 115. 

 47



 

kungen (ohne deren genaue Ausgestaltung) ist sogar möglich, ohne dass es eine konkrete An-
lage gibt, die den möglichen Widerstand gegen diese Einwirkungen, anlageninternen oder an-
lagenexternen Ursprungs, leisten könnte. So kann man beispielsweise die Vorgabe machen, 
dass eine zu konstruierende Flussbrücke einem Jahrhunderthochwasser stand halten muss. Das 
Schadensszenario Jahrhunderthochwasser als „Einwirkung“ kann also vorgegeben sein, ohne 
dass überhaupt eine Vorstellung von der zu konstruierenden Brücke als „Widerstand“ vorliegt. 
Solche „widerstandsunabhängigen“ Schadensszenarien bilden aber nur einen Teil aller mög-
lichen Schadensszenarien einer konkreten baulichen Anlage.  

Man kann jedoch trotz allem Bemühens um eine konkrete bauliche Anlage niemals die Liste 
potenzieller Schadensfälle als abschließend bezeichnen. Es besteht immer die Ungewissheit, 
dass mögliche negative Verläufe „vergessen“ wurden.239 In der Ingenieurwissenschaft wählt 
man daher die trickreiche Lösung, für diese unbekannten/ fehlenden „vergessenen“ Fälle eine 
Restkategorie240 – quasi als Sicherheitsreserve – zu bilden. Im Bereich der Tragwerksplanung 
heißt diese Restkategorie „außergewöhnliche Einwirkungen“. 

1.2.4.1.4 Notwendigkeit sicherheitsrelevanter Auswahlentscheidungen und Stopp-
entscheidungen 

Aber auch wenn im Idealfall eine vollständige Liste aller möglichen Einwirkungen vorläge, so 
könnten doch nicht alle Schadensszenarien berücksichtigt werden. In der empirischen Unter-
suchung zeigte sich dies in der „Flugobjektantwort“. „Ich kann meine Anlage doch nicht auch 
noch vor dem Absturz eines Flugzeugs241/ eines Hubschraubers242/ eines Starfighters243/ eines 
Satelliten244 sichern.“ Solche Aussagen wurden auffällig häufig gegeben.245 Hiermit wollten 
die Gesprächspartner zum Ausdruck bringen, dass es keine „absolute Sicherheit“ gibt. Sie ha-
ben sich im Anschluss oftmals wörtlich in dieser Weise ausgedrückt. Die Relativität von 
Sicherheit wurde durch diese Antwort anschaulich dargestellt. Mit dem Verweis der Ingenieure 
auf ein absurd erscheinendes Schadensszenario sollte der sich aufdrängende Zwang zur Aus-

                                                 
239 vgl. Kapitel 2.1 Lernen aus Schadensfällen und 2.2.1.1. Schadensereignisse. 
240 siehe hierzu ausführlich Kapitel 2.1 Lernen aus Schadensfällen und Kapitel 2.2.1.1. Schadensereignisse. 
241 Int. 16, 269. 
242 Int. 40, 149. 
243 Int. 27, 147. 
244 Int. 44, 196. 
245 Nach den Terroranschlägen mit Passagiermaschinen in den USA werden die Risiken eines zufälligen oder be-

absichtigten Absturzes von Flugzeugen nicht nur auf atomtechnische Anlagen (dort wurde mit diesen Szena-
rien von Gegnern der Atomkraft schon immer argumentiert), sondern auch auf andere Produktionsanlagen 
diskutiert. Diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ist damit nicht mehr ganz so unrealistisch geworden, wie 
es vor dem 11.09.2001 geschienen haben mag. Damit wird nicht gesagt, dass der 11. September etwas grund-
sätzlich Neues gebracht hätte. Die Kategorie der „außergewöhnlichen Einwirkungen“ ist gesetzt/ entworfen 
wie das Bauobjekt selbst. Aber der gezielte beabsichtigte Absturz unter Inkaufnahme des Todes der Attentäter 
zeigt eine neue Dimension auf. So sagte Professor Gert König vom Institut für Massivbau und Baustofftech-
nologie der Universität Leipzig im Interview mit der Zeitschrift Mobil (Heft 6, 2002, Seite 55): „Mit einer 
Attacke aus der Luft hat natürlich niemand gerechnet. Aber wir Bauingenieure sind aufgefordert, alle mög-
lichen Katastrophenfälle mitzubedenken. Hier müssen wir verstärkt forschen.“ 
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wahl potenzieller Schadensfälle verdeutlicht werden. Bei den beschriebenen Entscheidungen 
ging es um sicherheitsrelevante Auswahlentscheidungen. 

Sicherheitsrelevante Stoppentscheidungen liegen zeitlich gesehen vor diesen Auswahlent-
scheidungen: Sowohl beim Konstituieren der Probleme der Einwirkungs- und der Widerstands-
seite müssen Stoppentscheidungen getroffen werden, wann genügend Arbeit aufgewendet 
wurde, um ein Problem zu konstituieren. Irgendwann muss die Suche abgebrochen werden. 
Ingenieure müssen auswählen, erstens welche Einwirkungen sie heranziehen und zweitens 
wann sie die Suche nach weiteren Einwirkungsvariablen abbrechen. Diese Stoppentscheidun-
gen sind sicherheitsrelevant. Sie müssen gegen andere Aufwandsinteressen abgewogen wer-
den. Sie müssen verantwortet werden, wobei normative Entscheidungshilfen zum Tragen 
kommen können.246 Normativität kommt damit gleichermaßen ins Spiel wie die kon-
struierende Kreativität. Die kreativen Leistungen des Konstituierens dürfen nicht vernach-
lässigt werden, weil Lösungen nur so gut sein können, wie die zuvor „aufgezäumten“ Prob-
leme, wobei die Intensität und Absichtlichkeit kreativer Leistungen auch durch implizite 
professionelle Normen angeregt und gelenkt wird. 

1.2.4.2 Generieren von Lösungen 

Beim Konstruieren, insbesondere beim Generieren von Lösungen, müssen zwangsläufig und 
damit unumgehbar Risiken gesetzt werden. Technikgenese ist insofern mit Risikogenese 
gleichzusetzen. Nur die Nulloption, das Nichthandeln, kann Risiken teilweise umgehen. Dass 
die Nulloption auch ein Risiko bergen kann und somit ihren Namen nicht verdient, darauf wird 
vielfach hingewiesen.247 Wildavsky steigert die Aussage sogar noch: „no risk is the highest 
risk at all.“248 Es ist fraglich, ob diese Aussage pauschal zu halten ist. In ihr spiegelt sich eine 
Extremposition in der Diskussion um Risiken und technischen Wandel. Der Verzicht auf be-
stimmte Risiken bedeutet jedoch nicht den totalen Risikoverzicht und damit auch keinen Ver-
zicht auf technischen Wandel.249

Oftmals wird auf den kreativ-schöpferischen Bedeutungsgehalt des Wortes „Ingenieur“ hinge-
wiesen. „In etymologischem Sinne bezieht der Ingenieur seine Berufsbezeichnung auf den la-
teinischen Begriff Ingenium – schöpferischer Geist.“250 Das Schöpferische,251 Kreative oder 
Generative der Ingenieurtätigkeit wird hervorgehoben. Aufgrund der starken kreativen, 
schöpferischen bzw. generativen Momente der Ingenieurpraxis wird Konstruieren auch als 
Kunst aufgefasst: Die Kunst der Ingenieure ist weniger im Sinne von „künstlerisch-ästhetisch“, 
sondern vielmehr im Sinne von kunstgemäß zu verstehen, angelehnt an den Prozesscharakter 
der Technik, wie er im Begriff „techné“ zum Ausdruck kommt.252

                                                 
246 siehe Kapitel 1.3. Normen in der Ingenieurpraxis. 
247 z.B. Geysen, 23. 
248 Wildavsky 1979. 
249 siehe hierzu ausführlich Kapitel 3.2.1.3 Wieso technischer und gesellschaftlicher Wandel ohne qualitativ neue 

Risiken möglich sind. 
250 Meihorst 1998, 142. 
251 Insbesondere in der DDR wurde der Begriff „Schöpfertum“ bzw. wissenschaftlich-technisches Schöpfertum“ 

verwendet (vgl. Friedrich 2000, 290 mit vielen Literaturnachweisen, die den Begriff im Titel tragen). 
252 vgl. Banse 2000, 30. 
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Das Generieren von Lösungen wird zuweilen als „Kernbereich“ der Ingenieurtätigkeit bezeich-
net. Insgesamt kommen in der Ingenieurpraxis generative Leistungen zum Tragen. Dement-
sprechend beziehen sich die folgenden Ausführungen nicht nur auf das Generieren von Lösun-
gen i.e.S., sondern auch auf das Konstruieren als Gesamtheit. Da die generativen Momente 
beim Entwerfen der Lösungen besonders zum Tragen kommen, werden sie hier aufgeführt. 

 
• Entwerfen und Bemessen 
• Lösungsalternativen 
• Computereinsatz 
• Entwurfsrelevante Konzepte: Leitbilder, Gestaltungsprinzipien und Entwurfsregeln 
• Erfahrung und implizites Wissen und Können 
• Konstruieren zwischen Kreativität und Routine 
• Nichtverbalsprachliches Denken 
• Sicherheit durch Systematik 
• Funktionalität und Dysfunktionalität 
• Objektive Sicherheit und Sicherheitsaussagen 
• Sicherheitsrelevante Stopp- und Auswahlentscheidungen 
• Einfluss von Normen auf generative Leistungen mit Sicherheitsbezug 

Tabelle 4: Übersicht über verschiedene Aspekte des Konstruierens. 

Die einzelnen Aspekte des Konstruierens werden im Folgenden näher beschrieben. 

1.2.4.2.1 Entwerfen und Bemessen 

Am Beispiel der Tragwerksplanung wurde gezeigt, dass sich die generativen Leistungen in 
Entwerfen und Bemessen aufgliedern lassen.253 Zwischen den beiden Pfaden findet ein fort-
laufendes Wechselspiel statt. Beim Entwurf handelt es sich um die gedankliche Vorwegnahme 
der Gestalt des technischen Objektes, dessen konkrete Eigenschaften erst über die Zuweisung 
von Variablenwerten in der Bemessung offenbar werden. Entwerfen und Bemessen lassen sich 
zwar wissenschaftlich-analytisch, jedoch praktisch oftmals nur schwer differenzieren. 

Der Entwurf ist für die Sicherheit der baulichen Infrastrukturanlagen als einem der wichtigsten 
Ziele des Allgemeinwohls von allergrößter Bedeutung.254 Die Beziehungen zwischen objek-
tiver Sicherheit eines technischen Artefaktes und Sicherheitsaussagen über dieses Artefakt, auf 
die im Verlauf des Kapitels genauer eingegangen wird,255 sind über die Unterscheidung 
zwischen dem Entwurf und der Bemessung näher zu bestimmen. 

Der Entwurf ist von den kreativen subjektiven Leistungen der Ingenieurpraktiker abhängig, die 
in einer übergeordneten Weise sowohl für Ingenieurpraktiker, Ingenieurwissenschaftler als 
auch für Sozialwissenschaftler, schwer direkt fassbar und anleitbar sind. Für die Bemessung 

                                                 
253 vgl. Ekardt 1978; parallele Differenzierung: Gestalten und Dimensionieren oder auch Entwerfen und Analy-

sieren vgl. Ekardt u.a. 2000, 81. 
254 vgl. Ekardt u.a. 2000, 81. 
255 vgl. Kapitel 1.2.4.2.10 Objektive Sicherheit und Sicherheitsaussagen. 
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hingegen lassen sich leichter konkrete Orientierungshilfen, z.B. in Form von Nachweisnormen 
schaffen. 

1.2.4.2.2 Lösungsalternativen 

„Ein Ingenieurproblem hat immer mehr als eine Lösung“ sagt eine Redensart. Aufgrund der 
Beobachtungen in den Sitzungen und der Expertengespräche zeichnete sich folgendes Bild ab. 
Von der Wichtigkeit der Produktion von Alternativen haben viele der Befragten von sich aus 
gesprochen. In der Praxis bestehe jedoch ein enormer Termin- und Kostendruck. Daher würden 
in der Regel nur wenige Lösungsalternativen angedacht und noch weniger durchdacht, wenn 
erst einmal eine Lösung gefunden sei, die funktioniere. Nach Alternativen würde immer erst 
dann ernsthaft gesucht, wenn sich die ursprünglich erarbeitete Lösung in der Praxis nicht be-
währe. 

Die Produktion von Alternativen ist unter Sicherheitsgesichtspunkten wichtig. Wenn man unter 
Berücksichtigung verschiedener Rationalitätskriterien – die gegeneinander gewichtet werden 
müssen – Alternativen betrachten will, um so die Alternative zu wählen, die den eigenen Pri-
oritäten am nächsten kommt, so ist die Grundvoraussetzung zunächst einmal das bloße Vor-
handensein von Alternativen. Ekardt spricht in Bezug auf die Alternativenproduktion von einer 
„Bringschuld der Ingenieure“256. Die Forderung, Alternativen zu produzieren, kann als eine 
professionelle Norm aufgefasst werden. 

Bezüglich der Konkretisierungsebenen drei und vier257 konnte in der empirischen Untersu-
chung beobachtet werden, dass nach Alternativen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
erst dann gesucht wurde, wenn die zunächst erarbeitete Lösung sich nicht bewährte. Es wurde 
also nicht entsprechend der professionellen Norm gehandelt, sondern nur, wenn sich aufgrund 
der äußeren Umstände ein Zwang zu einem solchem Handeln ergab. Allerdings stellt sich die 
Frage, ob Lösungsalternativen nicht „im Stillen“ innerhalb von Sekunden – beispielsweise 
durch Vergegenwärtigung von problembenachbarten Lösungserfahrungen – durchgespielt 
wurden, ohne wirklich ins Bewusstsein zu gelangen, geschweige denn, in einer Sitzung oder 
darüber hinaus, in einem Expertengespräch Erwähnung zu finden. Diese Erklärung kann auch 
durch die Ergebnisse von Verbalisierungsübungen in Konstruktionsexperimenten der empi-
rischen Konstruktionsforschung unterstützt werden.258 Die generierende Berücksichtigung im-
pliziter Lösungsalternativen ist empirisch kaum zu erheben. Gleichwohl ist aber feststellbar, 
dass die Hervorbringung von explizit genannten Lösungsalternativen – wie sie etwa in der pro-
fessionellen Norm und beispielsweise in ingenieurwissenschaftlichen Büchern zum Konstru-
ieren gefordert wird, in der empirischen Untersuchung so gut wie nicht vorgefunden wurde, 
was höchstwahrscheinlich nicht nur auf Erhebungsschwierigkeiten zurückzuführen ist. Das 
explizite Thematisieren von Alternativen – genau wie von Sicherheit – ist jedoch als ungemein 
wichtig anzusehen, denn implizite, nur im Stillen von einzelnen Ingenieuren durchgespielte 
Alternativen können nicht Gegenstand der Sicherheitskommunikation im Projekt sein. Aller-
dings muss auch darauf hingewiesen werden, dass es oft gar nicht einfach ist, überhaupt eine 
funktionierende Lösung zu schaffen. Um diese erste funktionierende Lösung zu finden, waren 

                                                 
256 Ekardt 1997a, 6. 
257 siehe Kapitel 1.2.3.1 Konkretisierungsebenen. 
258 vgl. Auer/ von der Weth 1994, 178; siehe auch Kapitel 3.1.1.3  Konstruktionsforschung. 
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oftmals lange Suchprozesse mit vielen Überlegungen und auch Verwerfungen in den empirisch 
beobachteten Anlagenprojekten notwendig. 

1.2.4.2.3 Computereinsatz 

Die Ausarbeitung von Alternativ-Lösungen wird durch Computer Aided Design (CAD) 
wesentlich vereinfacht. Die Technik kommt hier den normativen Ansprüchen entgegen. Somit 
scheint in erster Näherung das Konstruieren am Computer, Sicherheitsgewinne zu versprechen. 
Allerdings haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass am Computer erzeugte tech-
nische Lösungen weniger kreativ im Sinne des Schaffens von etwas Innovativem sind.259 „Es 
ist bekannt, dass eine Rechnerumgebung die Kreativität des Konstrukteurs, durch z.B. streng 
lineare Ablaufpläne, eher einschränkt als dass sie fördernd auf den Problemlösungsprozess 
wirkt.“260 Die prinzipielle technische Chance zur Steigerung der Kreativität der Alternativen 
wird systematisch vorwiegend von den Ingenieuren, die ihre eigene Praxis reflektieren, wahr-
genommen. In unserer Untersuchung deutete der Computereinsatz eher auf eine Übertragung 
von Musterlösungen – im Grunde der gleiche Mechanismus wie bei der Mobilisierung von 
nicht schriftlich festgehaltener Erfahrung – hin. In einem Büro wurden sie als „Urbücher“261, 
in einem anderen als „Technotes“262 bezeichnet, die meisten Büros haben keinen Namen da-
für. Gerade auch durch den Rückgriff auf Musterlösungen wird erst der „Stil“ eines Büros ge-
prägt. Eine Corporate Identity manifestiert sich so im Entwurf als ein „Corporate Design“. 

1.2.4.2.4 Entwurfsrelevante Konzepte: Leitbilder, Gestaltungsprinzipien und Ent-
wurfsregeln 

Für die einzelnen Felder der Ingenieurpraxis existieren eine Reihe von entwurfsrelevanten 
Konzepten, die nur durch subjektive Leistungen von Ingenieuren mit Leben erfüllt bzw. leben-
dig gehalten werden können. Unter entwurfsrelevanten Konzepten kann man – abgestuft nach 
dem zunehmenden Konkretisierungsgrad – Leitbilder, Gestaltungsprinzipien263 und Entwurfs-
regeln verstehen.264 Leitbilder werden in den ganz frühen Technikentwicklungsphasen aktiv. 
Da insgesamt im Technikentwurf große Sicherheitspotenziale liegen,265 sind entwurfsrelevante 
Konzepte auf allen Konkretisierungsebenen für die Sicherheit von großer Bedeutung. Sie wir-
ken aber nicht selbsttätig, sondern werden nur über die professionelle Umsetzung durch ein-
zelne Ingenieure wirksam. Es sind starke subjektive Leistungen der Akteure der Technikgenese 
bei der Umsetzung entwurfsrelevanter Konzepte zu erbringen. 

Leitbilder werden definiert als „die Vorstellungen, die das Denken, Entscheiden und Handeln 
der an den Prozessen der Technikentstehung und -entwicklung beteiligten Akteure anlei-

                                                 
259 Hubig in einer Diskussion, abgedruckt in: DIFF 1994, 22. 
260 http://www.bik.uni-bremen.de/forschun.htm (18.12.2001). 
261 Int. 40, Abs. 208f. 

262 Int. 49, Abs. 196-202. 

263 Ausschließlich auf Sicherheit bezogene Gestaltungsprinzipien werden als Sicherheitsstrategien bezeichnet. 

264 Die Bezeichnungen für entwurfsrelevante Konzepte variieren, wie ihre Abstufungssysteme – ähnlich wie bei 
den technischen Konkretisierungsebenen. Dass es unterschiedliche Konkretheitsgrade gibt, steht aber außer 
Zweifel, nur ihre Abstufung und Benennung variiert erheblich. 

265 siehe oben Kapitel 1.2.4.2.1 Entwerfen und Bemessen. 
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ten.“266 Der Leitbildansatz, der von einer Forschergruppe um Meinolf Dierkes267 am Wissen-
schaftszentrum Berlin (WZB) bekannt gemacht wurde, beschäftigt sich mit den frühen Phasen 
der Technikentwicklung und ist mit dem Gedanken verbunden, Leitbilder neben der Erklärung 
des Entstehens neuen technischen Wissens (von Innovationen),268 zur Technikbewertung269 
und zu einer effektiven (rechtzeitigen) Technik- und damit auch Risikosteuerung zu verwen-
den.270 Im Folgenden werden einige allgemeine Annahmen des Ansatzes und die Kritik an ih-
nen beschrieben. Auf die Steuerungsvorstellungen, die mit Leitbildern verbunden werden 
können, wird am Ende der Arbeit eingegangen.271

Dierkes geht davon aus, dass neues Wissen v.a. durch die Interferenz zwischen verschiedenen 
Wissenskulturen (als sozialen Handlungsräumen) in inneren und äußeren Diskursen entsteht, 
wobei Leitbilder als Vermittlungsinstanz zwischen den Wissenskulturen fungieren. Obgleich 
auch problembezogen durch die Teilung und das Zusammenwachsen von Wissenskulturen 
neues Wissen entstehen kann, so sei die Interferenz zwischen den Wissenskulturen deshalb so 
wichtig, weil sich die Wissenskulturen nicht nur in den Inhalten des erzeugten Wissens, son-
dern auch in der (Re-)Produktion von Wissen und der Repräsentation von Wissen unterschei-
den würden.272 Nach Dierkes läuft die technische Entwicklung innerhalb von Korridoren ab, 
die sich aus Konstruktions- und Forschungstraditionen, Konstruktions- und Forschungsstilen, 
Organisations- bzw. Unternehmenskulturen und Leitbildern ergeben.273

Der Mechanismus des „Leitens durch Bilder“ weist nach Dierkes und seinen Forscherkollegen 
eine Leit- und eine Bildfunktion auf, wobei jeder dieser beiden Funktionen wiederum mehrere 
Teilfunktionen zugeordnet werden können.274 Eine wichtige Teilfunktion, die Bündelung des 
Machbaren und Wünschenswerten, soll hier gesondert betrachtet und differenziert werden, da 
beispielsweise nicht alles Machbare wünschenswert und nicht alles Wünschenswerte machbar 
ist. Darüber hinaus existieren unterschiedliche gesellschaftliche Positionen bezüglich des Wün-
schenswerten, die sich zudem auch über die Jahre hinweg wandeln können. Dies zeigen auch 
Beispiele für Leitbilder, wie „das papierlose Büro“, „menschenleere Fabrik“, „die autogerechte 
Stadt“, „der naturnahe Gewässerausbau“, „künstliche Intelligenz“ oder die „nachhaltige Ent-
wicklung“ (sustainable developement). Während es beispielsweise hinsichtlich des papierlosen 
Büros und der künstlichen Intelligenz – ganz losgelöst von ihrer Erwünschtheit – Zweifel an 
der Machbarkeit gibt, hat sich die Erwünschtheit des Leitbildes der autogerechten Stadt von 
den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre radikal zum Negativen hin gewandelt. Die Beispiele 
zeigen auch, dass Leitbilder nicht rein technisch sind, wohl aber einen technischen Schwer-
punkt oder Ursprung haben können. Auch primär technisch erscheinende Leitbilder können 

                                                 
266 Barben 1999, 167. 

267 Im WZB-Zusammenhang haben – z.T. auch gemeinsam mit Meinolf Dierkes – zum Leitbildbegriff veröffent-
licht: Regina Buhr, Daniel Barben, Weert Canzler, Wolfgang von der Daele, Claudia von Grote, Sabine 
Helmers, Ute Hoffmann, Jeanette Hofmann, Andreas Knie, Lutz Marz und Georg Simonis. 

268 vgl. Dierkes/ Hoffmann/ Marz 1992, 37. 

269 vgl. Mambrey/ Paetau/ Tepper 1995, 35. 

270 vgl. z.B. Dierkes/ Hoffmann/ Marz 1992; Dierkes/ Canzler/ Marz/ Knie 1995 und Dierkes/ Canzler 1998. 

271 siehe hierzu ausführlich Kapitel 3.2.3.1.4 Steuerung und Selbststeuerung durch Leitbilder. 

272 vgl. Dierkes/ Hoffmann/ Marz 1992, 32. 

273 vgl. Dierkes 1993, 24ff.; Dierkes/ Marz 1994, 92f. 

274 vgl. Dierkes/ Hoffmann/ Marz 1992, 42ff.  
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erhebliche gesellschaftspolitische Implikationen aufweisen, teilweise spricht man deshalb auch 
von politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leitbildern. Dies hängt 
auch mit den gesellschaftlichen Akteuren zusammen, die diese Leitbilder vertreten. 

Die wissenschaftlichen Ursprünge des Leitbildansatzes liegen in der Organisationskulturfor-
schung (insbesondere Unternehmenskulturforschung) und der Wissenschaftstheorie, insbeson-
dere aufgrund von Parallelen zum Kuhnschen Paradigmenbegriff.275 Rohbeck bezeichnet den 
Leitbildansatz selbst als „Indiz mehrfacher Paradigmenwechsel,“276 da er eine Umorientierung 
von der Technikfolgenforschung hin zur frühzeitigen Technikgestaltung repräsentiere. Der 
Leitbildansatz von Dierkes und seinen Forscherkollegen wurde, insbesondere in der Technik-
geneseforschung, breit und – wie dies zumeist bei breit diskutierten Ansätzen der Fall ist – 
auch kontrovers277 diskutiert. Hellige weist auf eine Reihe von Problemen hin, u.a. „die unge-
klärte Beziehung des Leitbild-Ansatzes zu sozialökonomischen Strukturbegriffen“, „die Über-
betonung visueller Komponenten zu Lasten von nicht-bildhaften Übertragungsvorgängen oder 
Prägungsmomenten“ und „die theoretisch-methodische Überforderung des Leitbildansatzes: er 
soll zugleich analytische, normensetzende, handlungssteuernde und prognostische Funktionen 
übernehmen.“278 Eine ähnliche Kritik findet sich z.B. bei Zill,279 der den Leitbildansatz als 
„funktional überfrachtet,“ „inhaltlich überlastet“ und mit „Unschärfen und Widersprüchen“ 
versehen beschreibt, die Grundidee jedoch für richtig hält und den Begriff des Modells als 
bessere Bezeichnung versteht.280 Generell gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Be-
griffen, die mit Leitbildern in Beziehung gesetzt werden bzw. denen ähnliche Grundüberlegun-
gen wie denen der Leitbildvertreter zu Grunde liegen.281 Kritik richtet sich auch auf die 
empirische Nachweisbarkeit des Ansatzes,282 welche von Hellige sogar, mit Verweis auf 
eigene Untersuchungen im Computerbereich, weitgehend negativ beschieden wird.283 Die 
Schwierigkeit des empirischen Nachweises der Existenz und des Wirkens von Leitbildern 
hängt auch mit ihrem Explizitheitsgrad zusammen. Leitbilder können implizit oder explizit 
vorliegen. Sie sind jedoch unumgehbar, auch wenn sie nicht bewusst vorliegen.284 Rammert 
unterscheidet parallel dazu explizite offizielle „öffentliche“ und „heimliche“ Leitbilder, wobei 
die heimlichen Leitbilder von ihm als tatsächlich handlungsrelevant angesehen werden, wohin-
gegen die öffentlichen vorwiegend zur Akzeptanzbeschaffung dienen würden.285 Allerdings 
stellt sich die Frage, ob diese Kritik in ihrer Pauschalität zu halten ist, denn die Tatsache, dass 
von vielen Akteuren der Technikentwicklung unbewusst auf Leitbilder zurückgegriffen wird, 

                                                 
275 vgl. Hellige 1996, 18. 

276 Rohbeck 1996, 83. 

277 z.B. Martinsen 1997; Hellige 1996, Zill 1996. 

278 Hellige 1996, 25. 

279 Zill 1996, 96. 
280 ähnlich Mambrey/ Paetau/ Tepper 1995, die bestimmte Aspekte genauer kritisieren, aber mit der Grundidee 

durchaus symphatisieren und als bessere Bezeichnung den Begriff der Metapher vorschlagen. 
281 vgl. die Übersicht in Mambrey/ Paetau/ Tepper 1995, 31 oder die Auseinandersetzung mit dem Paradima-

begriff bei Fleischmann 1998. 
282 vgl. Martinsen 1997, 2. 
283 vgl. Hellige 1996, 25. 
284 vgl. Mambrey/ Paetau/ Tepper 1995, 214. 
285 vgl. Rammert 1994b, 16f; Buhr 1997, 44. 
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bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass es sich dabei nicht um die expliziten offiziellen Leitbilder 
handelt. Ein wichtiger Kritikpunkt, der in Wahrheit ein Erweitungspunkt ist, wird in der Liter-
atur nicht erwähnt: Der Ansatz von Dierkes bezieht sich lediglich auf die Technikphylogenese, 
so bezeichnet Dierkes die Innovation oder den „technischen Fortschritt“286 als Gegenstand des 
Leitbildansatzes. Leitbilder können jedoch genauso in der Technikontogenese ihre Wirksam-
keit entfalten und angesichts ihrer Wichtigkeit für das Entstehen konkreter technischer Arte-
fakte ist diese Vernachlässigung unverständlich, zumal hierbei auch der Aspekt der Technik-
phylogenese durch tausendfache Technikontogenese vernachlässigt wird. 

Entwurfsrelevante Konzepte können einen starken und einen schwachen Sicherheitsbezug 
aufweisen. Als entwurfsrelevante Konzepte mit ausdrücklichem Sicherheitsbezug, wobei es 
dahingestellt sein soll, ob es sich dabei um Leitbilder oder – auf einer höheren Konkreti-
sierungsstufe um Gestaltungsprinzipien handelt – können „Sicherheitsprinzipien“ wie das der 
Fehlertoleranz,287 der Prozessstabilität288 oder das der Robustheit289 angesehen werden. Dem 
Prinzip der Robustheit, das vor allem im konstruktiven Ingenieurbau Verbreitung gefunden hat, 
können bestimmte Aspekte290 untergeordnet werden, wie beispielsweise Redundanz, Ausfall-
sicherheit, stabilisierende Konstruktion, Duktilität, Verformungsfähigkeit, kraftflussorientierte 
Form, Kompaktheit, Austauschbarkeit, fehlerunanfällige Herstellbarkeit oder Anpassungs-
fähigkeit. Als dem Leitbild der Robustheit historisch vorausgehenden „Gegen-Leitbild“ kann 
die schlanke, filigrane Tragstruktur betrachtet werden: „Viele heutige Bauschäden an Straßen-
brücken werden von Bauleuten diesem früheren Leitbild der ‚lean construction‘ zugerech-
net.“291 Über das Robustheitskonzept werden Entwurfs- und Bemessungsmaximen vermittelt. 
Eine Studie der Forschergruppe Ingenieurbauten (FOGIB)292 kann als einer der ersten Ver-
suche angesehen werden, die Entwurfsqualität im Bereich im konstruktiven Ingenieurbau be-
grifflich fassbar zu machen. Ihr Ziel war die Konkretisierung von Entwurfsregeln. Dafür wur-
den in einem Modell fünf Kriterien entwickelt.293 (Ein weitergehendes Ziel war die 
Ausschreibung von mehr Ingenieurwettbewerben zur Förderung der Entwurfsvielfalt. Es sollte 

                                                 
286 Dierkes 1993, 23. 
287 vgl. ausführlicher zum Prinzip der Fehlertoleranz Kapitel 2.1.1. Schadens-Fallbeschreibungen und Schadens-

sammlungen. 
288 Der Begriff der Prozessstabilität spielt bei stoffumwandelnden Anlagen eine wichtige Rolle. Er beschreibt das 

Verhalten einer Anlage beim An- und Abfahren oder dem Wechsel von Betriebsbedingungen und das Ver-
halten bei Störungen. Die idealerweise angestrebte Gestaltung aller Übergangsfunktionen in kontrollierter 
Weise wird als Prozessstabilität bezeichnet. Eine Instabilität von Prozessen liegt dann vor, wenn Prozesspa-
rameter außer Kontrolle geraten. „Bei der Abwasserreinigung wird mit Prozessstabilität i.d.R. die Einhaltung 
oder Unterschreitung einer bestimmten Ablaufkonzentration über einen längeren Beobachtungszeitraum be-
schrieben. Eine geringe Streubreite der Ablaufwerte (selbst bei dynamischer Belastung der Anlage), bezogen 
zum Beispiel auf das arithmetische Mittel, bedeutet eine hohe Prozessstabilität eines Abwasserreinigungsver-
fahrens.“ (http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1 24.07.03) 

289 Das Prinzip der Robustheit wurde schon 1981 in der GRUSI BAU unter der Schirmherrschaft des NA BAU 
im DIN diskutiert und bekannt gemacht. 

290 Diese einzelnen Aspekte von Prinzipien können allgemein als Sicherheitsstrategien bezeichnet werden. 
291 Unveröffentlichte Projektvorlage von Hanns-Peter Ekardt, 08.12.1997. 
292 DFG-Forschergruppe „Ingenieurbauten – Wege zu einer ganzheitlichen Betrachtung“. 
293 vgl. Pötzl 1999, 297. 
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eine Entwurfskultur befördert werden und eine Objektivierung der Entscheidung über Ent-
würfe.) Pötzl, ein Mitarbeiter der FOGIB, „entfaltet das Leitbild Robustheit so detailliert und 
anschaulich, dass dessen operative Umsetzbarkeit und Wirksamkeit in der alltäglichen Ent-
wurfspraxis plausibel erscheint. Tragwerke nach dem neuen Leitbild unterscheiden sich wirk-
lich von solchen nach dem alten Leitbild. Pötzl führt dies vor am Beispiel lager- und fugenloser 
Brücken, mit dem an Brückenbaukonzepte vor der bautechnisch-wissenschaftlichen Moderne 
wieder angeknüpft wird.“294 Hieran wird der fließende Übergang von Leitbildern zu Entwurfs-
regeln bzw. die Deduzierbarkeit der einen aus dem anderen deutlich. Entwurfsregeln weisen 
einen noch höheren Konkretheitsgrad als Gestaltungsprinzipien auf. Ingenieure können sich an 
Entwurfsregeln orientieren, die zumeist implizit sind: „Man führt keine Lasten spazieren“ ist 
beispielsweise eine Entwurfsregel, die nicht im technischen Regelwerk steht. Die Forderung 
„Achte darauf, dass ein lokales Versagen nicht zu einem Systemversagen führt“ ist eine aus 
einer technischen Norm (DIN 1045) ableitbare Entwurfsregel.295 Eine „Explizierung“ und 
Verankerung von entwurfsrelevanten Konzepten mit Sicherheitsbezug in technischen Normen 
ist durchaus denkbar. Außerdem können Professionsorganisationen an der „Explizierung“ unter 
Verbreitung entwurfsrelevanter Konzepte mitwirken. Gleiches gilt für herausragende Profes-
sionsvertreter: Entwurfsrelevante Konzepte aller Konkretisierungsebenen können auch über 
professionelle Vorbilder diffundieren: einige herausragende Professionelle vermitteln über ihre 
Arbeit auch Leitbilder. Die Vorbildfunktion, die diese Ingenieure und Architekten (z.B. Fritz 
Leonhardt oder Norman Foster) mit ihren Büroteams einnehmen, ist nicht zu unterschätzen. 
Leitbilder bieten normative Orientierung. Sie können als Hilfsmittel zur Technikbewertung 
(und Technikgestaltung) angesehen werden. Sofern sie normative Gültigkeit beanspruchen, 
können sie auch als professionelle Normen mit einem übergeordneten Objektbezug verstanden 
werden.296

1.2.4.2.5 Erfahrung und implizites Wissen und Können 

Auf die Wichtigkeit von Erfahrung für die Sicherheit aus der Sicht der befragten Ingenieure 
wurde schon hingewiesen.297 Direkte Erfahrung ist an Individuen/ Subjekte gebunden. „Er-
fahrung ist ein Wissen und Können, das an ein handelndes, tätiges und erlebendes Subjekt ge-
bunden ist und in der Auseinandersetzung mit Dingen und Sachen entsteht.“298 Erfahrungen 
sammeln heißt, einen Abgleich zwischen Erwartungen und Realität zu treffen. „Jede Erfahr-
ung, die diesen Namen verdient, durchkreuzt eine Erwartung.“299 Jedoch gibt es auch für einen 
„erfahrenen“ Ingenieur Bereiche, zu denen keine Erwartungen vorliegen. Dann entstehen aus 
Erlebnissen Erfahrungen, die als Maßstab zur Einordnung künftiger ähnlicher Erlebnisse 
herangezogen werden. 

Erfahrung ist subjektgebunden und daher nur eingeschränkt vermittelbar. Erfahrung bezieht 
sich genauso auf den Erfolg wie auf dem Misserfolg, wobei dem Lernen aus Misserfolgen ge-

                                                 
294 Unveröffentlichte Projektvorlage von Hanns-Peter Ekardt, 08.12.1997. 
295 vgl. Ekardt/ Löffler 1991a, 48. 
296 ausführlich zum gesamten Themenkomplex übergeordneter Konzepte siehe Kapitel 1.3.3 Sicherheit als Ge-

genstand professioneller Normen. 
297 siehe die Einführung. 
298 Wingert 1983, 110. 
299 Gadamer, zitiert nach Wingert 1983, 111. 
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wöhnlich mehr Aufmerksamkeit zukommt. Das Lernen aus eigenen Misserfolgen/ Fehlern 
scheint dabei leichter zu fallen als das Lernen aus den Misserfolgen/ Fehlern anderer. 300 Er-
fahrung ist zumeist implizit, also auch nur beschränkt mitteilbar. „Erfahrung ist implizites 
Wissen. Man hat Erfahrungen, kann nur selten, jedenfalls nicht ohne theoretische Anstrengung, 
ihre Struktur darstellen und begründen, warum die Erfahrung so ist, wie sie ist.“301 Der Aus-
druck implizites Wissen („tacit knowledge“ bzw. „the tacit dimension“), der auf Polanyi302 zu-
rückgeht, umfasst nicht nur das rein kognitive Wissen, sondern auch das implizite Können 
(„tacit skills“/ „tacit know how“), das implizit in der Praxis verborgen, jedoch schwer zu be-
schreiben ist. Praxis ist ganzheitlich zu sehen und behandelt selbst Ganzheiten. Es gibt Ganz-
heiten (Entitäten), mit denen wir als Ganzheit umgehen können, deren Teile wir aber nicht be-
schreiben können. In Polanyis Worten: „We can more than we can tell.“303 Differenzen dem 
„knowing how“ und dem „knowing that“304 lassen sich über die Konzentration der Betrach-
tung erklären. „Implizites Wissen einer kohärenten Entität stützt sich auf unser Gewahrwerden 
der einzelnen Merkmale dieser Entität, um sich dieser letzteren zuzuwenden. Schalten wir da-
gegen unsere Aufmerksamkeit auf die einzelnen Merkmale um, so verlieren diese ihre Funk-
tion als einzelne Merkmale, und die Entität, der unser Interesse galt, entzieht sich uns.“305 Das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Emergenz als Ausdruck der „nicht reduzierbaren 
Eigenschaften höherer Ordnungsniveaus im Verhältnis zu den bestimmenden Gesetzmäßig-
keiten niederer Ordnungsniveaus, auf denen die höheren operieren“306 und somit der neuen 
Qualität des Ganzen kann, nach Ansicht von Polanyi, auch zur Erklärung des Entstehens von 
Fehlern herangezogen werden.307

Erfahrung wird durch Wissenschaft nicht prinzipiell verdrängt, da die Verwissenschaftlichung 
selbst – so auch die Verwissenschaftlichung in der Konstruktionswissenschaft308 – an ihre 
Grenzen stößt, aber der Erfahrungsbegriff wandelt sich: Aufgrund der Verwissenschaftlichung 
der Praxis werden Erfahrungen im Umgang mit wissenschaftlichem Wissen notwendig. „In der 
Konstruktionsforschung wird Intuition bei der Vorgehensweise erfahrener Konstrukteure als 
wichtig anerkannt, gilt aber gegenüber einem explizit, rational diskursiven Vorgehen als unzu-
verlässig (...), mysteriös (...) und einem rationalen Diskurs nicht zugänglich. Folgt man demge-
genüber der Argumentation von Polanyi, dann lässt sich mit dem Konzept impliziten Wissens 
eine Vorstellung über die Struktur von Intuition entwickeln. Konstruktionsprozesse hängen (..) 
wesentlich von Erfahrung ab und das heißt wohl genauer, von dem mit zunehmenden Fertig-
keiten erworbenen impliziten Wissen.“309 Routinen allgemein müssen daher nicht unbedingt 
dumpfe Gewohnheit sein, auch wenn also alltägliche Routinen überwiegend auf der Anwen-
dung von ‚tacit knowledge‘ beruhen, so werden routinisierte Tätigkeiten keineswegs „gedan-

                                                 
300 siehe auch Kapitel 2.1 Lernen aus Schadensfällen. 
301 Wingert 1983, 112. 
302 Polanyi 1985. (englischsprachige Originalausgabe: 1966) 
303 Polanyi 1985, 14. (englischsprachige Originalausgabe: 1966) 
304 Die Unterscheidung geht auf Ryle zurück (vgl. Glock 1997, 44f.). 
305 Polanyi 1985, 37. 
306 van Treeck 2001, 3. 
307 vgl. van Treeck 2001, 3. 
308 vgl. Heymann/ Wengenroth 2002, 118. 
309 Glock 1997, 45 mit Verweis auf Pahl und Beitz. 
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kenlos“ ausgeführt.310 Zwischen Beliebigkeit und Reflexion gibt es noch „etwas“, eine 
Ahnung, die beispielsweise auch bei der Konstitution von Problemen zum Tragen kommt. 

Die möglichen negativen Auswirkungen von Routinen wurden schon bei den Formen patholo-
gischer Projektorganisationen angesprochen.311 Routinen haben eine Entlastungsfunktion und 
gleichzeitig fördern sie Betriebsblindheit. Dabei weisen Gewohnheiten und Gewohnheits-
wissen eine „paradoxe Relevanzstruktur“ auf, da sie einerseits aufgrund ihrer Ermöglichung 
des Rückgriffs auf Geschehenes von größter Relevanz sind, andererseits jedoch von unterge-
ordneter Relevanz sind, weil ihnen keine Aufmerksamkeit mehr zukommt.312

Aber Kreativität und Routine können „Freunde statt Feinde sein.“ Wenn Routinetätigkeiten 
systematisch aufgebaut sind, so werden Kapazitäten frei für kreatives Schaffen.313 Daher 
schließen sich Routine und Kreativität nicht zwangsläufig aus. Es bedarf eines Praktikers, der 
reflektiert, welchen konkreten Konstruktionsbereichen welche Handlungsform angemessen ist. 

1.2.4.2.6 Konstruieren zwischen Kreativität und Routine 

In den bisherigen Ausführungen schwang direkt oder indirekt das Verhältnis zwischen Kreati-
vität und Routine mit. Das Entwerfen von etwas vollkommen Neuem314 und das Entwerfen 
durch Übertragung vorhandener Lösungen sind zu differenzieren. Nicht alle generativen Akte 
sind kreativ im originären Sinn.315

„Kreatives Denken kann einfach in der Erkenntnis bestehen, dass es eine besondere Kunst ist, 
Dinge so zu tun, wie sie schon immer getan wurden.“316 Dies gilt auch für das Entwerfen mit-
hilfe des Computers: Vielfach kommen auch Routinen zum Tragen. Beispielsweise orientieren 
sich Ingenieurbüros an Musterlösungen: „Wir zeichnen ja generell auf AutoCAD, die Hand-
zeichnung ist eine Geschichte von vorgestern. Und wenn man so lange im Geschäft ist und so 
viele Anlagen geplant und gebaut hat, gibt es natürlich einen Fundus von Vorlagen, die man 
immer wieder einmal aus der Schublade zieht. Aber im Prinzip ist doch jedes Becken wieder 
ein wenig anders.“317 Gerade im Infrastrukturbau sind Musterlösungen wegen des Unikat-
charakters der Anlagen nicht vorbehaltlos anwendbar. 

Der Einsatz von Musterlösungen kann sich auf die Sicherheit positiv oder negativ auswirken. 
Positiv wirkt er dann, wenn die Übertragbarkeit genau so geprüft wird, wie bei einem voll-

                                                 
310 vgl. (Stefan) Beck 1997, 331. 
311 siehe Kapitel 1.1.1.2.1.2 Etablierung gemeinsamer Sichtweisen über Organisationsgrenzen hinweg. 
312 vgl. Glock 1997, 43. 
313 vgl. Behringer 1998, 127ff. in Bezug auf die alltägliche Lebensführung. Ein von Behringer beschriebenes 

Vorgehen ist es, alles Planbare in Form von Routinen auszuführen, um so möglichst viel Energie für An-
spruchvolles zu haben. 

314 Dies kann unmöglich in Reinform vorkommen, da man immer auf etwas Altes aufbaut. So zeigte sich auch in 
der empirischen Untersuchung, dass in hoch innovativen Anlagen eine Vielzahl konventioneller Komponen-
ten zu finden ist. 

315 vgl. Kapitel 1.1.2.1 Vergleich des Bauens mit Produktionsprozessen der stationären Industrie. 
316 Roger von Oech zitiert unter http://web.utanet.at/jriedl/creativity.htm (04.08.2003). 
317 Int. 54, 224. 
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kommen neuen Entwurf. Der reflektierte Einsatz von Musterlösungen ermöglicht dann Frei-
raum für andere sicherheitsbezogen schwierige Fragen. Der unreflektierte Einsatz von 
Musterlösungen kann hingegen Sicherheitsprobleme produzieren. 

Die Rede von der Kreativität, dem Künstlerischen am Konstruieren, scheint zunächst einmal 
auf allgemeine Zustimmung zu stoßen, doch inwieweit kann diese Kreativität vermittelt wer-
den? Über die Lehr- und Lernbarkeit318 und die Methoden zur Vermittlung (abstrakte Syste-
matisierung oder Lernen am theoretisch vorgetragenen oder praktisch durchgeführten Beispiel) 
entwickelte sich schon in den Anfängen der Konstruktionswissenschaft der sogenannte „Me-
thodenstreit.“319 Banse sieht diesen durch eine Synthese beendet, da es sich in der Ingenieur-
ausbildung durchsetzte beispielsweise theoretische Lernformen wie Vorlesungen und Kon-
struktionsübungen am Reißbrett mit praktischen Lernformen wie Experimenten an technischen 
Objekten im natürlichen Maßstab oder unter wirklichkeitsnahen Bedingungen zu verbinden.320

1.2.4.2.7 Nichtverbalsprachliches Denken 

Mit dem Begriff „Leitbild“ wurde schon die Bildfunktion, die visuelle Komponente des Gen-
erierens, angesprochen. Das nichtverbalsprachliche321 Denken ist für Ingenieure äußerst wich-
tig.322 „Der Plan ist die Sprache des Ingenieurs“ so die Redensart. Die Visualisierung mithilfe 
von Schemata und Modellen ist in der Konstruktionspraxis unverzichtbar. In den Sitzungen, 
die in der Empirie begleitet wurden, gab es immer wieder Diskussionspunkte, an denen die 
Beteiligten aufstanden, um sich gemeinsam vor den aufgehängten Plänen auszutauschen. Unter 
Sicherheitsgesichtspunkten spielen bei verfahrenstechnischen Anlagen „R und I Fließbilder“ 
eine große Rolle. „Das ist eigentlich der Kern von der ganzen Sache. So baut eigentlich auch 
die Planung von der (Nennung des Namens der Maschinenbaufirma) auf. Die machen erst mal 
solche Regelschemata. Das sind solche R+Is, die wir hunderttausend mal besprochen haben. 
Dann wird gesagt: So funktioniert die ganze Sache. Dadurch ist verfahrenstechnisch der Weg 
erst mal geklärt. Dann wird weiter überlegt, wenn man das so fahren muss, wie regelt man was. 
Da kamen dann die mess- und regeltechnischen Anlagenteile mit dazu. Und dann spricht man 
über die Frage, wie wird das alles miteinander verknüpft, verkettet. Welche Daten werden aus-
getauscht? Welche Daten werden nur gelesen? Mit welcher Priorität ist das alles zu sehen? In-
sofern hat man eigentlich sicherheitstechnisch zwei große Bereiche: Zum einen wie gehe ich 
damit um, damit es nicht brennt. {Hält inne} Ach, im Grund ist es nur ein Sicherheitsbereich: 
Wie schütze ich meine Anlage mit dem ganzen teueren Geld, was wir hereingestopft haben, 
damit sie mir nicht um die Ohren fliegt und kaputt geht, nur weil ich zu blöd bin, sie zu fahren. 
Oder weil sie technisch so falsch ausgelegt ist, dass man sie einfach gar nicht fahren kann.“323 

                                                 
318 vgl. Pahl 1995. 
319 vgl. König 1999, 10; Glock 1997, 11; ausführlich zur Historie des Methodenstreits siehe Banse 2000, 49. 
320 vgl. Banse 2000, 49. 
321 In der Literatur ist zumeist vom „nichtsprachlichen“ Denken die Rede (z.B. Banse 2000, 49), hierbei bleibt 

jedoch unberücksichtigt, dass Sprachlichkeit nicht vollständig  mit Verbalisierbarkeit gleichgesetzt werden 
kann. 

322 Nichtverbalsprachliches Denken wird beispielsweise von Mauersberger 2000 und Ferguson 1993 thematisiert. 
323 Int. 40, 52; Nebenbei festgehalten: Anhand des aufgeführten Zitats wird der Sicherheitsbegriff des betreffen-

den Ingenieurs erkennbar: Er bezieht sich prototypisch auf die Integrität der Anlage. Seine Sicherheitsauf-
fassung ist auf das (ökonomische) Eigeninteresse der Bauherrenseite zentriert. 
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R und I Fließbilder sind ein wichtiges ingenieurwissenschaftliches Konzept zur Überprüfung 
der Sicherheit.324

Nichtverbalsprachliches Denken ist aber nicht nur wichtig, um einen Überblick über komplexe 
Zusammenhänge zu erlangen, denn Visualisierungen sind nicht nur zur Darstellung der schon 
entworfenen Technik wichtig, sondern vielmehr in der vorgelagerten Phase. „Visionen“ zu-
künftiger Technik sind zu entwickeln. Der Ingenieur sieht Lösungen vor seinem „Inneren 
Auge“ (Ferguson).325 Hiermit wird „die Fähigkeit, sich eine noch nicht vorliegende, sondern 
erst kommende Lösung eines infrastrukturellen Problems in vielen Variationen vor Augen zu 
führen“326 beschrieben. „Erfinder und Konstrukteure arbeiten mit diesem ‚geistigen Auge’, 
arbeiten genauso mit Intuition wie mit ihren intellektuellen Fähigkeiten.“327 In empirischen 
Untersuchungen (z.B. dem DFG-Projekt „Denkabläufe beim Konstruieren“) wurde erkannt, 
dass Ingenieurpraktiker auf externe und interne mentale Repräsentationen technischer Sach-
verhalte zurückgreifen und dabei Mischformen aus Bildern und Begriffen zum Tragen 
kommen.328 Visualisierungen als manifestiertes visuelles Denken, können in kommunikativer, 
didaktischer und kalkulativer Weise eingesetzt werden und ermöglichen eine erste wissen-
schaftliche Durchdringung der Technikobjekte.329 Ihr Schwerpunkt liegt jedoch nicht auf der 
Analyse des Konstruierten: „Pläne als ‚Schattengestalten‘ der kommenden Artefaktstruktur 
dieser vorauslaufend, haben eine primär formative Funktion. (...) Indem Pläne ein Ausdrucks-
mittel der Konstitution und Lösung konkreter infrastruktureller Probleme sind, unterliegen sie 
einem Prozess fortlaufender Differenzierung, Detaillierung, Änderung, Konkretisierung und 
stehen hierbei in Wechselbeziehung zu projektbezogenen Prozessen politischer Willensbil-
dung, speziell auch der Formierung des Bauträgerwillens und der Interessenkoordination und 
der Organisation der Arbeitsteilung vieler Beteiligter.“330 Dabei sind die konkreten artefakt-
bezogenen Pläne eingebettet in ein gestuftes System von Planvorgaben. 

1.2.4.2.8 Sicherheit durch Systematik 

Die Ingenieurpraktiker haben in den Expertengesprächen betont, dass Sicherheit vor allem 
durch systematisches Vorgehen geschaffen werden könne. Das Auffinden aller relevanten 
Möglichkeiten (die Bestimmung der (Schadens-)Ereignisse) bildet dabei das größte Unsicher-
heits-Problem für Ingenieure. Abweichend hierzu, konnten in der Praxis keine auf Vollständig-
keit bedachten systematischen Herangehensweise festgestellt werden. Echte Vollständigkeit ist 
ein Ideal, das – erkenntnistheoretisch begründbar – nicht zu erreichen ist. Aber das Streben 
nach Vollständigkeit (im Bewusstsein ihrer Unmöglichkeit) ist als eine professionelle Norm 
anzusehen. Viele Gesprächspartner in der empirischen Untersuchung wiesen auf die Wichtig-
keit des systematischen, vollständigkeitsorientierten Handelns hin, welches sich aber in ihrer 

                                                 
324 siehe die ausführliche Beschreibung in Kapitel 2.3.1. Analysen zur Beschreibung des funktionierenden tech-

nischen Systems. 
325 „Inner Eye“ wird in der deutschen Literatur sowohl mit dem „inneren Auge“ als auch mit dem „geistigen 

Auge“ übersetzt. 
326 Ekardt 2001, 1. 
327 Mauersberger 2000, 169. 
328 vgl. Franke 1995. 
329 vgl. Mauersberger 2000, 174. 
330 Ekardt 1993, 27. 

 60 



 

Praxis nicht verwirklichen lasse. Insbesondere die Gutachter betonten die Wichtigkeit des sys-
tematischen Vorgehens. Dies mag daran liegen, dass analysierende Tätigkeiten sich zum sys-
tematischen Vorgehen besser eignen als generierende Tätigkeiten. Allerdings unterliegen auch 
die Gutachter Einschränkungen: „Ja, es gibt vor allen Dingen Sachen, die ich theoretisch gerne 
so machen würde, die ich aber in der Praxis nicht so mache. Eine Sache, ich finde es wichtig, 
dass man systematisch vorgeht, dass man auch Checklisten und Ähnliches benutzt, um voll-
ständig irgendwelche Sachen zu erfassen und nichts zu vergessen.“331 Eine Gutachterin be-
schrieb, dass das eigentlich sinnvolle systematische Vorgehen aus Zeitgründen oft nicht mög-
lich sei. So kann resümiert werden, dass in den empirisch begleiteten Infrastrukturprojekten 
kein auch nur annähernd verwirklichtes Streben nach Vollständigkeit bestand. Es wurde – ge-
rade gegenteilig – bei einer gefundenen Lösung die Suche abgebrochen.332 Man versuchte da-
mit Transaktionskosten zu vermeiden. 

1.2.4.2.9 Funktionalität und Dysfunktionalität 

Auch generative Leistungen beziehen sich auf Funktionalität und Dysfunktionalität, wobei 
Schwerpunkte in der Herangehensweise gesetzt werden können. Technische Komponenten, die 
zur Herstellung der Funktionalität und solche, die zur Vermeidung der Dysfunktionalität die-
nen, können identisch sein. Zum einen wird Technik generiert im Hinblick auf die Funktiona-
lität (wodurch Risiken gesetzt werden), zum anderen wird Technik generiert im Hinblick auf 
die mögliche Dysfunktionalität. Die Szenarien von möglichen Versagensmechanismen/ Scha-
densfällen, müssen genauso entworfen werden, wie das technische Objekt.333 Beim „Gener-
ieren für die Sicherheit“ wird diesen, vor dem geistigen Auge entworfenen Szenarien, durch 
Schutzmaßnahmen/ Sicherheitseinrichtungen, eingebettet in Sicherheitsstrategien und Sicher-
heitsphilosophien, zu begegnen versucht. 

Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen müssen nicht unbedingt eine Steigerung der Sicherheit 
bedeuten. Sicherheitseinrichtungen können sich auch als neue Unsicherheitsfaktoren ent-
puppen. Dies zeigte ein Beispiel in einer unserer Fallstudien, wo ein schwerer Zwischenfall 
(der letztlich auch mit zu der Entscheidung zur Aufgabe der Anlage geführt hat) auf eine zu-
sätzliche Sicherheitseinrichtung zurückzuführen war, die eine unvorhergesehene Reaktions-
kette auslöste. Ähnliche Fälle sind aus der Untersuchung von Schadensfällen bekannt, da zu-
sätzliche technische Zuverlässigkeit die menschliche Zuverlässigkeit mindern kann. Außerdem 
steigern zusätzliche Sicherheitseinrichtungen die Komplexität und auch ggf. die Unvertrautheit 
(Schutzparadoxon, Automatisierungsparadox334). Die aus diesem Beispiel verallgemeinerbare 
Kritik an Ingenieuren, dass sie „Technikrisiken mit Technik bekämpfen“ wollen, ist nicht neu. 
Nur welche Optionen außer der Unterlassung bleiben? Organisatorische Maßnahmen, wie sie 
von den Sozialwissenschaften oftmals zur Verbesserung der Sicherheit gefordert werden,335 
können als flankierende Maßnahmen dienen, sie alleine können jedoch zumeist nicht Sicher-
heitsdefizite abbauen. Das Schutzparadoxon ist prinzipiell logisch nicht auflösbar. 

                                                 
331 Int. 30, 164. 
332 vgl. Kapitel 1.2.4.2.2. Lösungsalternativen. 
333 vgl. Kapitel 1.2.4.1 Konstituieren von Problemen. 
334 vgl. hierzu auch Kapitel 2.1.2.1 Klassifikation von Ursachen. 
335 vgl. Krücken 1996, 187. 
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1.2.4.2.10 Objektive Sicherheit und Sicherheitsaussagen 

Im Folgenden wird das Verhältnis zwischen dem technischen Objekt und den Aussagen über 
dieses Objekt behandelt, wobei die Beschreibung des Verhältnisses dadurch kompliziert wird, 
dass ein Teilaspekt des Objektes, nämlich seine Sicherheit, betrachtet wird. Technisches Kon-
struieren ist Objektivieren, Objektivität steckt in den Ingenieurkonstruktionen. Aussagen über 
Sicherheit und Risiko werden über soziale Konstruktionsleistungen von Ingenieuren oder an-
deren Gesellschaftsmitgliedern geschaffen. Zum sozial-konstruktivistischen Aspekt der Tech-
nikgenese gehört somit auch die Produktion von Aussagen sowohl in Bezug auf existierende 
als auch in Bezug auf antizipierte technische Objekte. Die entstehenden technischen Objekte 
bedürfen der handelnden Aneignung durch Ingenieure. Diese handelnde, subjektive Aneignung 
konvergiert gegen den „objektiven“ Status der Objekte. 

Objektive Sicherheit und Sicherheitsaussagen. Durch die Konstruktion eines technischen Ob-
jektes wird die objektive Sicherheit erzeugt, durch Analyse- und Prüfprozeduren, während und 
zum Abschluss des Konstruktionsprozesses, werden Sicherheitsaussagen getroffen.336 Die ob-
jektive Sicherheit bildet den Bezugspunkt für Sicherheitsaussagen. Objektive Sicherheit kann 
als eine regulative Idee, als Basis für die Kritik von Sicherheitsaussagen angesehen werden, die 
für sich genommen nicht beschrieben werden kann. Es können aber Argumente dafür hervor-
gebracht werden, warum die eigene Sicherheitsaussage der objektiven Sicherheit am nahesten 
komme. „Mit einem guten oder schlechten Anlagenentwurf wird wesentlicher Einfluss auf die 
tatsächliche Sicherheit genommen, mit der anschließend produzierten Sicherheitsaussage legt 
der Anlagenentwerfer sich und Dritten gegenüber Rechenschaft über den Sicherheitstatbestand 
ab.“337 Kein Ingenieurpraktiker kommt darum herum, Sicherheitsaussagen, sicherheitsrele-
vante Werturteile, zu treffen. Die Verinnerlichung des Anspruchs, Sicherheitsaussagen zu er-
zeugen, ist von Bedeutung für deren Qualität. Sicherheitsaussagen der Ingenieure gegenüber 
sich selbst können jedoch nicht erzwungen und kontrolliert werden. Das Recht kann immer nur 
eine Vergewisserung gegenüber anderen, niemals aber eines Individuums gegenüber sich selbst 
durchsetzen. Es kann sie nur fordern. Die Sicherheitsaussagen sind von entscheidender Be-
deutung, weil man über sie auch die objektive Sicherheit verbessern kann. Beim Entwerfen 
bringen Ingenieurpraktiker technische Artefakte mit spezifischer „objektiver Sicherheit“ (hin-
sichtlich seiner Ganzheit oder spezieller Systemeigenschaften) hervor. Dabei tragen auch die 
Sicherheitsaussagen zur Produktion der objektiven Sicherheit aufgrund des beschriebenen 
Kreisprozesses zwischen Entwurf und Bemessung bei, da Ergebnisse „von Sicherheitsaussagen 
gegebenenfalls Konsequenzen für den Anlagenentwurf und die Anlagenauslegung“338 bewir-
ken. 

Parallel zur Konzeptionierung von objektiver Sicherheit und Sicherheitsaussagen lässt sich das 
Verhältnis zwischen objektivem Risiko und Risikoaussagen beschreiben. Durch das Entwerfen 
entsteht erst ein Bezugspunkt für Risiken, die unvermeidlich gesetzt werden und die auf die 
Technik bezogenen Sicherheitspotenziale. 

Objektive Risiken und Risikoaussagen. Es ist zu einem Allgemeinplatz geworden, dass Risiken 
konstruiert sind – individuell, sozial, kulturell, gesellschaftlich. Daher muss man sich stark ge-

                                                 
336 vgl. Ekardt u.a. 2000, 89. 
337 Ekardt u.a. 2000, 89. 
338 Ekardt u.a. 2000, 89. 
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gen den Vorwurf verteidigen, hinter den erreichten sozialwissenschaftlichen Forschungsstand 
zurückzufallen, wenn man von „objektiven“ Risiken spricht.339 Doch mit der Rede von objek-
tiven Risiken wird nicht behauptet, dass diese objektiv beschrieben werden könnten. 

Der Begriff des objektiven Risikos ist hilfreich, da er es ermöglicht, den Aussagen über Risi-
ken, Objekte gegenüber zu stellen. Dabei können Argumente dafür vorgebracht werden, warum 
die eigenen subjektiven Risikoaussagen dem objektiven Risiko wohl am nahesten kommen. 
Das objektive Risiko ist somit ein Bezugsbegriff, an dem sich „abgearbeitet“ werden kann. Er 
ist jedoch, sowohl für Ingenieurpraktiker, Ingenieurwissenschaftler als auch für Sozialwissen-
schaftler, schwer zu fassen. Ingenieure müssen in ihrer Praxis unausweichlich objektive Risi-
ken setzen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie in allgemeiner systematischer Weise ihr Um-
gehen mit objektiver Sicherheit beschreiben können müssen. 

Dieses Verständnis objektiven Risikos als Bezugspunkt für Risikoaussagen ist zu unterschei-
den von dem traditionellen ingenieurwissenschaftlichen Verständnis des objektiven Risikos als 
einem quantifizierbaren Risikomaß. In den Ingenieurwissenschaften wird unter dem Begriff 
des „objektiven Risikos“, das (mithilfe der Risikoformel über die Multiplikation von Schadens-
ausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit) von Experten berechnete, quantifizierte Risiko340 ver-
standen, welches gegen das „subjektive Risiko“, die Risikowahrnehmung einzelner Individuen 
(von Laien), abgegrenzt wird. Was von den Ingenieurwissenschaften als „objektives Risiko“ 
bezeichnet wird, ist in der Terminologie dieser Arbeit eine Risikoaussage, die zudem wiederum 
von vielen kleinteiligen subjektiven sicherheitsrelevanten Werturteilen abhängig ist. Hierin 
liegt der Unterschied zum Verständnis des „objektiven Risikos“ der ingenieurwissenschaft-
lichen Berechnungen, die das objektive Risiko letztlich anhand eines Zahlenwertes überindivi-
duell bestimmen wollen. 

Die regulative Idee der objektiven Sicherheit ist immer auch das Resultat von sozialen Kon-
struktionen, denen bestimmte Institutionen, Denkgewohnheiten, Werte und Einstellungen 
zugrunde liegen.341 Die Konkretisierung dieser Idee basiert auch auf dem Wissensstand einer 
Gesellschaft, auf kulturellen Werten, wirtschaftlichen Bedingungen sowie politischen Schwer-
punktsetzungen.342 Die Auseinandersetzung darüber, ob Risiken objektiv bestehen oder nur 
soziale Konstrukte sind, spiegelt die Debatte wieder, ob wissenschaftliche Erkenntnisse unab-
hängig von Betrachter und der Gesellschaft existieren.343 Im Sinne des sozialen Konstrukti-
vismus kann davon ausgegangen werden, dass die Bewusstseinszustände und Handlungsmuster 
der Menschen das Resultat sozial-historischer Konstruktionen sind, die im sozialen Diskurs 

                                                 
339 vgl. beispielsweise die harsche Kritik von Japp 1999 an Grundmann 1999a und dessen Antwort in Grund-

mann 1999b. 
340 vgl. Kuhlmann 2001, 10. 
341 vgl. Krohn/ Krücken 1993, 13. 
342 „Da Risiken soziale Konstrukte sind, wird die Thematisierung und Bewertung der Risiken unter anderem 

auch durch die soziale Situation der Betroffenen beeinflusst. Die gravierenden wirtschaftlichen und sozialen 
Problem, die neuen Anforderungen an das Leistungs- und Sozialverhalten, lassen die Umweltprobleme, die 
Reflexion technischer Risiken und die Sensibilität für globale und zivilisatorische Herausforderungen vor-
übergehend in den Hintergrund treten“ (Hunnius/ Klimmt 1993, 253). 

343 vgl. Hacking 1999, 15ff. 
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produziert und ausgehandelt werden.344 Die „Welt“ wird durch unseren kognitiven und sozia-
len „Entschlüsselungsapparat“ dekodiert; das Entschlüsselte darf aber nicht mit dem unmittel-
bar gegebenen gleichgesetzt werden.345 Es gibt demnach keinen objektiven, sondern nur einen 
indirekten Zugang zur externalen Welt. Das entscheidende Kriterium für den Umgang mit der 
externalen Welt ist nicht die Objektivität, sondern die Viabilität, d.h. die Passfähigkeit und 
Nützlichkeit der Konstruktionen in Bezug auf den Umgang mit der Welt.346 In diesem Sinne 
könnte man formulieren, dass die Annährung an die regulative Idee der objektiven Sicherheit 
dann am größten ist, wenn die Viabilität der Konstruktion sich in der Praxis am besten bewährt 
(funktionelle Betrachtungsweise). Der Begriff der objektiven Sicherheit kann so als gesell-
schaftsabhängige normative Zielgröße verstanden werden. Objektive Sicherheit, als regulative 
Idee verstanden, gibt somit eine Richtung der Beschreibung vor, deren Ausgestaltung jedoch 
immer wieder neu konkretisiert und ausgehandelt werden muss. Die Konstruktivis-
mus/Objektivismus-Debatte wird so einer „pragmatischen“ Lösung zugeführt, indem der funk-
tionelle Vorteil einer wissenschaftlich-statistischen Risikobestimmung hervorgehoben wird, 
jedoch ihre theoretische Sonderstellung bestritten wird, da der Begriff der objektiven Sicherheit 
und der der Risikobestimmung kultursoziologisch rekonstruiert wird. Risiken sind danach 
„ebenso objektiv wie sozial konstruiert, und dies in einem unauflöslichen Zusammenhang.“347

1.2.4.2.11 Sicherheitsrelevante Stopp- und Auswahlentscheidungen 

Es wurde schon auf die Notwendigkeit von sicherheitsrelevanten Auswahl- und Stoppentschei-
dungen beim Konstituieren eingegangen. Auch beim Generieren müssen solche Entscheidun-
gen getroffen werden. Es gibt keinen festen Punkt, an dem die Entwurfsarbeit abgeschlossen 
ist. Der nach oben offene Entwurfsaufwand muss durch eine verantwortete Stoppentscheidung 
begrenzt werden, da Sicherheitszugewinne durch Aufwandszugewinne erkauft werden müssen. 
Beide – Aufwand und Sicherheitszugewinn – müssen in einem annehmbaren Verhältnis stehen, 
das abwägungsbedürftig ist. 

Parallel zum Konstituieren muss aus verschiedenen Alternativen – sofern diese generiert wur-
den – eine Alternative ausgewählt werden. Die Wahl (oftmals wird Risiko in der ingenieur-
wissenschaftlichen Literatur als Wahl zwischen Alternativen verstanden, wodurch jedoch gen-
erativ-hervorbringende Aspekte verdeckt werden) wird durch individuelle Werturteile 
koordiniert, wobei vor allem professionelle Normen eine Hilfe darstellen können. Die sicher-
heitsrelevanten Stopp- und Auswahlentscheidungen werden aufgrund normativer Prämissen 
getroffen. 

1.2.4.2.12 Einfluss von Normen auf generative Leistungen mit Sicherheitsbezug 

Im Folgenden wird beschrieben, wie und in welchem Ausmaß generative Leistungen durch 
Normen geprägt werden können.348 Die subjektiven Leistungen beim Generieren von Entwür-

                                                 
344 vgl. Schmidt 1996.  
345 vgl. Popper 1974, 75ff. 
346 vgl. Frindte 1995, 109. 
347 Krohn/ Krücken 1993, 13. 
348 Der Einfluss der Normen auf den Konstruktionsprozess als Ganzes wird im Kapitel 1.3 Normen in der In-

genieurpraxis behandelt. 
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fen in den wechselseitigen Schritten des Entwerfens und Bemessens werden von den recht-
lichen, technischen und professionellen Normen in unterschiedlicher Weise beeinflusst. Hierfür 
werden im Folgenden drei Beispiele aus einem Expertengespräch gegeben: 

Einfluss der rechtlichen Normen. „Frage: Die gegebenen Redundanzen, zwei Straßen, zwei 
Pumpen, drei Kaskaden usw. sind aber nirgendwo gesetzlich vorgeschrieben? Antwort: Nein, 
die sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Aber es ist gesetzlich vorgeschrieben, jederzeit die 
Abwasserreinigung sicherzustellen. Die Ablaufwerte gelten ja immer und daraus entwickelt 
sich das eigentlich alles. Sie können nicht sagen, wenn jetzt ein Becken außer Betrieb geht, und 
ich habe nur ein Becken, tut mir leid, geht eben nicht. Der Staatsanwalt und die Wasserbehörde 
werden das nicht akzeptieren. Und deswegen achtet man schon bei der Planung darauf, die 
Anlage immer mehrstraßig auszulegen.“349

Einfluss der technischen Normen. „Frage: Noch mal zurück zur Planung der Gesamtanlage. 
Diese Sicherheitsvorkehrungen, die Sie uns vorhin genannt hatten. Woran orientieren Sie sich 
bei der Auslegung, gibt es irgendwelches Regelwerk oder verfolgen Sie da eigene Konzepte? 
Antwort: Für die Bemessung der einzelnen Anlagenteile, sprich die Größe der Belebungs-
becken, der Nachklärbecken, gibt es ein Regelwerk, das ATV Arbeitsblatt A 131, das berühmt 
Berüchtigte, das die Kläranlagen so teuer macht, wie die Kritiker meinen. Da sind Anweisun-
gen drin, wie groß unter gewissen Rahmenbedingungen eine Belebung werden muss, welchen 
Durchmesser und welche Wassertiefe das Nachklärbecken haben muss usw.“ 350

Einfluss der professionellen Normen/ professioneller Richtigkeitsstandards. „Frage: Und das 
halten Sie auch für sinnvoll, dass man eher zwei gleiche Technologien nebeneinander setzt 
nach dem Motto: Das kann man leichter reparieren oder das Personal kennt sich aus (...)? Ant-
wort: Genau, das sind ja die Beweggründe, möglichst bei einer Technik zu bleiben. Es macht ja 
keinen Sinn zu sagen, ich rüste ein Becken mit der Druckluft aus und das nächste mit Ober-
flächenbelüfter, das macht von der Lager- und Ersatzteilhaltung usw. überhaupt keinen 
Sinn.“351  

Eine Anmerkung zur letzten Gesprächspassage: Es wird noch weitergegangen und technische 
Komponenten werden zumeist nur von einem Hersteller bezogen. Es sollen also beispielsweise 
auf einer Kläranlage nicht Pumpen von fünf unterschiedlichen Herstellern zum Einsatz 
kommen. Das Bestreben, nach möglichst großer herstellerbezogener Homogenität der einge-
setzten technischen Komponenten ist nicht rechtlich geregelt. Dies wäre wohl sogar aus verga-
berechtlichen Gründen verboten. Und doch steigert eine solche Homogenität nach 
Einschätzung unserer Gesprächspartner die Sicherheit erheblich. Typ- und Herstellerhomo-
genität sind aus ingenieurpraktischer Perspektive eine wichtige Sicherheitsstrategie. 

Ingenieure können beim Entwerfen in gewisser Weise selbst die technischen und rechtlichen 
Normen „bestimmen“, die relevant werden. Die normbestimmenden Wirkungen der Entwürfe 
sind auf der Konkretisierungsebene des Systementwurfs am größten: Wenn ein Ingenieur eine 
Stahlbrücke entwirft, so ruft er das Stahlregelwerk auf. Entscheidet er sich hingegen für eine 
Massivbaubrücke, so würden v.a. die technischen Normen in diesem Bereich aktiviert werden. 

                                                 
349 Int. 54, 58. 
350 Int. 54, 70. 
351 Int. 54, 62. 
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Letztlich ist es jedoch unwahrscheinlich, dass ein Ingenieur ein Techniksystem allein in Anti-
zipation der damit verbundenen rechtlichen und technischen Normen entwirft. 

Der Entwurf ist, wie oben gezeigt wurde, schwer formal zu beeinflussen, insbesondere die 
Kreativität beim Schaffen von Alternativlösungen und beim Entwerfen möglicher Schadens-
mechanismen kann nicht erzwungen werden. Es können jedoch Versuche unternommen wer-
den, solche Kreativität zu befördern. In der Konstruktionswissenschaft, die selbst die Schwie-
rigkeiten einer direkten Anregung von kreativ-generativen Leistungen thematisiert, werden 
hierzu beispielsweise folgende Methoden wie Brainstorming, Methode 635, Galeriemethode, 
Delphi-Methode und Synektik diskutiert.352

Wie gezeigt, können rechtliche, technische und professionelle Normen auch den Entwurf be-
einflussen. Doch der tatsächliche Zugriff der formalisierten Normen trifft weniger den Bereich 
des Entwerfens, sondern vielmehr den Bereich des Bemessens. Und hierin liegt eine grund-
legende Schwierigkeit: Der Entwurf, der für die Sicherheit eine überaus große Bedeutung hat, 
kann nur unzureichend von den formaleren Normen – technischen, rechtlichen und expliziten 
professionellen Normen – erfasst werden. Da, wo am meisten für die Sicherheit getan werden 
kann, hat der Staat – diese Aussage ist bezogen auf die rechtlichen Normen – den geringsten 
Zugriff. Die Sicherheit liegt in den Händen von Ingenieuren, die sich an impliziten professio-
nellen Normen orientieren.353

1.2.4.3 Implementieren von Problemlösungen 

Auch beim Implementieren von Problemlösungen müssen sicherheitsrelevante subjektive 
Leistungen erbracht werden. Die durch Entwurf und Bemessung generierte Technik kann nicht 
unmittelbar so, wie sie generiert wurde, in eine Sachtechnik umgewandelt werden. Die in kon-
kreten Projekten tätigen Ingenieure müssen die generierten Lösungen implementieren. Der Be-
griff des Implementierens umfasst den des Kontextualisierens. Rein antizipative Kontextuali-
sierungsleistungen müssen schon beim Konstituieren und Generieren erbracht werden. 
Implementieren beschreibt die tatsächliche Umsetzung des Bauvorhabens und schließt die vor-
gelagerten antizipativen Kontextualisierungsleistungen ein. Die antizipativen Kontextuali-
sierungsleistungen sind bei der Konstitution von Problemen und dem Generieren von Lösun-
gen auf allen Konkretisierungsebenen notwendig. Bei der Implementation wird der zuvor 
antizipierte Kontext tatsächlich hergestellt. Hierbei kommt es unweigerlich zu Abweichungen 
zwischen Erwartungen und Realität bzw. zum Auftreten überhaupt nicht berücksichtigter Phä-
nomene und Umstände. 

Bei der Implementation müssen anlageninterne und anlagenexterne physische Gegebenheiten 
(z.B. die Baugrund-Bauwerk-Interaktion) und soziale Gegebenheiten beachtet werden.354 Zum 
sozialen Kontext gehören neben den in der Projektorganisation befindlichen individuellen und 
kollektiven Baubeteiligten auch die gesellschaftlichen inklusive der rechtlichen Normen. 

Generell müssen die Baubeteiligten bei der Implementation baulicher Infrastrukturanlagen 
äußerst flexibel sein. Immer wieder müssen sie auf unvorhergesehene Lagen reagieren: Impro-

                                                 
352 vgl. Pahl/ Beitz 1997, 104ff. 
353 vgl. Ekardt u.a. 2000. 
354 vgl. Ekardt 2001, 4. 
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visation und „Trouble shooting“ sind an der Tagesordnung. Arbeitssituationen355 im Baube-
reich zeichnen sich durch die Durchbrechung einer vorherigen Planung aus. Auf Planung kann 
trotzdem nicht verzichtet werden. Sie ist gerade deshalb erforderlich, damit möglichst wenig 
Unerwartetes zu bewältigen ist. Denn tendenziell kann mit falschen Einschätzungen besser 
umgegangen werden als mit gänzlich Unerwartetem oder Vergessenem.  

Die Implementation muss auch daher genauer betrachtet werden, weil im Implementationspro-
zess immer wieder Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen vorgenommen wer-
den. Keine der empirisch untersuchten 7 Infrastrukturanlagen wurde so gebaut, wie sie geplant 
und genehmigt wurde. Dies zeigt auch, dass die Implementation keine einfache „Ausführung“ 
ist, sondern es in der Umsetzungsphase notwendiger Weise zu eigenen Konstruktionsleistun-
gen kommen muss. 

Das Erfordernis der Implementation bewirkt, dass auch vertraute Ingenieuraufgaben mit relativ 
vertrauten Lösungen trotzdem anspruchsvoll sein können. Nur aufgrund des Implementations-
erfordernisses entstehen Herausforderungen, die beim Bau innovativer Anlagen durch techno-
logische Unvertrautheit verschärft werden können. Zudem enthalten konventionelle Anlagen 
oft auch innovative Anteile,356 genau wie umgekehrt innovative Anlagen konventionelle 
Komponenten enthalten können. 

Bei der antizipativen Kontextualisierung muss beispielsweise auf die Ausführungssicherheit 
geachtet werden, denn ein sicherer Entwurf kann aufgrund schlechter Ausführung doch zu 
einem Schadensfall führen. Beispielsweise muss bedacht werden, ob ein recht anspruchsvolles 
Betonierungsverfahren für unterqualifizierte oder sprachlich nicht erreichbare Bauarbeiter her-
angezogen werden kann. Dann könnte als Konsequenz entweder das Verfahren verändert wer-
den oder auf den Einsatz anderer, qualifizierterer, aber möglicherweise besser bezahlter, Bau-
arbeiter gedrängt werden. In der Implementation als tatsächlicher Kontextualisierung ginge es 
dann darum, die gute Umsetzung des anspruchsvollen Betonierungsverfahrens kontrollierend 
und helfend zu begleiten. 

Bei der Implementation der entworfenen technischen Artefakte, entsprechend den antizipierten 
und faktischen physischen und sozialen Gegebenheiten, kommen vor allem (implizite) pro-
fessionelle Normen zum Tragen, da rechtliche Normen und technische Normen sich größten-
teils nicht zu übergeordneten sicherheitsrelevanten Umsetzungsfragen äußern. Dies meint nicht, 
dass professionelle Normen die größte Bedeutung in der Implementation im Vergleich zur 
Problemkonstitution und Lösungsgenerierung erlangen, sondern, dass unter allen in der Imple-
mentation relevanten Normen den professionellen Normen die größte Wirksamkeit zukommt. 
Dies bedeutet wiederum nicht, dass die rechtlichen Normen keine übergeordneten sicherheits-
relevanten Festlegungen treffen würden, sondern nur, dass kaum praktische Anleitungen zu 
deren Umsetzung vorzufinden sind. 

Sind Brücken erst einmal gebaut, so sind die gefährlichsten Zustände, die Bauzustände, über-
wunden. Bei den stoffumwandelnden Anlagen hingegen liegen diese im Betrieb. Mit der ge-
lungenen Implementation baulicher Anlagen sind also Sicherheitsüberlegungen keineswegs 
abgeschlossen. In der empirischen Erhebung wiesen die Befragten immer wieder darauf hin, 

                                                 
355 vgl. Ekardt/ Löffler/ Hengstenberg 1992, 229f. 
356 siehe Kapitel 1.1.2.1 Vergleich des Bauens mit Produktionsprozessen der stationären Industrie. 
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dass es viele Beispiele dafür gebe, dass bei Anlagen, die „im Prinzip“ unter Sicherheitsge-
sichtspunkten gut gestaltet wären, mit der Zeit immer mehr Risiken entstanden seien. Dies läge 
beispielsweise an der mangelnden Wartung oder der mangelnden tagtäglichen Durchsetzung 
von organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, aber auch an fehlenden Kontrollen, was diejeni-
gen bestrafe, die sich korrekt verhalten. 

1.2.5 Sicherheitsrelevanz sozialer, insbesondere kommunikativer Prozesse beim Kon-
struieren 

In der Beschreibung des Konstruierens wurde die Bedeutung der sozialen Interaktion der ein-
zelnen Ingenieure für die Sicherheit nachgezeichnet. Im Folgenden wird die Sicherheitskom-
munikation der Ingenieurpraxis zusammenfassend dargestellt, die in der sozialwissenschaft-
lichen Forschung bisher kaum thematisiert wurde. Dieser Darstellung geht zur 
Hintergrundeinordnung ein Exkurs über die sozialwissenschaftliche Risikokommunikations-
forschung voraus, um die wenigen Erträge für die Ingenieurpraxis zu dokumentieren.  

1.2.5.1 Exkurs zur sozialwissenschaftlichen Risikokommunikationsforschung 

Die Risikokommunikationsforschung ist ein sich zunehmend etablierendes Gebiet, das sich aus 
drei Strängen speist: Technikforschung, Medienforschung (Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft) und betriebswirtschaftliche Forschungen zur Unternehmenskommunikation. Alle 
drei Gebiete nehmen zum Teil aufeinander Bezug. Allerdings setzen alle drei Gebiete eigene 
Schwerpunkte und definieren den Begriff der Risikokommunikation unterschiedlich. 

Die Forschung zur Risikokommunikation befasst sich „mit der Wahrnehmung und Beurteilung 
von Risiken aus der Sicht der verschiedenen Akteure und Kommunikationsteilnehmer und mit 
den Entscheidungsprozessen, in denen Informationen über Risiken eine Rolle spielen.“357 Ri-
sikokommunikation kann allgemein verstanden werden als „ein Prozess des Vermittelns und 
Austauschens von Informationen zwischen den beteiligten Akteuren über Wahrnehmung, De-
finition, Bewertung und Umgang mit Risiken.“358 Risikokommunikation wird bevorzugt an-
hand von Technikbereichen mit qualitativ neuen Risiken (v.a. Atomtechnik, Gentechnik) un-
tersucht. Als Akteure der Kommunikation stehen insbesondere Wissenschaftler und Bürger, 
gerade auch in ihrer Auseinandersetzung als Experten bzw. Laien im Mittelpunkt. Die aus der 
Technikforschung stammende Risikokommunikationsforschung weist weitreichende Über-
schneidungen mit der Risikowahrnehmungsforschung359 auf, insbesondere in der Unter-
suchung der Akzeptanz. 

Alle drei Stränge befassen sich mittelbar oder unmittelbar mit Akzeptanzfragen. Während es 
bei der betriebswirtschaftlichen Beschäftigung mit Risikokommunikation um eine bessere 
Wahrnehmung des Unternehmens bei potenziellen Kunden, Anteilseignern und den eigenen 
Mitarbeitern geht, untersucht die Technikforschung die Auswirkungen von Kommunikation 
auf die Akzeptanz der Öffentlichkeit/ der Bevölkerung. Diese Wirkungen sind auch Anliegen 
der Medienforschung als Medienwirkungsforschung, nur stellt diese einen direkteren Zu-

                                                 
357 Peters/ Wiedemann, zitiert nach Götsch 1994, 49.  
358 Greiving 2002, 54. 
359 siehe Kapitel 2.2.2.1.2.1 Risikowahrnehmung und Risikoakzeptanz. 
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sammenhang zwischen der Kommunikation über Massenmedien und der Risikowahrnehmung 
in der Öffentlichkeit her. 

 

Unternehmen  Medien  Bevölkerung/ Öffentlichkeit 

 

BWL (public affairs) Medienforschung Technikforschung 

Abbildung 1: Akteure der Risikokommunikation und damit korrespondierende wissen-
schaftliche Forschungsbereiche. 

Unternehmen, die sich bewusst der Risikokommunikation verschrieben haben, wollen bzw. 
sollen im Vorfeld von Schadensereignissen, aber auch während dieser, die Bevölkerung infor-
mieren, vor allem um etwaigen Imageverlusten durch eine offene „Informationspolitik,“ die 
zumeist von Unternehmenseinheiten für public relations oder public affairs gestaltet wird, 
frühzeitig entgegenwirken. Dazu zählen auch Informationen über die Sicherheitsbemühungen – 
hierbei insbesondere Umweltschutzbemühungen – auch in den Zeiten des „Normalbetriebs.“ 
Fast alle großen Unternehmen der stationären Industrie – in der Bauwirtschaft besteht diesbe-
züglich noch großer Nachholbedarf360 – geben mittlerweile einen Umweltbericht heraus. Diese 
Aufgabe wird von den Unternehmen selbst als Risikokommunikation verstanden. 

Mittlerweile hat der VDI unter Leitung von Peter M. Wiedemann vom Forschungszentrum 
Jülich, der gleichzeitig Vorsitzender des VDI-Ausschusses „Technik-Risiko-Kommunikation“ 
ist, einen Leitfaden zur Risikokommunikation für Unternehmen erarbeitet.361 Darin wird be-
sondere Aufmerksamkeit der „Kommunikation in der Krise,“ also zumeist während eines Stör-
falls, und der organisatorischen Anbindung der Risikokommunikation gegeben. Vorbereitet 
wird dies durch die Darstellung der generellen Erkenntnisse der Risikokommunikations- und 
Risikoakzeptanzforschung. In anderen Ländern wird diese Form der Risikokommunikation 
auch staatlicherseits gefördert. So formulierten beispielsweise Covello und Allen im Auftrag 
der Environment Protection Agency sieben Regeln (Cardinal Rules) der Risikokommunika-
tion.362

Der Strang der kommunikationswissenschaftlichen Forschung untersucht als Hauptthemen die 
Prägung der öffentlichen Meinung und damit auch der Risikowahrnehmung durch die 
Massenmedien, speziell die Faktoren für die Glaubwürdigkeit von Informationen und die Prä-
senz bestimmter Themen, insbesondere Katastrophen in den Massenmedien. Zusätzlich wird 
die Seite der Informationsvermittlung betrachtet, also etwa die Auswahl von Beiträgen, die Art 

                                                 
360 So kommt ein „ranking“ von Umweltberichten in der deutschen Wirtschaft zu dem traurigen Ergebnis: „Die 

Baubranche trägt die rote Laterne, was angesichts der hohen Bedeutung des Bauens, zum Beispiel für den 
Klimaschutz, ärgerlich ist.“ http://www.ranking-umweltberichte.de/bau.html (06.12.2002) Von den acht un-
tersuchten Bauunternehmungen Philipp Holzmann, Hochtief, Readymix, Bilfinger + Berger, Dyckerhoff, 
Heidelzement, Strabag und Walter Bau hatte lediglich das erstgenannte Bauunternehmen einen Umweltbe-
richt, mit dem es zudem einen der unteren Plätze im Gesamtranking belegte. 

361 vgl. http://www.fz-juelich.de/mut/vdi/vdi__bericht/vorwort_1.html (10.03.2003). 
362 Abdruck der Regeln in Greiving 2002 58f. nach Covello/ Allen 1997. 
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der Berichterstattung und die Rolle der Kommunikatoren. Generell wird den Massenmedien 
ein großer Einfluss zugesprochen, auch wenn in der Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft dieses „Urthema“ stark umstritten ist. Gleichwohl wird insgesamt davon ausgegangen, 
„dass die Wahrnehmung von Risiken unter Bedingungen der modernen Gesellschaft weitest-
gehend informationsvermittelt ist und in starkem Maße von den Bedingungen der Informa-
tionsauswahl und der Informationsdarstellung abhängt.“363 Die Medien prägen demnach die 
individuelle Risikowahrnehmung: „Die öffentliche Meinung hat für die Risikowahrnehmung 
sowohl eine normative als auch eine kognitive Funktion. Normativ, also Maßstäbe setzend, 
wirkt sie insoweit, als die Einzelnen in der Gesellschaft sich unter einem gewissen Erwartungs-
druck fühlen: Wenn eine Äußerung mit einer von vielen getragenen Meinung übereinstimmt, 
kann man sich ziemlich sicher sein, dass man damit in einem Gespräch keine Überraschung 
auslöst und nicht gezwungen wird, seine abweichende Meinung zu rechtfertigen (..). Kognitiv, 
also für das Wissen, ist die öffentliche Meinung insofern von Bedeutung, als sie die Aufgabe 
hat, Informationen zu überbringen.“364

Katastrophen haben einen hohen Nachrichtenwert.365 Dies hängt mit der Struktur des Pro-
gramms und offensichtlich auch den Informationsbedürfnissen zusammen: „Für uns ist (.) der 
Sachverhalt schon fast selbstverständlich geworden, dass Katastrophen weitaus mehr Raum in 
Film und Fernsehen einnehmen, als ihnen im wirklichen Alltag zukommt. Diese Problematik 
gehört zum Themenbereich der Selektionskriterien von Dokumentations- und Nachrichtensen-
dungen in der ‚Risikogesellschaft’ und der Erwartungen des Medienpublikums.“366

Große Schadensereignisse emotionalisieren die Bevölkerung. Vielleicht gerade wegen der 
Fixierung auf emotionale Wogen verlieren einige Medien an Glaubwürdigkeit. Krücken betont 
die Rolle des Vertrauens bei der Risikokommunikation mit der Bevölkerung367 und kommt zu 
dem Ergebnis: „Mit dem Versuch, direkt um Vertrauen zu werben, wird vielfach das Gegenteil 
des Angestrebten erreicht. Risikokommunikation kann paradoxe Effekte erzeugen.“368 Unter-
suchungen haben ergeben, dass die Glaubwürdigkeit der Institutionen, die über Risiken infor-
mieren (z.B. staatliche Stellen, Unternehmen, Umweltverbände), entscheidend für die Risiko-
bewertung der Bevölkerung ist.369 Gleiches gilt für den Übermittler von Nachrichten. Die 
Glaubwürdigkeit des Senders ist wichtiger als die Inhalte, die transportiert werden, wenn es 
darum geht, um Vertrauen für eine Technik zu werben.370

Risikokommunikationsforschung wird auch mit dem Ziel der Akzeptanzbeschaffung verbun-
den. Hiermit macht sich die Risikokommunikationsforschung, als Teil der sozialwissenschaft-
lichen Risikoforschung, in den Augen einiger Autoren angreifbar.371 Eine Reduktion der Ziele 

                                                 
363 Bechmann/ Wolf 1993, 18. 
364 Bechmann/ Wolf 1993, 17 – Hervorhebungen im Original. 
365 vgl. Grundmann 1999, 50. 
366 Beckenbach 1994, 163. 
367 vgl. Krücken 1996, 198ff. 
368 Krücken 1996, 191. 
369 Krohn/ Krücken 1993, 32 unter Verweis auf Wynne. 
370 vgl. Götsch 1994, 25f. 
371 zur allgemeinen Kritik an der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung als Akzeptanzbeschaffer siehe Kapi-

tel 3.1.1.1.1.3 Selbst- und fremdgestellte Aufgaben der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung. 
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der Risikokommunikation allein auf Akzeptanz ist jedoch zum Teil unberechtigt. Als ein über-
geordnetes Ziel der Risikokommunikationsforschung wird ein besserer Austausch über unter-
schiedliche Meinungen zu technischen Risiken beschrieben. „Risikokommunikation wird als 
Schlüssel zur diskursiven Lösung unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Positionen geprie-
sen.“372 Ein solches Verständnis von Risikokommunikation zielt neben der Schaffung von Ak-
zeptanz auch auf die Veränderung des Diskussionsgegenstandes aufgrund von Kompromiss-
bildung, die beispielsweise über Mediationsverfahren erleichtert werden kann. 

Die Risikokommunikationsforschung wurde zudem kritisiert, zu wenig eigenen theoretischen 
und methodischen background aufzuweisen: Sie besitze „kein klares Forschungsprogramm“, 
sondern sei „aus recht unterschiedlich ansetzenden Beiträgen zusammengefügt, die das Selbst-
verständnis anwendungsnaher Wahrnehmungs- und Akzeptanzforschung teilen.“373 In der Ri-
sikokommunikationsforschung (zumindest in ihren technik- und kommunikationsforschungs-
orientierten Strängen) zeichnen sich, trotz ihrer Heterogenität gewisse Grundstrukturen ab, die 
hier noch einmal zusammenfassend festgehalten werden: Sie bezieht sich weniger auf konkrete 
Anlagen – dies aber in starkem Maß nach „spektakulären“ Schadensereignissen374 – , sondern 
zunächst einmal auf Techniken als Ganzes (z.B. Gentechnik, Atomtechnik),375 als Akteure 
werden vor allem Experten, in Abgrenzung zu Laien, betrachtet376 und die betrachtete Kom-
munikation ist durch von Massenmedien vermittelt.377 Experten werden zumeist nur in Ab-
grenzung zu Laien beschrieben; differenzierte Untersuchungen über die Risikowahrnehmung 
von Experten als eigene Gruppe (Wissenschaftlern, Beratern und natürlich auch Experten in 
der Anlagengenese (Ingenieuren)) fehlen weitgehend. 

1.2.5.2 Subjektive Leistungen im Team – Sicherheitskommunikation in der Anlagenge-
nese 

Die Kommunikation der an der Genese einer technischen Infrastrukturanlage Beteiligten ist ein 
kleinteiligerer Forschungsgegenstand als die gesellschaftlich-mediale Risikokommunikation in 
der sozialwissenschaftlichen Literatur.378 Ansätze zur Risikokommunikationsforschung, die 
die organisationale Kommunikation in der Anlagengenese untersuchen, sind zu bestärken und 
zu erweitern um die Betrachtung interpersonaler Kommunikation im Anlagenbau. In dieser 
Arbeit wird – unter Aneignung der Perspektive der Ingenieurpraktiker, die ganz überwiegend 
den Sicherheitsbegriff (und weniger den Risikobegriff) verwenden – von „Sicherheitskommu-
nikation“ gesprochen. Die Sicherheitskommunikation gewinnt zunehmend an Bedeutung, auch 
da sich das Projektmanagement in einem Wandlungsprozess befindet. 

                                                 
372 Banse 1996a, 9. 
373 Krohn/ Krücken 1993, 32. 
374 z.B. Bonfadelli 2000, 261 ff. 
375 vgl. Aretz 1993. 
376 zur Experten-Laien-Problematik siehe Kapitel 2.2.2.1.2 Exkurs zur Risikoakzeptanzforschung. 
377 vgl. Wiedemann/ Rohrmann/ Jungermann 1991. 
378 Eine Ausnahme bildet Fietkau 1990, der sich auch auf die interpersonale Kommunikation über Risiken be-

zieht. Allerdings behandelt er die interpersonale Risikokommunikation im Verlauf von Störfällen, setzt also 
einen Schwerpunkt auf den Anlagenbetrieb, aber nicht auf die Kommunikation über im Prozess der Anlagen-
genese antizipierte Risiken. 
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Ein modernes Projektmanagement ist mit verstärkten Kommunikationserfordernissen verbun-
den. Die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Organisationen wird oftmals durch zentrale 
Personen koordiniert. Sie sind wichtig für die Kommunikation im Projekt insgesamt und damit 
auch für die Sicherheitskommunikation. Erstaunlicherweise bezeichneten sich, in einigen der 
Fallstudien-Bauprojekte, mehrere Personen unterschiedlicher Stammorganisationen (Bauherr, 
beratendes Ingenieurbüro, ausführendes Unternehmen) als zentralen „Projektkoordinator,“379 
obwohl die Vermutung nahe liegt, dass nur eine Person die Koordinatoraufgabe übernehmen 
kann. Dies kann damit zusammenhängen, dass sie sich als Koordinator für ihre Organisation 
auffassen bzw. ihre Organisation als den für das gesamte Bauprojekt entscheidenden kollekti-
ven Akteur ansehen. 

Es zeigte sich, dass Projektkoordinatoren sowohl bei Konflikten zwischen Vertretern ver-
schiedener Organisation als auch – allerdings in erheblich geringerem Ausmaß – zwischen 
Vertretern verschiedener Professionen vermittelten. Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 
scheint ein grundlegendes Erfordernis der Ingenieurarbeit zu sein. Dabei ist es nicht nur wich-
tig, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen, sondern auch in einer angemessenen Weise mit-
einander zu kommunizieren. Kommunikative Kompetenzen wurden von den meisten der be-
fragten Baubeteiligten als sehr wichtig angesehen, wobei oftmals die mangelnde Vermittlung 
in der Ingenieurausbildung und insgesamt das als stark unzureichend empfundene Kommuni-
kationsniveau beklagt wurde. Direkte Kommunikation findet oft über Telefon, vor Ort an der 
Baustelle und umfangreich in den Planungssitzungen statt. 

Es ist erstaunlich, dass fast keine sozialwissenschaftlichen Studien zu Abläufen in technischen 
Planungssitzungen vorliegen. In solchen Sitzungen werden zumeist implizit gemeinsame Sicht-
weisen entwickelt. Diese direkte Kommunikation spielt für die Sicherheit eine große Rolle. So 
fragte beispielsweise ein die Bauherrenseite vertretender Bauingenieur in einer Sitzung, in der 
um eine sicherheitsrelevante Komponente gestritten wurde: „Ja, was ist denn eigentlich unsere 
Sicherheitsphilosophie? Wir haben doch alles redundant ausgeschrieben, dachte ich.“380 Zur 
„Sicherheitskommunikation“381 zwischen den Baubeteiligten zählen, neben dem direkten Aus-
tausch in Sitzungen und Einzel-Besprechungen, auch der indirekte Austausch in Papierform. 
Hierbei handelt es sich sowohl um Papiere, die rechtlich gefordert sind, wie Genehmigungen, 
Gutachten und solche, die ohne Forderung von außen erstellt werden, wie Protokolle und 
Briefe. Außerdem spielen Pläne eine sehr wichtige Rolle in der Sicherheitskommunikation.382 
Rechtliche Normen legen den obersten formalen Rahmen der Sicherheitskommunikation fest. 

Die ausdrückliche Aufforderung zum „Nachdenken“ über Sicherheit kann als äußerst wichtig 
angesehen werden. Der Anstoß individueller Reflexionsprozesse bildet die Grundlage einer 
Kommunikation über Risiko- und Sicherheitsprobleme in expliziter Weise, die nach den empi-
rischen Beobachtungen noch stark verbesserungsbedürftig ist. Das oben zitierte Beispiel ist 
insofern als eine die Regel bestätigende Ausnahme anzusehen. Sicherheitsfragen werden 

                                                 
379 z.B. Int. 40, 60, 68. 
380 vgl. Sitzungsprotokoll; zur Dokumentation des Beispiel s siehe auch Kapitel 1.3.2.3 Wirkungsweisen tech-

nischer Normen. 
381 siehe auch Kapitel 1.2.5 Sicherheitsrelevanz sozialer, insbesondere kommunikativer Prozesse. 
382 siehe hierzu ausführlich Kapitel 1.2.4.2.7 Nichtverbalsprachliches Denken. 
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zumeist objektorientiert und dabei implizit behandelt. Solche objektorientierten Betrachtungen 
können freilich Präzedenzcharakter für künftige ähnliche Problemlösungen haben. 

Ein Ergebnis der Untersuchung ist es, dass die Qualität der Sicherheitskommunikation der 
Baubeteiligten insbesondere von dem individuellen Bewusstsein für Sicherheit und der expli-
ziten Thematisierung von Sicherheit abhängt. Daraus kann die Forderung entwickelt werden, 
die explizite Sicherheitskommunikation der Beteiligten anzuregen. Die Entwicklung praxis-
naher Modelle zur Anregung von Sicherheitskommunikation sollte vorangetrieben werden, 
wobei sozialwissenschaftliche Arbeiten jedoch nur eine Hilfestellung anbieten können und auf 
eine enorme Unterstützung durch ingenieurwissenschaftliche Arbeiten angewiesen wären. In-
genieurwissenschaftliche Arbeiten ihrerseits, die bisher zumeist auch nur implizit über Sicher-
heit arbeiten, könnten bei einer interdisziplinären Modellbildung eine Führungsrolle überneh-
men. Ingenieurwissenschaftliche Arbeiten behandeln bisher die explizite ingenieurpraktische 
Sicherheitskommunikation so gut wie nicht. Dies ist auch damit zu erklären, dass viele ingen-
ieurwissenschaftliche Arbeiten die technischen Objekte und weniger die konkreten Produk-
tionsprozesse in den Mittelpunkt stellen. Eine Ausnahme bilden allenfalls die Arbeiten zum 
Projektmanagement, die jedoch zentral auf eine verbesserte Arbeitsorganisation und allenfalls 
nachrangig auf eine Verbesserung der Sicherheit abzielen. Hier böte sich ein Raum für die eine 
Aufnahme sicherheitskommunikativer Ideen. 

1.2.6 Zusammenfassung zur Berücksichtigung von sicherheitsrelevanten Sach- und 
Wertaspekten 

Technisches Handeln ist unhintergehbar normativ und ein nicht unerheblicher Teil der norma-
tiven Zwangspunkte weist Sicherheitsbezüge auf. Die Arbeit von (Bau)Ingenieuren wirft be-
rufsmoralische Fragen auf, die nicht nicht beantwortet werden können383 und sicherheitsrele-
vant sein können. Die Praxis des Konstruierens wird in allen drei Schritten normativ 
beeinflusst. Der Zwang zur Normativität ist sachlogisch begründet. Die Fragen, die sich not-
wendiger- und unumgehbarer Weise im Arbeitsprozess ergeben, können teilweise durch die 
Orientierung an Sollenssätzen rechtlicher, technischer oder professioneller Art beantwortet 
werden. Somit ist der Ingenieur mit normativen Sicherheitsfragen zweifach konfrontiert: er-
stens, weil sie sich aufgrund der Arbeitsstofflichkeit stellen und zweitens, weil Orientierungs-
hilfen existieren, die Gültigkeit beanspruchen. 

Die Beschreibung des Konstruierens in der Ingenieurpraxis fußt auf einer Interpretation der 
empirischen Untersuchung mit Hilfe der sozial- und ingenieurwissenschaftlichen Konstruk-
tionsforschung. Daher soll an dieser Stelle auch ein Resümee über die Berücksichtigung von 
Sach- und Wertaspekten in diesen wissenschaftlichen Bereichen gezogen werden. 

In der Ingenieurpraxis384 lassen sich Vorstellungen von der Wertfreiheit von Technik finden, 
von denen zu vermuten ist, dass sie mit technikdeterministischen und technokratischen Vor-
stellungen verbunden sind. Allerdings sind die in den fünf Thesen beschriebenen Vorstellun-
gen385 nicht zwangsweise miteinander verbunden. Jemand, der beispielsweise davon ausgeht, 
dass es eine Eigenlogik gibt, muss nicht zwangsweise glauben, dass die in Eigenlogik entstan-

                                                 
383 vgl. Vorlage Ekardt 17.02.1998. 
384 wie auch in der Ingenieurwissenschaft. 
385 siehe Kapitel 1.2.1.2 Ingenieure zur vermeintlichen Wertfreiheit der Ingenieurpraxis. 
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dene Technik wertfrei ist; ebenso wenig muss er der technokratischen Vorstellung anhängen, 
dass eine gesellschaftliche Steuerung durch „rationale Experten“ erstrebenswert ist. Festzu-
halten bleibt, dass die diskutierten Thesen, die in der Techniksoziologie nahezu einvernehmlich 
als überholt angesehen werden, von einem Teil der Ingenieure in der Ingenieurpraxis (und, wie 
in Kapitel 2 gezeigt wird, auch in der Ingenieurwissenschaft) als relevant angesehen werden. 
Die dargelegten grundlegenden Sichtweisen von Technik beeinflussen natürlich auch die Be-
schreibung des Konstruktionshandelns und des Verständnisses von Sicherheit. 

Auch ingenieurwissenschaftliche Veröffentlichungen beschäftigen sich zum Beispiel in Ab-
schnitten mit dem „Bewerten.“ Hierbei werden allerdings fast ausschließlich ökonomische 
Nutzen-Bewertungen beispielsweise unterschiedlicher Lösungsalternativen behandelt.386 Be-
achtenswerte Ansätze zu einer umfassenderen ingenieurmäßigen Technikbewertung, wie sie 
schon seit langer Zeit von Autoren wie Detzer oder Duddek vertreten werden oder die Ent-
wicklung der VDI-Richtlinie 3780,387 beziehen sich allerdings nicht konkret auf die Konstruk-
tionspraxis, sondern behandeln das Sicherheitsthema übergreifend. Ihre Technikbewertung be-
zieht sich auf das zuvor konstruierte Artefakt und nicht auf die den ganzen Konstruktionspro-
zess begleitenden Werturteile. 

In sozialwissenschaftlichen Veröffentlichungen hingegen werden Wertaspekte der Technik 
ausführlich behandelt, jedoch Sachaspekte stark ausgeblendet, wodurch der Blick auf sachlo-
gische Bedingtheit sicherheitsrelevanter Werturteile getrübt wird. Die ingenieurwissenschaft-
liche Konstruktionsforschung mit ihren Ablaufdiagrammen und Phasenmodellen neigt dazu, 
die Wertbehaftetheit aus dem Auge zu verlieren, wohingegen die sozialwissenschaftliche Kon-
struktionsforschung dazu neigt, die sachlogischen Grundlagen des Konstruierens zu übersehen. 
Die generelle Kritik an der sozialwissenschaftlichen Konstruktionsforschung und der ingen-
ieurwissenschaftlichen Konstruktionsforschung lautet: Die eine ist auf dem „Wertauge“, die 
andere auf dem „Sachauge“, wenn nicht blind, so doch sehbehindert. Die Vernachlässigung 
von Sachaspekten durch die Sozialwissenschaften und die Vernachlässigung von Wertaspekten 
durch die Ingenieurwissenschaften im konkreten Konstruktionsprozess ist im Übrigen nicht 
erstaunlich, da beide Disziplinen sich dem Aspektbereich zuwenden, der ihrer „Mutterdis-
ziplin“ näher liegt. Literatur genereller Art, über Technik oder Verantwortung, existiert in bei-
den Bereichen, es fehlt jedoch der Bezug auf eine konkrete Praxis. Vorausgehend wurden An-
sätze für eine solche techniknähere Beschreibung aufgezeigt. 

                                                 
386 vgl. z.B. Pahl/ Beitz 1997, 133. 
387 vgl. VDI 1999, siehe auch Kapitel 3.1.2 Potenziale für interdisziplinäres Lernen. 
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1.3 Normen in der Ingenieurpraxis oder: Woran können sich die handelnden Akteure 
in ihrer notwendig sicherheitsrelevanten normativen Praxis der Anlagengenese 
orientieren – und woran orientieren sie sich tatsächlich? 

In diesem Kapitel werden die Normen dargestellt, die auf die Ingenieurpraxis bezogen sind. 
Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen bestehen auch in der Ingenieurpraxis Unterschiede 
zwischen dem Normativen und dem Faktischen. Diese Unterschiede werden für die einzelnen 
Normbereiche anhand des empirischen Materials herausgearbeitet. 

Die Ingenieure werden in ihrer notwendig sicherheitsrelevanten Praxis durch Normen unter-
stützt. Zu den unterschiedlichen Arten von sozialen Normen, die in der Ingenieurpraxis von 
Bedeutung sind, zählen rechtliche,388 technische und professionelle Normen. Den den Ingen-
ieuren „näheren“ Normen, den technischen und professionellen Normen, wird dabei auch 
schon rein quantitativ größere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Normenverständnis 

In einer Näherungsdefinition389 werden soziale Normen als Verhaltenserwartungen verstan-
den, die auch kontrafaktisch aufrecht erhalten werden, in Form von positiv konnotierten und 
verallgemeinerbaren Sollenssätzen ausgedrückt werden können und mindestens von einer rele-
vanten Gruppe intersubjektiv geteilt und als allgemeinverbindlich anerkannt werden. Diese 
Sollenssätze müssen dekontextualisiert sein, um allgemein herangezogen werden zu können. In 
der Anwendung müssen sie rekontextualisiert werden. Die verschiedenen Sollenssätze – aus 
den rechtlichen, technischen, professionellen Normen, die für die Ingenieurpraxis bestimmend 
sind – müssen individuell gewichtet werden. 

In einer konkreten Anwendungssituation ist der Rückgriff auf eine Fülle normativer Sätze nötig 
und möglich, die auch (auf der gleichen oder unterschiedlichen Konkretisierungsebene) zu ge-
genläufigen Handlungsempfehlungen, zu Normenkollisionen, führen können. Dies ist eher die 
Regel, denn die Ausnahme. Die handelnde Person muss innerhalb von Sets normativer Anfor-
derungen abwägen. Generell müssen Ingenieure in allen drei Schritten des Konstruierens (beim 
Konstituieren, Generieren, Implementieren) mit Normen umgehen. Normen werden dabei 
subjektiv vermittelt wirksam, da aus sachlichen Gründen eine vollkommen unreflektierte Nor-
menbefolgung nicht möglich ist.390 Der Grad der Reflexion über Normen ist dabei in der In-

                                                 
388 Schon seit den Ursprüngen der Rechtssoziologie (beispielsweise bei Durkheim, Ehrlich, Geiger, Weber) wird 

das Recht als eine Sonderform sozialer Normen aufgefasst (vgl. Raiser 1987, 230f.). Als eine „Besonderheit 
des Rechts gegenüber anderen sozialen Normensystemen“ (Kausch 1991, 13) wird die Möglichkeit seiner 
Durchsetzung in einem institutionalisierten Verfahren mit festgelegten Handlungsorganen angesehen. 

389 Es werden wenig grundsätzliche, definitorische und rechtfertigende Überlegungen zu Normen und Normati-
vität (Moral, Werten, Ethik und Verantwortung) angestellt. Derartige Überlegungen zu normativen Begriffen, 
die Rezeption der unterschiedlichen theoretischen Ansätze, die sich mit Normativität auseinandersetzen und 
die Darstellung unterschiedlicher Konzepte zum Verhältnis der Begriffe Normen, Werte, Ethik und Verant-
wortung, würden den Rahmen der Arbeit sprengen. 

390 vgl. Ekardt 2001, 5. 
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genieurpraxis unterschiedlich ausgeprägt. Letztlich lässt sich eine Typologie der Normanwen-
der erstellen. 

Sicherheitsphilosophien und Steuerungskonzepte 

Mit Normen ist ein Steuerungsanspruch, der sich auch auf die Sicherheit beziehen kann, ver-
bunden. Die normative Steuerung technischer Risiken aus gesellschaftlicher Perspektive hin-
sichtlich der Sicherheit im ganzheitlichen, im die vier Dimensionen von Sicherheit umfassen-
den, Sinne, ist bei den drei betrachteten sozialen Normenarten unterschiedlich ausgeprägt. Es 
können für rechtliche, technische und professionelle Normen allgemeine Steuerungskonzepte 
und auf Sicherheit bezogene spezielle Steuerungskonzepte rekonstruiert werden, welche impli-
zit auf Sicherheitsphilosophien aufbauen. Sicherheitsphilosophien und Steuerungskonzepte 
wurden in definitorisch-theoretischer Hinsicht im dieser Arbeit vorauslaufenden Forschungs-
projektes ausführlich behandelt.391 Daher sollen sie hier nur in knapper, zusammenfassender 
Form eingeführt werden. 

Die Sicherheitsphilosophie392 ist idealerweise ein in sich weitgehend geschlossenes Konzept, 
welches der Definition und Analyse von Sicherheit dient. „Sicherheitsphilosophien sollen vor 
allem Risikoprobleme strukturieren, unübersichtliche Risikofelder ausgrenzen, ein praktikables 
Konzept von Sicherheit begründen.“393 Aus Sicherheitsphilosophien sollen verallgemein-
erungsfähige Kriterien für die Sicherheitspraxis ableitbar sein, so dass durch sie letztlich die 
Bearbeitung sicherheitsrelevanter Fragestellungen unterstützt werden kann. Sicherheitsphilo-
sophien gliedern sich in drei Ebenen: die Sicherheitsdefinition, Sicherheitskriterien/-maßstäbe 
und die Sicherheitsnachweise, welche im Folgenden für die rechtlichen, technischen und pro-
fessionellen Normen beschrieben werden. Steuerungskonzepte, die verstanden werden können 
als allgemeine Vorstellungen über Normen und Normwirkungen, gliedern sich ebenfalls in drei 
Bereiche: Steuerungsziele, Steuerungsinstrumente und Wirkungsvorstellungen zur Steuerung. 
Die Steuerungskonzepte rechtlicher, technischer und professioneller Normen werden in den 
folgenden Kapiteln ebenfalls behandelt. Sowohl Sicherheitsphilosophien als auch Steuerungs-
konzepte von Normen sind nicht explizit und offensichtlich, sondern müssen rekonstruiert 
werden. Dabei treten naturgemäß Schwierigkeiten in der Rekonstruktion auf. Daher könnte 
man die Idee gewinnen, das zumindest die (Steuerungs-)Wirkungen von rechtlichen, tech-
nischen und professionellen Normen, die jeweils im dritten Teil der drei Normkapitel unter-
sucht werden, einfach erfassbar sind. Dem ist jedoch nicht so. 

Empirische Erfassbarkeit von Steuerungswirkungen von Normen 

Soziale Normen der genannten Bereiche sind nicht leicht zu erfassen. In der empirischen Un-
tersuchung bestand die Schwierigkeit, dass Ingenieure insbesondere konkrete rechtliche und 
technische Normen, die für ihre Praxis relevant waren, kaum benannt haben. Das Wissen über 
soziale Normen – auch die expliziten – ist, so die eine Interpretation, entweder kaum vorhan-
den oder, so die andere Interpretation, nicht direkt abfragbar. 

                                                 
391 vgl. Ekardt 2000 u.a. Kapitel 4, insbesondere ab Seite 106. 
392 Zur Geschichte des aus dem Atombereich stammenden Begriffs der Sicherheitsphilosophie siehe Radkau 

1989, 91ff. 
393 Roßnagel 1993a, 129. 
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Es ist zu unterscheiden zwischen dem Wissen über die bloße Existenz konkreter Normen 
(nachgewiesen in deren Benennung), dem Wissen um die Norminhalte und drittens dem zu 
einer sinnvollen Anwendung notwendigen Hintergrundwissen. Wenn soziale Normen – ganz 
gleich ob es sich um solche rechtlicher, technischer oder professioneller Art handelt – nicht 
bekannt sind und sie auch nicht indirekt über Vermittlungsinstanzen ins Spiel kommen, laufen 
sie ins Leere. An dieser Differenzierung lassen sich Erhebungsschwierigkeiten nachvollziehen: 
Jemand, der die Inhalte einer beispielsweise über ein Gutachten vermittelten technischen Norm 
anwendet, ohne deren Bezeichnung nennen zu können, handelt normkonform. Für Sozial-
forscher wiederum besteht die Schwierigkeit, aus den auf die Technik bezogenen Schilderun-
gen den normativen Hintergrund herauszufiltern, wozu zum Teil tiefe fachliche Kenntnisse 
notwendig sind. Derartige Erhebungsschwierigkeiten sind ein in der Rechtstatsachenforschung 
bekanntes,394 aber offensichtlich schwer lösbares Problem. Als einziger Ausweg bleibt die 
Offenheit über die Grenzen der Methode.  

Zudem stellt sich die Frage, ob eine genaue Kenntnis von rechtlichen Normen tatsächlich er-
forderlich ist, um diesen „in etwa“ zu genügen. Das „Problem der Rechtskenntnis“395 wird in 
unterschiedlichsten Rechtsbereichen diskutiert. Einige Autoren stellen die These auf, dass eine 
tatsächliche direkte Rechtskenntnis „weder möglich noch erforderlich“ sei, da „Einsichten in 
das Rechtsgrundsätzliche“ genügen würden.396

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass auch in der empirischen Untersuchung die „Ou-
vertheit“ von Normen nur bedingt ein Maßstab für die Wirkung von Normen sein kann. Die 
folgenden Ausführungen zu den Wirkungsweisen von Normen stehen somit auch unter dem 
Erhebungsvorbehalt. 

1.3.1 Sicherheit als Gegenstand rechtlicher Normen 

Recht kann als die Gesamtheit staatlich institutionalisierter Sollenssätze, die zueinander in 
einer gestuften Ordnung stehen und menschliches Handeln anleiten oder beeinflussen wollen, 
verstanden werden. Diese Sollenssätze werden in demokratischen Staaten von, durch Wahlen 
legitimierten, staatlichen Organen geschaffen. Rechtliche Normen397 sind überwiegend398 in 

                                                 
394 vgl. Raiser 1987, 18 mit Verweis auf allgemeine methodische Probleme der Rechtstatsachenforschung bzw. 

der empirischen Rechtsforschung oder der Rechtswirkungsforschung (vgl. Strempel 1998). Alle genannten 
Forschungsbereiche sind eng miteinander verzahnt. Eine neuere Diskussion rankt sich derzeit um die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer „Gesetzesfolgenabschätzung,“ die die Rechtswirkungen schon im Vorfeld von 
rechtlichen Regelungen intensiv analysieren soll. 

395 Pichler 1998, 368. 
396 so Erhard Blankenburg sinngemäß zitiert in Pichler 1998, 368. 
397 Auf eine Differenzierung zwischen rechtlichen Texten (z.B. Gesetzestexten) und rechtlichen Normen, wie sie 

in der Rechtsphilosophie vorgenommen wird (vgl. Aarnio 1979, 48), soll hier verzichtet werden. 
398 Es gibt auch Gewohnheitsrecht, welches sich „in langjähriger Übung“ herausgebildet (vgl. Creifelds 1995, 

987). 
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formellen Verfahren erzeugt und schriftlich festgehalten. Hierbei sind Gesetze, Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften zu unterscheiden.399

Für die empirisch betrachteten Infrastrukturbauten kamen rechtliche Normen auf Europa-, 
Bundes- und Landesebene zum Tragen. Die für die Entwicklung von Infrastrukturbauten rele-
vanten rechtlichen Normen sind überwiegend dem Öffentlichen Recht zuzuordnen. Die Be-
zeichnungen für das in Frage kommende rechtliche Teilgebiet schwanken: Technikrecht, Um-
weltrecht, Sicherheitsrecht und Risikorecht400 haben jeweils einen anderen Schwerpunkt, aber 
große Überschneidungen. Die Diskussion um die Definition und Abgrenzung der rechtlichen 
Teilgebiete soll hier vernachlässigt werden. Vielmehr sollen hier überblicksartig die relevanten 
Rechtsbereiche benannt werden: Bezüglich der empirisch untersuchten Anlagen sind dies vor 
allem: für Müllverbrennungsanlagen: das Bundesimmissionsschutzgesetz mit untergesetz-
lichem Regelwerk, insbesondere 4., 9., 12. und 17. BImSchV und die TA Luft. Für Kläranla-
gen: das Wasserhaushaltsgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk, z.B. dem Abwasserabga-
bengesetz. Für (Straßen-)Brücken liegen nur wenige rechtliche Normen vor, so beispielsweise 
indirekt Paragraph 4 aus dem Bundesfernstraßengesetz.401 Außerdem ist für alle Technikbe-
reiche des betrachteten Konstruktionsprozesses technischer Infrastrukturanlagen das technische 
Baurecht mit den Landesbauordnungen, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz und Um-
weltinformationsgesetz von Relevanz. Des weiteren kommen vereinzelt andere Gesetze in 
Frage, beispielsweise aus dem Bereich des Produktsicherheitsrechts das Gerätesicherheitsge-
setz, das Produkthaftungsgesetz und das Produktsicherheitsgesetz, aus dem Bereich des Ge-
fahrstoffrechts das Chemikaliengesetz, das Lebensmittel- und Bedarfsmittelgegenständegesetz, 
das Pflanzenschutzgesetz, das Düngemittelgesetz, das Arzneimittelgesetz und die Gefahrstoff-
verordnung sowie aus dem Bereich des Verkehrsrechts das Straßenverkehrsgesetz, die 
Straßenverkehrszulassungsordnung, das Allgemeine Eisenbahngesetz, das Luftverkehrsgesetz 
und die Luftverkehrszulassungsordnung sowie das Haftpflichtgesetz. Weitere relevante recht-
liche Normen mit großem Risikobezug, aber kaum mit Bezügen zur hier gegebenen empi-
rischen Basis, sind: das Atomgesetz, das Energiewirtschaftsgesetz und das Gentechnikgesetz. 
Diese natürlich nicht abgeschlossene Aufzählung zeigt die große Bandbreite rechtlicher Nor-
men, die auf Umwelt, Technik, Risiko und Sicherheit bezogen sind. 

                                                 
399 Auf die rechtswissenschaftliche Diskussion, ob Verwaltungsvorschriften als Recht bezeichnet werden 

können, soll hier nicht eingegangen werden. Auch wenn Verwaltungsvorschriften teilweise nicht als Recht 
anzusehen sein sollten, so können sie doch dem rechtlichen Steuerungskonzept zugeordnet werden. 

400 Die gängige Bezeichnung ist „Umwelt- und Technikrecht.“ Die Bezeichnung „Risikorecht“ ist eher unüblich, 
aber vereinzelt in der wissenschaftlichen Literatur zu finden. Die Bezeichnung „Sicherheitsrecht“ bezieht sich 
zumeist schwerpunktmäßig auf die Arbeitssicherheit und hat einen praktischen Schwerpunkt, wohingegen Ri-
sikorecht einen theoretischen Schwerpunkt hat und eher als Bezeichnung einer rechtswissenschaftlichen Dis-
kussion aufgefasst werden kann. 

401 „Die Träger der Straßenbaulast haben dafür einzustehen, dass ihre Bauten allen Anforderungen der Sicherheit 
und Ordnung genügen. Behördlicher Genehmigungen, Erlaubnisse und Abnahmen, durch andere als die Stra-
ßenbaubehörden, bedarf es nicht.“ § 4 BFStrG Die Straßenbauverwaltung hat demnach eine Doppelfunktion, 
indem sie einerseits als Vertreter des Bauherrn fungiert und andererseits für die Bauaufsicht zuständig ist. Ein 
hochrangiger Vertreter des Verkehrsministeriums bezeichnete in einem Vorgespräch zum Forschungsprojekt 
§ 4 BFStrG deshalb als „den schönsten Paragraphen, den es auf der Welt gibt.“ 

 78 



 

Wie oben angesprochen, ist die Darstellung der rechtlichen Normen bewusst kurz gehalten, um 
die den Ingenieuren näher stehenden technischen und professionellen Normen intensiv unter-
suchen zu können. Dieses Kapitel unterteilt sich, wie die anderen beiden „Normenkapitel“, in 
drei Bereiche: Sicherheitsphilosophien, Steuerungskonzepte und Steuerungswirkungen. 

1.3.1.1 Sicherheitsphilosophien rechtlicher Normen 

Zur Definition von „Sicherheit“ trägt das Recht im Vergleich zu den anderen beiden Normen-
gruppen relativ wenig bei. Allgemeine Sicherheitsziele lassen sich aus dem Grundgesetz ab-
leiten.402 Konkrete Sicherheitsphilosophien müssen für einzelne Technikbereiche und noch 
spezieller für einzelne rechtliche Normen rekonstruiert werden. Beispielsweise wird in § 5 Abs. 
1 Nr. 1 BImSchG der Ausschluss „schädlicher Umwelteinwirkungen und sonstiger Gefahren“ 
gefordert. Die Sicherheitsdefinition des Rechts ist auf Schutzgüter ausgerichtet (Rechtsgüter 
Dritter). 

Das Recht bezieht sich im Allgemeinen prototypisch auf den Umweltschutz, den Arbeitschutz 
oder den Verbraucherschutz403, jedoch nicht auf den reinen Schutz der Anlage. Die dieser 
Sicherheitsdimension hauptsächlich zugeordneten Sicherheitsaspekte, wie Dauerhaftigkeit, Be-
triebssicherheit und Verfügbarkeit der Anlage, liegen im Eigeninteresse des Betreibers. Dem 
Recht ist es egal, wenn ein Bauherr in eine Anlage investiert, die nicht funktioniert oder sich 
selbst zerstört, sofern dadurch keine Dritten negativ betroffen werden. 

Sicherheitskriterien werden durch rechtliche Normen ebenfalls nur ansatzweise und zudem in 
den Technikbereichen unterschiedlich thematisiert. Technikübergreifend ist festzustellen, dass 
auf Gesetzesebene unbestimmte Rechtsbegriffe vorherrschen, die mit Generalklauseln arbeiten 
(z.B. „Stand der Technik“) und faktisch auf technische und professionelle Normen und deren 
Sicherheitskriterien verweisen. Während sich auf der Verordnungsebene vereinzelt Be-
schaffenheitsanforderungen404 oder Planungsimmissionswerte für Störfälle405 finden. Ein Bei-
spiel hierfür bildet die Forderung in § 4 Nr. 4 der 12. BImSchV, „die Anlage mit ausreichend 
zuverlässigen Messeinrichtungen und Steuer- oder Regeleinrichtungen auszustatten, die soweit 
dies sicherheitstechnisch geboten ist, jeweils mehrfach vorhanden, verschiedenartig und von-
einander unabhängig sind.“406 Diese konkreten Regelungen, mit denen auch auf den für die 
Sicherheit wichtigen Entwurfsprozess Einfluss genommen werden kann, sind jedoch selten 
und, selbst in den konkreteren Verwaltungsvorschriften, kaum zu finden. 

Insgesamt regeln rechtliche Normen präziser die Sicherheitsnachweise durch die Eröffnungs-
kontrollen, insbesondere Genehmigungsverfahren,407 in denen „die ausreichende Sicherheit in 

                                                 
402 z.B. Art 2 Abs. 2 GG oder Art 20a GG. Zur Staatszielbestimmung Umweltschutz in Art. 20a GG siehe aus-

führlich Kloepfer 2000 (Erstveröffentlichung 1996). 
403 Gemeint ist der Schutz der Konsumenten und der Benutzer. Die Bezeichnung „Nutzerschutz“ wäre z.B. ge-

rade mit Blick auf Brücken treffender. Da die Bezeichnung „Verbraucherschutz“ gängig ist, wird sie hier in 
einer Weise verwendet, die natürlich auch den „Nutzerschutz“ einbezieht. 

404 z.B. § 5 Abs. 1 der 12. BImSchV. 
405 z.B. § 28 Abs. 3 StrlSchV. 

406 Ekardt u.a. 2000, 117; hierzu näher z.B. Roßnagel in: GK-BImSchG, § 5 Rn. 335 ff. 
407 Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen und damit verbundene Konzepte nach Technikbereichen. 
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einer rechtlich konstituierten Kommunikation nachgewiesen werden muss.“408 Das Recht 
spielt insofern für die Sicherheitskommunikation eine wichtige Rolle, als es festlegt, welche 
Beteiligten in welcher Weise für Sicherheitsaussagen verantwortlich sind, an die es zudem 
formale und inhaltliche Anforderungen stellt. Das Recht erzwingt eine explizite Sicherheits-
kommunikation mit schriftlichen Sicherheitsaussagen und strukturiert den Prozess, in dem sie 
hervorgebracht werden. Insgesamt zielen rechtliche Regelungen jedoch hauptsächlich auf pro-
zedurale Fragen. 

1.3.1.2 Steuerungskonzepte rechtlicher Normen 

Das Gebiet des „Umwelt-Technik-Sicherheits-Risiko“-Rechts kann nicht nur nach inhaltlichen 
Regelungsgebieten, sondern auch nach Regelungsweisen unterteilt werden. Insbesondere sind 
ordnungsrechtliche, ökonomische und strafrechtliche Regelungsweisen zu unterscheiden. An-
hand dieser Aufteilung lassen sich Steuerungskonzepte rechtlicher Normen nachzeichnen. 

Steuerungskonzepte für die Technikbereiche lassen sich nur schwer rekonstruieren, weil der 
Gesetzgeber zwar – zumindest in kurzer Form – über Ziele (im Rahmen der ausdrücklichen 
Zielbeschreibung innerhalb des Vorblattes zu Gesetzen) berichtet, aber insbesondere Zielkon-
flikte nicht auflöst, die fast immer vorliegen. Die Instrumente lassen sich aus den einzelnen 
Regelungen ableiten. Eher selten geht aus den Materialien zum Gesetzgebungsprozess hervor, 
warum gerade diese Instrumente ausgewählt wurden und welche Wirkungsvorstellungen zur 
Steuerung der Gesetzgeber damit verbunden hat. 

Im Folgenden wird für jeden der drei Bereiche (Ordnungsrecht, Ökonomische Rechtsinstru-
mente, Strafrecht) je ein „erfolgreiches“ Steuerungskonzept (bei dem die Erwartungen der 
Steuerung erfüllt oder sogar übererfüllt werden) und ein weniger erfolgreiches Steuerungskon-
zept vorgestellt. Die Steuerungswirkungen im Einzelnen werden gesondert beschrieben.409

Steuerungskonzepte im Rahmen des Ordnungsrechts. Die Eröffnungskontrollen für Baupro-
jekte stellen die direkteste rechtliche Steuerung dar. Das „große“ sehr allgemeine dahinter 
stehende Steuerungsziel ist es, Bauvorhaben (v.a. wegen der mit ihnen verbundenen Risiken) 
nicht ohne staatliche Zustimmung bzw. zumindest staatliche Kenntnis, entstehen zu lassen. In 
Genehmigungsverfahren müssen die Bauherren daher auch darlegen, dass sie die Sicherheits-
anforderungen erfüllen. Für immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtige Anlagen wie 
Müllverbrennungsanlagen ist hierfür eine Sicherheitsanalyse zu erstellen bzw. seit der Novelle 
der 12. BImSchV 2000 ein Sicherheitsbericht, der, über Elemente der Sicherheitsanalyse hin-
aus, auch Angaben zum Sicherheitsmanagement enthalten muss.410 Die Sicherheitsanalyse 
sollte den Bauherrn dazu bringen, sich selbst gegenüber Rechenschaft über die Sicherheit der 
zu konstruierenden Anlage abzulegen. Gleichzeitig wird durch die Sicherheitsanalyse der Kreis 
der Baubeteiligten erweitert, da sie i.d.R. nicht vom Bauherrn selbst, sondern von einem Gut-
achter erstellt wird, der oftmals in Absprache mit der Genehmigungsbehörde ausgewählt wird. 
Zum Zeitpunkt der Genehmigung kann, aufgrund des notwendig geringen Konkretisierungs-
grades der Anlagen, nur eine Konzeptsicherheitsanalyse erstellt werden, die idealer Weise, den 

                                                 
408 z.B. § 4 BImSchG, § 18b WHG, § 7 Abs. 1 AtG; § 8 GenTG, § 31 Abs. 2 KrW-/AbfG.; siehe Ekardt u.a. 

2000, 121. 
409 siehe Kapitel 1.3.1.3 Wirkungsweisen rechtlicher Normen. 
410 Der folgende Text bezieht sich auf die Ausführungen in Ekardt u.a. 2000, 147ff. 
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Konstruktionsprozess begleitend, fortgeschrieben und detailliert wird bis nach der Implemen-
tation eine Detailsicherheitsanalyse aufgestellt werden kann. Die Sicherheitsanalyse struktu-
riert damit den Prozess der Sicherheitskommunikation. Das Steuerungsziel (Selbstverge-
wisserung des Bauherrn) wird mithilfe des Steuerungsinstrumentes (Sicherheitsanalyse) 
verfolgt. Die Steuerungswirkungen in der Ingenieurpraxis können mit den ursprünglichen Wir-
kungsvorstellungen zur Steuerung verglichen werden. 

Ein weiteres zentrales Steuerungskonzept im Bereich des Immissionsschutzes bezieht sich auf 
bestehende Anlagen: § 3 Abs. 4 der 12. BImSchV regelt, dass die Beschaffenheit und der 
Betrieb störfallrelevanter Anlagen dem „Stand der Sicherheitstechnik“ (Steuerungsinstrument) 
entsprechen muss, wodurch neue, verbesserte Technologien beschleunigt in Anlagen integriert 
werden sollen (Steuerungsziel). Die Haupt-Wirkungsvorstellung zur Steuerung lag darin, dass 
verbesserte Sicherheitstechniken auch insgesamt die Sicherheit der Anlage erhöhen würden. 
Diese Wirkungsvorstellungen zur Steuerung müssen durch die Praxis revidiert werden, weil 
sich gezeigt hat, dass erstens zusätzliche Schutzmaßnahmen sogar zu einem Absinken des 
Sicherheitsniveaus führen können (Schutzparadoxon)411 und zweitens Einzelmaßnahmen in 
einem komplexen bestehenden Sicherheitskonzept zu unerwarteten negativen Auswirkungen 
führen können. 

Steuerungskonzepte ökonomischer Rechtsinstrumente. Steuerungsziel ökonomischer Rechtsin-
strumente im Umweltbereich (z.B. Ökosteuer oder Zertifikatshandel) ist es, durch einen aus-
reichend hohen Preis externe Umwelt-Kosten zu internalisieren. 

Im Bereich des Abwasserrechts stellt die Abwasserabgabe ein wichtiges Steuerungsinstrument 
dar. Mit ihr ist die Wirkungsvorstellung zur Steuerung verbunden, dass die Investitions- und 
Betriebskosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen der Zahlung der Abgabe vorgezogen 
werden.412 Die Höhe der Abwasserabgabe differiert nach Stoffen (beispielsweise Stickstoff, 
Phosphor). 

Komplizierter gestalten sich die Steuerungskonzepte des Umwelthaftungsrechtes. Das Steuer-
ungsziel ist ebenfalls die Internalisierung externer Umwelt-Kosten. Im vertraglichen Haftungs-
recht wird das Gewährleistungsrisiko der Baubeteiligten erfasst. Der Gesetzgeber greift nicht 
unmittelbar in die Vertragsgestaltung ein, sondern gestaltet nur die Rahmenbedingungen 
schuldrechtlicher und prozessrechtlicher Regelungen, welche die Durchsetzung von An-
sprüchen regeln. Durch das deliktische Haftungsrecht soll schuldhaftes Verhalten zusätzlich 
bestraft werden. Die Vorstellungen zur Steuerungswirkung des Umwelthaftungsrechts sind 
somit in der Trias aus Prävention, Sanktion und Kompensation beschrieben. Tatsächlich sind 
die Steuerungswirkungen jedoch ambivalent, die Steuerungsziele werden vor allem durch Ver-
sicherungsmechanismen konterkariert.413

Steuerungskonzepte strafrechtlicher Normen. Im Zuge des Baus von Infrastrukturanlagen 
können sich eine Reihe von umweltbezogenen oder anderen, allgemeinen Straftaten ereignen. 
Als Steuerungsziel von strafrechtlichen Regelungen kann v.a. Prävention im Sinne des Um-
weltschutzes und weniger „Vergeltung“ aufgefasst werden, auch wenn es der Gesetzgeber be-

                                                 
411 siehe Kapitel 1.2.4.2 Generieren von Lösungen. 
412 zur Steuerungswirkung siehe unten. 
413 zur Steuerungswirkung siehe unten. 
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wusst vermieden hat, Sinn und Zweck von Strafen etwa mithilfe von Strafrechtstheorien zu 
erklären. Für die Technikbereiche Abwasserreinigung und Müllverbrennung kommen § 324 
StGB zur Gewässerverunreinigung und § 325 StGB zur Luftverunreinigung sowie § 327 Abs. 
2 Nr. 1 StGB zum unerlaubten Betreiben von Anlagen in Frage. Freiheitsstrafen als Steu-
erungsinstrument sollen letztlich die Steuerungswirkung erzielen, dass umweltbezogene 
Rechtsgüter einen stärkeren gesellschaftlichen Wert erlangen, indem ihre Beeinträchtigung als 
kriminelle Tat geahndet werden kann und nicht als ein „Bagatelldelikt“ angesehen wird. 

1.3.1.3 Wirkungsweisen rechtlicher Normen 

Für die genannten Beispiele sollen in knapper Form Wirkmechanismen beschrieben werden. 
Hinsichtlich der Sicherheitsanalyse ist von einer starken Steuerungswirkung auszugehen, da 
über sie echte Sicherheitseffekte in der Praxis angestoßen werden können. Allerdings sind 
diese auch von der Qualität der Sicherheitsanalyse abhängig. Sicherheitsanalysen, die nur auf 
die Angabe eines Risikowertes hinauslaufen, sind für die Sicherheitskommunikation innerhalb 
eines Projektes weniger hilfreich. Insgesamt kommt den Eröffnungskontrollen eine große Be-
deutung zu (die auch nur zu einem Teil durch die Tatsache geschmälert wird, dass keine An-
lage so gebaut wird, wie sie genehmigt wurde). 

Die Wirkungsschwächen des Begriffs „Stand der Technik“ im Bereich des Immissionsschutzes 
sind der zu geringen Rücksichtnahme auf die Auswirkungen neuer Schutzmaßnahmen auf das 
Gesamtkonzept geschuldet. Die Wirkungsdefizite des Haftungsrechtes sind durch die Möglich-
keiten der Versicherung und Delegation bedingt. Ökonomische Instrumente wirken uneinheit-
lich. 

„Das vertragliche Haftungsrecht hat eine sehr stark verhaltensbestimmende Wirkung, ist je-
doch als solches für die Störfallprävention wenig zielführend. Allerdings wirkt das vertragliche 
Haftungsrecht als Verstärker ordnungsrechtlicher Anforderungen und Vorgaben in technischen 
Normen. Im Gegensatz zum vertraglichen Haftungsrecht erwies sich weder das allgemeine 
Deliktsrecht noch das spezifische Umwelthaftungsrecht als handlungsleitend für die Störfall-
prävention. Dies ist vor allem dadurch begründet, dass die bestehenden Haftungsrisiken auf ein 
Versicherungsvertragsverhältnis verlagert werden und damit der intendierte Wirkungsmecha-
nismus des Haftungsrechts unterbrochen ist. Dagegen zeigte sich wiederum das Abgabenrecht 
am Beispiel der Abwasserabgabe als stark handlungsmotivierend. Das Ziel, die erhöhte Abga-
benpflicht bei Betriebsstörungen zu vermeiden, unterstützte die Realisierung einer sicherheits-
erhöhenden Auslegung der Anlage.“414 Allerdings ist hierbei auch noch zu differenzieren. So 
schätzten einige unserer Gesprächspartner die Abwasserabgabe für Stickstoff als zu niedrig ein, 
um allein daraus einen Bauimpuls zu gewinnen.415 Die „Strafabgabe“ ist in der Regel immer 
noch günstiger als der Neubau einer Anlage. Anders sehe dies hinsichtlich von Phosphaten aus, 
die technisch relativ einfach eliminiert werden könnten und deren Entfernung relativ geringe 
Kosten verursache. Diese Differenzierung unterstützt eine in der Umweltökonomie vertretene 
These, dass ökonomische Anreize immer nur dann nicht richtig funktionieren, wenn sie nicht 
angemessene Werte auffassen. Ein Investitionsanreiz ist nur gegeben, wenn dadurch ein Ge-
winn versprochen werden kann. 

                                                 
414 Ekardt u.a. 2000, 187. 
415 vgl. Int. 54, 211ff., 16, 12. 

 82 



 

Im Wirkungsbereich strafrechtlicher Normen konnten empirisch bezüglich § 324 StGB große, 
bezüglich § 325 StGB geringe Wirkungen festgestellt werden. Die unterschiedlichen tatsäch-
lichen Steuerungswirkungen können über, technikbedingt verschiedene, Möglichkeiten eines 
Kausalnachweises erklärt werden. Allerdings mögen auch die weniger prägnante Formulierung 
und weniger prominente Stellung des § 325 StGB dazu beitragen. Dies bestätigt auch Aussagen 
der umweltstrafrechtlichen Literatur. Michalke spricht, unter Berufung auf das Plenarprotokoll 
12/ 222, von der beobachteten praktischen „Unanwendbarkeit“ des § 325 StGB alter Fassung 
(in Kraft bis 31.10.1994), die auch durch die neue Fassung nicht behoben sein dürfte, weil sich 
seine Struktur nicht verändert habe.416 Die strafrechtlich unterschiedliche Wirkungsweise von 
§ 324 StGB und § 325 StGB ist auch deren verschiedener Bekanntheit in der Praxis geschuldet. 
Generell ist die Bekanntheit eine Grundvoraussetzung für das Wirken (abgesehen von den indi-
rekten Wirkmechanismen). „Strafrechtliche Instrumente verstärken die ordnungsrechtlichen 
Anforderungen insofern, als ihre Strafdrohung bewusstseinsverstärkend und motivierend wirkt. 
Einen eigenständigen Einfluss gewinnen diese strafrechtlichen Normen dann, wenn sie sich 
von ihrer Tatbestandsstruktur her aus einer bloßen Flankierung des Ordnungsrechts lösen und 
wenn es eine tatsächliche Strafverfolgungstätigkeit gibt, da diese im Kreis der Beteiligten 
wahrgenommen wird. Eine weitere Wirksamkeitsform strafrechtlicher Normen besteht darin, 
dass sie in Entscheidungskonflikten als sicherheitsverstärkende Argumentationsressource ge-
nutzt werden können. Dies betrifft sowohl den Konflikt zwischen Ingenieurverantwortung und 
ökonomisch motivierten Einflussversuchen als auch Entscheidungskonflikte in hierarchisch 
gegliederten Organisationen oder Ermessensentscheidungen in Behörden.“417

Wirkungsdefizite des Rechts können also sowohl auf der Seite des Rechts (aufgrund unange-
messener Steuerungskonzepte und unausgereifter Sicherheitsphilosophien) als auch auf der 
Seite der Ingenieurpraxis (aufgrund von mangelnder Rechtskenntnis und wenig ausgeprägter 
professioneller Orientierung) verursacht werden. Bei defizitären Rechtswirkungen stellen sich 
also zwei Fragen: 

• Wo hat das Recht eine unangemessene Vorstellung über die (sachlogisch bedingten) Vor-
gänge in der Ingenieurpraxis (z.B. über Baubeteiligte, Bauprozesse, insbesondere Zirkulari-
tät)? 

• Wo haben die Ingenieure eine unzutreffende Vorstellung über die Steuerungskonzepte 
(Ziele, Instrumente und Wirkungsvorstellungen) des Rechts bzw. fehlende Kenntnisse des 
Rechts? 

Beide Ursachenkomplexe tragen zu Wirkungsdefiziten/ Wirkungsschwächen des Rechts bei, 
sie können sich zudem gegenseitig verstärken. 

Ingenieurpraktiker wollen sich in der großen Mehrzahl rechtskonform verhalten, klagen jedoch 
über die Unübersichtlichkeit des Rechts. Wenn Recht nicht bekannt ist, so kann es nicht wirken 
bzw. nur, wenn es vermittelt wird, z.B. über Gutachten, Programme, Musterlösungen oder 
fachliche Inhalte in Lehrbüchern. Indirekte Wirkungsweisen des Rechts reichen jedoch nicht 
aus, v.a. da indirekte Wirkmechanismen sich nicht durch den erforderlichen reflektierten Um-
gang mit Normen auszeichnen. Individuelle subjektive kreative und normative Leistungen, die 

                                                 
416 Michalke 2000, 111. 
417 Ekardt u.a. 2000, 187. 
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für die Sicherheitsgenese insgesamt von entscheidender Bedeutung sind, werden so nicht ge-
fördert. Hinsichtlich der Bekanntheit gibt es daher schon seit Jahren Forderungen zur Nutzung 
neuer Verbreitungswege rechtlichen Wissens bzw. zur Intensivierung bestehender Wege. Der 
Sicherheitswissenschaftler Prof. Althoff geht davon aus, dass die Sicherheit technischer Anla-
gen erheblich gesteigert werden könnte, ohne ein einziges zusätzliches Gesetz, wenn die Be-
kanntheit rechtlicher Normen verbessert würde. Er hat dazu ein Managementsystem (Respon-
sibility Management/ Verpflichtungsmanagement) v.a. für rechtliche Normen entwickelt, das 
den Betreiber einer Anlage regelmäßig an Kontrollen erinnert. Des weiteren werden Verän-
derungen des Rechts, die sich auf die bestehende Anlage auswirken, genauso verfolgt, wie 
durch Veränderungen der Anlagentechnik entstehende rechtliche Erfordernisse. Es handelt sich 
also um eine Rund-um-Serviceleistung, die den Anlagenbetreiber zumindest über alle recht-
lichen Anforderungen in Kenntnis setzt und ihn bei der Umsetzung der Anforderungen unter-
stützt.418 Die Ausgangsmotivation bilden Überlegungen zur „Rechtssicherheit“ und Kostenein-
sparungen: „Vor dem Hintergrund steigender Haftungsrisiken für Unternehmen gewinnt das 
Management aller relevanten Gesetze, Verordnungen und Vorschriften für eine zeitgemäße 
Unternehmensführung stark an Bedeutung. Gleichzeitig gilt es, die zusätzlichen Kosten, die 
durch die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften entstehen, zu minimieren.“419 Alle „Ver-
pflichtungen“ werden gemeinsam verwaltet: „Grundidee des Responsibility Managements ist 
die Sammlung, Analyse und das optimierte dynamische Management aller Verpflichtungen 
gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Staat und Umwelt, die ein Unternehmen im Zuge seiner Ge-
schäftsprozesse zu berücksichtigen hat. Dies gilt, neben den aus Gesetzgebung und technischen 
Regelwerken resultierenden Maßnahmen, beispielsweise auch für kaufmännische Verpflich-
tungen. MAQSIMA erfasst hierzu alle Verpflichtungen, koordiniert sämtliche Maßnahmen, die 
sich daraus ergeben und unterstützt die Entscheider beim Management der resultierenden Auf-
träge.“420 Solche Initiativen, die insgesamt noch in den Kinderschuhen stecken, sind zu unter-
stützen. Dabei spielt es eine zweitrangige Rolle, ob das Einhalten von Verpflichtungen einer 
ökonomischen Hauptmotivation entspringt. Dieses Beispiel zeigt auch, dass mehr Sicherheit 
nicht immer mehr kosten muss bzw. dass Sicherheit auch positiv ökonomisch zum Tragen 
kommen kann. 

Das Recht entfaltet große Wirkungen beim Anstoß von Bauprojekten (auf der obersten Kon-
kretisierungsebene) und vergleichsweise sehr geringe Wirkungen in der konkreten technischen 
Gestaltung. Die gegenlaufende Klage ist über die unterschiedlichen Bezugspunkte (Bezug-
nahmen auf unterschiedliche Konkretisierungsebenen von Technik) zu erklären.421

Faktisch konnte in den Fallstudien festgestellt werden, dass nicht das gebaut wurde, was ge-
nehmigt wurde. Jede Anlage veränderte sich gegenüber der Planung. Ein Strich wird ge-
nehmigt, ein Kanal mit einem runden oder eckigen Rohr aus einem bestimmten Material mit 
einem bestimmten Durchmesser wird gebaut. Aber die Anlagen verändern sich vor allem auf-
grund der zunehmenden Konkretisierung/ Detaillierung. Die Ingenieure erzählten einerseits, 
dass sich vieles gegenüber der genehmigten Fassung verändert habe, andererseits waren sie 
bemüht, diese Veränderungen als geringfügig darzustellen, da größere Veränderungen die Er-

                                                 
418 http://www.maqsima.de/index/index_firma1.html (21.12.2002). 
419 http://www.maqsima.de/index/index_firma1.html (21.12.2002). 
420 http://www.maqsima.de/index/index_firma1.html (21.12.2002). 
421 vgl. Kapitel 1.2.1.1.1 Exkurs zu gegenseitigen Einflusszuschreibungen von Ingenieuren und Juristen. 
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teilung von Änderungsgenehmigungen erfordern. Letztlich zeigt dies, dass sich das Recht auf 
die Bedeutung der Eröffnungskontrolle – die groß ist – nicht verlassen sollte. Ebenso wichtig 
ist eine normative Begleitung des gesamten Konstruktionsprozesses mit allen zu fällenden 
Sicherheitsurteilen. Damit sollte auch die Abnahme der Anlagen, nach der erfolgten Imple-
mentation, den Charakter eines bloßen Formalaktes verlieren. Dies wurde von den befragten 
Ingenieuren vermehrt gefordert. Ebenso kritisierten die Ingenieure die geringe Überwachung 
von Sicherheitseinrichtungen im Betrieb. Dies bestrafe diejenigen, die die Sicherheit regel-
mäßig überprüfen. In eine ähnliche Richtung gehen die Forderungen von Juristen, bestehende 
Gesetze besser durchzusetzen, Vollzugsdefizite zu beseitigen.422

Eine wichtige Wirkung des Rechts ist seine Einforderung von Sicherheitsaussagen. Es kann 
Ingenieure zur Reflexion der eigenen Arbeit unter dem Aspekt der Sicherheit veranlassen. Sie 
müssen sich selbst und anderen gegenüber – nachprüfbar und explizit – Rechenschaft über die 
Sicherheit ablegen. 

Bisher stand die Frage, wie das Recht auf die Technik wirkt, im Mittelpunkt. Es soll hier je-
doch kurz auf die wichtige Frage eingegangen, wie umgekehrt die Technik auf das Recht wirkt. 
Roßnagel hat in umfassender Weise dargelegt, dass neue technische Entwicklungen das Recht 
selbst verändern können, auch ohne dass es zuvor zu einer Veränderung des Gesetzestextes 
gekommen sein muss.423 Ob ohne oder mit Änderung von rechtlichen Normen: der technische 
Wandel hat insgesamt einen großen rechtspolitischen Einfluss: „Selten ist die Fortwicklung des 
Rechts ein Grund für die Veränderung von Technik, meist geht die Initiative zu einer Verän-
derung von der Technik aus – und das Recht entwickelt sich in Abhängigkeit von deren Vor-
gaben.“424 Hieraus lässt sich die Forderung nach einer sehr frühzeitigen und kontinuierlichen 
Einbeziehung des Rechts schon in die technische Entwicklungspraxis ableiten, um diese in ge-
sellschaftlich wünschenswerter Weise auszugestalten, damit zu einem späteren Zeitpunkt das 
Recht geschaffenen „technischen Sachzwängen“ nicht machtlos bzw. sehr geschwächt gegen-
übersteht. Die technikinduzierte Veränderung des Rechts ist, neben der Untersuchung der Ge-
fährdung geschützter Rechtsgüter durch Technik, ein wichtiger Bereich der rechtswissen-
schaftlichen Technikfolgenforschung.425

Die rechtswissenschaftliche Technikfolgenforschung ist ein Teilbereich der „Wirkungsfor-
schung zum Recht.“ Obwohl es in der Wirkungsforschung zum Recht eine Reihe von beach-
tenswerten Ansätzen gibt, wird sie insgesamt noch als stark ausbaubedürftig angesehen. Eine 
Wirkungsforschung zum Recht hat die Aufgabe, generelle Wirkungsweisen von Recht aufzu-
zeigen und darüber hinaus konkrete Wirkungsweisen an konkreten rechtlichen Regelungen, die 
letztlich die Grundlage für eine Verbesserung der Wirkung rechtlicher Normen bilden. 

                                                 
422 http://www.uni-bielefeld.de/ZIF/FG/1998Umweltrecht/Veroeffentlichungen/vollzug.pdf (09.08.2003); Bryde 

1993, 11 und 19. 
423 vgl. Roßnagel 1999, 857; Roßnagel 1993a. 
424 Roßnagel 1993, 23. 
425 vgl. Roßnagel 1999, 858. 
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1.3.2 Sicherheit als Gegenstand technischer Normen426 

Die Wirkungen von technischen Normen auf die Sicherheit in der Anlagengenese wurden in 
wissenschaftlichen Arbeiten bisher kaum ausführlich behandelt. Neben Rechtsnormen sind 
technische Normen die zweite große Gruppe sozialer Normen,427 mit deren Hilfe das Sicher-
heitshandeln von Ingenieuren normativ beeinflusst werden soll. Sie stehen zum Teil selbstän-
dig neben Rechtsnormen, zum Teil ergänzen oder konkretisieren sie unbestimmte Rechtsvor-
schriften. 

Technische Normen werden in der Bundesrepublik von etwa 210 privaten Normungsorganisa-
tionen geschaffen, wobei eine herausragende Stellung dem Deutschen Institut für Normung 
(DIN) zukommt, dessen einziger Zweck die Aufstellung technischer Normen ist. Normung 
wird in dem „Grundgesetz“ der DIN-Normung, DIN 820 „als planmäßige, durch die interes-
sierten Kreise gemeinschaftlich durchgeführte Vereinheitlichung von materiellen und imma-
teriellen Gegenständen zum Nutzen der Allgemeinheit“ definiert. Ergebnis des – zumeist in 
derartigen „Normungsnormen“ – minutiös geregelten Normungsverfahrens sind technische 
Normen. Sie standardisieren sowohl Objekte, zum Beispiel deren produkt- und materialspezi-
fischen Eigenschaften, wie Qualität, Abmessung, Form, Farbe, Rezeptur, technische Leis-
tungsmerkmale, als auch Begriffe und Verfahren wie etwa Messtechniken. Selbst wenn sie sich 
direkt nur auf technische Objekte zu beziehen scheinen, so formulieren sie wie andere soziale 
Normen auch Verhaltenserwartungen gegenüber den Normadressaten. Sie erwarten von diesen, 
Begriffe und Verfahren in der standardisierten Weise anzuwenden und Objekte in der festge-
legten Form zu gestalten. 

Ähnlich wie das Recht kennen auch technische Normen abstrakt formulierte allgemeine Nor-
men wie Prinzipien und Maximen.428 Die meisten technischen Normen enthalten jedoch viel 
genauere Anforderungen an die Beschaffenheit der technischen Objekte als rechtliche Regel-
ungen. Ihr quantitatives Schwergewicht liegt auf operativen Sätzen, die unmittelbar befolgt 
werden können. Sie geben konkrete Vorgaben etwa für die Materialbeschaffenheit in Qualität 
und Güte oder für Verfahrensschritte wie die Prüfungsreihenfolge bestimmter Sicherheits-
nachweise. Das Normenwerk des DIN umfasste im Jahr 2002 mehr als 25.500 Normen. Jähr-
lich werden insgesamt etwa 2.400 neue Normen und Entwürfe von etwa 26.000 Experten aus 
Mitgliedsunternehmen erarbeitet, die in 4.100 Arbeitsausschüssen tätig sind.429 Im Normungs-
prozess müssen immer wieder Abwägungsentscheidungen zwischen unterschiedlichen, zum 
Teil sehr starken wirtschaftlichen Interessen getroffen werden.430 Technische Normen reprä-

                                                 
426 Bei diesem Gliederungspunkt handelt es sich um eine überarbeitete Fassung der von mir für das Buch 

„Rechtliche Risikosteuerung“ verfassten Textteile, v.a. des sechsten Kapitels. 
427 Mai 1988, 116 sieht „eine gewisse Analogie des technischen Normbegriffs zum Konzept der sozialen Norm 

in der Soziologie.“ Ekardt/ Löffler 1991a, 53 schreiben: „Technische Normen sind, insofern sie praktisches 
Handeln anzuleiten vermögen, soziale Normen.“ Zur Einordnung technischer Normen siehe auch Joerges 
1989. 

428 z.B. Ekardt/ Löffler 1991a, 45 ff. Zur Erläuterung des Aufbaus siehe unten in diesem Kapitel. 
429 <http://www.din.de/portrait/> (16.06.2002). 

430 Zur Interessengebundenheit siehe die Ausführungen des BVerwG: „Die Normenausschüsse des Deutschen In-
stitutes für Normung sind so zusammengesetzt, dass sie den für ihre Aufgabe benötigten Sachverstand haben. 
Daneben gehören ihnen aber auch Vertreter bestimmter Branchen und Unternehmen an, die deren Interessen-
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sentieren weder reines empirisches Wissen oder geronnenen Sachverstand431 noch können sie 
als „antizipierte Sachverständigengutachten“ angesehen werden.432

Technische Normen sind nicht wie rechtliche Regelungen allgemeinverbindlich, sondern nur 
Empfehlungen der privaten Normungsverbände. Daher können sie auch nicht mit staatlichen 
Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Sie verfügen auch nicht über eigene Sanktions- und 
Durchsetzungsverfahren oder -institutionen. Häufig dienen technische Normen jedoch zur fak-
tischen Ausfüllung abstrakter rechtlicher Anforderungen, wie sie in unbestimmten Rechtsbe-
griffen, beispielsweise dem „Stand der Sicherheitstechnik“, enthalten sind. In diesem Fall ha-
ben sie Anteil an dem Durchsetzungsmechanismus für die jeweilige Rechtsnorm. Technische 
Normen leihen sich Autorität jedoch nicht nur über das Recht, sondern können ebenso in pro-
fessionelle Normen verankert sein und auf diese Weise normative Geltungskraft entfalten. 

1.3.2.1 Sicherheitsphilosophien technischer Normen 

Technische Normen enthalten – allerdings teilweise unterschiedliche – Definitionen von 
„Sicherheit“. Im dritten Teil der DIN-Normungsnorm433 wird zum Beispiel auf die Definition 
des Begriffs „Sicherheit“ in DIN EN 45020 verwiesen, die unter Sicherheit die „Freiheit von 
unvertretbaren Schadensrisiken“ versteht. Unter Ausgleich verschiedener auch nichttechnischer 
Faktoren sollen „vermeidbare Schadensrisiken für Personen und Güter auf ein vertretbares 
Ausmaß vermindert werden.“434 Solche Definitionen sind allerdings sehr formal. Was konkret 
unter Sicherheit verstanden werden kann, ist innerhalb der technischen Normen unterschied-
lich. In technischen Normen können alle vier der prototypischen Sicherheitsdimensionen mit 
den ihnen entsprechenden Schutzbereichen (Anlagenschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz, 
Verbraucherschutz) mit unterschiedlicher Gewichtung vorgefunden werden. Zur Erfüllung der 
Ansprüche gemäß einem dieser Schutzbereiche können von einer technischen Norm gleich-
zeitig mehrere Ziele verfolgt werden. In der Regel steht jedoch ein Sicherheitsziel eindeutig im 
Vordergrund, die anderen Ziele werden zur „Abrundung“ des „Sicherheitsbildes“ mit berück-
sichtigt. Für die Interpretation der technischen Norm bleibt entscheidend, welches die zentrale 
Zielsetzung ist. Die Schwerpunktsetzung hinsichtlich eines Sicherheitsziels ist zwangsläufig 
mit Sicherheitsdefiziten hinsichtlich der anderen Zielsetzungen verbunden. Technische Nor-
men enthalten selten einen vollständigen Schutzbereichkatalog, der alle Prototypen ausreichend 
berücksichtigt. Die vielfältigen Sicherheitskriterien und Sicherheitsmaßstäbe technischer Nor-

                                                                                                                                                           
standpunkte einbringen. Daher dürfen die Ergebnisse ihrer Beratungen nicht unkritisch als geronnener Sach-
verstand oder als reine Forschungsergebnisse interpretiert werden. Zwar könne dem DIN einerseits Sach-
verstand und Verantwortlichkeit für das allgemeine Wohl nicht abgesprochen werden, andererseits dürfe aber 
nicht verkannt werden, dass es sich dabei auch um Vereinbarungen interessierter Kreise handeln könne, die 
eine bestimmte Einflussnahme auf das Marktgeschehen bezwecken.“ BVerwG, NJW 1987, 2888 – Hervorhe-
bungen im Original. 

431 vgl. Ekardt 1993, 35. 

432 So z.B. Hansmann in: Landmann/ Rohmer (ohne Jahr): GewO, DampfkV § 6 Rn. 12. Diese Ansicht ist abzu-
lehnen, da Gutachten einzelfallbezogen und aktuell, technische Normen jedoch nicht einzelfallbezogen und 
tendenziell veraltet sind – siehe auch Grefen 1988, 113. 

433 Z.B. im dritten Teil der DIN 820, DIN 820-3 1998, 4. 

434 DIN EN 45020 1998, 11. 
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men haben ihren Schwerpunkt im Bereich der Bemessung.435 Sie ermöglichen es, einen vor-
liegenden Entwurf daraufhin zu überprüfen, ob er, an diesen Maßstäben und Kriterien ge-
messen, ausreichende Sicherheit gewährleistet. So bietet zum Beispiel die GruSiBau für ihre 
beiden zentralen Zielbereiche, Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit, einen Katalog von 
Sicherheitskriterien. In diesem werden zulässige Grenzzustände der Tragfähigkeit und 
Gebrauchstauglichkeit und ihre Bedingungen beschrieben. Als Kriterien für die Grenzzustände 
der Tragfähigkeit werden zum Beispiel der Verlust des Gleichgewichts, Stabilitätsversagen, 
Bruch, Ermüdung und Alterung genannt. Als Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit werden 
zum Beispiel unzulässige Verformungen und Rissbildungen oder nicht tolerierbare Erschütter-
ungen und Schwingungen beschrieben.436 Solche Kataloge behandeln typische und wichtige 
Aspekte der Sicherheitsgewährleistung, beschreiben die Bedingungen ausreichender Sicherheit 
jedoch nicht vollständig. 

Die größeren Sicherheitspotenziale liegen im Entwurf, doch das Entwerfen widersetzt sich 
formalen Vorgaben. Technische Normen können daher – ebenso wie Rechtsnormen – die Be-
rücksichtigung von Sicherheitsaspekten im Entwurf allenfalls bewusst machen und anregen. 
Das Bewusstsein für Sicherheitsfragen soll etwa in der Norm DIN EN 954-1 (1996) gestärkt 
werden, wenn diese fordert: „Der Konstrukteur muss angeben, welche Kategorie bei der Ge-
staltung als Bezugspunkt genommen worden ist; die genauen Punkte, wo der sicherheitsbezo-
gene Teil beginnt und wo genau dieser endet; die sinnvolle Vorgehensweise, z.B. die berück-
sichtigten Fehler, die ausgeschlossenen Fehler, bei der Gestaltung, um diese Kategorie zu 
erreichen.“437 Die Strategie zur Förderung von Sicherheit im Entwurf ist hier also die For-
derung nach einer ausdrücklichen Beschäftigung mit dem Thema Sicherheit. Anregungen 
sollen „design rules“, also ausdrückliche Entwurfsregeln bieten, wie sie zum Beispiel die Norm 
EN 1991-2-7 beschreibt. Eine solche Entwurfsregel lautet – frei übersetzt: „Entwerfen Sie so, 
dass weder die ganze Struktur noch ein bedeutender Teil von ihr kollabiert, wenn ein lokaler 
Fehler auftritt.“ Solche Entwurfsregeln können, über ihren konkreten Wortlaut hinaus, auch als 
Ausdruck von Leitbildern für einen sicherheitsbewussten Entwurf verstanden werden.438 Sie 
können daher weitergehenden Einfluss auf das Entwerfen gewinnen, wenn es ihnen gelingt, 
solche Leitbilder zu transportieren. 

Technische Normen bleiben im Entwurfsbereich allerdings relativ abstrakt. Dies hat vor allem 
zwei sachlogische Gründe: Zum einen werden die für die Sicherheit grundlegenden Festlegun-
gen in den ganz frühen Phasen der Technikentwicklung getroffen, für die keine präzisen Vor-
gaben aufgestellt werden können. Zum anderen muss der Entwurf immer die spezifischen 
Kontextbedingungen berücksichtigen, die nicht in verallgemeinerbaren Regeln berücksichtigt 
werden können. Um die notwendig abstrakten Entwurfsregeln umzusetzen, bedarf es daher 
vielfältiger Übersetzungsleistungen und eigenständiger Konkretisierungen. In technischen 
Normen finden sich viele Regeln für den Sicherheitsnachweis. Während diese also nur relativ 

                                                 
435 Ausnahmen bilden einige Bereiche technischer Normen, wie beispielsweise eine Vielzahl von technischen 

Normen zum Arbeitsschutz oder einige Normen der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV). 
436 GruSiBau 1981, 20. 

437 DIN EN 954-1 1996, 4. Diese DIN-Norm (Titel „Sicherheit von Maschinen. Sicherheitsbezogene Teile von 
Steuerungen“) ist eine Typ B1 Norm. 

438 siehe auch Kapitel 1.2.4.2.4 Entwurfsrelevante Konzepte: Leitbilder, Gestaltungsprinzipien und Entwurfs-
regeln. 
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wenige Regeln für das Entwerfen von Techniksystemen enthalten, bieten sie viele Hinweise 
zur Bewertung bestehender Entwürfe. Die technischen Normen dürften in Bezug auf Sicherheit 
sogar größtenteils nachweisorientiert sein. 

Sicherheitsphilosophien müssen für jede einzelne technische Norm rekonstruiert werden. 
Allerdings gibt es technische Normen, die aus der Masse der technischen Normen herausragen 
und für sich auch programmatischen Charakter beanspruchen: Die Normungsnormen.439 Nor-
mungsnormen regeln das Zustandekommen technischer Normen. Sie sind von den Normungs-
organisationen selbst aufgestellt worden. Eine rechtliche Regelung des Verfahrens des Zustan-
dekommens (nicht der Inhalte) technischer Normen, wie sie in Belgien, Frankreich oder 
Österreich besteht, ist auch in der Bundesrepublik denkbar, wurde jedoch von den Normungs-
organisationen immer stark bekämpft.440 Durch eigenständig vorgenommene Veränderungen 
an den formalen Rahmenbedingungen der privaten technischen Normung wollten die Nor-
mungsverbände staatlichen Eingriffen durch ein Normenorganisationsgesetz zuvor kommen. 
Die Berücksichtigung des öffentlichen Interesses sollte durch eigene Verbandsvorgaben hin-
länglich gewährleistet sein. Um den Verdacht der Parteilichkeit zu entkräften, musste durch 
entsprechende Überarbeitung der Grundsätze für die Normungsarbeit deutlich gemacht werden, 
dass die Ausrichtung am allgemeinen Nutzen für die gesamte Arbeit der Normungsausschüsse 
gilt und für diese zur bindenden Verpflichtung gemacht wird. Dies ist durch die Neufassung 
von DIN 820 im Jahre 1974 geschehen.441 Zusätzlich wurde 1975 ein Vertrag der Bundesre-
publik Deutschland mit dem DIN abgeschlossen.442 Dabei wurde der Vertrag mit der Über-
arbeitung der Normungsnorm verbunden. Im Gegenzug für die Anerkennung des DIN als na-
tionale Normungsorganisation verpflichtete sich das DIN, bei der Durchführung der 
Normungsarbeit das öffentliche Interesse zu berücksichtigen. In den Erläuterungen zum Ver-
trag wird das öffentliche Interesse näher charakterisiert. Es sind in der Normungsarbeit dem-
nach „insbesondere die Bereiche Sicherheitstechnik, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und 
Verbraucherschutz“ zu berücksichtigen.443 Das öffentliche Interesse wird also mit dem In-
teresse an der Sicherheit in den vier genannten Ausprägungen gleichgesetzt. Diese Regelung 
wurde dadurch ergänzt, dass das DIN sich verpflichtete, die in seiner eigenen Grundnorm DIN 
820 aufgestellte Ordnung einzuhalten.444

                                                 
439 Im Sprachgebrauch der Normungsorganisationen werden Normungsnormen als „methodische Regelungen“ 

oder „Verfahrensrichtlinien“, in der Literatur auch als „Verfahrensnormen“ (Eichener/ Heinze/ Voelzkow 
1993, 397), „Metanormen“ oder in Bezug auf die DIN 820 als „Grundgesetz der Normung“ (Nicklisch, 1983, 
265; Brennecke 1996, 85) oder „Grundsatznorm“ (Eichener/ Heinze/ Voelzkow 1993, 401), bezeichnet. 

440 vgl. Böttger 1979, 34. 
441 vgl. Böttger 1979, 32. Um die Verbraucherinteressen, die Auslöser für die Normenkritik waren, institutionell 

abzusichern, wurde der Verbraucherrat im DIN eingerichtet. Als Ende der 1980er Jahre Kritik an der unzu-
reichenden Berücksichtigung von Umweltinteressen aufkam, wurde die Koordinierungsstelle Umweltschutz 
im DIN geschaffen, die jedoch organisatorisch und finanziell schlechter als der Verbraucherrat abgesichert ist. 
Zudem bezieht sich ihr Aufgabengebiet nur auf die produktbezogene Normung – s. z.B. Brennecke 1996, 94f. 

442 Abgedruckt in: DIN 1987, 43ff. 
443 Anlage 3 des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem DIN: Erläuterungen zu § 1 des 

Vertrags; abgedruckt in: DIN 1987, 48. 
444 vgl. Leitz 1987, 60. 
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Für die Anschlussfähigkeit von Anwendungsnormen,445 an die in den einzelnen Technikberei-
chen einschlägigen Rechtsnormen, sind daher nicht nur die Inhalte dieser Techniknormen ent-
scheidend, sondern es ist auch relevant, dass sie den Normungsnormen entsprechend zustande 
gekommen sind. Sofern die Normungsnormen Zielsetzungen zur Sicherheitsgewährleistung 
festlegen, müssen diese in die Anwendungsnormen einfließen. Daher müssen die Normungs-
normen jedem, der in der Normsetzung mitarbeitet, bekannt sein. Die Normungsnorm des VDI 
schreibt sogar vor: „Vor der Berufung als Mitglied des Ausschusses hat sich jede/r unter-
schriftlich auf die VDI 1000 zu verpflichten.“446 Wegen dieses legitimatorischen Zusammen-
hangs sind sowohl Normungsnormen als auch Anwendungsnormen zu beachten. Normungs-
normen sind deshalb von verstärktem Interesse, weil bei ihnen ein Wandel hin zu immer mehr 
materiellen Sicherheitsfestlegungen festzustellen ist.447

1.3.2.1.1 Sicherheitsphilosophien in Normungsnormen 

Zunächst sollen die Sicherheitsphilosophien der Normungsnormen nachgezeichnet werden. Die 
DIN 820 ist die herausragende technikbereichsübergreifende nationale Normungsnorm. Als 
DIN-Norm ist sie zunächst einmal nur für die Normung im DIN eine Vorlage, es wird jedoch 
empfohlen, dass sich auch andere Normungsorganisationen an diesen Grundsätzen orien-
tieren.448 Teil 12 der DIN 820 „Gestaltung von Normen mit sicherheitstechnischen Festlegun-
gen“ regelt die Gestaltung von solchen Sicherheitsnormen, die, ausschließlich oder in 
einzelnen Abschnitten, sicherheitstechnische Festlegungen enthalten. Er soll langfristig durch 
den bisher nur als Entwurf vorliegenden Teil 120 ersetzt werden.449 Ziel des Entwurfs ist es, 
„allgemeine Gestaltungsregeln, insbesondere für Sicherheitsnormen“, aufzustellen. „Dieser 
Leitfaden bietet Normen eine Struktur für die Aufnahme von Sicherheitsaspekten in Normen; 
er lässt sich auf alle Sicherheitsaspekte anwenden.“450  

Historisch bedingt hat die elektrotechnische Normung auf internationaler, europäischer und 
nationaler Ebene eine eigenständige Normungsorganisation (IEC, CENELEC und VDE), die 
von der jeweiligen Hauptnormungsorganisation (ISO, CEN und DIN) getrennt ist. Daher gibt 
es für elektrotechnische Normung auch eigenständige Normungsnormen. 1970 hat der VDE 
mit dem DIN einen Vertrag geschlossen.451 In der „Deutschen elektrotechnischen Kommission 
in DIN und VDE (DKE)“ werden seitdem unter der Trägerschaft des VDE DIN-Normen erar-

                                                 
445 Der Begriff „Anwendungsnorm“ ist ein neu geschaffener Abgrenzungsbegriff: Alle technischen Normen, die 

keine Normungsnormen sind, werden als Anwendungsnormen bezeichnet. 
446 VDI 1000 (1999) „Richtlinienarbeit. Grundsätze und Anleitungen“, 6. 
447 vgl. Ekardt u.a. 2000, 191ff. 
448 Diese Empfehlung ist für die private Werknormung explizit in DIN 820-1 (1994), 1, zu finden. Einige Nor-

mungsnormen anderer privater Normungsverbände beziehen sich explizit auf sie, so beispielsweise – unter 
dem Gliederungspunkt „Gründruck“ – die Normungsnorm VDI 1000 (1999), 6: „VDI-Richtlinien werden 
sinngemäß nach DIN 820 gestaltet“. 

449 Dieser entspricht dem ISO/IEC Guide 51 „Safety Aspects – Guidelines for Their Inclusion in Standards“ von 
1996. 

450 E-DIN 820-120 1997, 1, 4. 

451 Vertrag vom 13.10.1970, abgedruckt in: DIN 1987, 162. 
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beitet, die gleichzeitig als VDE-Bestimmungen gekennzeichnet sind.452 Die „Sicherheitsnor-
mungsnorm“ in diesem Bereich ist die DIN 31000/VDE 1000 von 1979 „Allgemeine Leitsätze 
für das sicherheitsgerechte Gestalten technischer Erzeugnisse“.453 Sie wird teilweise454 durch 
DIN EN 292 „Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze“ von 
1991/1995 ersetzt. Diese „wurde erarbeitet, um Konstrukteure, Hersteller und andere Inter-
essenten bei der Interpretation der wesentlichen Sicherheitsanforderungen zu unterstützen, um 
Übereinstimmung mit der europäischen Gesetzgebung in Bezug auf die Sicherheit von Ma-
schinen zu erreichen.“455

Sicherheit im Baubereich wird im technischen Regelwerk durch die GruSiBau „Grundlagen 
zur Festlegung von Sicherheitsanforderungen für bauliche Anlagen“ von 1981 angesprochen. 
Die GruSiBau ist keine technische Norm im engeren Sinne. Sie ist insoweit eine Normungs-
norm, wie sie sich als „eine Grundlage für die Ausarbeitung von technischen und organisator-
ischen Regelwerken für bauliche Anlagen und die Erstellung technischer Bestimmungen au-
ßerhalb des Geltungsbereichs von Regelwerken“ versteht.456 Sie liefert dadurch die Basis für 
verallgemeinerbare Sicherheitsaussagen durch die Erarbeitung eines „baustoff- und bauart-
übergreifenden Sicherheitskonzepts“.457 Sie ist eine „Quasi“-Normungsnorm, als ihr Aus-
gangspunkt die Gewährleistung von Sicherheit ist und sie nur diesbezüglich Aussagen zur Ge-
nese von technischen Normen trifft. 

Neben den dargestellten technikbereichsspezifischen Normungsnormen im Feld der Elektro-
technik und des Bauwesens gibt es andere Normungsnormen, die jeweils nur für das Arbeits-
feld der jeweiligen Normungsorganisation gelten. Für die Abwassertechnische Vereinigung 
stellt das Arbeitsblatt A 400 beispielsweise eine solche Normungsnorm dar. Diese problemspe-
zifischen Normungsnormen enthalten selten Aussagen zur Sicherheit. Sie sind überwiegend 
formale Normen, die das Verfahren der Normung in der jeweiligen Normungsorganisation ein-
heitlich regeln wollen. 

                                                 
452 Warner 1984, 57; s. auch VDE 0022 1996 „Satzung für das Vorschriftenwerk des Verbandes Deutscher 

Elektrotechniker VDE e.V.“ 

453 In ihr wird Sicherheit in drei Stufen angestrebt: als konstruktiver Sicherheitsschutz (das „Hinwegentwerfen“ 
von Störfällen), durch Schutzmaßnahmen und in Form von hinweisender Sicherheitstechnik. Die letzte Stufe 
resultiert aus der Einsicht, dass es keine absolute Sicherheit geben kann. 

454 DIN EN 292-1 1991, 1: „Für das, was nicht von DIN EN 292 Teil 1 und Teil 2 abgedeckt ist, gilt DIN 
31000/VDE 1000 (Ausgabe 03.79).“ So sind DIN EN 292 Teil 1 und Teil 2 nur auf Personenschäden abge-
stellt. 

455 DIN EN 292-1 1991, 2. Die DIN EN 292 konkretisiert als eine harmonisierte Norm die europäische Ma-
schinenrichtlinie, die durch das deutsche Gerätesicherheitsgesetz umgesetzt wurde. 

456 GruSiBau 1981, 7. 
457 GruSiBau 1981, 3. Die DIN 18800 „Stahlbauten. Bemessung und Konstruktion“ ist die erste Umsetzung der 

GruSiBau. Die Auswirkungen der Sicherheitsphilosophie auf und ihre Weiterentwicklung durch die Vor-
schläge zur Überarbeitung der DIN 1045, die auch über die Diskussion zur Neufassung der Eurocodes ange-
regt werden, als der wichtigsten Massivbaunorm, sind vielfältig. E DIN 1045 hat eine „neue Sicherheitskon-
zeption“, wobei darunter die Bezugnahme auf die Methode der Grenzzustände verstanden wird. „Die 
Methode der Grenzzustände ist dadurch gekennzeichnet, dass der zufällige Charakter der Einwirkungen und 
der Baustoffeigenschaften über statistische und wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze näherungsweise er-
fasst wird.“ (Fischer 1998, 930). 
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Zusammenfassend können Normungsnormen, die sich auf den formalen Ablauf der Genese 
von technischen Normen im Allgemeinen und von Sicherheitsnormen im Besonderen be-
ziehen, von solchen, die auch auf die sicherheitsrelevanten Inhalte der Normen Einfluss 
nehmen wollen, unterschieden werden. Die Inhalte von Normungsnormen wandeln sich zu-
nehmend von formellen zu immer mehr materiellen Anforderungen. Die neueren 
Normungsnormen übernehmen auch eine Funktion für die Technikgenese und nicht nur für die 
Normgenese. 

1.3.2.1.1.1 Sicherheitsdefinition 

Die Ziele sind in den einzelnen Normen in Form einer Sicherheitsdefinition festgelegt. Sie 
stimmen insoweit überein, als sie Sicherheit als das Fehlen von Gefährdungszuständen ver-
stehen und diese nach Wahrscheinlichkeit und Schwere möglicher Schäden bestimmen. Eine 
Sicherheitsnorm ist nach DIN 820-12 eine Norm, „in der Festlegungen zur Abwendung von 
Gefahren für Menschen, Tiere und Sachen (Anlagen, Bauwerke, Erzeugnisse u.ä.) enthalten 
sind.“ Dabei wird zur Definition des Begriffs „Sicherheit“ auf DIN EN 45020 verwiesen,458 
die unter Sicherheit die „Freiheit von unvertretbaren Schadensrisiken“ versteht. Hierzu wird 
angemerkt, dass unter Ausgleich verschiedener, auch nichttechnischer Faktoren „vermeidbare 
Schadensrisiken für Personen und Güter auf ein vertretbares Ausmaß vermindert werden“ 
sollen.459  

In E-DIN 820-120 ist Sicherheit definiert als das „Fehlen unvertretbarer Risiken“, wobei unter 
Risiko die „Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Gefährdung, die einen Schaden hervorruft, 
und Grad der Schwere dieses Schadens“ verstanden wird. Der Schaden ist eine „direkte oder 
durch eine Sachbeschädigung oder Schädigung der Umwelt indirekt hervorgerufene Körper-
verletzung oder Gesundheitsschädigung.“460 Im Sicherheitsziel werden Verletzungen von 
Rechtsgütern Dritter somit nur wahrgenommen, wenn sie zu personenbezogenen Beeinträchti-
gungen führen. Wenn hier tatsächlich, nimmt man den Text wörtlich, der Sachgüterschutz 
Dritter nicht eingeschlossen ist, so wäre die Anschlussfähigkeit an das Recht sehr beschränkt. 

Eine ebenso personenbezogene Betrachtung findet sich in DIN EN 292. Risiko ist hier definiert 
als „eine Kombination der Wahrscheinlichkeit und des Schweregrades der möglichen Ver-
letzung oder Gesundheitsschädigung in einer Gefährdungssituation.“461

Die GruSiBau definiert Sicherheit unter Bezugnahme auf Tragfähigkeit und Gebrauchsfähig-
keit als eine Wahrscheinlichkeitsaussage. „Sicherheit wird hier als allgemeine, qualitative An-
forderung an bauliche Anlagen verstanden. Durch technische Anforderungen, z.B. an die Trag-
fähigkeit und Gebrauchsfähigkeit, die mit ausreichender Zuverlässigkeit zu erzielen sind, wird 
dieser qualitativen Anforderung im Hinblick auf bestimmte technische Aspekte ent-
sprochen.“462 Zuverlässigkeit ist als qualitative Beschreibung der „Wahrscheinlichkeit für die 
Einhaltung von Anforderungen, zum Beispiel an die Trag- und Gebrauchsfähigkeit, während 

                                                 
458 DIN 820, DIN 820-3 1998, 4. 

459 DIN EN 45020 1998, 11. 

460 E-DIN 820-120 1997, 5, entsprechend DIN EN 45020 1998 = ISO/IEC Guide 2 1996, 2.5. 
461 DIN EN 292-1 1991, 4. 
462 GruSiBau 1981, 61. 
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der vorgesehenen Nutzungsdauer“ und als quantitative Beschreibung der „Wahrscheinlichkeit 
des Nichtüberschreitens eines gegebenen Grenzzustandes im Bezugszeitraum“ zu verstehen. 

Der Prototyp von Sicherheit in den nationalen und elektrobezogenen Normungsnormen ist Ar-
beitssicherheit, der baubezogenen (Quasi-)Normungsnorm liegt prototypisch die Integrität der 
Anlage zu Grunde. Umweltschutzaspekte spielen bei der Beschäftigung mit der Sicherheit von 
Technik in den Normungsnormen eine untergeordnete Rolle. Daher ist zu überdenken, ob der 
Sicherheitsbegriff der Normungsnormen nicht ausdrücklich Umweltschutzaspekte berück-
sichtigen sollte. 

1.3.2.1.1.2 Sicherheitskriterien und -maßstäbe 

Die Normungsnormen enthalten, neben Kriterien, die an die Formulierung von Sicherheits-
normen gelegt werden, auch Kriterien, die sich auf die Inhalte von Sicherheitsnormen be-
ziehen. 

In materieller Hinsicht bleibt die DIN 820-12 allgemein: Der Anwendungsbereich von Sicher-
heitsnormen muss durch eindeutige Merkmale, wie zum Beispiel Bauart, Leistung, Maße, Ge-
schwindigkeit sowie Art und Dauer des Betriebs, abgegrenzt sein. Konkreter werden die An-
forderungen nicht benannt. Die materiellen Anforderungen werden nur über den Umweg über 
formelle Anforderungen formuliert: Eine Hauptanforderung an Sicherheitsnormen ist, dass sie 
so konkret wie möglich sind und die Überprüfung ihrer Einhaltung ermöglichen. Relati-
vierende Formulierungen, wie zum Beispiel „weitgehend, ausreichend, geeignet, möglichst, 
leicht, schwer, allgemein, normal, optimal, üblich, vereinbarungsgemäß, nach Vereinbarung, 
bei Bestellung angeben, nach Wahl des Herstellers“, dürfen bei Sicherheitsnormen nicht an-
stelle konkreter Angaben angewendet werden.463 Das Problem, dass mit zunehmenden Kon-
kretisierungsgrad die Anzahl der Anwendungsfälle abnimmt, wird nicht thematisiert. 

Der Norm-Entwurf DIN 820-120 unterscheidet sich von der DIN 820-12 insbesondere in sei-
nem Ansatz. Er verfolgt eine Strategie zur Risikominderung, die auf die konkrete Technikge-
nese und nicht primär auf die Genese von Normen zielt. Sie beginnt mit der Identifikation des 
vorgesehenen Verwendungszwecks und der vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwen-
dungen. Beides wird der Feststellung von Gefährdungen zu Grunde gelegt. Daraufhin werden 
die einzelnen Risiken eingeschätzt und bewertet. Es muss die Entscheidung gefällt werden, ob 
es sich hierbei um ein tolerierbares Risiko (Risiko, das basierend auf den aktuellen gesell-
schaftlichen Wertvorstellungen in einem gegebenen Zusammenhang tragbar ist) handelt. Falls 
Risiken nicht tolerierbar sind, müssen Schutzmaßnahmen zur Risikominderung ergriffen wer-
den, wobei sich diese Maßnahmen sowohl auf Hersteller (Eigensicherheit, Schutzvorrichtun-
gen, Informationen zu Gebrauch/Montage), als auch auf Benutzer (Schulungen, persönliche 
Schutzausrüstung, Organisation) beziehen können. Der Ansatz zur Risikominderung enthält 
zwar gegenüber der alten DIN 820-12 ein in sich geschlossenes Konzept, aber es fehlt doch 
eine Kriterienfestlegung. Konkreter wird es lediglich bei den Gefährdungen: Gefährdungen 
mechanischer, elektrischer, thermischer, chemischer, biologischer Art sowie Lärm- und Vibra-
tionsgefährdungen, Feuer-, Explosions- und Strahlungsgefährdungen sind jeweils mit Beispie-
len erläutert. 

                                                 
463 vgl. DIN 820-12 1995, 3. 
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In der E-DIN 820-120 werden drei Arten von Normen unterschieden: Sicherheitsgrundnorm, 
Sicherheitsgruppennorm und Sicherheitsnorm für Produkte. Diese Normen-Hierarchie findet 
sich parallelisiert in der DIN EN 292: Dort werden Normen vom Typ-A, -B und -C unterschie-
den. Der Konkretisierungsgrad der Kriterien nimmt dabei zu.464

Zwei Unterabschnitte des ersten Teils der DIN 292 beschäftigen sich mit einer „Strategie für 
die Auswahl von Sicherheitsmaßnahmen“ und „Risikobewertung“. Die Strategie umfasst sechs 
Punkte: 1. Grenzen der Maschinen festlegen, 2. Gefährdungen identifizieren und das Risiko 
abschätzen, 3. Gefährdungen beseitigen oder das Risiko so weit wie möglich einschränken, 4. 
Schutzeinrichtungen – trennende und nicht trennende – gegen verbleibende Risiken einbauen, 
5. den Benutzer über Restrisiken informieren und davor warnen und 6. zusätzliche Vorsichts-
maßnahmen in Betracht ziehen. Der zweite Teil hat vier große Unterabschnitte: „Risikomin-
derung durch Konstruktion“, „Technische Schutzmaßnahmen“, „Benutzerinformation“ und 
„Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen". Hier finden sich zahlreiche äußerst ausführliche Sicher-
heitskriterien, beispielsweise „Verwendung von eigensicheren Techniken, Verfahren, Energie-
versorgung“, „Anwendung von Sicherheitsgrundsätzen bei der Konstruktion von Steuersys-
temen“, „Verdoppelung (oder Redundanz) ‚kritischer‘ Bauteile“. 

Für die beiden zentralen Zielbereiche der GruSiBau, Tragfähigkeit465 und Gebrauchsfähigkeit, 
gibt es einen Katalog von Sicherheitskriterien. Die Grenzzustände der Tragfähigkeit und 
Gebrauchsfähigkeit werden beschrieben und drei Sicherheitsklassen zugeordnet. Mit Hilfe der 
Sicherheitskriterien werden die Bedingungen der Grenzzustände beschrieben. Als Kriterien für 
die Grenzzustände der Tragfähigkeit sind zum Beispiel der Verlust des globalen Gleichge-
wichts (z.B. kinematische Kette, Gleiten, Umkippen), Stabilitätsversagen, Bruch oder bruch-
naher Zustand von Teilen der baulichen Anlage (z.B. Querschnittsversagen), der Verlust von 
Funktionen, die mit erheblicher Gefahr (z.B. Gasdichtigkeit von Kernkraftwerksbauten, Dich-
tigkeit von Behältern mit chemischen Schadstoffen) verbunden sind, und Ermüdung und Al-
terung genannt. Die Grenzzustände der Gebrauchsfähigkeit sind zum Beispiel unzulässige Ver-
formungen und Rissbildungen oder nicht tolerierbare Erschütterungen und Schwingungen.466 
Die GruSiBau enthält einige wichtige auf den Entwurf bezogene Passagen. Dies macht einen 
erheblichen Teil der inhaltlich-materiellen Ausrichtung der GruSiBau aus. 

1.3.2.1.1.3 Sicherheitsnachweise 

Insgesamt ist das technische Regelwerk wenig entwurfs-, dafür aber stark nachweisorientiert. 
Die Bedeutung der Sicherheitsnachweise wird in der DIN 820-12 durch die formale Anfor-
derung betont, dass in Sicherheitsnormen ein gesonderter Abschnitt „Prüfung“ vorgesehen ist, 
der Festlegungen darüber enthält, wie die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderun-
gen vollständig und eindeutig geprüft werden kann. Als zusätzliche qualitative Anforderung 

                                                 
464 Sehr wichtig für die Beurteilung von Sicherheit ist die Typ-A Norm EN 1050 „Leitsätze zur Risikobeur-

teilung“ von 1997. Sie ermöglicht eine Risikobewertung, wie sie nach der Maschinenrichtlinie gefordert ist. 
465 Der Begriff der Tragfähigkeit wurde als Oberbegriff neu geschaffen für all jene Eigenschaften und Zustände, 

die ansonsten mit Standsicherheit, Tragsicherheit, Stabilität oder Integrität bezeichnet werden. Der Begriff der 
Gebrauchsfähigkeit wurde jedoch inzwischen wieder weitgehend durch den der Gebrauchstauglichkeit ersetzt. 
Beide Begriffe schließen die Forderung nach Dauerhaftigkeit ein. 

466 vgl. GruSiBau 1981, 20. 
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sollen Prüfergebnisse innerhalb von definierten Grenzen reproduzierbar sein.467 Mit dieser 
Merkmalstrias aus Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Reproduzierbarkeit sind sehr hohe An-
forderungen an die Ausgestaltung des Sicherheitsnachweises in den Anwendungsnormen ge-
stellt. 

Im Bereich des Bauwesens kommt es durch das europäische technische Regelwerk zu einem 
tiefgreifenden Wandel der Sicherheitskonzepte und damit der Sicherheitsphilosophien im deut-
schen technischen Regelwerk. Hier findet zur Zeit ein Wechsel von deterministischen Nach-
weiskonzepten hin zu probabilistischen statt, weil dies wirklichkeitsnähere Beschreibungen 
ermöglicht.468 Das Sicherheitskonzept der DIN 1045-1 zum Beispiel beruht grundsätzlich auf 
dem Nachweis der Einhaltung oder Unterschreitung einer festgelegten Versagenswahrschein-
lichkeit.469

1.3.2.1.2 Zusammenfassende Diskussion: Sicherheitsphilosophien in Normungsnormen 
und Anwendungsnormen 

Die hier anhand von wenigen technischen Normen erfolgte exemplarische Untersuchung von 
Sicherheitsphilosophien gibt Anlass zu der Vermutung, dass die „Anwendungsnormen“ den 
Sicherheitsdefinitionen der nationalen und elektrotechnischen Normungsnormen nicht entspre-
chen,470 was zum Beispiel an der inkonsequenten Verwendung von modalen Hilfsverben zu 
belegen ist.471 Im Baubereich ist zwischen der (Quasi-)Normungsnorm, der GruSiBau, und 
den Anwendungsnormen DIN 18800 und DIN E 1045 eine Übereinstimmung festzustellen. 
Beispielsweise die in der Veröffentlichung zum Forschungsprojekt472 ausführlich untersuchte 
Anwendungsnorm VDI 2263 hat ein eigenes, anspruchsvolles Sicherheitskonzept. In diesem 
Fall scheint es also kein Mangel zu sein, dass die Anwendungsnorm nicht der Normungsnorm 
folgt. Trotzdem ist auch der umgekehrte Fall denkbar, dass ein Abweichen von der Normungs-
norm die Anwendungsnorm „unsicherer“ macht. Doch stellt sich generell die Frage, ob eine 
Anwendungsnorm, die die Normungsnorm nicht beachtet, zur Konkretisierung von unbe-
stimmten Rechtsbegriffen herangezogen werden kann. 

Bei den neueren Normungsnormen wird der Versuch unternommen, Sicherheitskriterien und 
ihre Maßstäbe so konkret wie möglich zu gestalten. Damit werden klarere Grundvorgaben für 
Sicherheitsaussagen geschaffen. Gleichzeitig zeigen diese jüngeren Anstrengungen, dass 
grundsätzliche sicherheitstheoretische Überlegungen zuvor kaum explizit thematisiert wurden. 

                                                 
467 DIN 820-12 1995, 4. 

468 vgl. Merek/Gustar 1999, 62. 
469 vgl. Zilch/Staller/Rogge 1999, 260. 
470 Es gibt zwar z.B. im DIN institutionalisierte Stellen, die alle Normentwürfe auf ihre Übereinstimmung mit 

Sicherheitsüberlegungen der Normungsnorm überprüfen sollen. Dies scheint jedoch nicht ausreichend zu sein, 
um die Sicherheitsvorstellungen der Normungsnormen in die einzelnen Normungsgremien hinein zu tragen, 
zumal es sich hierbei zumeist um eine nachträgliche Überprüfung handelt. 

471 Anforderungen an Sicherheitsnormen nach DIN 820-12 (1995), 2f.: Im Titel muss das Wort „Sicherheit“ ent-
halten sein, für Anforderungen an sicherheitstechnische Festlegungen sind als modale Hilfsverben für Gebote 
„müssen“ und für Verbote „dürfen nicht“ anzuwenden, Vorschriften (Gesetze, Verordnungen u.ä.) müssen 
konkret mit Fundstelle benannt werden.  

472 vgl. Ekardt u.a. 2000. 
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Somit ist davon auszugehen, dass bei der überwältigenden Mehrzahl der bestehenden tech-
nischen Normen keine einheitlichen Vorstellungen systematischer Sicherheitsüberlegungen im 
Normungsprozess vorlagen. In den Überarbeitungen der Normungsnormen ist der Versuch zu 
erkennen, Sicherheitsphilosophien als generelle Grundlage zur Produktion von Sicherheitsaus-
sagen ausdrücklicher zu benennen und einheitliche allgemeingültige Vorgehensmuster zu 
schaffen. Die meisten expliziten Sicherheitsüberlegungen, die technischen Anwendungsnor-
men zu Grunde liegen, beziehen sich jedoch nicht auf den Umweltschutz, sondern vielmehr 
überwiegend auf den Arbeitsschutz. Hier wäre eine Ausweitung auf alle Sicherheitsdimensio-
nen wünschenswert. 

1.3.2.2 Steuerungskonzepte technischer Normen 

Die Steuerungskonzepte technischer Normen werden – parallel zur Darstellung im Bereich 
rechtlicher Normen – auf Steuerungsziele, Steuerungsinstrumente und Vorstellungen zur Steu-
erungswirkung untersucht. 

1.3.2.2.1 Steuerungsziele 

Die Steuerungsziele technischer Normen beziehen sich nicht nur auf die Sicherheit. Mit der 
technischen Normung werden allgemein unterschiedliche Ziele verfolgt. Neben die ursprüng-
lich prägende Zielsetzung, mit technischen Normen die Kompatibilität technischer Produkte zu 
erreichen, sind zunehmend weitere Zielsetzungen getreten.473 In aller Regel verfolgen einzelne 
technische Normen mehrere dieser Ziele gleichzeitig. Dabei wird die Auswahl von Schutzzie-
len vom jeweiligen Anwendungsfeld der Norm her bestimmt. Sicherheitstechnische Normen 
für den Produktionsprozess zielen zumeist vorrangig auf den Arbeits-, Anlagen- und Umwelt-
schutz, produktbezogene Sicherheitsnormen hingegen vorrangig auf den Konsumentenschutz. 
Dem Umweltschutz, als ausdrücklich verfolgter Zielsetzung bestimmter Normen, kommt eine 
zunehmend wichtige Bedeutung zu. 

Die Sicherheitsgewährleistung als Zielsetzung technischer Normung kann mit anderen Zielen 
in Konkurrenz geraten. Dabei können insbesondere ökonomische Ziele eine Rolle spielen. 
Konkurrierende Zielsetzungen werden innerhalb des Normsetzungsverfahrens zum Ausgleich 
gebracht. Die inhaltliche Gewichtung der Zielsetzungen zueinander kann aus der letztlich ver-
abschiedeten Norm jedoch nicht entnommen werden, da technische Normen regelmäßig nicht 
mit einer schriftlichen Begründung versehen werden.474 Zielkonflikte werden – genau wie in 
rechtlichen Normen – nicht aufgelöst. 

                                                 
473 Eine Zusammenstellung der in der Literatur genannten Zielsetzungen, die sich teilweise überschneiden und 

nicht trennscharf sind, ergibt folgendes Bild: Ermöglichung/ Erleichterung der Marktgängigkeit, Erleichterung 
des Lieferanten-Kunden-Verhältnisses, Organisationsressource für Vertragsbeziehungen, Erleichterung der 
innerbetrieblichen Abläufe, ganz generell: Rationalisierung, Qualitätssicherung, Kundenschutz vor Mangel-
ware, Vergleichbarkeit von Produkten (als Voraussetzung für Markttransparenz), Speicherung von Wissen, 
Diffusion von Wissen und von Innovationen, Erleichterung der Genehmigungstätigkeit, Konkretisierung von 
Generalklauseln im Recht, Ordnung eines Technikgebietes, Verständigung in Wissenschaft und Technik und 
Humanisierung der Technik. 

474 VDI 1000 1999, 4: „Protokolle, Beratungsunterlagen sowie vorläufige Richtlinientexte sind vertraulich und 
nur für die Ausschussmitglieder bestimmt.“ S. hierzu kritisch Roßnagel 1993b, 175. 
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Abwägungsentscheidungen werden jedoch nicht nur in der Normgenese, sondern auch in der 
Normanwendung getroffen. Der Ingenieur in einem Bauprojekt muss – genauso wie der Ver-
treter in einem Normungsausschuss – ökonomische, ökologische, soziale, ästhetische Auswir-
kungen verschiedener technischer Lösungen abwägen. Dieser Abwägungsprozess in der Nor-
manwendung unterscheidet sich vom Abwägungsprozess in der Normgenese insofern, als der 
Ingenieur bei der Entstehung von technischen Normen getroffene Abwägungen – die jedoch so 
gut wie nie offengelegt sind – erneut mit anderen Interessen abwägen muss. Für ihn wäre es 
sicher hilfreich, wenn die Abwägungen im Normungsprozess offengelegt würden. Zwar ist 
nicht zu erwarten, dass sich viele Praktiker mit solchen Begründungen beschäftigen würden, 
doch könnten die wenigen, herausragenden Praktiker, die dies tun, als Know-How-Träger zur 
Verbreitung des Normverständnisses beitragen. 

1.3.2.2.2 Steuerungsinstrumente 

Die Steuerungsinstrumente technischer Normen beziehen sich auf die Objekte und die han-
delnden Akteure. Zwischen technischen und rechtlichen Normen besteht ein wesentlicher Un-
terschied in ihrer Durchsetzbarkeit. Die rechtliche Sicherheitsanforderung findet mit den sank-
tionsmächtigen Verwaltungs- und Gerichtsverfahrensregelungen einen festen Verwendungszu-
sammenhang, über den sie „ins Spiel gebracht“ werden kann. 

Innerhalb technischer Normen bestehen sowohl formelle als auch materielle Unterschiede hin-
sichtlich des Anspruchs, mit dem die technische Norm in den jeweiligen Verwendungszu-
sammenhängen eingesetzt werden soll. In formeller Hinsicht werden von allen einschlägigen 
fachtechnischen Verbänden sowohl Normblätter herausgegeben, deren Inhalte von den Norm-
adressaten unbedingt angewandt werden sollen, als auch solche, die einen eher informativen 
Charakter haben.475 Auch innerhalb der „verbindlichen“ Normblätter wird häufig zwischen 
Anforderungen unterschiedlicher Bindungswirkung differenziert, wobei die Unterschiede – wie 
etwa bei den Eurocodes – bereits formal durch ein anderes Druckbild erkennbar sind. 

In materieller Hinsicht können in technischen Normen kognitiv-moralisch die drei Stufen Prin-
zipien, Maximen und operative Sätze unterschieden werden:476 Prinzipien sind umfassende 
Vorstellungen von „Leitmotiven“ einer gesamten beruflichen Praxis oder Lebensführung. Ma-
ximen bewegen sich „unterhalb“ von Prinzipien, aber in deren Dienst und erstrecken sich auf 
einzelne, umfassendere Handlungskomplexe, zum Beispiel auf das Entwerfen eines Tragwerks. 
Operative Sätze beziehen sich dagegen auf einzelne Handlungen der Anwender. Den meisten 
Praktikern ist eine Reflexion der unterschiedlichen Abstraktionsniveaus von Textstellen des 
technischen Regelwerks fremd. Dies heißt jedoch nicht, dass sie in ihrer Praxis nicht etwa 
durch Prinzipien und Maximen geleitet würden. Die bewusste Auseinandersetzung mit den 
Maximen und, in einem noch viel größeren Maß, mit Prinzipien hilft technischen Normen bei 
der Entfaltung ihrer Steuerungswirkung. Das heißt, dass die Steuerungswirkung professionell 
vermittelt ist. Gerade bei operativen Sätzen sind die Darstellungsformen, derer sich technische 
Normen bedienen, häufig sehr konkreter Natur: Visuelle Darstellungsmittel (z.B. Pläne, Zeich-
nungen), zahlenbasierte Darstellungen (z.B. absolute Werte, Tabellen, Berechnungsformeln) 

                                                 
475 Zum Beispiel die „unverbindlichen“ ATV-Merkblätter im Vergleich zu den „verbindlicheren“ ATV-Arbeits-

blättern. 
476 vgl. hierzu ausführlich Ekardt/ Löffler 1991a, 45. 
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und stoffqualitätsbezogene Angaben (z.B. Materialangaben, Angaben über Materialeigen-
schaften) geben konkrete Orientierungen, wie die objektive Technik aussehen sollte. 

Durch die objektbezogene Beschreibung scheinen technische Normen direkt auf die Objektge-
stalt einzuwirken. Technik entsteht jedoch durch Handeln. Technische Normen müssen sich 
daher auf das Handeln beziehen, auch wenn sie viele Anforderungen unmittelbar an die Tech-
nik formulieren. Technische Normen erreichen in der Form operativer Sätze eine sehr hohe, 
aber oftmals triviale Instruktivität. Auch technische Normen gehen davon aus, dass die Instru-
mente nie vollständig instruktiv sind. Nur mit technischen Normen ist keine Technik zu schaf-
fen. Zum technikgestaltenden Handeln müssen andere Aspekte hinzutreten. Hier zeigt sich 
wieder die Notwendigkeit der Kontextuierung, die in Bezug auf jedes (wissenschaftliche) Wis-
sen besteht und eine zentrale subjektive Leistung darstellt. 

1.3.2.2.3 Wirkungsvorstellungen zur Steuerung 

Die Rekonstruktion von Wirkungsvorstellungen stellt sich für technische Normen mangels 
einer Begründung als besonders schwierig dar. Selbst in den Vorblättern der technischen Nor-
men und in der Beschreibung des jeweiligen „Anwendungsbereichs“ waren kaum Anhalts-
punkte für den Wirkungsanspruch zu finden, den die Normungsverbände generell mit dem 
Erlass von technischen Normen verbinden. Auch hinsichtlich des für die Wirkungsvorstellun-
gen wichtigen Anwenderbildes waren äußerst selten Hinweise zu finden. Selbst in der Fach-
literatur wird es kaum thematisiert.477 Die Frage bleibt offen, ob die Normsetzer für den 
Norminhalt 1) von einem idealtypischen Anwender, 2) von dem in der Realität am häufigsten 
vorkommenden Anwendertypus oder 3) vom „geringsten Anwenderlevel“ ausgehen.478

Bezogen auf die Zielsetzung, technische Normen in die externen Verwendungszusammen-
hänge einzubeziehen, bestehen nur allgemein formulierte Wirkungsvorstellungen in dem Sinn, 
dass generell ein Wirkungsanspruch postuliert wird. Dabei findet sich häufig der ausdrücklich 
formulierte Anspruch, an die jeweils in Bezug genommenen Rechtsnormen anschlussfähig zu 
sein.479 Bei den Normungsgremien hängt die erreichbare Anschlussfähigkeit jedoch vom ma-
teriellen Norminhalt und seiner Akzeptanz in der Rechtsanwendungspraxis der Verwaltungen 
und der Gerichte ab. Die technische Norm erhält ihre Wirkung dadurch, dass sie Vertragsbe-
standteil wird oder indem sie an bestimmte Rechtsnormen anschlussfähig ist. Damit nimmt sie 
an der rechtlichen Durchsetzungsmacht teil. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass technische Normen keine expliziten Steuerungskon-
zepte enthalten. Sie müssen rekonstruiert werden. Die Beschreibung der Ziele, Instrumente und 
Wirkungsvorstellungen aus der Perspektive der Normen bereitet erhebliche Schwierigkeiten, 
da über das Normungsverfahren selbst keine öffentlich zugänglichen Materialien vorliegen. 

                                                 
477 Eine Ausnahme bildet in dieser Hinsicht die Expertise von Goffin 1987, die es sich u.a. zum Ziel gesetzt hat, 

das Bild des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton über den „normalen“ Anwender, insbesondere hinsicht-
lich seines Wissen, seiner Auffassungen über Normen und Verantwortlichkeit zu beschreiben (vgl. Goffin 
1987, 2). 

478 siehe auch Kapitel 1.3.4.2 Normanwenderbilder der Normen. 
479 vgl. das Statut der VDI-Kommission „Reinhaltung der Luft“: „Konkretisierung des Stands der Technik nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG“ – vgl. hierzu auch Brennecke 1996, 167 ff. Nach DIN 820, Teil 1, 3 sollen sich 
die DIN-Normen „als ‚anerkannte Regeln der Technik‘ einführen“. 
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Explizite Zielbeschreibungen und Begründungen für die Instrumentenwahl würden die Ab-
sichten von technischen Normen offen legen und somit auch die Anwendung erleichtern, da sie 
den Ingenieur bei einer konkreten Kontextualisierungsleistung in seiner Abwägung unter-
stützen könnten. Eine auf der Grundlage der bloßen Norm vorgenommene Rekonstruktion 
ihres Steuerungskonzepts muss bruchstückhaft bleiben. 

Insbesondere wird der Aspekt des zugrundeliegenden Anwenderbildes (bisher noch) kaum 
thematisiert, obwohl dies eine für die Wirkung einer technischen Norm entscheidende Voraus-
setzung darstellt. Wenn die technische Norm beim potenziellen Anwender ein bestimmtes 
Fachwissen oder auch eine kritische Distanziertheit voraussetzt, die in der Normanwendungs-
praxis nicht allgemein unterstellt werden können, so wäre die technische Norm im besten Falle 
wirkungslos. Möglicherweise könnte eine solche Fehlvorstellung über die Anwender sogar zu, 
die Sicherheit betreffend, kontraproduktiven Resultaten führen. 

1.3.2.3 Wirkungsweisen technischer Normen 

Im Folgenden werden empirisch vorfindbare Steuerungswirkungen technischer Normen darge-
stellt. Diese empirisch beschriebenen Wirkmechanismen könnten auch dazu herangezogen 
werden, die Vorstellungen über die Steuerungswirkungen technischer Normen, die ent-
sprechend dem vorausgegangenen Kapitel sehr diffus und unpräzise sind, zu spezifizieren und 
somit letztlich dazu dienen, Steuerungskonzepte deutlich zu machen. 

1.3.2.3.1 Technische Normen sind besser als ihr Ruf 

Von vielen Befragten wurde eine pauschale Normenschelte geübt, wenn nach ihrer Zufrieden-
heit mit Normen gefragt wurde. Auf Nachfrage wurden aber keine Beispiele für konkrete kriti-
sierte (technische wie rechtliche) Normen aus dem Bereich der untersuchten Fallstudie oder der 
sonstigen eigenen Berufspraxis berichtet. Es wurden allenfalls Beispiele aus der Arbeit von 
anderen referiert.480 Ausweichendes Antwortverhalten der Normanwender war äußerst häufig 
festzustellen. Soweit nach Grundeinstellungen gefragt wurde, haben die Befragten negative 
Allgemeinplätze wiedergegeben. Diese negative Grundhaltung hat aber offensichtlich keine 
Auswirkungen auf die Anwendung von einzelnen konkreten technischen Normen. Vielmehr 
waren die Befragten durchgehend mit den konkreten technischen Normen des eigenen Arbeits-
gebietes zufrieden. 

Vor diesem Hintergrund müssen auch die im Folgenden referierten Aussagen gelesen werden. 
Hierbei haben sich die befragten Ingenieure wieder zumeist auf die technischen Normen „an 
sich“ bezogen. Bei der Bitte um Konkretisierung der Kritik anhand einer bestimmten techni-
schen Norm wurde jedoch die generelle Kritik wieder stark relativiert, entweder durch das 
Fehlen konkretisierender Angaben oder durch die Gesprächspartner selbst, die für ihr eigenes 
Arbeitsgebiet keine Beispiele nennen konnten und die technischen Normen ihres Arbeitsge-
bietes als positiv beurteilten. 

                                                 
480 Int. 49, Abs. 183f.; Int. 14, Abs. 125; Int. 11, Abs. 91; Int. 23, Abs. 266-271; Int. 13, Abs. 110. 
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1.3.2.3.2 Problemadäquanz, Konkretheit und Wirklichkeitsnähe technischer Normen 

Technische Normen könnten unvermeidlicherweise nicht auf eine konkrete Problemkonstitu-
tion und einen konkreten Kontext bezogen sein und damit auch nicht auf das Objekt als Gan-
zes. 

Die Problemadäquanz weist viele Überschneidungen mit dem Thema Konkretheit und Wirk-
lichkeitsnähe technischer Normen auf. Technische Normen können in zweifacher Hinsicht 
wirklichkeitsnah sein: in Bezug auf ihren sachlichen Gehalt oder in Bezug auf ihre Handhab-
barkeit: „Regelinhalt und Regelanwendung bilden zwei gleichermaßen zu beachtende Maß-
stäbe der Wirklichkeitsnähe einer technischen Regel; sie bilden zwei Faktoren der (potenz-
iellen) Wirkung von technischen Normen in der Praxis.“481 Somit könnte man beispielsweise 
bezugnehmend auf die Überarbeitung der wichtigsten Massivbaunorm (DIN 1045) fragen: 
Wird die durch die Überarbeitung intendierte wirklichkeitsnähere Beschreibung des sachlichen 
Gehalts nicht durch wirklichkeitsferne Vorstellungen zur Regelanwendung konterkariert? Ist es 
wirklichkeitsnah anzunehmen, dass das Gros der Praktiker fähig und gewillt ist, sich in einer 
sehr differenzierten Weise mit Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik zu beschäftigen? 

Allerdings gibt es technische Normen, die Problemlösungen vorschlagen wollen, und solche, 
die das nicht tun. Man muss die Normen an ihrem eigenen Anspruch messen. Die VDI-Richt-
linie 2263 beispielsweise will explizit dem Anwenderproblem entsprechen: „Die Mitarbeiter an 
der Novellierung sind davon überzeugt, dass die überarbeitete Richtlinie den Praktikern für 
viele Anwendungsfälle und anlagenspezifische Probleme Hilfestellung und Lösungsmöglich-
keiten bieten wird.“482  

Zur „Konkretheit“ technischer Normen wurden widersprüchliche Aussagen erhoben. Zunächst 
sei darauf verwiesen, dass der Konkretheitsgrad von technischen Normen sehr schwankt. 

Frage: „Enthalten die verschiedenen technische Normen, die Sie einhalten müssen, konkrete Anwei-
sungen oder benötigen Sie noch erhebliches eigenes Wissen und Erfahrungen?“ 

Antwort: „Ich hatte mal das Problem mit einer Dränage, die um das Bauwerk gelegt werden sollte. 
Mit der Vorschrift und den Richtlinien konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich konnte nichts be-
rechnen, nichts machen. Erst als ich mich dann erkundigt habe, wie das ausgeführt wird, konnte ich 
es nachvollziehen, wie es der Vorschrift entspricht. Es gibt vielleicht beides. Auf der anderen Seite: 
Die Dachdeckerrichtlinien sind wirklich so konkret und praktisch aufgestellt, da können Sie nichts 
falsch machen. Sie müssen nur das raussuchen, was Sie gerade benötigen, und dann steht darin, das 
muss 6 cm und das 15 cm sein. Das können Sie sofort umsetzen. Da gibt es riesige Unterschiede.“ 

Frage: „Sind die Unterschiede von der Sache her bedingt?“ 

Antwort: „Nein, ich glaube eher von dem Ausschuss, der das bearbeitet. (lachen) ... Ich sehe das so: 
Wenn das Praktiker machen, die stellen es ganz anders auf, als wenn jemand das macht, der das Ge-
biet umschreiben und rechtlich absichern will. Dann wird das alles so schwammig, und Sie können 
nichts mehr damit anfangen.“483

                                                 
481 Ekardt/ Löffler 1991a, 44 – Hervorhebungen im Original. 

482 Scholl 1984, 45. 

483 Int. 23, Abs. 241-244. 
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Der gleiche Gesprächspartner, der hier zu unkonkrete technische Normen kritisiert, hat später 
eine auf ein Mindestmaß reduzierte Anleitung seiner Arbeit durch technische Normen ge-
wünscht. Regelorientierte Ingenieure suchen am stärksten Halt in möglichst konkreten, opera-
tiven Sätzen. Widersprüchliche Anforderungen an die Konkretheit sind fast ausschließlich bei 
ihnen zu finden: Sie wollen, von ihrem Anspruch her, möglichst viel Freiheit in ihrer Arbeit ha-
ben, sagen aber gleichzeitig, dass ihnen konkrete technische Normen als Raster für ihre Arbeit 
lieber sind. Dies lässt sich vielleicht damit erklären, dass sie gar nicht die aus der unreglemen-
tierten Freiheit entstehende größere Verantwortung zu übernehmen bereit sind, und vielleicht 
auch, dass sie den Anforderungen kognitiv (auch aufgrund ihres Ausbildungsstandes) nicht 
gewachsen sind. Dieser Wunsch nach Handlungssicherheit ist nicht nur auf technische Normen 
beschränkt. Zu ähnlichen Ergebnissen kam Eva Senghaas-Knobloch mit ihrem Team in empi-
rischen Untersuchungen zu Entwicklungsingenieuren, als sie resümiert: Es „schlagen offenbar 
zwei Herzen in der Brust der Entwickler: Auf der einen Seite begrüßen sie klare Zielvorgaben, 
weil diese Handlungssicherheit geben und entlastenden Charakter haben, auf der anderen Seite 
aber empfinden sie Vorgaben (..) als Restriktionen, die ihren Entwicklungsspielraum einengen 
und ihre Kreativität für bessere Lösungen beeinträchtigen.“484 Auch Professionelle und Semi-
Professionelle wünschen sich für ihre eigene Arbeit technische Normen, die ihnen möglichst 
viel Freiraum lassen. Da sie aber wissen, dass sie von technischen Normen abweichen können, 
dies tatsächlich tun und gleichzeitig bedenken, dass vielfach für die „einfacheren Praktiker“ 
konkrete Anleitungen gebraucht werden, kritisieren sie technische Normen mit einem hohen 
Konkretheitsgrad nicht. Es zeigt sich hieran, dass die Einstellungen zur Konkretheit von Nor-
men eng mit der Wahrnehmung ihrer Verbindlichkeit verbunden sind. 

Zudem stellt sich die Frage, ob sehr konkrete technische Normen in der Technikgenese einer 
Anlage überhaupt greifen können. Es wurde in vielen Gesprächen betont, dass angesichts des 
Einzelfallcharakters der zu lösenden Probleme eine sehr konkrete Detailregelung oftmals gar 
nicht möglich sei. 

Frage: „Der Zuschnitt eines Problems entspricht typischerweise nicht dem Zuschnitt von Normen?“ 

Antwort: „Das kann man so sagen. (...) Auf einer Kläranlage ist die Verfahrenstechnik, die dort ein-
gebaut wird, sehr individuell. Insofern müssen Sie da auch eine individuelle Problemlösung anstre-
ben.“485

Mit der zunehmenden Konkretheit einer technischen Norm nimmt die Anzahl der Fälle ab, auf 
die sie angewendet werden kann. Als Lösungsmöglichkeit wurde von einem Gesprächspartner 
vorgeschlagen, technische Normen zu schaffen, die dem Ingenieur einen „roten Faden“ bieten, 
von dem aus auf andere konkretere technische Normen verwiesen wird. Mit diesen befasst man 
sich dann nur, wenn man eine Spezialfrage zu lösen hat.486 Diese, die technischen Normen 
konkretisierenden, technischen Normen, könnten dabei einen noch unverbindlicheren Cha-
rakter bekommen. Vorbild könnte das ATV-Regelwerk mit der Aufteilung in Arbeitsblätter 
und Merkblätter sein. 

                                                 
484 Senghaas-Knobloch/ Müller 1999, 99. 
485 Int. 65, Abs. 119f. 

486 Int. 64, Abs. 143. 
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Ähnliche Ansätze werden in Bezug auf die Zulassung von Alternativlösungen verfolgt. Das 
Problem der Zulassung von Alternativlösungen „lässt sich durch die Schaffung verschiedener 
Normen lösen: So könnten Technische Normen verfasst werden, die einen Rahmen setzen, der 
verschiedene, auch innovative Lösungen zulässt. Diese Normen könnten durch Normen ergänzt 
werden, die verschiedene Varianten im Einzelnen beschreiben. Das ATV-Regelwerk mit 
seinen Arbeitsblättern einerseits und den Merkblättern andererseits stellt einen Versuch dar, ein 
solches gestuftes System zu schaffen.“487 Insgesamt wurde das ATV-Regelwerk (mit Aus-
nahme von Kritik an den Bemessungsvorschriften nach ATV A 131) sehr positiv von den Be-
fragten beurteilt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Widersprüchliche Anforderungen an die Kon-
kretheit von technischen Normen lassen sich insbesondere bei den „Pragmatikern“ und „Re-
gelorientierten“ finden, was vor allem mit deren (fehlendem) Wissen über die Möglichkeiten 
des Abweichens zusammenhängen dürfte. Losgelöst davon besteht das Problem, wie konkret 
eine technische Norm sein soll – und sein kann. Hilfreich ist es hierzu, Problemadäquanz und 
Wirklichkeitsnähe von technischen Normen als Maßstäbe für die Konkretheit heranzuziehen. 
Gestufte Systeme sind ein Ausweg aus der Problematik, können aber gerade in kontrovers dis-
kutierten Bereichen eine ausufernde Normenproduktion in Gang setzen. 

1.3.2.3.3 Innovationswirkungen technischer Normen 

Das Verhältnis von technischen Normen und technischen Innovationen wird in zwei scheinbar 
widersprüchlichen Grundpositionen thematisiert, die sich mit den Schlagworten der „innova-
tionsverhindernden“ und der „innovationsfördernden“ Wirkung technischer Normen beschrei-
ben lassen. Diese Widersprüchlichkeit löst sich jedoch auf, wenn man die wechselseitige Be-
einflussung zwischen Technikentwicklung und Techniknormung auf der Zeitachse und den die 
spezifischen Normanwender berücksichtigt. 

1. Technische Innovation und bestehende technische Normen. Technische Innovationen zeich-
nen sich nach der hier verwendeten Begrifflichkeit dadurch aus, dass sie sich auf eine unver-
traute Erfahrungsgrundlage beziehen. Das bestehende Regelwerk kann hier nicht unmittelbar 
einschlägig sein. Deshalb wird hinsichtlich der Beurteilung der Innovation am Maßstab des 
bestehenden Regelwerks oftmals die Meinung vertreten, dass technische Normen erstens rück-
ständig seien und zweitens die Entwicklung innovativer Technologien tendenziell behinderten: 

„Mit meinen Worten, etwas überspitzt: Ein technisches Arbeitsblatt ist der kleinste gemeinsame 
Nenner oder die gesammelte Erfahrung von vielen verschiedenen Fachleuten auf dem Wissenstand 
von vorgestern, weil die Zusammenstellung eines Arbeitsblatts lange Zeit braucht. Dann ist die 
Technik wieder überholt und es muss alles richtig sein, was darin ist. Und was richtig ist, ist der 
kleinste gemeinsame Nenner.“488

„Wir haben mal festgestellt, dass das Regelwerk den technischen Entwicklungen hinterher hinkt. 
Das liegt in der Sache begründet. Es muss sich erst einmal in der Praxis bewährt haben, bevor es als 

                                                 
487 Int. 47, Abs. 28. 

488 Int. 74, Abs. 170. 
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Regelwerk formuliert werden kann. Es müssen ein paar Filteranlagen gebaut werden, bevor eine 
Norm über Filtration gemacht werden kann.“489

„Dadurch, dass ich mich nicht an bestimmte Vorgaben in dieser Hinsicht halten muss, eröffnen sich 
mir Spielräume, die ich mir auch als Ingenieur wünsche. Ich brauche auch die gestalterische Frei-
heit, um auch das Optimale aus dieser Technologie herauszuholen. In dem Augenblick, wo ich mich 
an eine Vorgabe halten muss, ist die Flexibilität verloren und auch das Optimierungspotenzial. Das 
gilt für jede innovative Technologie. Die darf man nicht an einem bereits vorhandenen Regelwerk 
messen. Das Regelwerk darf nicht im Detail vorschreiben, wie die neue Technologie zu funktio-
nieren hat.“490

In der Untersuchung wurde die Ansicht, dass technische Normen Innovationen nicht behin-
dern, ausschließlich aus der Perspektive von wissenschaftlich „Fortschrittlichen“ vertreten. Bei 
dieser Einschätzung ist jedoch zu beachten, dass diese Anwender grundsätzlich um die norm-
immanenten Abweichungsmöglichkeiten wissen und von dieser Möglichkeit auch Gebrauch 
machen. Das innovationsbehindernde Potenzial der bestehenden technischen Normen realisiert 
sich also erst, wenn die Baubeteiligten den technischen Normen einen hohen Verbindlichkeits-
grad zuschreiben. Außerdem können Anwender auch – trotz ihres prinzipiellen Wissens um die 
Abweichungsmöglichkeit – aus anderen Gründen technische Normen wenig distanziert be-
trachten und sich starr an den Text halten. Die Haltung zur Verbindlichkeit ist daher nicht 
gleichzusetzen mit Distanzlosigkeit. 

2. Auswirkungen der Innovation auf die Normungstätigkeit. In besonderen Fallkonstellationen 
fließen die Erfahrungen der Durchführung der Innovation direkt in eine parallel hierzu laufende 
Normung ein. So diente in der Fallstudie „Kläranlage mit Membrantechnik“ der Bau der An-
lage als Beispiel für die Erarbeitung einer technischen Norm. Diese parallele Entwicklung ei-
ner Norm ist jedoch die Ausnahme. 

„Bei der Membranfiltration ist es schon überraschend, dass die ATV relativ rasch reagiert und sofort 
einen Ausschuss einsetzt. Das ist etwas Besonderes, dass sie das gemacht hat. Das liegt an der Per-
son, Prof. X, (...) dem wir damals auch schon die ersten Impulse gaben, in diese Richtung überhaupt 
einmal zu denken, mit seiner überschussschlammfreien Abwasserreinigung. Der ist Hauptaus-
schussvorsitzender für den Hauptausschuss Abwasserbehandlung. Und da steht es in seiner Macht, 
Ausschüsse einzusetzen, um das schnell anzuregen. Wenn der Hauptausschussvorsitzende sagt, er 
brauche für diese Technik einen richtigen Fachausschuss, wer will ihm widersprechen? Dadurch ist 
das vorangetrieben worden. Wenn das eine andere Person wäre, die zur Membrantechnik sagen 
würde, es ist noch lange nicht soweit und lasst sie erst mal laufen, ob das überhaupt etwas ist. Dann 
ist so eine moderne Technik auch so schnell, wie sie aufgekommen ist, schon wieder versunken. 
Damit brauchen wir uns nicht zu befassen. Dann würde so ein Ausschuss nicht sein. Das ist immer 
wieder personenbezogen.“491

Technische Entwicklungen können also Auswirkungen auf die Normungstätigkeit haben. Auf-
grund der Entwicklungsgeschwindigkeit und verkürzter Produktlebenszyklen bestehen in ver-
schiedenen Normungsgremien Bestrebungen zu „entwicklungsbegleitender Normung“, um die 

                                                 
489 Int. 13, Abs. 122. 

490 Int. 49, Abs. 175. 

491 Int. 13, Abs. 122. 
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Zeitspanne zwischen der erstmaligen Realisation einer Innovation und der Erarbeitung des ent-
sprechenden technischen Regelwerks zu verkürzen.492

3. Auswirkungen der innovationsinduzierten Normungstätigkeit auf die Technikgestaltung. Die 
innovationsinduzierte Normungstätigkeit hat Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. Zu-
nächst einmal besteht mit der technischen Norm die Möglichkeit, die realisierte Innovation im 
unmittelbaren Zusammenhang normativ zu bewerten. Dieser Umstand spielt insbesondere bei 
der Genehmigungsfähigkeit von Nachfolgeaufträgen eine Rolle, da die normative Bewertung 
nunmehr auf der Grundlage einer schriftlich fixierten Beurteilungsgrundlage erfolgen kann.493 
Dabei ist es zunächst einmal unerheblich, in welcher Form die technische Norm zustande 
kam.494  

Auf einer anderen Ebene bewirkt die innovationsinduzierte Normungstätigkeit, dass sich der 
Verbreitungsgrad der betreffenden Technik erheblich erhöht. Wenn man sich hierfür am Nor-
malanwender orientiert und weniger am innovativen Spitzeningenieur, dann kann man aus die-
ser Perspektive den zutreffenden Schluss ziehen, dass eine wesentliche Bedeutung der tech-
nischen Normen darin liegt, als Diffusionsmedium für wissenschaftliches Wissen, und 
letztendlich auch für Innovationen zu dienen. Denn die Einführung neuer technischer Normen 
löst in der Profession massive Weiterbildungsanstrengungen aus, um die Normanwender mit 
den Neuerungen vertraut zu machen.495

Auf einer dritten Ebene kann im Bereich der Produktnormung die innovationsinduzierte und 
entwicklungsbegleitende Normung gezielt zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen genutzt 

                                                 
492 vgl. DIN 1998, 5. Mit der Verkürzung des Erarbeitungszeitraums für DIN-Vornormen auf bis zu sechs Mo-

nate kann der Technikentwicklung eine Orientierung gegeben werden, ehe ein allgemeiner Konsens herge-
stellt werden kann, ehe eine Praxisbewährung nachgewiesen ist. Der insofern begrenzte Konsens wird in ei-
nem ad hoc zusammengestellten, also nicht mehr jedermann zugänglichen Interessenkreis hergestellt. Dies 
wirft zusätzliche Legitimationsfragen auf: „Jede Einbuße an Konsens und Offenheit vermindert den recht-
lichen Status des Dokuments und provoziert Rückfragen an dessen gesellschaftliche sowie kartellrechtliche 
Legitimation.“ – DIN 1998, 5. 

493 Das beschriebene Phänomen konnte am Herdofenkoksfilter einer Müllverbrennungsanlage beobachtet wer-
den. Nachdem diese Komponente in die ersten Pilotanlagen eingebaut worden war, stellte sich das Problem, 
für den absehbaren Einbau in Industrieanlagen und für die damit verbundenen Genehmigungsverfahren keine 
ausreichende Absicherung im technischen Regelwerk zu besitzen. Der 1991 von einem Arbeitskreis aus Ver-
tretern interessierter Kreise und beteiligter Behörden erarbeitete Bericht – LIS-Bericht 1991 – zielte darauf, 
eine Grundlage für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit zu schaffen. „Das LIS-Papier hat überall, bei 
allen Genehmigungsverfahren fast Gesetzescharakter, da kommt man nicht drumrum. Das steht auch schon in 
der Bestellung drinnen. Auch der Besteller will sicher sein, dass das auch berücksichtigt ist.“ (Int. 70, Abs. 
101) Den Zweck erfüllt diese technische Norm noch heute, indem sie von allen Beteiligten als maßgeblicher 
normativer Standard zur Sicherheitsbewertung dieser Komponente anerkannt ist. 

494 Der LIS-Bericht ist nicht in einem formellen Verfahren eines Normungsgremiums zustande gekommen. Ob-
wohl der erarbeitende Arbeitskreis unter dem Dach einer Landesoberbehörde zusammen kam und diese auch 
die Veröffentlichung übernahm, kann er nicht als Verwaltungsvorschrift angesehen werden. Entsprechend der 
Abgrenzung der verschiedenen Steuerungsmedien gehört er zu den technischen Normen im weiteren Sinne. 

495 Zu den entsprechenden Auswirkungen der Einführung der DIN 1045 im Jahr 1972 und der DIN 18800 im 
Jahr 1990 siehe die Ausführungen von Ekardt und Löffler, vgl. Ekardt/ Löffler 1991a, 53. 
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werden.496 Hierbei geht es jedoch nicht um eine generelle Diffusion, sondern um eine Regel-
ung nach dem Motto: „Wer normt, gewinnt.“ 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine generelle Bewertung der Innovationseffekte des 
technischen Regelwerks nur vor dem Hintergrund des angegebenen „Bewertungsmaßstabs“ 
vorzunehmen ist. Aus der Perspektive von „Professionellen“ (hochqualifizierten Ingenieuren 
mit ausgeprägtem professionellem Bewusstsein) ist das Technische Regelwerk sicherlich oft-
mals rückständig, wird jedoch kaum deshalb kritisiert, weil diese Anwender von der Möglich-
keit zur Abweichung wissen und auch davon Gebrauch machen. Bei der Mehrzahl der Ingen-
ieure wirken technische Normen im Gegenteil als Diffusionsmedium für Wissen und 
Innovationen, als Anstoß zur Weiterbildung. 

1.3.2.3.4 Faktische Bindungswirkung technischer Normen 

Technische Normen werden über sehr unterschiedliche Wirkmechanismen in den Prozess der 
Technikgenese eingebracht. Diese Wirkmechanismen werden im Folgenden, hinsichtlich der 
Verbindlichkeit, der Vermitteltheit und der besonderen Wirkung durch die Inbezugnahme 
technischer Normen durch rechtliche Generalklauseln beschrieben. 

Verbindlichkeit technischer Normen. Die Steuerungsleistung einer technischen Norm hängt eng 
mit der ihr zukommenden oder ihr zugeschriebenen Bindungswirkung zusammen. Diese soll 
aus zwei Perspektiven beleuchtet werden: Aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive stellt 
sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen aus der Einhaltung der technischen Norm auf 
die Erfüllung des rechtlich Gebotenen geschlossen werden kann; Aus der ingenieurpraktischen 
Perspektive ist dagegen der Frage nachzugehen, warum technischen Normen im Kreis der An-
wender eine hohe Verbindlichkeit zugesprochen wird. 

Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive ist die Verbindlichkeit technischer Normen differen-
ziert zu betrachten. Sie ist abhängig von der Art der Inbezugnahme durch das Recht, dem nor-
mativen Ort einer „Öffnungsklausel“ und dem normativen Regelungsraum. 

Technische Normen sind für sich genommen rechtlich nicht verbindlich. Das Recht kann auf 
sie Bezug nehmen und ihnen damit Rechtscharakter verleihen. Dies geschieht vielfach und er-
möglicht in vielen Bereichen erst den Vollzug des Umwelt- und Technikrechts. „Eine Anwen-
dungspflicht kann sich aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften sowie aufgrund 
von Verträgen oder sonstigen Rechtsgründen ergeben.“497 Im Folgenden soll nur die Inbe-
zugnahme durch öffentliches Recht, insbesondere Umwelt- und Technikrecht, betrachtet wer-
den. 

Je nach der Art der Inbezugnahme – über Inkorporation, Verweisung oder Generalklauseln498 
– erhält die technische Norm eine unterschiedliche Bindungswirkung. Inkorporation und Ver-

                                                 
496 ISI/TU Dresden 1999, 8 ff. 

497 DIN 820-1 (1996), 3. 
498 „Inkorporation“ ist die auszugsweise oder vollständige wörtliche Übernahme des Textes der technischen 

Norm in den Rechtstext; „Verweisung“ bezeichnet den Hinweis auf eine technische Norm oder Normen-
gruppe mit Nummer und Titel. Wird auf eine bestimmte Version einer technischen Norm unter Nennung des 
Ausgabedatums verwiesen, spricht man von einer „starren“ oder „statischen Verweisung“. Wenn dagegen auf 
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weisung kommen einem direkten „Hyperlink“ – einem eindeutigen Textverweis – auf konkrete 
technische Normen gleich. Wenn technische Normen über Inkorporation oder Verweisung499 
in Bezug genommen werden, ist ihr Rechtscharakter eindeutig. Die konkrete technische Norm 
ist dann verbindlicher Bestandteil der Rechtsnorm. Der Gesetzgeber hat den konkreten Inhalt 
der technischen Norm zum Zeitpunkt der Rechtsetzung gekannt und übernommen. 

In der Mehrzahl der Fälle erfolgt die Inbezugnahme über Generalklauseln. Diese beziehen sich 
auf Standards, wie die „anerkannten Regeln der Technik“ oder den „Stand der Technik“. 
Während in der Rechtstheorie die „anerkannten Regeln der Technik“ weitgehend identisch sind 
mit den in technischen Normen enthaltenen Anforderungen, soll der „Stand der Technik“ über 
die Erkenntnisse und Anwendungen hinausgehen, die in technischen Normen niedergelegt 
sind. Vielmehr sollen für diesen „Stand“ auch das in der Profession vorhandene Wissen und 
seine derzeitigen Umsetzungen berücksichtigt werden. Auch wenn die Gesetz- und Verord-
nungsgeber zur Ausfüllung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs an eine bestimmte technische 
Norm denken, mag – im glücklichsten und seltensten Fall – für den Zeitpunkt der Rechtsetzung 
eine vollständige Kongruenz bestehen. Je weiter sich der Zeitpunkt der Anwendung einer tech-
nischen Norm vom Zeitpunkt der Rechtsetzung entfernt, desto unwahrscheinlicher wird es, 
dass zwischen der technischen Norm und dem „Stand der Technik“ eine Kongruenz vorliegt. 
Die Einschlägigkeit von technischen Normen für diese Generalklausel ist daher einzelfallbezo-
gen zu prüfen. Der Umstand, dass in der Genehmigungspraxis anders vorgegangen wird, ändert 
zwar nichts an der rechtlichen Unverbindlichkeit technischer Normen, ist aber für die Steu-
erungskraft der verwendeten Standards bedeutsam. 

Für DIN-Normen darf aufgrund des Normungsverfahrens nach DIN 820 vermutet werden, dass 
sie zum Genesezeitpunkt den „Stand der Technik“ beschreiben, solange niemand das Gegenteil 
beweist. Eine solche Vermutung kann jedoch für die Regelwerke anderer Akteure der privaten 
Normsetzung nicht gelten. Letztlich werden DIN-Normen, genau wie Normen anderer privater 
Normungsorganisationen, durch die Ausfüllung von Generalklauseln nicht rechtlich verbind-
lich. Den DIN-Normen wird allenfalls ein kleiner Vermutungsbonus zugesprochen.500 Im 
Baurecht wird eine solche Vermutung ausdrücklich angeordnet, sofern die entsprechenden 
technischen Normen von der zuständigen Landesbehörde als technische Baubestimmungen 

                                                                                                                                                           
die Norm „in der jeweils neuesten Fassung“ hingewiesen wird, gilt dies als „gleitende“ oder „dynamische 
Verweisung“. Generalklauseln sind unbestimmte Rechtsbegriffe für technische Entwicklungsstände – s. z.B. 
Reihlen 1996, N3. Die dynamische Verweisung wird übereinstimmend als verfassungswidrig angesehen – 
BVerfGE 47, 285 (311 ff.); Roßnagel, GK-BImSchG, § 7 Rn. 210 m.w.N. Die statische Verweisung kommt 
faktisch der Inkorporation gleich, daher wird oftmals die Formulierung verwendet, technische Normen wer-
den durch Verweisung inkorporiert. 

499 Im Folgenden ist immer nur die statische Verweisung gemeint. 
500 Im Bereich der europäischen Normung kommt es schon seit einiger Zeit zu einer bemerkenswerten Umge-

staltung. Durch die „Neue Konzeption“ der EG in der Harmonisierung technikrechtlicher Vorgaben wurde die 
Bindungswirkung von technischen Normen erheblich erhöht. EG-Richtlinien sollen nicht mehr konkrete An-
forderungen an die Technik stellen, sondern nur noch allgemeine Ziele vorgeben, die durch europäische Nor-
men, zu deren Erstellung die europäischen Normungsgremien von der Europäischen Kommission mandatiert 
werden, ausgefüllt werden. Dadurch entfalten die harmonisierten Normen eine Bindungswirkung, die über 
eine „widerlegbaren Vermutung“ weit hinaus reicht – s. hierzu und den damit verbundenen Legitimations-
problemen näher Roßnagel 1996, 1181 ff.; Jörrisen 1997, 73 ff. 
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eingeführt werden.501 Durch ausdrückliche Vermutungsregelungen wird die Bindung der tech-
nischen Norm an die Rechtsnorm vergrößert. Die Einhaltung der Anforderungen in technischen 
Normen stellt damit bis zur Widerlegung der Vermutung eine hinreichende Bedingung für die 
Erfüllung des rechtlich Gebotenen dar. 

Ein Sonderproblem in der Frage der Verbindlichkeit stellen Öffnungsklauseln dar. Es gibt so-
wohl in rechtlichen als auch in technischen Normen Öffnungsklauseln. Sie dienen in der Regel 
dazu, Innovationen zu erleichtern oder sich auf Besonderheiten des Anwendungskontextes zu 
beziehen. 

Ein Beispiel für Öffnungsklauseln im Recht liefert das Gerätesicherheitsgesetz: 
Nach § 3 Abs. 1 Satz 3 GSG darf „von den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie 
den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften (...) abgewichen werden, soweit die 
gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.“ Rechtliche Öffnungsklauseln ermög-
lichen immer Alternativlösungen, wenn diese das Schutzziel des Rechts ebenso gut erreichen 
wie die in Bezug genommene technische Norm. Insbesondere im Verwaltungsvollzug stellt 
sich häufig auch die Frage, ob die Einhaltung der Anforderungen in technischen Normen eine 
notwendige Bedingung für die Erfüllung des rechtlich geforderten Sicherheitsniveaus darstellt, 
ob also nur über die Regelwerkskonformität die Erfüllung der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik gewährleistet werden könne. Um solchen Auslegungsschwierigkeiten zu be-
gegnen, wurden in einige Gesetze Öffnungsklauseln aufgenommen.502 Damit wurde dem Be-
dürfnis entsprochen, den erforderlichen Sicherheitsnachweis auch dann führen zu können, 
wenn der zu beurteilende Gegenstand von den technischen Normen abweicht. 

Diese Öffnungsklauseln können je nach Fallgestaltung zwei unterschiedliche Bedeutungen ha-
ben. Sind im Anwendungsfeld neben den technischen Normen auch andere Regeln vorhanden, 
die eine allgemeine Anerkennung für sich beanspruchen können, so hat die Öffnungsklausel 
lediglich eine klarstellende Bedeutung, da der Sicherheitsnachweis ohnehin auf der Grundlage 
allgemein anerkannter Regeln erfolgt. Gibt es neben den technischen Normen jedoch keine 
weiteren anerkannten Regeln, auf die der Sicherheitsnachweis gestützt werden könnte, so hat 
die Öffnungsklausel tatsächlich eine materielle Bedeutung, da der Sicherheitsnachweis in die-
sen Fällen ohne Anbindung an eine weitere normative Grundlage geeignet sein muss, unmittel-
bar die Erreichung des rechtlichen Sicherheitsziels zu dokumentieren. Von daher wird durch 
Öffnungsklauseln insbesondere dem Gesetzesvollzug auferlegt, auch alternativ geführte 
Sicherheitsnachweise zumindest zuzulassen und sie am Maßstab des vorgegebenen Sicher-
heitsziels zu überprüfen.503

                                                 
501 S. z.B. § 3 Abs. 3 der Hessischen Bauordnung. 
502 Als Beispiel für solche gesetzlichen Öffnungsklauseln siehe zum Beispiel die bereits oben im Text zitierte 

Vorschrift des § 3 Abs. 1, Satz 3 GSG. In dem Bereich der untersuchten Fallstudien findet sich eine solche 
gesetzliche Öffnungsklausel in § 153 Absatz 1 Satz 3 des neugefassten Niedersächsischen Landeswasserge-
setzes zur Anlagengenehmigung, wonach von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abgewichen 
werden kann, „wenn auf andere Weise dem Wohl der Allgemeinheit mindestens gleichwertig entsprochen 
wird.“ 

503 So antwortete ein Gesprächspartner in einer Genehmigungsbehörde auf die Frage, ob die Öffnungsklausel im 
Niedersächsischen Wassergesetz demjenigen tatsächlich hilft, der vom ATV-Regelwerk abweichen will: 
„Dem hilft es, dass er zumindest den Anspruch auf eine vernünftige Prüfung seiner Unterlagen hat. Und den 
Prüfer verpflichtet es, tatsächlich dahinter her zu gehen und zu sagen, ich mache mit oder ich mache nicht mit. 
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Auch in vielen technischen Normen gibt es Öffnungsklauseln: Von einer technischen Norm 
kann abgewichen werden, wenn die alternative technische Lösung das Regelungsziel der tech-
nischen Norm mindestens genauso gut erreichen kann.504 Wenn eine rechtliche Norm auf eine 
technische Norm Bezug nimmt, die eine Öffnungsklausel hat, so übernimmt das Recht die 
normative Struktur der technischen Norm. Im Regelfall soll die Norm Anwendung finden; Lö-
sungen, die das Ziel der Rechtsnorm und der technischen Norm gleichwertig umsetzen, sollen 
aber nicht ausgeschlossen sein. 

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten: Innerhalb der Verwendung der Generalklauselme-
thode wird die Anbindung an das entsprechende Regelwerk also durch zwei verschiedene Me-
thoden entweder verstärkt oder gelockert. Die Verstärkung geschieht über die gesetzliche Auf-
nahme einer Vermutungsregelung, die Lockerung wird durch die Aufnahme von Öffnungs-
klauseln bewirkt. 

Obwohl technische Normen nicht rechtsverbindlich sind, kann ein Jurist feststellen: „Wo es 
Regelwerke gibt, verhalten sich Ingenieure und Techniker ganz selbstverständlich nach ihnen, 
ohne nach ihrer Bindungswirkung zu fragen.“505 Die Triftigkeit dieser Tendenzaussage ist je-
doch nach Anwendertypen zu differenzieren. Das Verhalten zu technischen Normen ist sogar 
in die Definition der Anwendertypen eingegangen. 

Wenn die Vorgabe rechtlicher Sicherheitsziele also nicht unvermittelt als Begründung für die 
hohe Verbindlichkeit des technischen Regelwerks für die Ingenieurpraxis herangezogen wer-
den kann, dann müssen für diese Bindungswirkung noch andere Gründe maßgeblich sein. Die 
„gleichzeitige Verpflichtung auf Befolgung und Distanz durch die raffinierte Struktur des Re-
gelwerks ermöglicht es, Handeln im einen Grenzfall konkret anzuleiten und zu beschränken, 
im anderen Grenzfall aber auch einen Rahmen verantworteter Freiheit des Handelns zu bie-
ten.“506 Die Steuerungsleistung, die eine technische Norm entfalten kann, hängt ganz stark 
davon ab, welcher Anwender sie in konkrete Technik umsetzt. „Die grundsätzlich und unaus-
weichlich ambivalente Funktion technischer Regeln, nämlich zugleich belastende Restriktion 
und Sicherheit gebende, entlastende Orientierung zu sein, der Phantasie und Innovation auf die 
Sprünge zu helfen oder diese zu entmutigen, realisiert sich bei gleicher Regel je nach Anwen-
dervoraussetzung sehr unterschiedlich. Ausbildung, Erfahrung, Arbeitsposition und schließlich 
auch die berufsverbandliche Organisation können hierfür von Belang sein.“507 Weiterhin ist 
auch die konkrete Aufgabe eine wichtige Bedingung für die Steuerungseffekte einer tech-
nischen Norm. Für die Anwendung gilt somit: Wie technische Normen auf ihren drei Stufen, 

                                                                                                                                                           
Aus den und den Gründen. Der eine muss begründen, warum er glaubt, abweichen zu können, und der andere 
muss sagen, ich kann diese Abweichung aus den und den Gründen nicht akzeptieren. Da reicht es einfach 
nicht zu sagen, in der ATV steht es anders.“ (Int. 27, Abs. 201-204). 

504 In diesem Zusammenhang ist auch die Verpflichtung zum eigenverantwortlichen Umgang mit der technischen 
Norm zu sehen, die auf vielen Vorblättern zu finden ist. Wer entsprechend der technischen Norm plant und 
baut, ist trotzdem nicht seiner Verantwortung enthoben, falls es z.B. zu einem Störfall kommt. Daher bedeutet 
ein verantwortungsvoller Umgang mit technischen Normen auch, von diesen abzuweichen, sofern dies erfor-
derlich ist. 

505 Gusy 1995, 106. 

506 Ekardt/ Löffler 1991a, 49. 

507 Ekardt/ Löffler 1991a, 51. 
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Prinzipien, Maximen und operative Sätze, in Anspruch genommen werden, darüber entschei-
den Person und Aufgabe.508

In der Praxis der Normanwendung ist zwischen dem Abweichungswissen und der Ab-
weichungspraxis zu unterscheiden. Es ist durchaus möglich, dass man von der Möglichkeit des 
Abweichens von einer technischen Norm Kenntnis hat, aber davon keinen Gebrauch macht. In 
den Fallstudien gab es eine – überdurchschnittlich – große Anzahl von Ingenieuren, die von 
technischen Normen abgewichen sind.509 Im Regelfall wissen die Ingenieure zwar um die 
Möglichkeit, von der Norm abzuweichen, ohne jedoch davon Gebrauch zu machen. Welche 
Gründe könnten hierfür ausschlaggebend sein? Zur Beantwortung dieser Frage werden im Fol-
genden verschiedene Ansätze aufgezeigt, die teilweise ineinander greifen und daher auch nicht 
in der Reihenfolge ihrer Darstellung gewichtet sein sollen. 

Orientierung der Genehmigungsbehörde an technischen Normen. Ein regelwerkskonformer 
Entwurf wird von der Behörde leichter akzeptiert. Es ist dagegen schwierig, einen abweichen-
den Entwurf gegenüber der Behörde durchzusetzen. So sagte ein Behördenvertreter im Exper-
tengespräch, dass der Nachweis der Gleichwertigkeit der von der technischen Norm ab-
weichenden Lösung durchaus schwierig sein kann: „Da muss man teilweise ein Sachverstän-
digengutachten fordern, das dann die Gleichwertigkeit nachweist.“510 Das Erfordernis des 
Gleichwertigkeitsnachweises kann u.U. sehr abschreckend wirken. 

Fehlt eine einschlägige technische Norm, suchen die Behörden oft nach anderen Normen, die 
übertragbar sind. So hat eine Genehmigungsbehörde einen Gesprächspartner sogar dazu brin-
gen wollen, für eine innovative Brücke, für die keine technische Norm vorlag, das technische 
Regelwerk für Industriekräne anzuwenden.511 Bei innovativen technischen Lösungen besteht 
in Ermangelung einer unmittelbar einschlägigen Norm zusätzlich das Problem, sich über die 
Anwendbarkeit vergleichbarer Normen zu verständigen. Die Bereitschaft auf Seiten der Ge-
nehmigungsbehörde, auch technische Normen aus verwandten Technikbereichen heranzuzie-
hen, ist dabei tendenziell größer als auf Seiten des Antragstellers, da das Abarbeiten eines nor-
mativ vorgegebenen Entscheidungsprogramms der Verwaltungstätigkeit näher liegt. 

Vermeidung vertragsrechtlicher Risiken. Technische Normen haben eine wichtige Funktion für 
die Konkretisierung der vertraglichen Leistungsbeziehungen der Baubeteiligten zueinander. 
Über die Einbindung in Verträge erhalten sie eine privatrechtliche Verbindlichkeit zwischen 
den Vertragspartnern, was auch für die Bestimmung des vertraglichen Haftungsmaßstabs 

                                                 
508 Ekardt/ Löffler 1991a, 50. 

509 Dies muss mit der Auswahl des Samples erklärt werden: In den innovativen Fallstudien können technische 
Normen, die sich auf konventionelle Technik beziehen, höchstens im übertragenen Sinn angewendet werden. 
Solche Akte des Abweichens finden jedoch nicht durchgängig statt. Wer von einer konkreten technischen 
Norm abweicht, weil er an der Genese einer innovativen baulichen Anlage beteiligt ist, wendet trotzdem er-
heblich mehr technische Normen an, als dass er sie nicht anwendet, weil selbst bei sehr neuartigen Anlagen 
die konventionellen Anteile, auf die bestehende technische Normen angewendet werden können, überwiegen. 

510 Int. 51, Abs. 213. 

511 Int. 59, Abs. 13. 
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wichtig ist.512 Dieses Einbinden in Privatverträge ist in seinen praktischen Konsequenzen be-
deutsamer als die tatsächlichen oder antizipierten Schwierigkeiten mit den Genehmigungsbe-
hörden, weil solche vertragsrechtlichen Bindungen an das technische Regelwerk häufig bereits 
zu einem Zeitpunkt erfolgen, der vor dem Eintritt in ein Genehmigungsverfahren liegt. Dies 
führt tendenziell dazu, die Vorgaben der technischen Normen genau zu befolgen und auf Inno-
vationen und Optimierungen zu verzichten. In den Worten eines Vertreters einer obersten Lan-
desbehörde: „Die größten Probleme bei Abweichungen von den Regeln der Technik bestehen 
aber ohnehin nicht im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren, sondern ergeben sich 
aus den vertragsrechtlichen Beziehungen zwischen Betreiber, Planer und Anlagenbauer. Wenn 
sich der Betreiber auf das Regelwerk als Maßstab für die vertraglich geschuldete Leistung be-
ruft, können Gewährleistungs- und Haftungsansprüche erhebliche ökonomische Risiken für die 
beteiligten Unternehmen zur Folge haben.“513

Fehlende Alternativen. Oft kommt es vor, dass ein Ingenieur zwar mit Detailregelungen in ei-
ner technischen Norm unzufrieden ist, aber selbst keine bessere Alternative zu konstituieren 
vermag. Wenn jedoch eine technische Norm gut ist, gibt es keinen Grund von ihr abzuweichen. 
Zu einer abweichenden Praxis kommt es nur in solchen Fällen, in denen sich eine Alternative 
wegen ihrer ökonomischen Vorteile aufdrängt oder wegen spezieller Anforderungen im Einzel-
fall notwendig wird. Das Generieren solcher Alternativen erfordert einen Planungsaufwand, 
der regelmäßig höher ist als die Planung auf der Grundlage der technischen Normen. Außer-
dem lassen technische Normen an vielen Stellen Alternativlösungen zu. 

Technische Normen entfalten also aus verschiedenen Gründen eine faktische Verbindlichkeit, 
dennoch bezweifeln Stimmen in der juristischen Literatur, „dass die technischen Regeln‚ in der 
behördlichen und gerichtlichen Praxis de facto (...) für jedermann ‚verbindlich‘ seien.“514 
Doch würde es die Praxis verfehlen, wenn nicht von einer großen faktischen Wirkung ausge-
gangen würde. Hinter dem Leugnen der faktischen Bindungswirkung dürfte die Befürchtung 
stehen, damit die These vom Legitimationsdefizit technischer Normen zu befördern. „Gerade 
diese sog. de-facto-Verbindlichkeit bildet den Ausgangspunkt der (.) Kritik an der privaten 
Normgebung. Sie erhebt den zentralen Vorwurf eines Demokratie- und Legitimationsdefi-
zits.“515 Die faktischen Bindungswirkungen technischer Normen werfen demokratietheore-
tische und verfassungsrechtliche Bedenken auf516 und rücken prozedurale Fragen der Norm-
entstehung in den Blickpunkt: „Insoweit technische Normen die gleiche Bindungswirkung 
erreichen wie die rechtlichen Normen, müssen sie nach Auffassung vieler Rechtswissen-
schaftler (vgl. vor allem Denninger 1990) auch den gleichen prozeduralen Anforderungen der 
demokratie- und rechtsstaatlichen Normbildung entsprechen.“517 Brennecke formuliert die 
Forderung, „dass ‚die Gesellschaft‘ auf die Entstehung jeder technischen Norm den Grad an 
Einfluss ausüben muss, den eine spezifische technische Norm auf die Gesellschaft innehat. Da 

                                                 
512 Reihlen 1996, N3: „Für den Anwender von DIN-Normen spricht der Beweis des erstens Anscheins, dass er 

die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat. Damit kann er dem Vorwurf der Fahrlässigkeit begegnen.“ 
513 Int. 47, Abs. 32. 
514 Marburger/Gebhard 1993, 38. 
515 Schmidt-Preuß 1998, 90. 
516 vgl. Brennecke 1999, 279 mit Verweis auf Denninger; Jörissen/ Bechmann, Lamb, Lübbe-Wolff, Roßnagel, 

Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Voelzkow. 
517 Brennecke 1999, 280. 
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hier große Unterschiede vorliegen, sind auch sehr differenzierte Modelle der Einflussnahme 
daraus abzuleiten.“518 Es ist jedoch fraglich, ob eine solche Differenzierung praktisch umsetz-
bar ist, insbesondere wenn schon die Grundlage hierfür, ein Normenorganisationsgesetz, offen-
sichtlich bisher keine Chance in der Bundesrepublik519 hat. Es stellt sich vor dem beschrie-
benen Gesamthintergrund die Frage, inwieweit die technische Normung in ihrer bestehenden 
Form immer als ein positives Beispiel für gesellschaftliche Selbststeuerung angesehen werden 
kann.520 Außerdem stellt sich in der Verbindlichkeitsfrage der Verdacht ein, dass die faktische 
Verbindlichkeit technischer Normen - entgegen jeder Praxiserfahrung – so vehement bestritten 
wird, weil man den aus dem Legitimationsdefizit resultierenden Konsequenzen aus dem Weg 
gehen will. 

1.3.2.3.5 Direktheit der Steuerungswirkung technischer Normen 

Mit der Frage der Direktheit der Steuerungswirkung soll untersucht werden, ob technische 
Normen Vermittlungsinstanzen bedürfen und welcher Art diese sind. Generell ist damit die 
Annahme verbunden, dass eine direkte Wirkung besser ist als eine indirekte, da es über Ver-
mittlungsinstanzen möglicherweise zu unerwünschten Veränderungen kommen kann. 

Technischen Normen scheint der Ruf vorauszueilen, quasi selbstvollziehend zu sein und „von 
sich“ aus zu wirken.521 Dieser Eindruck mag dadurch bestärkt werden, dass diese Normen 
überwiegend in der Sprache der Ingenieure verfasst sind und damit, im Gegensatz zu Rechts-
normen, keiner weiteren „Übersetzung“ in die Terminologie des jeweiligen Anwendungsfeldes 
bedürfen.522 Die Notwendigkeit von Vermittlungsebenen und mögliche Vermittlungsinstanzen 
bei der Normenanwendung durch Praktiker werden demgegenüber kaum thematisiert. 

Auch die empirische Untersuchung im Rahmen der Fallstudien ging von der These aus, dass 
technische Normen, im Gegensatz zu Rechtsnormen, unmittelbar wirken. Eine Voraussetzung 
für die unmittelbare Wirkung einer technischen Norm ist jedoch, dass sie bekannt ist. In den 
Expertengesprächen ergab sich jedoch ein differenzierteres Bild. In der Praxis ist zwischen der 
formellen und der materiellen Kenntnis des Regelwerks zu unterscheiden. Die materielle 
Kenntnis, also die Kenntnis des Norminhalts, war regelmäßig deutlich besser als die formelle 
Kenntnis, also die Kenntnis der Normbezeichnung und der konkreten Fundstelle innerhalb der 
Norm.523 Obwohl Defizite hinsichtlich des Norminhalts und erhebliche Defizite hinsichtlich 

                                                 
518 Brennecke 1999, 280. 
519 Aufgrund der immer extrem zunehmenden Bedeutung der europäischen Normung (vgl. z.B. Röthel 2000, 35) 

stellt sich ohnehin die Frage, ob die Bundesrepublik der effizienteste Ansatzort ist. 
520 vgl. Kapitel 3.2.3.1.2 Selbststeuerung durch technische Normung. 
521 Diesem Eindruck entspricht auch das unter Juristen geflügelte Wort von der „umgekehrten Wesentlichkeits-

theorie im Umweltrecht“, demzufolge die entscheidenden Vorgaben für die Anlagengestaltung nicht in recht-
lichen, sondern in technischen Normen enthalten sind. 

522 Eine weitere Bestätigung erfolgt durch den starken Normenbezug der Ingenieurausbildung. So hört man z.B. 
von Hochschullehrern, dass sie „Stahlbau nach DIN 18800“ lehren. 

523 Einschränkend ist jedoch festzuhalten, dass den Forschern – Juristen und Sozialwissenschaftlern – zu Beginn 
der Fallstudien die einschlägigen technischen Normen für sehr konkrete technische Spezialmaterien der unter-
suchten Bauprojekte auch nicht vollständig bekannt waren. Dies hat dazu geführt, dass auf eine allgemeine 
Antwort, man wisse nicht, welche Normen einschlägig seien, nicht in der Weise reagiert werden konnte, dass 
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der Normbezeichnung und des Normtextes bestehen, äußerte keiner der Gesprächspartner 
Zweifel daran, in Übereinstimmung mit den technischen Normen zu arbeiten. Dabei wurde der 
Widerspruch, dass es schwer möglich ist, sich in bewusster Übereinstimmung mit einer Norm 
zu befinden, die man nicht kennt, von niemandem thematisiert. Es gibt aber auch Normen, wie 
beispielsweise die Massivbaunorm DIN 1045 oder die Bemessungsnorm ATV A 131, die je-
dem Bauingenieur im entsprechenden Metier bekannt sind.  

Auch technische Normen bedürfen für ihre Wirksamkeit der Vermittlung durch spezifische 
Verfahren oder Instanzen. Eine wichtige Form der Vermittlung normativer Vorgaben tech-
nischer Normen ist ihre Einlagerung in Arbeitsroutinen. So haben viele Ingenieurbüros Mus-
terlösungen. Auch in Computerprogrammen, etwa im Programm ARABER zur Bemessung 
von Belebungsbecken von Kläranlagen, sind technische Normen, in diesem Fall die Ansätze 
der ATV A 131, umgesetzt, soweit sie operativ umgesetzt werden können. Auf diese Weise 
können somit zwei Arten von Routinen weitergegeben werden: Entwurfslösungen, die als Folie 
für künftige Projekte dienen und Bemessungsregeln, die technische Normen umsetzen. „Wir 
zeichnen ja generell auf AutoCAD. Die Handzeichnung ist eine Geschichte von vorgestern. 
Und wenn man so lange im Geschäft ist und so viele Anlagen geplant und gebaut hat, gibt es 
natürlich einen Fundus von Vorlagen, die man immer wieder einmal aus der Schublade 
zieht.“524

Über Computerprogramme (z.B. Berechnungsprogramme) können Inhalte technischer Normen, 
auch bei hohen kognitiven Anforderungen an den Anwender, einem breiten Anwenderkreis 
vermittelt werden. 

Eine überragend wichtige Bedeutung für die Vermittlung der Normanforderung kommt der 
Einbindung von Know-How-Trägern zu. Als solche sollen diejenigen Spezialisten innerhalb 
eines Fachgebiets verstanden werden, die bei allen Baubeteiligten eine herausragende Aner-
kennung finden. Eine institutionalisierte Form des Know-How-Trägers ist der Prüfingenieur im 
Bauordnungsrecht. Gerade bei Entscheidungsprozessen, die nicht erfahrungsbasiert ablaufen 
können, wird häufig auf Know-How-Träger zurückgegriffen. Diese geben die Norminhalte 
indirekt über ihre Gutachten an die Baubeteiligten weiter. In den Fallstudien war regelmäßig 
festzustellen, dass sich auf der Grundlage des Gutachtens oder der Beurteilung des Know-
How-Trägers eine weitere Auseinandersetzung über die Normkonformität der Planung erüb-
rigte. In den nachfolgenden Planungsphasen entlastet das sachverständige Urteil von der Über-
prüfung im Einzelfall. Technische Normen wirken in solchen Fällen direkt auf den Know-
How-Träger, auf die übrigen Planungsbeteiligten jedoch indirekt über die Vermittlungsinstanz 
des sachverständigen Urteils. 

Eine weitere Vermittlungsform sind Prüf- und Kontrollverfahren. Sicherheitstechnische Nor-
men sollen Anforderungen für die Prüfung der gestellten Anforderungen und den Sicherheits-
nachweis enthalten. Teilweise sind diese Prüfvorgaben so weit operationalisiert, dass sich der 
Norminhalt in einem Prüfbericht „widerspiegelt“.525 Wird der nach der technischen Norm ge-

                                                                                                                                                           
einzelne Normen aufgezählt wurden, um für jede konkrete Norm eine Antwort zu erhalten und somit bloße 
Erinnerungsschwächen auszuschließen. 

524 Int. 54, Abs. 224. 
525 S. den nach DIN 4226 zu erstellenden „Großen Rammbericht“ bei Pfahlgründungen im Brückenbau, in den 

die Ergebnisse der Belastungsversuche eingetragen werden. Wenn die Bedingungen und die Ergebnisse dem 
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forderte Prüfbericht erstellt, ist damit die Einhaltung der Norm nachgewiesen, ohne dass der 
konkrete Norminhalt weiterhin ausdrücklich bekannt sein muss. Diese Prüfberichte fließen 
dann auch in das rechtliche Kontrollverfahren ein. In diese Verfahren werden vielfach die be-
reits angesprochenen Know-How-Träger eingebunden. Darüber hinaus kommt diesen Ver-
fahren eine eigenständige Funktion zu, da in ihnen zumindest diejenigen technischen Normen, 
die rechtlich relevant sein können, vom verfahrensrechtlichen Prüfungsprogramm erfasst sind. 
Die Genehmigungserteilung kann somit ebenfalls als Vermittlungsinstanz zur Überprüfung der 
Normkonformität angesehen werden. 

Entgegen der gängigen Meinung kann festgehalten werden, dass eine Vielzahl von Vermitt-
lungsformen und Vermittlungsinstanzen technischen Normen zur Wirkung verhilft. Know-
How-Träger, Arbeitshilfen und -routinen sowie Prüf- und Kontrollverfahren können solche 
Vermittlungsinstanzen oder -mechanismen darstellen. Die damit charakterisierte indirekte 
Wirkungsweise von technischen Normen muss nicht zwangsläufig eine schwächere oder fehl-
geleitete Steuerungswirkung bedeuten. Vielmehr kann über den Austausch mit konkreten Ver-
mittlungsinstanzen die Sicherheitskommunikation unter Umständen sogar befördert werden. 

1.3.2.3.6 Wirkung von technischen Normen nach der „Drei-Stufen-Lehre“? 

Für die Wirkung technischer Normen ist deren Verstärkung durch die Inbezugnahme über Ge-
neralklauseln im Recht von großer Bedeutung. Das Recht verwendet für die Generalklausel 
unterschiedliche unbestimmte Rechtsbegriffe. Überwiegend wird zur Erklärung der Unter-
schiede die Kalkar-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herangezogen.526 Dort hat 
das Gericht an drei von ihm ausgewählten Beispielen in den Begriffen „Stand von Wissen-
schaft und Technik“, „Stand der Technik“ und „Allgemein anerkannte Regeln der Technik“ ein 
Stufenverhältnis unterschiedlicher Sicherheitsniveaus erkannt. Nachdem die Rechtswissen-
schaft diese Passage aus dem Kalkar-Urteil zu einer „Drei-Stufen-Lehre“ überhöht hat,527 be-
stimmt diese Dreiteilung des Sicherheitsniveaus die theoretische Diskussion zur rechtlichen 
Risikosteuerung. 

In Wirklichkeit verbindet der Gesetzgeber mit der Verwendung unterschiedlicher Generalklau-
seln nicht in konsequenter Weise unterschiedliche Schutzniveaus.528 Zweifel an der Steu-
erungskraft solcher Generalklauseln entstehen, wenn berücksichtigt wird, dass es in Technik-
gesetzen etwa 40 unterschiedliche solcher Formulierungen529 gibt und der Gesetz- und 
Verordnungsgeber die gleichen Anforderungen für sehr unterschiedliche Risiken fordert.530 
Für sie soll zum Beispiel der „Stand der Technik“ nicht nur als Maßstab für immissionsschutz-
rechtlich zu genehmigende Anlagen dienen, sondern ebenso für die Methoden zur Bestimmung 

                                                                                                                                                           
Rammbericht entsprechen, so ist die DIN 4226 erfüllt. Den Baubeteiligten ist diese technische Norm mög-
licherweise gar nicht bekannt. Sie arbeiten aber mit dem Rammbericht, der als Prüfverfahren eine Umsetzung 
der Norm ist. 

526 vgl. BVerfGE 49, 89 (135 ff). 

527 z.B. Marburger 1981, 257f. 

528 Nicklisch 1983, 264. 

529 Nicklisch 1983, 263 hat 188 Bezugnahmen ausgewertet und 35 unterschiedliche Bezeichnungen festgestellt, 
teilweise werden sogar über 40 solcher Bezeichnungen genannt – s. BMWi 1989, 7. 

530 S. Nicklisch 1983, 263; BMWi 1989, 7. 
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des Alkoholgehalts im Branntwein531 und für die Beurteilung von Käfigbatterien zum Halten 
von Hennen.532 Die höchste Stufe des „Standes von Wissenschaft und Technik“ haben sie 
nicht nur für Atomanlagen, sondern auch für Lehrmittel für den Hufbeschlag gefordert.533  Die 
Gewerbeordnung verlangte dies bis 1992 auch für Getränkeschankgeräte.534 Seitdem gelten für 
sie nur noch die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“,535 ohne dass dadurch ihr 
Sicherheitsniveau gesunken wäre. Daraus wird geschlossen, dass der unterschiedlichen Ver-
wendung dieser Standards „offensichtlich (...) keine allgemein gültige Systematik zugrunde“ 
liegt.536

Eine Reduzierung der verschiedenen Bezeichnungen der unbestimmten Rechtsbegriffe für Ge-
neralklauseln scheint angesichts der über 40 verschiedenen Bezeichnungen angebracht. Die EN 
45020 unterscheidet nur zwei Generalklauseln: den „Stand der Technik“ als „entwickeltes Sta-
dium der technischen Möglichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt“ und die „allgemein an-
erkannten Regeln der Technik“ als „technische Festlegung, die von der Mehrheit repräsenta-
tiver Fachleute als Wiedergabe des Stands der Technik angesehen wird“. Der Professoren-
entwurf für das Umweltgesetzbuch war sogar noch radikaler: Hier wurde nur noch ein einziger 
Begriff diskutiert.537

Würde der Gesetz- und Verordnungsgeber die Drei-Stufen-Lehre tatsächlich zum Maßstab 
machen, hätte er seine Technikregeln spätestens seit der Kalkar-Entscheidung an dieser konse-
quent ausrichten müssen. Dies ist zum Beispiel für § 2 Abs. 3 der Störfallverordnung ge-
schehen. Dagegen missachtete die Änderung des § 7a WHG die Dreistufung, wenn sie im 
Gesetzestext die „anerkannten Regeln der Technik“ durch den „Stand der Technik“ ersetzte, in 
der Begründung jedoch darauf hinweist, dass durch die neue Wortwahl gerade keine materielle 
Änderung bewirkt werden soll. 

Auf der Seite der technischen Normung besteht ebenfalls eine Begriffsverwirrung: Das DIN 
will gleich an zwei Begriffe anschließen: Sogar in der Normungsnorm DIN 820 werden die 
Begriffe „Stand der Technik“ und „allgemein anerkannte Regel der Technik“ wechselseitig 
verwendet und nicht unterschieden.538

                                                 
531 § 3 Abs. 2 Nr. 3 b Alkoholverordnung. 
532 § 2 Abs. 2 Hennenhaltungsverordnung. 
533 § 17 Hufbeschlagverordnung. 
534 § 24 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 Gewerbeordnung. 
535 § 4 Abs. 1 GSG und Getränkeschankanlagenverordnung. 
536 BMWi 1989, 7; s. hierzu auch Roßnagel 1998, 78; Roßnagel 2000, § 28. 
537 Nicklisch, BB 1983, 269 hat schon 1983 eine radikale Reduzierung der „technischen Standards“ auf mög-

lichst nur noch einen Begriff gefordert, was vom „Gemeinschaftsausschuss der Technik“ 1982 übernommen 
wurde. „Dieser Vorschlag zur Vereinheitlichung und die Ablehnung der Dreistufenthese bedeuten jedoch 
nicht jeden Verzicht auf Differenzierungen im Zusammenhang mit der Heranziehung technischer Standards. 
Notwendigerweise differenzierte Sicherheitsanforderungen können in Rechtsnormen anderweitig zum Aus-
druck kommen.“ – Nicklisch 1983, 267. 

538 Ebenso wenig differenzierend Reihlen, der Präsident des DIN: „DIN-Normen gelten aufgrund ihres Zustan-
dekommens als anerkannte Regeln der Technik, als Festlegungen, deren Inhalt von der Mehrheit der Fach-
leute als zutreffende Beschreibung des Standes der Technik zum Zeitpunkt der Veröffentlichung anerkannt 
wird.“ (Reihlen 1998, 82) Auch die Normungsnorm des VDI benutzt die Begriffe unscharf: „Folgende Ziele 
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Vorausgesetzt, es gäbe eine in sich konsistente Dreistufung von rechtlichen Sicherheitsanfor-
derungen, dann wäre dies handlungslogisch immer noch problematisch, weil angesichts der 
massenhaften, verteilten Akteure eine erzwungene Orientierung am technisch-wissenschaft-
lichen Neuen eher neue Risiken als erhöhte Sicherheit bedeuten kann. 

In der Praxis der Ingenieure spielen die in der rechtswissenschaftlichen Literatur erörterten 
Differenzierungen keine Rolle.539 „Die Unterscheidung, ob eine technische Norm eine ‚allge-
mein anerkannte Regel der Technik‘ oder den ‚Stand von Wissenschaft und Technik‘ verkör-
pert, ist eine dem Normalanwender fremde Fragestellung.“540 Sogar auf Seiten einer Ge-
nehmigungsbehörde wurde von – berechtigten – erheblichen Schwierigkeiten im Umgang mit 
diesen Begriffen, hier im Zusammenhang mit der Neuregelung des § 7a WHG, gesprochen. 

„Dann ist beim Bund die Quadratur des Kreises geschehen, indem gesagt wurde: Das was früher 
‚allgemein anerkannte Regeln der Technik‘ war, ist heute ‚Stand der Technik‘. Das ist so. Das muss 
man hinnehmen. Man kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht erklären.“541

Interessant ist, dass diese Veränderung der Generalklausel fast allen Befragten bekannt war,542 
aber niemand sagte, dass dadurch seine konkrete Arbeit beeinflusst werde. Dies entspricht im 
Übrigen auch der Sicht in der Literatur, die hier von einem Behördenvertreter, der über „An-
forderungen an die Abwasserbehandlung aus aufsichtsbehördlicher Sicht“ schreibt, bestätigt 
wird: „Obwohl gemäß §7a WHG Abwasser zukünftig grundsätzlich nach dem Stand der Tech-
nik zu behandeln ist (früher allgemein anerkannte Regeln der Technik), haben sich die ma-
teriellen Anforderungen an die kommunale Abwasserbehandlung nicht erhöht.“543

Auch wenn die Abstufungen der Drei-Stufen-Lehre in der Praxis keine Rolle spielen, so sind 
sie doch manchen Ingenieuren bekannt. Sie haben eine vage Ahnung über die Abstufungen und 
deren unterschiedliche Bedeutungen. Ein Ingenieur ordnete „allgemein anerkannte Regeln der 
Technik“, „Stand der Technik“ und den „Stand von Wissenschaft und Technik“ gemäß der 
Drei-Stufen-Lehre544 richtig ein und glaubte sogar, dass diese aus dem Bereich des Bauingen-
ieurwesens stamme.545 Auch eine Gutachterin erwies sich als gut informiert, was die, mit den 
einzelnen Stufen verbundenen, unterschiedlichen Sicherheitsniveaus betrifft.546 Fazit: Einige 

                                                                                                                                                           
der VDI-Richtlinien – als allgemein anerkannte Regeln der Technik – sind möglich: (...)  Beschreiben des 
Standes der Technik laufender und zukünftiger Entwicklungen.“ – VDI 1000 1999, 2. 

539 Z.B. Int. 71, Abs. 148-153. 
540 Ekardt/ Löffler 1991a, 43. 
541 Int. 42, Abs. 114-116. 
542 Die Neuregelung wurde in den entsprechenden Fachzeitschriften, z.B. der von der ATV herausgegebenen 

(Mitglieder-)Zeitschrift „Korrespondenz Abwasser“, auf die die Gesprächspartner in vielen Zusammenhängen 
verwiesen, ausführlich erläutert. Insgesamt hat die Neuregelung zur Verunklarung der Sachlage beigetragen. 
Selbst Fachleuten ist der dahinter stehende Sinn nicht einsichtig. 

543 Mertsch 1997, A2-4. 
544 zur Erläuterung der Drei-Stufen-Lehre siehe Kapitel 1.3.2.3.6 Wirkung von technischen Normen nach der 

„Drei-Stufen-Lehre? 
545 Int. 32, Abs. 24. 
546 Int. 29, Abs. 132-143. 
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der Befragten kennen die Abstufungen gemäß der Drei-Stufen-Lehre, aber es ist für sie ab-
straktes Wissen, das auf ihre konkrete Arbeit keinen Einfluss hat. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Wenn schon auf der rechtlichen Ebene eine Un-
klarheit über die unterschiedlichen Generalklauseln herrscht,547 so ist diese auf der Anwen-
dungsebene um so verständlicher. Die Wirkungsvorstellungen, die zu der von der Literatur 
entwickelten Drei-Stufen-Lehre zu diesen Begriffen konstruiert worden sind, können als 
praxisfern bezeichnet werden. Die empirische Untersuchung hat insoweit die theoretische Kri-
tik bestätigt. Es bleibt jedoch die Frage zu beantworten, ob eine rechtliche Risikosteuerung 
über Generalklauseln in dem heute vorfindbaren Ausmaß überhaupt wünschenswert ist, oder 
ob nicht vielmehr, zum Beispiel auf den Entwurf gerichtete, in der „Sprache der Technik“548 
verfasste, Anforderungen besser geeignet sind, rechtliche Sicherheitsbedürfnisse durchzu-
setzen. „Rechtliche Technikgestaltung, die diese Bezeichnung verdient, wird es daher erst dann 
geben, wenn rechtliche Vorgaben an die Technik so konkretisiert werden, dass sie die Ziele der 
Technikgestaltung in der Sprache der Technik formulieren.“549 Für den Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationstechniken haben Roßnagel, Pordesch und Hammer hierzu die Me-
thode KORA (Konkretisierung rechtlicher Anforderungen zu technischen Gestaltungsvor-
schlägen) entwickelt und an Beispielen getestet, mit deren Hilfe in einem vierstufigen 
Konkretisierungsprozess 1. ausgehend von rechtlichen Anforderungen, 2. rechtliche Kriterien 
herausgearbeitet, 3. technische Gestaltungsziele formuliert auf deren Grundlage 4. technische 
Gestaltungsvorschläge gewonnen werden können.550 Die Möglichkeiten einer Übertragbarkeit 
auf andere Technikbereiche müssen überprüft werden. Letztlich stellt sich auch die Frage, wer 
in der Lage ist, rechtliche Anforderungen in die Sprache der jeweils ganz spezifischen Technik 
zu übersetzen oder zu transformieren.551 Es muss sich um professionell extrem herausragende 
Ingenieure oder Juristen handeln, die sich idealerweise in den beiden Sphären von Recht und 
Technik gleichermaßen souverän bewegen. Dieses Ideal, das wahrscheinlich oftmals nur über 
berufliche Doppelqualifikationen zu erreichen ist, wird in der Praxis selten angetroffen werden. 
Allerdings sollte dies nicht zur Kapitulation führen. Vielmehr muss im Entstehungsprozess 
rechtlicher Normen genau diesem Erfordernis, dem Anspruch nach, genüge getan werden. In 
jedem Technikbereich gibt es einige wenige professionell herausragende Ingenieure, die so-
wohl fachlich äußerst versiert als auch übergeordneten gesellschaftlichen Fragen gegenüber 
aufgeschlossen sind. Solche herausragenden Professionelle können zu einer Formulierung 
rechtlicher Anforderungen in der Sprache der Technik wichtige Beiträge leisten. Auch heute 
schon werden im Entstehungsprozess von rechtlichen Normen eine Reihe von Sachverstän-
digen gehört, unter denen mit Sicherheit auch herausragende Professionelle zu finden sind. Es 
wäre zu überlegen, wie herausragende Professionellen noch stärker in den Gesetzgebungspro-
zess in Sinne einer Ausweitung der Arbeit an konkreten Formulierungen, einbezogen werden 
können. Die Mehrzahl der Ingenieure, die das Recht in ihrer Praxis umsetzen, könnte mit ei-
nem solchen Recht mehr anfangen. Außerdem muss sich das Recht immer wieder die Mündig-
keit der Normadressaten vergegenwärtigen, indem den Normadressaten die Grundgedanken, 
die hinter rechtlichen Normen stehen (und damit auch die Sicherheitsphilosophien und Steu-

                                                 
547 Müller-Foell 1987, 33. 
548 vgl. Roßnagel 1993a, 268; Roßnagel 1993b, 172. 
549 Roßnagel 1993a, 268. 
550 vgl. Roßnagel 1999, 866. 
551 Roßnagel 1993a, 254 spricht in diesem Zusammenhang von Transformationsarbeit. 
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erungskonzepte), zusammen mit den Normen offengelegt werden. Letztlich kann das Recht 
durch die Würdigung der subjektiven Leistungen der Ingenieurpraktiker Ingenieure darin be-
stärken, Probleme umfassender zu konstituieren und vermehrt Lösungsalternativen zu gener-
ieren. 

1.3.2.3.7 Zusammenfassend zu den Wirkungen technischer Normen 

Wenn technische Normen bekannt sind, also die Grundvoraussetzung für direkte Steuerungs-
wirkungen erfüllt ist, haben sie eine sehr hohe Durchsetzungschance. Von dem grundsätzlichen 
Wissen um die Möglichkeit zum Abweichen von Normen, das bei den Anwendertypen A-C 
vorhanden ist, wird bei allen Typen weniger Gebrauch gemacht. Hierfür sind Genehmigungs-
praxis, Vertragsrecht, Alternativenmangel oder Zufriedenheit mit der Norm verantwortlich. 

Wenn technische Normen den Anwendern nicht direkt bekannt sind, so können Know-How-
Träger (auf die sie direkt wirken) oder aber Routinen durch Vermittlungsinstanzen wie Mus-
terlösungen oder Computerprogramme den technischen Normen zur Wirkung verhelfen. Aller-
dings können Probleme durch Fehlanwendungen entstehen, wenn die übergeordneten 
Prinzipien oder Maximen, die die „richtige Interpretation“ befördern, nicht erfasst werden. 
Werden technische Normen über bestimmte Baubeteiligte in den Technikgeneseprozess einge-
bracht, ist davon auszugehen, dass die Kommunikation über sicherheitsrelevante Inhalte 
zwischen den Baubeteiligten gesteigert wird. 

Letztlich sind die sicherheitstechnischen Festlegungen von den Anwendern der Norm abhän-
gig. Diese beziehen in die Konstituierungsakte ihres Handelns auch die technischen Normen 
mit ein. Beziehungsweise noch radikaler: Das jeweils spezifische Konstituieren von Problem-
en, das Generieren von Lösungen und das Implementieren der Problemlösungen sind dafür 
wichtig, welche Normen und welche Normaspekte überhaupt relevant werden. Die Wirkung ist 
im strengen Sinne somit nicht der technischen Norm, sondern dem Anwender zuzuschreiben. 
Anwender können verschiedenen Anwendertypen zugeordnet werden. Der Professionelle stellt 
ein Idealbild von einem Anwender dar, der souverän mit dem technischen Regelwerk umgeht – 
und es am wenigsten nötig hätte. Es sollte sich jedes Normungsgremium die Frage stellen, auf 
welchen Anwendertyp sich eine zu erarbeitende/ bearbeitende technische Norm konkret be-
zieht. 

Sowohl hinsichtlich der tatsächlichen Bindungswirkung technischer Normen als auch der 
Wirkung von Generalklauseln, klafft eine Lücke zwischen den in der Rechtswissenschaft viel-
fach vorzufindenden Wirkungsvorstellungen und der Ingenieurpraxis. Technische Normen ent-
falten eine hohe faktische Bindungswirkung; Die Abstufungen der Generalklauseln sind für die 
Praktiker ohne Bedeutung. Auch wenn innerhalb der juristischen Dogmatik die dargestellten 
Vorstellungen ihre Berechtigung haben mögen, so sind sie jedoch auf dem Praxisauge blind. 

Die Vorstellungen des Rechts über die Wirkungsweise technischer Normen – sofern sie über-
haupt explizit vorhanden sind – bedürfen einer Revision. In einer wirkungsorientierten Gesetz-
gebung können die in den einzelnen Unterkapiteln aufgezeigten Wirkungsmechanismen 
technischer Normen aufgegriffen werden. Somit könnte man versuchen, die Schwachpunkte 
abzubauen und das Zusammenspiel zwischen Recht und technischen Normen bei der konkreten 
Gestaltung von Sicherheit zu verbessern. 
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1.3.3 Sicherheit als Gegenstand professioneller Normen 

Professionelle Normen sind positiv konnotierte intersubjektive Sollenssätze, die sich auf das 
berufliche Handeln beziehen. Sie haben sich speziell in einem Beruf/ einer Profession/ einer 
Scientific Community herausgebildet. Forscher (und Ingenieure) unterliegen „innerhalb ihrer 
‚Scientific Community‘ den Imperativen als Wissenschaftler und Ingenieure: Sie sind gehalten, 
die Gebote und Regeln (‚Tugenden‘) professionellen wissenschaftlichen Forschens und Ar-
beitens zu beachten.“552 Aus übergeordneter gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive kann 
man professionelle Normen auch als Ausdruck eines Selbststeuerungsanspruchs und einer 
Selbststeuerungsanstrengung der Profession auffassen. 

Unter diesem Gliederungspunkt sollen verschiedene professionelle Normen, die sich aus dem 
empirischen Material destillieren und durch theoretische Überlegungen auch auf der Grundlage 
des empirischen Materials identifizieren lassen, vorgestellt werden. Die empirische Identifi-
zierung ist jedoch nicht immer einfach. Professionelle Normen sind schwer zu erfassen. Sie 
haben objektivierte Ausdrucksformen, sind jedoch im Feld nicht direkt abfragbar.553 Für die 
rechtlichen und technischen Normen müssen die Sicherheitsphilosophien und Steuerungskon-
zepte rekonstruiert werden. Hinsichtlich der professionellen Normen ist die Rekonstruktionsar-
beit noch basaler, da sie selbst zunächst einmal rekonstruktionsbedürftig sind. 

Da der Gedanke der professionellen Normen in der wissenschaftlichen Diskussion noch nicht 
weit verbreitet ist, soll hier vorauslaufend auf professionelle Normen an sich eingegangen wer-
den. 

Unterscheidung rollenbezogener und objektbezogener professioneller Normen 

Es lassen sich zwei Hauptbezüge professioneller Normen unterscheiden: rollenbezogene und 
objektbezogene professionelle Normen. 

a) Rollenbezogene Normen sind solche Normen, die sich auf die eigene Rolle in der Pro-
fession, im Betrieb, in der Gesellschaft, im Projektalltag, im Klientenverhältnis beziehen (z.B. 
Lieferunabhängigkeit des Beraters). 

So berichtete ein Gesprächspartner von der Möglichkeit des den Bauherren beratenden Ingen-
ieurbüros zusammen mit einer Herstellerfirma (dem Anlagenbauer) ein Bündnis zum beider-
seitigen ökonomischen Vorteil und zum ökonomischen Nachteil des Bauherren einzugehen: 
„Und da kann man sich immer noch verschiedene Sachen denken, dass (Name des den Bau-
herren beratenden Ingenieurbüros) und dann alle anderen Büros zusammen mit (Name des 
Anlagenbauers) jetzt den (Name des Bauherren) abzocken {Lachen}. Ja, ist ja alles denkbar. 
Und deshalb braucht man dann natürlich auch irgendwo Richtlinien.“554

b) Objektbezogene Normen sind solche Normen, die sich auf Arbeitsvollzüge, Qualitätsstan-
dards, Professionalität von Verfahren beziehen (z.B. Normendistanz, Entwurfsregeln). 

                                                 
552 Deiseroth 1997, 2f. 
553 vgl. Ekardt 1998b. 
554 Int. 40, 112. 
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Eine objektbezogene Norm könnte es sein, Anlagen erweiterungsfähig zu gestalten, ohne aber 
konkrete Erweiterungsmöglichkeiten vorzuplanen. „Auf Zuwachs zu planen, hat sich nicht als 
sinnvoll herausgestellt. Alle Planungen, die wir gemacht haben, sahen Reserveflächen für wei-
tere Bauwerke vor. (...) Da hat man teilweise schon Anschlüsse gemacht, Rohrleitungen gelegt 
usw. Wenn Sie aber nach 5 oder 10 Jahren erweitern, dann hat sich aber todsicher schon wieder 
etwas anderes ergeben, andere Verfahren, andere Bauweisen usw., so dass wir es nie erlebt 
haben, dass die Erweiterung so gekommen ist, wie man sich das ursprünglich vorgestellt 
hat.“555 Eine entsprechende weitergehende Planung wäre also ökonomisch nicht sinnvoll. 

Beide Bezugsbereiche von Normen sind nicht nur in ökonomischer, sondern auch in sicher-
heitsbezogener Sicht von Bedeutung. Bevor auf diesen Sicherheitsbezug professioneller Nor-
men eingegangen wird, soll noch eine weitere wichtige Differenzierung professioneller Nor-
men vorgestellt werden. 

Unterscheidung impliziter und expliziter professionelle Normen 

Der Geneseprozess, der bisher nicht näher differenzierten professionellen Normen, soll, wie bei 
den rechtlichen und technischen Normen, nur am Rande beleuchtet werden. Man kann impli-
zite und explizite professionelle Normen unterscheiden. Die expliziten professionellen Normen 
können kodifiziert sein (das heißt von einer professionsbezogenen Organisation verabschiedet 
worden sein); man spricht dann von Ethikkodizes/ Berufsregeln. 

Professionelle Normen 

• Bezugspunkt 

 rollenbezogen 

 objektbezogen 

• Ausdrücklichkeit 

 implizit 

 explizit 

 nicht kodifiziert 

 kodifiziert 

Abbildung 2: Unterscheidungen professioneller Normen. 

Implizite und explizite professionelle Normen beeinflussen sich wechselseitig. Die Wirkungs-
weise von expliziten professionellen Normen wird durch die individuelle Ausgestaltung der 
impliziten professionellen Normen bestimmt. Gleichzeitig können explizite professionelle 
Normen an der Entstehung der impliziten professionellen Normen mitwirken, sofern es ge-
nügend Übersetzungsmechanismen gibt. 

                                                 
555 Int. 54, 48. 
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Sowohl rollenbezogene als auch objektbezogene professionelle Normen können implizit und 
explizit vorliegen, wobei objektbezogene professionelle Normen schwerer zu explizieren und 
damit auch zu kodifizieren sind. 

Implizite professionelle Normen 

Wenn ganz allgemein von professionellen Normen die Rede ist, so sind vorwiegend implizite 
professionelle Normen gemeint. Grundsätzlich kann man zwei Sozialisationsbereiche pro-
fessioneller Normen unterscheiden, deren Basis die Primärsozialisation, die jeder Mensch er-
fährt, bildet: 1) berufliche Sozialisation in der Ausbildung und 2) berufliche Sozialisation in 
der Praxis. Viele Forderungen zur Veränderung beziehen sich auf die berufliche Sozialisation 
in der Ausbildung, vermutlich weil an diesem Punkt die Eingriffs- und Steuerungsmöglichkei-
ten als am größten angesehen werden. 

In der empirischen Untersuchung wurden folgende implizite professionelle Normen identifi-
ziert: Entwurfsnormen, Bemessungsnormen sowie interaktions- und berufsrollenbezogene 
Normen. Als beispielhafte556 Entwurfsnormen wurden beschrieben: Ausschaltung technikbe-
dingter Störfaktoren: „Stromkabel im Müllbunker müssen grundsätzlich feuerfest verlegt wer-
den.“ Prüfbarkeit: „Achte darauf, dass die Schweißnähte so angeordnet sind, dass Schweiß-
fehler mit einer gängigen Methode aufgefunden werden.“ Herstellbarkeit der Technik: „Achte 
auf die spätere fehlerunempfindliche Ausführbarkeit.“ Bedienbarkeit: „Achte auf die Zugäng-
lichkeit und Übersichtlichkeit sicherheitsrelevanter Anlagenteile.“ Langlebigkeit: „Ermögliche 
eine Austauschbarkeit von Verschleißteilen und eine mögliche Nachrüstung.“ Rücksicht auf 
umgebungsbedingte Gefahrenquellen: „Reflektiere grundsätzlich, ob die vorhandenen Regeln 
für die Modellierung von Einwirkungen ausreichen. Liegt ein Spezialfall vor, dann behandle 
diesen im Sinn der vorhandenen Regeln.“ Dieser erste Versuch einer Benennung und Klassifi-
zierung von professionellen Normen557 ist nicht abschließend und sicherlich ist auch eine an-
dere Systematisierung denkbar. Zunächst stellt sie einen Ansatzpunkt für weitere Forschungen 
dar und weist generell die Existenz professioneller Normen nach. Im Verlauf dieser Arbeit 
wurden schon einige professionelle Normen, wie beispielsweise zur Alternativenproduktion 
oder zum Umgang mit dem Auftraggeber, angesprochen. 

Explizite professionelle Normen 

Zweifelsohne haben die meisten professionellen Normen nicht denselben Ausdrück-
lichungsgrad wie rechtliche und technische Normen, die sich durch ihre fixierte Schriftlichkeit 
auszeichnen. Sie sind jedoch grundsätzlich kommunikativ verfügbar. Implizite professionelle 
Normen können per definitionem nicht kodifiziert sein. Nicht kodifizierte explizite professio-
nelle Normen finden sich vor allem in der Fachliteratur. 

Beispiele558 für explizite professionelle Normen in der Fachliteratur 

• „Übernimmst du den Entwurf und die Konstruktion eines größeren Tragwerkes, die, ober-
flächlich betrachtet, nicht mehr als eine Extrapolation, z.B. der Spannweite einer Brücke, 

                                                 
556 Die Beispiele wurden entnommen aus Ekardt u.a. 2000, 235ff. 
557 siehe ausführlich Ekardt u.a. 2000, 235ff. 
558 Die aufgeführten drei Beispiele sind Scheer 2000, 258, 259 und 262 entnommen. 
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aus erfolgreicher ehemaliger Praxis ist, sei vorsichtig, das Problem in einer routinemäßigen 
Weise zu behandeln. Bemühe Dich eher, dem Entwurfsbüro eine Atmosphäre einzuflößen, 
die zu einer Nichtroutine bei der Arbeit und zur Einführung frischen Geistes führt.“ 

• „Eine Kettenreaktion kann aus einer kleinen Ursache ein großes Versagen machen, es sei 
denn, du hast gegen Versagen so sicher entworfen, dass eine Resttragfähigkeit auch bei 
Teilversagen vorhanden ist.“559 

• „Falls Du im Nachherein ein Sicherheitsdefizit in deinem Entwurf feststellst, verzichte nie 
darauf, es zu beseitigen. Nimm dir dabei den (.) Mut, den Fehler öffentlich einzugestehen.“ 

Professionelle Normen können verschriftlicht werden, sie sind es jedoch zum ganz über-
wiegenden Teil nicht. „Zahlreiche professionelle Normen existieren nur in Gestalt gemeinsam 
geteilter Überzeugungen und Standards guter Ingenieurarbeit, ohne expliziten Niederschlag in 
Texten. Oder sie existieren nur als Ko-Text oder als Sub-Text in Lehrbüchern, fachlichen 
Handbüchern oder Vorlesungsskripten.“560 Zudem existieren sie nicht unbedingt, wie in den 
anschaulichen Beispielen, in Form eines konkreten Sollenssatzes. Andere Formulierungen und 
die Notwendigkeit zur Erschließung von Sollenssätzen aus dem Gesamtzusammenhang bilden 
die Regel. 

Als eine einzigartige Norm, die eine Zwitterstellung zwischen technischen und professionellen 
Normen einnimmt, ist die VDI-Richtlinie 3780 („Technikbewertung. Begriffe und Grundla-
gen“)561 anzusehen. Sie entzieht sich einer eindeutigen Einordnung: Einerseits sind einige der 
in ihr enthaltenen Sollenssätze eindeutig als professionelle Normen aufzufassen, andererseits 
ist sie in einem formalen Verfahren einer Ingenieurorganisation verabschiedet und daher auch 
einem Ethikkodex ähnlich. Außerdem enthält sie für einen solchen zu viele untypische, z.B. 
definitorische, Passagen. Sie ist aber auch keine „normale“ technische Norm, selbst wenn sie 
formal eine technische Norm ist, die das reguläre Normierungsverfahren erfolgreich durchlau-
fen hat. Innerhalb des technischen Regelwerkes stellt sie „wegen ihres allgemeingehaltenen, 
übergeordneten Charakters ein Novum“562 dar. „Sie will über die unmittelbaren technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte hinaus die weiterreichenden Wertgesichtspunkte darlegen, 
die für das technische Handeln bestimmend sind.“563 Über die Integration der genannten Wert-
gesichtpunkte, die auch als Rationalitätsaspekte aufgefasst werden können, kann man die Defi-
nition einer Ingenieuraufgabe bzw., im größeren Rahmen, der Ingenieurpraxis aufbauen.564 
Ziel der Richtlinie ist es, „zu informieren, Orientierungen zu geben und Einsicht in Zu-
sammenhänge zu vermitteln. Dies sind die unerlässlichen Voraussetzungen für die Wahr-

                                                 
559 Diese Norm ist inhaltlich übereinstimmend mit den in Kapitel 1.2.4.2.4 Entwurfsrelevante Konzepte: Leit-

bilder, Gestaltungsprinzipien und Ent-wurfsregeln dargestellten Normen zu lokalem Versagen. 
560 Ekardt u.a. 2000, 235. 
561 VDI 3780 Fassung September 2000; Vorläufer März 1999, Entwurf April 1989. Erste Vorarbeiten zu Ab-

schnitten der künftigen Richtlinie wurden seit 1979 diskutiert. vgl. Detzer/ Rapp 1991, 2. 
562 Detzer/ Rapp 1991, 1. 
563 Detzer/ Rapp 1991, 1. 
564 siehe Kapitel 1.4.2 Ingenieurpraxis als Integration von Rationalitäten und deren Koordination durch Wertur-

teile. 
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nehmung der Ingenieurverantwortung im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.“565 Der Kern 
der VDI-Richtlinie 3780 besteht in der Benennung und Definition von acht Wertaspekten, die 
für Ingenieure als relevant erklärt werden: Funktionsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, Wohlstand, 
Gesundheit, Sicherheit, Umweltqualität, Persönlichkeitsentfaltung und Gesellschaftsqualität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Überblick über die Wertaspekte der VDI 3780. 

Zwischen vielen der acht Wertaspekte bestehen Beziehungen, wobei Instrumental- und Kon-
kurrenzbeziehungen zu unterscheiden sind (sie sind in der Abbildung durch Pfeile gekenn-
zeichnet). Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit werden dabei als Grundlage der Technik-
bewertung besonders herausgehoben. An der VDI-Richtlinie wurde vielfach kritisiert, dass sie 
zu sehr im Allgemeinen verbleibe und insbesondere die in der Ingenieurpraxis auftretenden 
Wertekonflikte zu wenig behandeln würde.566

Eine Formulierung der VDI-Richtlinie 3780 kann als eine übergeordnete professionelle Norm 
angesehen werden: „Das Ziel allen technischen Handelns soll es sein, die menschlichen Le-
bensmöglichkeiten durch Entwicklung und sinnvolle Anwendung technischer Mittel zu sichern 
und zu verbessern.“567

                                                 
565 Detzer/ Rapp 1991, 1. 
566 zur Kritik an der VDI-Richtlinie siehe umfassend Kapitel 3.1.1.4.2 Ingenieurwissenschaftliche Ingenieurfor-

schung. 
567 VDI 3780 1991, Punkt 3. 
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Kodifizierte professionelle Normen (v.a. Kodizes) 

Ein Kodex muss natürlich nicht das Label „Kodex“ tragen. Außerdem schwanken selbst die 
Benennungen mit dem Suffix „Kodex“: Es finden sich die Bezeichnungen „Normenkodex,“ 
„Verhaltenskodex“, „Berufskodex“, „Ingenieurkodex“ und „Ethikkodex“. Diese Bezeichnun-
gen meinen das Gleiche. Einschränken muss man diese Aussage lediglich insofern, als dass 
manche Autoren auch Unternehmensleitlinien als Kodizes auffassen.568 Im Folgenden werden 
nur die Ethikkodizes angesprochen, die von Ingenieurorganisationen verabschiedet worden 
sind. 

1.3.3.1 Sicherheitsphilosophien professioneller Normen 

Die Sicherheitsphilosophien expliziter professioneller Normen lassen sich leichter beschreiben 
als die impliziter, was schon allein dadurch zu erklären ist, dass bei letzteren kein Urheber ein-
deutig identifizierbar ist und dass die Normen an sich rekonstruiert werden müssen (siehe 
oben). 

Es ist prinzipiell möglich, auch die allgemeiner gehaltenen impliziten professionellen Normen 
in explizite professionelle Normen zu transferieren. Die Sicherheitsphilosophien expliziter pro-
fessioneller Normen beschreiben daher zumindest einen Teil der Sicherheitsphilosophien, die 
man impliziten professionellen Normen zuordnen kann. Implizite professionelle Normen be-
ziehen sich auf die gesamte Praxis der Ingenieure. Dabei richten sie sich insbesondere auf 
Entwurfsfragen. „Verallgemeinerbare inhaltliche Entwurfsregeln und Metaregeln für ihre Um-
setzung zu geben, ist eine zentrale Aufgabe und ein wichtiges Wirkungsfeld professioneller 
Normen. Inhaltliche Entwurfsregeln (...) finden sich daher vorwiegend in professionellen Nor-
men, die diejenigen Handlungsweisen konservieren, die sich in der Ingenieurpraxis als sinnvoll 
und passend erwiesen haben. Metaregeln für die kontextbezogene Umsetzung der inhaltlichen 
Entwurfsregeln beziehen sich vor allem auf die Berücksichtigung und Abwägungen konkur-
rierender Gesichtspunkte. So zielt beispielsweise eine professionelle Norm darauf ab, dass Pla-
ner die spätere Ausführbarkeit des von ihnen entworfenen Objekts mitbedenken sollen. Ob bei-
spielsweise asymmetrische und damit im Ausführungsstadium vertauschungsgefährdete oder 
symmetrische und somit unproblematische Teilkomponenten gewählt werden, kann mit sol-
chen professionellen Soll-Vorstellungen zusammenhängen.“569 Aber auch für nicht entwurfs-
bezogene Bereiche lassen sich eine Reihe von impliziten professionellen Normen, die sich ja 
auf die Ingenieurpraxis als Ganzes beziehen, rekonstruieren. Hinsichtlich der Sicherheitsphilo-
sophien ist ein doppelter Rekonstruktionsaufwand notwendig, da zunächst einmal die Norm 
selbst rekonstruiert werden muss, bevor man sich der Rekonstruktion der damit verbundenen 
Sicherheitsphilosophie zuwenden kann. 

Für explizite kodifizierte professionelle Normen lassen sich die Sicherheitsphilosophien besser 
beschreiben, da zumindest die Norm in objektivierter Form vorliegt. Historisch gesehen hat 
sich das Sicherheitsverständnis der kodifizierten expliziten professionellen Normen gewandelt. 
Die frühen Ethik-Kodizes im Ingenieurbereich – der erste Entwurf für einen Ethikkodex im 
Ingenieurbereich wurde 1893 von der Amerikanischen Gesellschaft für Bauingenieure (ASCE) 

                                                 
568 vgl. Vogelsang 1998, 187. Er fasst unter „Normenkodizes“ zusätzlich Unternehmensleitlinien und technische 

Regelwerke. 
569 Ekardt u.a. 2000, 119, am Ende mit Verweis auf Pötzl. 
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vorgelegt und 1914 verabschiedet,570 der erste verabschiedete Kodex stammt von der Vereini-
gung der Englischen Bauingenieure aus dem Jahr 1910, die Bauingenieure waren damit Vor-
reiter im Erstellen von Ethikkodizes – bezogen sich auf das Standeswohl und nicht das Allge-
meinwohl. Der Ethikkodex der ASCE „beschränkte sich in 6 Regeln auf Ausführungen zur 
‚Berufsehre‘, weitergehende Folgeerscheinungen des Berufshandelns, ja selbst Sicherheitsas-
pekte wurden noch nicht berücksichtigt.“571 Die negative Nebenfolge solcher Ethikkodizes 
war es, dass die Kritik an Professionskollegen – auch wenn sie berechtigt war – zur Entlassung/ 
Bestrafung des kritisierenden (nicht des kritisierten!) Ingenieurs führen konnte572 und Kritik 
damit insgesamt nicht zur Abschaffung der kritisierten Zustände beitrug. Erst 1947 entstand ein 
Ethikkodex, der Canons of Ethics for Engineers des Engineers‘ Council for Professional 
Development, der das Allgemeinwohl mit einbezog.573 Die Wandlungsprozesse zur Einbe-
ziehung des Allgemeinwohls verliefen keineswegs reibungslos.574 Zu einem Boom der Über-
arbeitung von Ethikkodizes kam es in den 1960er Jahren: „Nach Anklagen gegen die Technik 
und die Ingenieure während der sechziger Jahre revidierten die Ingenieurvereinigungen ihre 
Ethikkodizes, um sie zu präzisieren und zu betonen, dass die Ingenieure zu ‚Sicherheit, Ge-
sundheit und Wohlfahrt der Allgemeintheit‘ beitragen müssen.“575 Sicherheit wurde als eigen-
ständiger Wert in immer mehr Ethikkodizes explizit aufgenommen.576

Der Stellenwert von Sicherheit zeigt sich auch, wenn man die Bestandteile von Kodizes be-
trachtet. Es wurde der Versuch unternommen, die Normen bzw. Normenbezüge von Ethikko-
dizes zu klassifizieren577 in  

1) ethisch-moralische Normen (allgemein und individuell), 

2) standesbezogene Normen zum Verhalten gegenüber anderen Professionsvertretern, 

3) Rollenpflichten gegenüber Arbeitgebern und Vertragspartnern, 

4) Prioritätsregeln bei Pflichtenkollisionen, (von denen es allerdings zu wenig gebe) und 

5) Normen zur Verantwortung des Berufsstandes insgesamt. 

Es gibt keine Kodizes, die sich ausschließlich dem Thema Sicherheit widmen. Sicherheit ist 
nur ein Aspekt unter anderen Aspekten, jedoch ein sehr wichtiger. Außerdem wirken einige 
andere Aspekte, z.B. zum Verhältnis zwischen Auftraggeberrolle und Auftragnehmerrolle, in-
direkt auf die Sicherheit zurück. Somit kann den Ethikkodizes insgesamt der Anspruch auf Si-

                                                 
570 vgl. Lenk 1991, 328. 
571 Vogelsang 1998, 188. 
572 siehe das Beispiel des ASCE weiter unten in diesem Kapitel. 
573 vgl. Lenk 1991, 330. 
574 vgl. Lenk 1993, 195. 
575 MacCormac 1993, 228. 
576 Lenk 1991, 333 spricht davon, dass schon 1947 der ECPD-Kodex Sicherheit, Gesundheit und Wohlergehen 

der Allgemeinheit über alles stellte und bezeichnet diese Formulierung als einen Zentralsatz. Spätere Ethikko-
dizes orientierten sich daran. 

577 vgl. Lenk 1991, 330f. 
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cherheit zugesprochen werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sie auf Sicherheit im 
ganzheitlichen Sinn abzielen. 

1.3.3.2 Steuerungskonzepte professioneller Normen 

Ebenso wie bei den Sicherheitsphilosophien lassen sich keine einheitlichen Steuerungskon-
zepte professioneller Normen identifizieren, weil kein einheitliches Steuerungssubjekt (wie der 
Gesetzgeber für rechtliche Normen oder die Normungsorganisationen für technische Normen 
(beide sind natürlich auch nicht einheitlich und monolithisch, aber zumindest klar identifizier-
bar)) vorhanden ist, das Steuerungsziele formuliert, Steuerungsinstrumente bestimmt oder Vor-
stellungen zur Steuerungswirkung formuliert. Wie bei den Sicherheitsphilosophien handelt es 
sich im Folgenden bezüglich der impliziten professionellen Normen um theoretische Überle-
gungen. 

Für explizite professionelle Normen lassen sich – ähnlich wie für rechtliche und technische 
Normen – Steuerungskonzepte rekonstruieren. Hierzu sollen wiederum die kodifizierten expli-
ziten professionellen Normen herangezogen werden. Formal lassen sich in Ethikkodizes häufig 
folgende Teile unterscheiden:578 fundamentale Prinzipien, grundlegende Statuten und Aus-
führungsbestimmungen mit Leitlinien („Guidelines“). An dieser formalen Aufteilung werden 
die verschiedenen Konkretisierungsebenen erkennbar: Es gibt Regeln in Kodizes, die sich 
leicht umsetzen lassen, wie beispielsweise der Grundsatz der informierten Zustimmung 
(informed consent) im Nürnberger Kodex für Ärzte, nach dem Forschungen an Menschen nur 
vorgenommen werden dürfen, wenn diese über alle Hintergründe und möglichen negativen 
Folgen eines medizinischen Versuchs aufgeklärt wurden und ohne Zwänge jeglicher Art die-
sem zugestimmt haben. Die meisten Regeln in Ethikkodizes müssen jedoch erst übersetzt wer-
den. 

Formal können in Ethikkodizes weiterhin Verbote und Gebote und reine Hinweise identifiziert 
und unterscheiden werden. Mit diesen ist eine unterschiedliche Verbindlichkeit der Befolgung 
verbunden. Letztlich sind die Durchsetzungsmöglichkeiten jedoch begrenzt, da es nur wenige 
Sanktionsmechanismen gibt, die zudem praktisch kaum angewandt werden. 

1.3.3.3 Wirkungsweisen professioneller Normen 

Die Wirkungsweisen professioneller Normen werden im Folgenden getrennt nach impliziten 
und expliziten professionellen Normen behandelt. 

Wirkungsweisen impliziter professioneller Normen 

Ein Beispiel aus der empirischen Untersuchung veranschaulicht die Wirkung professioneller 
Normen. Der Inhaber eines den Bauherrn beratenden Ingenieurbüros berichtete von seinen 
Problemen mit dem Kläranlagenbau nach der Wiedervereinigung: Viele Kläranlagen der ehe-
maligen DDR waren marode. Es bestand ein enormer Sanierungsbedarf. Das Ingenieurbüro des 
Interviewpartners konnte in dieser Zeit vier Niederlassungen/ Büros in vier der fünf neuen 
Bundesländer ansiedeln. Die Kommunen wollten jedoch nicht nur – rechtlich veranlasst – ihre 
Anlagen auf den neuesten Stand bringen, sondern auch für die Zukunft planen. Viele Bürger-

                                                 
578 vgl. Lenk 1991, 333. 
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meister gingen in der Anfangszeit davon aus, dass es ihren Gemeinden gelänge, eine Vielzahl 
von Industriebetrieben anzusiedeln. Sie hatten oftmals auch tatsächlich einen ganzen Akten-
ordner voller Voranfragen von Unternehmen, nur hatte der Bürgermeister im Nachbarort einen 
Aktenordner mit genau den gleichen Voranfragen. Dies versuchten die Ingenieure des beraten-
den Ingenieurbüros den Bürgermeistern klar zu machen. Da zur Ansiedelung von Industriebe-
trieben eine entsprechende Abwasserentsorgungsmöglichkeit gegeben sein muss, waren viele 
Bürgermeister jedoch nicht davon abzubringen, Kläranlagen teilweise 50 Prozent über den tat-
sächlichen Bedarf hinaus auszulegen. Die Folge waren überdimensionierte Anlagen, die zum 
einen teilweise technisch schlecht arbeiten und zum anderen hohe Schulden und hohe Ab-
wassergebühren bedingen, die letztlich von den Bürgern getragen werden müssen. Das bera-
tende Ingenieurbüro hat sich vielfach dafür eingesetzt, Anlagen nicht derart überdimensioniert 
zu planen und zu bauen, obwohl dies den eigenen ökonomischen Interessen des Ingenieurbüros 
widerspricht.579 Die professionelle Norm, die ein solches Handeln unterstützt hat, könnte lau-
ten: „Die Unkenntnis eines Bauherrn darf nicht ausgenutzt werden.“ Erkennbar ist hier auch, 
dass rechtliche Normen zur Vermeidung der Überdimensionierung (an das private Ingenieur-
büro) nicht zum tragen kommen konnten, da rechtlich ein Handeln gemäß der ausdrücklichen 
Wünschen des Auftraggebers, der sich absolut nicht von diesen abbringen lassen will, in keiner 
Weise zu beanstanden ist. Es mag typisch sein, dass in diesem Beispiel Ingenieure aus einem 
freien beratenden Ingenieurbüro derart professionell gehandelt haben. 

Es gibt natürlich auch Beispiele für das Versagen professioneller Normen bzw. für fehlgeleitete 
professionelle Normen: So ist es beispielsweise fraglich, ob die Prämierung einer Diplomarbeit 
über Deckensysteme, weil das entworfene Deckenmodell von – im Ergebnis minderwertigen – 
Decken den Einsatz unqualifizierter Billigarbeitskräfte zulässt, ein richtiges Zeichen darstellt. 

Explizite rechtliche, technische oder professionelle Normen werden nicht einfach „vollzogen.“ 
Vielmehr müssen sich die in der Technikentwicklungspraxis tätigen Ingenieure zu ihnen ver-
halten. Normen, die den Umgang mit Normen (gleich welcher Art) steuern, sind professionell 
definiert. Dies ist sowohl bei Normenkonflikten, als auch in vermeintlich einfachen Problemla-
gen notwendig, denn es geht dabei darum, ob der Sinn der expliziten Norm mit der dadurch 
veranlassten Anwendung verwirklicht werden kann und generell ob diese überhaupt Geltung 
hat. „Die eigentliche berufsmoralische Dimension der Praxis besteht darin, sich zu objektiv 
normativen Anforderungen und zu institutionalisierten Normen verhalten zu müssen, denn eine 
umstandslos nichtreflexive Normenbefolgung verbietet sich aus sachlichen Gründen (..) von 
selbst.“580 Es lässt sich ein konventioneller und ein postkonventioneller Umgang mit Normen 
unterscheiden. Konventionelle Normenbefolgung kann als die Umsetzung expliziter Normen 
verstanden werden, und der postkonventionelle Normenumgang beschreibt die Distanz zu 
Normen zum Zweck des Prüfens ihrer Gültigkeit. Die Distanz ist geboten, weil Normenkon-
formität allein nicht als ein Garant für ein gutes und sicheres technisches Objekt anzusehen ist, 
wie man an Schadensfällen nachvollziehen kann. Moralpsychologisch mit Kohlberg ge-
sprochen „kommt es auf postkonventionelle kognitiv-moralische Urteilsfähigkeit an, also dar-
auf, über die grundsätzliche Verpflichtetheit den geltenden Normen gegenüber ständig ein 
prinzipienorientiertes Prüfprogramm mitlaufen zu lassen, um im gegebenen Fall das Ziel der 
Norm (z.B. Sicherheit) auf anderem als dem von der Norm empfohlenen Weg zu erreichen. 

                                                 
579 Int. 54, 119-121. 
580 Ekardt 2001, 5. 
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Die Bereitschaft und Fähigkeit zu dieser Haltung nennen wir Verantwortung zweiter Ordnung 
in Abgrenzung zur konventionellen Verpflichtetheit auf den positiven Normenwortlaut, der im 
Alltag selbstverständlichen Verantwortung erster Ordnung.“581 Verantwortung erster und 
zweiter Ordnung stehen damit in einem Spannungsverhältnis und sind – im Sinne einer „rei-
fen“ Ingenieurverantwortung – gleichsam aufeinander angewiesen. 

Als eine weitere zentrale Norm des Ingenieurhandelns ist das Streben anzusehen, nicht bloß die 
technisch beste Lösung zu finden, sondern diese Lösung mit anderen ökonomischen, recht-
lichen, ästhetischen, gesellschaftlichen und sozialen Rationalitätsaspekten ausgleichend zu ver-
binden. Die Integration dieser unterschiedlichen Rationalitätsaspekte ist das konstituierende 
Moment der Ingenieurpraxis.582 Die Integration unterschiedlicher Rationalitäten und norma-
tiver Anforderungen ist in der Ingenieurpraxis unterschiedlich ausgeprägt. 

Wirkungsweisen expliziter professioneller Normen 

Die Wirkungsweisen expliziter Normen werden im Folgenden anhand der kodifizierten expli-
ziten Normen beschrieben. Die Potenziale von Ethikkodizes zur Unterstützung der Ingenieure 
in ihrem sicherheitsrelevanten Handeln sind begrenzt und es zeigt sich darüber hinaus, dass sie 
jedoch noch nicht einmal im Rahmen dieser Grenzen ausgeschöpft werden: Die Wirkungsdefi-
zite werden relativ ausführlich beschrieben, weil viele abgeschwächt oder beseitigt werden 
können und man, insbesondere mit Ethikkodizes, die Hoffnung verbinden kann, den Gedanken 
professioneller Normen zu verbreiten. 

Im Folgenden werden generelle Kritikpunkte, die natürlich nicht auf jeden Kodex der stark 
unterschiedlichen Kodizes zutreffen, vorgestellt. Alle Kritikpunkte sind im Prinzip, und sogar 
in verstärkter Weise, auch gegen implizite nichtkodifizierte professionelle Normen anzuführen. 
Die verschiedenen Kritikpunkte wiegen unterschiedlich stark. Manche beschreiben ein ver-
gleichsweise kleines Problem und sind leicht behebbar, andere sind grundsätzlicherer Art. 

1. Zu geringe Handlungsorientierung. Ethikkodizes sind größtenteils wenig handlungsleitend 
und können somit zur Orientierung bei sicherheitsrelevanten Werturteilen, die in der Ingen-
ieurpraxis zu fällen sind, nicht unmittelbar herangezogen werden. Zuweilen wird sogar kriti-
siert, die zehn Gebote des Alten Testaments seien konkreter als viele Ethikkodizes,583 ihnen 
fehle die Situationsbezogenheit584 und sie würden über der Ingenieurpraxis schweben. Zudem 
wird bemängelt, dass sie fast ausschließlich Rollennormen (die das Verhältnis der Ingenieure 
untereinander und zur Gesellschaft beschreiben) und kaum Objektnormen (die sich auf die Ar-
beitsabläufe und die technischen Artefakte beziehen) aufgreifen. Die Sicherheit von tech-
nischen Anlagen wird aber von beiden Normenarten beeinflusst. 

Ekardt und Löffler sind der Frage nachgegangen, wie handlungsleitende Ethikkodizes aussehen 
müssten585 und dabei auf die Möglichkeit der Übertragung von Konzepten technischer Nor-

                                                 
581 Ekardt 2001, 10f. 
582 vgl. Kapitel 1.4.2 Ingenieurpraxis als Integration von Rationalitäten und deren Koordination durch Wertur-

teile. 
583 Detzer 1991, 315f. 
584 vgl. Lenk 1991, 334. 
585 Ekardt/ Löffler 1991b, 286. 
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men gestoßen. Demnach müssen sich Ethikkodizes insbesondere auf den Arbeitsprozess der 
Ingenieure beziehen und nicht nur allgemein die Rolle des Ingenieurs in der Gesellschaft be-
schreiben. Die objektbezogenen Normen/ Prozessnormen sind also gegenüber rollenbezogenen 
Normen in den Ethikkodizes unterentwickelt. Der dreistufige Aufbau des technischen Regel-
werks mit Prinzipien, Maximen und operativen Sätzen ließe sich auf Ethikkodizes übertragen. 
Dabei sollten Prinzipien und Maximen deutlich auseinandergehalten werden und Maximen 
durch operative Sätze illustriert werden. Es wäre also wichtig, die Gruppe der Guidelines aus-
zubauen. In den frühen Kodizes (Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts) wurden praxisnahe 
Anwendungsregelungen „nahezu gänzlich vermieden.“586 Praxisnahe Anwendungsregeln 
können durch Anwendungsbeispiele unterstützt werden. Obwohl die Ausbildung an praxis-
nahen Anwendungsbeispielen zur Ingenieurverantwortung allgemein als wichtig angesehen 
wird, finden sich nur wenige dementsprechende Angebote.587 Solche Ausbildungsangebote 
sind in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen rar, auch weil sie im Grunde eine 
Doppelqualifikation der Lehrenden erfordern, die jedoch nur selten vorkommt. Beispiel für 
eine solche Lehre ist die Vorgehensweise von Ekardt,588 der in seiner Lehre Verantwortungs-
fragen mit Hilfe von realen Fallbeispielen – teilweise anhand von Projektunterlagen zum Bei-
spiel über Schadensfällen von Brücken – erörtert hat. Generell scheint eine Verankerung von 
fächerübergreifenden und nichttechnischen Inhalten in der Ingenieurausbildung, die immer 
wieder gefordert wird, so beispielsweise in dem VDI-Memorandum „Zum Wandel des Ingen-
ieurbildes“ 1997, schwierig zu sein. Jischas Bilanz über das Memorandum: „Dennoch ist mir 
keine Hochschule bekannt, die die VDI-Empfehlungen auch nur annähernd umgesetzt hat.“589

Aus der Analyse der technischen Normen kann man eine scheinbar gegenläufige Verbindung 
aus Verpflichtung und Distanz herleiten. Genau in diesem Spannungsverhältnis müssen auch 
die professionellen Normen (kodifizierter oder nichtkodifizierter Art) gesehen werden, denn 
nicht immer ergibt sich durch das Befolgen rechtlicher oder technischer Normen ein Zugewinn 
an Sicherheit und professionelle Normen koordinieren den Umgang mit rechtlichen und tech-
nischen Normen. (Einschränkend ist allerdings zu sagen, dass rechtliche Normen verbindlich 
sind wohingegen die Verbindlichkeit technischer Normen von Fall zu Fall zu überprüfen ist 
und man generell von ihrer Unverbindlichkeit ausgehen kann.) Professionelle Normen ge-
winnen – vor allem in ihrer Form als Normen zum Umgang mit Normen – eine zentrale Be-
deutung für die individuelle Verantwortungspraxis. 

2. Zu starke Ausrichtung auf bestimmte Gruppen. Der sozialen Heterogenität der Ingenieure590 
und der damit verbundenen Implikationen werden die meisten Ethikkodizes jedoch nicht ge-
recht. „Häufig findet man in (.) Kodizes auch Formulierungen, die eigentlich mehr für bera-
tende Freie Ingenieure geeignet sind, aber nicht für die große Mehrheit der Ingenieure, die ja 
heute überwiegend als Angestellte tätig sind. Die Frage ist auch, ob die Ingenieure überhaupt 
so einheitlich zu sehen sind.“591 Ebenso MacCormac, der kritisiert, dass der Freiberufler in den 
Ethikkodizes als Prototyp-Ingenieur angenommen wird, obwohl freiberuflich tätige Ingenieure 

                                                 
586 Lenk 1991, 332. 
587 vgl. Lenk 1991, 339. 
588 z.B. Ekardt 1997a. 
589 Jischa 1999, 334f. 
590 siehe Kapitel 1.1.1.2.2 Individuen als Baubeteiligte – Individuelle Akteure. 
591 Lenk 1991, 334f. 
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die prozentual kleinste Gruppe unter den Ingenieuren darstellen.592 Dementsprechend gehen 
die Forderungen dahin, Verantwortung rollenabhängig zu behandeln: „Es wäre notwendig, ge-
nauer zu differenzieren hinsichtlich der Tätigkeiten, Tätigkeitsarten, Tätigkeitstypen und ent-
sprechend natürlich auch hinsichtlich der Verantwortungstypen. Das könnte durch bereichs-, 
funktions- und tätigkeitsspezifische Sonder- oder Ausführungsbestimmungen geschehen.“593

3. Zu starke Ausrichtung auf das Individuum. Ethikkodizes umfassen „Standesregeln und Ver-
haltensregeln, mit denen sie das jeweilige Berufsethos für den einzelnen Ingenieur als eine Art 
Individualethik ausdrücken. Die Erfordernisse kollektiver Verantwortung von Entscheidungs-
gremien bis hin zur Technikbewertung und Technikfolgenabschätzung, wie sie sich heute für 
Technologie und Großprojekte stellen, werden durch diese Kodizes nicht hinreichend abge-
deckt.“594 Lenk kritisiert beispielsweise den VDI, dass in dessen konzeptionellem Werk „Zu-
künftige Aufgaben“ (1980 als Broschüre erschienen) ausschließlich die individuelle Verant-
wortung behandelt werde.595

4. Fehlende Prioritätsregeln bei Normkonflikten. Die Anforderungen, die sich aus den Ethik-
kodizes ergeben, können widersprüchlich sein. Konflikte werden in Ethikkodizes jedoch 
„äußerst selten, wenn überhaupt berücksichtigt.“596 Wie soll sich der einzelne Ingenieur ver-
halten, wenn sich ein Konflikt, z.B. zwischen professionell begründeten Anforderungen an die 
technische Sicherheit und aus sich durch Arbeitsbeziehungen ergebenden Loyalitätsforderun-
gen, aufwirft? In Normkonflikten müssen Metanormen oder Prioritätsregeln angewandt wer-
den. Lenk führt zehn gestufte Prioritätsregeln aus, von denen die ersten vier an Werhane ange-
lehnt sind.597 Eine wichtige Prioritätsregel lautet: „Universalmoralische Verantwortung geht 
i.d.R. vor Aufgaben- bzw. Rollenverantwortung.“598 Diese normative Forderung ist kurz in der 
Formulierung, aber weitreichend in den Folgen. Der Konflikt zwischen universalmoralischer 
und Aufgaben-/ Rollenverantwortung oder anders ausgedrückt, externer und interner Verant-
wortung, findet im Kernbereich der Ingenieurpraxis statt. Wenn Sicherheit als ein universalmo-
ralisches Ziel angesehen wird, so steht diese im Konflikt zu anderen Forderungen. 

Prioritätsregeln oder Metanormen bergen jedoch Schwierigkeiten, auf die schon vielfach hin-
gewiesen wurde. Letztlich ist es im Sinne der Logik nicht zu vermeiden, in einen infiniten Be-
gründungsregress hineinzugeraten. Es gibt Normen, die unhinterfragt, axiomatisch ange-
nommen werden müssen. Als Hilfskonstruktion sind Prioritätsregeln bzw. Metaregeln aber 
allemal brauchbar. 

5. Fehlende Bekanntheit von Ethikkodizes und Durchsetzungs- und Verpflichtungsinstrumente. 
Wenn es keine klaren Instrumente zur Durchsetzung von Ethikkodizes gibt, so laufen sie Ge-
fahr, nicht mehr als ein frommer Wunsch zu bleiben. Detzer vertritt die Auffassung, dass 
Ethikkodizes Ingenieuren nur in den seltensten Fällen Rückendeckung bei Konflikten geben 

                                                 
592 vgl. MacCormac 1993, 228; mit Bezug auf alle Ingenieure, nicht nur auf die Bauingenieure. 
593 Lenk 1991, 335. 
594 Meihorst 1998, 153. 
595 vgl. Lenk 1991, 340f. 
596 Lenk 1991, 331. 
597 Lenk 1991, 335 mit Verweis auf Werhane. 
598 Lenk 1991, 336 . 
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könnten.599 Diese pessimistische Sichtweise ist jedoch auch vor der derzeitigen Situation mit 
kaum vorhandenen Durchsetzungsinstrumenten zu verstehen. Zu den zu fordernden (teilweise 
schon eingeführten) Durchsetzungsinstrumenten zählen Science Courts, Ethikkommissionen, 
Eide, Preise, Listen von unehrenhaften Personen und Unternehmen und anonyme Veröffent-
lichungen unehrenhafter Fälle. Alle sechs Instrumentbereiche werden im Folgenden erläutert. 

• Science Courts. Eine weitere Möglichkeit zur Durchsetzung von Ethikkodizes ist der Weg 
über professionsinterne Gerichte: „Technologie- oder Wissenschaftsgerichte“, „Science 
courts“, „Technology Courts“, „Berufsgerichte“, „Wissenschaft- und Technikgerichtshöfe“ 
werden sie in der Literatur genannt. Diese Gerichte sind von Professionsmitgliedern besetzt 
und stehen außerhalb der normalen rechtlichen Gerichtsbarkeit. Normale Richter ohne In-
genieurkenntnisse können den Streit um technische Fragen, z.B. wenn gegenteilige Gut-
achten vorliegen, oftmals nur schwer bewältigen. Technological courts könnten hingegen 
direkt verhandeln.600 MacCormac trägt ein starkes Plädoyer für diese Gerichtshöfe vor und 
verbindet dies auch mit Selbststeuerungsansprüchen: „Die Existenz von Wissenschafts- 
und Technikgerichtshöfen, verbunden mit einem erweiterten Verständnis technischer 
Probleme, wird dazu beitragen, dass das Ingenieurwesen zu einem Berufsstand mit größer-
er Autonomie wird, als er sie jetzt besitzt.“601 

• Ethikkommissionen. Ethikkommissionen bzw. Ethikkomitees können als die „abgemil-
derte“ Variante von Science Courts angesehen werden. Ethikkommissionen sind im Medi-
zinbereich weit verbreitet. „Allgemeine Leitsätze wurden vom Weltärztebund in Form der 
Deklarationen von Helsinki (1964), Tokio (1975) und Venedig (1983) erarbeitet.“602 Auch 
in Unternehmen, z.B. bei der Volkswagen AG, sind Ethikkommissionen zu finden, welche 
Forschungsvorhaben, beispielsweise zur Erforschung der gesundheitlichen Auswirkungen 
der Exposition der Arbeitnehmer mit Kühlschmierstoffen, genehmigen müssen. Insgesamt 
haben Ethikkommissionen immer noch einen medizinischen Schwerpunkt, der jedoch zu-
nehmend durch andere berufsgruppenbezogene Spezialisierungen ergänzt wird. Ethik-
kommissionen können allgemein beschrieben werden als „unabhängige Gutachtergremien 
aus Ärzten und meist auch Vertretern anderer Berufe (Naturwissenschaftler, Juristen, 
Theologen), deren Aufgabe es ist, die berufsethische und rechtliche Vertretbarkeit medizi-
nisch-wissenschaftlicher Forschungsvorhaben zu beurteilen.“603 Wenn Reuter behauptet, 
dass Ethikkommissionen „den Verdacht der endgültigen Trennung von Praxis und Re-
flexion“604 vertiefen würden, so vernachlässigt er hierbei, dass sie ja keineswegs Re-
flexionsleistungen in der Praxis ersetzen, sondern nur ergänzen und unterstützen wollen. 

• Ingenieureide. Der Eid ist wohl die naheliegendste Idee, zur Verbreitung von Ethikkodizes 
beizutragen. Er stellt ein öffentliches und bewusstes Bekenntnis zu einem Kodex dar, wel-
ches idealerweise von allen Berufstätigen geleistet wird. Es gibt eine Vielzahl von Bestre-

                                                 
599 Detzer 1991, 317. 
600 vgl. MacCormac 1993, 238. 
601 MacCormac 1993, 239. 
602 Brockhaus Stichwort Ethikkommissionen, 625. 
603 Brockhaus Stichwort Ethikkommissionen, 625. 
604 Reuter 1992, 189. 
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bungen in der Bundesrepublik, Ingenieureide (auf allgemeine Eidtexte oder spezielle 
Ethikkodizes) zu etablieren.605 

• Ingenieurpreise. Die Ausschreibung und Verleihung von Ingenieurpreisen kann auch zur 
Institutionalisierung professioneller Normen beitragen. Das amerikanische Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (IEEE) hat „nicht nur Ethikkomitees eingeführt, son-
dern auch Preise für besonders ‚ethische‘ Ingenieure.“606 Auch bei „normalen“ Ingenieur-
preisen könnten professionelle Normen zur Beurteilung herangezogen werden. 

• Listen von unehrenhaften Personen und Unternehmen. Ein radikales Mittel zur Sanktio-
nierung unprofessionellen Verhaltens sind Listen von „‚unethischen Unternehme(r)n zur 
abschreckenden Kontrollrückwirkung (‚Prangerwirkung‘),“607 wie sie das IEEE als der 
weltweit größte Verband im Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik aufgestellt 
hat. 

• Anonyme Veröffentlichungen zu Ausbildungszwecken. Nicht nur die konkrete Benennung 
von nicht ehrenhaften Personen, sondern auch die Anonymisierung von ethischen Konflikt-
en bei Ingenieuren kann wichtig sein. Beispielsweise mithilfe des IEEE wurden „Fälle auf-
bereitet und mit Gutachten zur anonymen Veröffentlichung gebracht, die u.a. zur Bewusst-
seinsbildung der Praktiker, aber insbesondere auch zur Schulung in den Universitäten, also 
zur Nachwuchsinformation und -ausbildung, dienen sollten und sich z.T. durchaus be-
währten.“608 Allerdings wurden in konkreten „Verfahren“ weniger ethische Probleme, 
sondern eher Standesfragen diskutiert.609 

Diese insgesamt äußerst begrüßenswerten Initiativen zur Durchsetzung des Ethikkodex seitens 
des IEEE stießen in Deutschland auf wenig Gegenliebe: Der Verband Deutscher Elektrotech-
niker hat den Vorschlag abgelehnt, den Ethikkodex des amerikanischen IEEE in Übersetzung 
einfach zu übernehmen.610

Auf jeden Fall dürften zusätzliche Durchsetzungsinstrumente auch zu einer Steigerung des Be-
kanntheitsgrades von Ethikkodizes führen. In der empirischen Untersuchung wurde offen – in 
sehr verschiedener Weise – gefragt, von welchen Überlegungen sich Ingenieure in ihrem Han-
deln tatsächlich leiten lassen und leiten lassen könnten. In keinem der Expertengespräche wur-
den Ethikkodizes von den Gesprächspartnern selbst zur Sprache gebracht. Dies muss allerdings 
nicht unbedingt heißen, dass sie nicht präsent wären, denn bei den rechtlichen und technischen 
Normen wurden in der empirischen Untersuchung Formen der indirekten Wirkung festgestellt. 
Allgemein wird in der Literatur beklagt, dass Ethikkodizes viel zu wenig bekannt seien. Durch 
die aufgezeigten Durchsetzungsinstrumente kann ihr Bekanntheitsgrad erhöht werden. 

                                                 
605 siehe hierzu ausführlich Kapitel 3.2.3.1.3 Selbststeuerung durch Einfluss auf Organisationsmitglieder (logic 

of membership). 
606 Lenk 1991, 337. 
607 Lenk 1991, 337. 
608 Lenk 1991, 337. 
609 vgl. Lenk 1991, 337. 
610 vgl. Lenk 1991, 339. 
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6. Überbetonung des Standesgedanken und der Rollenpflichten. Die frühen Kodizes waren auf 
die Umsetzung von Standesinteressen ausgerichtet.611 So forderte der erste ASCE- Kodex „im 
Wesentlichen ein Wohlverhalten der Ingenieure innerhalb des Standes. Unethisches Verhalten 
sollte dadurch ausgeschlossen werden, dass es den Ingenieuren verboten wurde, andere Ingen-
ieure zu verdrängen oder mit ihnen, in nicht standesgemäßer Weise, zu konkurrieren oder sie 
gar öffentlich zu kritisieren oder Werbung mit besonderen Tendenzen des Eigenlobs und gar 
der Herabsetzung anderer zu betreiben. Insbesondere sollte der Ingenieur sich immer ‚als loy-
aler Vertreter oder Sachwalter‘ des Auftraggebers – das heißt entweder des Arbeitgebers oder 
des Kunden – aufführen; übrigens sollte er dabei auch auf faire Bezahlung achten. In diesen 
Formulierungen ist von ethischen Verpflichtungen i.e.S. gegenüber der Sicherheit, Wohlfahrt 
usw. der Öffentlichkeit überhaupt nicht die Rede. Er ist im Grunde ein Standeskodex zur Re-
gulierung der internen Standesgepflogenheiten und Standeserfordernisse und hat eigentlich 
wenig mit Ethik, mit Universalmoral, zu tun.“612 Genauso ist auch der IEEE standespolitisch 
geprägt: Der Kontakt mit Kunden und Arbeitgebern wird teilweise detailliert geregelt, ansons-
ten bleibt er sehr pauschal.613 Die Forderung, als „loyale Vertreter und Sachverwalter“ gegen-
über Kunden oder Arbeitgebern zu agieren, ist keine ethische Forderung, „obwohl die Loyalität 
mit manchen ethischen Normen und Werten zusammenhängt, nämlich mit Ehrlichkeit und 
Vertrauen.“614

Es lassen sich auch Beispiele für die „negative“ Nutzung von Ethikkodizes für Standesinter-
essen finden. Ein solches Beispiel stammt aus den Anfangstagen der Kodizes und bezieht sich 
auf den ASCE: Ingenieure, die auf Pfuscherei beim Dammbau öffentlich hinwiesen, wurden 
unter Rückgriff auf diesen Kodex entlassen. Lenk schildert den Fall so: „1932 wurden die bei-
den Bauingenieure Jakobsen und Payne aus der Amerikanischen Gesellschaft für Bauingen-
ieure (ASCE) aus ethischen Gründen ausgestoßen: Sie hatten den ethischen Kodex dieser Ge-
sellschaft verletzt. Was hatten sie getan? 1930 hatten sie auf Irregularitäten und Pfuscherei 
beim Bau eines Dammes im Umkreis von Los Angeles hingewiesen, ihre Kritik in der Lokal-
presse veröffentlicht und den leitenden Ingenieur kritisiert. Eine Untersuchung führte zur Auf-
deckung eines Bestechungsfalls, zur Entlassung des Leiters des Bezirkskontrollkomitees und 
zu einer Rückzahlung der Baufirma in Höhe von einer dreiviertel Million Dollar an das 
Country. Der leitende Ingenieur der Firma wurde nie belangt. Wegen der berechtigten Kritik an 
ihm, wurden die beiden Bauingenieure jedoch aus dem Ingenieurverband ausgestoßen. Sie 
wurden bestraft dafür, dass sie im Interesse des Allgemeinwohls handelten.“615 Hier „wurde 
ein Ethikkodex der Ingenieure benutzt, um das öffentliche Interesse zu untergraben.“616 Lenk 
zieht folgendes Fazit aus seiner Untersuchung der Ethikkodizes: „Insgesamt lässt sich sagen, 
dass aufgrund der gemischten Zusammenstellung vieler Ethikkodizes dies – auch heute noch – 

                                                 
611 vgl. Lenk 1991, 329. 
612 Lenk 1991, 329 – Hervorhebungen im Original. 
613 vgl. Lenk 1991, 334. 
614 Lenk 1991, 332. 
615 Lenk 1993, 194. 
616 Layton, zitiert nach Lenk 1993, 194. 
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eher die Funktion einer Normensammlung für das Standesethos haben.“617 Hier spiegelt sich 
das wichtige Thema von externer und interner Verantwortung wieder.618

Kurzer Exkurs zur Selbstbehauptungsfrage: Es gibt bezüglich der „Standesorientierung“ er-
staunliche Parallelen zur Selbstbehauptungsfrage als zentrales Thema der traditionellen Pro-
fessionssoziologie: Professionen werden als Versuch einer Gruppe beschrieben, sich Privile-
gien (v.a. Prestige, hohes Gehalt, generell materielle Vorteile) durch Einsatz von 
Machtressourcen (z.B. Koalitionen mit staatlichen oder politischen Institutionen) zu sichern. 
Die Merkmale, die zur Charakterisierung von Professionen herangezogen werden, werden ent-
weder als Resultat oder als Ressource von Machtbestrebungen gedeutet (ein Teil der Autoren 
hingegen rückt die Art der Problembearbeitung und die Selbstreflexion der Professionellen in 
den Mittelpunkt professionssoziologischer Studien.619). Diese Machtbestrebungen gehen ein-
her mit der Abwehr externer, staatlicher Kontrolle. Durch die Bildung von Berufsorganisa-
tionen werden eigene Kontrollmechanismen geschaffen, die beispielsweise den Standard der 
Ausbildung nach eigenem Maßstab setzen und kontrollieren. Ein solcher Selbstorganisations-
mechanismus wird durch das Spezialwissen der Profession verstärkt, da durch dessen Exklusi-
vität die Kontrolle von außen erschwert wird. Bisher wurde die Standesorientierung im Sinne 
der Machtverteidigung und der Kritikverhinderung nur negativ betrachtet. Doch der Standes-
gedanke kann auch durchaus positiv wirken, wenn es um die Verantwortung der Profession, 
des Standes bzw. stellvertretend, der Berufsvereinigung geht: „Die Verantwortung der Pro-
fession ist im Übrigen mehr als die Verantwortung der einzelnen Mitglieder; letztere kann an 
Schwellenwerte gekoppelt sein. Beispielsweise ist die Sicherstellung des Niveaus des gesamten 
Ausbildungsganges oder die technische oder medizinische Versorgung der Allgemeinheit 
kaum eine einklagbare Pflicht gegen das einzelne Vereinigungsmitglied.“620 Daher kann die 
Forderung nach einer Überarbeitung der Ethikkodizes nicht dahin gehen, die Standesorien-
tierung abzuschaffen. 

7. Zu geringe Berücksichtigung des Allgemeinwohls und damit von Sicherheit. Sicherheit ist 
insbesondere ein auf das Allgemeinwohl bezogener Wert. In der Darstellung der historischen 
Entwicklung wurde schon gezeigt, dass sich die frühen Ethikkodizes stark auf Rollen- und 
Standespflichten und, kaum oder überhaupt nicht, auf das Allgemeinwohl bezogen. Es gab und 
gibt kontinuierlich Bestrebungen, um die Allgemeinwohlorientierung zu stärken. Dazu wird 
auch die Überarbeitung von Ethikkodizes dahingehend gefordert, dass die allgemeinwohl-
orientierten Passagen und die standesorientierten Passagen klar und deutlich voneinander ge-
trennt werden müssen.621

Zur Notwendigkeit von Ethikkodizes. Ethikkodizes werden gebraucht, da die in Rechtsnormen 
eingebundenen normativen Anregungen für die Ingenieurpraxis bei weitem nicht hinreichend 
konkret sind. 

                                                 
617 Lenk 1991, 331 – Hervorhebung im Original. 
618 siehe oben. 
619 vgl. Oevermann 1996. 
620 Lenk 1991, 331 – Hervorhebung im Original. 
621 vgl. Lenk 1993, 217. 
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Teilweise könnten Ethikkodizes auch als eine Abwehrstrategie gegen staatliche Regelungen 
mithilfe von Recht aufgefasst werden. Es gibt einen Bereich, den das Recht einfach nicht er-
fassen kann, da die subjektiven kreativen Leistungen, insbesondere beim Konstituieren von 
Problemen und dem Implementieren von Problemlösungen, nicht formal (und schon gar nicht 
durch Nichtfachleute) zu reglementieren sind. Vor allem in diesem Bereich sollten Ethikko-
dizes (im Sinne der Universalmoral) wirken. Allerdings ist auch zu fragen, ob nicht alle Inhalte 
von Ethikkodizes prinzipiell auch in Form von rechtlichen Normen ausgedrückt werden 
können. Demnach könnten diejenigen professionellen Normen, die ausdrücklich schriftlich 
niedergelegt werden können, auch Bestandteil rechtlicher Regelungen werden. 

„Kodizes repräsentieren eines von mehreren Mitteln, menschliches Verhalten zu verändern und 
allgemein Respekt für menschliche Werte und Menschenrechte zu schaffen.“622 Dieses Zitat 
bezieht sich auf medizinische Kodizes, ist aber sicherlich übertragbar auf andere Bereiche. 
Außerdem regen Ethikkodizes die Reflexion an: „Nur wo Ethikkodizes vorhanden sind, 
können diese diskutiert und deren Anwendung in der Praxis näher untersucht und beurteilt 
werden; sie fordern Nachdenklichkeit und Sensibilität für ethische Fragen.“623 Letztlich unter-
stützen sie auch den Einzelnen: „Professionelle Orientierung kann man nicht als Einzelkämpfer 
durchhalten. Es bedarf der professionellen Organisation als Korrektiv anderer Organisations-
zwänge. Loyalität zum eigenen Betrieb, Büro, Amt ist selbstverständliche Pflicht jedes Ingen-
ieurs. Dies gilt aber nicht bedingungslos. Ingenieurverantwortung bewegt sich in der Balance 
zwischen lokaler Loyalität und universeller, ‚kosmopolitischer‘, professioneller Loyalität.“624 
Professionsorganisationen können auch über Ethikkodizes, oder über allgemeine Veröffent-
lichungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ehrungen u.s.w., den Gedanken professioneller Nor-
men festigen und weiter verbreiten. 

Generell ist von einer indirekten Wirkungsweise von Ethikkodizes auszugehen. Implizite pro-
fessionelle Normen sind in der Ingenieurpraxis beim Konstruieren (Schritte beim Konstitu-
ieren, Generieren und Kontextualisieren) von größter Bedeutung. Ethikkodizes können die im-
pliziten professionellen Normen beeinflussen und somit auch indirekt wirksam werden. Ihre 
Wirksamkeit ist aber insofern eingeschränkt, als dass sie bestimmte (besonders handlungs-
orientierte und durchsetzungsorientierte) Defizite aufweisen. Diese Defizite sind durch die ge-
nannten Ansatzpunkte zwar nicht ganz zu beseitigen, aber zumindest abzuschwächen. 

Die Bekanntheit von Ethikkodizes in der Ingenieurpraxis kann erheblich gesteigert werden. Es 
ist generell wichtig, die Idee professioneller Normen und konkrete einzelne Norminhalte in der 
Ingenieurpraxis stärker bekannt zu machen. Zusammen mit der Verbesserung der Norminhalte 
selbst können dadurch auch die sicherheitsbezogenen Wirkpotenziale erheblich erweitert wer-
den. 

                                                 
622 Riis 1997, 497. 
623 Lenk 1993, 197f. 
624 Ekardt 1998a, 748 – Hervorhebung im Original. 
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1.3.4 Zusammenfassend zu Ingenieuren als Normanwender und den Orientierungs-
hilfen von Normen 

Es kann irreführend sein, allgemein von den Wirkungen rechtlicher, technischer oder pro-
fessioneller Normen zu sprechen.625 Streng genommen wirkt keine Norm. Normen entfalten 
ihre Wirksamkeit nur, indem ein Mensch handelt und sich dabei in seinem Handeln an der 
Norm – mehr oder weniger – orientiert. Die handlungsregulierende Funktion technischer Nor-
men wird durch subjektive (formativ-generative und interpretative) Leistungen des Anwenders 
vermittelt. Obwohl das Handeln des Anwenders natürlich nicht determiniert ist, lassen sich 
bestimmte Muster des Umgangs von Anwendern mit technischen Normen nachzeichnen. Hier-
aus kann eine Typologie von Ingenieuren als Anwender von Normen entwickelt werden. 

1.3.4.1 Normanwendertypen in der Praxis 

In der Literatur werden in Bezug auf die Wirkungsweisen technischer Normen zumeist nur 
zwei Anwendertypen unterschieden:626 Der „sklavische Regelanwender“ und der „hochinno-
vative Ingenieur“. Im Rahmen der empirischen Untersuchung hat sich gezeigt, dass diese Un-
terscheidung in erster Näherung zwar hilfreich sein kann, der Praxis jedoch eine stärkere Dif-
ferenzierung von Anwendertypen angemessener ist. Es konnten vier Typen identifiziert 
werden.627

Der Professionelle (Normenanwendertyp A) zeichnet sich aus durch ein sehr hohes berufs-
moralisches Bewusstsein,628 durch eine starke Reflexion629 des eigenen Handelns und der Zu-
sammenhänge des Technikprojektes. Er sieht technische Normen als Ausdruck der Selbststeu-
erungskraft der Profession an. Recht wertet er positiv als notwendigen Rahmen. Er hat einen 
ganzheitlichen Sicherheitsbegriff und fühlt sich auch in diesem Sinn umfassend verantwortlich 
und dem Gemeinwohl verpflichtet. 

Der Semi-Professionelle (Normenanwendertyp B) belegt die gleichen Dimensionen, nur sind 
diese nicht in Reinform vorzufinden. Das berufsmoralische Bewusstsein ist hoch ausgeprägt, 
das eigene Handeln und die Zusammenhänge des Technikprojekts werden teilweise reflektiert. 
Entscheidender Unterschied ist jedoch, dass technische Normen überwiegend als fremdgesetzte 

                                                 
625 Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich um eine Überarbeitung eines von mir für den Endbericht des 

Projektes verfassten Textteiles. 
626 hierzu kritisch Ekardt/ Löffler 1991a, 45 ff. 
627 Die Typenbildung erfolgt anhand von Kriterien. „Grundsätzlich handelt es sich bei jeder Typologie um das 

Ergebnis eines Gruppierungsprozesses, bei dem ein Objektbereich anhand eines oder mehrerer Merkmale in 
Gruppen bzw. Typen eingeteilt wird (...), so dass sich die Elemente innerhalb eines Typus möglichst ähnlich 
sind (interne Homogenität auf der ‚Ebene des Typus‘) und sich die Typen voneinander möglichst stark unter-
scheiden (externe Heterogenität auf der ‚Ebene der Typologie‘).“ (Kluge 2000, 1). 

628 Hiermit soll eine Wertorientierung bezeichnet sein, die die eigene berufliche Praxis nicht vorwiegend als 
Mittel zum Zweck des „Broterwerbs“, sondern vielmehr als einen Beitrag zum gesellschaftlichen Allgemein-
wohl ansieht. 

629 Ein Indiz für stark ausgeprägte Reflexion des eigenen Handelns ist das allgemeine Abstraktionsvermögen. Im 
Gespräch konnten Personen mit einer ausgeprägten Reflexion des eigenen Handelns die „Metafragen“ umge-
hend beantworten, wohingegen anderen Gesprächspartnern zunächst erst der Gegenstand der Fragen Schritt 
für Schritt erschlossen werden musste. 
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Regeln – wie rechtliche Regelungen auch – empfunden werden und somit nicht als Ausdruck 
eines Selbststeuerungsanspruchs der Profession. Trotz eines ebenso ausgeprägten ganzheit-
lichen Sicherheitsbegriffs wird nicht im vollen Umfang die Verantwortung für die Strukturen 
gesehen. 

Dem Pragmatiker (Normenanwendertyp C) ist der Gedanke der Selbststeuerung fremd, aber 
auch er reflektiert das eigene Handeln und die Zusammenhänge des Technikprojekts, hat je-
doch ein schwächer ausgeprägtes berufsmoralisches Bewusstsein. Ihm geht es dabei mehr um 
die Qualität des eigenen Arbeitsprodukts, denn um eine Gemeinwohlorientierung. „Ich will 
stolz auf meine Arbeit sein“ wäre demgemäss eine typische Aussage.630 Sicherheit bezieht sich 
für ihn in erster Linie auf die Sicherheitsdimensionen Integrität der Anlagen und Arbeitsschutz. 
Er nimmt hauptsächlich seine Ausführungsverantwortung wahr. 

Der Regelorientierte (Normenanwendertyp D) hingegen erledigt seine Arbeit ohne einen be-
sonderen Anspruch weder in moralischer noch in fachlicher Hinsicht, was nicht bedeutet, das 
er keine gute Arbeit leisten will. Er ist regelorientiert, sieht sich gleichzeitig aber auch als stark 
reglementiert an. Sicherheit ist für ihn auf die Sicherheitsdimensionen Integrität der Anlagen 
und Arbeitsschutz bezogen und zeigt sich vor allem darin, dass alle Normen erfüllt sind. Auf-
grund seiner Regelorientierung hinterfragt er die Strukturen nicht und beschränkt sich ganz auf 
seine Ausführungsverantwortung. („‚Sicher‘ heißt für den Ingenieur die Erfüllung aller Aufla-
gen nach Gesetz und Norm, und darauf konzentriert er sich.“631) 

Die folgenden Merkmale wurden zur Untersuchung der Idealtypen herangezogen: „Regel-
werksgenese“ (Beteiligung an der Genese von technischen Normen), „Mitgliedschaft“ (Mit-
gliedschaft in professionellen Verbänden), „Wissenschaft“ (wissenschaftliches Engagement, 
insbesondere in Form von eigenen Vorträgen und Aufsätzen), „Ausbildungsgrad“ (höchster 
beruflicher Abschlussgrad), „Abweichungspraxis“ (Personen, die von technischen Normen 
abweichen) und „Abweichungswissen“ (Vorhandensein des Wissens, dass von technischen 
Normen abgewichen werden kann). Exemplarisch für einen Technikbereich wurden für Ge-
sprächspartner, die einem Idealtypus zugeordnet wurden, Merkmalsausprägungen in Tabellen 
zusammengefasst. 

Idealtypen zeichnen sich durch gleichartige Kombinationen von Merkmalsausprägungen aus. 
Professionelle und Semi-Professionelle haben ein Interesse an der Regelwerksgenese und sind 
oftmals tatsächlich daran beteiligt,632 die Pragmatiker und Regelorientierten hingegen nicht. 
Die Mitgliedschaft in berufsständischen Vereinigungen ist eine Voraussetzung für die Beteili-
gung an der Regelwerksgenese. Es gibt jedoch keine auffällige Verteilung der Mitgliedschaf-
ten. Sie sind bei allen Typen gleichermaßen zu finden. Hinsichtlich der Ausrichtung an neues-
ten Entwicklungen in der Wissenschaft gibt es jedoch wieder erhebliche Unterschiede: 
Professionelle wollen vor allem zur Weiterentwicklung des Wissens beitragen, auch indem sie 
selbst Forschungen anregen, darüber veröffentlichen und Vorträge halten, lässt die anderen 
dies gleichgültig, ihr wissenschaftliches Interesse ist bestenfalls rezipierender Art. Dies kor-
respondiert auch mit den Ausbildungsgraden. Während bei den Regelorientierten oftmals ein 

                                                 
630 Int. 61, Abs. 142; Int. 40, Abs. 162. 

631 Kuhlmann 2000, 17. 
632 Die Mitwirkung an der Regelwerksgenese ist keine Voraussetzung für Professionalität. Doch ist bei Profess-

ionellen häufiger eine Mitwirkung festzustellen als bei Nicht-Professionellen. 
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FH-Studium oder eine Ausbildung die Qualifikationsbasis bilden, sind unter den Semi-Pro-
fessionellen und Professionellen viele promovierte Ingenieure zu finden. Auch hinsichtlich der 
Abweichungspraxis und des Abweichungswissens konnten entscheidende Unterschiede festge-
stellt werden: Derweil der Regelorientierte von technischen Normen nicht abweicht und auch 
keine Kenntnisse von den normimmanenten Möglichkeiten der Abweichung hat, tun dies die 
Vertreter aller anderen Typen. 

1.3.4.2 Normanwenderbilder der Normen 

Die Differenzierung hinsichtlich der Normenanwendertypen müsste auch in die Normungsge-
nese eingehen. Aber für technische Normen beispielsweise gibt es ein offizielles Anwender-
bild, wie es der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton beschreibt: 
Er „geht davon aus, dass der Anwender das für das richtige Anwenden der Norm erforderliche 
fachliche Verständnis besitzt; weiß, dass die Norm nicht die einzige, sondern nur eine Erkennt-
nisquelle für technisch-ordnungsmäßiges Verhalten im Regelfall ist; weiß, dass Regeln für das 
Aufstellen von DIN-Normen zwar die Berücksichtigung des Standes der Technik verlangen, 
diese Forderung aber allein wegen der fortwährenden Weiterentwicklung der Technik äußerst 
schwer zu realisieren ist; weiß, dass sich das Anwenden einer Norm wider besseres Wissen 
verbietet.“633 Empirische Untersuchungen zeigen aber, dass es auch ein „privates“ Anwender-
bild in den Normungsgremien gibt: „Dieses Anwenderbild läuft darauf hinaus, dass in der 
Praxis Normen die Gültigkeit von Gesetzen haben, dass Normen wie Lehrbücher behandelt 
werden, dass sich die Anwender auf die Richtigkeit der Normen verlassen, dass Normen von 
den Anwendern anerkannt werden wie eine Bibel, dass der ausführende Ingenieur im Büro die 
Norm als Abbild der Wirklichkeit versteht und daran auch keinen Zweifel hat.“634

Der Umgang mit Normen, die Reflexion der Ingenieurpraxis, der Strukturen, des Handelns, der 
Normen und der Sicherheit bilden das entscheidende Kriterium zur Differenzierung der unter-
schiedlichen Anwendertypen. Es zeigt sich, dass eine Differenzierung von Ingenieuren sinnvoll 
ist, die nicht nur – wie die sozialwissenschaftliche Literatur zur Heterogenität der Ingen-
ieure635 – das soziale Umfeld in den Mittelpunkt stellt, sondern das Verhältnis zu und den 
Umgang mit sozialen Normen. (Dies schließt jedoch nicht aus, dass bestimmte Überein-
stimmungen zwischen sozialer Heterogenität und Normanwendertypen bestehen. Diese können 
letztlich nur im Rahmen einer auch quantitativ ausgerichteten Forschung ermittelt werden.) 

Die Akteure beispielsweise der Genese technischer Normen müssen sich bewusst machen, 
welches Anwenderbild636 ihren Überlegungen zu Grunde liegt. In der Normungsnorm E-DIN 
820-120 wird eine solche Verständigung über das Anwenderbild angeregt. Bei der Erarbeitung 
einer technischen Norm sollen der Zweck und der Anwenderkreis reflektiert werden. Drei Fra-
gen zum Anwenderkreis der Norm sind formuliert: „Wer wird sie anwenden und in welcher 
Weise? Was erwarten die Anwender von der Norm? Welches Hintergrundwissen oder welche 

                                                 
633 Goffin, zitiert nach Ekardt/ Löffler 1991a, 51 – Hervorhebungen im Original. 
634 Ekardt/ Löffler 1991a, 52. 
635  vgl. Kapitel 1.1.1.2.2 Individuen als Baubeteiligte – Individuelle Akteure. 
636 Ebenso müssen sich die Normungsgremien auch eine Normalvorstellung von einer Anwendungssituation 

machen. Ein Bauleiter handelt in der Bauleitungssituation nicht nur unter der Begrenzung seiner Ingenieur-
verantwortung, sondern auch unter dem objektiven Handlungsdruck. 
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Kenntnisse der Normanwender können vorausgesetzt werden?“637 Die Anregung solcher 
Überlegungen ist sehr zu begrüßen. Sie können dazu beitragen, die Steuerungsleistungen tech-
nischer Normen durch den Anwenderbezug zu vergrößern. Nun gilt es, diese Überlegungen 
auch in der Normungspraxis tatsächlich anzuwenden. Die Typologie ermöglicht eine Differen-
zierung, aber an welchen Normanwendertyp eine technische Norm adressiert ist, kann nur auf 
der Ebene der Normungsarbeit festgelegt werden. Gleiches gilt für rechtliche Normen. Sie 
müssten in gleicher Weise auf die Differenzierung der Ingenieure Rücksicht nehmen. 

1.4 Analytische Gesamtbeschreibung der Ingenieurpraxis 

Zusammenfassend wird in diesem Kapitel die Ingenieurpraxis638 in ihrer Gesamtheit beschrie-
ben, um daran grundlegende Überlegungen zum Umgang mit Sicherheit in der Ingenieurpraxis 
anzuschließen. Praktisch tätige Ingenieure müssen in ihrer täglichen Konstruktionsarbeit mehr-
fache Integrationsleistungen erbringen. Sie (re-)produzieren Strukturen dieser Praxis und wer-
den gleichermaßen durch Strukturen geprägt. Sie bringen Neues in experimenteller Weise her-
vor, wobei sich in einer ganzheitlichen Reflexion der Ingenieurpraxis weitergespannte Sinnfra-
gen stellen. 

Praxisansätze beschreiben die Strukturen, die durch ein verantwortlich handelndes Subjekt re-
produziert werden, das sich der vorhandenen Strukturen bewusst ist. In diesem Sinne leistet 
diese Arbeit auch am Rande einen Beitrag zur empirischen Beschreibung sozialwissenschaft-
licher Praxisansätze anhand eines Beispielbereichs (des Infrastrukturanlagenbaus). 

Im Folgenden wird zunächst der allgemeine handlungstheoretische Hintergrund skizziert, um 
dann auf Rationalität und Werturteile als besonders wichtige Aspekte der Ingenieurpraxis ein-
zugehen. Die ganzheitliche, rationalitäts- und wertbasierte Reflexion der Ingenieurpraxis wird 
daraufhin am Beispiel des technischen Umweltschutzes beschrieben, um schließlich grund-
sätzlich auf die Möglichkeiten und Grenzen von Strukturen einzugehen. 

1.4.1 Handeln und Praxis 

Ausgangspunkt der Gesamtbeschreibung der Ingenieurpraxis ist das handelnde Subjekt, der 
einzelne Ingenieur, der eine konkrete Handlung – mit der unausweichlich ein Risiko verbunden 
ist – realisiert. Handeln als Schlüsselbegriff soziologischer Theoriebildung639 bezeichnet eine 
Form des Tätigseins, mit dem der Akteur einen bestimmten Sinn verbindet. Sinnvoll bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass mit dem eigenen Tun ein gesetzter Zweck erreicht werden soll, 
dass der Akteur in seinem eigenen Tun eine sinnvolle Beziehung zu einem späteren Zustand 
herstellt.640 Handeln ist demnach ein bewusster Vorgang und unterscheidet sich damit vom 
bloßem Reagieren oder reinen Affekthandlungen, die als Verhalten bezeichnet werden. Allge-

                                                 
637 E-DIN 820-120, 9. 
638 Es soll um diejenigen Ingenieure gehen, die aktiv an der Konstruktion technischer Anlagen beteiligt sind. 

Natürlich gibt es auch die Praxis eines Ingenieurwissenschaftlers. Ein solcher – die Ausführungen unnötig 
komplizierender – Gedankengang soll hier ausgeklammert bleiben. 

639 vgl. Barth 1987; 30 ff. 
640 vgl. Miebach 1991, 17ff. 
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mein zielen Handlungen auf die bewusste Veränderung641 oder Herstellung eines Zustandes, 
einer Situation, eines Sachverhaltes oder einer Sache. 

Soziales Handeln stellt eine Form des Tätigseins dar, das sich, von seinem Sinn her, auf das 
Handeln anderer Menschen bezieht und sich daher an ihm bzw. seiner Antizipation ausrich-
tet.642 Das Konstruktions-Handeln von Ingenieuren kann als eine Form des sozialen Handelns 
begriffen werden, da der Ingenieur mit seinem Tun einen bestimmten Sinn verbindet und in 
seiner Tätigkeit im Miteinander, Nebeneinander, Füreinander und Gegeneinander von Men-
schen, Gruppen und Institutionen auch auf das Handeln anderer bezogen ist. Bei der Konstruk-
tion technischer Anlagen müssen die Positionen Dritter antizipiert werden, die den Orien-
tierungsrahmen für das eigene Handeln bilden. Seit den Anfängen der Soziologie wurden 
vielfältige Ansätze entwickelt, die den Anspruch erheben, das soziale Handeln in unterschied-
lichen Kontexten zu erklären. 

Die Soziologie hat dabei lange Zeit die Erklärung sozialer Ordnung zum zentralen Gegenstand 
ihres Faches gemacht. Soziologische Klassiker wie Weber, Simmel, Durkheim beschäftigten 
sich mit der Frage, wie die Gesellschaft Ordnung herstellt und verändert.643 Grundsätzlich 
können die soziologischen Erklärungsmodelle in das normative und das interpretative Para-
digma unterschieden werden.  

Nach dem normativen Paradigma der Soziologie wird soziale Ordnung als Anpassungsprozess 
des Handelns von Individuen an institutionalisierte Rollenmuster und als Ausdruck 
internalisierter Werthaltungen aufgefasst. Überspitzt formuliert wäre das individuelle Handeln 
Resultat einer Konditionierung durch die sozialen Strukturen: Die Menschen internalisieren 
demnach in ihrer Sozialisation Normen, Werte, Handlungsregeln etc., die weitgehend das 
Handeln in konkreten Situationen bestimmen. Innerhalb dieser Betrachtungsweise werden 
konkrete Handlungen aufgrund ihrer Einbindung in gesellschaftliche Strukturen erklärt. 

Im Gegensatz hierzu fokussiert das interpretative Paradigma hinsichtlich des sozialen Handelns 
das Bewusstsein der Individuen und versucht, die Absichten und Motive der Akteure zu er-
kennen, die es leiten. Als Beispiel hierfür sei Alfred Schütz genannt, der mit seiner phäno-
menologischen Handlungstheorie strukturalistische Positionen ablehnt. Beide Paradigmen wei-
sen in ihrer Zuspitzung Einseitigkeiten auf: 

• Das Handeln bleibt innerhalb des strukturell-normativen Paradigmas oft in der System-
funktionalität und Regelabfrage bzw. der gesellschaftlich normenkonstituierenden Leistung 
des Handelns stecken. Subjektive Aspekte und Orientierungen oder kreative Leistungen 
kommen nicht vor oder besitzen nur eine untergeordnete Bedeutung. Der gestaltende und 
schöpferische Anteil der Ingenieurarbeit kann innerhalb dieser theoretischen Perspektive 
nicht in das Blickfeld der Betrachtung gelangen weshalb sie unbedingt einer theoretischen 
Erweiterung bedarf. 

• Rein individualistisch-subjektorientierte Handlungstheorien, die von vornherein unabhän-
gig von sozialen Strukturen konzipiert werden, indem z.B. individuelle Wünsche, Ein-

                                                 
641 vgl. Seiffert 1985, 15. 
642 vgl. Weber 1984, 19; Weber 1995, 95. 
643 http://www.uni-bielefeld.de/soz/lehre/kvv/vlws97/301069.htm (11.08.2003). 
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stellungen, Überzeugungen als entscheidende Kriterien für das Handeln von Menschen ge-
sehen werden, greifen ebenfalls zu kurz, da sie den Einfluss gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen der Handlungsweisen von Ingenieuren nicht ausreichend berück-
sichtigen. Insbesondere die sachlogisch-normativen Strukturen der Ingenieurpraxis können 
so nur unzureichend betrachtet werden. 

Die Einseitigkeit644 der beschriebenen Paradigmen versuchen die sogenannten integrativen 
Ansätze (Syntheseansätze) zu überwinden. Sie können als Integration von strukturellen und 
subjektiven Einflussgrößen und durch die Verknüpfung von Mikro- und Makrotheorien bei der 
Suche nach Bestimmungsgründen für Handlungen als praxistheoretisch bezeichnet werden. 
Hierzu können die Ansätze beispielsweise von Anthony Giddens, Jeffrey C. Alexander, Hans 
Joas und Stefan Beck gezählt werden, die die Dichotomie zwischen Struktur und Handlung im 
Rahmen einer Synthese und damit in einer neuen Perspektive aufgehoben sehen wollen.645 In 
Auseinandersetzung mit den Defiziten handlungstheoretischer und system-/ strukturtheore-
tischer Ansätze wird versucht, Modelle zu entwickeln, die die Stärken beider Ansätze zu ver-
binden und die Schwächen beider Ansätze zu vermeiden versuchen. In Anlehnung an Giddens 
kann das Entstehen und Fortbestehen von Gesellschaft dabei als ein rekursiver Prozess sozialer 
Realität verstanden werden, indem sich individuelles Handeln vor und mit dem sozialen Hin-
tergrund ständig neu produziert und reproduziert. Innerhalb dieser Betrachtung geht es nicht 
nur darum, wie Strukturen das Handeln bestimmen und wie Handlungen Strukturen erzeugen, 
sondern auch darum, dass, wie bei jedem Handeln, erst in der konkreten Umsetzung die 
Strukturen aktualisiert und somit konstituiert werden. 

Praxis kann verstanden werden als ein „(inter-)aktives und gegenständliches Tätigsein gegen-
über der sozialen und materiellen Umwelt einerseits, und andererseits als subjektivitätsformen-
der Selbstbildungs- und kulturformender Gesellschaftsprozess.“646 In dieser Betrachtungs-
weise werden die Einflüsse von Strukturen, Rollen und Normen als handlungsleitende 
Kategorien ebenso wie die des Akteurs mit seinem Bewusstsein, seiner Aktivität, seiner krea-
tiven und innovativen Fähigkeit gewürdigt. Diese Sichtweise gründet darauf, dass Strukturen, 
Normen, Rollen nicht einfach von den Akteuren „automatenhaft“ ausgeführt werden, sondern 
erst durch den Akt des Handelns aktualisiert werden müssen, wobei die Akteure die Strukturen 
erst subjektiv für sich rekonstruieren müssen.647 Handeln ist damit kein mechanisches Rea-
gieren auf „gegebene“ oder in Sozialisationsprozessen erworbene Strukturen, sondern ein ak-
tiver Prozess in Auseinandersetzung mit der Umwelt. 

Praxistheoretische Ansätze sind somit zur Beschreibung und Analyse des Handelns von In-
genieuren besonders geeignet, da gleichzeitig die strukturell sachlich-normativen wie die kre-
ativen Anteile – und auch solche, die in berufliche Routinen eingelassen sind – beim Umgang 
mit Risiken thematisiert werden können. Alltägliche Handlungsmuster, die zwischen den Polen 
von Routine und „reiner“ Kreativität liegen, können ebenfalls so erfasst werden wie konkrete 
Arbeitssituationen. Da sich die Strukturen erst in jedem konkreten alltäglichen Handeln aktua-

                                                 
644 Zum Teil handelt es sich nur um eine vermeintliche Einseitigkeit, denn nicht selten werden radikale Zuspitz-

ungen von Theorien des jeweils anderen Paradigmas vorgenommen, um klarere Abgrenzungen zu erreichen. 
645 vgl. Beck 1997, 300. 
646 Beck 1997; 399. 
647 vgl. Beck 1997; 341. 
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lisieren, gewinnen die Situationen, in denen sich dies vollzieht, an Bedeutung. Arbeitssitua-
tionen als kleinteilige Betrachtung von Praxis setzen kreative und normative subjektive 
Leistungen voraus. Sowohl die „Kreativität“ als auch die „Normativität“ muss dabei dem 
Handelnden nicht selbst bewusst sein. So neigen Ingenieure dazu, ihre Arbeit anhand des (öko-
nomisch zentrierten) Zweck-Mittel-Schemas zu interpretieren. Kreativität und Normativität – 
selbst konventionell-normenkonformes Handeln648 – bedürfen jedoch subjektiver Leistungen, 
die sich keineswegs automatisch, beispielsweise aus rechtlichen und ökonomischen Prinzipien, 
deduzieren lassen. Die Ingenieurpraxis vollzieht sich in Strukturen systemischer, organisa-
torischer und arbeitsstofflicher Art, zu denen sich Ingenieure über subjektive Leistungen ver-
halten, dabei Strukturen (re-)produzieren und Technik, z.B. technische Infrastrukturanlagen, 
hervorbringen.649

1.4.2 Ingenieurpraxis als Integration von Rationalitäten und deren Koordination durch 
Werturteile 

Technische Rationalität als „die Anforderung oder die Erfüllung des Kriteriums technischer 
Effektivität an ein Verfahren oder ein Produkt“650 bildet den Kern der Ingenieurrationalität, die 
durch andere Rationalitätsbereiche ergänzt wird. Daher sind Ansätze zu kritisieren, die „In-
genieure oft kurzschlüssig als ‚Techniker‘, als Träger und ‚Anwender‘ technisch-wissenschaft-
lichen Wissens“651 verstehen. Als entgegengesetztes Extrem sind solche Arbeiten zu kriti-
sieren, die technische Rationalität nur äußerst beiläufig behandeln. Viele sozialwissenschaft-
liche Arbeiten stellen nichttechnische Rationalitätsaspekte in den Mittelpunkt ihrer Betracht-
ung. Die Schwierigkeit von technischen Problemen bzw. das Arbeiten mit technischer Rationa-
lität, das große kognitive Leistungen erfordert, könnte hierbei leicht unterschätzt werden. Es 
muss also darum gehen, die Zentralität technischer Rationalität anzuerkennen, ohne jedoch 
weitere Rationalitätsaspekte zu vernachlässigen. Ingenieuraufgaben definieren sich darüber, 
dass in allen Schritten des Konstruierens technische Rationalitätsaspekte zumindest mit 
ökonomischen Rationalitätsaspekten kombiniert werden. Rationalitätsaspekte aus anderen 
Bereichen kommen hinzu: Gesellschaftliche Anforderungen, teilweise umgesetzt in recht-
lichen, technischen und professionellen Normen, die sich in ökologische, soziale und ästhe-
tische u.s.w. Ansprüche unterteilen lassen. Die Ingenieuraufgabe zeichnet sich also dadurch 
aus, dass originär nichttechnische Anforderungen, die mit dem Bau einer Infrastrukturanlage 
verbunden sind, untereinander und mit technischen Anforderungen integriert werden. 

Die Integration der Rationalitätsaspekte kann nur als subjektive Leistung in Form von Wertur-
teilen erbracht werden. Die kognitive Verfügbarkeit unterschiedlicher Rationalitätsaspekte 
eines technischen Artefaktes bildet die Grundlage für diese Werturteile, die sicherheitsrelevant 
sein können. Die konkrete Inbezugnahme der Rationalitätsaspekte und deren Ausgleich wird 
vom Individuum über Werte – in mehr oder weniger reflektierter Weise – koordiniert. Ratio-
nalität ohne normativ orientierte Koordination ist nicht möglich, gleich ob die normativen An-
teile als strukturell vorgegeben oder individuell ausgestaltet angesehen und ob sie bewusst oder 
unbewusst wirksam werden. Auch die individuellen Wertsysteme sind nichts Feststehendes: 

                                                 
648 vgl. Joas 1992, 342. 
649 vgl. Ekardt 2000, 71. 
650 Ekardt 2000, 28. 
651 Ekardt 2000, 28. 
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„Nicht nur die praktische Konkretisierung von Normen und Werten bedarf der Kreativität; 
Werte setzen auch kreative Prozesse der Wertkonstitution voraus. An diesen lässt sich die Er-
zeugung des Wertgehalts von der Erzeugung der Bindungskraft der Werte analytisch unter-
scheiden.“652 Bewusst individuelle Wertsysteme bilden die Grundlage für eine ganzheitliche 
Reflexion der Ingenieurpraxis. 

1.4.3 Ganzheitliche Reflexion (in) der Ingenieurpraxis 

Ganzheitliche Reflexionsbemühungen können schnell auf Struktur-Grenzen stoßen, denn wenn 
Reflexion der eigenen Praxis auch übergeordnete Fragen zum Sinn und Zweck des jeweiligen 
Infrastrukturanlagenprojektes aufwerfen, so müssen diese nicht unbedingt individuell verän-
derbar sein. Es zeigten sich in der empirischen Untersuchung einige erstaunliche Mechanismen 
hinsichtlich von Sinnfragen, die im Folgenden am Beispiel des technischen Umweltschutzes 
(als Gegenstand von Sicherheitsbemühungen für die Umwelt) beschrieben werden. 

Strukturvorgaben (in diesem Fall umweltbezogener rechtlicher Art) werden deutlicher erkenn-
bar, wenn sie dilemmatische Probleme erzeugen. Daher werden im Folgenden solche problem-
erzeugenden „negativen“ Strukturvorgaben exemplarisch für die Herausforderungen der Praxis 
von Ingenieuren gewählt. Diese werden zunächst dargestellt (Unterkapitel 1), anschließend 
werden rechtliche Strukturvorgaben mit umweltmedienbezogenen partikularen Sichtweisen 
untersucht (Unterkapitel 2), um dann auf umweltmedienübergreifende ökologische Betrachtun-
gen einzugehen (Unterkapitel 3). Letztlich zeigt dieses Beispiel wie schwer die Übernahme 
von externer univeralmoralischer Verantwortung ist, wenn allgemeine Strukturvorgaben 
ungeklärt sind. Hieran werden Grenzen und Möglichkeiten des verantwortlichen 
Ingenieurhandelns deutlich (Unterkapitel 4). 

1.4.3.1 Beispielbereich technischer Umweltschutz 

In der empirischen Untersuchung äußerten sich einige Ingenieure, die mit der Konstruktion von 
Infrastruktur in den Bereichen Müllverbrennungs- und Abwasserbehandlungstechnik betraut 
und damit zu großen Teilen im Bereich des technischen Umweltschutzes tätig waren, skeptisch 
in Bezug auf den grundsätzlichen Sinn und Zweck der von ihnen konstruierten Anlage. 

Beispielsweise wurde berichtet, dass bei der Anlage zur Trocknung von Klärschlamm mit ei-
nem hohen Einsatz von Energie, Hilfsstoffen (z.B. Flockungshilfsmittel, Stickstoff) und Bau-
sstoffen der produzierte getrocknete Klärschlamm am Ende der landwirtschaftlichen Nutzung 
zugeführt werde, die jedoch auch in ungetrockneter, sprich unbehandelter (bzw. durch Kalkzu-
gabe nur gering vorbehandelter) Weise möglich wäre. Die Stoff- und Energiebilanz der Anlage 
sei unter Umweltgesichtspunkten haarsträubend. 

Ähnlich skeptische Äußerungen waren teilweise zur Erweiterung von Kläranlagen festzu-
stellen. Die für die zusätzliche weitergehende Abwasserreinigung zur Stickstoffelimination 
eingesetzte Energie (z.B. die Einblasung von Sauerstoff ist äußerst energieintensiv) stehe in 
keinem vernünftigen Verhältnis zu der Verbesserung des Reinigungsergebnisses. Schlimmer 
wiege jedoch der Vergleich der Stickstoffmengen, die den Gewässern durch die Landwirtschaft 
direkt über Düngemittel zugeführt werden. Man könne sich fragen, warum Stickstoff aus dem 

                                                 
652 Joas 1992, 342. 
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kommunalen Abwasser kosten- und energieträchtig entfernt werde, wo Stickstoff an anderer 
Stelle geradezu in die Gewässer „hineinkippt“ werde: „Wenn man sich vorstellt, welche Stick-
stoffmengen aus der Landwirtschaft hereingetragen werden. Das darf man sich überhaupt nicht 
überlegen, da müsste man eigentlich heute die Arbeit einstellen. Wir reden da [bei der Erwei-
terung der Kläranlage, Ergänzung durch d.V.] von 2 oder 3 Milligramm und aus der Landwirt-
schaft kommen 20 oder 30 Milligramm rein. Das ist absoluter Unsinn.“653 Die Abwägungen 
für eine weitergehende Elimination von ungewünschten Stoffen sind nicht nur ökologischer, 
sondern auch ökonomischer Art.654 In dem beschriebenen Fall zeigt schon allein die 
umfassende ökologische Abwägung die aufgrund eines (auf ein Umweltmedium bezogenen) 
begrenzten Bezugsrahmens entstehende Irrationalität. 

Übergeordnete Fragen nach dem ökologischen Sinn müssen unter den beschriebenen Umstän-
den ausgeklammert werden. Teilweise ist dies jedoch noch nicht einmal nötig, weil das Prob-
lembewusstsein schlicht nicht vorhanden ist. Brater u.a. vertreten die These, dass die Form, wie 
Berufsarbeit organisiert ist, für die Umweltzerstörung maßgeblich relevant sei: „Strukturell 
wird in Berufen kein Wissen um ganzheitliche Zusammenhänge oder übergreifende Ver-
netzungen ausgebildet, sondern immer nur ein Wissen um begrenzte, meist lineare Kausalbe-
ziehungen. Es interessieren im Beruf nicht Phänomene, sie gelten nur als Symptome von Ur-
sachen. Schließlich gehört die Reflexion über das eigene Tun und seine möglicherweise 
verborgenen Auswirkungen und Zusammenhänge bislang kaum zu den Berufsqualifikationen, 
so dass auch die Chance ungenutzt bleibt, im Rückblick solche weitergespannten Zusammen-
hänge zu erkennen und zu erfassen.“655 Umfassende Problem- und Lösungskonstitutionen 
(auch nichttechnischer Art656), die alle relevanten Bereiche integrieren, sind anzustreben. 

Die Frage nach dem Sinn des eigenen, generellen oder auf ein konkretes Projekt bezogenen, 
speziellen, beruflichen Handelns, stellt sich in jeder Berufsgruppe. Die Sinnhaftigkeit der Ziele 
steht dabei zumeist nicht zur Disposition, aber die Einschätzungen über die Annäherung an 
diese Ziele werden durch das eigene Handeln zum Ausdruck gebracht. Runtergebrochen auf 
die Thematik: Es ist somit zu beurteilen, ob die Technik, die zum technischen Umweltschutz 
eingesetzt wird, aus einer übergeordneten Perspektive, also in einer umweltmedienübergreifen-
den657 Betrachtung, tatsächlich zu einer Verbesserung der Umweltsituation beiträgt. Wenn sie 
solche Beiträge liefert, so bleibt weiterhin zu beurteilen, in welchem Verhältnis Aufwand und 
Ertrag zueinander stehen. 

1.4.3.2 Rechtliche Begründung umweltmedienbezogener partikularer Sichtweisen 

Bei den Grundsatzentscheidungen für den Bau bzw. Ausbau von Infrastrukturanlagen kommen 
die schon beschriebenen, starken Einflüsse rechtlicher Normen zum Tragen. Begründet und 
ausgelöst werden Infrastrukturprojekte häufig durch rechtliche Normen, die wiederum poli-
tische Vorgaben umsetzen. 

                                                 
653 Int. 54, 44. 
654 vgl. Mertsch 1997, A2-11. 
655 Brater u.a. 1996, 35. 
656 ähnlich Volmerg/ Senghaas-Knobloch 1992, 20f. 
657 Die drei „klassischen“ Umweltmedien sind Luft, Wasser, Boden (vgl. Braun 1997, 248). 
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So wurde von den Bauherrenvertretern für den Bau der Klärschlammtrocknung die TA Sied-
lungsabfall als Begründung angegeben. Wenn ab dem Jahr 2005 die Deponierung von unbe-
handelten Abfall mit einem Biomasseanteil (Glühverlust) über 5% verboten sei (und unter der 
Voraussetzung, dass die Landwirtschaft z.B. aufgrund seiner hohen Schwermetallbelastung den 
Klärschlamm nicht mehr abnehme bzw. dieses sogar per Gesetz verboten würde), so müsse 
man mit Klärschlamm-Behandlungsanlagen vorsorgen, da andernfalls die Entsorgungssicher-
heit nicht gegeben sei oder Klärschlamm auf teueren Sondermülldeponien eingelagert werden 
müsse. 

Beim zweiten Beispiel wird als Auslöser für die Erweiterung der Biologie, insbesondere zur 
vermehrten Stickstoffelimination, die Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes angegeben. 
Wenn die vorgeschriebenen Werte nicht einhalten würden, so müssten nach dem Abwasserab-
gabengesetz Strafgelder gezahlt werden. Außerdem drohe das Strafrecht, weil rechtswidrige 
„Abschläge“ (damit ist die Einleitung von ungereinigtem oder nur mechanisch vorgereinigtem 
Abwasser in den Vorfluter in Ausnahmesituationen, z.B. bei Starkregenereignissen, gemeint) 
nicht länger hingenommen werden sollen. 

Interessant ist, dass die Vorgaben, auf die sich die empirisch vorgefundenen negativen Ein-
schätzungen des Sinns von Infrastrukturbauprojekten bezogen,658 aus dem politisch-recht-
lichen Bereich stammen. Einige, in rein theoretischer Betrachtung scheinbar gute, rechtliche 
Ansätze zeigen in der Praxis offenbar negative Folgen, weil ganzheitliche umweltmedienüber-
greifende Betrachtungen fehlen. 

1.4.3.3 Umweltmedienübergreifende ökologische Betrachtungen 

Müllverbrennungsanlagen und Kläranlagen sind end-of-the-pipe Technologien, die im additi-
ven Umweltschutz659 eingesetzt werden. Sie beziehen sich charakteristischerweise nur auf ein 
Umweltmedium. Der Hauptgrund für die in den empirischen Beispielbereichen wie auch all-
gemein bemängelte ökologische Ineffizienz „dürfte darin bestehen, dass die herkömmliche 
Umweltpolitik am Ende des Produktionsprozesses ansetzt, nicht aber am Anfang, d.h. bei der 
Wahl der Technologien, der Standorte, der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, der zu erzeugenden 
Produkte. Es handelt sich damit um ex-post-Sanierung von Umweltbelastungen unter Einsatz 
von end-of-the-pipe-Technologien.“660 Beck nennt als Beispiele Filteranlagen, Abfallbeseiti-
gungs- und Kläranlagen und Abgaskatalysatortechnologien.661 „Nun gilt in (nahezu) allen Be-
reichen des Umweltschutzes, dass die Reinigungskosten (im Sinne der Kosten des Zurückhal-
tens und Sammelns von Schadstoffen) mit zunehmendem Reinigungsgrad überproportional an-
steigen“662 Durch end-of-the-pipe-Technologien kommt es zudem nur zu einer 
Problemverlagerung, denn mit den gefilterten Schadstoffen muss weiterhin umgegangen wer-
den,663 letztlich handelt es sich oftmals nur um einen Transport von einem Umweltmedium in 

                                                 
658 siehe die ausführlichen Beispiele in Kapitel 1.4.3 Ganzheitliche Reflexion (in) der Ingenieurpraxis. 
659 Üblich sind auch die Bezeichnungen sekundärer, nachsorgender oder nachgeschalteter Umweltschutz (vgl. 

Griem 2000, 22). 
660 Beck 1993a, 319. 
661 vgl. Beck 1993a, 319. 
662 Beck 1993a, 319. 
663 vgl. Zeilhofer 1995, 131f. 
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das andere (von der Luft in das Wasser, vom Wasser in den Boden usw.).664 Mit Hilfe „me-
dienübergreifender Ansätze“ wird versucht, Umweltbelastungen nicht mehr isoliert in Bezug 
auf ein Umweltmedium zu betrachten. Rechtlich sind medienübergreifende Überlegungen im 
UVP Gesetz665 bzw. der IVU Richtlinie enthalten.666 Integrierter Umweltschutz als ein mit 
medienübergreifenden Ansätzen korrespondierendes Konzept ist mit einer Reihe praktischer 
Umsetzungsprobleme behaftet,667 die sich zum Beispiel auf die umfassende Berücksichtigung 
aller Auswirkungen, aller geographischen Räume, aller Zeiträume, Gruppen, Quellen etc. und 
darauf aufbauende ökologische Verteilungsfragen beziehen. 

Die Notwendigkeit umweltmedienübergreifender Betrachtungen zeigt sich an einem Beispiel: 
Man kann fordern, dass gereinigtes Abwasser überhaupt keine Belastungen mehr aufweisen 
sollte (Null-Emissions-Prinzip). Rein technisch ist es heute möglich, aus Abwasser Trink-
wasser zu gewinnen668 – übrigens unter Einsatz von Membrantechnik, wie bei der innovativen 
Kläranlage der empirischen Untersuchung. Sinnvoll ist ein solches Ziel wegen des hohen 
Ressourceneinsatzes, insbesondere Energieeinsatzes, nur in Gebieten mit großer Wasserknapp-
heit.669 Die Erzeugung von Energie ist in den meisten Energieerzeugungsformen mit der Ver-
schmutzung der Luft verbunden. Trotzdem mag die Forderung nach „Null-Emission“ 
verlockend sein. Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass Null-Emission immer nur für ein Um-
weltmedium (hier Wasser) umgesetzt werden kann. Die zunächst einmal sehr einleuchtende 
Forderung nach Null-Emission ist in umweltmedienübergreifender Betrachtungsweise in die-
sem Beispiel auf keinen Fall sinnvoll. 

Integrierter Umweltschutz wird auf betrieblicher Ebene schon seit einiger Zeit durchgeführt. 
Betrieblicher integrierter Umweltschutz, der teilweise unterteilt wird in produkt-, prozess- und 
produktionsintegrierten Umweltschutz,670 kann eingebunden sein in andere betriebliche Um-
weltschutzmaßnahmen wie Umweltbeauftragte, Umweltmanagementprogramm, Öko-Audits 
oder Öko-Bilanzen.671 Ziel des produkt-, prozess- und produktionsintegrierten Umwelt-
schutzes ist die Verringerung von Emissionen nicht erst am Ende des Produktionsprozesses, 
sondern schon im Produktionsprozess bzw. beim Entwurf des Produktes.672 Insofern ist derar-
tiger Umweltschutz enger als die medienübergreifenden Ansätze, die auch additive Umwelt-
schutztechniken in ihre Optimierungen mit einbeziehen.673

In Verbindung mit umweltmedienübergreifenden Ansätzen, wird die Abkehr vom Emissions- 
zum Immissionsprinzip diskutiert.674 Das Emissionsprinzip beschreibt die klassische Heran-

                                                 
664 vgl. Kreibich 1999, 817; vgl. Sendler, zitiert nach Rowe 2000, 221. 
665 vgl. Ruff 1999, 635. 
666 vgl. Rowe 2000, 217 und 233. 
667 vgl. Rowe 2000, 206 f.; vgl. Röthel 2000, 46. 
668 vgl. Rautenbach/ Voßenkaul 1997; Mertsch 1997, A2-17. 
669 vgl. Mertsch 1997, A2-17. 
670 vgl. Griem 2000, 24. 
671 vgl. Rowe 2000, 234. 
672 vgl. Griem 2000, 23; Müller-Plantenberg 1999. 
673 vgl. Griem 2000, 25. 
674 vgl. Meinken 2001. 
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gehensweise, die in der Regel auf ein Umweltmedium bezogen ist und mit allgemeinen 
Grenzwerten für die emittierten Stoffe arbeitet. Gemäß dem Immissionsprinzip wird die öko-
logische Aufnahmekapazität eines bestimmten Umweltmediums (sprich der konkret als ak-
zeptabel bestimmte „Verschmutzungsgrad“) als entscheidend für Genehmigungen herangezo-
gen. Der Grundgedanke des Immissionsprinzips ist es, die Mittel im Umweltschutz so 
einzusetzen, dass daraus der größtmögliche ökologische bzw. gesellschaftliche Nutzen gezogen 
wird.675 Jedoch ist auch das Immissionsprinzip mit einer Reihe von Schwierigkeiten behaftet, 
z.B. dem Gerechtigkeitsproblem, dass zeitlich oder räumlich nachgeordnete Emittenten die 
Lasten ihrer Konkurrenten tragen.676 Meinken trägt eine Reihe von Problemen der immissi-
onsorientierten Herangehensweise vor und kommt zu dem Schluss, dass rein immissionsorien-
tierte Regulierungsstrategien nicht als der Königsweg anzusehen seien, sondern vielmehr der 
intelligente kumulative Einsatz emissions- und immissionsorientierter Anforderungen ökolo-
gisch und ökonomisch sinnvoll sei.677

Aber auch umweltmedienübergreifende Herangehensweisen an ökologische Probleme, die, 
gesamtökologisch betrachtet, suboptimale Lösungen vermeiden wollen, sind insbesondere des-
halb einer kritischen Prüfung zu unterziehen, da unter dem „Mantel“ des übergreifenden me-
dienbezogenen Ausgleichs auch eine effektive Absenkung von Umweltschutzmaßnahmen in 
einem Sektor stattfinden kann, deren Kompensation (oder erstrebenswerter Weise Überkom-
pensation) durch eine entsprechende Steigerung in anderen Sektoren nicht kontrolliert werden 
kann. So könnte der Verzicht auf eine weitergehende Stickstoffentfernung aus dem Abwasser 
durch einen radikalen Abbau der Stickstoffdüngung in der Landwirtschaft kompensiert werden. 
Die praktische Umsetzung ist jedoch schwierig, weil beide Bereiche (Abwasserreinigung und 
Landwirtschaft) schwerpunktmäßig anderen Rechts- und Zuständigkeitsbereichen angehören. 

Festzuhalten bleibt, dass integrierter Umweltschutz bzw. umweltmedienübergreifende Ansätze 
schon auf der Konzeptebene zum Teil erhebliche Schwierigkeiten aufwerfen, die sich dann 
auch in rechtlichen Schwierigkeiten ausdrücken. Daher ist es keineswegs verwunderlich oder 
erstaunlich, wenn Ingenieure in der konkreten Infrastrukturplanung bei entsprechenden Um-
welt-Sinnfragen über Projekte des additiven Umweltschutzes Probleme sehen, aber über diese 
hinweggehen. Die Problembearbeitung im politisch-rechtlichen Bereich, der zunächst einmal 
hauptsächlich für die obere Konkretisierungsebene verantwortlich zeichnet, ist offensichtlich 
unausgereift. Es wäre daher vermessen, von Ingenieuren, die diese Probleme aufwerfen, zu 
verlangen, sie in ihrem Handlungsrahmen zu lösen. Aber innerhalb des jeweiligen Anlagen-
projektes ist ein umweltmedienübergreifendes Denken, wie es heute im Bereich des betrieb-
lichen integrierten Umweltschutzes diskutiert wird, durchaus möglich. Dieses kann jedoch ei-
nem Optimierungsstreben auf insgesamt suboptimalem Niveau gleichkommen. Nichts-
destotrotz können (und sollen!) Ingenieurpraktiker insofern Verantwortung für die oberste 
Konkretisierungsebene von Technik übernehmen, indem sie entsprechende Rückmeldungen an 
ihre Professionsorganisationen, an die politisch-rechtliche Ebene und an die Ingenieurwissen-
schaftler, die sich mit dem Themenbereich befassen, geben. Nur so kann dort – über vermehrt 
aufgeworfene Sinnfragen – das Problembewusstsein geschaffen bzw. verstärkt werden. Die 
Forderung an praktische Ingenieure zu stellen, dass sie übergeordnete Integrationsleistungen 

                                                 
675 vgl. Meinken 2000, 41. 
676 vgl. Meinken 2000, 55. 
677 vgl. Meinken 2000, 59. 
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auf der obersten technischen Konkretisierungsebene zu erbringen hätten, die noch nicht einmal 
auf allgemein-theoretischer Ebene erbracht wurden, wäre ein Hohn. Letztlich könnten sie bei 
einer negativen Bewertung des Sinns eines konkreten Anlagenprojektes nur mit Verweigerung 
ihrer Beteiligung reagieren und somit die eigene ökonomische Basis gefährden. Als aktive 
Strategie im Umgang mit derartigen Sinnfragen bleibt der Weg über Professionsorganisationen 
oder direkt, als Einzelperson, derartige Erkenntnisse in den gesellschaftlich-politischen und 
ingenieurwissenschaftlichen Diskurs einzubringen. So können und sollen Impulse zur Verän-
derung „negativer“ Strukturvorgaben gegeben werden. 

1.4.4 Möglichkeiten und Grenzen der individuell verantworteten Ingenieurpraxis 

Praxistheoretische Ansätze, denen sich die hier verwendete Betrachtung der Ingenieurpraxis 
verpflichtet fühlt, zeichnen sich durch die Grundannahme aus, dass sowohl die Strukturen das 
Handeln prägen, als auch die Handlungen die Strukturen prägen. Die vorhandenen Strukturen 
ermöglichen dem Ingenieur erst seine Tätigkeit, die er durch seine subjektiven Leistungen und 
dem Hervorbringen von technischen Anlagen wiederum verändert, indem die Resultate seiner 
Tätigkeit Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung haben, da durch sie soziale Strukturen 
gefestigt, eingeschränkt oder neu strukturiert werden.678 Es stellt sich jedoch die Frage, wie 
weit die Gestaltungsmacht und die Verantwortung der Ingenieure geht. 

Zunächst soll hier noch einmal die ingenieurmäßige Selbstbeschreibung zusammengefasst 
werden: Ingenieure sind nach den Untersuchungsergebnissen für Handlungsspielräume und 
Werturteile in Ingenieurpraxis und Ingenieurwissenschaft wenig sensibilisiert und vertreten 
offensichtlich die Meinung, dass ein Handeln auf der Grundlage von Werten nicht rational sei. 
Sie betonen vermutlich deshalb679 ihr – je nach Ausdrucksweise – „wertfreies“, „rationales“ 
oder „objektives“ Vorgehen. Aber auch wenn der Wertbezug ihrer Praxis vielen Ingenieuren 
nicht bewusst ist, so müssen sie doch fortlaufend (sicherheitsrelevante) Wertentscheidungen 
treffen. 

Dies betrifft auch die Handlungsspielräume. Es gilt, die Formbarkeit der Strukturen zu ver-
deutlichen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass erst Ingenieure durch ihre subjektiven, 
kreativen und normativen Leistungen eine Vorarbeit erbringen, aufgrund welcher rechtliche 
und politische Entscheidungen getroffen werden. Das Bewusstsein für diese wichtige Voraus-
setzung, der dann als begrenzend empfundenen Strukturen, muss ausgebaut werden. 

Ein neues Anforderungsprofil an Ingenieure zeichnet sich ab. Sie wären demnach „nicht mehr 
nur gehalten, darzulegen, was technisch machbar ist, sondern auch darzulegen, welche Prob-
leme, Risiken und möglichen Langzeitwirkungen für die Gesellschaft mit einer Lösung ver-
bunden sein könnten. Sie müssten sich (...) z.B. von vornherein mit ‚Entsorgungsfragen‘ be-
fassen. Diese neue Kompetenz müsste schon in der Ausbildung erworben und, durch die 
Institutionalisierung veränderter Anforderungen an Ingenieure, auch im beruflichen Praxisfeld 

                                                 
678 Ekardt u. a. 2000, 69. 
679 Eine andere Erklärung: Möglicherweise betonen viele Ingenieure auch die vermeintliche Wertfreiheit ihrer 

Technikentwicklungspraxis, weil andernfalls der Einfluss anderer, gesellschaftlicher Akteure gestärkt würde. 
Die Klage über die vermeintlich eigene Ohnmacht entspräche in dieser Interpretation einer „Strategie“ zum 
Machterhalt. Diese Erklärung ist jedoch wenig plausibel, da die Unterstellung einer solchen übergreifenden 
Praxisbetrachtung für das Gros der Ingenieurpraktiker kaum zutreffen dürfte. 
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und innerbetrieblich gestützt werden.“680 Das neue Anforderungsprofil könnte auch umschrie-
ben werden mit dem Konstituieren und Lösen von Problemen in einer sehr weitgefassten Per-
spektive. Damit würde die Sinnfrage, generell Fragen nach den Strukturen des Handelns, the-
matisiert. Es würden übergeordnete Fragen auf allen Konkretisierungsebenen von Technik 
beantwortet. 

Die dargelegten „negativen“ Strukturvorgaben rechtlicher und politischer Art leiten zu der 
Frage über, wie weit die Verantwortung von Ingenieuren geht. Wenn zu beachtendes Recht aus 
professioneller Perspektive eine übergreifend, auf die Umweltsicherheit bezogen, irrationale 
Praxis erzwingt, so muss die Verantwortung in erster Näherung überindividuell verortet wer-
den. Die Zuschreibung von Verantwortung kann unter Rückgriff auf soziologische Herange-
hensweisen hinsichtlich Mikro- versus Makrofragen bzw.  Subjekt- versus Strukturfragen dif-
ferenziert werden: Wer das Individuum als (Re-)Produzenten der Strukturen sieht, wird an den 
einzelnen Ingenieur die Forderung stellen, in einem sehr umfassenden Sinn, grundlegende 
Sinnfragen zu stellen. Wer die Strukturen als quasi handlungsdeterminierend ansieht, wird in 
Grundsatzfragen die Verantwortung in erster Linie Gesellschaft und Staat (oder zwischenge-
schalteten Institutionen, die – je nach Sichtweise eher dem Individuum oder der Gesellschaft 
zugeordnet werden) zuweisen. Wer jedoch praxistheoretisch die wechselseitigen Reprodukti-
onen von Strukturen und individuellem Handeln betrachtet, der stellt Forderungen an eine bei-
derseitige Verantwortung. Es stellt sich die schwierige Frage, wem mehr Gewicht zukommt. 
Auf jeden Fall kann auch eine gezielte Veränderung des individuellen Handelns nur durch 
strukturell wirkende Aktivitäten erzeugt werden.681 Letztlich müssen gesellschaftliche Struk-
turen (insbesondere mithilfe des Rechts als entscheidendes Mittel der demokratischen Gesell-
schaftssteuerung) das individuelle professionelle Handeln, z.B. über eine Bestärkung pro-
fessioneller Normen, unterstützen. Auf Sicherheit bezogene externe Effekte der Ingenieurarbeit 
müssen internalisiert werden – strukturell wie individuell. 

                                                 
680 Volmerg/ Senghaas-Knobloch 1992, 19f. 
681 siehe Kapitel 3.2.2 Gesellschaftliche Steuerungs- und Selbststeuerungsansätze. 
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2 Ingenieurwissenschaftliche Konzepte zur Gewährleistung von Sicherheit 

Die Sichtweisen von Ingenieuren, die sich in theoretischer Weise mit Sicherheit und Risiken 
technischer Anlagen auseinandersetzen, stehen im Mittelpunkt des zweiten Kapitels. Während 
im ersten Kapitel die sicherheitsrelevanten Werturteile in der Genese technischer Anlagen/ 
Systeme fokussiert wurden, so werden in diesem Kapitel sicherheitsrelevante Werturteile zur 
Analyse technischer Anlagen/ Systeme untersucht. Analyseleistungen werden, wie ausführlich 
beschrieben, fortlaufend in der Ingenieurpraxis erbracht, sie sind somit natürlich nicht aus-
schließlich der Ingenieurwissenschaft zuzuordnen. Methodisches Analysewerkzeug wird je-
doch hier entwickelt, weshalb sie an diesem Ort behandelt werden. Das Kapitel dient damit 
auch dem detaillierten Nachweis, dass und wie sicherheitsrelevante Werturteile in ingenieur-
wissenschaftlich-analytischer Perspektive gefällt werden müssen. Die Unumgehbarkeit von 
Werturteilen in der ingenieurwissenschaftlichen Perspektive ist insofern natürlich nicht ver-
wunderlich, da sie für die ingenieurpraktische Perspektive beschrieben wurde und Ingenieur-
praxis und Ingenieurwissenschaft in einem engen Wechselverhältnis stehen. 

Die Ausdrücke „Ingenieurwissenschaftler“ bzw. „Ingenieurwissenschaften“ sind genau ge-
nommen eine Hilfskonstruktion, denn es existiert keine eigenständige Disziplin „Ingenieur-
wissenschaft“, vielmehr ist sie ein Aggregat verschiedener Disziplinen. Die Ingenieurwissen-
schaften bezeichnen die „Gesamtheit der Disziplinen, die aus der systematischen theoretischen 
Bearbeitung technischer Probleme entstanden“682 sind und heute in Studiengängen gelehrt 
werden, die mit dem Erwerb des Titels „Ingenieur“ verbunden sind. Man wird jedoch kaum 
Personen finden, die sich selbst als Ingenieurwissenschaftler bezeichnen, sondern Ingenieure 
benennen sich vielmehr nach den von ihnen studierten Fachrichtungen. Ingenieurwissen-
schaftler, im Verständnis dieser Arbeit, sind Ingenieure unterschiedlicher Fachrichtungen, die 
sich in fachbezogener Weise theoretisch-systematisch mit technischen Objekten und Verfahren 
und mit der Praxis von Ingenieuren reflexiv auseinandersetzen. 

In diesem Kapitel werden übergeordnete ingenieurwissenschaftliche Umgangsweisen mit Risi-
ken dargestellt. Um diesen hohen Grad an Allgemeingültigkeit zu erreichen, beziehen sich 
diese Ausführungen nicht schwerpunktmäßig auf die empirisch untersuchten Technikbereiche. 
Das Lernen aus Schadensfällen (Kapitel 2.1) durch deren qualitative und quantitative Analyse 
wird als traditioneller Umgang mit Risiken beschrieben. Quantitative Auswertungen von Scha-
densereignissen können auch als statistisches Grundlagenmaterial zur Berechnung von Risiken, 
insbesondere mithilfe der Risikoformel (Kapitel 2.2) herangezogen werden. Die Berechnungs-
verfahren wiederum sind in unterschiedliche institutionalisierte Analyseverfahren (Kapitel 2.3) 
eingebettet.  

 

                                                 
682 Brockhaus Stichwort Ingenieurwissenschaften 1997, 535. 
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2.1 Lernen aus Schadensfällen oder: Wieso wird man aus Schäden nicht automatisch 
klug? 

Im ersten Kapitel wurde das „Lernen aus Schadensfällen“ unter dem Aspekt der individuellen 
Erfahrung in der Ingenieurpraxis mitlaufend thematisiert. Im Folgenden wird die systematische 
Auswertung von Schadensfällen betrachtet. In den Ingenieurwissenschaften ist es üblich, sich 
mit Schadensfällen auseinander zu setzen. In allen Fachdisziplinen gibt es mehr oder weniger 
umfang- und detailreiche Sammlungen von Schäden. 

2.1.1 Schadens-Fallbeschreibungen und Schadenssammlungen 

Das überindividuelle Lernen aus Schadensfällen vollzieht sich über die Analyse einzelner Fälle 
zur Identifikation von Versagensmechanismen oder über die analysierende Sammlung von 
Schadensfällen zur Identifikation von übergeordneten Schadensmustern. Sowohl die Ingenieur- 
als auch die Sozialwissenschaften bedienen sich dieser Wege, die im Folgenden – einen Exkurs 
über die Rolle von Versicherungen im Lernen aus Schadensfällen einrahmend – beschrieben 
werden. 

2.1.1.1 Schadensfälle in ingenieurwissenschaftlicher Betrachtung 

„Den Lesern wünsche ich, dass sie aus den dargestellten Schadensfällen und Regelverstößen 
viel lernen und dadurch einen Schaden vermeiden können.“683 Ähnliche Sätze die vor der 
Wiederholung warnen und zur Vermeidung aufrufen, kann man in fast allen Vorworten bzw. 
Einleitungsteilen von Veröffentlichungen zu Schäden finden.684 Auch im Lebensalltag wird 
mit Sinnsprüchen wie „Aus Schaden wird man klug.“ oder „Aus Fehlern muss man lernen.“ 
auf die im Versagen liegenden Lernpotenziale hingewiesen. Diese Alltagsweisheiten sind 
unmittelbar einsichtig, doch das Lernen aus Schadensfällen, allgemeiner Schadensereignisse, 
ist gerade im Ingenieurbereich nichts Triviales. 

Schadensereignisse führen zur Suche nach neuen, diese Schadensereignisse vermeidenden, 
technischen Lösungen. Schadensfälle werden auch als „Marksteine der technischen Entwick-
lung“685 bezeichnet, was jedoch nicht bedeutet, dass jeder Schadensfall ein „Markstein“ wäre. 
So schreibt der ehemalige Professor für Statik und Stahlbau TH Darmstadt Kurt Klöppel, unter 
Bezugnahme auf einen von ihm untersuchten Schadensfall (Lauterbachtalbrücke bei Kaisers-
lautern, 1954), dieser gehöre in die „Kategorie der Unfälle, die auf versehentliche Unterlassung 
eines gravierenden rechnerischen Nachweises, im weiteren Sinne also auf Rechenfehler, zu-
rückzuführen sind. Es handelt sich hier also um keinen Unfall, der neue wissenschaftliche An-
regungen oder gar Erkenntnisse vermittelt hätte und daher als Markstein in der Entwicklung 
der Stahlbauweise in deren Geschichte eingehen könnte, sondern um einen völlig unproblema-
tischen und leicht vermeidbaren Schadensfall.“686 Die ingenieurwissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit Schäden bezieht sich demnach einerseits auf zwangsläufig erstmals erkannte 

                                                 
683 Zimmermann im Vorwort zu Brand/ Glatz 1996. 
684 vgl. z.B. Seeliger 1993, 2; so zieht Scheer explizit „Lehren für die Praxis“ (sein 11. Kapitel) und „Lehren für 

die Lehre“ (sein 12. Kapitel) (vgl. Scheer 2000). 
685 Klöppel, zitiert nach Ekardt 1998a, 742. 
686 Klöppel, zitiert nach Scheer 2000, 46. 
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Schadensursachen („Marksteine“), die neue Herausforderungen für die Wissenschaft dar-
stellen, und andererseits im wissenschaftlichen Bereich altbekannte Schadensursachen („Wie-
derholungsfehler“). 

Es geht sicherlich zu weit, die Ingenieurwissenschaft als „Schadenskunde“ zu bezeichnen, 
allerdings trug und trägt die Beschäftigung mit – großen wie kleinen – Schadensereignissen zur 
Grundlegung und Entwicklung der Ingenieurwissenschaft erheblich bei. So schrieb George 
Frost, der damalige Herausgeber von Engineering News schon vor über 100 Jahren: „Falls wir 
die Möglichkeit dazu hätten, könnten wir leicht die interessanteste, lehrreichste und höchstge-
schätzte Ingenieurzeitschrift der Welt herausgeben, wenn wir sie nur einer bestimmten Klasse 
von Tatsachen widmen würden, nämlich dem Verzeichnis der Fehlschläge. Denn das, was zu 
recht Ingenieurwissenschaft genannt wird, baut auf solchen Aufzeichnungen auf.“687 Hinsicht-
lich der Beschäftigung mit Schadensereignissen lässt sich eine Parallele zu den medizinischen 
und psychologischen Forschungen ziehen, die das Normale am Pathologischen erkennen. 

Fachzeitschriften sind ein wichtiges Forum für Berichte und Analysen von Schadensfällen, da 
sie aktuell sind und oftmals einen großen Verbreitungsgrad haben. Auch Kongresse, Tagungen, 
Erfahrungsaustausche, Internet-Foren etc. spielen eine wichtige Rolle. Hier berichten Praktiker 
in großer Zahl von ihrer experimentellen Suche nach technischen Lösungen, die oftmals von 
Rückschlägen geprägt ist. Sofern es sich dabei nicht um schwerwiegende Schadensfälle – etwa 
mit dem Verlust von Menschenleben – handelt, ist sogar ein Kokettieren mit den Erkenntnissen 
festzustellen, die durch diese trial-and-error-Verfahren gewonnen wurden. Dieser offene Um-
gang mit Fehlern ist ein Stück Ingenieurkultur. 

Tendenziell weniger aktuell als Fachzeitschriften und vermutlich, in den meisten Fällen, mit 
einem geringeren Verbreitungsgrad als Fachzeitschriften verbunden, sind die Beschreibungen 
von Schadensereignissen in Monographien. Hierbei ist zwischen Veröffentlichungen zu unter-
scheiden, die sich ausschließlich mit Schäden beschäftigen und solche, die ein bestimmtes 
fachliches Thema behandeln und zur Illustration – teilweise auch in anonymisierter Form – 
Schadensfälle heranziehen. 

Allgemein sind Fallbeschreibungen von den Intentionen und Informationen der jeweiligen 
Autoren abhängig. Eine Methode zur Rekonstruktion eines Schadensfalls ist die Ereignisana-
lyse,688 wie sie von Fahlbruch beschrieben wird. Die Ereignisanalyse ermöglicht eine 
„systematische Analyse von Ereignissen, Störfällen und Beinaheereignissen.“689 Die Faktoren, 
die zu den Ereignissen geführt haben, werden systematisch und unter Vermeidung monokau-
saler Ursachenzuschreibungen modelliert. Mithilfe von derartigen Ereignisanalysen kann die 
hochgradige Vernetzung von technischen, individuellen und organisatorischen Faktoren 
aufgezeigt werden.690

                                                 
687 George Frost, zitiert nach Scheer 2000, IV. 
688 Die Ereignisanalyse ist nicht zu verwechseln mit der Ereignisbaumanalyse (nach DIN 25419), die auch als Er-

eignisablaufanalyse bezeichnet wird; siehe Kapitel 2.3.2.1 Baummodelle als wichtige Hilfsmittel für Analyse-
verfahren. 

689 Fahlbruch 2001, 122. 
690 vgl. Fahlbruch 2001, 123f. 
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Ein Schadensfall wird nicht nur ereignisgeschichtlich, sondern auch begrifflich (z.B. über 
Versagensmechanismen, Versagensarten) rekonstruiert. Einzeldarstellungen haben den Vorteil, 
einen Schadensfall sehr detailliert beschreiben zu können, insbesondere die personellen und 
organisatorischen Zusammenhänge. Auch in Schadenssammlungen können beispielhafte Ein-
zeldarstellungen enthalten sein. Schadenssammlungen ermöglichen es, übergeordnete Schlüsse 
auf der Grundlage einer größeren Grundgesamtheit und Bandbreite von Themen zu ziehen. 

Es sind drei verschiedene Formen von Schadenssammlungen zu unterscheiden: 1. Sammlungen 
von typischen Sachverhalten, 2. Sammlungen von außergewöhnlichen Sachverhalten oder 3. 
Sammlungen mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Gerade die letzteren Zusammenstellungen 
von Schadensfällen sind hilfreich, um Aussagen über statistische Häufigkeiten zu treffen, die 
dann als Wahrscheinlichkeitswerte in zukünftige Risikoberechnungen eingehen können. Aller-
dings ist die Erfassung der Schadensfälle mitunter schwierig, weil zentrale Schadensregister 
oftmals fehlen und die einzelnen Schadensfälle in langwieriger Recherchearbeit aus unter-
schiedlichen Quellen zusammengetragen werden müssen, wobei große Unterschiede in der 
Darstellung der Schadensfälle in den Quellen bestehen. In der Beschreibung der „Informa-
tionsgrundlagen“ dieser Sammelwerke zu Schäden zeigt sich, wie mühsam die Daten zu-
sammengetragen werden und wie unterschiedlich ihre Qualität ist.691

Da Vollständigkeit in vielen Technikbereichen ohne Vorliegen einer „Meldepflicht“ nicht er-
reicht wird, sind auch statistische Angaben mit Vorsicht zu behandeln. Des Weiteren werden in 
den Schadenssammlungen Kategorien von Ursachen gebildet, die schon als solche diskus-
sionswürdig sind. Zudem ist die Zuordnung eines Schadensfalls zu nur einer Kategorie oftmals 
problematisch. Wenn jedoch zu viele Ursachen angegeben werden, kann eine solche Tabelle 
ihre Aussagekraft verlieren, zumal für jeden Schadensfall die gleiche Anzahl an Ursachen an-
gegeben werden müsste, um sie untereinander vergleichbar zu machen.692

Auch die Ausrichtung der Sammlungen ist unterschiedlich. Beispielhaft werden hier einige 
Publikationen mit ihren Vorgehensweisen vorgestellt: 

• Scheer693 beschreibt 446 Fälle des „Versagens von Bauwerken“. Die Fälle sind zum einen 
tabellarisch geordnet und zum anderen werden einzelne Schadensfälle im Text detaillierter 
beschrieben. Eine Zeile der zusammenfassenden Tabellen sieht beispielsweise so aus: 
„1993: Fachwerkbehelfsbrücke in Concord, New Hampshire, USA Brücke über Straße für 
Straße: Vorzeitiger Ausbau von Bolzen zum Abbau ohne Anweisung durch Fachleute führt 
zum Absturz der ganzen Brücke, 2 Tote 7 Verletzte, Totaleinsturz, Länge/ Spannweite: 52 
m.“694 

• In der Dokumentation „Schäden an Brücken und anderen Ingenieurbauwerken“695 werden 
61 Bauwerksschäden, 14 Bauunfälle und 9 Beschädigungen von Bauwerken anhand eines 
einheitlichen Schemas dargestellt. Diese Dokumentation wurde, genau wie der Nachfolge-

                                                 
691 vgl. zum Beispiel Bockholts/ Koehorst 1992, 1ff. 
692 siehe Kapitel 2.1.2 Betrachtung der Ursachen von Schadensfällen. 
693 Scheer 2000. 
694 Scheer 2000, 34. Auf eine Wiedergabe der Spaltenbezeichnungen wurde verzichtet, da sie sich aus dem Zu-

sammenhang erschließen lassen. 
695 Bundesministerium für Verkehr 1982. 
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band,696 vom Bundesministerium für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland 
herausgegeben. 

• Während Scheer 2000 die ganzheitliche Betrachtung von Schadensfällen anstrebt, werden 
in Brand/ Glatz 1996 „Schäden an Tragwerken aus Stahlbeton“, beispielsweise  Bruch-
mechanismen/ Brucharten oder die Problematik von Fugen bei Verwendung von Stahlbeton 
anschaulich erläutert. Dieses Buch ist als 14. Band in der Fachbuchreihe „Schadensfreies 
Bauen“ erschienen, welche nach eigenem Anspruch in vielen Einzelbänden das gesamte 
Gebiet der Bauschäden darstellt: „Erfahrene Bausachverständige beschreiben die häufigs-
ten Bauschäden und den Stand der Technik bestimmter Konstruktionsteile oder Problem-
stellungen. Ziel und Programm dieser Fachbuchreihe ist das schadensfreie Bauen.“697 

• Schließlich gibt es eine Reihe von Büchern, die Schadensfälle nur hinsichtlich eines 
Sicherheitsaspektes thematisieren, wie Röbenack 1995. Dieses Buch bezieht sich aus-
schließlich auf die Arbeitssicherheit im Bauprozess. Es wurde auf der Basis von 21.270 
ausgewerteten Bauarbeiterunfällen geschrieben.698 Im Buch enthaltene Skizzen erläutern 
typische Gefahrensituationen. Solche „Sicherheitsfibeln“ sind im Bereich des Arbeits-
schutzes weit verbreitet. 

• Mit allgemein möglichen Betriebsstörungen in kommunalen Kläranlagen und deren Ur-
sachen, Auswirkungen, Vermeidungsstrategien beschäftigte sich Schmieder vom Institut 
für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Universität Hannover.699 

• Für den Bereich des Immissionsschutzes wurden von Bockholts/ Koehorst 800 Schadens-
ereignisse aus der Datenbank FACTS mit zum damaligen Zeitpunkt ca. 16.000 Unfallbe-
schreibungen aus dem In- und Ausland in Störfall-Datenblättern beschrieben.700 

Für alle drei empirisch betrachteten Technikbereiche (Müllverbrennungsanlagen, Kläranlagen 
und Brücken) existieren Schadenssammlungen unterschiedlicher Quantität, Qualität und Her-
kunft. Im Bereich der Müllverbrennungsanlagen ist noch herausragend die „Zentrale Melde- 
und Auswertestelle für Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen“ beim Um-
weltbundesamt, die seit 1993 alle nach Störfallverordnung meldepflichtigen Ereignisse erfasst, 
auswertet und in Jahresberichten veröffentlicht, als wichtige Instanz zu nennen.701 Im Bereich 
des Immissionsschutzes gibt es die Störfallkommission, die, regelmäßig sowie aus besonderem 
Anlass, Möglichkeiten zur Verbesserung der Anlagensicherheit aufzeigt sowie den 
Technischen Ausschuss für Anlagensicherheit (TAA) beim Bundesumweltministerium, der die 
Bundesregierung in sicherheitstechnischen Fragen zur Verhinderung von Störfällen und Be-
grenzung ihrer Auswirkungen berät.702

                                                 
696 Bundesministerium für Verkehr 1994. 
697 Zimmermann im Vorwort zu Brand/ Glatz 1996. 
698 Röbenack 1995, 1. 
699 Schmieder 1997. 
700 vgl. Bockholts/ Koehorst 1992. 
701 http://www.umweltbundesamt.de/zema/body_index.html (11.12.2002). 
702 http://www.sfk-taa.de/ (11.12.2002). 
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Eine besondere Perspektive in der Untersuchung von Schadensfällen nehmen die Berufsge-
nossenschaften und die Versicherungen ein. Die Themen der Forschung an Schadensfällen der 
Berufsgenossenschaften und der mit ihnen verbundenen Forschungseinrichtungen „gehen aus 
dem Bedarf der berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzpraxis hervor und sind anwendungs-
orientiert.“703 Auch wenn einige berufsgenossenschaftliche Forschungsarbeiten704 andere 
Sicherheitsdimensionen mit umfassen, so liegt der Schwerpunkt auf der Arbeitssicherheit. Ihre 
Impulse für andere Bereiche sind jedoch nicht zu unterschätzen. Genauso haben die großen 
Versicherungsgesellschaften die Erforschung von Schadensfällen, von ihrem Eigeninteresse 
ausgehend, auch mit weitergehenden Impulsen vorangetrieben. Beispielsweise besitzt die Alli-
anz Versicherung seit fast siebzig Jahren eine eigene Ingenieurgesellschaft, das Allianz Zen-
trum für Technik (AZT), das mit zu den bedeutendsten internationalen Forschungseinrichtun-
gen der Versicherungsbranche im Bereich technischer Schäden und industrieller Risiken 
gezählt werden kann. Schadensforschung und Schadensprävention sind seine Kernkompeten-
zen: „In interdisziplinären Teams analysieren die Spezialisten des AZT Schäden im Bereich 
der versicherbaren Sachgüter, ermitteln Schadensursachen und entwickeln daraus Konzepte zur 
Schadensverhütung sowie neue Prüf- und Reparaturmethoden. Das Spektrum der untersuchten 
Schadensfälle reicht von explodierten Kraftwerksturbinen über umgestürzte Baukräne bis hin 
zu undichten Joghurtbechern und gebrochenen Hüftprothesen.“705 Das AZT versteht sich als 
ein Partner der Wirtschaft, das Unternehmen „in allen Fragen des Risiko- und Sicherheits-
managements“ berät. Ähnliche, wenn auch nicht immer so weit verzweigt institutionalisierte 
Forschungseinrichtungen,706 haben auch andere Versicherungsunternehmen. Allerdings geht 
es den Versicherungsunternehmen in erster Linie um die Aufklärung konkreter Schadensfälle 
und nur nachrangig um eine wissenschaftlich-systematische Aufarbeitung von Schadens-
ereignissen. 

2.1.1.2 Exkurs zur Rolle von Versicherungen (nicht nur) in der Schadensforschung 

Zumeist in Anspielung auf den Begriff der „Risikogesellschaft“ wird – oft mit kritischem Un-
terton – von einer „Versicherungsgesellschaft“707 gesprochen. Ewalds hat sich als einer der 
ersten mit dem Thema beschäftigt und beschreibt Versicherungen als institutionalisierte Form 
des Umgangs mit Gefahren. Versicherungen machen nach seiner Ansicht das „Wesen des Ge-
sellschaftsvertrages“ moderner Gesellschaften aus. Die deshalb als Versicherungsgesellschaft 
bezeichnete Gesellschaft suche sich als Institutionalisierung den Rahmen eines „Vorsorgestaa-
tes“708. Seine Ausführungen beziehen sich jedoch ursprünglich nicht auf die Versicherung von 

                                                 
703 http://www.hvbg.de/d/pages/arbeit/forsch.htm (13.08.2003). 
704 Es gibt ein breites berufsgenossenschaftliches Forschungsfeld. Zu den Forschungsstätten gehören z.B. das Be-

rufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit (BIA) des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften (HVBG), das Berufsgenossenschaftliche Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin (BGFA) des 
HVBG, das Berufsgenossenschaftliche Institut Arbeit und Gesundheit (BGAG) des HVBG, das Institut für 
Gefahrstoff-Forschung (IGF) der Bergbau-BG, das Institut zur Erforschung elektrischer Unfälle (IEEU) der 
BG Feinmechanik und Elektrotechnik oder das Zentrum für Sicherheitstechnik der Bau-BG Rheinland und 
Westfalen (vgl. http://www.hvbg.de/d/pages/arbeit/forsch.htm (13.08.2003)). 

705 http://www.allianz-azt.de/industrietechnik/unternehmen/index.html (29.08.2002). 
706 zum AZT siehe auch Kapitel 3.1.1.1.2 Ingenieurwissenschaftliche Risikoforschung. 
707 z.B. Ewald 1989. 
708 vgl. Ewald 1993. 
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technisch-bedingten (ökologischen) Risiken, sondern auf soziale Risiken, die durch soziale 
Versicherungssysteme aufgefangen werden. Dieser Ansatz, der Risiken als die Gefahren ver-
steht, die quantifiziert und über Versicherungen abgedeckt werden können, wird in seiner 
Übertragung auf ökologische Risiken kritisiert,709 insbesondere da Risiken, die nicht auf einer 
breiten statistischen Grundlage erfasst werden können, durch Versicherung nicht hinreichend 
abgesichert werden können. Versicherungen von technisch-bedingten v.a. ökologischen Risi-
ken ermöglichen als Solidargemeinschaften zwar auch die Abfederung des unternehmerischen 
(ökonomischen) Risikos, was aber nicht unbedingt zur Beseitigung von Risiken beiträgt: Die 
Versicherungsprämien und damit auch die laufend zu entrichtenden Versicherungsbeiträge 
werden durch das geschätzte Risiko bestimmt. Zunehmend ist die Versicherung nicht nur auf 
einen Betrieb beschränkt, sondern auch auf Umweltschäden außerhalb des Betriebes oder 
Schäden bei Konsumenten. Hinsichtlich der Umwelt werden die externen Kosten aufgrund von 
Haftungsregelungen des Umweltrechtes internalisiert und über die Versicherung wieder auf die 
Solidargemeinschaft re-externalisiert.710 Allerdings haben Versicherungen negative Begleitef-
fekte.711 Versicherungen lösen bei weitem nicht alle Fragen der Schadenskompensation, denn 
bei sehr großen Schadensereignissen können vom Haftpflichtigen die Schäden gar nicht kom-
pensiert werden (im Extremfall wenn die Schadenshöhe das Eigenkapital des Unternehmens 
übersteigt) und auch die Versicherungen haben Deckungsgrenzen.712 Des Weiteren strebt die 
Gesellschaft nicht in erster Linie die Kompensation von Schäden an, sondern zunächst einmal 
deren Prävention. Daher müssen die Kompensationskosten höher sein als die Präventionskos-
ten, um die Unternehmen zur Prävention zu motivieren. Folglich müssten Schätzungen die 
Kompensationskosten eher vorsichtig („konservativ“) veranschlagen. Wenn das Haftungsrecht 
in dieser Weise verschärft werden würde, bekämen Versicherungen ein erheblich stärkeres In-
teresse, konkrete Risiken zu kontrollieren. Dadurch würden private Akteure für Aufgaben der 
Risikobeurteilung gewonnen bzw. in diesen Aufgaben bestärkt.713

Denn hinsichtlich von Umweltschäden wird oftmals von einem „Versicherungsversagen“ und 
den Grenzen der „Versicherbarkeit“714 gesprochen. „Insbesondere versagt der wichtige 
Gedanke der Versicherbarkeit und der geldlichen Kompensation negativer Effekte. Dies um so 
mehr, als im Falle eines GAU die irreversiblen Schäden oft nicht eigentums-, sondern 
gattungs- und ökologiebezogen sind, so dass ein Ausgleich im Medium des Geldes 
systematisch ausscheidet.“715 Qualitativ neue Risiken sind nicht mit Versicherungen einzufan-
gen: „In Anbetracht der großen Ungewissheit und des ungeheuren Ausmaßes des möglichen 

                                                 
709 vgl. Bechmann/ Wolf 1993, 8; Prigge 1999, 281f. 
710 siehe hierzu ausführlich die Beschreibung der Wirkungsweisen des Umwelthaftungsrecht Kapitel 1.3.1.3 

Wirkungsweisen rechtlicher Normen. 
711 Allgemein sind folgende Mechanismen bekannt: nach Vertragsabschluss wird weniger zur Schadensverhin-

derung und -begrenzung getan, es wird mehr aufgewendet, um Schäden zu beheben und es werden fingierte 
Schäden gemeldet, also Versicherungsbetrug wird begangen (vgl. Eichhorn 1989, 105). Die letzten beiden 
Mechanismen sind für Umweltschäden sicherlich weniger zutreffend. 

712 Seiler 1996, 156. 
713 vgl. WBGU 1999, 334. 
714 vgl. Wagner 1988, 193f; Krüger 1997, 133 nennt als Voraussetzungen der Versicherbarkeit v.a. die Zufällig-

keit, Bekanntheit, Eindeutigkeit und Unabhängigkeit der Schadensverteilung. Außerdem muss die maximale 
Schadenshöhe innerhalb der Kapazitäten der Versicherungsgesellschaft liegen. 

715 Bonß 1996, 178. 
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Schadens ist eine Versicherung, die eine finanzielle Entschädigung für potenzielle Risiken 
verspricht, nicht mehr denkbar. Außerdem ist fraglich, ob eine finanzielle Entschädigung im 
Hinblick auf den für zukünftige Generationen entstehenden Schaden und die weltweite 
Wirkung möglicherweise katastrophalen Konsequenzen überhaupt noch akzeptabel wäre.“716 
Beck spricht davon, dass die privaten Versicherungsgesellschaften „den Grenzbaum zur 
Risikogesellschaft betätigen oder markieren.“717 Die Versicherbarkeit könnte man m.E. unter 
der Voraussetzung, dass die gesamte Höchstschadenssumme ohne Berücksichtigung ihrer Ein-
trittswahrscheinlichkeit abgedeckt werden muss, als Indikator für die Akzeptabilität von 
Risiken heranziehen. Eine Technik, deren Schaden aufgrund seines Katastrophenausmaßes als 
nicht versicherbar angesehen wird, dürfte dann auch nicht genehmigt/ gebaut werden. 

2.1.1.3 Schadensfälle in sozialwissenschaftlicher Betrachtung 

Sozialwissenschaftliche Beschreibungen von Schadensfällen bauen auf Quellen aus der Ingen-
ieurliteratur bzw. ingenieurwissenschaftlichen Gutachten auf. Teilweise gehen Sozialwissen-
schaftler auch „ins Feld“, um beispielsweise für die Erfassung des Schadensfalls wichtige Per-
sonen zu befragen oder Akten auszuwerten. 

Auch in der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Schadensfällen finden sich Be-
trachtungen sowohl von Einzelfällen als auch von Schadenssammlungen. In der sozialwissen-
schaftlichen „Schadensforschung“ wird, im Gegensatz zur ingenieurwissenschaftlichen „Scha-
densforschung“, den organisatorischen Einflüssen eine größere Bedeutung beigemessen als den 
„technischen“ Einflüssen. Ein solcher Schwerpunkt ist beispielsweise auch in den Arbeiten von 
Charles Perrow, der mit seiner soziologischen Analyse technischer Groß-Unfälle als einer der 
wichtigsten Vertreter sozialwissenschaftlicher Schadensforschung angesehen werden kann,718 
zu finden. Viele sozialwissenschaftliche Studien beziehen sich auf seine Arbeiten, die aller-
dings auch stark kritisiert wurden. So wurde auch Perrows Hauptthese, dass Risiken der 
Hochtechnologien aufgrund deren spezifischer sachlicher Struktur mit hoher Komplexität und 
Kopplung „unvermeidlich“ seien, angegriffen, weil sich – ihr Zutreffen vorausgesetzt – empi-
risch viel häufiger größere Schadensfälle ereignen müssten, als dies tatsächlich der Fall ist.719

Um, abgehoben vom einzelnen Schadensfall, Aussagen treffen zu können, muss man klassifi-
zierende Begriffe für unterschiedliche Formen nicht-funktionierender Technik heranziehen.720 
Es gibt eine Vielzahl von Klassifikationen. So unterscheidet beispielsweise van Treeck im 
Rahmen der Darstellung einer „Soziologie misslingender Arbeit“721 vier Schadensfallklassen: 
Fehler, Störungen, Unfälle und Katastrophen, gestaffelt nach der Schwere des Schadensaus-
maßes: „Ein Prozess ist gestört im Falle seiner ungeplanten Unterbrechung oder gar seines Zu-
sammenbruchs. Nicht jeder Fehler führt zu einer Störung und nicht jeder Fehler und/ oder jede 
Störung hat einen Unfall zur Folge, bei dem es zu einer Schädigung einer oder mehrerer Per-

                                                 
716 Nowotny 1997, 291. 
717 Beck 1993b, 541. 
718 vgl. Krücken 1996, 187. 
719 vgl. LaPorte 1991, 19ff. 
720 Im konstruktiven Ingenieurbau spricht man beispielsweise vom Grenzfall der Gebrauchstauglichkeit oder 

dem Grenzfall der Standsicherheit. 
721 van Treeck 1999, 51. 
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sonen kommt. Wo Personen- und Sachschäden in großem Umfang auftreten, kann man viel-
leicht von Katastrophe sprechen.“722

Technische Katastrophen bzw. Unfälle, also größere Schadensereignisse, sind nicht nur in den 
Ingenieurwissenschaften, sondern auch in den Sozialwissenschaften fortlaufend Auslöser neuer 
bzw. verstärkter Forschungs- und Erklärungsbemühungen. Insbesondere in der sozialwissen-
schaftlichen Technik- und Risikoforschung wurden hierdurch immer wieder wissenschaftliche 
Arbeiten angeregt, wobei die Schadensfälle Harrisburg, Challenger, Bhopal, Seveso, Basel und 
Tschernobyl besonders häufig und intensiv behandelt wurden und werden. 

In den USA hat sich eine eigenständige Katastrophensoziologie/ Katastrophenforschung ent-
wickelt. Die „disaster reseach community“723 der „sociology of disaster“724 ist mittlerweile 
etabliert und institutionalisiert. In Deutschland gibt es nur wenige Vertreter (v.a. Wolf R. Dom-
browsky und Lars Clausen mit der Katastrophenforschungsstelle der Universität Kiel.725 
Außerdem sind an Forschungseinrichtungen noch zu nennen: das deutsche Forschungsnetz 
Naturkatastrophen726, das Graduiertenkolleg Naturkatastrophen der Universität Karlsruhe727 
und das Zentrum für Naturrisiken und Entwicklung Bonn/Bayreuth.728 Einen Überblick über 
(auch die nur vermeintlichen) Internet-Seiten zu Naturkatastrophen gibt es von der FU 
Berlin729 und eine richtig gute Linkliste zu Naturkatastrophen bietet die Universität 
Karlsruhe.730

In der Katastrophenforschung wird vor allem das Verhalten der Bevölkerung in natürlichen 
oder technischen Katastrophen untersucht,731 teilweise werden auch „soziale Katastrophen“ 
hinzugezogen. Man unterscheidet dementsprechend „Natural-“, „Manmade-“ und „Social-“ 
Hazards. Die Ergebnisse der Disaster-Forschung können demzufolge nur soweit herangezogen 
werden, als sie 1. auf den Umgang von Ingenieuren (und nicht der Bevölkerung) 2. mit Risiken 
als antizipierten (und nicht sich ereignet habenden) Schadensereignissen und 3. im Bereich 
bautechnischer Anlagen (also nur in Bezug auf Teile der Manmade-Hazards und nicht der 
Natural- oder Social-Hazards) übertragen werden können. Gewinnbringend ist die Betrachtung 
von Extremzuständen, weil soziale Strukturen und Prozesse oftmals deutlicher wahrnehmbar 
sind als im Normalzustand. 

Der Ausbau des nationalen und internationalen Katastrophenschutzes ist auch eine wichtige 
Forderung des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen in seinem Jahresgutachten 1998, in dem für alle Risikotypen in einer dort 

                                                 
722 van Treeck 1999, 52. 
723 vgl. Krücken 1996, 186. 
724 van Treeck 1999, 56 mit Hinweisen auf weitere Quellen, die die Institutionalisierung beschreiben. 
725 http://www.kfs.uni-kiel.de/contents.html (13.12.2002). 
726 http://dfnk.gfz-potsdam.de/index.html (11.12.2002). 
727 Dessen Sprecher ist Prof. Dr.-Ing. Fritz Gehbauer vom Institut für Technologie und Management im Baube-

trieb. 
728 http://www.giub.uni-bonn.de/zeneb/ (11.12.2002). 
729 http://www.geog.fu-berlin.de/de/Studium/WWW-Kurse/geoint_WS00/AG3/hauptseite.htm (11.12.2002). 
730 http://www.gknk.uni-karlsruhe.de/links.shtml (11.12.2002). 
731 vgl. Krücken 1996, 186. 
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entwickelten Typologie ein solcher Ausbau gefordert wird. Für den Bereich der Naturkatastro-
phen existieren einige beachtenswerte Initiativen: Angestoßen durch die UN wurde von 1990 
bis 1999 die International Decade für Natural Disaster Reduction (IDNDR) ausgerufen. Hin-
tergrund waren die in den letzten Jahren aufgetretenen extrem hohen volkswirtschaftlichen 
Schäden durch Naturkatastrophen. Die Münchner Rückversicherung stellt in ihren Jahresbe-
richten anschaulich die enorme Kostenzunahme für Naturkatastrophen dar.732 Das Ziel der 
IDNDR war es, weltweit alle Länder anzuregen, natürliche Extremereignisse zu identifizieren 
und kartographieren, Pläne zur Katastrophenvorbeugung und zum Katastrophenschutz anzu-
fertigen und Zugang zu globalen, regionalen, nationalen und lokalen Vorhersagesystemen her-
zustellen. Das deutsche Komitee des IDNDR setzt seine Aktivitäten als Deutsches Komitee für 
Katastrophenvorsorge (DKKV) fort.733 Schon zu Beginn der IDNDR einigte man sich darauf, 
nicht nur natürliche Katastrophen (auf denen weiterhin der absolute Schwerpunkt liegt), son-
dern zum Teil auch technisch bedingte Katastrophen in die Katastrophenvorsorge einzubezie-
hen, denn die Differenzierung zwischen natürlich und technisch bedingten Katastrophen ist in 
einer von Technik geprägten Welt immer schwerer durchzuhalten. „Im Bereich der Naturge-
fahren kann angesichts der anthropogenen Beeinflussung von Eintrittswahrscheinlichkeit (Vor-
sorge, Veränderung der ereignisauslösenden Bedingungen durch z.B. Flussbegradigungen) und 
Schadensausmaß (Standortwahl) nicht mehr von rein natürlich induzierten Ereignissen ge-
sprochen werden.“734 Die „deutliche begriffliche Trennung zwischen technischem Risiko und 
natürlicher Katastrophe verfestigt wieder die bereits eingerissen geglaubten Gräben zwischen 
menschgemachten Technikrisiken und schicksalhaften Naturkatastrophen. Dabei gilt es doch 
gerade das Gemeinsame herauszustellen, nämlich die Frage, wie Entscheidungsträger in Ge-
sellschaft, Politik und Planung angesichts identifizierter Gefährdungen mit den damit verbun-
denen Risiken umgehen sollen.“735 Katastrophenmanagement sei insofern als Teilmenge eines 
umfassenderen Risikomanagements aufzufassen, „weil jeder Katastrophe ein Risiko zugrund 
liegt, aber nicht jedes Risiko zur Katastrophe führt bzw. führen kann.“736 Katastrophen-
management bezieht sich nur auf das aktive Handeln in Katastrophen, nicht auf präventive 
Maßnahmen zur Risikominderung.737

Mittlerweile gehen immer mehr Forschungsansätze davon aus, dass nicht nur die Unfälle, son-
dern auch die „Beinahe-Unfälle“ untersucht werden müssen.738 Die Analyse von Beinahe-Un-
fällen bietet, zusätzlich zu der Analyse der tatsächlich aufgetretenen Unfälle, eine breitere 
Lerngrundlage. Es gibt verschiedene Ansätze zur Unfalluntersuchung. Im Ingenieurbereich 
wird beispielsweise ein systembezogenes Modell diskutiert: „Every accident, including a near 
accident, can be seen as the failure of a system. Within this framework, investigation of 
accidents becomes rather easy. First, the researcher should determine the boundaries of the 

                                                 
732 Münchner Rück 2002, 14. 
733 http://www.dkkv.org/ (11.12.2002). 
734 Greiving 2002, 66. 
735 Greiving 2002, 25. 
736 Greiving 2002, 26. 
737 vgl. Greiving 2002, 26. 
738 vgl. Geysen 2001, 25. 
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system. Within these limits he should look at the inherent risks in an attempt to detect the 
trigger risk. And finally he has to describe the consequent process.“739

Störungen, die zu Unfällen führen, werden durch Fehler verursacht. Die Fehlerforschung hat 
eine längere Tradition: „Aufgrund jahrelanger Fehlerbeobachtungen und Fehlersammlungen 
stellte Weimer erstmals 1921 auf einem Kongress seine Untersuchungen und Überlegungen zur 
‚Fehlerkunde‘ vor.“740 Dabei handelte es sich um eine Kombination der verstreuten Ergebnisse 
psychologischer und linguistischer Fehlerforschung.741 Fehlerforschung wird, wie das bisher 
Referierte widerspiegelt, multidisziplinärer betrieben. Neben der schon erwähnten Forschung 
in Ingenieur- und Sozialwissenschaften, Psychologie und Linguistik gibt es beispielsweise 
auch Beiträge aus der Medizin, Biologie, Ökonomie sowie den Arbeitswissenschaften.742

Zwei Formen der Fehlerdarstellungen sind zu unterscheiden: der Häufigkeitsansatz, nach dem 
die Häufigkeit des Auftretens von Schäden bei bestimmten Systemkomponenten erfasst wird 
und der Ursachenansatz, der nach Ursachen differenziert.743 Bei ersterem ergibt sich eine 
Klassifikation quasi aus dem technischen System und seinen Komponenten. Bei letzterem 
gestaltet sich eine Klassifikation schwieriger. 

Die oben beschriebene Vielzahl unterschiedlicher Bezeichnungen und Klassifikationen in den 
sozialwissenschaftlichen Arbeiten zu Schadensereignissen tritt besonders bei den Fehlerbe-
zeichnungen und -klassifikationen hervor, von denen hier beispielhaft drei aufgeführt werden: 
Weimer unterscheidet Fehlerarten und Fehlerformen, wobei Fehlerarten aufgeteilt sind in ge-
wohnheitsbedingte Fehler, Perseverationsfehler, Ähnlichkeitsfehler (allgemeine Ähnlichkeits- 
und Wahlfehler, Ranschburgsche Hemmung), Mischfehler (assoziative Mischwirkungen) und 
gefühls- und willensbedingte Fehler.744 Hacker unterscheidet zwischen Fehlhandlung und 
Handlungsfehler. „Als Handlungsfehler bezeichnet Hacker die Folgen von Fehlhandlungen 
derjenigen Personen, die die Tätigkeiten ‚eigentlich‘ beherrschen sollten.“745 Reason unter-
scheidet Fehlertypen und Fehlerformen, wobei sich Fehlertypen aufteilen in fähigkeitsbedingte 
Patzer und Schnitzer, regelbasierte Fehler und wissensbasierte Fehler. Die Wiedergabe weiterer 
Modelle mit ihren Begrifflichkeiten soll hier abgebrochen werden mit Verweis auf folgende 
Kritik eines Autors, der selbst Überblicksartikel zur Fehlerforschung verfasst: „In der Wissen-
schaft jeweils dominierende Modellvorstellungen führen zu immer neuen Klassifikations-
schemata; inwieweit sie auch zu neuen Erkenntnissen in der Vermeidung von Fehlern führen, 
muss mitunter bezweifelt werden.“746

Nur auf eine Unterscheidung soll hier näher eingegangen werden, die in der Diskussion einen 
breiten Raum einnimmt und deshalb interessant ist, weil sie die Interdependenzen zwischen 
technischem und menschlichem Versagen eindrücklich beleuchtet. Es handelt sich um die Un-

                                                 
739 Geysen 2001, 25. 
740 Zimolong 1990, 313. 
741 vgl. Zimolong 1990, 313. 
742 vgl. van Treeck 1999, 52. 
743 Die Unterscheidung stammt von Rouse und Rouse, zitiert nach Zimolong 1990, 316. 
744 vgl. Zimolong 1990, 313. 
745 Zimolong 1990, 314 mit Verweis auf Hacker. 
746 Zimolong 1990, 338. 
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terscheidung aktiver und latenter Fehler. Durch menschliches Handeln ausgelöste Fehler wer-
den unmittelbar spürbar. Aktive Fehler „werden in Arbeitsprozessen direkt an der Schnittstelle 
zu Maschinen, Anlagen, Systemen von Maschinenbedienern, Piloten, Schiffsoffizieren, Kon-
trollraumbesatzungen u.a. begangen. ‚Latente Fehler‘ sind gleichsam in das Design von 
Maschinen, Anlagen, Systemen, in die Organisation von Arbeitsprozessen eingebaut; sie 
können hier für längere Zeit verborgen bleiben und treten erst dann zu Tage, wenn sie in 
Kombination mit anderen (latenten wie aktiven) Fehlern und situativen Auslösern die System-
sicherungen durchbrechen. Sie werden von denen erzeugt, die von den Schnittstellen zu 
Maschinen, Anlagen, Systemen zeitlich und räumlich mehr oder weniger weit entfernt sind: 
von Konstrukteuren, Planern, Managern, Wartungs- und Instandhaltungspersonal.“747 Reason 
kommt auf der Grundlage seiner Fallstudien zu dem Ergebnis, dass latente Fehler heutzutage 
das größere Bedrohungspotenzial darstellen.748 Da latente Fehler oftmals organisationsbedingt 
sind, rücken organisatorische Strukturen und Prozesse in den Mittelpunkt der Betrachtung. 
Daher gewinnen soziologische Beschreibungen, denen ein größeres Erklärungspotenzial laten-
ter Fehler zugeschrieben wird, gegenüber psychologischen Beschreibungen, denen ein größeres 
Erklärungspotenzial aktiver Fehler zugeschrieben wird, an Bedeutung. 

Generell wird gefordert, Fehler nicht nur zu vermeiden, sondern vor allem (sozio-) technische 
Systeme fehlerfreundlich bzw. fehlertolerant auszugestalten. Diese Forderung bezieht sich v.a. 
auf menschliche Fehler. Es gebe ein „Menschenrecht auf Fehler“: Fehlertoleranz ist an sich 
kein neues Prinzip: „Nach diesem Prinzip wird freilich bereits vielfach verfahren, wenn es bei-
spielsweise darum geht, sicherheitskritische Teilsysteme oder Komponenten (...) redundant 
oder diversitär auszulegen oder Meldesysteme zu installieren, die Korrekturen von Fehlhand-
lungen ermöglichen.“749 Fehlertolerantes Konstruieren kann auch Gegenstand einer professio-
nellen Entwurfsnorm sein, die wie folgt formuliert sein könnte: „Konstruiere im Hinblick auf 
Fehler. Ziehe ihr Auftreten in Betracht. Plane im Hinblick auf ihre Behebung. Mache es leicht, 
Auswirkungen rückgängig zu machen, und mache es schwer, unumkehrbare Tätigkeiten auszu-
führen.“750

2.1.2 Betrachtung der Ursachen von Schadensfällen 

Uhlig beschreibt zwei typische Reaktionen auf Unfälle, die man auf alle Arten von Schadens-
ereignissen übertragen kann: „Das musste ja so kommen.“ sagen die einen und „Wie konnte 
das nur passieren?“ sagen die anderen – und dies oft in Bezug auf ein und denselben Unfall.751 
Er geht davon aus, dass Unfälle nicht zufällig, sondern determiniert sind. Sie würden bloß zu-
fällig erscheinen, unterlägen aber einer gewissen Zwangsläufigkeit, denn es ließen sich immer 
im Nachhinein Ursachen rekonstruieren.752 „Sicherlich muss man anerkennen, dass einige Ur-
sachen und Bedingungen von Unfällen zufälligen Charakter tragen. Diese Zufälligkeit re-
sultiert jedoch aus unserer begrenzten Kenntnis.“753 Kausalstrukturen mit möglichen Kausal-

                                                 
747 van Treeck 1999, 59f. 
748 vgl. Reason 1994, 13. 
749 Wilpert 2001, 40. 
750 Reason 1994, 289 mit Bezugnahme auf Norman. 
751 vgl. Uhlig 1992, 83. 
752 vgl. Uhlig 1992, 84f. 
753 Uhlig 1992, 88. 
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ketten, an deren Ende der Schadensfall steht, seien prinzipiell immer vorhanden. Sie müssten 
daher mit institutionalisierten Analyseverfahren (z.B. Sicherheitsanalyse) erkannt werden, 
wobei auch eine weitgehende Analyse beim Aufbau eines Ursachenbaums (einer Kausal-
struktur) irgendwann, von dem die Analyse durchführenden Ingenieur, abgebrochen werden 
muss.754

2.1.2.1 Klassifikation von Ursachen 

Bei der Betrachtung von Ursachen ist es weit verbreitet, zwischen technischem und mensch-
lichem Versagen zu unterscheiden, wobei menschliches Versagen wiederum in vorwiegend 
individuell oder organisatorisch bedingtes Versagen unterteilt werden kann. 

Die technische und die menschliche Zuverlässigkeit werden dabei oft miteinander verglichen. 
Unter technischer Zuverlässigkeit wird nach DIN 55350 die „Fähigkeit eines Erzeugnisses ver-
standen, den Verwendungszweck während einer gegebenen Zeitdauer unter festgelegten Be-
dingungen zu erfüllen.“755 Sie kann durch Versuche mit einer hinreichend großen Anzahl an 
Betrachtungsgegenständen über einen genügend langen Zeitraum statistisch erfasst werden. 
Auf ähnliche Weise versucht man mit Hilfe von Fehlerwahrscheinlichkeitstabellen, die 
menschliche Zuverlässigkeit als „human error probability“ (HEP) zu erfassen. So gibt es zum 
Beispiel genaue Untersuchungen über menschliche Fehlerwahrscheinlichkeiten für Aufgaben 
in Kernkraftwerken, beispielsweise liegt die HEP für das falsche Ablesen einer Analoganzeige 
bei 0.003, für das falsche Ablesen eines Graphen bei 0.01 oder das Übersehen einer Stör-
anzeige bei 0.003.756 Es ist kein Zufall, dass diese Beispiele aus dem Bereich der Atom-
kraftnutzung stammen, denn „die Entwicklung der Techniken zur Zuverlässigkeitsanalyse beim 
Menschen war eng mit den Geschicken und Missgeschicken der Atomkraftindustrie 
verbunden.“757 Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle zur Erfassung der 
menschlichen Zuverlässigkeit.758 Doch die Modelle und Methoden der Zuverlässigkeits-
berechnungen müssen an ihrer praktischen Umsetzbarkeit beurteilt werden. „Die Zuverlässig-
keitsberechnung scheitert in der Regel am Datenproblem. Nicht nur für menschliche Tätig-
keiten, auch für viele technische Systemkomponenten, liegen keine Angaben über 
Fehlerwahrscheinlichkeiten vor.“759 Geplante Datenbanken könnten Abhilfe schaffen, aller-
dings wird es allgemein kritisch betrachtet, Daten zu übertragen, weil die technischen Kom-
ponenten sich laufend verändern und stark unterscheiden.760 Sinnvolle Aussagen zur mensch-
lichen Zuverlässigkeit sind immer auf ein konkretes Arbeitsumfeld und konkrete 
Personengruppen bezogen. Wenn eine beliebige Person einer konkreten Personengruppe bei 
10.000 wiederholt ausgeführten Ablesevorgängen an der Skala eines Messgerätes 17 mal einen 
Fehler macht, also die HEP bei 0.0017 liegt, so ist dieser Wert zunächst einmal nur für das 

                                                 
754 vgl. Uhlig 1992, 86f.; siehe ausführlich Kapitel 2.3 Institutionalisierte Technik-Analyseverfahren. 
755 Zimolong 1990, 315. 
756 vgl. Swain/ Guttmann, zitiert nach Zimolong 1990, 315. 
757 Reason 1994, 266f. 
758 Für eine Beschreibung unterschiedlicher Methoden, z.B. THERP, OATS, TESEO, siehe Reason 1994, 270. 

Dort finden sich auch Literaturhinweise auf andere Methodenzusammenstellungen; siehe hierzu auch Zimo-
long 1990, 329. 

759 Zimolong 1990, 338. 
760 vgl. Zimolong 1990, 338. 
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ganz konkrete technische System in Interaktion mit dieser konkreten Person oder Personen-
gruppe gültig. „Eine Übertragung solcher – in der Literatur immer wieder auftauchender – 
Zahlenwerte auf andere Fälle, die ja hinsichtlich der Bedingungen stets abweichen, sollte mit 
äußerster Vorsicht geschehen, besser unterbleiben.“761 Trotzdem gibt es Überlegungen zum 
Aufbau von Datenbanken über bestimmte Personengruppen. Den Aufbau „anthropologischer 
Atlanten“ schlägt Barsch „als brauchbare Datenbasis“ vor, in denen unter anderem physische 
Akzeleration, Alter, Geschlecht, ethnische Unterschiede, soziale Schichten, Körpermasse, 
Ermüdungsgrad und Kleidung erfasst werden sollten, um kulturspezifische Unterschiede zu 
ermitteln.762 Eine sich daran anschließende Bestimmung von „Tauglichkeitsgraden“ be-
stimmter Gruppen für bestimmte Aufgaben kann m.E. allerdings unter Gesichtspunkten der 
Gleichbehandlung, beispielsweise der Geschlechter oder von Menschen verschiedener eth-
nischer Abstammung, erhebliche Probleme aufwerfen. Tauglichkeit sollte individuell überprüft 
werden. Es sollte also untersucht werden, ob ein Individuum den konkreten Tauglichkeitsan-
forderungen einer potenziellen Arbeitsstelle genügt und nicht, ob es einer Gruppe angehört, 
deren Gruppenmitglieder aufgrund der statistischen Durchschnittswerte für diese potenzielle 
Arbeitsstelle prädestiniert erscheinen. 

Aus den Ergebnissen der Forschung über menschliche Zuverlässigkeit können Konsequenzen 
für die künftige Technikgestaltung gezogen werden. Hierzu nur ein Beispiel aus dem detail-
reichen Aufsatz von Colin: Aus Gesetzmäßigkeiten und Funktionen (z.B. Bewegungs-, Zeit- 
und Tiefenwahrnehmung) kann man typische Fehler (z.B. falsch orten, verschätzen) ableiten zu 
deren Vermeidung wiederum Gestaltungsansätze bestehen (z.B. Beleuchtungsniveau erhöhen, 
Orientierungspunkte schaffen, Informationsgeber bereitstellen). Es gibt beispielsweise Gestal-
tungsansätze für digitale Anzeigen, Skalenanzeigen oder Bildschirminformationen, z.B. 
günstige Farbkontraste auf Monitoren (z.B. blau/ weiß) und ungünstige (z.B. gelb/ grün).763  

Die Quantifizierung der menschlichen Zuverlässigkeit ist für die institutionalisierten Analyse-
verfahren von großer Bedeutung, da sich die Gesamtzuverlässigkeit eines sozio-technischen 
Systems nur in Kombination menschlicher und technischer Zuverlässigkeitswerte berechnen 
lässt.764

Technik und menschliche Zuverlässigkeit beeinflussen einander in vielfältiger und gebrochener 
Weise. Zu diesen Beeinflussungsmechanismen ist das in der Literatur häufig beschriebene 
Automatisierungsparadox zu zählen. Automatisierung führt zu Erfahrungsverlusten. Wenn 
„normale“ Situationen des Betreibens technischer Anlagen nicht mehr selbst und eigenverant-
wortlich gehandhabt werden, dann wird es auch schwieriger, in Ausnahmesituationen richtig 
zu handeln.765 „Je zuverlässiger ein technischer Systembestandteil ist, desto unzuverlässiger ist 
der im Ausnahmefall in ihm tätige Mensch.“766 Dieses Phänomen lässt sich dadurch erklären, 
dass bei vielen großtechnischen Anlagen mit hohem Gefährdungspotenzial bestimmte Fehler 
nicht auftreten dürfen und diese zur Fehlervermeidung hochautomatisiert sind. Gleichzeitig 

                                                 
761 Uhlig 1992, 86. 
762 vgl. Bartsch 2001, 459. 
763 vgl. Colin 1990, 351ff. 
764 vgl. Zimolong 1990, 328, mit Verweis auf Embrey. 
765 vgl. Beckenbach/ van Treeck 1988, 35; Zimolong 1990, 317. 
766 Hacker, zitiert nach Fietkau 1990, 19. 
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wird hierdurch jedoch das Sammeln von Erfahrungen mit normalen wie mit kritischen Situa-
tionen verhindert.767 Hinzu kommt, dass das in Störfällen notwendige eigenverantwortliche 
und flexible Handeln von Personen, die im Normalbetrieb nur sehr begrenzte Tätigkeits- und 
Verantwortungsbereiche haben und die zudem daran gewöhnt sind, nur die Weisungen der je-
weiligen Vorgesetzten auszuführen, kaum zu erwarten ist.768 Nur welche Konsequenz ist aus 
diesem gegenläufigen Zusammenhang zwischen technischer und menschlicher Zuverlässigkeit 
zu ziehen? Wenn eine neue Schutztechnik (z.B. Infrarotkameras im Müllbunker, wie in einer 
der empirischen Fallstudien, Antiblockiersystem (ABS) im PKW) zu mehr Unaufmerksamkeit 
der Menschen gegenüber der Technik führt, so bedeutet dies nicht automatisch, dass man 
besser auf die neue Technik verzichten sollte. Man muss vielmehr nach flankierenden 
Maßnahmen suchen, die die Aufmerksamkeit steigern bzw. erzwingen. In der empirischen 
Untersuchung war dies beispielsweise durch die „Tot-Mann-Schaltung“ gegeben. Bei der 
automatischen Befüllung eines Tanks mit wassergefährdenden Stoffen muss der Tankwagen-
fahrer alle 20 Sekunden einen Knopf betätigen, weil sonst der Befüllvorgang nicht fortgesetzt 
wird. Er kann somit den automatischen Befüllvorgang nicht für eine Toilettenpause nutzen, in 
der sich der Schlauch lösen und somit der Tankinhalt in vollem Druck und Umfang in die 
Umwelt abgegeben wird. 

In den Nachrichten ist nach größeren technischen Unglücken immer wieder zu hören, man 
gehe davon aus, dass der Unfall durch menschliches Versagen verursacht wurde. Der Anteil 
des menschlichen Versagens als Ursache für das Systemversagen einer Technik scheint recht 
hoch zu sein: Neuloh hat schon 1957 das „70%-Stereotyp“769 beschrieben, wonach ungefähr 
70% aller Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen seien.770 Neuloh „weist es in ei-
ner Schrift von Hans Martens „Industrielle Unfallverhütung“ von 1924 und dann wieder in der 
Literatur der Gewerbeaufsicht der fünfziger Jahre nach. Dass es auch heute nichts von seiner 
Wirksamkeit eingebüßt hat, zeigt seine Einbettung in eine 60 bis 80% Bandbreite bei Perrow 
(1984, 9) und bei Johannsen (1993, 387). (...) Das magische Datum wird (nunmehr an seiner 
Obergrenze) auch der Schifffahrt zugeschrieben, etwa anlässlich der Exxon Valdez-Katastro-
phe (...).“771 In der sicherheitswissenschaftlichen Literatur wird vielfach darauf hingewiesen, 
dass die Kategorie „menschliches Versagen“ bei der Betrachtung von Schadensursachen zu 
undifferenziert sei. 60 bis 80% aller Unfallursachen „werden in der Position ‚menschliches 
Fehlverhalten‘ zusammengefasst. Wenn das berechtigt ist, dann ist die Kluft zwischen tech-
nischer Anforderung und menschlicher Möglichkeit zu groß.“772 Es müssen folglich 
technische Systeme und die auch durch sie bedingten arbeitsorganisatorischen Strukturen 
betrachtet und verändert werden. 

Eine andere Erklärung führt den hohen Anteil des menschlichen Versagens an der Gesamtheit 
der Ursachen auf die mit der Zuordnung eines Schadensfalls verbundenen Konsequenzen zu-
rück. Bei der Zuordnung eines Schadensfalls zu einem Verursacher gehe es um die rechtlich 

                                                 
767 vgl. Fietkau 1990, 19. 
768 vgl. Fietkau 1990, 19. 
769 vgl. van Treeck 1999, 53f. 
770 vgl. Skiba, zitiert nach Zimolong 1990, 318f. 
771 van Treeck 1999, 53f. 
772 Kuhlmann 2001, 13. 
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und versicherungstechnisch relevante Schuldfrage, was zu Verfälschungen führe.773 Losgelöst 
von solchen Überlegungen wird gefordert, die Kategorien der Unfallstatistiken zu differen-
zieren. „Auf jeden Fall muss die Sicherheitswissenschaft dafür sorgen, dass nicht ein unschar-
fes Sammelbecken mit dem Titel ‚menschliches Fehlverhalten‘ in der Schadensstatistik geführt 
wird. Es muss sinnvoll differenziert werden. Wissenschaftlich ist dieser größte Unfallur-
sachenposten so nicht verwendbar.“774

Offensichtlich ist auch ungeklärt, ob der Anteil des menschlichen Versagens denn nun höher 
oder niedriger sei, als den Statistiken zu entnehmen ist. Es gibt sogar eine Tendenz, alle 
Versagensfälle von Technik menschlichem Versagen zuzurechnen. Die Formel vom mensch-
lichen Versagen sei insofern irreführend, weil für alle Versagensereignisse von Technik Men-
schen verantwortlich seien, weil Technik von Menschen gemacht werde. „Lässt sich aber eine 
(.) Unterscheidung in technisches und menschliches Versagen logisch durchhalten? Hat nicht 
jeder Störfall seine Ursache in menschlichem Verhalten? Kann Technik überhaupt versagen? 
(...) Machen wir es uns mit der Zuschreibung von Verantwortung für Fehler auf die Technik 
nicht zu einfach?“775 Der Streit darum, ob es überhaupt ein „nichtmenschliches Versagen“ 
gibt, könnte darauf zurückzuführen sein, dass manche Autoren Verantwortlichkeiten weit 
zurückverfolgen, andere nur aktive menschliche und nicht latente organisationsbedingte Fehler 
betrachten.  

Mit der Bezeichnung „menschliches Versagen“ ist zumeist implizit das Versagen von Indivi-
duen gemeint. Doch inwieweit liegt individuelles menschliches Versagen nur im Verant-
wortungsbereich einer Person? Sind die organisatorischen Strukturen, in die sie in ihrer 
Stammorganisation und in der Projektorganisation eingebunden sind, nicht genauso zu berück-
sichtigen? Unangemessene Arbeitsbedingungen führen nach einer älteren Schätzung zu 50-
80% aller Fehler, wenn man innerhalb der Klasse der menschlichen Fehler differenzieren 
müsse.776

Vor allem in sozialwissenschaftlichen Arbeiten zu Schadensfällen wird das „organisationelle 
Versagen“/ „Organisationsversagen“ untersucht. So geht es beispielsweise in den soziolo-
gischen Analysen technischer Unfälle von Clarke und Short um die Durchleuchtung der Un-
fallursache „menschliches Versagen“. Dabei werden menschliche Handlungen als Bestandteil 
eines soziotechnischen Systems verstanden. Das Fehlverhalten einer Person ist nur innerhalb 
des gegebenen Kontextes möglich und somit nicht rein individuellen/ personalen Ursprungs. 
Dieser Kontext kann geprägt sein z.B. durch fehlende Lern- und Trainingsmöglichkeiten oder 
zu hohen Zeitdruck.777

Nicht nur die Fehler selbst, sondern auch ihre soziale Einbettung, muss betrachtet werden. „In-
tegrative Ansätze, die die Analyse der Ursachen und die der Sozialformen von Fehlern, 
Störungen, Unfällen, Katastrophen verbinden, repräsentieren die Arbeiten von Klaus Türk 
(1976) und Charles Perrow (1984). Organisationswissenschaftlich fundiert und systemtheore-

                                                 
773 siehe Kapitel 2.1.3 Behinderung von Fallbeschreibungen und Schadenssammlungen. 
774 Kuhlmann 2001, 13. 
775 Fietkau 1990, 17. 
776 vgl. Meister, zitiert nach Zimolong 1990, 318. 
777 Krücken 1996, 187. 
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tisch orientiert, lokalisieren sie die Ursachen in je spezifischen Organisationsstrukturen, die 
sich ironischerweise oft gerade dem Wunsch nach Sicherung vor Fehlern, Störungen etc. ver-
danken: Organisation als das Problem, für dessen Lösung sie geschaffen wird. Für Türk resul-
tieren organisationelle Störungen aus ‚pathologischen Grundmustern‘ von Organisationen.“778 
Auch Perrow untersucht die organisationellen779 Zusammenhänge, wenn auch auf andere 
Weise. „Weder Türk noch Perrow rechnen mit einer Kausalmechanik zwischen Organisations-
strukturen und Fehlern, Störungen etc.; letztere können abgepuffert, verzögert, umgeleitet, ab-
sorbiert werden (was eigenständige Quellen für zusätzliche Fehler- und Störungsmöglichkeiten 
eröffnet).“780 Die Integration der Betrachtung technischer und menschlicher Schadensur-
sachen, unabhängig davon, ob Individuen oder Organisationen als Verursacher anzusehen sind, 
ist also unbedingt notwendig. 

2.1.2.2 Kritik des Ursachenbegriffs 

Auch die vollständige Identifikation von schadensauslösenden Tatbeständen gestaltet sich 
schwierig. Den Unfallhergang als kausalen Geschehensablauf zu rekonstruieren, gelingt, nach 
Ansicht von Bechmann, bei technischen Großunfällen aus strukturellen Gründen nur selten. 
„Komplexität und Kontingenz der Wirklichkeit, die beiden Grunderfahrungen der Moderne, 
sind auch die konstitutiven Prinzipien großtechnischer Systeme.“781

Implizit wurde mit den obigen Ausführungen schon Kritik am Ursachenbegriff geäußert. 
Dieser kann in vielfacher Hinsicht kritisiert werden. Die Begrenztheit der Ursachenbestim-
mung wird auch in den Sammlungen von Schadensfällen selbst mitreflektiert, wie dieses Bei-
spiel zeigt: „Die Frage ‚Was ist die Ursache‘? wird verschieden beantwortet: ich habe mich in 
den Fällen, in denen das möglich ist, entschieden, den im Handeln der Beteiligten liegenden 
Gründen für ein Versagen Vorrang zu geben vor den daraus wirksam werdenden technischen 
Ursachen, aus denen oft weniger Lehren gezogen werden können. Wenn also z.B. ein Informa-
tionsmangel auf der Baustelle zu einem Handeln führt, das ein Versagen, z.B. durch Überbean-
spruchung verursacht, ist bei mir der Informationsmangel die Ursache, also leichtfertiges oder 
unverantwortliches Handeln, und nicht die Überbeanspruchung.“782 Selbst wenn schadensaus-
lösende Tatbestände identifiziert sind, ist es schwer, Unfälle einzelnen Ursachenkategorien 
zuzuordnen, weil fast alle technischen Unfälle mehrere Ursachen aufweisen:783 „Eine wichtige 
Lehre, die uns diese Fallstudien zuteil werden lassen, besteht darin, dass Katastrophen sehr 
selten das Produkt eines einzigen monumentalen ‚Bockschusses‘ sind.“784 Vielmehr führt oft-
mals die Verkettung von zunächst unscheinbar erscheinenden Fehlern zum Schadensereig-
nis.785 Ähnliches illustriert Scheer an einem Beispiel: „Als Ursache für das Versagen [eines 
Teils einer Spannbetonbrücke für die Tauernautobahn über die Lieser nahe Gmünd 1975, Er-

                                                 
778 van Treeck 1999, 58. 
779 In der Literatur werden die Begriffe organisationell, organisational und organisatorisch benutzt.  
780 van Treeck 1999, 59. 
781 Bechmann 1992, 11. 
782 Scheer 2000, 7. 
783 vgl. Hauser 1980, 79. 
784 Reason 1994, 37. 
785 vgl. Reason 1994, 37. 
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gänzung durch d.V.] gelten: die Spannglieder waren zum Zeitpunkt des Schalwagenverschubes 
nicht verpresst, die Betonfestigkeit des Trägers war noch nicht ausreichend, und der Schalwa-
gen wurde abweichend von der Planung gehandhabt. Die Gutachter stellten fest, dass einer der 
drei Mängel allein nicht zum Versagen geführt hätte.“786 Und diese technischen Mängel gehen 
auf individuelles oder organisatorisches Versagen zurück. „Die Analysen solcher Unfälle ex 
post zeigen unzweideutig, dass immer ein hoch komplexes, schwer zu durchschauendes Zu-
sammenspiel vielfältiger Faktoren auf unterschiedlichsten Systemebenen im Spiele sind. Das 
Ursachenbündel rekrutiert sich aus technischen Komponenten und dem Design ebenso wie aus 
der konstruktiven Verwirklichung des technischen Systems, aus Handlungen auf der individu-
ellen Ebene, der Arbeitsgruppenebene, der Organisations- und Leitungsebene sowie aus dem 
Zusammenwirken mit Faktoren und Institutionen außerhalb des jeweilig betroffenen sozio-
technischen Systems.“787

Aber nicht nur das Zusammentreffen mehrerer, voneinander unabhängiger Fehler, sondern 
auch das Auftreten von Fehlern aufgrund einer gemeinsamen Ursache ist ernstzunehmen. Un-
tersuchungen im atomtechnischen Bereich haben gezeigt, „dass Ausfälle aus gemeinsamer Ur-
sache (‚Common-Cause-Ausfälle‘) relativ hohe Anteile an der Nichtverfügbarkeit der Systeme 
haben.“788 Erklärt wird dies damit, dass in hochredundanten Systemen ein Systemausfall, in-
folge des zufälligen Zusammentreffens mehrerer unabhängiger Fehler in verschiedenen Re-
dundanzen, relativ unwahrscheinlich sei, weshalb die ‚Common-Cause-Ausfälle‘ an Bedeutung 
gewännen.789 Hier besteht jedoch ein Abschätzungsproblem: „Zur Ermittlung der Wahrschein-
lichkeiten von Common-Cause-Ausfällen liegen nur wenige Beobachtungen vor. Diese 
stammen überwiegend aus nationaler und internationaler Betriebserfahrung in anderen Kern-
kraftwerken und, nur in einzelnen Fällen, aus der untersuchten Anlage. Die geringe Datenbasis 
wie auch das Problem der Übertragbarkeit beobachteter Common-Cause-Ausfälle, führen zu 
großen Schätzunsicherheiten.“790 Aussagen über die Wahrscheinlichkeiten von Common-
Cause-Ausfällen sind daher regelmäßig mit einer Offenlegung der erheblichen Probleme zu 
versehen. 

„Die üblichen Erfassungsmethoden geschehener Unfälle nach rückerschlossenen Unfallur-
sachen gehen davon aus, dass jeder Unfall von nur einer oder zumindest wenigen Gegebenhei-
ten verursacht ist. Zwar wusste man, dass der Kausalzusammenhang nicht in der Verknüpfung 
einiger weniger ‚Ursachen‘ mit einigen wenigen ‚Wirkungen‘ besteht (...). Dennoch wurde die 
‚monistische‘, auf einen einzelnen Unfallfaktor bezogene Vorgehensweise, in der praktischen 
Unfallverhütung beibehalten. Dass dabei häufig oberflächlich sichtbare Unfallfaktoren über-
bewertet wurden, darf als sicher gelten.“791 Aktive, überwiegend auf das Individuum bezogene 
Fehler, werden also in den Statistiken gegenüber latenten Fehlern, die oftmals auf die Organi-
sationsstrukturen zurückgehen, überbewertet. 

                                                 
786 Scheer 2000, 60f. 
787 Wilpert 2001, 30 mit Verweis auf Reason. 
788 Werner 1989, 111. 
789 vgl. Werner 1989, 111. 
790 Werner 1989, 111. 
791 Kuhlmann 1995, 114f. 
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Gerade vor dem Hintergrund, dass größere Systemunfälle durch das Zusammentreffen 
mehrerer ungewollter Umstände entstehen,792 ist es verwunderlich, dass das gleichzeitige Auf-
treten mehrerer Fehler aufgrund einer gemeinsamen Ursache (Common-Cause-Fehler) in vie-
len Sicherheitsberechnungen explizit ausgeschlossen wird. Nach dieser Erkenntnis müssten im 
Gegenteil Common-Cause-Fehler sogar verstärkt Berücksichtigung finden. 

2.1.3 Behinderung von Fallbeschreibungen und Schadenssammlungen 

Zudem wird das ingenieurwissenschaftliche Lernen aus Schadensfällen erschwert. Erstens, aus 
betrieblichen Geheimhaltungsgründen,793 zweitens, aus juristischen Gründen (weil Ermitt-
lungsverfahren laufen und verschiedene Akteure sich gegenseitig, teilweise auf Zahlung hoher 
Summen, verklagen bzw. Versicherungsstreitigkeiten austragen) oder drittens, aus politischen 
Gründen.794 Dabei dürfte der zweite Grund wohl am häufigsten zutreffen. Die Verfasser von 
Fallstudienbeschreibungen und Schadenssammlungen in der ingenieurwissenschaftlichen 
Literatur beklagen diese mangelnde Offenheit aus juristischen Gründen. So schreibt Scheer, 
dass „juristische Zwänge“ es oftmals verhindern würden, dass Schadensfälle umfassend doku-
mentiert werden.795 „Die Schadens- und Unfallberichte, denen die Statistiken die jeweilige Zu-
ordnung entnehmen, zielen vorrangig auf die Klärung der Schuldfrage und die Feststellung 
versicherungsrechtlicher Tatbestände. Es kann unterstellt werden, dass die Verquickung mit 
rechtlichen Gesichtspunkten einer wahrhaften Aufdeckung der Unfallursachen, die allein der 
Forschung weiterhelfen könnte, im Wege steht.“796

Aufgrund der verschiedenen Probleme der Behinderungen von Fallbeschreibungen sollte der 
Gesetzgeber zusammen mit den Professionsorganisationen überlegen, wie umfassendere Mel-
dungen von Schadensereignissen zu organisieren, dokumentieren und durchzusetzen sind und 
wie, auf der Grundlage dieser ehrlichen und umfassenden Fallbeschreibungen, aussagekräftige 
Schadenssammlungen erstellt werden können. Insgesamt handelt es sich um ein brisantes 
Thema. Der professionelle Anspruch der Ingenieure auf das „Lernen aus Schadensfällen“ wird 
gegen das Anliegen abgewogen, sich selbst oder andere Ingenieure vor einer rechtlichen Ver-
folgung zu schützen, v.a. um damit ökonomische Forderungen nach einem Schadensausgleich 
zurückzuweisen. 

                                                 
792 vgl. Werner 1989, 111. 
793 Zur Geheimhaltung von Unfällen mit Industrierobotern vgl. andeutend Reuter/ Wehner 1996, 95ff. 
794 So beispielsweise als dem Land Nordrhein-Westfalen untersagt wurde, aufgrund des Unfalls in Tschernobyl, 

ein Sachverständigengutachten für den schnellen Brüter erstellen zu lassen. Regine Kollert stellte in der Be-
trachtung des Geschehens folgende Fragen: „Ist denn den Richtern nicht bekannt oder bewusst, dass größte 
Unfälle und Katastrophen in der Technikgeschichte (wie auch in der Umweltpolitik) eine herausragende Be-
deutung für die Fortentwicklung von Risiko- und Sicherheitsphilosophien hatten?“ und „Können die profess-
ionellen Normenbewerter der Verfassungsgerichte nicht erkennen, dass sich Bewertungsnormen für Technik-
katastrophen nach dem erstmaligen Eintritt einer solchen Katastrophe ändern können, und diese geänderte 
Einschätzung wohl begründet sein kann?“ (Kollert 1997, 52). 

795 vgl. Scheer 2000, 13. 
796 Kuhlmann 1995, 15. 
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2.1.4 Zusammenfassende Überlegungen für weiterentwickelte Lernansätze – auf dem 
Weg zur Sicherheitskultur 

Ein verbessertes „Lernen aus Schadensfällen“ ist in wissenschaftlicher Hinsicht und in allen 
der drei beschriebenen potenziellen Ursachenbereichen (Technikobjekt, Individuum und Or-
ganisation) in praktischer Hinsicht möglich. 

Wissenschaftliche Lernbereiche 

Erfahrungen mit Schadensereignissen bilden die Grundlage für die Bestimmung möglicher 
Schäden in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Erst wenn Risiken vom Grundsatz her er-
kannt sind, kann die Entwicklung von Sicherheitsstrategien angestoßen werden. Das Erkennen 
grundsätzlich möglicher Schadensszenarien ist eine Aufgabe der Ingenieurprofession/ Ingen-
ieurwissenschaft, die in aller Regel die Voraussetzung bildet für das Erkennen von konkreten 
Schadensszenarien in der Anlagengenese durch einzelne Ingenieure. Nicht nur für die sicher-
heitsbezogene Verbesserung technischer Objekte in inhaltlich-qualitativer Sicht, sondern auch 
in inhaltlich-quantitativer Sicht, ist eine verbesserte Erhebung und Dokumentation von Scha-
densfällen bzw. allgemein Schadensereignissen erforderlich. Die Dokumentation von Scha-
densfällen sowohl in Fallbeschreibungen als auch in statistisch-darstellender Weise ist zur Zeit 
in vielen Technikbereichen von „zufälligen“ Spezialisierungen einzelner Ingenieurwissen-
schaftler abhängig. Die Dokumentation und dabei insbesondere die Statistik über Schadensfälle 
sollte aus zwei Gründen ausgebaut werden: Durch die Sammlung von Schadensfällen, können 
übergeordnete Schadensszenarien klassifiziert werden. Außerdem kann sie zu einer erheblichen 
Verbesserung des Datenmaterials für Risikoberechnungen auch hinsichtlich des Schadensaus-
maßes und der Eintrittswahrscheinlichkeit beitragen. Somit könnte das Lernen aus Schadens-
fällen – unabhängig von der Zufälligkeit des Bemühens einzelner Wissenschaftler in den ver-
schiedenen Technikbereichen – stärker institutionalisiert und systematisiert werden. 

Die Verbesserung der Datenlage über Schadensereignisse in qualitativer und quantitativer Hin-
sicht ist eine Aufgabe für die einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Fachdisziplinen, deren 
Grundlage eine verbesserte Erfassung bildet, welche in annähernd lückenloser Weise nur durch 
rechtliche Regelungen zu erreichen sein wird. Auch qualitative Einzelbeschreibungen von 
Schadensfällen sind weiter in interdisziplinärer Weise ausbaufähig. 

Technik als erster praxisbezogener Lernbereich 

Eine übergeordnete Forderung vom Lernen aus Schadensfällen ist die fehlertolerante bzw. 
fehlerfreundliche Konstruktion von Technik. Es mag trivial erscheinen, darauf hinzuweisen, 
dass man bei der Konstruktion nicht davon ausgehen sollte, „dass alles gut geht“. Mögliche 
Schadensereignisse in den Mittelpunkt des Konstruierens zu stellen, ist jedoch keineswegs 
trivial. Es können so technische Lösungen entworfen werden, die u.a. umfassend arbeitsorgani-
satorische Strukturen berücksichtigen, um insbesondere strukturell bedingtes, individuelles 
„menschliches Versagen“ zu reduzieren. Außerdem müsste in der Ingenieurpraxis – übrigens 
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auch in der Ingenieurwissenschaft – der gezielte Missbrauch von Technik in Sicherheitsbe-
trachtungen einbezogen werden, Sicherheit als „Safety“ um „Security“797 erweitert werden. 

Individuum als zweiter praxisbezogener Lernbereich 

Eine wichtige Konsequenz aus den Erkenntnissen der sozialwissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit Schadensfällen ist die notwendige Berücksichtigung der Leistungen professioneller 
Normen. Durch die positive Bestärkung professioneller Normen können im individuellen Be-
reich nur subjektiv verfügbare, kreative und normative Potenziale aktiviert werden, die bei-
spielsweise vor einfachen „Wiederholungsfehlern“ schützen können und bei der Generierung 
der anlagenbezogenen Schadensszenarien unbedingt notwendig sind. Die größten Möglichkei-
ten für eine gezielte Sensibilisierung von Ingenieuren für die Notwendigkeit einer derartigen 
Praxisdefinition und der damit verbundenen Verantwortungsübernahme liegen wohl im Be-
reich der Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Als eine weitere Strategie zum Lernen aus Schadensfällen wird eine stärkere Orientierung an 
sicherheitsbezogenen Anforderungen bei der Besetzung von Arbeitsplätzen diskutiert. Dazu 
müssen entsprechende Profile für die jeweiligen Aufgabenbereiche erstellt werden. „Das Per-
sonal in den sicherheitsrelevanten Großobjekten muss fachlich überzeugend ausgewählt wer-
den können. Zu sehr arbeiten bislang Humanwissenschaftler und Ingenieure von einander ge-
trennt am gleichen Objekt, es fehlt an gegenseitigem Verständnis.“798 Die Ingenieurwissen-
schaften stellen somit, hinsichtlich einer verbesserten Personalauswahl zur Erhöhung der Si-
cherheit technischer Systeme, an die „Humanwissenschaften“ konkrete Forderungen, die diese 
bisher kaum aufgreifen. Allerdings ist hier erneut auf die schon angedeutete Kritik einer mög-
lichen Diskriminierung aufgrund solcher Auswahlverfahren bzw. diesen vorausgehenden, in 
Kombination bestimmter Personenmerkmale ermittelter Tauglichkeitsklassen, hinzuweisen. 

Organisation als dritter praxisbezogener Lernbereich – Organisationskultur und Sicherheits-
kultur 

Der dritte Bereich betrifft das organisationelle799 Lernen. Beispielhaft soll hier ein neueres 
Modell vorgestellt werden: Von der Forschungsstelle Systemsicherheit des Lehrstuhls für Ar-
beits- und Organisationspsychologie an der Technischen Universität Berlin und dem Tech-
nischen Überwachungsverein (TÜV) Rheinland wurde ein Verfahren zur Analyse von 
Störungsereignissen entwickelt, welches zur „Sicherheit durch organisationales Lernen“ (SOL) 
führen soll. Das Modell wurde für die kerntechnische Industrie entwickelt, ist inzwischen aber 
in der chemischen Industrie getestet worden. Es gibt eine computergestützte Version des Ver-
fahrens. Man arbeitet mit einer klaren Trennung zwischen Informationssammlung und Infor-
mationsinterpretation, um sich vor eingeschränkter Informationssuche und vorschneller Inter-
pretation zu schützen. „Zur Sammlung von Informationen wird dem Analytiker eine Reihe von 
Fragen als Anregung zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe geklärt werden kann, was passiert 

                                                 
797 Das Englische ist hinsichtlich von „Sicherheit“ differenzierter als das Deutsche. „Security“ meint den Objekt-

schutz vor gezielten missbräuchlichen Eingriffen, „Safety“ hingeben den Schutz der Anlage unter dem reinen 
Gebrauchsaspekt.  

798 Kuhlmann 2001, 14. 
799 In der Literatur variieren wieder die Begriffe: Es ist die Regel von „organisationellen“, „organisationalen“ 

oder „organisatorischen“ Lernen bzw. dem „Organisationslernen“. 
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ist, aber nicht warum es passiert ist.“800 Erst dann werden Hypothesen zur Erklärung generiert, 
wobei sowohl aktive (hier „direkt kontribuierende Faktoren“ genannt) als auch latente (hier 
„indirekt kontribuierende Faktoren“ genannt) Fehler berücksichtigt werden. Zur Identifikation 
der Faktoren dienen Listen mit Fragen, die jeweils anhand von Beispielen erläutert werden. 
Danach werden Beziehungen zwischen Faktoren nachgezeichnet: „Von allen Faktoren, die in 
Zusammenhang mit menschlichen Handlungen stehen, gibt es Verweise zu organisationalen, 
technischen, gruppenspezifischen oder interorganisationalen Faktoren. Die Verweise dienen 
ebenfalls der Überwindung monokausalen Denkens, da in vorgegebener Weise mehr als ein 
Faktor geprüft wird.“801 Die Ziele des Verfahrens, also der Schutz vor eingeschränkter Infor-
mationssuche (zur Vermeidung vorschneller Hypothesenbildung) und die Hilfe zur Identifika-
tion zeitlich und räumlich weit entfernter kontribuierender Faktoren, haben sich in der Praxis 
bewährt: „Mit SOL wurden hoch signifikant mehr Faktoren richtig als kontribuierend identifi-
ziert als erste Hypothesen nahe legten. Von 98,3% der Versuchspersonen oder Gruppen wurde 
kein monokausales Denken bzw. keine abgebrochene Suche gezeigt. Mehr als die Hälfte der 
Versuchspersonen identifizierten auch Faktoren, die über ihr Fehlen wirkten.“802

Organisationssoziologische Betrachtungen münden auch in Forderungen nach einer neuen Or-
ganisationskultur respektive Sicherheitskultur.803 An der Forschungsstelle Systemsicherheit 
wurde nicht nur das SOL- Konzept entwickelt, sondern es wurden auch, von einem Forscher-
team um Wilpert, acht unterschiedliche Modellansätze/ Konzeptionen von Sicherheitskultur 
verglichen,804 um daraufhin ein eigenes zu entwickeln und empirisch zu überprüfen. 
Allgemein wird in den neueren Veröffentlichungen Sicherheitskultur805 oftmals nur implizit 
als „das theoretische und praktische Bemühen bezeichnet, die Sicherheit komplexer System 
unter einem soziokulturellen Blickwinkel zu diskutieren, zu untersuchen und gezielt zu 
verbessern.“806 Allerdings wird der Begriff der Sicherheitskultur seit seinem Aufkommen 
Mitte der 80er Jahre recht unterschiedlich benutzt. Erstmals wurde er „im Zusammenhang mit 
dem sicheren Betreiben von Kernkraftwerken infolge der Tschernobyl-Katastrophe“807 von der 
Arbeitsgruppe „International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG) der Internationalen 

                                                 
800 Fahlbruch 2001, 127 – Hervorhebungen im Original. 
801 Fahlbruch 2001, 128. 
802 Fahlbruch 2001, 129. 
803 vgl. Weißbach u.a. 1994; Büttner/ Fahlbruch/ Wilpert 1999. 
804 vgl. die zusammenfassende Tabelle zum Vergleich der acht unterschiedlichen Sicherheitskulturverständnisse 

Büttner/ Fahlbruch/ Wilpert 1999, 126f. 
805 Obwohl zu den neueren Veröffentlichungen gehörend, ist davon abweichend Kuhlmanns Verständnis von 

Sicherheitskultur. Kuhlmann bezieht sich nicht auf die Sicherheitskultur derjenigen, die unmittelbar mit 
Technik umgehen, sondern auf die Sicherheitskultur der Bevölkerung. Bei den in der Technikgenese Aktiven 
liege demnach ein nicht unbedingt verbesserungswürdiges Sicherheitsbewusstsein vor. Das Sicherheitsbe-
wusstsein der Bevölkerung, das durch die Medien negativ geprägt sei, hingegen müsse, eingebettet in eine 
entsprechende Sicherheitskultur, verbessert werden, um den Ruf nach Verzicht auf eine Technologie oder 
einzelne technische Objekt langsam verstummen zu lassen (vgl. Kuhlmann 2000, 265); siehe hierzu auch 
Kuhlmanns Konzept zu Risikoberechnungen und einem allgemein gültigen Risikokriterium Kapitel 2.2.3.1.3 
Vergleich mit dem kleinsten natürlichen menschlichen Sterberisiko als Risikokriterium. 

806 Büttner/ Fahlbruch/ Wilpert 1999, 12. 
807 vgl. Büttner/ Fahlbruch/ Wilpert 1999, 38. 
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Atomenergiebehörde (IAEA)“ verwendet. Die aktuelle Fassung lautet: „Sicherheitskultur ist 
ebenso die Vereinigung von Werten, Maßstäben, moralischen Prinzipien und Normen 
akzeptablen Verhaltens. Diese richten sich darauf, ein selbstdiszipliniertes Herangehen zur 
Steigerung der Sicherheit über rechtliche und aufsichtliche Anforderungen hinaus aufrecht zu 
erhalten. Deshalb muss Sicherheitskultur den Gedanken und Handlungen aller Individuen auf 
sämtlichen Ebenen der Organisation innewohnen.“808 Der Sicherheitskulturbegriff umfasst 
somit mehr als das rechtlich Geforderte und ist vom Grundgedanken her auf den 
Anlagenbetrieb ausgerichtet, aber auch auf die Anlagengenese übertragbar. Ebenso vertritt die 
Reaktorsicherheitskommission (RSK) in ihrem Memorandum zur Sicherheitskultur809 im 
Anschluss an INSAG, IAEA und den Kerntechnischen Ausschuss (KTA) ein unternehmens- 
bzw. organisationsbezogenes Verständnis von Sicherheitskultur.810 Die RSK stellt sogar die 
Forderung auf, dass „Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden für ihre Tätigkeiten ein 
übergeordnetes Sicherheitsleitbild festschreiben und Aufsichtsleitlinien im Sinne der 
Sicherheitskultur definieren“811 sollten. Laut einem Beitrag für den Arbeitskreis Human 
Factor, der Störfallkommission der Bundesregierung, ist es das Ziel einer entwickelten 
Sicherheitskultur, „einen dynamischen und permanenten organisationalen Lernprozess mit dem 
Ziel der Optimierung des Gesamtsystems Technik-Mensch-Organisation aufrecht zu erhalten. 
Die Beteiligung der Mitarbeiter wird gezielt gefördert und ist wesentlicher Teil der Kultur: 
Hier spielen Faktoren wie Betriebsklima, Vertrauen zwischen Management und Bediener, 
Fehlerkultur und -management, Transparenz und Offenheit der internen und externen 
Kommunikation usw. eine herausragende Rolle.“812  

Aus der Forschung über Organisationskulturen können wichtige Ergebnisse auf den Begriff der 
Sicherheitskultur übertragen werden. Insbesondere im Zusammenhang mit High-Reliability-
Organizations (HRO) wurde das Dilemma gleichzeitig geforderter Zentralität und Dezentralität 
behandelt.813 Karl E. Weick hat auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet: „Zwar sprach Weick 
(...) nicht explizit von Sicherheitskultur, stellte jedoch eine systematische Verbindung zwischen 
dem sicheren Betreiben komplexer Systeme, nämlich HRO, und der Kultur in solchen Organi-
sationen her, die durch die empirischen Ergebnisse verschiedener HRO-Studien vielfältige Be-
stätigung fand.“814 Der Widerspruch zwischen Zentralität und Dezentralität wird demnach 
durch die Organisations-/ Sicherheitskultur aufgehoben, denn der Dezentralisierung ist eine 
Zentralisierung gemeinsamer Sichtweisen unumgänglich vorgelagert. Organisationskultur kann 
dabei zu einer effektiven Steuerung der Organisation eingesetzt werden: „Kultur leistet 

                                                 
808 IAEA Safety Report Series Nr. 11, zitiert nach RSK 2002, 2 – Hervorhebungen durch d.V. 
809 Reaktorsicherheitskommission 2002. 
810 Der Hintergrund des Memorandums ist interessant: Vor dem Hintergrund des Ausstiegs aus der atomaren 

Energieerzeugung und Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland will man „geeignete Wege zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit durch eine hoch entwickelte Sicherheitskultur aufzeigen“ (RSK 2002, 1).  

811 RSK 2002, 7. 
812 Heins 2002, 9. 
813 vgl. Perrow 1989, Weick 1987; siehe auch Kapitel 3.2.1.2 Qualitativ neue Risiken als Hauptcharakteristikum 

der Risikogesellschaft und Kapitel 1.1.1.2.1.2 Etablierung gemeinsamer Sichtweisen über Organisationsgren-
zen hinweg. 

814 Büttner/ Fahlbruch/ Wilpert 1999, 38. 
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zwanglos, was Entscheidungs-Zentralisierung nur mit hohem Kontrollaufwand sichert: Einver-
ständnis mit allgemein geteilten Werten und Entscheidungs-Voraussetzungen.“815

Weißbach u.a. betrachten „Technikrisiken als Kulturdefizite“816. Sie stellen die „Kommunika-
tionsbeziehungen der verschiedenen Akteure und Professionen“817 in den Mittelpunkt, denn 
sie gehen davon aus, dass die sozialwissenschaftliche Risikoanalyse immer auch eine 
Kommunikationsanalyse ist. „Je mehr unterschiedliche Fachrichtungen bei Entwurf, Aufbau 
und Betrieb von komplexen Systemen zusammenwirken, desto größer werden die Über-
setzungsprobleme zwischen verschiedenen Fachcodes oder zwischen den Fachcodes einerseits 
und der von allen Akteuren geteilten Alltagssprache andererseits.“818 Sie sehen in verschie-
denen Fachdisziplinen unterschiedliche Sicherheitskulturen bzw. unterschiedliche „sicherheits-
kulturelle Wissensbestände“ verankert. Die Sicherheitskulturen können zudem anders unterteilt 
werden, z.B. in werkstattbasierte oder betriebs- und alltagszentrierte.819 Im Zuge des 
technischen Wandels verändern sich auch die Sicherheitskulturen. Es stellt sich die Frage, ob 
der steigenden Komplexität der Risikostrukturen unterkomplexe soziale und kulturelle Bewäl-
tigungsstrategien gegenüberstehen.820  

Sicherheitskultur kann somit auch in organisations- und professionsbezogen betrachtet werden. 
Professionelle Sicherheitskulturen werden teilweise, abhängig von deren konkreter Ausgestal-
tung, problematisch beurteilt:821 Die unterschiedlichen und heterogenen Kulturen „können 
sicherheitsbezogenes Handeln blockieren oder neue Formen einer diskursvermittelten (Selbst-) 
Kontrolle freisetzen.“822 Die Organisations- und die Professionsebene liegen „quer“ zueinan-
der.823 Sicherheitskulturelle Vorstellungen auf organisationsbezogener oder professionsbezo-
gener Ebene müssen keineswegs gegeneinander wirken. Die im ersten Kapitel ausführlich be-
schriebene Notwendigkeit der Reflexion der eigenen Praxis, und damit auch der normativen 
Strukturbedingungen, kann damit in der Fokussierung der Reflexion auf Sicherheit als Sicher-
heitskultur bezeichnet werden. Die Sicherheitskultur stellt übergeordnete Prinzipien bereit, an 
denen in konkreten Situationen untergeordnete Normen hinsichtlich ihrer Gültigkeit im Sinn 
der Prinzipien überprüft werden können. Die Sicherheitskultur kann in dieser Hinsicht auch als 
ein „Nährboden für angemessenes Handeln in Notsituationen“824 verstanden werden. Die Sich-
erheitskultur erlangt dann größere Bedeutung, wenn Normen reflektiert werden müssen – 
entweder weil außergewöhnliche, in Normen nicht bedachte, Umstände auftreten oder weil 
solche Umstände auftreten, die die Normanwendung aus einer höhergestellten Perspektive im 
konkreten Fall verbieten. Sicherheitskultur in diesem Verständnis ist somit dem postkonven-
tionellen Bewusstsein zuzuordnen. 

                                                 
815 van Treeck 1999, 62. 
816 so der Titel ihres Buches: vgl. Weißbach u.a. 1994. 
817 vgl. Weißbach u.a. 1994, 29. 
818 vgl. Weißbach u.a. 1994, 30. 
819 vgl. Weißbach u.a. 1994, 83. 
820 vgl. Weißbach u.a. 1994, 88ff. 
821 vgl. Weißbach u.a. 1994, 271. 
822 van Treeck 1999, 62. 
823 vgl. Kapitel 1.1.1.2.1.2 Etablierung gemeinsamer Sichtweisen über Organisationsgrenzen hinweg. 
824 van Treeck 1999, 62. 
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2.2 Risikoberechnungen oder: Welcher subjektiver Leistungen bedarf es, um „objek-
tive“ Risiko-Zahlen hervorzubringen? 

Ein selbstgestelltes Ziel der Ingenieurwissenschaften ist es, Risiken durch Berechnungen „ra-
tional“ oder „objektiv“ zu bestimmen, um zu beurteilen, welche Technik bzw. welche Risiken 
zu verantworten und akzeptabel seien.825 Dieses Kapitel untersucht die Möglichkeiten und 
Grenzen von Risikoberechnungen und den damit verbundenen Objektivitätsanspruch. Es zeigt 
– insbesondere in Auseinandersetzung mit der Risikoformel – auf, in welcher Form subjektive 
Leistungen von Ingenieuren bei der Berechnung erbracht werden müssen. 

Risikoberechnungen werden sowohl im Rahmen des Geneseprozesses einer technischen An-
lage, als auch zur Beurteilung eines Entwurfes oder einer gebauten technischen Anlage vorge-
nommen. Es macht jedoch einen Unterschied, ob ein und dieselbe Person im Prozess der An-
lagengenese die von ihr selbst konstruierte Technik einer berechnenden Analyse unterzieht, 
oder ob ein Dritter die konstruierte Technik auf der Grundlage eines detaillierten bestehenden 
Anlagenentwurfes analysiert. In diesem Kapitel steht prototypisch die letztgenannte Form der 
Risikoberechnungen im Vordergrund. Risikoberechnungen im Zusammenhang mit der Genese 
technischer Anlagen sind somit nicht nur den Ingenieurwissenschaften zuzurechnen, sondern 
auch der Ingenieurpraxis. Risiken werden in der Ingenieurpraxis rechnerisch ermittelt, um sie 
mit einem als akzeptabel angesehenen Risikowert (dem Risikokriterium) vergleichen zu 
können. Ingenieurwissenschaftler entwickeln für diese Berechnungen Konzepte. Daher sind 
hier Risikoberechnungen als ingenieurwissenschaftliches Instrument zum Umgang mit Risiken 
aufgeführt. 

2.2.1 Risikoformel 

Nach der Risikoformel wird Risiko über den Erwartungswert R als Produkt der möglichen ne-
gativen Folgen (Schadensumfang, -ausmaß oder -höhe genannt (S)) und deren Wahrschein-
lichkeit (Eintrittshäufigkeit oder -wahrscheinlichkeit genannt (H)) jeweils möglicher Schadens-
ereignisse (Index i) dargestellt. Die Addition der Risiken der möglichen Schadensereignisse 
ergibt das Gesamtrisiko. Zumeist wird die Risikoformel, unter Verzicht auf Nennung des Index 
i, klassisch dargestellt als: 

R = H * S 

Die Risikoformel ist ein gemeinsamer Bezugspunkt verschiedener Disziplinen, die sich mit 
Risiken beschäftigen. Die aus der Versicherungsbranche stammende Formel826 wird in über-
tragener Form nicht nur in den Ingenieurwissenschaften, sondern auch in der Wirtschafts-, So-
zial- und Rechtswissenschaft verwendet. 

In dieser Arbeit wird die Risikoformel vorwiegend in ihrer einfachen Grundform diskutiert. Es 
gibt eine Vielzahl an Ausdifferenzierungen der Risikoformel, z.B. zur Berücksichtigung des 

                                                 
825 vgl. Banse 1996b, 36; Bechmann/ Wolf 1993, 13. 
826 vgl. Bechmann/ Wolf 1993, 13. 
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Risikos einer bestimmten Personengruppe innerhalb eines Zeitintervalls.827 Sowohl die Dar-
stellung, als auch die Herleitung solcher mathematischer Annäherungen an eine noch genauere 
Berechnung von Risiken wird ausgeklammert, denn das Anliegen dieses Textes ist es, grund-
sätzliche Überlegungen zu den Berechnungsmöglichkeiten und ihren werturteilsabhängigen 
Voraussetzungen anzustellen und dabei strukturelle Probleme zu beschreiben, mit denen sich 
auch die noch so verfeinerten Risikoformeln zwangsweise auseinander setzen müssen. Zudem 
wird die Risikoformel auch in der ingenieurwissenschaftlichen Literatur, die sich aus überge-
ordneter Perspektive mit Risiko und Sicherheit beschäftigt, oft genug auch „nur“ in der Grund-
form behandelt.828

Für die Variablen der Risikoformel wird im Folgenden jeweils analysiert, was sie leisten, wo-
durch ihre Leistung begrenzt wird, wie sie erweitert werden können und unter welchen Voraus-
setzungen ihre Verwendung sinnvoll ist. 

2.2.1.1 Schadensereignisse 

Technische Anlagen sind kein Monolith, daher handelt es sich bei den meisten Risiken tech-
nischer Anlagen um aggregierte Risiken, die sich aus Teilrisiken, wie z.B. dem Versagen ein-
zelner Komponenten und deren Verbindung, ergeben. Durch den Index i werden mögliche 
Schadensereignisse beschrieben, deren Zusammenfassung idealerweise das Gesamtrisiko bil-
det. „Da in einer technischen Anlage grundsätzlich mehrere, nach Art und Ausmaß ver-
schiedene Schadenereignisse denkbar sind, ergibt sich das Gesamtrisiko einer solchen Anlage 
als Summe über alle möglichen Produkte aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß 
aller denkbaren Einzelereignisse.“829 Die mit dem Index i beschriebene Risikoformel830 Ri 
= Hi ⋅ Si wird als Summe durch Rgesamt = Σi Ri = Σi Hi Si beschrieben.831 Um das Gesamtrisiko 
einer technischen Anlage zu berechnen, müssen also erstens, alle potenziellen Schadens-
ereignisse bekannt sein und zweitens, muss für jedes dieser potenziellen Schadensereignisse 
sowohl die jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeit als auch das Schadensausmaß bekannt sein.832

Die Bestimmung der Schadensereignisse ist somit eine „Definition dessen, was als Schaden 
bezeichnet wird und in die Risikoermittlung eingeht.“833 Die möglichen Schadensereignisse 
müssen konstituiert werden, wobei Quellen fachlicher und normativer Art die individuelle Er-
fahrung des die Risikoberechnung aufstellenden Ingenieurs unterstützen. Insbesondere die in 
der Fachwelt analysierten Schadensereignisse, deren Gesamtbetrachtung idealerweise in eine 
Klassifikation von Schadensszenarien mündet, können zur Konstitution zu beachtender mög-
licher Schadensereignisse herangezogen werden.834 Auch Datenbanken als Orte „kondensierter 

                                                 

827  Auf eine Legende der Kurzzeichen wird hier verzichtet. Die 
Formel soll lediglich eine von vielen unterschiedlichen Erweiterungsformen verdeutlichen. 
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828 z.B. Seeliger 1993, 8; Hohe/ Matz 1999, 12; Blaß 1989, 209; Jansen 1990, 7. 
829 Pilz 1980, 230. 
830 z.B. genannt in Fritzsche 1986, 11. 
831 Das kleine i steht korrekterweise unter dem Summenzeichen. 
832 vgl. Pilz 1980, 230. 
833 Renn/ Kals 1990, 68. 
834 siehe Kapitel 2.1 Lernen aus Schadensfällen. 

 174 



 

vergangener Erfahrung“ könnten ein wichtiges Hilfsmittel sein.835 Schadensszenarien sind 
teilweise sogar Gegenstand normativer Forderungen. Jedoch ist zu bedenken, dass solche 
Hilfsmittel immer nur Analogieschlüsse ermöglichen. 

Zur Bestimmung der potenziellen Schadensereignisse müssen subjektive Leistungen erbracht 
werden, denn die Konstitution der möglichen Schadensereignisse ist kein selbsttätiger Auto-
matismus, auch wenn die beschriebenen Hilfestellungen durch Fachliteratur und normative 
Vorgaben in begrenztem Rahmen vorhanden sind. Die möglichen Schadensereignisse sind 
idealerweise schon vom entwerfenden Ingenieur konstituiert und durch darauf bezogene Si-
cherheitsstrategien eingefangen worden. Die auf einen in seiner Gesamtheit fertigen Anlagen-
entwurf bezogenen Risikoberechnungen sind eine Überprüfung der zuvor entworfenen 
Schadensmechanismen hinsichtlich ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit und der darauf bezo-
genen Rechenschritte und ihrer Voraussetzungen. Bei der Bestimmung der möglichen 
Schadensereignisse wird überprüft, ob Schadensereignisse nicht beachtet wurden, etwa weil sie 
vergessen bzw. bewusst ausgeklammert wurden, die u.U. doch in die Berechnung aufge-
nommen werden müssten. Ideales Ziel ist die Erstellung eines „vollständigen“ Katalogs mög-
licher Schadensereignisse. 

2.2.1.1.1 Grenzen der Bestimmung möglicher Schadensereignisse 

Die Vollständigkeit ist jedoch nur ein nicht zu erreichendes Ideal.836 Es können sich immer 
wieder Schäden verwirklichen, die bisher noch nicht aufgetreten sind und daher auch in der 
gesamten weltweiten Fachwelt unbekannt sind.837 Darüber hinaus müssen in der Fachwelt be-
kannte mögliche Schadensereignisse nicht unbedingt allen Praktikern bekannt sein.838 Das 
Problem verschärft sich bei innovativen technischen Anlagen, für die keine Erfahrungswerte 
vorliegen können. 

Ein Schadensereignis kann weitere Schadensereignisse nach sich ziehen. Es ergeben sich 
„Schadensketten“, deren Betrachtung bei einem bestimmen „Kettenglied“ aufgrund einer nor-
mativen subjektiven Festlegung abgebrochen werden muss. Schon die Erfassung von mög-
lichen Sekundär- und Tertiärschäden und ihre Bewertung bereiten erhebliche Schwierigkei-
ten.839 Im Gutachten des WBGU 1999 wurden grundlegende „Zweierketten“ und „Dreier-
ketten“ allgemeiner Art zwischen Mensch und Umwelt beschrieben und an Beispielen illus-
triert. „Wie die vom Beirat identifizierten Syndrome des Globalen Wandels zeigen, können 
komplexe Mensch-Umwelt-Interaktionen weitaus mehr als 3 Kettenglieder aufweisen. Die 
Kette kann sich wieder schließen, dann entstehen Rückkopplungsschleifen (‚Teufelskreise‘) 
des Globalen Wandels.“840

                                                 
835 vgl. Pasman/ Vrigling 2001, 151f. 
836 vgl. Kuhlmann 1995, 96. 
837 Zur Unterscheidung von Marksteinen und Wiederholungsfehlern siehe auch Kapitel 2.1.1.1 Schadensfälle in 

ingenieurwissenschaftlicher Betrachtung. 
838 „Das Phänomen der Zinkversprödung bei heißem Stahl war vor der Flixborough-Untersuchung außerhalb der 

Forschungslaboratorien nahezu unbekannt.“ (Taylor 1984, 89). 
839 vgl. Banse 1996b, 38, der von „Sekundärfolgen“ und „Tertiärfolgen“ spricht. 
840 WBGU 1999, 52. 
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Des Weiteren können, da mit der Formel gerechnet werden soll, nur „zählbare“ bzw. „mess-
bare“ (allgemein: quantifizierbare) mögliche Schäden betrachtet werden. Um zu zählen, 
müssen zuvor Kategorien gebildet werden: „Um den Ereignisraum zu bestimmen, muss man 
die Anzahl gleicher Ereignisse zählen, die als Schaden angesehen werden (Tote, Häuser, Er-
krankungen, Fehlverbindungen u.ä.), um zu einer quantitativen Größe zu kommen. Dies setzt 
aber bereits eine Kategorisierung“841 von Schäden voraus. Ähnliches gilt für die Lastfälle 
(Schneelast, Windlast, usw.) im konstruktiven Ingenieurbau, die als kategorisierte Einwir-
kungsmechanismen bzw. im Sinne des obigen Textes als „Schadensszenarien“ bezeichnet wer-
den können. Oftmals wird kritisiert, dass beispielsweise im Bereich der Bewertung der Risiken 
atomarer Anlagen, nur bestimmte Risiken (i.d.R. Todesrisiken, Krankheitsrisiken und ökono-
mische Risiken) erfasst und weitere Risiken ausgeschlossen werden.842 Während in den ersten 
Überlegungen zu Risikoanalysen, deren Grundlage Risikoberechnungen sind, ein breites Scha-
densspektrum (z.B. Kontamination von landwirtschaftlichen Produkten, Trinkwasserressourcen 
und Landflächen) bei einem nuklearen Unfalls berücksichtigt wurde,843 leitete 1957 der erste 
Brookhaven-Report eine Wende ein: „Der Brookhaven-Report markierte einen wichtigen Ab-
schnitt in der Entwicklung des nuklearen Risiko- bzw. Schadensbegriffs: Die nach einem Re-
aktorunfall eintretenden Schäden wurden darin ausschließlich anhand folgender drei Schadens-
kategorien gemessen: Todesfälle, Erkrankungen und Eigentumsschäden.“844 Diese Schäden 
sind haftungsrechtlich erfassbar. Die Ausklammerung von Gemeinschaftsgütern wurde zum 
Standard der Risikoanalysen.845 Die Auswahl der zu berücksichtigenden Folgen ist als ein 
Werturteil anzusehen. „Welche Daten und Aspekte bei einer Bestimmung des Risikos eines 
Unfalls in einem Kernkraftwerk als relevant zu betrachten sind (z.B. nur direkte Todesfälle 
beim Unfall oder auch Schadensfälle in späteren Generationen, nur wirtschaftliche oder auch 
ästhetische Folgen ist nicht ‚objektiv‘ – d.h. aufgrund von Tatsachenwissen allein – zu ent-
scheiden. Relevanzurteile sind immer Werturteile.“846 Wenn schon die Kontamination von 
landwirtschaftlichen Produkten, Trinkwasserressourcen und Landflächen aus solchen Risiko-
betrachtungen ausgeschlossen ist, dann versteht sich von selbst, dass „weichere“ Schadensdi-
mensionen überhaupt nicht berücksichtigt werden. Dementsprechend wird kritisiert, dass bei 
der Auswahl der berücksichtigten bzw. zu berücksichtigenden Schadensdimensionen subjek-
tive Betroffenheiten847 (Ängste, Vertrauensverluste usw.) zwar in der sozialwissenschaftlichen 
Risikoakzeptanzforschung, jedoch nicht in Risikoberechnungen beachtet werden. Darüber hin-
aus bereite die „Verrechnung bzw. Kopplung unterschiedlicher Schadensdimensionen (...) (z.B. 
hinsichtlich additiver oder synergetischer Effekte)“848 erhebliche Schwierigkeiten. 

                                                 
841 Kornwachs 1996a, 74. 
842 vgl. Cogoy 1984, 150. 
843 vgl. Kollert 1997, 27. 
844 Kollert 1997, 28. 
845 vgl. Kollert 1997, 28. 
846 Jungermann/ Slovic 1997, 199. 
847 vgl. Banse 1996b, 39. Allerdings gibt es beispielsweise Bestrebungen, einen sogenannten „Aversionsfaktor“ 

heran zu ziehen, der das Problem zum Beispiel der Aversion gegenüber großen Schadensausmaßen einfangen 
soll. (siehe unten). 

848 Banse 1996b, 39. 
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Es gibt auch systematisch ausgeschlossene Fehler. Hierzu zählen die Common-Cause-Feh-
ler,849 also Fehlerereignisse, durch die mehrere Bereiche einer technischen Anlage gleichzeitig 
ausfallen, z.B. Blitzschlag, Brand, Erdbeben, Stromausfall.850 Man versucht zum Teil diese 
Fehler, z.B. beim Aufstellen von Fehlerbäumen durch abweichende Gewichtungen, ansatz-
weise zu berücksichtigen.851 Im konstruktiven Ingenieurbau ermöglichen Kombinationsregeln 
für Einwirkungen eine Berücksichtigung von Common-Cause-Einwirkungen, wobei zwischen 
seltenen, häufigen und quasi-ständigen Kombinationen unterschieden wird.852 Einige Risiko-
berechnungen „umgehen“ das Problem, indem sie Common-Cause-Fehler qua Definition aus-
schließen.853 Faktisch existieren solche Verknüpfungen jedoch häufig, wie in der retrospek-
tiven Betrachtung von Schadensfällen eindeutig nachgewiesen wurde.854 Es ist daher unver-
ständlich, wie es zu einem solchen Ausschluss kommen kann. 

Neben Common-Cause-Einwirkungen sind auch sozial bedingte Einwirkungen auf technische 
Anlagen (z.B. Krieg oder Sabotage) in den Risikoberechnungen von vornherein ausge-
schlossen, die jedoch berücksichtigt werden müssten.855 Gerade bei Atomkraftwerken ist die 
Möglichkeit geplanter Sabotageakte und gezielter erpresserischer Angriffe von außen (egal ob 
aus politischen oder rein kriminellen Gründen) zu beachten. Kriege und kriegerische Handlun-
gen werden in den Risikoberechnungen ebenfalls nicht berücksichtigt. So sind Atomkraftwerke 
strategisch wichtige Ziele in kriegerischen Auseinandersetzungen,856 die es zum Beispiel auch 
Staaten, die nicht im Besitz von atomaren Waffen sind, ermöglichen, im Land des Atomanla-
gen besitzenden Gegners radioaktive Schäden größeren Ausmaßes hervorzurufen. 

Teilweise werden Einwirkungen auch nur ausgeschlossen, um den Aufwand bei der Erstellung 
einer Sicherheits- oder Risikoanalyse zu verringern: „In manchen Fällen werden Gefahren ab-
sichtlich von den Analysen ausgenommen, um den Aufwand zu verringern. So können z.B. nur 
die Gefahren eines einfachen oder doppelten Ausfalls einbezogen werden oder nur Ausfall-
kombinationen, die häufiger als einmal in 1000 Jahren auftreten. Solche Abbruchvorschriften 
dienen im Allgemeinen dazu, Analysen nicht mit zuviel bedeutungslosen Details zu überfrach-
ten.“857 Generell müssen zur Auswahl „starke“ subjektive Leistungen erbracht werden, die si-
cherheitsrelevant sind. Der Zwang zur verantworteten Stopp- und Auswahlentscheidung ist 
nicht zu umgehen. Der Vollständigkeits- bzw. Selektivitätsgrad zeigt dabei auch etwas über 
den Erfahrungsschatz des die Analyse durchführenden Ingenieurs, wobei manche Autoren 
vermuten, dass der größte Unterschied zwischen erfahrenen und unerfahrenen Analytikern 

                                                 
849 Teilweise findet sich in der Literatur neben der Bezeichnung „Common-Cause-Fehler“ die Bezeichnung 

„Common-Mode-Fehler“. Man könnte hinsichtlich der Common-Mode-Fehler allgemeiner von „Common-
Mode-Einwirkungen“ sprechen.  

850 vgl. Kollert 1997, 29 und 43. 
851 vgl. Kuhlmann 1995, 83. 
852 vgl. ENV 1991-1 1994, 32. 
853 Zur Kritik hieran siehe Kapitel 2.3.2.1 Baummodelle als wichtige Hilfsmittel für Analyseverfahren. 
854 vgl. Kapitel 2.1.2.2 Kritik des Ursachenbegriffs. 
855 vgl. Kollert 1997, 43. 
856 Carl Friedrich von Weizsäcker sieht die größte Gefahr der Atomkraft in Gewaltakten, insbesondere Kriegen 

(vgl. seine Einleitung zu Meyer-Abich/ Schefold 1986). 
857 Taylor 1984, 91. 
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darin bestehe, dass die erfahrenen Analytiker einen höheren Grad an Selektivität erreichen 
würden.858

2.2.1.1.2 Erweiterungsvorschläge zur Variablen der Schadensereignisse/ Schadens-
szenarien 

Zur Erweiterung der Variablen bei Schadensereignissen werden zwei Vorschläge nachgezeich-
net und diskutiert: das Risiko als Tripel und die um den Nutzenaspekt erweiterte Risikoformel. 

2.2.1.1.2.1 Risiko als Tripel, als Risikokurve bzw. als Risikokurvenfamilie 

Eine ähnliche, wie die schon oben aufgeführte Erweiterung um einen Index schlagen Kaplan 
und Garrick vor. Ihre Beschreibung von Risiken fußt auf Antworten auf folgenden Fragen: 

i) Was kann falsch laufen? (Szenario, s) 

ii) Wie wahrscheinlich ist es, dass dies eintritt? (Wahrscheinlichkeit, p) 

iii) Wenn es eintritt, welche Folgen hätte es? (Folge, x) 

Innerhalb dieser Logik ist es möglich, eine Tabelle zu erstellen, die alle drei Variablen erfasst. 
Dies verdeutlicht, dass das Risiko als ein Tripel dargestellt werden kann.859

Als Randbemerkung sei festgehalten, dass die Szenarien entworfen sind, ebenso wie das tech-
nische Objekt. Bei den hier referierten Ansätzen fehlt der Hinweis auf die subjektiven Leistun-
gen, die dazu erbracht werden müssen. 

 

Szenario Wahrscheinlichkeit Folge 

s1 p1 x1

s2 p2 x2

. . . 

. . . 

. . . 

sXN pN xN

Tabelle 5: Vorbereitung der Darstellung der Risikoformel als Tripel nach Kaplan 
Garrick 1981. 

                                                 
858 vgl. Taylor 1984, 92. Taylor spricht im Zusammenhang des Zitates von Gefahrenanalyseverfahren. 
859 Insgesamt ist die Idee der Risikodarstellung in Form von Tripel und darauf aufbauenden Risikokurven in der 

Literatur wenig verbreitet. 
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„Die i-te Linie in dieser Tabelle kann als ein Tripel betrachtet werden: (si, pi, xi), wobei si die 
Beschreibung eines Szenarios ist, pi die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios und xi die Folge 
oder das Bewertungsmaß dieses Szenarios ist, d.h. das Maß des Schadens.“860

Kaplan und Garrick definieren Risiko also als eine vollständige Liste von Tripeln mit der For-
mel: r = [(si, pi, xi)], i = 1,2,...N. Risiko ist somit kein einzelner Zahlenwert: „Wir sagen (.), 
nicht der Mittelwert der Kurve, sondern die Kurve selbst ist das Risiko. Eine einzige Zahl ver-
mittelt keinen hinlänglichen Eindruck dessen, was ein Risiko ist. Dazu bedarf es einer ganzen 
Kurve.“861 Für jedes Szenario ergibt sich eine Risikokurve. Erst die Zusammenstellung der 
verschiedenen Kurven als Kurvenfamilie stellt das Gesamtrisiko dar.862

Da in der Realität jedoch niemals eine vollständige Liste von Tripeln erreicht werden kann, 
werden alle bekannten Tripel nach dem aufgezeigten Muster aufgestellt. Die unbekannten Tri-
pel werden zu einem einzigen Tripel zusammengefasst. Durch diesen Trick ergibt sich doch 
eine „vollständige“ Liste aller Tripel. „An die Stelle der emotionalen Frage ‚Was ist mit den 
Dingen, an die nicht gedacht worden ist?‘ tritt die Formulierung ‚Welche Wahrscheinlichkeit 
sollten wir der Restkategorie SN+1 zuschreiben?‘“863 Als ein Beispiel für eine solche Restka-
tegorie können auch die „außergewöhnlichen Einwirkungen“ im konstruktiven Ingenieurbau 
aufgefasst werden. 

2.2.1.1.2.2 Um den Nutzenaspekt erweiterte Risikoformel („Nutzen-Schaden-Formel“) 

Oftmals wird gefordert, man solle „nicht nur die Risiken der Technik betrachten, sondern auch 
ihre Chancen bzw. ihren Nutzen“. Der Nutzen werde in Risikobetrachtungen ausgeklammert 
oder bestenfalls „homogenisiert“ berücksichtigt.864 Aus der Forderung zur Berücksichtigung 
des Nutzens wird erneut deutlich, dass in der Mehrzahl der Fälle Risiko negativ besetzt ist. Der 
Begriff „Chance“ wird gewissermaßen als Gegenbegriff (Antonym) zum Risiko aufgefasst, 
obwohl er dies nicht ist, denn auch er beschreibt laut wissenschaftlicher Definition mögliche 
positive und negative Folgen, nur dass im alltagssprachlichen Verständnis die positiven Folgen 
dominieren. 

• Risiko: Abwägung von möglichen negativen und positiven Folgen mit Betonung negativer 
Folgen 

• Chance: Abwägung von möglichen positiven und negativen Folgen mit Betonung positiver 
Folgen 

Die Begriffe Risiko und Chance bergen gleichermaßen Ungewissheit in sich, die im ersteren 
Fall negativ, im letzteren Fall positiv besetzt ist. Beide Begriffe beanspruchen für sich, die je-
weils andere Seite zu umfassen. Das Problem ist, dass zu den beiden Begriffen Risiko und 

                                                 
860 Kaplan, Garrick 1981, Nachdruck 1993, 95. 
861 Kaplan, Garrick 1981, Nachdruck 1993, 97. 
862 ähnlich Sauer 1989, 116ff., der von „Risiko-Isolinien“ spricht. 
863 Kaplan, Garrick 1981, Nachdruck 1993, 103. 
864 vgl. Cogoy 1984, 150. 
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Chance kein Oberbegriff existiert865 (und beide sich gegenseitig umfassen). Um beides besser 
trennen zu können, wird daher in diesem Unterkapitel zwischen möglichem Schaden und mög-
lichem Nutzen differenziert. Beide werden gegeneinander aufgewogen, wobei sich der Nutzen 
genau wie der Schaden aus „möglichen Folgen mal Eintrittswahrscheinlichkeit“ berechnet. Ein 
grundlegendes Problem besteht allerdings schon in der Bewertung möglicher Folgen als positiv 
oder negativ. So kann es durchaus möglich sein, dass die gleichen „möglichen Folgen“ von 
einer gesellschaftlichen Gruppe als negativ angesehen, und von einer anderen gesellschaft-
lichen Gruppe als positiv bewertet werden. 

Auch auf der Nutzenseite sind im Übrigen keine vollständigen und eindeutigen Aussagen über 
die Szenarien, Eintrittswahrscheinlichkeiten und Ausmaße positiver Folgen möglich. Dort 
herrscht jedoch weniger Unbekanntheit (so sollte man zumindest annehmen) und das Unbe-
kannte ist nicht unerwünscht, weil es positiv bewertet wird. Auf der Nutzenseite tritt die Pro-
blematik der vergessenen Fälle insofern in abgeschwächter Form auf, da es zunächst einmal 
kein Problem darstellen dürfte, wenn sich unerwartete zusätzliche positive Folgen ergeben. 
Allerdings stellt die Vollständigkeit der berücksichtigten Folgen für Verfechter der Einbe-
ziehung des Nutzens in Risikoberechnungen natürlich auch ein ernsthaftes Problem dar. Sie 
versuchen den Gesamtnutzen mit dem Gesamtschaden abzugleichen. Um den möglichen Nut-
zen und den möglichen Schaden gleichermaßen und gleichgewichtig zu berücksichtigen, 
könnte folgende „Nutzen-Schaden-Formel“ herangezogen werden: 

Risiko866 = (Nutzenwahrscheinlichkeit mal Nutzenausmaß) – (Schadenswahrscheinlichkeit 
mal Schadensausmaß) 

Dies wäre natürlich wieder nur die einfache Form und auch diese Formel könnte auf beiden 
Seiten um die verschiedenen Szenarien erweitert werden. Es ergäbe sich also ein zweiter Satz 
von Tripeln bzw. der Index für die Einzelbetrachtung müsste herangezogen werden. 

Der in den Wirtschaftswissenschaften verwendete Risikobegriff weist Parallelen zum, um den 
Nutzenaspekt erweiterten, technischen Risikobegriff auf. „Es gibt vier grundlegende Risiko-
dimensionen: Wahrscheinlichkeit des Gewinnens, Menge des Gewinns, Wahrscheinlichkeit des 
Verlierens, Höhe des Verlustes.“867 Die Wirtschaftswissenschaft versucht beispielsweise mit 
Nutzentheorien „durch die Analyse individueller Vorlieben (‚Präferenzstruktur‘) zu quantita-
tiven Maßgrößen zu kommen, mit denen sich die verschiedenartigen (materiellen wie imma-
teriellen) Aspekte von Nutzen und Schaden messen lassen.“868 In der ökonomischen Analyse 
wird beispielsweise vom Verhältnis zwischen Kosten-Nutzen, Schaden-Nutzen, Kosten-Wirk-
samkeit869 aber auch zwischen Verlust-Gewinn gesprochen. Dabei unterscheidet sich eine 
Kosten-Nutzen-Analyse von einer Analyse potenzieller Gewinne und Verluste. Die Kosten-

                                                 
865 Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Wort Risiko noch in einem anderen Gegensatzpaar prominent 

vorkommt, nämlich „Risiko – Sicherheit“. 
866 Die Bezeichnung Risiko im Ergebnisteil der Risikoformel wird nur aus Gründen der Formulierungen in der 

Literatur und in Ermangelung eines Risiko und Chance umschließenden Oberbegriffs gewählt. Man könnte 
allgemein vom „Nutzenkalkül“ sprechen. 

867 Schwarz 1996, 129. 
868 Bechmann/ Wolf 1993, 14. 
869 vgl. ähnlich Nowitzki 1997, 132f. 
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Nutzen-Analyse ist ein volkswirtschaftliches Instrument, mit dem die Verwendung öffentlicher 
Steuergelder betrachtet wird. Sie ist das Pendant zur betriebswirtschaftlichen Investitionsrech-
nung, in der die erwarteten Salden von Gewinnen und Verlusten durch eine Investitionsmaß-
nahme, also die Veränderungen des Eigenkapitals eines Unternehmens, betrachtet werden.870 
Allgemein gilt: Wenn man auf einer Skala Gewinn und Verlust messen kann, so kann man „Ri-
siko als Erwartungswert ansehen, der sich ergibt, wenn man (positiv bewerteten) Nutzen und 
(negativ bewerteten) Schaden gegeneinander aufrechnet.“871

Verrechnung möglicher positiver wie negativer Folgen 

Es stellt sich die Frage, inwieweit potenzieller Nutzen und Schaden gegeneinander aufgerech-
net werden können. In der Medizin werden beispielsweise die potenziellen Folgen einer Nicht-
behandlung bei Krankheit gegen die potenziellen Folgen einer Behandlungsmethode aufgewo-
gen und nur wenn letztere geringer sind, so sollte die Behandlung angestrebt werden. Dies lässt 
sich auf den Umgang mit technischen Risiken übertragen: „Ein Verzicht auf Technologie mit 
hohem Katastrophenpotenzial ist nur dann sinnvoll, wenn nutzengleiche Alternativen mit ge-
ringerem Katastrophenpotenzial zur Verfügung stehen.“872

In vielen ingenieurwissenschaftlichen und teilweise auch gesellschaftswissenschaftlichen Ar-
beiten wird häufig die Frage „Wie sicher ist sicher genug? – How safe is safe enough?“ ge-
stellt. Die Formulierung stammt – vermutlich ursprünglich – aus dem, erstmals 1969 er-
schienenen, sehr einflussreichen Artikel des Ingenieurs Chauncey Starr, der damals Direktor 
der Reaktorherstellerfirma Atomic International873 war und noch im hohen Alter im Jahr 2000 
den George D. Pake Prize der American Physical Society erhalten hat, womit er für sein 
Lebenswerk zur Atomenergienutzung geehrt wurde.874 Aufgrund der breiten und noch immer 
andauernden Rezeption seines Artikels aus dem Jahr 1969 in der ingenieurwissenschaftlichen 
Literatur kann ihm programmatischer Charakter zugesprochen werden. Starr wollte den sozia-
len Nutzen versus technischem Risiko, so auch der Titel des Aufsatzes, beschreiben. Starr 
schlägt „einen Ansatz vor, quantitative Messungen des Nutzens im Vergleich zu den Kosten 
vorzunehmen für ein wichtiges Glied im Spektrum unserer sozialen Werte – nämlich Todes-
fälle durch Unfall im Zusammenhang mit öffentlich genutzten technischen Produkten.“875 
Aufbauend auf seine Argumentation wurden viele Anwendungen entwickelt, beispielsweise 
zur Erfassung des Nutzens im Energiebereich. Kollert referiert eine Position der Abteilung für 
Risikobewertung der Internationalen Atomenergieagentur in Wien: „Während des letzten Jahr-
hunderts habe der allgemeine technische Fortschritt zu einer um etwa 35 Jahre erhöhten 
Lebenserwartung geführt. Wenigstens 10% davon, also etwa 3,5 Jahre, seien auf verbesserte 
Energieversorgungstechnologie zurückzuführen. Die Energietechniken würden andererseits 
auch Risiken bergen. Bei Erdgas und Kernenergie seien es etwa 1 Toter pro Jahr erzeugtem 
Gigawatt Elektrizität, bei anderen Energietechniken etwa 10 mal mehr. Bei einem Pro-Kopf-
Elektrizitätsverbrauch von 5 kW, entsprechend 5 Gigawatt pro Million Menschen, errechne 

                                                 
870 vgl. Hanusch 1994, Wicke 1993, Samuelson 1998. 
871 Bechmann/ Wolf 1993, 14. 
872 WBGU 1999, 71. 
873 vgl. Kollert 1997, 35. 
874 www.aps.org/praw/pake/00winner (10.01.2001). 
875 Starr 1969, Nachdruck 1997, 4. 
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sich daraus eine Senkung der Lebenserwartung um 0,1 bis 0,01 Jahre. Das bedeute, dass der 
gesundheitliche Nutzen der Energietechnologie das gesundheitliche Risiko um das 30 bis 300 
fache übertreffe.“876 Starr kommt in seinem Aufsatz zu dem allgemeinen Schluss: „Der allge-
meine soziale Nutzen des technischen Fortschritts übersteigt die damit verbundenen Kosten in 
ausreichendem Maße, um technisches Wachstum unausweichlich zu machen.“877

Das nach der Abwägung von Kosten und Nutzen ermittelte Verhältnis dient demnach als Ent-
scheidungshilfe für die Risikoakzeptanz. „Kosten sind hierbei definiert als direkte und indi-
rekte Verluste, wobei direkte Verluste leicht in Verrechnungseinheiten (üblicherweise 
Währungseinheiten) angegeben werden können, da es sich um echte Aufwendungen 
handelt.“878 Bei den technisch bedingten Risiken werden als Referenzgröße gewöhnlich Men-
schenleben, also Todesfälle, gewählt. Von Aufwendungen kann man nur sprechen, wenn in 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen investiert wird. Diese Analyse ermöglicht eine Beurteilung 
der Effizienz von Maßnahmen. Dadurch lassen sich, dem Anspruch dieser Methode nach, „ra-
tionale“ Maßnahmen errechnen: „Der Effizienzwert ergibt sich aus dem Quotienten von nöti-
ger Aufwendung zur Finanzierung einer risikoärmeren technischen Alternative und der Anzahl 
der dadurch zu rettenden Lebensjahre eines Menschen.“879 Somit wird eine risikomindernde 
technische Alternative in Abhängigkeit vom Kostenwirksamkeitsgrad (bei festgesetztem Wert 
eines menschlichen Lebens) angenommen oder abgelehnt.880 Im Rahmen einer Grenzkosten-
analyse wird festgelegt, wie viele Risikominderungsmaßnahmen getroffen werden sollen, wo-
bei nur solche Risikominderungsmaßnahmen herangezogen werden, bei denen die Grenzkosten 
zur Risikominderung kleiner oder gleich dem Grenzwert der erreichbaren Risikominderung 
sind.881

Es zeigt sich hieran auch, dass unterschiedliche Kostenarten zu differenzieren sind.882 Erstens, 
Schadenskosten: Hierunter fallen solche Kosten, die durch tatsächlich eingetretene Schäden 
verursacht wurden. Zweitens, Schutzkosten: Hierunter fallen alle Ausgaben, für Schutzmaß-
nahmen, die zur Vermeidung potenzieller Schäden dienen. In ähnlicher Weise unterscheidet 
Kornwachs den kompensatorischen Schadensbegriff, der die Kosten zur Wiederherstellung 
dessen, was geschädigt wurde, umfasst, vom zukunftsbezogenen Schadensbegriff.883 Oftmals 
werden beide Schadensbegriffe und damit beide Kostenarten nicht unterschieden, wodurch die 
Gesamtkosten nicht richtig erfasst werden, da beide Kostenarten nicht gleich behandelt werden 
dürfen. (wiederum ähnlich wird vom WBGU zwischen Effektiv- oder Realschäden (Einbußen 
an realen Lebenswerten materieller und immaterieller Art) und Ausgleichsschäden (Aufwand 
zur Beseitigung eingetretener Schäden) unterschieden,884 wobei sogar noch als dritte Kategorie 
Eventualschäden (als der Verlust einer tatsächlichen oder vermeintlichen Chance) herangezo-

                                                 
876 Kollert 1997, 40f. 
877 Starr 1969, 1997, 4. 
878 Nowitzki 1997, 132. 
879 Nowitzki 1997, 134. 
880 vgl. Nowitzki 1997, 134. 
881 vgl. Nowitzki 1997, 135. 
882 vgl. Seiler 1996, 154. 
883 vgl. Kornwachs 1996a, 74. 
884 vgl. WBGU 1999, 48. 
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gen werden. Somit wird jedoch nichts anderes gemacht, als den Nutzen über den Umweg des 
entgangenen Nutzens als Teil des Schadens einzubeziehen, was nicht nur Klarheit beiträgt. 

Es gibt Bestrebungen in einer Kosten-Wirksamkeitsanalyse Präventionskosten und Kompensa-
tionskosten gegeneinander abzuwägen. Wenn dann in einem Koordinatensystem Schadensfälle 
und Kosten gegeneinander gestellt werden, so können theoretisch Kurven für die Kompensa-
tionskosten und die Präventionskosten gezeichnet werden. Man könnte also die Frage stellen, 
wann mit einer weiteren Reduktion durch Schutzmaßnahmen abgebrochen werden soll, sprich 
wann der ökonomisch optimale Punkt erreicht ist.885 Präventionskosten und Kompensations-
kosten dürfen jedoch nicht gegeneinander abgewogen werden, wie dies aus makroökono-
mischer Perspektive sinnvoll erscheinen mag, aus der es als reine Optimierungsfrage angese-
hen wird, ob Schäden präventiv vermieden werden oder Schäden nach deren Eintritt 
kompensiert werden.886 Aus rechtlicher und gesellschaftlicher Sicht ist dies jedoch nicht 
hinzunehmen, da sich die „Optimierungsfrage“ primär als Verteilungsfrage darstellt.887 
Betriebsinterne Präventionskosten werden grundsätzlich vom Verursacher getragen, während 
die Kompensationskosten/ Wiederherstellungskosten zumeist zum größten Teil – allen 
Haftungsregeln und Versicherungen zum Trotz – von geschädigten Dritten getragen werden. 
Natürlich gibt es auch Haftungen, beispielsweise nach dem umweltrechtlichen 
Verursacherprinzip, jedoch werden die Versicherungssummen in vielen Fällen als viel zu 
gering angesehen, um größere Schäden mit einer Vielzahl von Geschädigten auch nur 
annähernd tragen zu können. Mit dem vom Verursacher, durch eine rechtmäßig ausgestaltete 
Haftpflicht, nicht abgedeckten Schaden bleiben die Geschädigten somit allein. 

Es besteht weiterhin die Schwierigkeit, gleiche Maßeinheiten für möglichen Nutzen und Scha-
den zu finden. Wenn sich für die Umrechnung unterschiedlicher Schäden kein einheitliches 
Maß, kein Gesamtschadensindex,888 finden lässt, so gilt dies um so mehr für den Vergleich 
von möglichem Nutzen und Schaden.889 Die Referenzgröße (Maß- und Bezugseinheiten), z.B. 
möglicher „Schaden pro Nutzeneinheit“ (z.B. Todesfälle pro Kilowatt Strom),890 müssen in 
Abhängigkeit von der Fragestellung gewählt werden.891  

Die Bewertung des Nutzens gestaltet sich auch deshalb schwierig, weil sich Nutzen und Kosten 
auf unterschiedliche Akteure ungleich verteilen. Als Akteure kommen die vier Risiko-
gruppen892 (Belastete, Profitierende, Kostenträger, Entscheidungsträger) in Betracht. Darüber 
hinaus kann man den individuellen Eigennutzen und den Nutzen für die Allgemeinheit unter-
scheiden.893 Auch hier stellt sich die Frage, wie beides gegeneinander zu gewichten ist. Die 
Verteilung von potenziellen oder tatsächlichen Schäden wie Nutzen beeinflusst die Risiko-
wahrnehmung. Personenbezogen und geographisch ungleich verteilte Risiken werden kri-

                                                 
885 vgl. Fritsche 1986, 485. 
886 Seiler 1996, 154. 
887 vgl. Seiler 1996, 154. 
888 vgl. Baram, zitiert nach WBGU 1999, 49. 
889 Fermer/ Jungermann, zitiert nach Bechmann/ Wolf 1993, 15. 
890 vgl. Cogoy 1984, 150. 
891 zu den Referenzgrößen siehe ausführlich Kapitel 2.2.1.3 Schadensausmaß. 
892 siehe ausführlich Kapitel 2.2.2.1.2.2.1 Entscheider und Betroffene – Risiken und Gefahren. 
893 Jungermann/ Slovic 1997, 176. 

 183



 

tischer gesehen, wenn man subjektiv nachteilig betroffen ist, weniger Nutzen hat. Die gleich-
mäßige Nutzendistribution scheint von Bedeutung zu sein. Risiken werden unterschätzt, wenn 
der Nutzen eher einem persönlich als anderen Menschen/ Interessengruppen zukommt. „Das in 
der Risikodiskussion nicht selten geäußerte Staunen darüber, dass z.B. eine Region gewisse 
Risiken nicht tolerieren will, während sie andere, ‚objektiv‘ größere Risiken ohne weiteres ak-
zeptiert, ist (...) oft unberechtigt. Zum Beispiel haben die Alpenbewohner vom nord-süd-euro-
päischen Transitverkehr keinen oder nur einen ganz geringen Nutzen, sondern nur die Risiken; 
deshalb ist es nicht nur verständlich, sondern auch rechtliche berechtigt, dass sie diese Risiken 
nicht wollen. Hingegen haben sie in den in den Alpen gelegenen Fabriken ihre Arbeitsplätze 
und somit einen Nutzen, weshalb sie auch die daraus resultierenden Risiken akzeptieren.“894 
Das Problem besteht darin, dass die direkten Gewinne und Verluste dem Träger oder Verur-
sacher der Aktivität zufallen, während die indirekten Gewinne und Verluste von der Gesell-
schaft getragen werden.895 Die ungleiche Nutzenverteilung ist jedoch kaum durch 
Ausgleichssysteme aufzuheben, weil die Transaktionskosten (also die Kosten, die zur 
Realisierung dieses Verteilungsprozesses aufgebracht werden müssen) zu hoch sind.896 „An 
attractive feature of the ‘efficiency’ notion is that if decisions are made only when their total 
benefits exceed total costs, then, by making appropriate payments and imposing appropriate 
charges, it is theoretically possible to distribute the benefits (or other compensation) so that 
every individual gains on balance from the decision. If such a compensation system could be 
designed and implemented, then all individuals would presumably consent to the decision. In 
practice, it is typically infeasible to design a compensation system that ensures that all 
individuals will be net winners. The transactions costs involved in such a system would often 
be so high as to make the project as a whole a net loss.“897

Auch die Direktheit und Kausalität der möglichen positiven wie negativen Folgen unterschei-
den sich. Es besteht eine Asymmetrie zwischen möglichen Nutzen und möglichen Folgen, denn 
der mögliche Nutzen ist „klar erkennbar, über kurze Kausalketten kurzfristig erreichbar und 
marktförmig privatisierbar. Hier liegen die ökonomischen Interessen und die kommerzielle 
Macht.“ Die möglichen Schäden hingegen „kommen meist über unüberschaubare Wirkungen 
und Nebenwirkungen durch die Hintertür und betreffen andere als die Nutznießer und Verur-
sacher, oft erst künftige Generationen.“898

Somit ist auch die um den Nutzenaspekt erweiterte Risikoformel erheblicher Kritik auszu-
setzen. Das Hauptproblem besteht darin, Nutzen und Schaden gegeneinander aufzurechnen.899 
Wenn das Gefährdungspotenzial außerordentlich hoch ist, so ist es unter keinen Umständen 
hinzunehmen, auch wenn der Nutzen extrem hoch ist. 

                                                 
894 Seiler 1996, 153. Seiler bezieht seine Ausführungen auf die „rechtliche Sicht“, die jedoch auch verallge-

meinert werden kann. 
895 vgl. Rowe 1983, 26; Nowitzki 1997, 133. 
896 vgl. Leonard/ Zeckhauser 1986, 36. 
897 Leonard/ Zeckhauser 1986, 36 – Hervorhebung im Original. 
898 Text zu einer Tagungseinladung von Hans-Jürgen Fischbeck und Hans-Jochen Luhmann vom 12. bis 

14.01.2001 Evangelische Akademie Mühlheim an der Ruhr. 
899 vgl. Banse 1996b, 20 in der Fußnote dazu mit Verweis auf Fritzsche und Renn. 
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Risiko und Sicherheit können grundsätzlich als (Elemente von) Zielfunktionen oder als Re-
striktionen konzipiert werden. Im Falle der Schaden-Nutzen-Formel wird Sicherheit als eine 
Zielfunktion verstanden. Im konstruktiven Ingenieurbau wird Sicherheit i.d.R. als lösungsbe-
schränkende Restriktion aufgefasst. Wenn Sicherheit als Komponente in die Nutzenfunktion 
der Schaden-Nutzen-Formel eingeht, dann optimieren sich möglicherweise auch ihre Kosten 
für sichere und unsichere Lösungen. Wenn Sicherheit als Restriktion vorgegeben ist, so wird 
nur zwischen allen sicheren Lösungen optimiert. Ropohl benutzt hierfür das Bild des Regel-
kreises: „Es ist ja das Prinzip des Regelkreises, die Sollwerte von Anfang an vorzugeben und 
nachträglich die Regelgrößen nur insoweit zu korrigieren, als sie von jenen Sollwerten ab-
weichen. So wird das mehrdimensionale Wertsystem zum Ausgangspunkt allen technischen 
Handelns und nicht (...) erst nachträglich als externer Korrekturmaßstab an Resultate eines 
Handelns herangetragen, das sich an solchen Maßstäben selbst gar nicht orientiert hatte.“900

Es liegt natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit in der Forderung, dass sowohl der potenzielle 
Schaden als auch der potenzielle Nutzen berücksichtigt werden müssen. Für Risiken mit einem 
eingeschränkten Schadenspotenzial lassen sich einige „salomonisch“ anmutende Formeln an-
wenden wie etwa: „Anzustrebendes Ideal ist eine weitestgehende Optimierung des Gesamt-
nutzens bei gleichzeitiger Minimierung der Gesamtschädigung.“901 Oder auch Rawls Idee: 
„Wähle die Variante aus, bei der auch die von der Entscheidung am meisten Benachteiligten in 
einer Gesellschaft zustimmen können.“902 oder die Arrow-Hurwicz-Regel: „Wähle diejenige 
Handlungsoption, die in der Kombination von bestmöglichen und schlechtestmöglichen Folgen 
die nächsten Werte aufweist.“903

Diese Regeln können jedoch nicht zum Maßstab für potenziell global-existenzielle ökologische 
Risiken erhoben werden. Es wird daher im Hinblick auf umweltrelevante Störfälle auch gefor-
dert, das Schaden-Nutzen-Konzept durch das Konzept des „maximal zumutbaren Schadens“ zu 
ersetzen.904 Dieses weist Parallelen zu Hans Jonas‘ Forderungen nach einer „Heuristik der 
Furcht“ und einem „Vorrang der schlechten Prognose“905 auf, womit auch gemeint ist, „dass 
eine technische Entwicklung nicht nach ihrem Chancenpotenzial, sondern nach dem möglichen 
Schadenausmaß beurteilt werden soll.“906 Er bezieht sich auf das Minimax-Prinzip, auch Mi-
nimax-Methode907 genannt: „Minimiere den maximal erwartbaren Schaden.“908 Die aus dem 
Minimax-Prinzip resultierende Bewertung von Risiken nur über die Variable Schadensausmaß 
wird von Ingenieuren fast durchgängig als rückschrittlich kritisiert.909 Vorstellungen über 

                                                 
900 Ropohl 1999, 88. 
901 Banse 1996b, 59. 
902 WBGU 1999, 42. 
903 WBGU 1999, 43. 
904 vgl. Uth 1988, 94. 
905 Jonas, zitiert nach Bechmann/ Wolf 1993, 23. 
906 Bechmann/ Wolf 1993, 23. 
907 vgl. Henking 1998, 9. 
908 Renn/ Klinke 1998, 1; Henking 1998, 9. 
909 Die minimax-Methode wird auch insofern negativ bewertet, weil man mit genügend Phantasie zu jeder Ri-

sikoquelle ein Katastrophenszenario, also ein Versagen mit einem großen Schadensausmaß, entwerfen könne 
(vgl. WBGU 1999, 42). Dies setzt jedoch eine nicht gewissenhafte Beschäftigung mit dem Thema voraus. 
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einen maximal zumutbaren Schaden sind im Wirtschaftsbereich hingegen üblich: Unternehmen 
schätzen vor der Markteinführung auch Gewinn- und Verluste und deren Wahrscheinlichkeit 
ab. Aber bestimmte Verlusthöhen werden nicht mehr toleriert, wenn sie den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden. „Es gibt keine Obergrenze für Gewinne, wohl aber eine für Ver-
luste.“910  

Wenn es also Risiken gibt, welche „selbst bei noch so hohem möglichen Nutzen nicht akzepta-
bel sind,“911 dann können Entscheidungen relativ einfach gefällt werden. Bei Risiken 
außerhalb des Bereichs der Fundamentalbedrohungen ist es möglich, sich an Hubigs 
Vorstellungen zur Optionenvielfalt (und Vermächtniswerten) zu orientieren: „Ein Umgang mit 
Technik, der die zukünftige Möglichkeit technischen Handelns gefährden würde, wäre 
verboten. (...) Optionswerte beinhalten die Aufforderung, dass das gegenwärtige technische 
Handeln die Zukunftsfähigkeit erhalten und eine möglichst große Optionenvielfalt offen lassen 
oder eröffnen soll.“912 Technologien mit einem extrem großen Schadensausmaß wären 
demnach per se durch Verzicht ausgeschlossen, während solche mit begrenztem 
Schadensausmaß anhand der durch sie entstehenden Optionenvielfalt gemessen werden 
könnten. 

2.2.1.1.3 Voraussetzungen zur Anwendung der Variablen Schadensereignis 

Es zeichnen sich also zwei Hauptvoraussetzungen für den sinnvollen Umgang mit Schadens-
szenarien ab: Die Bekanntheit und die Zurechenbarkeit. Die möglichen Schadensereignisse 
müssen zumindest in klassifizierter Form ermittelt werden können. Es werden nur die Scha-
densereignisse betrachtet, bei denen potenzielle Schäden den sie verursachenden Ereignissen 
zugerechnet werden können. Gerade bei Risiken, die sich räumlich und zeitlich weit entfernt 
vom Ort der Verursachung als Schäden verwirklichen, ist eine Zurechnung schwierig. Welche 
Sekundär- und Tertiärwirkungen in die Risikobetrachtung einfließen, hängt vom Urteil des die 
Analyse aufstellenden Ingenieurs ab. 

2.2.1.2 Wahrscheinlichkeit 

Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen beschäftigen sich mit den Gesetzmäßigkeiten von zufälligen 
Ereignissen. Klassisches Beispiel hierfür sind die Verkehrsopferzahlen. Man weiß, dass die 
Zahlen auf der Grundlage der vergangenen Jahre für das kommende Jahr annähernd sicher be-
stimmt werden können. Dadurch kann das individuelle Risiko, im Straßenverkehr getötet zu 
werden, angegeben werden. Man weiß ungefähr, wie viele Menschen aufgrund des Risikos 
„Teilnahme am Straßenverkehr“ sterben werden, man weiß nur nicht, wen es treffen wird (und 
wo und wann und wie dies geschieht). Dieses Risiko beträgt 2,0·10-4 in der Bundesrepublik.913 
Von der Differenziertheit des Datenmaterials hängt die Genauigkeit der Prognose ab, wenn 
beispielsweise in der Unfallstatistik auch soziodemographische Variablen der betroffenen Per-
sonen miterhoben wurden, so dass man beispielsweise das Risiko von Frauen und Männern 
unterscheiden oder nach Altersgruppen differenzieren kann. 

                                                 
910 Randow 1990, 19. 
911 Brockhaus 1998, 418. 
912 Grunwald 1999, 78 mit Verweis auf Hubig. 
913 vgl. Jansen 1990, 8.  
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Die am weitesten verbreitete Darstellungsform für Wahrscheinlichkeitsaussagen ist die Nen-
nung über negative Zehnerpotenzen. Zum Beispiel der Wert 10-6 beschreibt die Wahrschein-
lichkeit, dass in einem von einer Million Ereignisse ein bestimmtes Ereignis zu erwarten ist. 

Dem Beispiel aus dem Verkehrsbereich liegt eine bestimmte Form der Wahrscheinlichkeit, 
nämlich der mathematisch-statistischen Wahrscheinlichkeit, zu Grunde. Es gibt verschiedene 
Formen der Wahrscheinlichkeit. In verschiedenen wissenschaftlichen Aufsätzen über Risiken 
werden unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsformen angesprochen, ohne dass die jeweils ge-
meinte Wahrscheinlichkeit direkt benannt würde. Wird sie doch direkt benannt, so kann man 
beispielsweise Bezeichnungen wie objektive, statistische, mathematische, logische, induktive, 
hypothetische oder subjektive Wahrscheinlichkeit finden. Wie zumeist in der Wissenschaft 
werden gleiche Inhalte unterschiedlich bezeichnet und unterschiedliche Bezeichnungen für 
gleiche Inhalte benutzt. 

Grob lassen sich zwei Arten der Wahrscheinlichkeit unterscheiden: Diejenige, die auf einer 
statistisch breiten Basis beruht und daher mathematisch zu errechnen ist, die in dieser Arbeit 
als statistisch-mathematische Wahrscheinlichkeit bezeichnet wird und diejenige, die ohne eine 
solche Basis aufgrund von – mehr oder weniger oder sogar gar nicht ausgeführten, mehr oder 
weniger plausiblen – Annahmen getroffen wird. Sie wird hier als hypothetisch-geschätzte 
Wahrscheinlichkeit bezeichnet. 

Probabilistik bzw. Probabilismus ist die Lehre von der Wahrscheinlichkeit, insbesondere be-
schreibt sie die „Auffassung, dass es in Wissenschaft und Philosophie keine absoluten Wahr-
heiten, sondern nur Wahrscheinlichkeiten gibt.“914 Die Grundstruktur der probabilistischen 
Vorgehensweise in Bezug auf Risiken technischer Anlagen ist die Orientierung an einem Er-
wartungswert. Wenn ein gesetzter, konventionell verabredeter Wahrscheinlichkeitser-
wartungswert unterschritten wird (z.B. 4·10-5), so soll nach dieser Vorstellung das Anlagen-
projekt realisiert werden, wodurch Genehmigungsverfahren verkürzt würden. Der 
Wahrscheinlichkeitserwartungswert wird im Atomsektor für den größten anzunehmenden Un-
fall (GAU) von einer Vielzahl von wissenschaftlichen und politischen Akteure bei 10-6 gese-
hen. Das heißt, das Risiko, dass es einmal in einer Million (Betriebs-)Jahren zu einem GAU 
kommen könnte, wird als vertretbar gesetzt. 

Oftmals wird in der Alltagssprache – und sogar in manchen wissenschaftlichen Publika-
tionen915 – Wahrscheinlichkeit und Risiko gleichgesetzt. Somit bleibt das Schadensausmaß 
völlig unberücksichtigt.916 Die Reduzierung des Risikos auf die Wahrscheinlichkeitskompo-
nente ist jedoch abzulehnen. 

                                                 
914 Duden Fremdwörterbuch 1999 Stichwort Probabilismus. 
915 z.B. Wosniok 1996, 22: „Der Begriff des Risikos wird hier, im Rahmen der Risikoabschätzung, also verein-

fachend nur in seiner Bedeutung als Wahrscheinlichkeit verwendet.“ 
916 Eine andere Auffassung vertritt Birnbacher: „Die Wichtigkeit von Begriffsklärungen im Bereich von Risiko 

und Sicherheit ergibt sich bereits aus der Vieldeutigkeit dieser Begriffe und den Divergenzen zwischen termi-
nologischem und Alltagssprachgebrauch. Während in der Fachsprache Risiken durch eine Schadens- wie 
durch eine Wahrscheinlichkeitskomponente charakterisiert sind, wird in der Alltagssprache oft von der Wahr-
scheinlichkeitskomponente abgesehen: große und kleine Risiken sind solche mit hohem oder niedrigem Scha-
densausmaß.“ Birnbacher 1996, 196 – Hervorhebungen im Original. 
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Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses und das Ausmaß seiner Folgen müssen 
immer im Zusammenhang gesehen werden. Dies zeigt ein Blick auf die Varianz. „So erscheint 
ein Münzwurf als Spiel um eine Mark weniger riskant als ein Spiel um hundert Mark; der Er-
wartungswert beider Spiele ist gleich, aber die Varianz ist unterschiedlich.“917 In beiden Fällen 
beträgt die Wahrscheinlichkeit aber 50%. Trotzdem wird man immer weniger bereit sein, das 
Spielrisiko einzugehen, je stärker der absolute Einsatz und damit der mögliche absolute Verlust 
steigt. 

2.2.1.2.1 Begrenzungen der Variablen Wahrscheinlichkeit 

Die Hauptkritik am Wahrscheinlichkeitsfaktor bezieht sich auf die zugrunde gelegte Art der 
Wahrscheinlichkeit. Es ist zu beachten, wie die Wahrscheinlichkeit ermittelt wurde, um offen-
zulegen, um welche Wahrscheinlichkeit es sich handelt, also um statistisch-mathematisch er-
mittelte oder hypothetisch-geschätzte Wahrscheinlichkeit. Häufig werden bei Risikover-
gleichen beide Formen von Wahrscheinlichkeiten vermischt, was jedoch allein aus 
methodischen Überlegungen unzulässig ist. Vor dem Hintergrund der Kritik an fehlenden Da-
tenbasen gibt es in der Sicherheitswissenschaft Bestrebungen zum gezielten Aufbau von Da-
tenbanken: Es wird gefordert, „dass die Datenbanken für Ausfallwahrscheinlichkeiten von 
Bauelementen und Standard-Komponenten sowie für zulässige Grenzwerte weltweit so ausge-
baut werden müssen, dass seriöse quantitative Analysen möglich werden.“918 Dieses Einge-
ständnis der weitgehend unzureichenden Datengrundlagen probabilistischer Analysen ist kaum 
in ihnen selbst zu finden. Es gibt auch optimistische Stimmen, die schon heute – allerdings dif-
ferenziert nach Technikbereichen – die Datenlage positiver einschätzen: „Also the next step in 
an analysis, the estimation of the possible effects has drastically improved. Computer modeling 
and simulation have created an extensive range of possibilities to determine, given a certain 
scenario, how many will be killed and injured, and what will be the damages to the structure 
itself and the environment including the ecosystem. Even the failure probabilities can 
reasonably accurately be estimated. Of course in some disciplines such as aerospace and civil 
engineering knowledge about possible incidents is much more complete and precise than in for 
example chemistry and biotechnology.“919

Die empirische Häufigkeitsgrundlage und die Wahl der Stichprobe bestimmen die Güte der 
Wahrscheinlichkeitsaussagen. Es muss eine genügend große Zahl an vergleichbaren Ereig-
nissen vorliegen: Die empirische Häufigkeit ist Grundlage für den Stichprobenschluss (Schluss 
von einer Stichprobe auf die Gesamtheit, der sie entnommen ist)920 und letztlich für die Reprä-
sentativität der Stichprobe. Daher richtet sich auch Kritik gegen vollkommen unzureichende 
„Stichproben“, die aufgrund der selbst prognostizierten, sehr geringen Eintrittswahrscheinlich-
keiten, nicht als solche bezeichnet werden dürften. Außerdem sind sie durch Einzelereignisse 
starken Veränderungen ausgesetzt. „Seltene Ereignisse, für die praktisch keine Erfahrungs- 
oder Versuchswerte vorliegen, sind im probabilistischen Sinne schwer zu bewerten. Ein einzi-
ger Vorfall – eine Katastrophe in einem Kernkraftwerk – würde wahrscheinlich die Risikobe-

                                                 
917 Jungermann/ Slovic 1997, 170. 
918 Kuhlmann 2001, 10. 
919 Pasman/ Vrigling 2001, 152. 
920 vgl. Bechmann/ Wolf 1993, 14. 

 188 



 

rechnungen drastisch verändern.“921 Der Unfall der Concorde ist ein Beispiel hierfür: Vor dem 
Unfall war die Concorde das sicherste Flugzeug der Welt, danach das unsicherste, bezogen auf 
die geflogenen Stunden, die bei der Concorde sehr niedrig waren. Der Nachweis der Sicherheit 
kann „aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit eines Unfalls per definitionem nur schwer 
erbracht werden und jeder Unfall erscheint als Gegenbeweis.“922 Deshalb sind Wahrschein-
lichkeitsangaben für hochriskante, qualitativ neue Risiken mit vermeintlich sehr geringen 
Wahrscheinlichkeitswerten, ungeeignet. Sie eignen sich aber für Risiken, über die umfang-
reiche Statistiken vorliegen, wie im Bauwesen. Dort wurden auf der Grundlage von Wahr-
scheinlichkeitsmodellen neue Ansätze zur wirklichkeitsnäheren Modellierung, z.B. von Trag-
werken im Bereich des Massivbaus, entwickelt. 

Neben der aufgeführten, sehr grundsätzlichen Kritik am Wahrscheinlichkeitsfaktor gibt es noch 
weitere zu kritisierende Einschränkungen hinsichtlich seiner Gültigkeit und Aussagekraft. 
Trotz geringer Eintrittswahrscheinlichkeit ist der Eintrittszeitpunkt unbestimmt: „Die Wahr-
scheinlichkeitsangabe ‚einmal in 10.000 Jahren‘ umfasst, dass dieses Ereignis heute, morgen, 
in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr oder auch erst in 9999 Jahren eintreten 
kann.“923 (Allerdings kann es sich auch erst in 20.000 Jahren verwirklichen, weil es ja inner-
halb der 10.000 Jahre nicht zwingend auftreten muss.) Wenn sich ein als derart gering einge-
stuftes Risiko innerhalb von kurzer Zeit verwirklicht, so steht man vor dem Dilemma, ob dies 
tatsächlich das eine Ereignis darstellt, das in 10.000 Jahren einmal auftritt oder ob die Wahr-
scheinlichkeitsangabe unzutreffend war.Die äußerst geringen Wahrscheinlichkeiten gehen nach 
Meinung einiger Autoren an die Grenzen des Vorstellungsvermögens insbesondere von fach-
lichen Laien: „Extrem geringe Wahrscheinlichkeiten – ein Unterschied zwischen 10-4 und 10-7 
– sind für einen Ingenieur enorm, für viele Laien fast bedeutungslos.“924 Oft wird daher zur 
Verbesserung der Wahrscheinlichkeitsvorstellungen „vorgeschlagen, quantitative Risiko-
Schätzungen für eine ganze Reihe von Gefahrenquellen im Vergleich anzugeben und in einem 
einheitlichen Maßstab, wie etwa der jährlichen Sterbewahrscheinlichkeit oder der Verkürzung 
der Lebenserwartung.“925 Ein Beispiel hierfür, das die bisherigen Beispiele verknüpft: „Das 
jährliche Sterberisiko beim Wohnen in der Nähe eines Kernkraftwerkes ist genauso hoch wie 
das Risiko, wenn man zusätzliche 3 km in einem Auto fährt.“926 Jungermann/ Slovic (1993) 
lehnen Vergleiche zur Veranschaulichung grundsätzlich ab. Hier muss man m.E. differen-
zieren. Die Idee der Veranschaulichung ist gut, allerdings darf nur Vergleichbares verglichen 
werden. Dies ist bei dem genannten Beispiel nicht der Fall, denn es werden qualitativ alte und 
neue Risiken – mathematisch-statistische und hypothetisch-geschätzte Wahrscheinlichkeiten – 
miteinander verglichen. 

Exkurs zum Risiko von Atomkraftwerken. Kollert zitiert ein Strategiepapier aus dem US-Kern-
forschungszentrum Oak-Ridge, das belegt, dass der Übergang vom deterministischen zum pro-
babilistischen Risikokonzept akzeptanzpolitisch motiviert war: „Das Problem reduziert sich auf 
folgende Fragestellung: ‚Sind wir in der Lage, die mechanische Zerlegung eines Reaktors im 

                                                 
921 Nowotny 1997, 291. 
922 Jungermann/Slovic 1993, 196. 
923 Banse 1996b, 37. 
924 Jungermann/ Slovic 1997, 200. 
925 Jungermann/ Slovic 1997, 200. 
926 Jungermann/ Slovic 1997, 200. 
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Falle eines Unfalls mit der Genauigkeit vorauszusagen, die erforderlich wäre, um diesen Unfall 
der Auslegung zugrunde zu legen?‘ Die Antwort lautet: ‚Nein‘ (...). Als Alternative bietet es 
sich an, den kernzerstörenden Unfall bei der Reaktorauslegung nicht mehr zu berücksichtigen. 
Dies könnte in der Weise passieren, dass angenommen wird, die Wahrscheinlichkeit für einen 
solchen Unfall sei geringer als ein bestimmter Wert (derzeit 10-6 pro Jahr). Genehmigungsbe-
hörden und Öffentlichkeit müssen zu dem Glauben gebracht werden, dass dieser Zahlenwert 
zutreffend und darüber hinaus von seiner Größe her akzeptabel sei. Um zu gewährleisten, dass 
sich Öffentlichkeit und Genehmigungsbehörden sicher sind, eine solch niedrige Eintrittswahr-
scheinlichkeit des Unfalls könne erzielt werden, muss eine Neuorientierung des Sicherheitskon-
zepts durchgeführt werden.“927 Dieses Papier ist ein Beispiel dafür, dass Zahlenwerte einfach 
gesetzt werden (müssen!). Es ist nicht möglich, sie mathematisch herzuleiten. Der Akt der 
Setzung wird oftmals hinter möglichst komplizierten Annahmen – in diesem Fall zur Wahr-
scheinlichkeitsrechnung – versteckt. So wird der Eindruck erweckt, es gebe eine „objektive“ 
Herleitung des Wertes. 

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Summierung von Eintrittswahrscheinlichkeiten. 
Die zunächst gering erscheinenden Eintrittswahrscheinlichkeiten sind oftmals gar nicht so ge-
ring, wenn man die Gesamtheit aller technischen Anlagen, längere Zeiträume und Streufak-
toren berücksichtigt: 2·10-5 /Jahr wird in der deutschen Reaktorstudie als die größte Wahr-
scheinlichkeit für einen Kernschmelzfall pro Jahr genannt. „Rechnen wir mit einer 
Unfallhäufigkeit von 2·10-5 /Jahr, dann haben wir heute – bei rund 100 Kernkraftwerken, die in 
Betrieb sind – schon eine Unfallhäufigkeit von 2·10-3 /Jahr. Und das bedeutet: Selbst unter die-
sen (optimistischen) Annahmen beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein heute geborenes Kind, 
in seinem Leben ein Kernkraftunglück zu erleben, 15%. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich 
auf fast 30%, wenn wir von der doppelten Anzahl von Kernkraftwerken ausgehen, (...).“928 
Kuhbier führt weiter aus, dass durch weitere Faktoren (beispielsweise den Streufaktor) die 
Wahrscheinlichkeit, einen Kernkraftunfall zu erleben, weiter steigt und kommt zu dem 
Schluss: Alle Faktoren zusammenbetrachtet „machen es insgesamt fast sicher, dass ein heute 
geborenes Kind in seinem Leben ein so nahezu unmögliches Ereignis erleben wird, als das man 
das Schmelzen des Kerns eines Kernkraftwerkes immer darzustellen versucht.“929

2.2.1.2.2 Erweiterungen der Variablen Wahrscheinlichkeit 

Im konstruktiven Ingenieurbau wird Sicherheit darüber definiert, dass der Widerstand eines 
Bauwerkes größer ist als die Einwirkungen, denen es ausgesetzt ist. Sicherheit wird über das 
Abstandsmaß zwischen Widerstand und Einwirkungen bestimmt. Sowohl die Einwirkungen, 
als auch die Widerstände sind statistisch verteilt. Diese Erkenntnis aus dem konstruktiven In-
genieurbau kann man auf andere Bereiche der stoffumwandelnden Anlagen übertragen, insbe-
sondere in dem die probabilistische Verteilung auf der Widerstandsseite stärker berücksichtigt 
wird. Es können sowohl Spitzenfestigkeiten als auch Dauer- und Wechselbeanspruchungs-
festigkeiten für Geräte, Maschinen und Bauwerke ermittelt werden. 

                                                 
927 Kollert 1997, 33f. – Hervorhebung durch d.V. 
928 Kuhbier 1986, 613. 
929 Kuhbier 1986, 614. 
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2.2.1.2.3 Voraussetzungen zur Benutzung der Variablen Wahrscheinlichkeit 

Nur für qualitativ alte Risiken lassen sich die statistisch-mathematischen Wahrscheinlichkeiten 
angeben, also wie in dem Beispiel, als Autofahrer im Straßenverkehr getötet zu werden; die Er-
fahrungen bilden die Grundlage bei den Berechnungen der Eintrittswahrscheinlichkeit. Fol-
gende Punkte erschweren die Anwendung der statistisch-mathematischen Wahrscheinlichkeits-
rechnung bzw. machen sie unmöglich: 

• Eine unzureichende Anzahl an vergleichbaren Fällen, wodurch eine zu geringe Erfahrungs-
grundlage zur quantitativen Bestimmung besteht. 

• Das Fehlen einer dem Gegenstand angemessenen Theorie. 

• Das Auftreten mehrerer miteinander verzahnter Ursachen. 

• Das Auftreten mehrerer miteinander verzahnter Folgen.930 

Wenn man bei derart schwer erfassbaren Gegenstandsbereichen trotzdem auf Wahrscheinlich-
keitsschätzungen zurückgreift, „so muss man – trotz möglicher Problemadäquanz und Plausi-
bilität – deren starke subjektive931 Gewichtung und individuelle Wertbehaftetheit berücksichti-
gen.“932 Die den Wahrscheinlichkeitswerten zu Grunde liegenden subjektiven (sicherheits-
relevanten) Werturteile müssen die Risikoanalytiker daher sich selbst gegenüber reflektieren 
und nach außen kommunizieren. 

2.2.1.3 Schadensausmaß 

Das Schadensausmaß ist eng mit der Bestimmung des Schadensereignisses verknüpft: Das 
Schadensereignis gibt an, um „was“ es sich handelt und das Schadensausmaß gibt an, „wie viel 
davon“ betroffen ist. 

Das Schadensausmaß soll die Größe einer negativen Folge beschreiben. Folglich müssen Re-
ferenzgrößen gewählt werden, wobei eine Maßeinheit mit einer anderen Größe (Bezugseinheit) 
in Beziehung gesetzt wird. Und letztlich muss diesen Referenzgrößen bzw. ihren Verhältnissen 
ein Zahlenwert zugeordnet werden. Dies ist an einem Beispiel zu verdeutlichen: In welcher 
Maßeinheit (z.B. ganze Zahl; Euro; KG/ mg) wird eine Schadensdimension eines Schadener-
eignisses (z.B. das Entstehen von Dioxin als Nebenprodukt) gemessen, was ist die Bezugsein-
heit (z.B. Raum m3) und welcher Wert ist dieser Messung zuzuordnen (z.B. 0,00000005), so 
dass sich quantifiziert folgender Ausdruck ergibt: beispielsweise 0,00000005 mg/m3 Dioxin. 
Die eindeutige Quantifizierung ist also die Leistung dieser Größe. Dabei können die Referenz-
größen auch den beiden Variablen Wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß zugeordnet sein. 
Wenn man beispielsweise das Schadensausmaß in Euro und die Eintrittswahrscheinlichkeit als 

                                                 
930 vgl. Banse, 1996b, 33f. 
931 Der Begriff subjektiv klingt oftmals abwertend. Man ist in der Technikentwicklungspraxis jedoch, wie im 

ersten Kapitel ausführlich beschrieben, auf die leistende Subjektivität angewiesen. 
932 Banse, 1996b, 33f. 
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Zahl der Schadensereignisse pro Jahr misst, so ergibt sich als Maßeinheit des Risikos 
Euro/Jahr.933

2.2.1.3.1 Begrenzungen der Variablen Schadensausmaß 

Die Quantifizierbarkeit bestimmter Folgen/ Schäden ist höchst umstritten. Insbesondere kommt 
das bereits erwähnte Problem, dass nichtquantifizierbare Folgen/ Schäden aus der Risikobe-
trachtung der Risikoformel herausfallen, zum Tragen: Wie soll man beispielsweise langfristige 
soziale und ökologische Folgen quantifizieren?934 Weitgehend ungelöst ist die ebenfalls schon 
angesprochene Frage, wie man Menschenleben bzw. Todesfälle quantifizieren will, die ein 
wichtiges Objekt der Risikobetrachtung darstellen. 

Bei allen Fällen, die von sich aus nicht quantifizierbar sind, wird zumeist ein Ausweg über die 
Monetarisierung gesucht. Letztlich geht es um die Frage: Wie viel Geld ist ein Menschenleben 
wert? Nowitzki beschreibt drei Ansätze zur Bestimmung des ökonomischen Wertes eines Men-
schenlebens: „Der ‚human-Capital‘-Ansatz geht davon aus, dass der Wert eines Lebens sich 
aus der Produktivität im Sinne des Verständnisses von Produktionseinheit des Humankapitals 
errechnet. Auf der Basis des gegenwärtigen Einkommens wird der Produktivitätsverlust durch 
vorzeitigen Tod ermittelt. Der ‚willingness-to-pay‘-Ansatz berechnet den Wert eines mensch-
lichen Lebens aus der Höhe freiwillig eingegangener Entschädigungszahlungen. Einen dritten, 
allerdings abgeleiteten Ansatz nennt Rowe (1983) den ‚Risikoansatz‘. Berechnungsgrundlage 
sind dabei die tatsächlichen Ausgaben der Gesellschaft für Sicherheits- und Umweltschutz-
maßnahmen zur Vermeidung von Todesfällen.“935 Jeder dieser Ansätze birgt in sich Kritik-
punkte. Die Monetarisierung stellt eine „Notlösung“ dar. Letztlich bleibt die ethisch-mora-
lische Frage, ob man überhaupt Menschenleben monetarisieren kann936 und sollte. Für die 
Anwendung der Risikoformel ist dies jedoch unerlässlich. 

Ebensolche Schwierigkeiten bereitet die Quantifizierung der möglichen ökologischen Schäden. 
Wie viel soll, gemessen in Geldeinheiten, für den möglichen Verlust einer Pflanzenart oder den 
Verlust einer Pflanzenart im Umkreis einer zu bauenden technischen Anlage, genau angesetzt 
werden? Hierzu werden in der Umweltökonomik verschiedene Modelle diskutiert. Insbeson-
dere die Methode der kontingenten Bewertung937, bei der Individuen direkt nach ihrer 
Zahlungsbereitschaft für ein genau definiertes Umweltgut gefragt werden, ermöglicht eine 
monetäre Bewertung von Umweltänderungen. Zwar wird über die Eignung der Methode seit 
Jahrzehnten gestritten, andererseits hat die Umweltökonomik keine bessere Alternative zur 
Hand. Mitte der 1990er erlangte daher die kontingente Bewertung in den U.S.A. den Status 
einer vor Gericht akzeptierten Methode zur Bemessung von Umweltschäden. 

                                                 
933 vgl. Blaß 1989, 209. 
934 Als Beispiele hierfür nennt Kollert Wirkungen auf den Arbeitsmarkt, bürgerliche Freiheitsrechte und interna-

tionale Beziehungen (vgl. Kollert 1997, 42). 
935 Nowitzki 1997, 133. 
936 vgl. Bechmann/ Wolf 1993, 15. 
937 vgl. Marggraf/ Streb 1997, Mitchel/ Carson 1989. 
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Neben der Maßeinheit wird auch die Bezugseinheit bei der Bestimmung des Schadensaus-
maßes problematisiert. Die Wahl der Bezugs- oder Vergleichsgröße kann das Ergebnis „ver-
zerren“ bzw. einen falschen Eindruck entstehen lassen. Hierzu drei Beispiele aus der Literatur: 

„Risikomaße beziehen sich auf bestimmte Populationen, Perioden der Aktivität, Produktionseinhei-
ten, geographische Bereiche und viele andere Bezugsgrößen. (...) Ein Risiko wird häufig als die er-
wartete Zahl von Toten pro Einheit einer Größe und pro Jahr der Exposition ausgedrückt. Ob man 
die Toten pro Mill. Menschen, pro Mill. Menschen im Umkreis von x km einer Anlage oder pro 
Tonne einer produzierten Chemikalie angibt, kann zu unterschiedlichen Aussagen über die Höhe 
des Risikos führen.“938

„So wurde beispielsweise gezeigt, dass die Zahl der Unfalltoten pro Million Tonnen geförderter 
Kohle in den USA ständig gesunken ist; insofern scheint also der Bergbau immer sicherer geworden 
zu sein. Andererseits ist die Zahl der Unfalltoten pro 1000 Beschäftigte im Bergbau gestiegen. Kei-
nes der Maße kann als das ‚richtige‘ Maß deklariert werden; beide repräsentieren einen Teil der 
Wahrheit.“939

„Eine weitere Alternative, Risiko pro Aktivität, hätte den Vergleich einer zu großen Anzahl unähn-
licher Maßeinheiten bedeutet. So könnte man beim Vergleich des Risikos für verschiedene Trans-
portmittel Risiko pro Stunde, pro Kilometer oder pro Fahrt verwenden.“940

Im letzteren Fall ist beispielsweise im Alltag zumeist die Berechnung pro Aktivität angebracht, 
denn wenn man zur Reise von A nach B das weniger risikoreiche Transportmittel wählen will, 
dann interessiert nur das Risiko pro „Transportfall“. Insgesamt zeigt sich an den drei Litera-
turbeispielen: Generell wäre es hilfreich, wenn bei der Angabe eines Risikos die Zahlenwerte 
für unterschiedliche Maßeinheiten mit unterschiedlichen Bezugsgrößen dargestellt würden 
(s.u.). Ein und dasselbe Risiko würde dann auf verschiedene Weise wiedergegeben werden. 
Die Richtigkeit der Referenzgrößen ist abhängig davon, über welchen Gegenstand man eine 
Aussage treffen will.941

Durch die Wahl der Bezugsgröße bzw. der Bestimmung ihres Wertes können erhebliche „Ver-
dünnungseffekte“ erzielt werden. Wilson/ Crouch (1990, 57) legen eindrücklich dar, wie das 
Tschernobyl-Unglück rechnerisch erfasst und durch die Wahl der Größe des Bezugsrahmens 
die prozentuale Steigerung von Krebstoten bis zur Bedeutungslosigkeit klein gerechnet werden 
kann. Dies wurde auch an anderen Beispielen, wie dem Blasenkrebsrisiko aufgrund des Ge-
nusses saccharingesüßter Getränke, gezeigt: „Durch den bei Risiko- Analytikern beliebten 
Trick der ‚Statistischen Verdünnung’, also den rechnerischen Vergleich der Todesfälle mit ei-
ner hinreichend großen Gesamtpopulation, wird aus einer zunächst dramatisch erscheinenden 
Gefahr ein nahezu belangloses Mini-Risiko: eine Verkürzung der Lebensspanne um neun Se-
kunden vermag keinen Menschen sonderlich zu interessieren.“942 Daher müsste über die Wahl 
des Bezugsrahmens immer Rechenschaft abgelegt werden. 

                                                 
938 Banse 1996b, 40. 
939 Jungermann/ Slovic 1997, 170. 
940 Starr 1969, 1997, 9. 
941 vgl. Renn/ Kals 1990, 69f. 
942 Fölsing 1980, 179. 
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Neben der Maß- und der Bezugseinheit steht auch die Größenordnung der Betrachtungseinheit 
in der Kritik, die keinen Aussagewert hat, wenn es keinen Vergleichswert als „Risikokri-
terium“ gibt. „In einer Illustration seiner Methode für den Fall von Stromerzeugungstechnolo-
gien unterstellt Rowe ein Potenzial von 100 GW elektrischer Leistung für jedes der vier zu 
untersuchenden Systeme der Stromversorgung (Rowe 1977, 405ff.). Angenommen die Analyse 
des Risikopotenzials würde ergeben, dass 100 GW zusätzlicher Stromkapazität durch Leicht-
wasserreaktoren unter dem Risikoaspekt nicht akzeptabel sind. Was kann daraus folgen? Sind 
50 GW dann akzeptabel? Wenn der Risikomaßstab unabhängig von der Größenordnung der zu 
untersuchenden Technologie ist, dann kann jede Technologie durch entsprechende Reduktion 
der Zahl der Anlagen ‚gesellschaftlich akzeptabel‘ gemacht werden.“943 Der Vergleichswert – 
und damit letztlich das akzeptable Risiko – kann nicht errechnet werden, sondern nur einfach 
gesetzt werden.944

2.2.1.3.2 Erweiterungen der Variablen Schadensausmaß 

Außerdem wird danach gesucht, wie der Grenzschaden bei sehr niedriger Eintrittswahrschein-
lichkeit und sehr hohem Schadensausmaß höher gewichtet werden kann. Hierbei wurde bei-
spielsweise überlegt den Schaden mit sich selbst zu potenzieren, also Schaden hoch Schaden, 
was zu einer erheblichen Steigerung des errechneten Risikos beitragen würde. Im Vergleich 
hierzu erscheint der Vorschlag von Meyer-Abich den möglichen Schaden im Quadrat in die 
Produktformel eingehen zu lassen945 noch eher zurückhaltend. Etwa auf gleicher Höhe befin-
den sich Vorschläge aus dem Ingenieurbereich: Für den „Aversionsexponenten“ wurden von 
Okrent und Whipple Werte von 1,2 bis 2, von Farmer 1,5 oder von Wilson ein Wert von 2, 
vorgeschlagen.946 Mit der Bezeichnung „Aversionsexponent“ (auch „Risiko-Aversionsexpo-
nent“, „Aversionsfaktor“ oder auch in Bezug auf die ganze gewichtete Formel „Aversions-
funktion“ genannt) soll die „Risikoaversion“ gegen sehr große Schadenspotenziale947 berück-
sichtigt werden. Damit handelt es sich nicht mehr um eine einfache Berechnungsfunktion, 
sondern um eine bewusste Bewertungsfunktion.948 Ebenfalls über Bewertungsfaktoren oder -
kriterien soll die ungleiche Verteilung möglicher Schäden berücksichtigt werden. Es werden 
sowohl individuelle als auch kollektive Zulässigkeitskriterien diskutiert, wobei man insbeson-
dere bei letzteren eine erhebliche Verstärkung ihres Gewichts erreichen will.949

Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten, dass der Maßstab zur Darstellung des Schadensaus-
maßes und die bei seiner Auswahl zu treffenden Entscheidungen und Werturteile ausdrücklich 
gerechtfertigt werden müssen. Das Schadensausmaß müsste immer über unterschiedliche Maß-
stäbe dargestellt werden, da jeder Maßstab eine andere „Wahrheit“ beschreibt. Nur durch die 
Nennung der verschiedenen Risikowerte für einen Gegenstand, kann derjenige ausgewählt 
werden, der der jeweiligen Fragestellung angemessen ist. 

                                                 
943 Cogoy 1984, 159. 
944 zu Versuchen, zur Festlegung eines Risikokriteriums/ Risikovergleichswertes siehe Kapitel 2.2.2. Risikover-

gleiche als Orientierungshilfe zur Beurteilung eines Risiko(produkt)wertes. 
945 Meyer-Abich, zitiert nach Roßnagel 1993a, 277. 
946 vgl. Fritsche 1986, 165ff. 
947 Kuhlmann, zitiert nach Banse 1996b, 42. 
948 vgl. Fritsche 1986, 166. 
949 Banse 1996b, 42. 
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2.2.1.3.3 Voraussetzungen zur Benutzung der Variablen Schadenausmaß 

Zur Hauptvoraussetzung einer korrekten Beschreibung des Schadensausmaßes gehört seine 
Quantifizierbarkeit,950 die Messbarkeit des Schadens, oftmals die Ausdrückbarkeit des Scha-
dens in Geldeinheiten. Einige Schäden i.w.S., wie „etwa soziale und politische Konsequenzen, 
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen, aber auch Widerstände, durch die sich die ange-
nommenen ‚Umweltbedingungen‘ des Entscheidungsfalls verändern“951 gehen in Risikobe-
trachtungen „ebenso wenig ein, wie solche gefährdeten Ressourcen, die man nicht in ein öko-
nomisches Tauschgeschäft zu überführen bereit ist (ästhetische, moralische, gesundheitliche 
Werte).“952  

Präferenzen für Güter, zu deren Tausch man nicht bereit ist (wozu, bezogen auf das Indivi-
duum, das eigene Leben i.d.R. zu zählen ist) werden als „lexikographische Präferenzen“953 be-
zeichnet. Wenn der Tausch generell abgelehnt wird, so erübrigen sich individuelle Kosten-
Nutzen-Betrachtungen, da typische trade-offs von Gütern (oder auch verschiedene 
Alternativen) nicht gebildet werden können. Erst in gesamtgesellschaftlicher Perspektive wird 
dieser Widerspruch in Teilen aufgehoben. Zwar ist kaum jemand bereit das eigene Leben für 
einen anderen Nutzen herzugeben, jedoch die Gesellschaft als Ganzes nimmt Todesfälle hin. 
Dies kann beispielsweise an der Geschwindigkeitsbegrenzung im Straßenverkehr verdeutlicht 
werden. Sicherlich würde ein allgemeines Tempolimit von 30 km/h auf allen Typen von 
Straßen (auch auf Autobahnen) zu einem rapiden Sinken der Todesfälle führen. Die Gesell-
schaft ist jedoch bereit, für den Nutzen (Mobilität) die Kosten (Todesfälle, die sich in höheren 
Geschwindigkeitsbereichen ereignen) hinzunehmen. 

Die Risikoformel eignet sich nur in ebenfalls festzulegenden Grenzen für die Werte des Scha-
dens und die der Wahrscheinlichkeit.954 Hinsichtlich des Schadensausmaßes muss eine Ober-
grenze festgelegt sein. Dadurch wird das Schadensausmaß zur entscheidenden Variablen der 
Risikobeurteilung. „Die Schadensobergrenze möglicher Unfälle wurde als wichtiges, von syn-
thetisch ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten unabhängiges Risiko-Bewertungskriterium 
vorgeschlagen.“955 Das Schadensausmaß von qualitativ neuen Risiken darf weder durch sehr 
geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten oder durch Berücksichtigung des möglichen Nutzens 
„weggerechnet“ werden (s.u.). Diese Aussage auf qualitativ neue Risiken bezogen, es geht also 
um mögliche Schäden von einem bedeutenden Ausmaß, deren Folgen nicht reversibel sind. 

Betrachtet man Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit als Stellschrauben des Risi-
kos, so sollten vor dem Hintergrund der vorgetragenen Überlegungen, Risikominderungsstra-
tegien v.a. auf eine Reduzierung des Schadensausmaßes abzielen. „Darüber hinaus kann die 
psychische und soziale Tragweite von menschengemachten Katastrophen ein so schwerwie-
gendes Ausmaß annehmen, dass schon aus ethischen Gründen Katastrophenpotenziale nicht in 

                                                 
950 vgl. Banse 1996b, 38. 
951 Evers/ Nowotny 1987, 197f. 
952 Evers/ Nowotny 1987, 198. 
953 Marggraf/ Streb 1997. 
954 Auch ein Schadensereignis mit einem kleinen Schadensausmaß, das aber sehr häufig auftritt, wird als nicht 

akzeptabel angesehen. 
955 Kollert 1997, 40. 
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beliebiger Dimension erreicht werden dürfen. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Wahrschein-
lichkeit für die Katastrophe analytisch als extrem klein erweist.“956 Denn der traditionelle Um-
gang mit Risiken nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum ist nur gangbar, „wenn die Kosten 
eines Irrtums nicht zu hoch sind.“957 Es wurde auch vorgeschlagen, zur Reduzierung der teil-
weise schier unüberschaubaren Anzahl von möglichen Technikfolgen, die gravierendsten 
Technikfolgen zu fokussieren958, und was auch Auswirkungen für rechtliche Eingriffe be-
deute, weil viele u.U. grundrechtseinschränkende Sicherungsmaßnahmen überflüssig würden, 
wenn das Schadenspotenzial eines Techniksystems erheblich reduziert werde.959 Bei Techno-
logien mit einem sehr großen Schadenspotenzial muss der Staat nämlich eine weitreichende 
Abwehrstrategie fahren, die letztlich sogar zu undemokratischen Auswirkungen auf die 
gesamte Gesellschaft führen kann. 

2.2.1.4 Produkt 

Die Risikoformel soll verschiedene Risiken vergleichbar machen. Sie soll Risiken objektivie-
ren, mathematisch genau erfassen. Es muss im Einzelnen genau betrachtet werden, welche 
Aussagekraft die mit der Risikoformel errechneten Risikowerte besitzen. Abgesehen von zahl-
reichen Schwierigkeiten, die mit den einzelnen Variablen der Risikoformel verbunden sind, die 
bereits diskutiert wurden, weist auch das Produkt selbst verschiedene Probleme auf. 

2.2.1.4.1 Begrenzungen der Aussagekraft des Produktes der Formel 

Die schwierige Grenzziehung zwischen den noch als tolerabel angesehenen Risiken und den 
intolerablen kann nicht auf der Grundlage der Risikoformel erfolgen, denn ihre Ergebnisse 
sollen daran ja gerade verglichen werden. „Die Definition des Risikobegriffs enthält keine 
Anweisungen zur Beschränkung der Wertebereiche von Ereignisrate und potenzieller Scha-
denshöhe. (...) Es muss deshalb untersucht werden, ob es für die beiden Variablen (...) sinn-
volle Begrenzungen gibt.“960 Somit ist auch für das Produkt keine Grenze errechenbar (aller-
dings werden Vorschläge zur Orientierung einer Grenze am menschlichen Sterberisiko 
gemacht).961 Der Grenzverlauf ist nicht errechenbar. Die Abgrenzungsschwierigkeiten im 
ingenieurwissenschaftlichen Bereich spiegeln sich in den Abgrenzungsschwierigkeiten 
zwischen Risiko und Gefahr im juristischen Bereich wieder. Über diesen Mangel dürfen auch 
die Vielzahl von allgemeinen graphischen Darstellungen zur Trennung von Gefahr und Risiko 
nicht hinwegtäuschen. 

Ein schwerwiegender, oben schon angesprochener Kritikpunkt ist, dass das Produkt die Größe 
der Variablen verschleiert: Durch die Berechnung des Produktes aus Schadensausmaß und 
Wahrscheinlichkeiten kann sich für höchst unterschiedliche Zusammensetzungen der gleiche 
Erwartungswert ergeben. So wird nicht differenziert, ob einmal jährlich 10.000 Todesopfer bei 

                                                 
956 Kollert 1997, 43. 
957 Mrasek-Robor 1997, 197 mit Verweis auf Roßnagel. 
958 Roßnagel 1999, 867. 
959 Roßnagel 1993a, 17. 
960 Tittes, zitiert nach Banse 1996b, 39. 
961 vgl. ausführlich Kapitel 2.2.2. Risikovergleiche als Orientierungshilfe zur Beurteilung eines Risiko(pro-

dukt)wertes. 
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einer technischen Katastrophe zu beklagen sind, oder ob im gleichen Zeitraum 10.000 Unfälle 
mit jeweils einem Toten auftreten.962 „Grenzfälle des Schadensbegriffs sind dann sinnlos, 
wenn die Schadenshöhe H einerseits gegen Unendlich geht und die Wahrscheinlichkeit p gegen 
Null, oder H gegen 0 und p gegen 1 geht. In beiden Fällen geht das Risiko rein mathematisch 
gegen Null, was aber offenkundig unserer Risikowahrnehmung widerspricht.“963 Nach der 
traditionellen Risikoformel „müsste bei einem einzelnen Szenario ein Szenario mit geringer 
Wahrscheinlichkeit und großem Schaden einem mit hoher Wahrscheinlichkeit und 
geringfügigem Schaden gleichgesetzt werden – was offensichtlich ganz verschiedene Dinge 
sind.“964 Es wird so nicht zwischen Katastrophenzuständen und Bagatellereignissen unter-
schieden.965 Der Zusammenhang zwischen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe wird 
auch im juristischen Bereich thematisiert. Das Bundesverfassungsgericht hat in der 
sogenannten „Je-desto-Formel“ die Forderung entwickelt, wonach die Eintrittswahrscheinlich-
keit desto geringer sein sollte, je höher das Schadenspotenzial ist. Manche Fachleute hingegen 
wollen diesen ersten Extremfall der Risikoformel völlig ausschließen und zielen auf die 
alleinige Beachtung des Schadensausmaßes (bei existenziellen Großrisiken) ab: Somit sei das 
mit Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen verbundene Konzept nicht zur Bewertung seltener 
Großunfälle geeignet. „Bei Unfällen, die das Ausmaß einer kontinentalen Katastrophe 
annehmen – etwa ein schwerer Reaktorunfall in Mitteleuropa – und deren Folgewirkungen auf 
keinen Fall akzeptabel sind, hat das statistische Mittel keinen Sinn. Hier existiert kein 
statistischer Durchschnittszustand, es handelt sich um ein einzigartiges, singuläres Ereignis. 
Die Angabe einer Katastrophen-Eintrittswahrscheinlichkeit von 10-9 (1 zu 1 Milliarde) pro Jahr 
(Deutsche Risikostudien für den schwersten Reaktorunfall) liefert insofern keine 
Informationen, die zur Bewertung des Katastrophenrisikos dienen kann.“966 Ahlemeyer kommt 
zu dem vernichtenden Gesamturteil, dass die Berechenbarkeit von Risiken über 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß allenfalls eine professionelle Fiktion967 sei. 

2.2.1.4.2 Erweiterungen zum Produkt der Formel 

Ein Erweiterungsvorschlag bezieht sich genau auf das zuletzt angesprochene Problem des Be-
dürfnisses der unterschiedlichen Bewertung von äußerst seltenen Großschäden und sehr häufi-
gen Kleinschäden. Er besteht darin, ein „vorsorgeorientiertes Risiko“ zu bestimmen, indem die 
für den Notfall- und Katastrophenschutz anfallenden Vorsorgekosten dem Erwartungswert der 
Schadenssumme zugefügt werden, weil mit steigenden Schadensmöglichkeiten die Vorsorge-
aufwendungen überproportional steigen.968

Um negatives individuelles Risikoempfinden (Risikoaversion) vor allem bezüglich großer 
Schadensausmaße zu berücksichtigen, wird die Einführung eines Verstärkungsfaktors969 oder 

                                                 
962 vgl. Tittes, zitiert nach Banse, 1996b, 40; siehe unten. 
963 Kornwachs 1996a, 74; vgl. Kaplan, Garrick 1981, Nachdruck in 1993, 97. 
964 Kaplan, Garrick 1981, Nachdruck in 1993, 97. 
965 vgl. Blaß 1989, 209. 
966 Kollert 1997, 45. 
967 Ahlemeyer 1990, 196. 
968 vgl. Banse 1996b, 42. 
969 vgl. Kuhlmann 2001, 10. 
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(Risiko-)Aversionsfaktors vorgeschlagen, „weil die Risikoaversion ein psychologischer – 
gleichzeitig aber auch, wie die statistische Untermauerung zeigt, durchaus rational begründ-
barer – Tatbestand ist.“970 Erweiterungsvorschläge dieser Art bleiben allgemeiner als die 
zuerst genannten. Sie fordern zwar genau wie diese, die Berücksichtigung großer 
Schadensausmaße, zeigen jedoch nicht auf, woran sich entsprechende Faktoren orientierten 
sollen. 

Ein anderer Erweitungsvorschlag will das Problem nur über andere Darstellungsweisen lösen: 
Demnach sollen Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit, z.B. in Form von Tabellen 
oder über Kurven bzw. in Risikomatrizes, getrennt ausgewiesen werden. Hierbei stellt sich 
auch das Problem der unterschiedlichen Zeitabhängigkeit der möglichen Schäden. Dazu gibt es 
Überlegungen „das Risiko eines technischen Systems ‚als Funktion der möglichen Schadens-
ausmaße in Abhängigkeit von der Zeit und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit‘ darzustellen, wo-
bei als zeitabhängige Schadensausmaße reparable Schäden (z.B. Beinbruch, der heilt), Lang-
zeit-Schäden, Schäden, die erst nach einer Latenzzeit auftreten, sowie soziale Schäden erwähnt 
werden.“971 Diese positiv zu wertenden differenzierten Darstellungsformen entlasten jedoch 
nicht von der Frage, welche Risiken noch als akzeptabel anzusehen sind. Weitere Vorschläge 
beziehen sich auf eine Heranziehung des „kleinsten natürlichen Sterberisikos“ als Referenz-
größe,972 wobei unterschiedliche Verhältnisse dazu gefordert werden. 

2.2.1.4.3 Voraussetzungen zur Benutzung des Produktes der Risikoformel 

Die Voraussetzungen zur Benutzung des Produktes der Risikoformel, und somit der Risiko-
formel allgemein, sind aus den aufgeführten Kritikpunkten an den Variablen der Risikoformel 
abzuleiten. Die Voraussetzungen, unter denen die Formel weiterhin gute Hilfen geben kann, 
werden zum Abschluss973 diskutiert. 

2.2.2 Risikovergleiche als Orientierungshilfe zur Beurteilung eines Ri-
siko(produkt)wertes 

Es wurde bei der Betrachtung des Produkts der Risikoformel schon angesprochen, dass der 
errechnete Risikowert (auch „Risikoproduktwert“ genannt) letztlich noch nichts aussagt, wenn 
man ihn nicht mit einem Risikogrenzwert in Beziehung setzt. Da dieser Risikogrenzwert nicht 
einfach willkürlich gesetzt werden soll, behilft man sich mit Vergleichswerten (Risiko-
referenzkriterien), die entweder in einfacher oder zumeist in gewichteter Form aufgeführt wer-
den. Der Risikogrenzwert erlaubt die Einordnung eines Risikoproduktwertes in einen – vom 
Ersteller des Vergleichswertes – als positiv oder negativ974 gewerteten Raum. 

                                                 
970 Binswanger, zitiert nach Banse 1996b, 42. 
971 Banse 1996b, 42.  
972 siehe hierzu ausführlich Kapitel 2.2.2. Risikovergleiche als Orientierungshilfe zur Beurteilung eines Ri-

siko(produkt)wertes. 
973 siehe Kapitel 2.2.3 Zusammenfassende Überlegungen zum Wertcharakter der Risikowerte. 
974 Mit dieser Formulierung sollen alle Raumbezeichnungen in diesem Zusammenhang umfasst werden wie bei-

spielsweise „sicher/ unsicher“ oder „akzeptabel/ nicht akzeptabel“. Auf die Unterscheidungen dieser ver-
schiedenen Abgrenzungen wird weiter unten eingegangen. 
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Es lassen sich unterschiedliche Konzepte zur Heranziehung der Risikowerte als Risikoreferenz-
kriterien zur Bildung von Risikogrenzwerten für den Vergleich mit errechneten Risikopro-
duktwerten finden. Grob lassen sich dabei zwei Erhebungsarten975 von Risikowerten unter-
scheiden: die implizit und explizit erhobenen Risikowerte (üblich sind auch die Bezeichnungen 
„manifeste Präferenzen“/ „revealed preferences“/ „Methode der offenbarten Bewertung“ versus 
„ausgedrückte Präferenzen“/ „expressed preferences“/ „Methode der geäußerten Bewertung“). 

2.2.2.1 Vergleich mit implizit erhobenen „akzeptierten“ Risikowerten 

Die Risikowerte von zivilisatorischen und naturbedingten Risiken werden von einigen Autoren 
als implizit erhobene Risikoakzeptanzwerte verstanden. Zunächst wird auf diesen Ansatz näher 
eingegangen, um dann in einem Exkurs allgemein die Risikoakzeptanz zu untersuchen. Letzt-
lich wird auf den Vorschlag näher eingegangen, der das kleinste natürliche menschliche Ster-
berisiko als Vergleichswert für Risiken technischer Anlagen oder sogar ganzer Technologie 
heranziehen will und damit deren „Akzeptanz“ errechenbar festlegen will. 

2.2.2.1.1 Vergleiche mit zivilisatorischen und naturbedingten Risikowerten 

Chauncey Starr prägte nicht nur die ingenieurwissenschaftliche Betrachtung des möglichen 
Nutzens, sondern auch ingenieurwissenschaftliche Ansätze für Risikovergleiche.976 Starr ver-
gleicht das Risiko des Todes durch atomare Anlagen mit anderen Risiken, z.B. dem Risiko des 
Todes durch einen Stromschlag oder dem des Todes durch Naturkatastrophen. Sowohl die zi-
vilisatorischen Risiken (z.B. Verkehr, Elektrizität, Arbeit, Haushalt) als auch die naturbeding-
ten Risiken977 (z.B. Sturm, Hochwasser, Blitzschlag, Erdbeben)978 liegen dabei regelmäßig 
unter den Risikowerten atomtechnischer Anlagen, auf deren Berechnung er nicht eingeht.979 
Seine Hauptidee liegt vielmehr in der Bereitstellung eines Risikogrenzwertes als Vergleichs-
maßstab für die – auf welche Weise auch immer – errechneten Risiken technischer Anlagen. Er 
geht davon aus, dass die genannten natürlichen bzw. zivilisatorischen Risiken gesellschaftlich 
„implizit“ akzeptiert seien. Ihre Risikowerte werden von ihm also – einfach oder in zu ge-
wichtender Form – als Risikogrenzwert für die Akzeptanz der Risiken atomtechnischer Anla-
gen herangezogenen. Diese von Starr selbst als „empirischer Ansatz“ bezeichnete Betrach-
tungsweise beruht also auf dem Vergleich mit den Werten von Risiken, denen nach seiner 
Meinung „implizit ein intuitives gesellschaftliches Abwägen“ vorausgegangen seien. Wenn 
diese anderen zivilisatorischen und natürlichen Risiken von der Bevölkerung akzeptiert wür-

                                                 
975 Rowe unterscheidet noch als drittes davon „unausgesprochene Präferenzen/ implied preferences.“ Diese dritte 

Gruppe, nach der Gesetze das wiederspiegelt, was sich die Gesellschaft wünscht und was die gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erlauben, ist m.E. kein dritter Weg oder Kompromiss (als der er be-
zeichnet wird), weil er nicht darauf eingeht, wie der Gesetzgeber die Präferenzen festlegt. Auch er muss sich 
an irgendetwas orientieren und zu dieser Orientierung kommen wiederum nur die ersten beiden Präferenzar-
ten in Frage. 

976 Starr 1969, 1997. 
977 Rein naturbedingte Risiken existieren in der zivilisierten Welt immer weniger, da Naturgefahren durch zivili-

satorische Bedingungen (z.B. flussnahes Bauen) in ihren Auswirkungen beeinflusst werden (vgl. Greiving 
2002); siehe auch Kapitel 2.1.1.3 Schadensfälle in sozialwissenschaftlicher Betrachtung. 

978 vgl. Jansen 1990, 7. 
979 Solche Berechnungen haben spätere Aufsätze, die auf seinen Ansatz aufbauen, vorgenommen. 
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den, so sei die Ablehnung atomarer Anlagen mit erheblich geringeren Risikoproduktwerten un-
verständlich. Sozialwissenschaftler haben daraus das Prinzip der „pragmatischen Konsistenz“ 
(„the principle of pragmatic consistency“) abgeleitet: „It says that if you are prepared to accept 
one kind of risk then you must also be prepared to accept an other risk (in the same risk 
category) which is smaller or at most of equal magnitude (the benefit is initially equated as a 
ceteris-paribus condition). This principle demands that everyone should strive to be consistent 
in his mode of action. This applies both to the individual as well as, and above all, to society as 
quasi-player – the latter aspect bearing particularly significant consequences.“980 Grunwald 
vertritt die Auffassung, dass es sich bei dem von Gethmann schon seit längerem referierten 
Prinzip um „Umformulierungen des Kantischen kategorischen Imperativs“981 handele. So wer-
den Risiko-Risiko- und Risiko-Chance-Vergleiche982 zur Beantwortung der Akzeptabilität von 
Risiken herangezogen. Im Folgenden ein Auswahl von Tätigkeiten, die zu einem Todesrisiko 
von 10-6 führen:983

 

Tätigkeit Folge 

1,4 Zigaretten rauchen Krebs, Herzerkrankung 

1/2 L Wein trinken Leberzirrhose 

1 Std. in einer Kohlenmine Staublunge 

10 Meilen mit dem Fahrrad fahren Unfall 

6000 Meilen mit dem Flugzeug fliegen Krebs durch Höhenstrahlung 

2 Monate mit einem Raucher zusammen leben Krebs, Herzerkrankung 

150 Jahre im 20 Meilen-Umkreis eines KKW 
leben 

Krebs durch Strahlung 

Tabelle 6: Übersicht über ausgewählte Todesrisiken. 

Wie man aus der beispielhaft aufgeführten Tabelle entnehmen kann, schneiden Risiken tech-
nischer Anlagen (im Beispielfall eines Kernkraftwerkes (KKW)) im Vergleich sehr gut ab. In 
vielen ingenieurwissenschaftlichen Veröffentlichungen wird daher, wie bei Starr, Verwunder-
ung darüber geäußert, weshalb die Bevölkerung gegenüber den Risiken technischer Anlagen 
oftmals mit extremer Ablehnung reagiert, wo sie doch bereit ist, viel höhere Risiken – zumeist 
sogar freiwillig – einzugehen. 

                                                 
980 Gethmann 2001, 52. 
981 Grunwald 1999, 76 mit Verweis auf Gethmann. 
982 vgl. Grunwald 1999, 76. 
983 Tabelle angelehnt an Schmidt 1989, 55, der die Werte von Philipson übernommen hat. 
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2.2.2.1.2 Exkurs zur Risikoakzeptanzforschung 

Das Interesse der ingenieurwissenschaftlichen „Risikoforschung an den Phänomenen indivi-
dueller und gesellschaftlicher Risikoakzeptanz, das neben das wissenschaftliche Ziel getreten 
ist, objektive Risikomaße zu entwickeln,“984 kann als Auseinandersetzungen mit Technik, bei-
spielsweise bei konkreten technischen (Bau-)Projekten, angesehen werden. Die gleichen Er-
gebnisse von Risiko- bzw. Sicherheitsanalysen, die nach Meinung der Verfasser dieser Analy-
sen die Ungefährlichkeit bestimmter technischer Anlagen demonstrierten, wurden von der 
Öffentlichkeit als Beweis für deren Gefährlichkeit herangezogen. Die Verfasser ingenieur-
wissenschaftlicher Untersuchungen zeigen sich oftmals erstaunt über die Beurteilung von qua-
litativen wie quantitativen Risikoaussagen durch die Öffentlichkeit.985 Es gibt natürlich auch 
Auseinandersetzungen über das Entstehen von Zahlen, aber offensichtlich werden sogar glei-
che Zahlen höchst unterschiedlich eingeschätzt. Aufgrund dieser Überlegungen begannen sich 
auch die Ingenieurwissenschaften mit der Risikoakzeptanz der Bevölkerung auseinander zu 
setzen, wobei sie oftmals – zumeist in benennender Form – auf Ansätze der sozialwissen-
schaftlichen, insbesondere psychologischen Risikowahrnehmungs- und Risikoakzeptanzfor-
schung, zurückgreifen. Einige der wichtigsten Erkenntnisse dieser Forschungsrichtungen wer-
den daher in einem Exkurs skizziert. 

2.2.2.1.2.1 Risikowahrnehmung und Risikoakzeptanz 

Es ist zwischen Akzeptanz und Akzeptabilität von Risiken zu unterscheiden. Die bewusste und 
reflektierte Bereitschaft, Risiken anzunehmen, wird als „Akzeptanz“ bezeichnet. Unter „Ak-
zeptabilität“ versteht man die Annehmbarkeit von Risiken. Akzeptabilität hat damit normativen 
Charakter.986 Von der Akzeptanz abzugrenzen ist die Hinnahme von Risiken, da das damit be-
zeichnete resignative oder auch gleichgültige Hinnehmen des „Unvermeidlichen“ nicht als be-
wusster, reflektierter Akzeptanzakt aufgefasst werden kann. Somit muss zwischen Akzeptabi-
lität, Akzeptanz und Hinnahme differenziert werden. In vielen Veröffentlichungen wird die 
Hinnahme von Risiken verallgemeinernd unter Akzeptanz gefasst, so dass man von Risikoak-
zeptanz i.e.S. und i.w.S. sprechen kann. 

Risikoakzeptanz i.e.S., um die es im Folgenden geht, ist nur schwer von der Risikowahr-
nehmung987 zu trennen. Risikoakzeptanz und Risikowahrnehmung weisen Überschneidungen 
auf, da sie sich beide mit der Beurteilung von Risiken beschäftigen: Risikowahrnehmung, Risi-
kobeurteilung und Risikoakzeptanz gehen ineinander über.  

Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Ergebnisse zur 
Risikoakzeptanz und -wahrnehmung produziert haben: „Zweifellos jedoch kann man sagen, 
dass Befunde der empirischen Forschung zur Einschätzung und Beurteilung von Risiken zu 
erheblicher Erweiterung, Differenzierung und Präzisierung des Risiko-Konzepts geführt haben. 
Sie haben erwiesen, dass es ‚den‘ Risiko-Begriff nicht gibt. Schadenswahrscheinlichkeit, 
Schadensgröße, Katastrophenpotenzial, Freiwilligkeit, Kontrollierbarkeit, Bekanntheit, Zeit-

                                                 
984 Frederichs 1983, 121. 
985 vgl. Tschiedel 1995, 303. 
986 vgl. Böckle, zitiert nach Banse 1996b, 22. 
987 Auch der Begriff der Risikowahrnehmung wird vielfältig definiert. 
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verlauf der Konsequenzen, Verteilung der Konsequenzen, Nutzen usw. spielen alle eine Rolle 
für die Risiko-Beurteilung. Welche Rolle aber die einzelnen (quantitativen wie qualitativen) 
Aspekte spielen, das hängt erheblich von der spezifischen Art der thematisierten Risiko-
Quellen sowie von Wissen und Werten der befragten Personengruppen ab.“ Allerdings muss 
man auch über die Sinnhaftigkeit der Sammlung von vielen unterschiedlichen Faktoren (die 
v.a. aus der psychologischen Risikoforschung stammen und auch in vielen soziologischen 
Texten aufgegriffen werden) Rechenschaft ablegen: „So interessant die einzelnen Ergebnisse 
der psychologischen Risikoforschung auch sind, sie haben zur Folge, dass man sich immer 
weiter von einem einheitlichen Risikomaß entfernt – hin zu einer beliebig langen Liste vieler 
einzelner Faktoren.“988

Für die Tabelle wurden – dem Anspruch nach vollständig – alle Faktoren aus höchst unter-
schiedlichen Untersuchungen zur Risikowahrnehmung bzw. Risikoakzeptanz, in fünf Blöcken 
gruppiert, zusammengestellt. Einige der Faktoren widersprechen sich und für einige Faktoren 
haben Untersuchungen genau gegensätzliche Wirkungsweisen beschrieben. Die Risikowahr-
nehmungs- bzw. Risikoakzeptanzmechanismen beziehen sich auf mögliche „Über- oder Unter-
schätzungen“ von Risiken. Kritisch ist darauf hinzuweisen, dass niemand das objektive Risiko 
kennen kann und daher alle Aussagen zur Über- oder Unterschätzung letztlich objektivistisch 
sind. Auf die Erläuterung jeder einzelnen der 19 Risikowahrnehmungs- bzw. Risikoakzep-
tanzmechanismen wird hier verzichtet, wodurch einige der notwendig kurzen Mechanismusbe-
schreibungen in einem „Stichsatz“ unklar bleiben dürften. Zur Nachvollziehbarkeit sei auf die 
vielen Studien und Veröffentlichungen zur Risikowahrnehmungsforschung verwiesen, die sich 
damit im Einzelnen und sehr detailliert beschäftigen.989

                                                 
988 Bechmann/ Wolf 1993, 16. 
989 vgl. insbesondere die unterschiedlichen Beiträge in dem von der bayrischen Rückversicherung 1993 heraus-

gegebenen Sammelwerk „Risiko ist ein Konstrukt“; Böhm/ Henning 1997. 

 202 



 

 

 UNGEWOHNTE/ UNVERTRAUTE RISIKEN 

Bekanntheitsgrad  Dem Beurteiler unbekannte Risiken werden überschätzt. 

Gewöhnung/ Vertrautheit  Ungewohnte/ unvertraute Risiken werden überschätzt. 

Zukunftseintritt  Zeitnahe Risiken werden überschätzt. 

 QUALITATIV NEUE RISIKEN 

Schadens-Ereignis-Relation  Ein Unfall mit vielen Geschädigten wird kritischer bewertet. 

Kausalität  Kausal Erklärbares wird überschätzt. 

Sinnliche Wahrnehmbarkeit  Nicht sinnlich wahrnehmbare Risiken werden überschätzt. 

Reversibilität  Irreversible/ irreparable Risiken werden kritischer beurteilt. 

Wahrscheinlichkeit  Weniger wahrscheinliche Risiken werden überbewertet. 

 KONTROLLASPEKTE 

Freiwilligkeit  Unfreiwillig eingegangene Risiken werden überschätzt. 

Kontroll-/ Steuerungsmöglichkeit  Weniger kontrollierbare/ steuerbare Risiken werden überschätzt. 

Handlungsakteur  Risiken, die durch das Handeln anderer bedingt sind, werden überschätzt. 

Risikoentzugsmöglichkeit  Risiken, denen man sich nicht entziehen kann, werden überschätzt. 

 ABHÄNGIGKEIT VON DER SACHE 

Alternativenbestand  Wenn andere Lösungen bestehen, so werden die Risiken überschätzt. 

Risikoquellenart  Künstliche Risikoquellen werden als gefährlicher angesehen. 

Schutzmaßnahmen  Schutzmaßnahmen senken nicht unbedingt die Risikoeinschätzung. 

 EINFLÜSSE DES RISIKOBEURTEILERS 

Persönlicher Bezug  Risikoquellen, die keinen persönlichen Bezug haben, werden überschätzt. 

Experten-/ Laienstatus  Laien überschätzen Risiken – contra Experten unterschätzen Risiken. 

Schadensverteilung  Personell/ geographisch ungleich verteilte Schäden werden überschätzt. 

Nutzenverteilung  Wenn der Nutzen ungleich verteilt ist, werden Risiken kritischer bewertet. 

Tabelle 7: Übersicht über vermeintliche tendenzielle Fehleinschätzungen von Risiken. 
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Die dargestellten Risikowahrnehmungsmechanismen können als Erklärung dafür herangezogen 
werden, warum Risikoberechnungen nicht die Grundlage für Risikoakzeptanz der Bevölkerung 
sind. Der mehr oder weniger direkte Risiko-Objektivismus, der hinter der Behauptung dieser 
Mechanismen steckt, führt wieder zu einem zentralen Aspekt des Risiko-Problems zurück, 
nämlich, ob technische Risiken überhaupt objektiv beschrieben werden können. 

Es zeigt sich hier die Unterscheidung: „Die Wissenschaft ‚stellt Risiken fest‘, und die Bevöl-
kerung ‚nimmt Risiken wahr‘.“990 Demnach unterschiede sich die Bevölkerung von den Ex-
perten (siehe unten) nur durch geringeres Wissen. „Proteste, Ängste, Kritik, Widerstände in der 
Öffentlichkeit sind ein reines Informationsproblem. Wenn die Leute nur wüssten, was Techni-
ker wissen und wie sie denken, wären sie beruhigt – oder sind eben hoffnungslos irrational.“991 
Aber die Unterscheidung zwischen (rationaler) wissenschaftlicher Risikofeststellung und (ir-
rationaler) Risikowahrnehmung stellt die Rolle von wissenschaftlicher und sozialer Rationalität 
in der Entstehung eines zivilisatorischen Risikobewusstseins auf den Kopf, weil viele Risiken 
gerade nicht durch die Wissenschaft und sogar gegen deren Widerstand aufgedeckt worden 
sind.992 Die wissenschaftliche Risikofeststellung ist zwar von ihrem Anspruch her deskriptiv 
aber von Normen durchzogen, wie beispielhaft an den Variablen der Risikoformel gezeigt 
werden konnte. 

Es stellt sich die Frage, ob die beschriebenen Mechanismen wirklich nur als „Risikofehlein-
schätzungsmechanismen“ zu sehen sind, oder ob hinter manchen der vermeintlichen Fehlwahr-
nehmungen und der darauf beruhenden Akzeptanz nicht ein erweitertes Rationalitätsverständ-
nis zum Vorschein kommt. Die Risikowahrnehmungs- und Risikoakzeptanzmechanismen 
beziehen sich größtenteils, zumindest implizit, auf den (fehlgeleiteten) Risikoumgang der Be-
völkerung (von Laien). Die Risikowahrnehmung speziell von Ingenieuren war bisher kaum 
Gegenstand von Risikowahrnehmungsstudien. Die Gruppe der in der Anlagengenese tätigen 
Ingenieure wurde hinsichtlich ihrer Risikowahrnehmung bisher nicht untersucht. Einige Unter-
suchungszuschnitte der Risikowahrnehmung, -beurteilung und -akzeptanz spezieller Gruppen 
können jedoch auch auf Ingenieurpraktiker übertragen werden. 

2.2.2.1.2.2 Klassifizierungen von Risikogruppen 

Es gibt unterschiedliche Klassifizierungen von Risikogruppen, wobei die Aufteilungen 
zwischen Entscheidern/ Betroffenen und zwischen Experten/ Laien am prominentesten sind. 
Beide Aufteilungen weisen Parallelen auf, dürfen jedoch keinesfalls vollständig parallelisiert 
werden. Denn die Gruppe der Entscheider und die der Experten fallen nicht unbedingt zu-
sammen, weil es natürlich in Risikofragen auch Experten gibt, die rein gar nichts zu entschei-
den haben. Außerdem gibt es in Ausnahmefällen sehr wohl Betroffene, die keine Laien sind 
bzw. öfter dürfte es vorkommen, dass Laien, gerade aufgrund ihrer Betroffenheit, durch Fort-
bildung zu Experten werden. 

„Es liegen nur wenige Arbeiten vor, in denen die kognitiven und evaluativen Unterschiede in 
der Risiko-Wahrnehmung in Abhängigkeit von Art der Risiko-Quelle und Merkmalen der Ur-
teilergruppen theoretisch in einem Zusammenhang gebracht und methodisch umfassend unter-

                                                 
990 Beck 1993a, 305. 
991 Beck 1993a, 305. 
992 vgl. Beck 1993a, 306. 
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sucht worden sind.“993 Dieses generelle Defizit betrifft natürlich auch die Gruppe der Ingen-
ieure im Allgemeinen und natürlich noch viel stärker, die Gruppe der in der Anlagengenese 
tätigen Ingenieure im Speziellen. Ingenieure werden in den Ausführungen zu beiden Unter-
scheidungen kaum direkt angesprochen. Naturgemäß neigt man dazu, sie den Entscheidern 
bzw. den Experten zuzuordnen. Allerdings gelten solche Zuordnungen nur tendenziell und 
müssen fallabhängig überprüft werden. Die folgenden Aussagen müssen also unter dem Vor-
behalt gelesen werden, dass sie nicht auf der expliziten Untersuchung von Ingenieuren ba-
sieren. 

2.2.2.1.2.2.1 Entscheider und Betroffene – Risiken und Gefahren 

In vielen sozialwissenschaftlichen994 Veröffentlichungen wird zwischen Entscheidern und Be-
troffenen parallel zu dem Verständnis von Risiko und Gefahr differenziert. Vor allem in sys-
temtheoretisch orientierten Zugängen995 wird das Begriffspaar „Gefahr-Risiko“ hervorgeho-
ben,996 indem es als Hauptanalyseraster für die gesellschaftliche Risikothematik herangezogen 
wird. Risiko wird als ein Entscheidungsproblem und – eng damit verknüpft – als Zurechnungs-
problem charakterisiert. 

Risiken werden in der Luhmannschen Sichtweise als Resultat des Entscheidens unter Unge-
wissheit aufgefasst. Ist jemand einer Ungewissheit ausgesetzt, die er nicht seinem eigenen 
Handeln und Entscheiden zurechnet bzw.997 die nicht seinem eigenen Handeln und Ent-
scheiden zugerechnet werden kann, so spricht man von Gefahren für diese Person. Mit der 
Luhmannschen Abgrenzung werden Risiko und Entscheidung in einen engen Zusammenhang 
gebracht. „Von Risiko spricht man nur, wenn eine Entscheidung ausgemacht werden kann, 
ohne die es nicht zu dem Schaden kommen könnte.“998

Gemeinsam ist der Gefahr und dem Risiko, dass sie sich auf potenzielle Schäden beziehen, 
deren Verwirklichung ungewiss ist, wobei bei Gefahren der Schadenseintritt der Umwelt zuge-
rechnet wird, bei Risiken dieser als Folge des eigenen Handelns aufgefasst wird.999 Beispiels-
weise stellt ein Gewitter eine Gefahr dar. Wenn Ingenieure beim Bauen einer technischen An-

                                                 
993 Jungermann/ Slovic 1997, 186. 
994 Von Entscheidungen wird auch in anderen theoretischen und fachlichen Zusammenhängen mit Risikobezug 

gesprochen: „Die enge Verbindung zwischen dem Begriff des Risikos und der Entscheidungsfindung wird 
durch die umfassende Literatur zum Thema Risiko im Bereich des Management und der Psychologie doku-
mentiert.“ Nowotny 1997, 299. So wird regelmäßig auf Knight 1921 verwiesen, der Risiko als Entscheidun-
gen bzw. Handeln unter Unsicherheit auffasst. 

995 vgl. Luhmann 1990; Japp 2000, Tacke 2000, Krohn/ Krücken 1993. 
996 Auch andere Autoren, die sich im Allgemeinen weniger auf systemtheoretische Hintergründe berufen, greifen 

bei der Charakterisierung des Risikobegriffs auf die Luhmannsche Unterscheidung zurück. Dabei werden je-
doch oftmals andere Zusammenhänge der Beschreibung herangezogen. 

997 Die Eigenzurechnung, also die Zurechnung von Folgen auf eigenes Handeln/ Entscheiden, kann sowohl durch 
eine Person selbst, als auch durch andere, außenstehende, Personen geschehen. Diese Unterscheidung und die 
sich aus ihr ergebenden Implikationen werden in der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung bisher jedoch 
vernachlässigt. 

998 Luhmann 1991, 25. 
999 vgl. Luhmann, zitiert nach Bechmann/ Wolf 1993, 8. 
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lage die Blitzableitung im Anlagengebäude konstruieren, so entscheiden sie, nachdem sie 
zuvor generative Leistungen erbracht haben, über Risiken. Wenn eine Besuchergruppe diese 
Anlage besichtigt, so stellt der mögliche Blitzeinschlag für sie eine Gefahr zweiter Ordnung 
dar. Treffen die Teilnehmer dieser Besuchergruppe jedoch die Entscheidung, diese Anlage zu 
besuchen, auch vor dem Hintergrund, dass es möglicherweise während ihres Besuchs zu einem 
Gewitter mit Blitzeinschlag kommen könnte und sogar noch in Erwägung der getroffenen 
Schutzmaßnahmen, so handelt es sich für sie um ein Risiko zweiter Ordnung. Sie entscheiden 
in diesem Fall, ob sie einer zuvor getroffenen Risikoentscheidung vertrauen (sofern sie das 
potenzielle „Schadensereignis Blitzeinschlag“ überhaupt realisieren). Eine solche Möglichkeit 
zu Entscheidungen zweiter Ordnung ist jedoch bei den meisten möglichen negativen Folgen 
technischer Anlagen nicht gegeben, da man sich ihnen zumeist schwer entziehen kann. Inso-
fern Entscheidungen über Technik von bestimmten Akteuren der Technikgenese getroffen 
werden, ist der Großteil der Bevölkerung heutzutage Gefahren (zweiter Ordnung) ausgesetzt. 
In der Perspektive der Bevölkerung müsste somit von „Gefahrengesellschaft“ anstelle von „Ri-
sikogesellschaft“ gesprochen werden. 

Die Unterscheidung ist jedoch nicht genereller Art, sondern vom betrachteten Gegenstand ab-
hängig: „Wer individuell als Opfer (Betroffener) erscheint, ist kollektiv gesehen Täter (Ent-
scheider) – oder wer einmal Entscheidungen trifft, kann in einem anderen Fall Betroffener 
sein.“1000

Der Erkenntnisgewinn von Luhmanns Argumentation liegt in der Identifikation von zwei 
Gruppen, die einen unterschiedlichen Risikobezug aufweisen. Allerdings werden weitere Risi-
kogruppen, die nicht von diesem Kriterium abhängig sind, nicht erfasst. Die Luhmannsche 
Unterscheidung ist zwar hilfreich, kann jedoch m.E. nicht als allumfassendes Erklärungswerk-
zeug für die gesamte Risikothematik fungieren. Nur ein eingegrenzter Teilbereich der Risiko-
problematik und des Risikobegriffs lässt sich m.E. über die Unterscheidung von Risiko und 
Gefahr einfangen. Dies zeigt sich auch an der Identifikation von Risikogruppen: Andere An-
sätze differenzieren weitere Risikogruppen. So unterscheidet Seiler vier Risikogruppen: Be-
lastete, Profitierende, Kostenträger, Entscheidungsträger 

„- die vom Risiko Belasteten, 

- die von der riskanten Tätigkeit (direkt oder indirekt) Profitierenden, 

- diejenigen, die die Kosten oder sonstigen negativen Konsequenzen einer Risikominderung zu 
tragen haben (die nicht notwendigerweise identisch sind mit den von Risiko Profitierenden),  

- die Entscheidungsträger.“1001

Die Unterteilung der Gruppe der Betroffenen in Belastete, Profitierende, Kostenträger, die den 
Entscheidern gegenüber stehen, hat den Vorteil, bei Risikoproblemen Akzeptanzprobleme dif-
ferenzierter betrachten zu können. Natürlich sind die Unterteilungen nicht unbedingt trenn-
scharf. Wer beispielsweise vom Risiko belastet wird, kann auch gleichzeitig von ihm profi-
tieren. 

                                                 
1000 Bechmann/ Wolf 1993, 5. 
1001 Seiler 1996, 153. 
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Überschneidungen bzw. Übereinstimmungen von Risikogruppen werden positiv beurteilt, denn 
gerade die Entkoppelung der Akteure in die vier Gruppen trägt erheblich zu gesellschaftlichen 
Risikokontroversen bei.1002 „Ideal ist ein Zustand, in welchem alle vier Rollen identisch 
sind.“1003 Dies ist gerade für Abwägungen von Kosten und Nutzen eine wichtige Voraus-
setzung: „Risiko-Nutzen-Abwägungen setzen voraus, dass zumindest grundsätzliche und po-
tenzielle Identität besteht zwischen Profitierenden und Belasteten.“1004 Es darf also insbeson-
dere in rechtlicher Hinsicht nicht nur eine rein quantitative gesamthafte Kosten-Nutzen- bzw. 
Risiko-Nutzen-Abwägung vorgenommen werden, „sondern es muss auch die Verteilung 
zwischen den verschiedenen Beteiligten betrachtet werden.“1005 Auch hier ist wieder darauf 
hinzuweisen, dass schon die gerechte Verteilung der möglichen Schäden schwierig ist. Die zu-
sätzliche Beachtung der Verteilung der möglichen Nutzen verschärft das Problem. Trotzdem 
soll hier schon darauf hingewiesen werden, dass Risikoprobleme nicht nur als Verteilungs-
probleme angesehen werden dürfen. 

2.2.2.1.2.2.2 Experten und Laien 

Da Entscheidungen von Experten getroffen oder beeinflusst werden, rücken diese Experten 
bzw. die Experten-Laien-Problematik näher ins Blickfeld. Die zweite prominente Unterschei-
dung von Risikogruppen, die zwischen Experten und Laien, ist genauso wie die erste mit einem 
Definitionsstreit verbunden. Es wird in der Sozialwissenschaft eine harte Auseinandersetzung 
um „die“ Rolle „der“ Experten geführt, wobei das Expertenverständnis stark variiert. Experten 
beschäftigen sich aus wissenschaftlicher Perspektive analytisch mit praxisbezogenen Problem-
en. Es versteht sich fast von selbst, dass Experten traditionell eine größere Kompetenz zur Lö-
sung von Problemen zugesprochen wird.  

 

Experten Laien 

Enge wissenschaftliche Problemdefinition Umfassende Problemdefinition 

Komplexes wissenschaftliche Modell Simples wissenschaftliches Modell 

„Naives“ soziales Modell Komplexes soziales Modell 

Hohe Differenziertheit wissenschaftlicher 
Aussagen 

Geringe Präzision technischer Aussagen 

Kosten-Nutzen-Perspektive Vielfalt an Perspektiven 

Tabelle 8: Vergleich von Experten und Laien, angelehnt an Peters.1006

                                                 
1002 vgl. Bonß 1996, 178. 
1003 Seiler 1996, 153. 
1004 Seiler 1996, 152. 
1005 Seiler 1996, 152 – Hervorhebung im Original. 
1006 Peters, zitiert nach Götsch 1994, 59. 
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Vor allem angesichts der Umweltkrise werden jedoch Defizite wissenschaftlicher Expertise 
beklagt, die beispielsweise erkennbar sind an entgegengesetzten Expertenaussagen1007 und 
insgesamt zu einer Revision und Differenzierung von Experten-Laien-Vorstellungen Anlass 
gegeben haben. Nach dem von Peters vertretenen Ansatz liegt eine Stärke der Laien in einer 
ganzheitlicheren Risikobetrachtung (z.B. mit umfassender Problemdefinition, die soziale Be-
dingungen stärker würdigt) während die Stärken der Experten gerade in der partikularen 
Spezialisierung liegen. Die Stärken der einen Gruppe beschreiben die Schwächen der jeweils 
anderen Gruppe. Allerdings ist zu Fragen, ob ein solches Modell nicht zu einfach ist, denn 
grundsätzlich können Experten als „normale“ Mitglieder der Gesellschaft auch eine 
Laienperspektive einnehmen, die sie dann durch ihre Expertenperspektive ergänzen. Ein 
derartiger Perspektivenwechsel ist den Laien in der Regel nicht möglich, da sie zum 
Einnehmen der Expertenperspektive eine entsprechende Ausbildung durchlaufen und 
Erfahrungen in der professionellen Praxis sammeln müssten. Es ist Laien aber durchaus 
möglich, auch in kürzerer Zeit Fachwissen zu erwerben und sich somit der Perspektive der 
Experten anzunähern. Die Gruppen/ Organisationen, die im Zuge der neuen sozialen 
Bewegungen entstanden sind, seien oftmals gut organisiert,1008 was Auswirkungen auf ihr 
Selbstvertrauen und Auftreten habe: „Zum einen fühlen sich Betroffene heute ganz 
grundsätzlich kompetenter als früher mitzureden, zu analysieren und zu beurteilen. Und zum 
anderen muss auch die Bewertung bloßer Nebenfolgen einer Technologie auf ‚Wertmaßstäbe‘ 
zurückgreifen, die die Wissenschaft den gesellschaftlichen Diskursen zu entnehmen hat.“1009 
Es bleibt festzuhalten, dass die Polarisierung zwischen Experten und Laien durch die 
beschriebenen Mechanismen zunehmend an Gewicht verliert, dass sich die Perspektiven all-
mählich angleichen. 

Die gegenübergestellten, grundsätzlich unterschiedlichen, Herangehensweisen von Laien und 
Experten1010 können als einander befruchtend aufgefasst werden. Die Kombination der 
Stärken der Laien- und der Expertenperspektive ist logisch denkbar. In diesem Sinn würde die 
Risikowahrnehmung geprägt werden durch 1) eine umfassende Problemdefinition, 2) ein 
komplexes wissenschaftliches Modell, 3) ein komplexes soziales Modell, 4) eine hohe 
Differenziertheit wissenschaftlicher Aussagen und 5) eine Vielfalt an Perspektiven. Die 
Gesamtkomplexität der Betrachtung steigert sich dadurch erheblich.  

Die bisher beschriebenen Konsequenzen aus den Mechanismen beschreiben eine mögliche 
Anwendung. Darüber hinaus gibt es schon tatsächliche Konsequenzen aus Überlegungen zur 
Risikowahrnehmung und Risikoakzeptanz, wie die Idee des – wie auch immer gestalteten – 
Risikovergleichs. Es wurde bereits angesprochen, dass Ingenieure Verwunderung über die 
Ablehnung von Techniken, z.B. durch die Bevölkerung, empfinden, die sich auf von ihnen 
durchgeführte Untersuchungen beziehen. Ein Teil der Ingenieure geht davon aus, dass Risiko-
analysen1011 von der Bevölkerung nicht richtig verstanden würden. Daher habe man nach Ver-
einfachungsstrategien gesucht: „Es wird die Auffassung vertreten, dass die Bevölkerung nicht 

                                                 
1007 vgl. van den Daele 1996. 
1008 zum Zusammenhang zwischen Risikobeurteilung und neuen sozialen Bewegungen siehe Japp 1997, 375f. 

und Krohn/ Krücken 1993, 29f. 
1009 Evers 1997, 364. 
1010 siehe Tabelle 2.2.2.1.2.2.2 Experten und Laien. 
1011 vgl. Fagnani 1983, 153. 
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verängstigt werden sollte; die Bevölkerung wird als unreif und unfähig angesehen, das Wesen 
solcher komplizierten, emotional belasteten technischen Probleme richtig zu verstehen. Diese 
allgemeine Haltung führt dazu, dass die öffentliche Diskussion zum größten Teil auf beruhi-
gende, besänftigende vereinfachte Informationen beschränkt wird.“1012 Hierbei wird von In-
genieuren insbesondere auf vergleichende Untersuchungen gesetzt, in denen das Katastrophen-
potenzial nicht angesprochen wird.1013 „Eine Reihe von Anzeichen aus Untersuchungen zu 
Einstellungen der Bevölkerung deuten darauf hin, dass die Diskussion der Energiefrage und 
der gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien in der Bevölkerung weitgehend auf 
Gleichgültigkeit stößt, sobald die Faszination der Möglichkeit einer ‚Katastrophe’ nachge-
lassen hat.“1014 Deshalb zogen manche Ingenieure daraus die Schlussfolgerung, dass man zur 
Akzeptanzsteigerung1015 auf die Darstellung der möglichen Katastrophen verzichten solle. Der 
Verzicht auf die Darstellung, insbesondere der größeren Schadensereignisse, wird jedoch auch 
von einigen Ingenieuren kritisiert, weil so nicht genügend Vorsorgemaßnahmen getroffen wer-
den könnten. Das Verschweigen von manchen Schadensereignissen mit der politischen Inten-
tion zur Akzeptanzsteigerung führt also faktisch zu einem geringeren Sicherheitsniveau. 

2.2.2.1.2.3 Ein ingenieurwissenschaftlicher Vorschlag zur Risikoakzeptanzsteigerung 
durch raumbezogen gerechtere Risikoverteilung 

Von ingenieurwissenschaftlicher Seite wurde ein weiterer Vorschlag zur Akzeptanzsteigerung 
unterbreitet. Die Idee, Risiken besser räumlich zu verteilen, wurde sogar aus dem Grundgesetz 
abgeleitet: „Von erheblicher Bedeutung ist nach Art. 3 Abs. 1 des Deutschen Grundgesetzes 
der Anspruch auf gleichmäßige Verteilung der Risiko-Last auf die Bürger. Die beiden Grund-
rechte – Minimierung des Risikos und seine gleiche Verteilung zu erreichen – , sind eine wich-
tige Voraussetzung zur Gewinnung von mehr Technikakzeptanz.“1016 Eine Voraussetzung 
hierfür ist die flächendeckende Erfassung von Risiken mithilfe eines „Risikokatasters“: „Der 
Kataster muss durch ein geographisches Informationssystem vervollständigt werden, in dem 
auch die Umweltgüter wie Grundwasser, land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen usw. 
sichtbar ausgewiesen werden. Auf dem Risikokataster sind die Katastrophenpotenziale der 
technischen Objekte deutlich herauszustellen, und zwar unabhängig von Wahrscheinlichkeits-
betrachtungen.“1017 In ähnlicher Weise forderten schon 1993 Beroggi und Kröger ein 
Risikoinformationssystem: „Die dynamische Inventarisierung und die graphische Darstellung 
der gefährdeten Objekte wird mit geographischen Informationssystemen (GIS) bewerkstelligt. 
Dank der offenen Architektur vieler GIS können relativ einfach weitere Berechnungsmodule 
(z.B. Schadstoffausbreitung) oder Datenbanken integriert werden, wodurch das GIS dann als 
Risikoinformationssystem (RIS) bezeichnet werden kann.“1018 Neben der Unterstützung der 
Umsetzung durch Computerprogramme wird auch über die organisatorischen Rahmenbedin-

                                                 
1012 Fagnani 1983, 153. 
1013 vgl. Fagnani 1983, 154 – Hervorhebung im Original. 
1014 Fagnani 1983, 155. 
1015 zur Akzeptanzsteigerung durch Risikoforschung siehe Kapitel 3.1.1.1.1 Sozialwissenschaftliche Risikofor-

schung. 
1016 Kuhlmann 2000, 7. 
1017 Kuhlmann 2000, 177. 
1018 Beroggi/ Kröger 1993, 881. 
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gungen nachgedacht. Kuhlmann fordert: „Die Erstellung der Risikokataster ist die Aufgabe 
staatlicher Fachbehörden und sie erfolgt für ausgewiesene Belastungsgebiete mit hoher 
Industriekonzentration. Weil oft verschiedene Behörden mit Risikofragen befasst sind, sollte 
eine Koordinierungsinstanz bestehend aus allen beteiligten Behörden eingerichtet werden. Das 
gilt sowohl für die Aufstellung der Kataster wie für deren Fortschreibung.“1019 Greiving, der 
sich in seiner Habilitationsschrift ausführlich mit der Verbindung von Risikobewältigung und 
Raumplanung auseinander setzt und das Leitbild einer „katastrophenresistenten Gesell-
schaft“1020 postuliert, formuliert sogar einen konkreten möglichen Gesetzestext: In das 
Raumordnungsgesetz (ROG) „Die Katastrophenresistenz der Gesellschaft ist zu erhalten und 
zu steigern.“ Die Katastrophenresistenz werde somit zu einem eigenen Grundsatz der 
Raumplanung, der in § 2 Abs. 2 ROG einzufügen sei und so lauten könnte: „Der Gesamtraum 
der Bundesrepublik Deutschland ist so zu entwickeln, dass natürliche und anthropogene 
Systeme in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Katastrophen gestärkt werden. Dabei haben 
bestimmte Teilräume entsprechend ihrer Eignung besondere Aufgaben für die Katas-
trophenvorbeugung zu übernehmen.“1021 Er schlägt Raumtypen zum Erhalt bzw. zur Steiger-
ung der Katastrophenresistenz vor: Risikovorranggebiete, Risikovorbehaltsgebiete, Risikoeig-
nungsräume.1022 Kuhlmann und Greiving sind Beispiele für Ingenieure, die zum einen auch 
humanwissenschaftliche Konzepte, bei Greiving in einem wirklich beachtenswerten Ausmaß, 
in ihre Argumentationen einbeziehen und die den gesellschaftlichen Umgang mit Risiken sogar 
durch eigene rechtliche Vorschläge anregen! Inhaltlich ist die Idee einer gleichmäßigen 
Verteilung von technischen Risiken gut nachzuvollziehen: „Im Sinne der Gleichbehandlung 
muss die staatliche Raumplanung darum bemüht sein, die Risiken durch technische Objekte 
möglichst gleichmäßig zu verteilen und sie so gering wie möglich zu halten.“1023 Der Gedanke 
ist noch weiter ausbaufähig. So wäre m.E. vor dem Beginn der Verteilung von Risiken 
zunächst einmal zu klären, welche nicht geschützten Räume als „Normalräume“ zur Verfügung 
stehen. Besondere Schutzräume, wie etwa Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, 
Wasserschutzgebiete, Flora-Fauna-Habit, sind ohnehin nur in ihrer jeweils spezifischen 
eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit zu betrachten. Wenn dann technische Risiken zwischen 
den „Normalräumen“ verteilt werden sollen, so ist natürlich noch das schwierige 
Umsetzungsproblem zu behandeln, dass die vorwiegend privaten Anlagenbetreiber wahr-
scheinlich nur bedingt in ihren Standortentscheidungen beeinflusst werden können. Aber der 
Versuch einer Steuerung von Standorten mit technischen Risiken kann davon unbeschadet un-
ternommen werden. Außerdem könnte man daran denken, mit Hilfe der Wirtschaftsförderung 
die Ansiedlung in den gewünschten Gebieten finanziell zu fördern. Allerdings ist grundsätzlich 
zu beachten, dass durch die weiträumige Verteilung von Risiken auch das alte „Verdünnungs-
prinzip“, nach welchem nicht die Schadstoffe entfernt werden, sondern einfach durch Zugabe 
von genügend unverschmutzten Umweltmedien die Konzentration so gesenkt wird, dass sie 
unter den gesetzlichen Grenzwerten liegt, in gewandelter Form erneuert werden könnte. 

In die gleiche Richtung geht der Vorschlag, nach der Festlegung der maximal zulässigen 
Schadstoffbelastung einer Region Zertifikate für Umweltbelastungen über den freien Markt zu 

                                                 
1019 Kuhlmann 2000, 118. 
1020 Greiving 2002, 265. 
1021 Greiving 2002, 273. 
1022 vgl. Greiving 2002, 275. 
1023 Kuhlmann 2000, 116. 
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verkaufen.1024 Das Zertifikatskonzept wird in Deutschland viel diskutiert, es weist aber noch 
erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten, beispielsweise die schon beschriebenen Monetarisier-
ungsschwierigkeiten bei Berechnung der maximal zulässigen Schadstoffbelastung, auf. 

2.2.2.1.3 Vergleich mit dem kleinsten natürlichen menschlichen Sterberisiko als Ri-
sikokriterium 

Schon seit über zwei Jahrzehnten schlägt der Vorreiter der Sicherheitswissenschaft, Prof. Dr. 
Albert Kuhlmann,1025 vor, das natürliche Sterberisiko1026 als Risikoreferenzkriterium für zu 
akzeptierende technischen Risiken heranzuziehen. Im Rahmen des von ihm und Prof. Dr. 
Jürgen Althoff durchgeführten Weltkongresses zur Sicherheit moderner technischer Systeme 
wurde seine Forderung in der „Saarbrücker Erklärung zur technischen Sicherheit“ am 
14.09.2001 verabschiedet: „Mittelfristig ist für den Risiko-Begriff eine umfassende 
systembezogene Definition anzustreben, die in möglichst vielen Kulturen Anerkennung findet. 
Zu fordern ist, dass das Risiko eines neu zu errichtenden technischen Systems nicht höher sein 
darf als das individuelle natürliche Sterberisiko des Menschen.“1027

Ein derartiger Ansatz ist jedoch nicht unproblematisch. Schon vor über zwanzig Jahren wurde 
Kuhlmanns Idee, technische Risiken mit dem Risiko eines natürlichen Todes zu vergleichen, 
kritisiert: „Dieser Satz ist zunächst völlig sinnlos, denn das Risiko, eines natürlichen Todes zu 
sterben, ereilt irgendwann einmal jeden Menschen.“1028 (Es ist im Gegenteil – wie das Sprich-
wort sagt – der Tod das einzig Sichere an diesem Leben.) Allerdings ist der allgemeine Aus-
druck „individuelles natürliches Sterberisiko“ nur unglücklich gewählt. Gemeint ist das 
kleinste natürliche menschliche Sterberisiko für eine bestimmte Altersgruppe. Wie hoch dies 
liegt und um welche Altersgruppe es sich handelt, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. 
So spricht Kuhlmann1029 selbst davon, dass es in der Gruppe der 5 bis 12jährigen zu finden sei 
und bei 2·10-4 liege, Geysen1030 hingegen nennt die Gruppe der 15 bis 25jährigen und sieht es 
ebenfalls bei 2·10-4. Während Bubb1031 die 5 bis 15jährigen anführt, deren Wert er mit 21,9·10-

4 angibt. Die verschiedenen Angaben sind sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass die nach 
Altersgruppen erfasste Letalität vom Bezugsrahmen der Aussage abhängig ist. So ist die 
Letalität der Deutschen sicherlich unterschiedlich zu der der Inder und damit auch das kleinste 
natürliche Sterberisiko, das in einer Altersgruppe dieser Populationen zu finden ist. Hieran 
zeigt sich schon das Problem, dass die Sterblichkeit variiert, je nachdem, welcher Be-
trachtungsraum gewählt wird. Beispielsweise bei globaler Betrachtung wären die Vergleichs-
werte höher, obwohl die zu konstruierenden Anlagen, deren Risiken daran gemessen werden, 
größtenteils in den Industrienationen angesiedelt sein dürften. Andererseits ergäbe sich die Un-

                                                 
1024 vgl. Braun 1997, 251f. 
1025 zur Stellung von Kuhlmann und Althoff in der Sicherheitswissenschaft siehe Kapitel 3.1.1.1.2 Ingenieur-

wissenschaftliche Risikoforschung. 
1026 In der Literatur wird teilweise auch vom „Todesfallrisiko“ gesprochen (vgl. Fritsche 1986, 83). 
1027 Kuhlmann/ Althoff 2001, Saarbrücker Erklärung Punkt 5. 
1028 Fölsing 1980, 188. 
1029 vgl. Kuhlmann 2001, 13. 
1030 vgl. Geysen 2001, 22. 
1031 vgl. Bubb 1990, 309. 
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gerechtigkeit, dass für weniger entwickelte Länder mit anderen Sterblichkeiten somit ein an-
deres Risikoreferenzkriterium und folglich ein anderer Risikogrenzwert gelten würde, der, im 
Vergleich zu den Industrienationen, Anlagen mit geringeren Sicherheitsstandards ermöglichen 
würde. Letztlich wäre dieses Problem zu lösen, wenn man sich an dem altersbezogen kleinsten 
menschlichem Sterberisiko orientiert, das weltweit zu finden ist. Dann gäbe es nicht Menschen 
unterschiedlicher Klassen von Risikoreferenzkriterien, sondern alle technischen Risiken wür-
den an dem anspruchsvollsten Wert gemessen werden. 

Kuhlmann fordert, „dass dem Planer risikorelevanter technischer Objekte neben den üblichen 
Leistungsdaten und wirtschaftlichen Grenzwerten das einzuhaltende Sicherheitsrisiko als Ziel-
vorgabe in Zahlenwerten in Form negativer Zehnerpotenzen vorzugeben ist. Auch das Sicher-
heitsziel muss für den Ingenieur eindeutig sein. Das Instrument der „objektiven“ Risikobe-
stimmung soll dafür sorgen, dass alle Technologien mit höherem Risikopotenzial nach 
einheitlichen Regeln sicherheitstechnisch gestaltet und bewertet werden.“1032 Daher soll das 
Risikoreferenzkriterium nach dem Wunsch einer kleinen Gruppe von Ingenieurwissenschaft-
lern zur Beurteilung, ob eine technische Anlage genehmigt werden muss oder nicht, herange-
zogen werden. „Mancher Sicherheitsanalytiker möchte diese und ähnliche Zahlen einer zu-
lässigen Schadenshäufigkeit sogar zur Grundlage von Gesetzen und Verordnungen machen mit 
dem Ziel, dass eine technische Anlage genehmigt werden muss, wenn ihr Risiko unter dem 
gesetzlich festgelegten bleibt.“1033 Auch diese Forderung wurde in der „Saarbrücker 
Erklärung“ bekräftigt: „Für den Bau technischer Großobjekte sind den Errichtern zukünftig 
Risiko-Grenzwerte vorzugeben, deren Einhaltung durch allgemein anerkannte Sicherheits-
analysen nachzuweisen ist.“1034 Selbst unter Juristen wird vereinzelt diese Auffassung 
vertreten: „Erst die vergleichende Risikobewertung lässt erkennen, welcher naturwissen-
schaftliche, technische und rechtliche Stellenwert der relativen Sicherheit einer Anlage, einem 
Produkt oder einer Betriebsweise zukommt. Wer sich als Jurist dieser Einsicht sowie der 
hiermit geforderten Rezeption naturwissenschaftlichen und technischen Denkens verschließt, 
verfällt den Gefahren des intellektuellen Autismus und der ideologischen Voreingenommen-
heit, letztlich also dem Rigorismus und Dezisionismus eines abschließenden Unheils- oder 
Heilsurteils. Er verstellt sich damit die ergebnisoffene Abwägung zwischen den Chancen und 
Risiken der jeweiligen Anlage oder Technologie sowie zwischen den vielfältigen Vor- und 
Nachteilen der alternativ verfügbaren und wählbaren technischen Systeme.“1035 Der harsche 
Ton mag hier auch als ein Ausdruck der Härte der inhaltlichen Auseinandersetzung zu werten 
sein. „Aus rechtlicher wie auch aus sicherheitstechnischer und umweltpolitischer Sicht gilt es 
daher, relative Sicherheit und das korrespondierende Restrisiko der jeweiligen Anlagen, 
Produkte oder Betriebsweisen zu ermitteln und mit den Risiken verfügbarer technischer 
Alternativen und sonstiger zivilisatorischer und technischer Umweltfaktoren sowie mit dem 
natürlichen Lebensrisiko zu vergleichen.“1036 Bestärkt werden solche Ideen offensichtlich 
aufgrund der rechtlichen Erfahrungen in anderen Ländern. 1988 wurde in den Niederlanden 
(offenbar zum ersten Mal) ein solcher Risikogrenzwert in ein Gesetz aufgenommen, der bei 

                                                 
1032 Kuhlmann 2001, 11 – Hervorhebung durch IR. 
1033 Fölsing 1980, 188. 
1034 Kuhlmann/ Althoff, 2001, Saarbrücker Erklärung Punkt 6. 
1035 Breuer 2001, 65. 
1036 Breuer 2001, 65. 
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10-6 lag.1037 Da sich Risiken verschiedener technischer Anlagen addieren können, darf das 
individuelle Risiko maximal 10-5 betragen.1038 Für Gruppenrisiken sind andere Kriterien ent-
wickelt worden, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.1039 Der Wert von 10-5 als 
individueller Risikogrenzwert findet offensichtlich auch in anderen Ländern Anwendung: 
„Other countries than the Netherlands formulated criteria. In the United Kingdom (HSE), 
Switzerland, California (Santa Barbara county), Western Australia, Hong Kong an individual 
risk criterion of 10-5 per year is common.“1040 Allerdings unterscheidet sich die Ausgestaltung 
der Risikoberechnungen in den verschiedenen Ländern.1041 Pasman geht sogar so weit zu 
behaupten, dass der Wert von 10-5 als Kriterium des individuellen Risikos weltweit akzep-
tierbar sei: „In recent years some progress has been made in developing criteria for the social 
assessment of risks of large technical structures. Most straightforward is the criterion for 
individual risk. As a first approach world-wide 10-5

 per year seems generally acceptable as 
individual risk for third parties.“1042

Es ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren die Forderung nach einem einheit-
lichen Risikogrenzwert als Planungsvorgabe für Anlagenprojekte verstärkt erhoben wird. Es 
wird auch schon über Institutionalisierungsmöglichkeiten nachgedacht: „Fachkommissionen 
sollten die Aufgabe übernehmen, die zulässigen Risiken für alle Technologien mit hohem 
Schadenspotenzial festzulegen, damit sie allgemeine Anerkennung finden können. Von Zeit zu 
Zeit müssen die Werte fortgeschrieben werden, um den technischen Fortschritt und die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten zu berücksichtigen.“1043 Daher ist es erstaunlich, dass sich die 
Sozialwissenschaften mit dem Vorschlag bisher kaum und noch viel weniger kritisch beschäf-
tigt haben.1044

Die Vertreter der Idee eines Risikogrenzwertes wollen sich nach eigener Aussage vor allem an 
Ingenieure richten: „Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Quantifizierung 
des Risikos einer Technologie oder eines technischen Großobjektes ist in erster Linie eine Pla-
nungsvorgabe für den Ingenieur. Sie sollte aber auch dazu beitragen, in der Gesellschaft mehr 
Vertrauen zur Technik und ihrer dynamischen Entwicklung zu erreichen.“1045 Es stellt sich je-
doch die Frage, inwieweit diese „Klarstellung“ ernst zu nehmen ist. Eine Gegenthese wäre 
diese: Die Risikoberechnungen sollen die gesellschaftliche Auseinandersetzung um Anlagen-
projekte im Keim ersticken. Denn wenn ein Risiko berechnet ist und unterhalb des allgemein 
anerkannten Risikokriteriums liegt, dann müsste es nach dieser Argumentation ohne weitere 
politisch-gesellschaftliche Debatte hingenommen (akzeptiert) werden. 

Das kleinste natürliche menschliche Sterberisiko ist im Grunde nur ein Sonderfall der Maß-
grenzenbildung anhand der natürlichen Risiken. Auch hier besteht wieder die Frage der Rela-

                                                 
1037 vgl. Pasman/ Vrijling 2001, 155. 
1038 vgl. Kuhlmann 2001, 13. 
1039 vgl. Pasman/ Vrijling 2001, 154. 
1040 Pasman/ Vrijling 2001, 156. 
1041 vgl. Pasman/ Vrijling 2001, 156. 
1042 Pasman/ Vrijling 2001, 161. 
1043 Kuhlmann 2000, 84. 
1044 Eine Ausnahme bilden Fölsing 1980, 187 oder Reuter 1992, 214. 
1045 Kuhlmann 2000, 84. 
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tion zum so ermittelten Risikogrenzwert. Sollen Risiken technischer Anlagen bis zum Wert des 
kleinsten natürlichen Sterberisikos zugelassen werden? Dann wäre also zusätzlich das mensch-
liche Sterberisiko durch diese technischen Risiken zu verdoppeln. Ist eine solche Verdoppelung 
erlaubt oder „nur“ eine Steigerung um ein Drittel? Die Idee, das kleinste natürliche Sterberisiko 
als Orientierungspunkt zur Beurteilung technischer Risiken heranzuziehen, ist beachtenswert. 
Nur das offensichtlich gleichlaufend damit verfolgte Ziel, der Berechnung eines Risikopro-
duktwertes und (sofern der Risikoproduktwert unterhalb des Risikogrenzwertes liegt) der dar-
aus folgenden zwangsläufigen Genehmigung einer technischen Anlage ohne jede weitere Dis-
kussion ist in einer Demokratie, die eine gesellschaftliche Risikosteuerung anstrebt, nicht 
wünschenswert. Die Risikoberechnungen weisen eine „Scheinobjektivität“ auf. Zwar haben 
sich einige der Möglichkeiten der Risikoberechnung verbessert, aber diese Verbesserungen 
rechtfertigen nicht ein quantitativ ausgerichtetes Risikoreferenzkriterium als Risikoakzeptanz-
kriterium.1046 Auch die ausgefeiltesten Verbesserungen von Risikoberechnungen können nicht 
die strukturellen Probleme der Durchzogenheit errechneter Risikoergebnisse mit Werturteilen, 
wie sie für die einzelnen Variablen der Risikoformel nachgewiesen wurden, eliminieren. Damit 
wird es zumindest immer eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Berechnung von 
Risikowerten geben und geben müssen. 

2.2.2.2 Vergleich mit explizit erhobenen Risikoakzeptanzwerten 

Auf der Suche nach einem Risikogrenzwert für akzeptable Risiken hat man nicht nur die Mög-
lichkeiten der impliziten Ermittlung eines Risikogrenzwertes als Risikoakzeptanzwert ausge-
lotet, sondern man kann auch versuchen, Risikobewertung und damit Risikoakzeptanz explizit 
zu erheben. Nach dem „psychometrischen Paradigma“1047 werden also mithilfe oftmals von 
standardisierten Umfragen die ausdrücklichen Präferenzen der Bevölkerung erhoben. Neben 
allen üblichen methodischen Erhebungsschwierigkeiten der empirischen Sozialforschung ist 
jedoch auch dieses so ermittelte Risikoakzeptanzkriterium der Kritik ausgesetzt,1048 die sich 
vor allem erstens, um die Güte des Bevölkerungsurteils und zweitens, um die Probleme der 
Übertragbarkeit individueller Risikoakzeptanz auf die gesellschaftliche Akzeptanz ranken. 

Oftmals wird in sozialwissenschaftlichen Arbeiten gefordert, die Sicht der von Risiken Be-
troffenen zum Maßstab der Risikobeurteilung und damit der Risikoakzeptanz zu erheben. 
Allerdings stellt der, auf der Grundlage der Sicht der Betroffenen gebildete, explizite Risikoak-
zeptanzwert, den sich der Forderung zufolge, die Wissenschaftler/ Experten/ Entscheider 
zueigen machen müssten, auch nicht die ideale Lösung dar. Es treten im Prinzip alle die Pro-
bleme auf, die im Zusammenhang mit Formen der direkten Demokratie diskutiert werden.1049 
Die ausdrückliche Zustimmung kann u.a. nicht alleiniger Maßstab sein, wie sich z.B. durch 
Übertragung der Ergebnisse zum „informed consent“ im medizinischen Bereich zeigen lässt. 
Danach dürften Experimente an Patienten nur mit deren ausdrücklicher Zustimmung und unter 
Berücksichtigung ihres fehlenden Überblicks vorgenommen werden. Auch sind „in unserem 
Rechtssystem etwa die Tötung auf Verlangen (§216 Strafgesetzbuch) oder die Körperver-
letzung mit Einwilligung (§ 226a Strafgesetzbuch) aus guten Gründen (...) unter Strafe gesellt. 

                                                 
1046 vgl. anderslautend Pasman/ Vrijling 2001, 153. 
1047 vgl. z.B. Günther 1998, 165. 
1048 vgl. Shrader-Frechenette 1991, 62. 
1049 siehe hierzu Stiftung Marktwirtschaft 2002. 
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Begrenzt wird die legitimierende Kraft einer ausdrücklichen Zustimmung vor allem aber durch 
die vielfältigen kognitiven Unzulänglichkeiten, denen Risikowahrnehmung und -beurteilung 
erfahrungsgemäß unterliegen.“1050 Wenn also die Bevölkerung beispielsweise Risiken unter-
schätzen sollte, so wäre es unangebracht, ihren ausdrücklichen Wunsch zum alleinigen Maß-
stab zu nehmen. 

Risikoakzeptanz kann individuell oder kollektiv beschrieben werden. Es gibt große interindivi-
duelle Unterschiede, beispielsweise in der Akzeptanz von Risiken mit katastrophalem Scha-
densausmaß in Kombination mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit.1051 Diese hohen inter-
individuellen Unterschiede bestehen in allen Bereichen: „Ob das Eingehen eines Risikos (die 
Teilnahme an einer Lotterie) klug oder unklug, vernünftig oder unvernünftig ist, hängt von 
Faktoren ab, die individuell unterschiedlich ausgeprägt sind und nicht ohne weiteres verallge-
meinert werden können.“1052 Die Vielzahl der interindividuellen Unterschiede und die Hetero-
genität der Ergebnisse der Risikowahrnehmungs- und Risikoakzeptanzforschung haben dazu 
geführt, dass einige Autoren Risikoakzeptanzprognosen generell für unmöglich erklären.1053 
Lediglich in Bezug auf Differenzierungen, z.B. räumlicher oder sozialer Art, könne man in der 
Risikoakzeptanzforschung einige Aussagen treffen. 

So ist die Idee entstanden, eine gesamtgesellschaftliche Präferenz für oder gegen ein Risiko zu 
ermitteln. „Wenn es sich um gesellschaftliche Entscheidungen handelt, ist es fragwürdig, ob 
man eine ‚gesellschaftliche Präferenzfunktion‘ (...)1054 konstruieren kann, und vor allem, ob 
Entscheidungsmodelle auf Situationen anwendbar sind, in denen Entscheidungsbefugnisse und 
Entscheidungsfolgen auf unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich verteilt 
sind. Insbesondere scheint die Annahme nicht sehr begründet zu sein, dass die Folgen für den 
Entscheidenden mit den Folgen für die Gesellschaft identisch seien.“1055 Immer wieder besteht 
die Schwierigkeit, zwischen Gesellschaft und Individuum zu unterscheiden und einen gerech-
ten Ausgleich zu treffen. Die Aggregation der individuellen Risikoakzeptanz muss dabei nicht 
zwingend die kollektive Risikoakzeptanz darstellen. 

Zusammenfassend ist zu den Bemühungen, einen Risikogrenzwert als Risikoakzeptanzwert zu 
finden, eine ernüchternde Bilanz zu ziehen. Weder implizit über Vergleiche mit vermeintlich 
akzeptierten, natürlichen wie zivilisatorischen, Risiken noch über den Vergleich mit dem 
kleinsten natürlichen menschlichen Sterberisiko noch explizit über eine direkte Abfrage der 
Risikobeurteilung sind unproblematisch Risikogrenzwerte als Risikoakzeptanzwerte zu er-
mitteln. Möglicherweise können sich alle drei Ansätze zu seiner Ermittlung ergänzen. Aller-
dings ist zu erwarten, dass die Risikoakzeptanzwerte für alle drei Ansätze unterschiedlich hoch 
sind und es ist fraglich, ob zu deren Verbindung ein einfacher Mittelwert zu bilden wäre. 

Losgelöst von den methodischen Schwierigkeiten, stellt sich die Frage, wozu ein Risiko-
akzeptanzkriterium dienen soll, wenn die Berechnungen der Risikoproduktwerte, die an ihm 

                                                 
1050 Birnbacher 1996, 206. 
1051 vgl. Luhmann 1997, 329. 
1052 Birnbacher 1996, 203. 
1053 vgl. Krohn/ Krücken 1993, 28. 
1054 Cogoy verweist hier auf Krelle/ Coenen; Arrow und Frey. 
1055 Cogoy 1984, 147 mit Verweis auf Rowe. 
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gemessen werden sollen, aufgrund ihrer Abhängigkeit von vielfältigen Werturteilen, niemals 
eindeutig sein können. 

2.2.3 Zusammenfassende Überlegungen zum Wertcharakter der Risikowerte 

Für die Risikoformel gilt wie für jede Formel, dass ihre Anwendung und Anwendbarkeit an 
Voraussetzungen gebunden sind, die gemäß einer „guten wissenschaftlichen Praxis“ stets zu 
bedenken und zu dokumentieren sind. Zusammenfassend werden im Folgenden Überlegungen 
zur Aussagekraft und zum Wertcharakter von Risikoberechnungen vorgenommen. 

Überprüfung der empirischen Basis  

Die vorausgegangene Analyse der Variablen der Risikoformel hat gezeigt, dass Erfahrungen 
qualitativer und quantitativer Art über mögliche Schadensszenarien, Eintrittswahrscheinlich-
keiten und Schadensausmaße vorliegen müssen, um den Variablen angemessene Variablen-
werte zuordnen zu können. Die Erfahrungen bilden die empirische Basis: Die Anzahl der Ver-
gleichseinheiten, die Vergleichbarkeit (Homogenität der Einheiten untereinander, Konstanz der 
Gegebenheiten der Umgebung) und die Dauer der empirischen Beobachtung müssen hin-
reichend sein: „Die günstigste Voraussetzung für realistische Werte ist, dass sie sich auf Sach-
verhalte (a) einer größeren Zahl (b) gleichartiger Elemente oder Komponenten und (c) ver-
gleichbaren Umgebungsbedingungen über (d) einen längeren Zeitraum beziehen, d.h. eine 
statistische Grundgesamtheit in einem homogenen und weitgehend geschlossenen Ereignis-
raum betreffen. Das ist nun aber nicht immer – genauer: nur selten – der Fall.“1056 Beispiele 
für diese seltenen Fälle bilden jene technischen Bereiche „wo es z.B. um Risikoanalysen im 
Zusammenhang mit Lebensdauer- und Zuverlässigkeitsberechnungen von Bauteilen, um die 
Bestimmung von Ausfallraten oder Versagenswahrscheinlichkeiten von Systemelementen, also 
um Aussagen über große Gesamtheiten geht.“1057 Die Risikoformel sollte dementsprechend 
nur für statistisch empirisch ermittelbare Risiken Anwendung finden: „Es ist irreführend, wenn 
man den wohldefinierten Risikobegriff des empirisch abgesicherten Bereichs ohne weiteres in 
den nicht abgesicherten Bereich ausdehnt. Stattdessen sollte die Risikodefinition neu überdacht 
werden, so dass der qualitative Unterschied zwischen dem empirisch abgesicherten und dem 
subjektiv prognostizierten Bereich unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird.“1058

Des Weiteren muss eine Quantifizierung im Zuge der Risikobetrachtungen grundsätzlich mög-
lich sein. 1059 Außerdem ist die Möglichkeit eines Kausalitätsnachweises notwendig. Wie will 
man beispielsweise nachweisen, wie viel die Emissionen eines lokalen Industriebetriebs in der 
Stadt X zum „global warming“ beitragen? Die Herstellung eines Kausalitätsnachweises im 
Sinne einer direkten Ursachen-Wirkungs-Beziehung ist aber notwendig, um überhaupt die be-
trachteten möglichen Schadensereignisse für Risikoberechnungen zu bestimmen. 

                                                 
1056 Banse 1996b, 51. Banse bezieht sich hier auf die technische Risikoanalyse, seine Ausführungen sind auf die 

Risikoformel übertragbar. Die Punkte b und c lassen sich zu dem einen Punkt der Vergleichbarkeit zusam-
menfassen. 

1057 Banse 1996b, 36.  
1058 Tittes, zitiert nach Banse 1996b, 52. 
1059 vgl. Bechmann/ Wolf 1993, 13; Banse 1996b, 36. 
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Eine Schlussfolgerung aus den genannten empirischen Erfordernissen und den bei den Variab-
len diskutierten weiteren Voraussetzungen ist, dass die Risikoformel nur auf qualitativ alte Ri-
siken angewendet werden sollte, wobei selbst bei dieser Anwendung strukturelle Probleme 
auftreten und Voraussetzungen zu berücksichtigen sind.1060

Offenlegung von „Aufrechnungen“ 

Durch die Risikoformel kann es – insbesondere dem unerfahrenen Anwender – passieren, dass 
unreflektiert potenzieller Nutzen und Schaden von Techniken 1061 und bzw. oder Wahrschein-
lichkeiten und Schadensausmaße1062 gegeneinander „aufgerechnet“, mit einander verrechnet, 
werden. Extrem hohe Schadensausmaße (Bedrohung des Fortbestehens der Menschheit) wer-
den bei extrem hohen Nutzenpotenzialen und extrem geringen Wahrscheinlichkeiten verschlei-
ert. 

Für qualitativ alte Risiken gilt die Kritik im Prinzip auch. Allerdings sind hier andere Argu-
mente und Ausgangsbedingungen mit heranzuziehen. Insofern gestaltet sich die Kritik dif-
ferenzierter. Nur sehr wenige qualitativ alte Risiken (z.B. Talsperren oder Tanker) haben hohe 
Schadenserwartungen kombiniert mit extrem hohen Nutzenerwartungen bzw. existenziell-ka-
tastrophale Schadensausmaße bei sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten. Qualitativ alte Risiken 
weisen in der Regel ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen möglichen Nutzen und mög-
lichen Schäden und zwischen Wahrscheinlichkeiten und Schadensausmaßen auf und können 
deshalb mithilfe der Risikoformel berechnet werden. Allerdings muss auch hierbei struktu-
rellen Problemen in der Präsentation der Rechenergebnisse genüge getan werden: Insbesondere 
sind hierbei die Offenlegung der genannten Aufrechnungsoperationen, die in die Risikoformel 
eingeflossen sind und die Offenlegung, der in die Risikoermittlung eingeflossenen sicherheits-
relevanten Werturteile zu nennen. 

Offenlegung von sicherheitsrelevanten Werturteilen 

Beim Arbeiten mit der Risikoformel müssen subjektive Leistungen, kreativer und vor allem 
normativer Art, für alle Variablen erbracht werden. Diese in ingenieurwissenschaftlicher Per-
spektive erbrachten sicherheitsrelevanten subjektiven Leistungen müssen ebenso wie die ent-
sprechenden Leistungen in ingenieurpraktischer Perspektive offengelegt werden.  

Das generelle Ziel der Risikoformel, Risiken „objektiv“ quantitativ zu bestimmen, ist unmög-
lich zu erreichen. Durch die Offenlegung aller wertbasierten Prämissen kann eine Annäherung 
an das objektive Risiko versucht werden. Außerdem können die Probleme von Risikopro-
duktwerten sowohl auf der Ebene der Risikoermittlung (Wissensproblem), als auch auf der 
Ebene der Werte (Wertproblem) verursacht sein. Selbst wenn zwischen unterschiedlichen Ak-
teuren auf der Wissensebene Einigkeit vorliegen sollte (und gleiche Zahlen zugrunde gelegt 

                                                 
1060 Hinweise auf die sinnvolle Beschränkung auf qualitativ alte Risiken liefert im Übrigen auch die Versich-

erungswirtschaft als „Wiege“ der Risikoformel: Von Versicherungen werden nur qualitativ alte Risiken abge-
deckt, über die Statistiken vorliegen. Qualitativ neue Risiken sind nicht – zumindest bei weitem nicht im Um-
fang ihres potenziellen Schadensausmaßes – versicherbar (vgl. Löffler 1996, 5).  

1061 siehe Kapitel 2.2.1.1 Schadensereignisse. 
1062 siehe Kapitel 2.2.1.2 Wahrscheinlichkeit. 
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werden), so wird auf der Wertebene, aufgrund unterschiedlicher Wertprioritäten, verschiedener 
gesellschaftlicher Gruppen ein Konsens nur schwer möglich sein. 

Das Problem der Risikoermittlung ist bei qualitativ alten Risiken geringer, da die mathema-
tisch-statistische Basis zumindest vom Prinzip her gesichert ist. Aber auch bei der Berechnung 
qualitativ alter Risiken müssen sicherheitsrelevante Werturteile gefällt werden, die offen zu 
legen sind. Dies zu fordern, ist einfach, die Umzusetzen hingegen schwierig. Wenn man den 
oft vollzogenen Zweischritt der Risikoerkennung und der Risikobewertung mitmacht (wohl-
wissend, dass auch die Risikoerkennung schon auf der Grundlage von Werten geschieht), so 
gestaltet es sich in der Ingenieurpraxis schwierig, überhaupt über diese Werte (geschweige 
denn, über ihre Umsetzung in der konkreten Anlagengenese) zu kommunizieren. Dies setzt 
starke Reflexionsleistungen der Ingenieure voraus, die fortlaufend im Arbeitsalltag erbracht 
werden müssen und die Grundlage für eine sinnvolle Sicherheitskommunikation bilden. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass herausragende Ingenieure (Professionelle/ Semi-Professionelle) 
sich sehr wohl der Voraussetzungsabhängigkeit ihrer Berechnungen bewusst sind. Einige, der 
angesprochenen Punkte werden in ihren Texten – jeweils unter der konkreten fachlichen Per-
spektive – diskutiert. So lehnt beispielsweise der Ingenieur Greiving für die Raumplanung eine 
„Verobjektivierung des Risikos, die mit der Reduktion auf die Parameter Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schadensausmaß vorgenommen wird“1063 ab und sieht diese nur als einen Teilas-
pekt des raumplanerischen Risikobegriffs. Um auf diese Kompromissformel bei Risikoberech-
nungen nicht verzichten zu müssen, wohl aber deren vielfältige Voraussetzungen offen zu 
legen, müsste diese in der Ingenieurprofession insgesamt noch viel stärker verbreitet werden. 
Dann könnten andere gesellschaftliche Akteure mit den Berechnungen mehr anfangen und sie 
als Basis für ganzheitliche Wertentscheidungen heranziehen. 

Schlussbetrachtung zur Risikoformel 

Die Risikoformel ist keine „Zauberformel“. An ihrer einfachen Grundform wurden strukturelle 
Probleme aufgezeigt, die durch Formelerweiterungen allenfalls abgeschwächt, jedoch nicht 
grundsätzlich beseitigt werden können. Letztlich hängt die ernüchternde Einschätzung von Ri-
sikoberechnungen mit dem hochgesteckten Anspruch zusammen, Risiken objektiv und damit 
werturteilsfrei, berechnen zu wollen. Risikoberechnungen können eine wertvolle Hilfe zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung sein. Sie sind jedoch unausweichlich von den subjektiven, 
kreativen und normativen Leistungen der sie durchführenden Ingenieure abhängig, die daher, 
soweit dies möglich ist, auch die Problemhintergründe für sicherheitsrelevante Werturteile, die 
sie gefällt haben, zusammen mit dem Zahlenergebnis präsentieren sollten. 

Letztlich wäre es theoretisch sogar denkbar, alternative Risikoberechnungsszenarien für ver-
schiedene sicherheitsrelevante Werturteile vorzunehmen. Das Problem des Vergleichs des er-
rechneten Risikoproduktwertes mit einem, wie auch immer bestimmten, als akzeptabel ge-
setzten Risikogrenzwert, stellt sich in dem Sinne gar nicht, da es zur Beurteilung einer 
technischen Anlage niemals ein einziges Risikoergebnis geben wird, sondern – abhängig von 
der Ausgestaltung der einzelnen Werturteile – eine Vielzahl von Ergebnissen. Wenn diese 
Rechenergebnisse sowohl unterhalb als auch oberhalb des als akzeptabel gesetzten Risiko-

                                                 
1063 Greiving 2002, 73. 
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grenzwertes liegen, dann hat sich die Entscheidungsfrage nicht von allein beantwortet, wie es 
sich die Verfechter von Risikoberechnungsverfahren wünschen. 
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2.3 Institutionalisierte Technik-Analyseverfahren oder: Wieso ist es so schwer, tech-
nische Systeme zu analysieren? 

Die Betrachtungen, die mithilfe der Risikoformel vorgenommen werden, stehen nicht im 
„luftleeren Raum“. Sie sind eingebunden in verschiedene institutionalisierte Analyseverfahren, 
zu denen als wichtigste, die Risikoanalyse und die Sicherheitsanalyse zu zählen sind. Im Fol-
genden werden ingenieurwissenschaftliche Analyseverfahren für technische Anlagen vorge-
stellt. 

Zunächst einmal steht man vor einem großen Abgrenzungsproblem. Einerseits weisen unter-
schiedlich bezeichnete Analyseverfahren starke Überschneidungen auf, andererseits wird unter 
der gleichen Bezeichnung eines Analyseverfahrens, beispielsweise der „Sicherheitsanalyse“, 
inhaltlich Unterschiedliches verstanden. Darüber hinaus gibt es einige Autoren, die die Be-
zeichnungen wohl nur als sprachliche Abwechslung betrachten und deshalb verschiedene 
Begriffe benutzen.1064 Im Folgenden findet sich eine Sammlung von in der Literatur vorkom-
menden Bezeichnungen1065: 

Sammlung von Analysebezeichnungen 

• Analyse Potenzieller Probleme 

• Analyse technischer Störungen 

• Ausbreitungs- und Expositionsanalyse 

• Ausfalleffektanalyse 

• Entscheidungsanalyse 

• Ereignisablaufanalyse 

• Ereignisanalyse 

• Ereignisbaumanalyse 

• Fehlerbaumanalyse 

• Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse 

• Fehler-Möglichkeits-Einfluss und Kritikalitätsanalyse 

• Gefährdungsanalyse 

• Gefahren- und Funktionsfähigkeitsanalyse 

• Overhead Value Analysis 

                                                 
1064 Ein Beispiel für den offensichtlich synonymen Gebrauch, z.B. der Bezeichnungen „Gefährdungsanalysen“, 

„Störfallanalysen“ und „Sicherheitsanalysen“, ist Bussenius 1995, bzw. für den allgemein undifferenzierten 
Gebrauch findet sich bei Lemke 2000. 

1065 In dieser Aufzählung, die nur zur Illustration der verschiedenen Bezeichnungen dient, sind nur solche Ver-
fahren aufgelistet, die die Bezeichnung „Analyse“ enthalten. Darüber hinaus existieren natürlich anders be-
zeichnete Verfahren, wie beispielsweise der Standsicherheitsnachweis. 
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• Problemanalyse 

• Risikoanalyse 

• Sensitivitätsanalyse 

• Sicherheitsanalyse 

• Störfallanalyse 

• Systemanalyse 

• Unfallanalyse 

• Unsicherheitsanalyse 

• Wertanalyse 

• Zuverlässigkeitsanalyse 

Natürlich bestehen in der Literatur Ansätze zur Systematisierung, wie etwa der Ansatz von 
Seeliger, der deterministische, probabilistische und risikoqualifizierende Methoden unterschei-
det.1066 Allerdings bleiben die meisten Systematisierungen – wie auch die genannten, das wird 
von Seeliger selbstkritisch angemerkt – nicht überschneidungsfrei. Im Folgenden werden, in 
Anlehnung an Kuhlmann, die Systemanalyse, Sicherheitsanalyse und Risikoanalyse unter-
schieden.1067

Auf Inkonsistenzen in der Literatur bezüglich der drei Analysearten wird dabei nur am Rande 
eingegangen, denn der Zweck der Darstellung ist es, den Grundgedanken der ingenieurwissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit Sicherheit und Risiko in Form von institutionalisierten 
Analysen nachzuzeichnen und zu reflektieren. 

Ein Teil der in der obigen Tabelle genannten Analysen ist genormt, wie beispielsweise die 
Ausfalleffektanalyse (DIN 25448), die Fehlerbaumanalyse (DIN 25424), die Ereignisablauf-
analyse (DIN 25419) oder die Entscheidungstabellentechnik (DIN 66241). Die letztgenannten 
Verfahren werden zwar – teilweise in der Norm selbst – als Analysen bezeichnet, sie werden 
jedoch eher als Werkzeug für die drei näher zu betrachtenden Analysearten eingesetzt und des-
halb hier nicht als eigenständige Verfahren behandelt. 

Die Rahmendaten von institutionalisierten Analysen zur Anlagentechnik sind vielfältig. Insti-
tutionalisierte Analysen werden zumeist aufgrund einer rechtlichen Forderung, vor allem im 
Zuge von Genehmigungsverfahren, aufgestellt. Die Sicherheitsanalyse – die nach der neueren 
Gesetzgebung als „Sicherheitsbericht“ bezeichnet wird1068 – ist beispielsweise nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz aufzustellen. Im Bereich des Atomrechts werden „Risikoanalysen“ 
gefordert. Die Bauherren technischer Anlagen führen die entsprechenden institutionalisierten 
Analysen durch, um erstens, sich selbst und zweitens, der Genehmigungsbehörde gegenüber 
Rechenschaft über die Sicherheit der zu erstellende Anlage abzulegen. Zumeist wird diese Ar-
beit an ein Ingenieurbüro oder den TÜV delegiert. Die Organisationen, die Analysen durch-

                                                 
1066 Seeliger 1993, 26. 
1067 vgl. Kuhlmann 1995. 
1068 vgl. Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 2000. 
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führen, sollten vom Ideal her in enger Zusammenarbeit mit dem Bauherren auch schon zu Be-
ginn des Konstruktionsprozesses kooperieren.  

Große Unternehmen, vor allem der chemischen Industrie, haben eigene Analysekonzepte ent-
wickelt, z.B. Schering1069, BASF, Hoechst und Bayer. Es gibt eine Reihe von Computerpro-
grammen, die bei der Erstellung von institutionalisierten Analysen behilflich sein können. 
Beroggi/ Kröger zählen beispielsweise rund 35 Computerprogramme auf,1070 z.B. für die 
Gefahren- und Fehlererkennungsanalyse (HazOp) das Programm „CAHAZOP“, für Fehler-
bäume „FaultrEASE“, für Ausbreitungsberechnungen/ Wirkdistanzenberechnung „Inter-
CLAIR“, für die Schadensanalyse „IRIS: Integrated Risk Information System“ oder Software-
pakete, die die umfassende Risikoanalyse abdecken, z.B. „RISKMAN“ zur quantitativen 
Risikoanalyse von Nuklearanlagen (oder anderen technischen Systemen). 

Betrachtet man die Systemanalyse, die Sicherheitsanalyse und die Risikoanalyse näher, so fällt 
die Zuordnung von verschiedenen „Gegensatzpaaren“ auf. Die Analysen können empirisch 
oder theoretisch, qualitativ oder quantitativ, deterministisch oder probabilistisch sein. Es finden 
sich nahezu alle Kombinationen mit den drei Analysebezeichnungen, doch gibt es zahlenmäßig 
dominante Kombinationen: die empirische Systemanalyse, die qualitative Sicherheitsanalyse 
und die probabilistische Risikoanalyse. 

Während die Systemanalyse als Ausgangspunkt ihrer Betrachtung das funktionierende tech-
nische System wählt, betrachten die Sicherheitsanalyse und Risikoanalyse das technische Sys-
tem insbesondere hinsichtlich seiner möglichen Dysfunktionalität. Im Folgenden werden die 
drei Analysearten näher beschrieben. 

2.3.1 Analysen zur Beschreibung eines funktionierenden technischen Systems 

Das System als Ganzes, die technische Anlage, kann nur über seine Strukturen und Prozesse 
beschrieben werden. Dabei geht es zunächst um die reine Darstellung der Funktionseinheiten 
und der Funktionen der Anlage. Teilweise wird auch das Nicht-Funktionieren als Bestandteil 
der Systemanalyse aufgefasst.1071 Ein erster Schritt ist die Abgrenzung des zu untersuchenden 
Systems gegen die Umgebung, dann werden die Elemente (Strukturen/ Funktionseinheiten) mit 
ihren Eigenschaften dargestellt und schließlich werden die Wechselwirkungen zwischen den 
Elementen betrachtet. Teilweise wird zwischen empirischen und theoretischen Systemanalysen 
differenziert, wobei erstere anlagen- und letztere technologiebezogen gesehen werden. 

Zur Beschreibung eines technischen Systems sind theoretische Modellannahmen, z.B. in Form 
von Struktur- und Ablaufmodellen oder Computersimulationen, wichtig. Neben theoretischen 
Modellannahmen spielen empirische – teils experimentell gewonnene – Erkenntnisse eine 
Rolle. Dabei gibt es verschiedene Vorgehensweisen zur Erstellung von Systemanalysen, die 
sich auf eine empirische Basis beziehen: 

- „rückblickende Auswertung des Verhaltens real existierender Systeme, 

                                                 
1069 vgl. Seeliger 1993, 33. 
1070 Beroggi/ Kröger 1993, 877ff. 
1071 vgl. Kuhlmann 1995, 46. 
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- Experimente an real existierenden Systemen unter Laborbedingungen und 

- Experimente an physikalischen Modellen der zu analysierenden Systeme (experimen-
telle Simulation).“1072 

Hilfs- und Darstellungsmittel für Analysen sind Pläne, bei stoffumwandelnden Anlagen insbe-
sondere Fließbilder. Strukturen der technischen Anlage können insbesondere über Pläne, aber 
auch Komponentenlisten dargestellt werden. Im Baubereich sind dabei verschiedene Schnitte 
(Ansicht, Draufsicht, Querschnitt usw.) üblich, die es ermöglichen, das (zukünftige) technische 
Objekt in seiner Dreidimensionalität entsprechend den bautechnischen Erfordernissen, zu er-
fassen. 

Die Prozesse in den bautechnischen Anlagen mit Verfahrenstechnik können über Fließbilder 
(natürlich auch eine Form von Plänen) verfolgt werden. „Ein Fließbild verfahrenstechnischer 
Anlagen ist eine – mit Hilfe von graphischen Symbolen und Schriftzeichen vereinfachte – 
zeichnerische Darstellung von Aufbau und Funktion verfahrenstechnischer Anlagen.“1073 
Hierbei gibt es bestimmte Fließbildarten. Gemäß DIN 280041074 unterscheidet man 
Grundfließbild, verfahrenstechnisches Fließbild (VT-Fließbild) und Rohrleitungs- und 
Instrumentenfließbild (RI-Fließbild). Das Grundfließbild, das auch schematisches Fliessbild 
genannt wird, ermöglicht die Darstellung der allgemeinen Funktionsstruktur eines Prozesses 
auf der Funktionsebene. „Jedes Element der Funktionsstruktur besteht aus – einem Anfangs- 
und einem Endzustand, beschrieben durch den jeweiligen Zustandsfaktor ZA,E;; – aus einer 
Operation, zeichnerisch dargestellt durch einen rechteckigen Kasten mit eingeschriebener 
Nummerierung oder begrifflicher Beschreibung; – aus Relationen, d.h. Verknüpfungen der 
Operationen mit Eingangs- und Ausgangszuständen.“1075 Fließbilder entstehen im fachlichen 
Austausch: „Für eine sachgerechte Bearbeitung der Aufgabenstellung ist es erforderlich, schon 
während der Bearbeitung von Fließbildern, Spezialisten anderer Fachbereiche zur Überprüfung 
von Auswirkungen verfahrenstechnischer Festlegungen unter den Aspekten ihres Fachgebietes 
einzuschalten.“1076

An den Fließbildern ist beispielhaft zu zeigen, wie wenig die Beschreibung der technischen 
Anlage von ihrer Sicherheit loszulösen ist, denn die Verwendung von RI-Fließbildern zur 
Sicherheitsbetrachtung ist durchaus üblich1077 wie auch in der empirischen Untersuchung ge-
zeigt werden konnte.1078 In der ingenieurwissenschaftlichen Literatur gibt es eine Reihe von 
Veröffentlichungen, die sich damit beschäftigen, wie anhand von Fließbildern die Sicherheit 
von technischen Anlagen verbessert werden kann.1079 Die meisten systematischen Methoden 

                                                 
1072 Kuhlmann 1995, 48. 
1073 Graßmuck/ Hauben/ Zollinger 1994, 36 – Hervorhebung im Original. 
1074 DIN 28004 Teil 1 (Mai 1988): Fließbilder verfahrenstechnischer Anlagen; Begriffe, Fließbildarten, Informa-

tionsinhalt. 
1075 Blaß 1989, 104 – Hervorhebung im Original. 
1076 Mevenkamp 1980, 67. 
1077 Kuhlmann 1995, 102 unter Bezugnahme auf Lawey. 
1078 vgl. hierzu Kapitel 1.2.4.2.7 Nichtverbalsprachliches Denken. 
1079 vgl. Mevenkamp 1980, 66. 
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für Sicherheitsbetrachtungen verwenden Fließbilder.1080 Göring hat eine Methodik entwickelt, 
die eine rechnergestützte sicherheitstechnische Überprüfung einer verfahrenstechnischen An-
lage auf der Grundlage von RI-Fließbildern ermöglicht. Computerprogramme werden dabei zur 
Unterstützung herangezogen. Durch die automatische Verwendung von mit CAD-Systemen 
erstellten Fließbildern im wissensbasierten System „können systematische sicherheitstech-
nische Überprüfungen bereits in einem frühen Stadium der Verfahrens- und Anlagenentwick-
lung Fehlplanungen verhindern helfen.“1081

2.3.2 Analysen zur Vermeidung eines dysfunktionalen technischen Systems 

Bevor auf die Sicherheits- und die Risikoanalyse eingegangen wird, sollen die schon kurz er-
wähnten Baummodelle vorgestellt werden. Baummodelle, die auch als Baumanalysen, logische 
Strukturbäume oder Ursachenbäume bezeichnet werden, sind ein wichtiges Hilfsmittel zur Er-
stellung von institutionalisierten Analyseverfahren. 

2.3.2.1 Baummodelle als wichtige Hilfsmittel für Analyseverfahren 

Zwei Formen von Baummodellen sind zu unterscheiden: Fehlerbaum und Ereignisbaum.1082 
Beide Bezeichnungen werden auch in Verbindung mit dem Suffixoid „Analyse“ verwendet, es 
wird also auch von „Fehlerbaumanalyse“ und „Ereignisbaumanalyse“ gesprochen. 

Das genormte Verfahren zur Fehlerbaumanalyse nach DIN 254241083 wurde vom 
„Normenausschuss Kerntechnik (NKe)“ des DIN erarbeitet. Die Norm kann jedoch für 
„Systeme aller Art verwendet werden.“1084 „Bei der Fehlerbaumanalyse wird für das zu 
beurteilende System ein unerwünschtes Ereignis vorgegeben, z.B. Stromausfall oder 
Unterbrechung des Fördermediums in einem System. Danach werden alle logischen 
Verknüpfungen bzw. Ausfallkombinationen von Komponenten- oder Teilsystemausfällen 
zusammengestellt, die zu dem vorgegebenen unerwünschten Ereignis führen können. Diese 
Zusammenstellung ergibt den sogenannten Fehlerbaum. Die Bildzeichen des Fehlerbaums sind 
genormt.“1085 Das oberste Ziel der Fehlerbaumanalyse „ist die systematische Identifizierung 
aller möglichen Ausfallkombinationen (Ursachen), die zum unerwünschten Ereignis 
führen.“1086 Gleichzeitig dient dies zur Identifikation der effektivsten Maßnahmen: „Bewertet 
man die im Fehlerbaum angesiedelten Ereignisse mit Hilfe statistischer Daten oder unter 
Nutzung von Erfahrungswerten, so erkennt man im Fehlerbaum eine einzige oder mehrere 
dominante Verästelungen, die von unten bis zum Kopfereignis führen und die sich dadurch von 

                                                 
1080 vgl. Göring 1992, 3. 
1081 Göring 1992, 4. 
1082 Im Englischen spricht man allgemein von „logic tree methods“ und unterscheidet „fault trees“ und „event 

trees“ (vgl. Pasman/ Vrijling 2001, 151f.). 
1083 vom September 1981 Teil 1: „Fehlerbaumanalyse. Methode und Bildzeichen“, DIN 25424 Teil 2 vom April 

1990: „Fehlerbaumanalyse. Handrechenverfahren zur Auswertung eines Fehlerbaumes“. 
1084 DIN 25424 Teil 1 1981, 2. 
1085 Kuhlmann 1995, 82. 
1086 DIN 25424 Teil 1 1981, 2. 
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den anderen Zweigen abheben, dass ihnen die größten Wahrscheinlichkeiten anhaften.“1087 
Man versucht, Fehler bzw. Fehlerquellen möglichst „weit oben“ im Fehlerbaum zu beheben. 
Außerdem soll es durch Quantifizierung in den Fehlerbäumen möglich werden, zu erkennen, 
durch „welche Maßnahmen Sicherheit am wirkungsvollsten beeinflusst wird.“1088 Außerdem 
sollen mithilfe von Fehlerbäumen die Wahrscheinlichkeiten für den Ausfall des 
Gesamtsystems ermittelt werden, insbesondere, wenn diese aufgrund geschätzter sehr kleiner 
Wahrscheinlichkeiten nicht direkt statistisch ermittelbar sind. „Die Fehlerbaumanalyse ist eine 
systematische Methode, um die Abhängigkeit zwischen dem Ausfall eines Systems und dem 
Ausfall seiner Komponenten zu ermitteln und die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls des Systems 
aus der Nichtverfügbarkeit von Komponenten zu berechnen.“1089

Der Ereignisbaum nach DIN 25419 wird auch als „Ereignisbaumanalyse“ oder als „Ereignis-
ablaufanalyse“ bezeichnet. Auch die Bezeichnung „Störfallanalyse“, die von einer veralteten 
Fassung der DIN-Norm her rührt, hält sich beharrlich in der Literatur. In der Ereignisablauf-
analyse wird „für jedes auslösende Ereignis (.) ermittelt, welche Wirkung es nach sich zieht 
(z.B. veränderte Anlagenparameter) und welche Reaktionen in der Anlage durch diese 
Wirkung ausgelöst werden.“1090 Den Ausgangspunkt bildet „der Ausfall einer oder mehrerer 
Systemkomponenten. Induktiv wird dann der mögliche Verlauf dieses Ereignisses und das 
Verhalten anderer Systemkomponenten untersucht.“1091

 

Fehlerbaum-Methode Ereignisbaum-Methode 

deduktiv induktiv 

Ursachen  unerwünschte Anlagen-Ereig-
nisse, Folgen 

unerwünschte Anlagen-Ereignisse, Ursachen 
 Folgen 

Wenn ein unerwünschtes Ereignis auftritt, 
welche Ursachen hat dies? 

Wenn ein unerwünschtes Ereignis auftritt, 
welche Folgen hat dies? 

Suche nach den Ursachen Suche nach den Folgen 

Tabelle 9: Unterscheidung zwischen Fehlerbaum und Ereignisbaum. 

Im Vergleich ergibt sich eine bessere Übersicht über die Unterschiede zwischen Fehler- und 
Ereignisbäumen. Während bei der Fehlerbaum-Methode, ausgehend von den unerwünschten 
Anlagen-Ereignissen, deduktiv nach den Ursachen gesucht wird, wird beim Ereignisbaum – 
genau umgekehrt – von den unerwünschten Anlagen-Ereignissen nach den Folgen gesucht. 
Aus der Darstellung und Beschreibung ergeben sich jedoch Abgrenzungsschwierigkeiten. 
Problematisch sind Ursachen-Folgen-Ketten, in deren Mittelteil je nach Betrachtung ein- und 

                                                 
1087 Uhlig 1992, 87.  
1088 Jordan 1980, 166. 
1089 Werner 1989, 105f. – Hervorhebungen im Original. 
1090 Werner 1989, 103. 
1091 Renn/ Kals 1990, 65; Löffler 1996, 137 mit Verweis auf die DIN-Norm. 
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derselbe Gegenstand mal als Ursache und mal als Folge behandelt werden kann. Da jedoch bei 
der Fehlerbaum-Methode als unerwünschtes Anlagenereignis in der Regel das „Top-Event“ 
betrachtet wird, also beispielsweise die Kernschmelze bei einem Atomkraftwerk oder der Zu-
sammenbruch einer Brücke, hebt sich dieser Widerspruch auf, denn das „Top-Event“ könnte 
zumeist kein Basisereignis darstellen, das zu Beginn einer Ereignisbaumbetrachtung untersucht 
wird. 

Die Baummodelle weisen einige methodische Schwächen auf. Erstens wird, in Bezug auf Feh-
lerbäume, auf die unzureichende Erfassung von Common-Cause-Fehlern1092 hingewiesen, die 
durch abweichende Gewichtungen beim Aufstellen der Fehlerbäume nur ansatzweise berück-
sichtigt werden können.1093 Hier bilden Ereignisbäume die wichtige Ergänzung. Gerade mit 
ihnen können Common-Cause-Fehler gut erfasst werden. 

Zweitens werden die notwendigen Abbruchentscheidungen kritisiert: Auch eine tiefschürfende 
Analyse1094 „muss beim gedanklichen Aufbau eines Ursachenbaums (einer Kausalstruktur) ir-
gendwann abbrechen. Sie wird stets mit Ereignissen bzw. Zuständen abbrechen, von denen 
man zwar annimmt, dass auch sie determiniert sind, bei denen man jedoch darauf verzichtet, 
die Ursachen zu erkennen, und sie folglich vereinfachend als zufällig einstuft. Allenfalls be-
müht man die Statistik, um das Maß dieser Zufälligkeit beschreiben bzw. abschätzen zu 
können, und man verwendet dazu vor allem relative Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkei-
ten.“1095 Auch hier muss eine verantwortete Stoppentscheidung gefällt werden. 

Drittens werden mögliche Schwächen durch die „Rückschlussbildung“ angenommen: „Wie 
sicher können wir sein, dass die ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten einzelner Kompo-
nenten einen guten Anhaltspunkt für das Systemverhalten in einem konkreten Störfall bie-
ten?“1096 Schließlich wird eine Schwäche der Baumanalysen bei der Erfassung dynamischer 
Prozesse beschrieben: „Hier zeigt der Fehlerbaum (übrigens genau wie der Ereignisbaum) we-
gen der ihm zugrundeliegenden binären Betrachtungsweise (Ereignis: ja oder nein?) eindeutige 
Schwächen: mengen-, raten- und zeitabhängige Vorgänge können direkt überhaupt nicht und 
mittelbar nur auf relativ komplizierte Weise dadurch berücksichtigt werden, dass man bei-
spielsweise ratenabhängige Eintrittswahrscheinlichkeiten einführt (z.B. die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass ein Druckanstieg von – im Mittel – 1 bar/sec stattfindet und bis 20 bar führt!).“1097 
Die dynamischen, zeit- und ratenabhängigen Prozesse seien für Chemieanlagen aber typisch. 
Ein Ausweg ist es „für den dynamischen Vorgang mehrere Fehlerbäume auf(zu)stellen. Häufig 
ist es aber auch hinreichend, die Zeitabhängigkeit von einzelnen Komponentenzuständen in 
den Fehlerbaum mit aufzunehmen.“1098

                                                 
1092 zu Common-Fehlern siehe Kapitel 2.1.2 Betrachtung der Ursachen von Schadensfällen. 
1093 vgl. Kuhlmann 1995, 83. 
1094 Der Autor spricht hier von der „Gefährdungsanalyse“, seine Aussage kann aber auch allgemeiner verstanden 

werden. 
1095 Uhlig 1992, 86f. 
1096 Renn/ Kals 1990, 66. 
1097 Pilz 1980, 234. 
1098 Kuhlmann 1995, 83. 
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Viertens wird kritisiert, dass durch die Baummodelle keine neuen Problemlagen ermittelt wür-
den. Die größte Leistung sei die graphische Darstellung der logischen Zusammenhänge, nur 
wird kritisiert, dass man nicht über die ohnehin bekannten Mechanismen hinaus gehe. Aller-
dings gibt es auch genau gegenteilige Aussagen, dass durch die Beschäftigung mit den Baum-
modellen gerade auch neue Fehlerquellen entdeckt werden könnten. Am letzten Kritikpunkt 
zeigt sich die Voraussetzungsabhängigkeit der Baummodelle. Voraussetzung zur Durch-
führung einer Ereignisbaumanalyse „ist wie bei der Fehlerbaumanalyse die genaue Kenntnis 
des zu beurteilenden Systems. Deshalb muss auch in diesem Fall eine grobe Systemanalyse 
vorausgehen, in der Funktionen des Systems, die Umgebungsbedingungen, die Organisation 
und das sonstige Systemverhalten behandelt werden.“1099

2.3.2.2 Risiko- und Sicherheitsanalyse 

In der Systemanalyse stehen die Strukturen und Prozesse der funktionierenden Anlage im 
Mittelpunkt. Im Folgenden geht es um Analysen, die das Nicht-Funktionieren der Anlage fo-
kussieren. 

Bei der Sicherheitsuntersuchung eines entworfenen technischen Artefaktes muss man das Sys-
tem, genau wie beim Entwerfen, in Teilsysteme untergliedern. Die generelle Schwierigkeit be-
steht im Wechsel zwischen der Gesamtbetrachtung der Anlage und der Betrachtung von An-
lagenteilen auf unterschiedlichen Konkretisierungsebenen. Und auch hier sind – wie beim 
Konstruieren – starke subjektive Leistungen zu erbringen.1100

In der Literatur werden direkte Abgrenzungen zwischen den beiden Bezeichnungen Sicher-
heitsanalyse und Risikoanalyse umgangen. Dies geschieht aus gutem Grund, denn auch hier 
herrscht große begriffliche Unklarheit und Vielfalt. Trotzdem und gerade deshalb soll hier der 
Versuch unternommen werden, beide Analysebegriffe abzugrenzen, auch wenn, wegen der 
Inhomogenität der Begriffsverwendung in der Literatur, nicht alle so bezeichneten Verfahren 
damit der hier vorgenommenen begrifflichen Definition zuzurechnen sind. Im Grunde nämlich 
zeigt sich bei den beiden Analyseverfahren etwas Ähnliches wie bei den Baummodellen: Risi-
koanalysen gehen von dem Schaden zu den Ursachen (sind hierin also den Fehlerbaumanaly-
sen ähnlich) und Sicherheitsanalysen betrachten eher die Anlage und daraus entstehende mög-
liche Folgen (sind hierin also den Ereignisbaumanalysen ähnlich). Beide Analysen beziehen 
mögliche Schutzmechanismen in die Betrachtung mit ein. Es wäre gut – ähnlich wie bei den 
Baummodellen – eine offene Frage zu beantworten, nämlich, wie sich die Ergebnisse unter-
scheiden würden, wenn für ein und dieselbe Anlage eine Sicherheits- und eine Risikoanalyse 
durchgeführt würde bzw. in welchem Ergänzungsverhältnis beide zueinander stehen. 

Die Sicherheitsanalyse kommt prototypisch im Bereich des BImSchG vor, die Risikoanalyse 
prototypisch im Bereich des AtomG. Die Analysen in beiden Technikbereichen strahlen in 
andere Technikbereiche aus. Insgesamt ist wohl von einer starken rechtlichen Wirkung hin-
sichtlich der institutionalisierten Analyseverfahren auszugehen. Es stellt sich sogar die Frage, 
ob es die Analyseverfahren auch gäbe, wenn sie rechtlich nicht gefordert wären. Soweit die 
Sicherheitsmaximen einen konstitutiven Faktor in der  praktischen Ingenieurrationalität dar-
stellen, kann sich diese Frage hinsichtlich der Inhalte von institutionalisierten Analysever-

                                                 
1099 Kuhlmann 2000, 100. 
1100 vgl. mit Bezug auf die Risikoanalyse Seeliger 1993, 24. 
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fahren nicht stellen. Was jedoch die Form und die Ausdrücklichkeit der Analyseverfahren an-
geht, so ist davon auszugehen, dass institutionalisierte Analyseverfahren ohne rechtliche 
Forderung anders aussähen und anders umgesetzt würden. 

2.3.2.2.1 Sicherheitsanalyse 

Die Sicherheitsanalyse kann als eine, auf die Sicherheit zugespitzte, Systemanalyse angesehen 
werden.1101 Dabei kann offen gelassen werden, ob die Systemanalyse der Sicherheitsanalyse 
vorausläuft oder als ein Bestandteil von ihr angesehen werden sollte. Beide Auffassungen sind 
in der Literatur vertreten. Festzuhalten ist zunächst, dass das systematische Vorgehen auf der 
Grundlage eines vollständig beschriebenen Systems entscheidend für den Erfolg einer Sicher-
heitsanalyse ist. Es handelt sich um eine doppelte Systematik mit Vollständigkeitsbestreben, 
die bei der Beschreibung des Funktionierens und des möglichen Nicht-Funktionierens ange-
strebt wird. Das Hauptziel der Sicherheitsanalyse ist, „auf der Grundlage der Anlagenkon-
zeption durch funktionssichere Gestaltung eine bestmögliche Gesamtlösung zu erreichen“1102, 
also mögliche Gefahrlagen zu identifizieren und Vorschläge zu ihrer Reduktion zu erbringen. 
Dabei geht es sowohl um den Schutz vor Störfällen, als auch die Beherrschung von Störfällen. 
Aufgeteilt in störfallbezogene Teilziele, ist es das Ziel der Sicherheitsanalyse folgende Fragen 
zu beantworten:  

- „Welche Störfälle sind als wesentlich zu betrachten? 

- Welche Störfälle können durch geeignete Änderungen der Systemstruktur verhindert 
werden? 

- Welche Störfälle sind nicht vollständig auszuschließen und mit welcher Häufigkeit 
bzw. Wahrscheinlichkeit ist ihr Auftreten zu erwarten? 

- Welcher Art und Größe sind deren Auswirkungen auf Personen und Sachen der näheren 
und weiteren Umgebung und welche Schutzmaßnahmen müssen getroffen 
werden?“1103 

Wie schon eingangs erwähnt, gibt es verschiedene Bezeichnungen für Sicherheitsanalysen. 
Hier sollen Definitionen qualitativer und quantitativer Sicherheitsanalysen vorgestellt werden: 
„Es gibt zwei Möglichkeiten, Sicherheitsanalysen durchzuführen: die qualitative Methode, eine 
mehr oder minder verbale Beschreibung und Bewertung, die quantitative Methode, eine Be-
wertung mit mathematischen Hilfsmitteln, wie Qualimetrie oder mathematischer Statistik.“1104 
In qualimetrischen Verfahren definiert man „Sicherheitsbedingungen und bewertet Abwei-
chungen entweder durch skalierte Faktoren oder durch Wichtungen (z.B. 0 ...1).“1105 „Bei der 
qualitativen Sicherheitsanalyse erfolgt eine ganzheitliche Systembetrachtung hinsichtlich Be-
lastungs- und Verschleißerscheinungen der technischen Anlage. Diese Analyse soll eine best-
mögliche Systemgestaltung bewirken. Alle sicherheitsrelevanten Komponenten müssen er-

                                                 
1101 vgl. Kuhlmann 1995, 59. 
1102 Kuhlmann 1995, 60. 
1103 Kuhlmann 1995, 59. 
1104 Bussenius 1995, 6f. – Hervorhebungen im Original. 
1105 Bussenius 1995, 15. 
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kannt und bestimmt werden. Diese Bestimmung ist durch die bekannten und verfügbaren 
Beurteilungskriterien eingeschränkt, die sich aus Erfahrungen vergleichbarer Bedingungen ge-
bildet haben. (...) Die quantitative Sicherheitsanalyse ermittelt die Eintrittswahrscheinlichkeit 
unerwünschter Ereignisse, die Störfälle auslösen können.“1106

Parallelen lassen sich zur Unterscheidung von deterministischer und probabilistischer Sicher-
heitsanalyse auffinden. Man spricht vom „Probabilistic Safety Assessment“ (PSA), teilweise 
auch vom „Probabilistic Risk Assessment“ (PRA). Zum PSA bzw. PRA finden jährlich Kon-
ferenzen statt.1107 Die Aufstellung von probabilistischen und deterministischen Sicherheitsana-
lysen ist ein Ziel der Sicherheitswissenschaft: „Zufrieden können wir erst dann sein, wenn 
prinzipiell für alle Technologien mit höherem Schadensrisiko deterministische und probabi-
listische Sicherheitsanalysen durchgeführt werden.“1108

2.3.2.2.2 Risikoanalyse 

In einer Risikoanalyse werden mit wissenschaftlichen Methoden die Eintrittswahrscheinlich-
keiten von konkreten Schadensfällen und ihre Schadensausmaße durch Beobachtung, Model-
lierung und Szenariobildung qualitativ und, so weit wie möglich, quantitativ weitestgehend 
realitätsgetreu zu bestimmen versucht.1109 Was theoretisch einfach klingt, ist jedoch praktisch 
schwer umsetzbar. „In der Bundesrepublik wurde 1979 mit der Risikostudie Kernkraftwerke, 
Phase A, erstmals eine umfassende Risikountersuchung einer komplexen Industrieanlage vor-
genommen.“1110 Der Abschluss der Studie, die das Kernkraftwerk Biblis B als Referenzanlage 
betrachtete, hat 10 Jahre gedauert. Die Abfassung beanspruchte einen so langen Zeitraum, weil 
die Verfasser tatsächlich einen Vollständigkeitsanspruch hatten. 

Selbst in dieser Studie, die als das herausragendste Beispiel einer deutschen Risikoanalyse von 
einem Großteil der Literatur angesehen wird, mischen sich die Bezeichnungen, so spricht 
Werner in Bezug auf sie, von einer probabilistischen Sicherheitsanalyse.1111 „Die systemtech-
nischen Untersuchungen im Rahmen der Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke, Phase B, 
führten zu einer Reihe wesentlicher Verbesserungen der Anlagentechnik des Kernkraftwerkes 
Biblis B und der Vorgehensweise zur Störfallbeherrschung. Die Ergebnisse bestätigen das 
große Potenzial probabilistischer Sicherheitsanalysen zur Verbesserung der sicherheitstech-
nischen Auslegung komplexer technischer Systeme.“1112 Vorbild für die DRS war die große 
US-Studie „WASH 1400“, auch „Rasmussen-Report“ genannt. „Die allgemeine Struktur einer 
probabilistischen Risikoeinschätzung wurde 1975 mit der Veröffentlichung der Sicherheitsstu-
die von US-amerikanischen Reaktoren eingeführt; es handelt sich dabei um ein zehn Kilo-
gramm schweres Dokument, das unter der Kurzbezeichnung WASH-1400 bekannt wurde.“1113

                                                 
1106 Wessel 1999. 
1107 z.B. unter dem Thema „Probabilistic Safety Assessment and Risk-Informed Decision Making“ http://www.-

grs.de/psarid/ (06.09.2002). 
1108 Kuhlmann 2001, 10. 
1109 vgl. WBGU 1999, 39. 
1110 Werner 1989, 101. 
1111 vgl. Werner 1989, 109. 
1112 Werner 1989, 112. 
1113 Reason 1994, 268. 
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Als eines der Hauptziele von Risikoanalysen wird die Quantifizierung angesehen. „Hinter der 
Forderung nach Risikoanalysen steht allerdings der zunächst verständliche Wunsch, einen 
quantitativen Bewertungsmaßstab für konkrete technische Projekte zu schaffen, indem man 
nämlich diese Projekte einer Risikoanalyse unterzieht und das prognostizierte Risiko an einem 
zulässigen Hintergrundrisiko misst.“1114 Im Einzelnen betrachtet werden Risikoanalysen zur 
Umsetzung folgender Zielen genutzt:  

- zu einer Verständigung über die ratio von Risikoentscheidungen, 

- für konkrete Entscheidungen über die Einführung neuer Technologien, 

- für Risikovergleiche, 

- für die Abgrenzung erforderlicher Schadensvorsorge, 

- für eine ausgewogene Risikoverminderung in bestimmten Anlagen, 

- für eine globale Optimierung des Mitteleinsatzes zur Risikominderung, 

- als Orientierungshilfe für Prioritätensetzung in der Forschung usw.“1115 

Ein Teil dieser Abschätzungen kann in Genehmigungsverfahren Niederschlag finden.1116 Risi-
koanalysen sind vorwiegend für den Bereich der Kerntechnik durchgeführt worden. In den 
1980er Jahren wurde diskutiert, Risikoanalysen auch auf Chemieanlagen anzuwenden.1117 Die 
Diskussion über die Anwendung von probabilistischen Methoden (wie der Risikoanalyse) auch 
für chemische Prozesse und verfahrenstechnische Anlagen „wird unter Fachleuten kontrovers 
geführt.“1118 Pilz etwa schreibt: Es „erscheint uns auch die probabilistische Risikoanalyse, d.h. 
die Bewertung von möglichen Gefahren durch Wahrscheinlichkeitsangaben für ihr Auftreten 
und durch Abschätzung des entstehenden Schadens für chemische Prozesse kaum durchführbar 
und für die Sicherheitstechnik wenig hilfreich: Zu viele für den Einzelfall wichtige Aspekte 
würden pauschal durch den probabilistischen Ansatz verwischt, ganz abgesehen von der 
chemietypischen Problematik, dass, angesichts der Stoff- und Typenvielfalt einerseits, und des 
singulären Charakters von Chemieanlagen andererseits, eine wesentliche Voraussetzung für die 
Durchführung wahrscheinlichkeitstheoretischer Betrachtungen fehlt: nämlich die ausreichend 
große Zahl vergleichbarer Zustände.“1119 Pilz argumentiert, dass Risikoanalysen für 
Chemieanlagen nicht durchführbar seien, weil hier viel mehr Risikoarten untersucht werden 
müssten im Vergleich zur Kerntechnik, wo es immer „nur“ um die Freisetzung von 
Radioaktivität gehe. Das Erkennen, Bewerten und Beherrschen von Risiken erfordere bei 
Planung, Entwicklung und Betrieb von  Produktionsverfahren in der chemischen Industrie 
„sorgfältige naturwissenschaftliche Experimente, systematische Analysen, ingenieurtechnische 

                                                 
1114 Pilz 1980, 229. 
1115 Seipel 1983, 10. 
1116 van Reijen/ Vinck, zitiert nach Cogoy 1984, 163. 
1117 vgl. Pilz 1980, 229. 
1118 Jansen 1990, 2. 
1119 Pilz 1984, 70. 
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Berechnungen und Auslegungen, also in erster Linie deterministische Methoden.“1120 
Nichtsdestotrotz gibt es einige Beschreibungen für Risikoanalysen in der chemischen 
Industrie,1121 in denen insbesondere auf die Güte der Erarbeitung des der Risikoanalyse 
zugrunde liegenden Datenmaterials eingegangen wird. 

„Klingmüller und Bourgund1122 haben gezeigt, inwieweit (.) Risikoanalysen auch im kon-
struktiven Ingenieurbau Anwendung finden können. Risikoanalysen in diesem strikten Sinn 
fußen auf dem Entwurf von Versagensszenarien, auf zuverlässigem, auf das entsprechende 
Szenario bezogenem, validem Datenmaterial für eine probabilistische Beschreibung von 
Einwirkung und Widerstand, sowie auf Schadenswertbestimmungen, die rechtlichen und 
politisch-legitimatorischen Anforderungen genügen. Ungeachtet dieser anscheinend strikten 
Voraussetzungen bleibt die Validität dieser speziellen Risikoanalysen ebenso wie die der 
Sicherheitsanalysen allgemein an professionelle, gestalterische Leistungen der Personen 
gebunden, die diese Analysen anstellen.“1123

Wie oben schon mehrfach angeklungen, wird in der Literatur auch zwischen deterministischen 
und probabilistischen Risikoanalysen unterschieden. Die probabilistische Risikoanalyse1124 
(PRA) (teilweise wird auch vom Probabilistic Risk Assessment (PRA) gesprochen, das eben-
falls mit „PRA“ abgekürzt1125 wird), ist dabei der Hauptgegenstand der Betrachtung, ja der 
Begriff der deterministischen Risikoanalyse taucht eigentlich nur als Abgrenzung, jedoch nicht 
als Konzept auf. Wer Risikoanalyse sagt, meint mithin die probabilistische Risikoanalyse. 

„Die probabilistische Risikoanalyse (PRA) ist eines der Verfahren, um die Wahrscheinlich-
keiten von Systemausfällen und ihren Folgen im voraus abzuschätzen und dabei die Schwach-
stellen aufzudecken, an denen technische Verbesserungen oder Training des Personals notwen-
dig sind. Derartige Analysen sind hypothetischer Natur, das heißt die Randbedingungen für 
statistische Trends werden nicht als gegeben vorausgesetzt (Hauptmann u.a. 1987). Die PRA 
wird in der Regel bei drei unterschiedlichen Arten von Risikoquellen angewandt (...): 

– bei sehr seltenen Systemausfällen, bei denen nicht genügend Datenmaterial für eine aussa-
gekräftige Statistik vorliegt (Dammbruch, Bersten des Containments von Kernkraftwer-
ken); 

– bei neuen Technologien mit geringem Erfahrungswert (Gentechnologie, Magnetschwebe-
bahnen, neue Arzneimittel); 

– bei statistisch nicht explizit nachweisbaren Beziehungen zwischen Dosis und Wirkung auf 
Gesundheit und Umwelt (geringe Strahlendosen, Pestizidrückstände, organische Noxen im 
Klärschlamm):“1126 

                                                 
1120 Pilz 1984, 72. 
1121 vgl. Seeliger 1993. 
1122 siehe Klingmüller/Bourgund 1992. 
1123 Ekardt u.a. 2000, 96. 
1124 Probabilistische Risikoanalyse – So der Titel eines, von der Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft und 

Wolfgang Braun, herausgegebenen Buches, in dem verschiedene Aufsätze zur Kerntechnik zu finden sind.  
1125 vgl. Werner 1989. 
1126 Renn/ Kals 1990, 64 – Hervorhebungen im Original. 
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Auch der Detailliertheitsgrad von Risikoanalysen ist angelehnt an die technischen Konkreti-
sierungsebenen. „Bei der Diskussion über versuchsweise durchgeführte praktische Risikoana-
lysen (...) geht man, was die Detailliertheit betrifft, von den Ausfallarten einzelner Kompo-
nenten auf der typischen Gliederungsebene von Ventilen, Pumpen, Filtern und Schaltern aus. 
Analysen mit noch feinerer Auflösung sind durchaus möglich; z.B. erfassen sie dann die ein-
zelnen Flansche an Behältern, Transistoren oder Schalterfedern. Man kann Analysen sogar bis 
zu den Ursachen von Komponentenausfällen treiben, also beispielsweise Korrosion, Schwin-
gungen, Überlastung, Unterdimensionierung usw.“1127 „Risikoanalysen lassen sich auch weni-
ger detailliert durchführen, wenn z.B. Teilsysteme wie Destillationskolonnen, Speicherbehälter 
und chemische Reaktoren als Komponenten betrachtet werden. Bei noch geringerem Auf-
lösungsgrad gilt vielleicht eine vollständige Raffinerie oder ein Ammoniakspeicher als Einheit. 
Die Risikoanalysen gründen sich in solchen Fällen auf statistische Daten aus ähnlichen Anla-
gen, vielleicht mit Skalierungsfaktoren, die Unterschiede in der Anlagengröße berücksichti-
gen.“1128

Kritik an Sicherheits- und Risikoanalysen 

Da Sicherheits- und Risikoanalysen große Parallelen aufweisen, soll hier die Kritik an diesen 
Analyseverfahren gemeinsam behandelt werden. (Schon der Hinweis auf die Unklarheiten über 
das Konzept, das mit dem Begriff verbunden wird, und das Verhältnis des Konzeptes zu an-
deren Konzepten, zeigt Klarstellungsbedarf auf.) Die einzelnen Kritikpunkte treffen auf beide 
Analyseverfahren zu. Ein fast vernichtendes Gesamtresumé zieht Fölsing: Risikoanalysen 
scheinen „jedoch mindestens so viele Probleme aufzuwerfen, wie sie lösen.“1129 Dies zeigt 
sich in der Kritik an Einzelstudien, wie etwa die am Rasmussen-Report1130 oder den Analysen 
zur Kerntechnik.1131  

Die Arbeiten von Pilz sind ein Beispiel für die Kritik eines Ingenieurs am ingenieurwissen-
schaftlichen Instrument der Analyse. Seine wichtigsten Argumente sollen daher hier exem-
plarisch wiedergegeben werden:  

• „Die sogenannten Risikoanalysen sind in Wirklichkeit Prognosen, behaftet mit allen Un-
sicherheiten, die sich aus dem Versuch, die Zukunft vorherzusagen, zwangsläufig ergeben 
müssen.“1132 

• „Die wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtung hat zur Folge, dass nur zufällige, von-
einander unabhängige Ereignisse erfasst werden können.“1133 Aber: „Ausfälle aufgrund ei-
ner gemeinsamen Ursache sind eher zu erwarten als rein zufallsbedingte.“1134 

                                                 
1127 Taylor 1984, 90. 
1128 Taylor 1984, 90. 
1129 Fölsing 1980, 179. 
1130 vgl. Fölsing 1980, 180. 
1131 Pilz 1980, 236 mit Verweis auf TÜV Rheinland. Zu einer Kritik an nuklearen Risikoanalysen im Einzelnen 

siehe Kollert 1997. 
1132 Pilz 1980, 237 – Hervorhebung im Original. 
1133 Pilz 1980, 237 – Hervorhebung im Original. 
1134 Pilz 1980, 237. 
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• Pilz kritisiert die fehlenden ausreichenden Grundgesamtheiten.1135 „Bei chemischen Pro-
zessen ist es wegen fehlender oder unsicherer Eingabedaten und wegen der für die verwen-
dete Analysenmethode zu komplexen Vorgänge kaum möglich, einen realistischen Wert 
für die Eintrittswahrscheinlichkeit von Störfällen vorherzusagen.“1136 

• Pilz weist auf die „begrenzte menschliche Phantasie“1137 in der Bestimmung der 
möglichen Schadensereignisse hin.1138 

• Manche Analysen seien nicht viel mehr als ein Darstellungsmittel von Altbekanntem: „Die 
hier behandelten Methoden der Sicherheitsanalyse (...) sind im wesentlichen ein Mittel der 
Darstellung (Veranschaulichung) von im Prinzip bekannten Gefahrenquellen und der Iden-
tifikation von Wegen, auf denen diese wirksam werden können. Das Erkennen und Bewer-
ten von Gefahrenquellen in einem chemischen Verfahren erfordert naturwissenschaftliche 
Experimente und ingenieurmäßige Berechnungen.“1139 

Eine der Hauptschwierigkeiten ist jedoch, dass Konstruktionsprobleme durch Analysen nur 
unzureichend erfasst werden (können). Zur Analyse ganzer Anlagen auf der Grundlage von 
Zuverlässigkeitsdaten einzelner Einheiten hat beispielsweise Taylor ein Verfahren (IFAL) für 
ein petrochemisches Werk angewendet und kommt zu dem Schluss: „Mit dieser Methode 
lassen sich detaillierte Konstruktionsprobleme nicht aufzeigen.“1140 Hier zeigt sich wieder das 
Kreativitätserfordernis: „Die Gefahrensuche ist mit Abstand der kreativste Schritt der gesamten 
Risikoanalyse.1141 Der Erfolg aller weiteren Schritte – und damit der gesamten Risikoanalyse 
– hängt davon ab, wie umfassend die Gefahrensuche durchgeführt wurde.“1142 Neben 
Konstruktionsproblemen werden aber auch Organisationsprobleme in Analyseverfahren 
zwangsweise strukturell vernachlässigt: Fietkau kritisiert, dass die implizite Sicherheits-
konzeption der Störfallverordnung technikzentriert sei, also organisatorische Strukturen und 
Prozesse vernachlässigt würden.1143 Diese Vernachlässigung wirkt sich aber stark negativ aus, 
weil personenbedingte und organisatorische Bedingungen bei Schadensfällen/ Störfällen als 
enorm wichtig angesehen werden müssen.1144 Hierauf beziehen sich auch Universalkritiken: 
„Problematisch sind (.) vor allem die Ermittlungen aller (relevanten) Entscheidungs-, 
Verhaltens- und Folgemöglichkeiten, die Erfassung von Eintrittswahrscheinlichkeiten, die (ein-

                                                 
1135 vgl. Pilz 1980, 237. 
1136 Pilz 1980, 234. 
1137 Pilz 1980, 238f. 
1138 Hierzu noch ein interessantes Zitat von jemandem, der selbst Analysen durchgeführt hat: „Die meisten Ri-

sikoanalytiker, die sich aus dem Laboratorium in die Industriepraxis hinausgewagt haben, wissen aus Er-
fahrung, dass kurz nach dem Abschluss einer Analyse eine Unfallart eintritt, mit der man vorher überhaupt 
nicht gerechnet hatte. Das ist auch dem Autor passiert. Es trifft auf den Canvey-Bericht zu und gilt für die Re-
aktorsicherheitsstudie WASH 1400.“ Taylor 1984, 89. 

1139 Pilz 1984, 70, bezieht sich hierauf HAZOP, DIN 25443 (Ausfalleffekt) und vorläufige Gefahrenanalyse. 
1140 Taylor 1984, 105. 
1141 Seeliger spricht hier nur von Risikoanalyse. Seine Aussage könnte sich aber auch auf die Sicherheitsanalyse 

beziehen. (Anmerkung d.V.) 
1142 Seeliger 1993, 24. 
1143 vgl. Fietkau 1990, 15. 
1144 siehe Kapitel 2.1 Lernen aus Schadensfällen. 
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heitliche) Quantifizierung unterschiedlicher Schadensdimensionen und die Verbindung 
qualitativer mit quantitativen Größen in der Risikoanalyse.“1145  

Der WBGU kommt zu dem Ergebnis: „Technisch-naturwissenschaftliche Risikoanalysen sind 
hilfreiche und notwendige Instrumente einer rationalen Risikopolitik. Nur mit ihrer Hilfe lassen 
sich relative Risiken miteinander vergleichen und Optionen mit dem geringsten Erwartungs-
wert von Schäden auswählen. Sie können und dürfen jedoch nicht als alleinige Richtschnur für 
die Bewertung von und den Umgang mit Risiken dienen. Ihre Universalität wird nämlich mit 
der Abstraktion vom Kontext und einer Ausblendung der auch unter rationalen Gesichtspunk-
ten sinnvollen Risikomerkmale aus den Wahrnehmungsmustern erkauft. Kontext- und situa-
tionsspezifische Begleitumstände müssen bei jeder Risikoanalyse mit berücksichtigt wer-
den.“1146 Viel mehr als durch den Kontextfaktor sind Risikoanalysen m.E. jedoch, aufgrund 
der in ihnen eingebundenen Werturteile, nicht als alleiniger Maßstab heranzuziehen. 

Das zentrale Problem von Analysen besteht in der Objektivität, die ihnen zugeschrieben wird 
bzw. deren Anschein sie teilweise zu erwecken versucht. Die Einzelschritte der Analysen sind 
von Werturteilen durchzogen. Die sicherheitsrelevanten Werturteile stellen nur dann ein Prob-
lem dar, wenn sie nicht als solche aufgezeigt werden. Vielmehr kann es die Qualität von Ana-
lysen wesentlich steigern, wenn Werturteile offen gelegt werden. Das Herausarbeiten von 
Werturteilen kann somit zu einem positiv zu wertenden Qualitätsmerkmal von Analysen wer-
den! 

2.3.3 Zusammenfassende Überlegungen zu den institutionalisierten Technik-Analyse-
verfahren 

Ein verbindender Leitgedanke, der den institutionalisierten Technik-Analyseverfahren zu 
Grunde liegt, ist der der Systematik. Sowohl in der Ingenieurpraxis als auch in der Ingenieur-
wissenschaft kann ein Bestreben festgestellt werden, im Konstruktionsprozess und dessen Be-
wertung, möglichst systematisch vorzugehen. Das systematische, geordnete Analysevorgehen, 
das natürlich auch von der zuvor entwickelten Systematik und den kreativen subjektiven 
Leistungen zur „Ausfüllung“ dieser Systematik abhängig ist, wird von Ingenieuren als ent-
scheidendes Konzept zur Verwirklichung von Sicherheit beschrieben. 

Es wurde dargestellt, dass die institutionalisierten Technik-Analyseverfahren unterschiedliche 
Konzepte verfolgen, es aber auch viele Überschneidungen gibt. Die Analyseverfahren enthal-
ten zwar vielfach quantitative Aussagen, aber umfangreiche qualitative Anteile sind auch des-
halb von so starker Bedeutung, weil erst aufgrund der Identifikation von Schadensereignissen 
oder ganzen Schadensszenarien über den Einsatz von, in Sicherheitsstrategien eingebundenen, 
konkreten Schutzmaßnahmen nachgedacht werden kann. Eine der größten Schwierigkeiten der 
ingenieurpraktischen wie ingenieurwissenschaftlichen Risikobeurteilung liegt in der fehlenden 
Berücksichtigung (fehlenden Konstitution) von möglichen Schadensereignissen/ Schadens-
szenarien. Innerhalb einer institutionalisierten Analyse ist also Kreativität zum Identifizieren 
möglicher Schadensfälle bzw. Schadensursachen gefragt. Qualitative wie quantitative, deter-
ministische wie probabilistische Technik-Analysen enthalten immer Schätzungen und subjek-
tive Urteile, wobei die individuelle wie kollektive ingenieurtechnische Erfahrung eine wesent-

                                                 
1145 Banse 1996b, 51. 
1146 WBGU 1999, 41 – Hervorhebung durch d.V. 
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liche Beurteilungsgrundlage bildet.1147 Die technische Risikoanalyse wird oftmals als „objek-
tiv“ bezeichnet, da sie natur- und technikwissenschaftliche Darstellungsformen benutzt und in 
ihren Berechnungen auf die Risikoformel aufbaut. Damit wird verschleiert, dass auch viele 
normative Festlegungen in die Analysen eingeflossen sind. Es werden Annahmen gemacht und 
damit Wertungen, beispielsweise zur Beurteilung von Auswirkungen als positiv oder negativ, 
zur Abgrenzung des räumlichen oder zeitlichen Rahmens u.s.w., die das Ergebnis von Risiko-
analysen beeinflussen.1148  

Analysen beziehen sich auf bereits entworfene technische Anlagen. Umfassende Risiko- und 
Sicherheitsanalysen können nur auf der Grundlage der zuvor entworfenen Technik nach 
schädlichen Mechanismen suchen und daraufhin Sicherheitsstrategien entwickeln. Sicherheits-
bezogene Einzelaspekte müssen aber sehr wohl kontinuierlich mit behandelt werden, wie in 
Kapitel 1 gezeigt wurde. Insofern werden die in der Ingenieurpraxis fortlaufend getroffenen 
(im Idealfall reflektierten) sicherheitsbezogenen analytischen Leistungen durch die institutio-
nalisierten Analysen nur ein zweites Mal durchdacht, zusammengefasst und systematisiert. Das 
Analysieren teilt sich auf in das Beschreiben des Systems (seiner Strukturen und Prozesse) und 
das Beschreiben möglicher Dysfunktionalitäten. Auch letztere Beschreibung ist immer wertur-
teilsbehaftet. Wenn in der Ingenieurpraxis unumgehbare Sicherheitsurteile gefällt werden, so 
kann sich die Ingenieurwissenschaft, die sich in mittel- und unmittelbarer Weise auf diese 
Praxis bezieht, solche sicherheitsrelevanten Werturteile nicht umgehen. 

Für die ingenieurwissenschaftlichen institutionalisierten Analyseverfahren bleibt festzuhalten: 
Unter Berücksichtigung aller Einschränkungen und unter deren Offenlegung können institu-
tionalisierte Analyseverfahren sehr wohl eine Grundlage für Entscheidungen über technische 
Anlagen darstellen. Sie können hilfreich sein, nur sie dürfen nicht zur alleinigen Richtschnur 
werden. Institutionalisierte Analyseverfahren sind das Ergebnis einer Vielzahl subjektiver kre-
ativer aber vor allem normativer Leistungen, die als solche verdeutlicht werden müssen. 

                                                 
1147 vgl. Birkhofer 1983, 35f. 
1148 vgl. Banse 1996b, 50. 
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3 Interdisziplinäre Anregungen für gesellschaftliche Risikosteuerung 

Ingenieurpraktische und ingenieurwissenschaftliche Umgangsweisen mit Risiken wurden in 
den beiden ersten Kapiteln jeweils mithilfe sowohl ingenieur- als auch sozialwissenschaftlicher 
Literatur analysiert. Auf dieser Grundlage werden im dritten Kapitel die Hintergründe für die 
Entwicklung eines Modells der Sicherheitsgenese erläutert, welches in der Schlussbetrachtung 
zusammenfassend präsentiert wird. 

3.1 Disziplinärer Zusammenhang der Arbeit 

Zunächst wird auf den disziplinären Zusammenhang der Arbeit eingegangen: Bezüge zu ver-
schiedenen Wissenschaftsbereichen werden hergestellt, um daraufhin Potenziale für interdis-
ziplinäres Lernen zu identifizieren. 

3.1.1 Einordnung der Arbeit in Forschungszusammenhänge 

Beiträge zum Teil höchst unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen wurden in den 
ersten beiden Kapiteln zur Analyse des Umgangs von Ingenieuren mit Risiken herangezogen. 
Oftmals handelte es sich nur um einzelne Teilaspekte dieser Literaturquellen, die auf die Frage-
stellung transferiert werden mussten, denn zum Umgang von Ingenieuren mit Risiken baulicher 
Infrastrukturanlagen liegen bisher nur sehr wenige Untersuchungen vor. Vielmehr ist diese Ar-
beit in einem „Niemandsland“ zwischen unterschiedlichen Forschungs- bzw. Veröffent-
lichungstraditionen angesiedelt. In den ersten Kapiteln wurden deshalb zur Diskussion der Fra-
gestellung Arbeiten verschiedener Forschungsbereiche verbunden und somit gegenstandsbezo-
gen ein interdisziplinärer Austausch angeregt. 

Im Folgenden stehen die Disziplinen im Mittelpunkt, um disziplinäre Stärken und Schwächen 
hinsichtlich ihrer Beiträge zur Bearbeitung der Fragestellung zu identifizieren und Potenziale 
für interdisziplinäres Lernen aufzuzeigen. Zu den Veröffentlichungen aus ingenieur- und so-
zialwissenschaftlichen Forschungsbereichen, die zur Bearbeitung einzelner Themen dieser Ar-
beit – in qualitativ und quantitativ höchst unterschiedlichem Maß – herangezogen wurden, ge-
hören Veröffentlichungen zum Konstruieren („Konstruktionsforschung“), Veröffentlichungen 
über Risiken (Risikoforschung), Veröffentlichungen über Ingenieure („Ingenieurforsch-
ung“1149) und Veröffentlichungen über Technik (Technikforschung). In allen Bereichen liegen 
jeweils sowohl ingenieurwissenschaftliche als auch sozialwissenschaftliche Arbeiten vor. Die 
Arbeiten aus beiden Wissenschaftskulturen (also Natur-/ Technik-/ Ingenieurwissenschaften 
und Geistes-/ Sozial-/ Literaturwissenschaften bzw. Literatur)1150 unterscheiden sich zum Teil 

                                                 
1149 Ingenieurforschung und Konstruktionsforschung sind bei der ersten Nennung im Text in Anführungszeichen 

gesetzt, weil die Bezeichnungen nicht etabliert sind. Bezeichnungen von Teilbereichen dieser Forschungsbe-
reiche, wie beispielsweise Konstruktionswissenschaft, sind hingegen etabliert. 

1150 Zur Klarheit der Darstellung wird hier auf eine Spezifizierung verschiedener Ansätze, die jeweils verschie-
dene Wissenschaftskulturen als „Gegenpole“ benennen, verzichtet. 
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stark in ihren inhaltlichen Schwerpunkten. Insofern wird durch die Rezeption dieser 
Literaturquellen auch die Debatte um die zwei1151 Kulturen, die vom britischen Physiker und 
Literaten Charles Percy Snow angestoßen wurde, berührt. Snow zeigte auf, wie sich unter-
schiedliche Wissenschaftskulturen (seine Ausgangsbasis bildeten die Bereiche Literatur und 
Physik) nicht nur durch Spezialisierung, sondern auch in Bezug auf den jeweils anderen Be-
reich durch Überheblichkeit, Ignoranz oder Abwertung kennzeichnen. Die Spezialisierung auf 
beiden Seiten, die in ihren Ausprägungen als unterschiedliche Rationalitäts-/ Vernunftsformen 
der Moderne aufgefasst werden könnten,1152 würden unterschwellige oder sogar offene Feind-
seligkeit erzeugen. Mittlerweile wurde die These von der Gegensätzlichkeit der Wissenschafts-
kulturen derart verschärft diskutiert, dass insbesondere im Zusammenhang mit der Diskussion 
um sozialkonstruktivistische Thesen von „Science Wars“ die Rede war: „Manche Beobachter 
sehen in den ‚Science Wars‘ ein Wiederaufleben der Debatte um die ‚zwei Kulturen‘.“1153 Seit 
Snows These weltweit diskutiert wurde, wird auch nach Mechanismen zur Überwindung der 
Gegensätze in den zwei Kulturen gesucht. Grundsätzlich wird von einer partiellen Überwind-
barkeit oder zumindest einer Integration beispielsweise im Rahmen des Konzeptes einer 
„Doppelvernunft“1154 ausgegangen. Der Begriff der „Wissenschaftskultur“ wird in dieser 
Arbeit in einem solchen auf Verständigung und gegenseitige Anerkennung ausgerichteten Sinn 
verstanden. 

Die Forschungsbereiche innerhalb der Wissenschaftskulturen und zwischen den Wissenschafts-
kulturen sind nicht trennscharf. Schwierig ist zudem die Zuordnung von konkreten Arbeiten zu 
einzelnen Forschungsbereichen. Auch Selbstzuordnungen der Autoren können nur eine erste 
Orientierung bieten, da sich die jeweils zu Grunde gelegten, zumeist impliziten, Zuordnungs-
schemata stark unterscheiden. Ohnehin ordnen die meisten Autoren ihre eigenen Arbeiten nicht 
ausdrücklich einem Forschungsbereich zu. 

Damit die Nennung der einzelnen Forschungsbereiche nicht im Ungefähren bleibt, wird im 
Folgenden für jeden Forschungsbereich jeweils ein einschlägiger Titel genannt. Dabei wurden 
vorzugsweise solche Werke gewählt, bei denen die Zugehörigkeit zu einem Forschungsbereich 
schon aus dem Titel hervorgeht. Natürlich gibt es eine Vielzahl von einschlägigen Veröffent-
lichungen eines Forschungsbereichs, die nicht die Bezeichnung des jeweiligen Forschungsbe-
reichs im Titel führen. 

Sozialwissenschaften: 

• Risikoforschung (Risikosoziologie1155, Risikopsychologie1156, Risikopolitik1157, 
Risikophilosophie1158, Risikokommunikation1159), 

                                                 
1151 Teilweise wird auch von den „drei Kulturen“ gesprochen, da zu den ursprünglich von Snow beschriebenen 

Kulturen Literatur und Naturwissenschaften die Soziologie hinzukomme (vgl. Lepenies 1988, IX). 
1152 vgl. Spinner 1989. 
1153 http://www.datadiwan.de/magazin/index.htm?/magazin/dz0112d_.htm (26.07.2003). 
1154 vgl. Spinner 1989. 
1155 z.B. Luhmann 1991: „Soziologie des Risikos“. 
1156 z.B. Böhm/ Henning 1997: „Strategien psychologischer Risikoforschung“. 
1157 z.B. Münch 1996: „Risikopolitik“. 
1158 z.B. Birnbacher 1996: „Sicherheit und Risiko – philosophische Reflexionen“. 

 237



 

• Ingenieurforschung (Ingenieursoziologie1160, Ingenieurpsychologie1161, Ingenieur-
ethik1162), 

• Konstruktionsforschung (Konstruktionssoziologie1163, Konstruktionspsychologie1164) und 

• Technikforschung (Techniksoziologie1165, Industriesoziologie1166, Technikpsycholo-
gie1167, Technikphilosophie1168, Technikethik1169, Technikpolitik1170). 

Ingenieurwissenschaften: 

• Risikoforschung (Sicherheitswissenschaft1171, diverse fachspezifische Forschung), 

• Ingenieurforschung (Ingenieurethik1172), 

• Konstruktionsforschung (Konstruktionswissenschaft1173, CAD-Forschung1174, diverse 
fachspezifische Forschung) und 

• Technikforschung (Allgemeine Technologie1175, umfangreiche fachspezifische For-
schung1176). 

Bei manchen der aufgeführten Forschungsbereiche handelt es sich um „echte“ Teildisziplinen. 
Andere sind nur wenig etabliert und stellen daher streng genommen keinen eigenständigen 
Forschungsbereich dar. Zur Vereinfachung der Beschreibung der für die Fragestellung ein-
schlägigen Veröffentlichungen wird hier – losgelöst vom Stand der tatsächlichen Etablierung – 

                                                                                                                                                           
1159 z.B. Compare 1995: „Risikokommunikation als Machtproblem“. 
1160 z.B. Ekardt 1995: „Berufsfeld Bauingenieure. Ingenieursoziologische Einführung und Handreichung zur In-

genieurbefragung; Umdruck zur Lehrveranstaltung Soziale und ökonomische Bedingungen der Ingenieurar-
beit im Bauwesen“. Bis 1999 gab es an der Universität Kassel am Fachbereich Bauingenieurwesen das Fach-
gebiet „Ingenieursoziologie“, an dem auch die Verfasserin beschäftigt war. http://www.uni-
kassel.de/fb14/ingsoziologie/fginfo.html (17.09.2002). 

1161 z.B. Hoyos/ Zimolong 1990: „Ingenieurpsychologie“. 
1162 z.B. Vogelsang 1998: „Ingenieurethik“. 
1163 z.B. Glock 1997: „Zur Soziologie des Konstruierens“. 
1164 z.B. Görner 1994: „Zur psychologischen Analyse von Konstrukteur- und Entwurfstätigkeiten“. 
1165 z.B. Rammert 1994a: „Techniksoziologie“. 
1166 z.B. Beckenbach 1991: „Industriesoziologie“. 
1167 z.B. Hexel: Seminar zur „Technikpsychologie“ http://info.tuwien.ac.at/itg/vortragende.html (24.09.2002). 
1168 z.B. Rapp 1990: „Technik und Philosophie“. 
1169 z.B. Hubig 1996: „Nachhaltigkeit als Problem angewandter Technikethik“. 
1170 z.B. Martinsen/ Simonis 1995: „Paradigmenwechsel in der Technologiepolitik?“ 
1171 z.B. Kuhlmann 1995: „Einführung in die Sicherheitswissenschaft“. 
1172 z.B. Detzer 1994: „Dimensionen der Ingenieurverantwortung“. 
1173 z.B. Pahl/ Beitz 1997: „Konstruktionslehre“. 
1174 z.B. Koob 2001: „CAD-Praxis im Bauwesen“. 
1175 z.B. Wolffgramm 1978: „Allgemeine Technologie“. 
1176 Es handelt sich hierbei um den Großteil aller ingenieurwissenschaftlichen Veröffentlichungen. 
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von Forschungsbereichen gesprochen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Forschungsfel-
dern, wie beispielsweise die Professionsforschung1177 oder Technikfolgenabschätzung,1178 die 
„quer“ zu den disziplinären Forschungsbereichen liegen. 

Aufgrund der Fülle des potenziellen Materials, die die obige Aufzählung verdeutlicht, ergibt 
sich die Notwendigkeit zur Auswahl: Aus den einschlägigen sozial- und ingenieurwissen-
schaftlichen Forschungsbereichen wurden diejenigen Beiträge ausgewählt, die zur Behandlung 
der Fragestellung nutzbar gemacht werden können, wodurch der Umfang der Darstellung der 
Forschungsbereiche stark variiert. 

Außerdem kann durch die Beschäftigung mit Normen zum Teil auf Ergebnisse der Rechtsso-
ziologie,1179 insbesondere der Rechtstatsachenforschung1180 zurückgegriffen werden. Auch 
originär rechtswissenschaftliche Quellen, v.a. des Umwelt- und Technikrechts1181, bzw. 
speziell einer akademischen Diskussion um das Risikorecht1182, können herangezogen werden. 
Der Forschungsbereich Rechtsforschung fällt aus der obigen Auflistung insofern heraus, da er 
nicht in eine sozial- und eine ingenieurwissenschaftliche Forschungsrichtung aufgeteilt werden 
kann. 

Schließlich sind diverse Wissenschaftsbereiche, z.B. Wirtschaftspsychologie1183, Umweltpsy-
chologie1184 oder Technikgeschichte1185, zu nennen, aus deren Themenfeld vereinzelt 
Beiträge für die Untersuchung der Fragestellung von Interesse waren. Der Umfang der 
Rezeption rechtfertigt jedoch nicht eine eigenständige Behandlung dieser Forschungsbereiche. 
Es folgt die angesprochene Beschreibung der herangezogenen Literatur aus den Bereichen 
Risiko-, Ingenieur-, Technik- und Konstruktionsforschung sowohl sozial- als auch 
ingenieurwissenschaftlicher Provenienz. 

3.1.1.1 Risikoforschung 

Zwischen sozial- und ingenieurwissenschaftlicher Risikoforschung bestehen eine Vielzahl von 
Verknüpfungsmöglichkeiten und auch schon tatsächlich vorhandene Verknüpfungen, die aus 
der folgenden Analyse der Einzelbereiche deutlich werden. 

                                                 
1177 z.B. Daheim 1992: „Zum Stand der Professionssoziologie“. 
1178 z.B. Petermann/ Coenen 1999: „Technikfolgen-Abschätzung in Deutschland“. 
1179 z.B. Raiser 1987: „Rechtssoziologie“. 
1180 z.B. Nußbaum 1968 (Erstveröffentlichung 1914): „Die Rechtstatsachenforschung“. 
1181 z.B. Breuer/ Kloepfer/ Marburger/ Schröder 1988: „Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts“. 
1182 z.B. Seiler 1996: „Aktuelle Tendenzen des Risikorechts“. 
1183 z.B. Kirchler 1999: „Wirtschaftspsychologie“. 
1184 z.B. Stengel/ Wüstner 1997: „Umweltpsychologie“. 
1185 z.B. Radkau 1989. 
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3.1.1.1.1 Sozialwissenschaftliche Risikoforschung 

Die sozialwissenschaftliche Risikoforschung1186 ist eine noch relativ junge Disziplin,1187 auch 
wenn die Sozialwissenschaft das Risikothema durchaus schon früher für sich hätte entdecken 
können: Einige Disziplinen „wie z.B. die Mathematik oder ingenieurwissenschaftliche Diszip-
linen, befassen sich schon seit geraumer Zeit mit dieser spezifischen Form von Unbestimmt-
heit, für andere, z.B. die Soziologie oder die Politikwissenschaft, sind technische Risiken (oder 
Risiken generell) erst seit kurzem zum Forschungsfeld geworden.“1188 Die sozialwissenschaft-
liche Risikoforschung entwickelte sich aus der sozialwissenschaftlichen Technikforschung1189 
und bekam ihre Initialimpulse insbesondere aufgrund der Debatte um die Atomtechnik,1190 an 
der beispielhaft die Auswirkungen qualitativ neuer technischer Risiken auf die gesellschaft-
lichen Strukturen und Prozesse gezeigt werden können. Nicht mehr der mit einer Technik ver-
bundene Nutzen, sondern ihr potenzieller Schaden standen im Mittelpunkt der Betrachtung, 
denn „bei der Atomtechnik wurde zum ersten Mal die Akzeptanz gegenüber einer modernen 
Technologie in ernstzunehmendem Ausmaß aufgekündigt.“1191 Die durch die Auseinander-
setzung mit atomtechnischen Risiken angeregten Überlegungen und Forschungsbemühungen 
wurden schon bald auf andere Technikbereiche übertragen.1192 Auch die heutige sozialwissen-
schaftliche Risikoforschung ist, zumeist implizit, durch die Bezugnahme auf die Atomtechnik 
geprägt, auch wenn andere Technikbereiche, v.a. Gentechnik und Informations- und Kommu-
nikationstechnik, zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

Es entwickelten sich darüber hinaus verschiedene Themenfelder sozialwissenschaftlicher Risi-
koforschung, wobei die Risikowahrnehmung und Risikoakzeptanz, insbesondere hinsichtlich 
ihrer Unterschiede bei bestimmten Risikogruppen (z.B. Experten und Laien), einen zentralen 
Bezugspunkt der Forschung darstellten und darstellen. 

Konjunkturen der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung 

In der Literatur wird – zumeist mit kritischem Unterton – von „Konjunkturen“ der sozial-
wissenschaftlichen Risikoforschung gesprochen. Hierzu zwei anschauliche Belege von Auf-
fassungen, die beide – was zur Einordnung der Zitate von Bedeutung ist – um 1990 verfasst 
wurden: „Die Komplementärthemen ‚Risiko‘ und ‚Sicherheit‘ beschäftigen gegenwärtig zu-
ständige Wissenschaften mit rasch wachsender Intensität. Die Menge der Titel fachlicher wie 
außerfachlicher Literatur schwillt an und demonstriert die Aktualität der genannten Themen. 
Hochschulen widmen ihnen interdisziplinäre Vorlesungsreihen. Sogar zur Gelegenheit heraus-
ragender Universitätsjubiläen gilt es als passend, Symposien zu modernitätsspezifischen Un-

                                                 
1186 Die Ansätze, die sich selbst der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung und die, die sich selbst der Risiko-

soziologie zuordnen, werden hier gemeinsam behandelt. Die Risikosoziologie ist der größte Teil der sozial-
wissenschaftlichen Risikoforschung, zudem werden von ihr Arbeiten anderer Teilbereiche, insbesondere der 
psychologischen und politischen Risikoforschung, oftmals integriert. 

1187 vgl. Banse 1996b, 61; Bonß 1991, 258. 
1188 Banse 1996b, 61. 
1189 vgl. Tschiedel 1995, 303. 
1190 vgl. Kollert 1997, 25; Jungermann/ Slovic 1997, 181. 
1191 Bechmann/ Wolf 1993, 12. 
1192 vgl. Krohn/ Krücken 1993, 25. 
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sicherheitserfahrungen auf den Veranstaltungskalender zu setzen. Großforschungseinrichtun-
gen und ihre Arbeitsgemeinschaften beschäftigen sich mit einschlägigen Fragen schon aus 
Betroffenheitsgründen. Für Industrien und ihre Verbände einschließlich zugeordneter Berufs-
genossenschaften gilt das ohnehin.“1193 Oder: „Die Risikoforschung ist ein ebenso junges wie 
expandierendes Feld. (...) Die Rede vom Risiko hat längst Eingang in ganz andere Forschungs-
zusammenhänge gefunden. So gibt es in der Medizin die ‚Risikofaktorenmedizin‘, in der Psy-
chologie wird über ‚Risikoängste‘, ‚Risikopersönlichkeiten‘ und ‚Risikokinder‘ geforscht. 
Ökonomie und Betriebswirtschaftslehre wiederum beschäftigen sich mit ‚Risiko und Risiko-
politik‘, und die Juristen schließlich debattieren über ‚Irrtum und Risiko‘ und juristische Be-
handlung von ‚Gefahr – Risiko – Restrisiko‘.“1194 Der Zenit der Risikoforschung war, als 
diese Texte veröffentlicht wurden, eigentlich schon überschritten. Die „Hoch-Konjunktur“ der 
Risikoforschung kann wohl in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre verortet werden. So war 
1986 ein markantes Jahr für die Risikoforschung: „In der Bundesrepublik Deutschland wurden 
ökologische Probleme in breitem Umfang etwa zur selben Zeit in Politik und Soziologie 
entdeckt. Das Jahr 1986 markiert die ökologische Wende: in diesem Jahr machten die 
Massenmedien auf das antarktische Ozonloch aufmerksam, es explodierte der Reaktor von 
Tschernobyl, es gab eine große Umweltkatastrophe am Rhein, das Umweltministerium wurde 
gegründet, Beck veröffentlichte seine Risikogesellschaft und Luhmann die Ökologische 
Kommunikation.“1195 Mittlerweile ist das Risikothema weniger prominent, obwohl es durch 
Forschungen zur Gentechnik und IuK-Technik durchaus neue Impulse erfahren hat. 

Risikosteigerung in der Gesamtbilanz? 

Die Suche nach den Gründen für die Konjunkturen der Risikoforschung berührt eine zentrale 
Grundfrage der Risikoforschung: Entspringt die zunehmende gesellschaftliche (und damit auch 
die sozialwissenschaftliche) Beschäftigung mit Risiken ausschließlich einer gesteigerten Risi-
kowahrnehmung (respektive einem gewachsenen Bedürfnis nach Sicherheit), oder haben sich 
tatsächlich die „objektiven“ Gegebenheiten gewandelt? Es geht also um die Frage, ob die Welt 
heute risikoreicher geworden ist1196 oder ob sie – aus welchen Gründen auch immer – nur als 
risikoreicher eingeschätzt wird. Ulrich Beck vertritt die These von einer Zunahme1197 realer 
Risiken in der Industriegesellschaft,1198 wohingegen Niklas Luhmann von der Zunahme der 
Risikowahrnehmung, des Risikobewusstseins aufgrund von gestiegener sozialer Sensibilität 
spricht:1199 Nach letzterer Auffassung könnte das Risikobewusstsein „steigen, auch wenn die 
technologische Entwicklung selbst relativ ungefährlich wäre oder sogar die reale Gefährdung 

                                                 
1193 Lübbe 1989, 15. 
1194 Bonß 1991, 258. 
1195 Grundmann 1999a, 44 – Hervorhebungen im Original. 
1196 vgl. Krohn/ Krücken 1993, 9. 
1197 Erschwert werden Aussagen über die Risikozunahme durch mögliche gegenläufige Tendenzen. So spricht 

Ortwin Renn davon, dass in modernen Gesellschaften das Gefährdungs-/ Katastrophenpotenzial zugenommen 
habe, wobei gleichzeitig die Eintrittswahrscheinlichkeiten gesunken seien. Aufgrund dieser gegenläufigen 
Entwicklungen sei es schwierig, eine Veränderung der Gesamtrisikobilanz festzustellen. Auch wird von gen-
erellen Entwicklung hin zu einer „Ausweitung des Katastrophenpotenzials bei Verringerung des Individualri-
sikos“ (WBGU 1999, 30) gesprochen, jedoch ebenfalls keine Aussage zur Gesamtrisikobilanz getroffen. 

1198 vgl. Wiedemann/ Rohrmann/ Jungermann 1991, 1. 
1199 vgl. Luhmann 1990. 
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verringerte.“1200 Diese erheblichen Differenzen in der Darstellung der Risikoproblematik kor-
respondieren mit dem Selbstverständnis der entsprechenden Sozialwissenschaftler (Soziolo-
gen), wonach Beck einer engagierten, Luhmann einer distanzierten Position zugeordnet werden 
könnte, die sich jedoch zu einer stärkeren Anerkennung ökologischer Probleme gewandelt 
hat.1201

Die Frage der Zunahme realer Risiken versus Zunahme sozialer Sensibilität wirft verschiedene 
sozialkonstruktivistische Debatten neu auf und es finden sich eine Reihe von Ansätzen, die zu 
ihrer Behandlung fruchtbar zu machen sind. Die Zunahme der Thematisierung von Risiken ist 
etwa nach dem Gouvermentality-Ansatz1202 nicht darauf zurückzuführen, dass Risiken 
objektiv existieren und aufgrund der Ausbreitung technologischer Großgefahren zugenommen 
haben. Vielmehr basiert der Risikobegriff auf einem im 19. Jahrhundert entstandenen 
Gesellschaftsverständnis, das auf einen bestimmten Rationalitätstypus verweist und „eine der 
großen geistigen Erfahrungen des Okzidents“ 1203 widerspiegelt. Durch die Bezugnahme auf 
den Risikobegriff verlagert sich die Zukunft bewusstseinsbezogen in die Gegenwart vor. Sie 
wird mithilfe von Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung als kalkulierbar dargestellt, 
wodurch neue Interventions- und Einflussmöglichkeiten auf „Schicksalsschläge“ erschlossen 
werden und die Zukunft nun zunehmend als beherrsch- und beeinflussbar erscheint.1204 
Aufbauend auf Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung entwickelt sich die Technologie des 
Risikos1205 als eine neue Form der politischen Steuerung. Diese ist verbunden mit einem 
„Wahrheitsprogramm“, welches als bestimmte Repräsentation sowohl für praktische als auch 
kognitive Konstruktionen von Mensch-Natur- Technik- und Gesellschaftsbeziehungen 
dient1206. 

                                                 
1200 Wiedemann/ Rohrmann/ Jungermann 1991, 2. 
1201 vgl. Grundmann 1999a, 45. 
1202 In seinen Untersuchungen zur „Gouvernementalität“ hat Foucault den Begriff des Regierens mit dem der 

Denkweise gekoppelt, um so die sozialen Beziehungen der Menschen mit dem Fokus der „Menschenführung“ 
genauer beschreiben zu können. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei das Beziehungsgefüge Macht und 
Subjektivität, Herrschaftstechniken sowie „Technologien des Selbst“. Durch diese begrifflichen Raster kön-
nen die ansonsten getrennt erscheinenden Bereiche Politik, Ökonomie und Soziales in ihrem Beziehungsge-
flecht beschrieben werden. Die Gouvermentalität bildet ein analytisches Raster, mit dessen Hilfe die Schnitt-
stelle zwischen Machtstrategien und Subjektivität beschrieben werden kann. Dabei geht es um die Frage, 
durch welche Machttechnologien welche Handlungsoptionen gefördert oder gebremst werden. Gemeinsamer 
Ausgangspunkt gegenwärtiger Studien zur Gouvermentalität sind die neoliberalen Regierungsformen, die eine 
„Ökonomisierung des Sozialen“ anstreben. Dem liegt das Leitbild des eigenverantwortlichen und autonomen 
Menschen zugrunde, wobei in der Aufforderung zur Eigenverantwortlichkeit der Zwang besteht, sein Leben 
an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien auszurichten (vgl. Foucault 2000, 41ff.; Lemke/ Krasmann/ 
Bröckling 2000, 7ff.). 

1203 vgl. Ewald 1993, 10. 
1204 vgl. Rose 2000, 95. 
1205 Man begann die Technologie des Risikos im 19. Jahrhundert „als allgemeine Matrix zur Formulierung so-

zialer Probleme einzusetzen und dieser einer modernen institutionellen Lösung zuzuführen – den Ver-
sicherungen. Der enorme Erfolg dieser Technologie ist nach wie vor unwidersprochen.“ Ewald 1993, 173 – 
Hervorhebung im Original. 

1206 vgl. Lemke 2000, 229. 
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Diese Art des Denkens steht in einem engen Zusammenhang mit Max Webers Konzept des 
okzidentalen Rationalismus. Danach lässt sich die Entstehung moderner Gesellschaft als ein 
Prozess beschreiben, in dem neuzeitliche Formen der Rationalität entstanden sind. Gemeint ist 
ein Umgang mit Objekten auf der Basis eines ausgeprägten Zweck-/Mittel-Denkens, welches 
mit den Prinzipien der Rechenhaftigkeit und der Systematik ordnend in die Welt eingreift und 
damit alte Orientierungen überwindet.1207 Dieser spezifische Rationalitätstypus war auch die 
Geburtsstunde des Risikobegriffs, da „die Welt erstmals als eine durch menschliches Handeln 
veränderbare begriffen wurde, in der Strukturen bewusst zur Disposition gestellt werden 
konnten (...) um einer Chance willen.“1208 Demnach stellt der Risikobegriff ein Rationalitäts-
konzept und damit auch einen spezifischen Handlungstypus dar, mit dessen Hilfe das Ver-
sprechen oder der Glaube verbunden ist, individuelle und gesellschaftliche Risiken kontrol-
lieren zu können. Dabei gründet sich das dem Risikobegriff zugrundeliegende Rationalitäts-
konzept durch Zweckrationalität, zeitliche Linearitätsannahmen sowie Kausalitätsdenken auf 
dem Weltbild der Moderne.1209 Durch die Risikoterminologie kommt es auch zu „Neutrali-
sierung der Werte“ und damit zu einer Distanzierung von religiösen oder moralischen Beurteil-
ungen zur Welt, da es „moralisch gesehen weder Gut noch Böse“ gibt, sondern „materiell ge-
sehen lediglich Risiken.“1210

Das Besondere an der Sichtweise im Sinne der Gouvermentalität ist es, dass Risiken nicht ge-
genstandsbezogen definiert werden, sondern Ausdruck einer Denkweise sind: Die Konstitution 
und Bewältigung von Risiken stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang, der auf einen 
neuen Rationalitätstypus verweist; dieser Rationalitätstypus besteht in der Durchsetzung des 
Wahrscheinlichkeitskalküls, seine soziale Verankerung findet er in der Institution der Ver-
sicherung; dies hat ein neuartiges Wirklichkeitsverständnis zur Folge und bewirkt die Aus-
dehnung gesellschaftlicher Handlungspotenziale.1211 Die Zunahme der Thematisierung von 
Risiken ist demnach Ausdruck einer „Risiko-Rationalität, die zum Ziel hat, die Gesellschaft 
unter dem Aspekt technischer und sozialer Sicherheiten und Garantien regierbar zu machen. 
Risiken existieren demnach nicht jenseits sozialer Definitionsprozesse im Sinne eines objek-
tiven Risikorealismus, sondern sind das Resultat einer durch soziale Institutionen erzeugten 
Wirklichkeit: „Risiken folgen also nicht unmittelbar aus der industriell-gesellschaftlichen Rea-
lität, sondern sie repräsentieren eine Form des Denkens der Realität – mit dem Ziel, sie regier-
bar zu machen. Auf der Grundlage dieser Risiko-Rationalität lassen sich mögliche Subjekte 
von Interventionen bestimmen und Gegenstände wie Grenzen legitimen Handelns fest-
legen.“1212 Die Gouvermentalitätsstudien richten sich damit gegen einen sozialwissenschaft-
lichen Realismus, der die Gültigkeit von Argumenten in den Mittelpunkt stellt. Stattdessen 
wird die Art und Weise, wie Argumente und damit „Wahrheiten“ sozial konstruiert werden und 
als „Wirklichkeitsprogramm“ funktionieren, identifiziert. Die politischen, ökonomischen und 
sozialen Konsequenzen dieser Konstruktionen und die durch sie hervorgebrachten Wahr-
nehmungs- und Beurteilungsstrategien werden so thematisiert.1213

                                                 
1207 vgl. Weber 1947, 12. 
1208 Evers/ Nowotny 1987, 35. 
1209 vgl. Kleinwellfonder 1996, 139f. 
1210 Ewald 1993, 269f. 
1211 vgl. Krücken 1997, 34. 
1212 Lemke/ Krasmann/ Bröckling 2000, 22. 
1213 vgl. Lemke 2000, 229ff. 
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Die zunehmende Thematisierung von Risiken und die damit einhergehende Intensivierung der 
Risikoforschung kann jedoch nicht nur als Ergebnis sich verändernder und neuer Bedrohungs-
lagen1214 oder als veränderte Risikowahrnehmung1215 aufgefasst werden, sondern auch auf 
eine Kombination dieser beiden Mechanismen1216 zurückgeführt werden. Diese sowohl-als-
auch-These wird wiederum als theoretisch ungenügend kritisiert.1217 Diese Kritik 
vernachlässigt, dass das „sowohl-als-auch“, also ein Prozess zweier unterschiedlicher, sich 
gegenseitig bestärkender Entwicklungen, zwar theoretisch für den einen oder anderen So-
ziologen unbefriedigend sein mag, aber deshalb logisch nicht ausgeschlossen ist. Es ist sogar 
zunächst einmal davon auszugehen, dass die gesteigerte Wahrnehmung mit gesteigerten 
Risiken in einem Zusammenhang steht. Dies ist auch unter Bezugnahme auf den Ent-
scheidungsbegriff zu erklären: Wenn faktisch die Anzahl bewusster Entscheidungen schon 
allein aufgrund des Wissenszuwachses steigt, so bleibt dies nicht ohne Auswirkungen auf das 
Risikobewusstsein. 

Es ist zu diskutieren, ob die Frage nach der Zunahme von Risiken überhaupt richtig gestellt ist, 
denn die gestiegene Thematisierung des Risikothemas darf nicht nur im Hinblick auf eine 
(vermeintlich) veränderte Quantität von Risiken, sondern muss auch im Hinblick auf eine neue 
Qualität von Risiken betrachtet werden. Wenn generell hinsichtlich der Veränderung der 
Quantität von Risiken Uneinigkeit herrscht, so besteht hinsichtlich der Veränderung der Qua-
lität von Risiken ein breiter Konsens. Diese neue Risikoqualität, die fraglos mit dem Katastro-
phenpotenzial auch einen quantitativen Aspekt hat, ist entscheidend für die zunehmende The-
matisierung von Risiken. 

Selbst- und fremdgestellte Aufgaben der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung 

Der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung werden – abgesehen von der jeden Forschungs-
bereich bestimmenden genuin wissenschaftlichen Erkenntnisorientierung – erstens Politikbe-
ratung und zweitens Akzeptanzbeschaffung als Aufgabenbereiche zugeschrieben, wobei beide 
insofern miteinander verbunden sind, als die Politik oftmals im Hinblick darauf beraten werden 
möchte, wie die Akzeptanz von bestimmten Risiken v.a. in der Bevölkerung erhöht werden 
kann. Die Aufgabe der Politikberatung wird übrigens auch von Vertretern der ingenieurwissen-
schaftlichen Risikoforschung (oder allgemeiner: von Vertretern mit nicht-sozialwissenschaft-
lichem Hintergrund) hervorgehoben. Als „Beraterin politischer Entscheidungsträger“1218 solle 
sich die Risikoforschung verstehen. Implizit oder explizit1219 könne die „wissenschaftliche Po-
litikberatung als eine gesellschaftliche Funktion der Risikoforschung“1220 verstanden werden. 
Die von der Risikoforschung „verlangte Orientierungshilfe in technologiepolitischen Entschei-
dungen integriert sie zunehmend im Begründungs- und Legitimationssystem der Politik.“1221

                                                 
1214 vgl. Beck 1986. 
1215 vgl. Douglas/ Wildavsky,1982. 
1216 vgl. Giddens 1990. 
1217 vgl. Krohn/ Krücken 1993, 9. 
1218 Cogoy 1984, 145. 
1219 vgl. Conrad 1983, 3. 
1220 Frederichs 1983, 122. 
1221 Cogoy 1984, 146. 

 244 



 

Auch die Ingenieurpraxis im Infrastrukturbau ist in vielfacher Weise mit politischen Entschei-
dungen verbunden. Neben der Durchführung von Baumaßnahmen und dem Betrieb bautech-
nischer Infrastrukturanlagen kann daher der bautechnischen Politikberatung ein nicht unerheb-
licher Anteil zukommen.1222 Während in der ingenieurwissenschaftlichen Risikoforschung 
Politikberatung mit dem Ziel der Akzeptanzbeschaffung durchweg positiv gewertet wird, zei-
gen sich Teile der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung skeptischer. Sie wollen Sozial-
wissenschaft nicht als „Sozialtechnik“ missverstanden sehen und sind auch ein wenig stolz 
darauf, dass das an die sozialwissenschaftliche Risikoforschung herangetragene Ziel der Ak-
zeptanzbeschaffung häufig zurückgewiesen worden sei.1223

Sozialwissenschaftliche Forschung stellt ganz überwiegend Risiken in den Mittelpunkt der Be-
trachtung. Ein Indiz für die Marginalisierung von Sicherheit mag die Tatsache sein, dass es seit 
der Veröffentlichung einer über 30 Jahre alten sozialwissenschaftlichen Monographie von 
Kaufmann1224 zum Sicherheitsbegriff bis heute keine umfassende sozialwissenschaftliche 
Arbeit hierzu vorliegt. Außerdem beschäftigte sich Kaufmanns nicht nur mit technischer 
Sicherheit, sondern auch und vor allem mit der sozialen Sicherheit, der Absicherung des 
Individuums durch Sozialversicherungssysteme. Generell ist jedoch die – oftmals vorge-
nommene – gemeinsame Behandlung von sozialen und technischen Risiken, wie sie auch von 
Ulrich Beck vorgenommen wird, mit einer Reihe von Problemen belastet, weil die 
Gegenstandsbereiche keineswegs aufeinander übertragbar sind. 

3.1.1.1.2 Ingenieurwissenschaftliche Risikoforschung 

Die Wurzeln der sozialwissenschaftlichen Risikoforschung liegen, auch wenn diese sich dessen 
größtenteils nicht bewusst ist, im ingenieurtechnischen Bereich.1225 Ingenieure befassen sich 
schon seit der Industrialisierung mit Risiken – allerdings kaum unter dem selbstgewählten „La-
bel“ Risikoforschung: „Im Zusammenhang mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit technischer 
Systeme entwickelte sich im Bereich des technischen Wissens ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
eine Risiko- und Sicherheitsforschung, vor allem vor dem Hintergrund gravierender Havarien 
und technischer Katastrophen, die als ‚manmade‘-Gefährdungen erkannt wurden.“1226 Ging es 
zu Beginn nur um eine systematisierte Speicherung und Weitergabe von Erfahrung, so gewann 
zunehmend die Forschung an Bedeutung, in deren Zuge es angestrebt wurde, „Risiken zu 
identifizieren, das aus ihnen abgeleitete Risiko zu quantifizieren und Maßnahmen zu seiner 
Minderung zu entwickeln und zu verwirklichen.“1227 Als Reaktion auf technische Kata-
strophen, insbesondere Dampfkesselexplosionen im 19. Jahrhundert,1228 entwickelte sich die 
Sicherheitstechnik, die heute ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitswissenschaft ist.1229 

                                                 
1222 vgl. Ekardt 1997a, 28. 
1223 vgl. Krohn/ Krücken 1993, 25. 
1224 vgl. Kaufmann 1970. 
1225 vgl. Krücken/ Weyer 1999, 227. 
1226 Banse 1996b, 30. 
1227 Hauptmanns/ Herttrich/ Werner 1987, 1. 
1228 vgl. Banse 1996b, 30. 
1229 Die Dampfkesselexplosionen waren im Übrigen auch der Hintergrund für die Erarbeitung der ersten sicher-

heitsrelevanten technischen Normen (vgl. Zubke-von Thünen 1999, 231ff.). 
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Dieser, in der Literatur üblichen, Darstellung sind „vergessene“, noch frühere Wurzeln hinzu-
zufügen: Die gesamte Bautechnik mit ihren mathematisch-physikalischen Instrumentarien der 
Standsicherheitsanalyse ist der Sache nach auch als Sicherheitstechnik aufzufassen und als 
solche mindestens seit 1800 kanonisiert. 

Die Sicherheitstechnik ist der wichtigste Teilbereich der umfassenderen Sicherheitswissen-
schaft.1230 Die Sicherheitswissenschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, interdisziplinär 
sowohl zwischen einzelnen Ingenieurdisziplinen, als auch zwischen humanwissenschaftlichen 
Disziplinen und technikwissenschaftlichen Disziplinen zu vermitteln.1231 Zur Entwicklung 
eines gemeinsamen – transdisziplinären – Bezugssystems für Sicherheitsbetrachtungen bedarf 
es auch einheitlicher Definitionen. „In der endgültigen Festlegung ihres eigenen 
Begriffssystems liegt eine wichtige Aufgabe der Sicherheitswissenschaft.“1232 Schaden und 
Wahrscheinlichkeit1233 werden als die „Stammbegriffe“ der Sicherheitswissenschaft bezeich-
net und Gefahr, Gefährdung, Sicherheit und Risiko als von diesen Stammbegriffen abgeleitete 
Begriffe. Die Sicherheitswissenschaft stellt den Risikobegriff stark in den Vordergrund, wes-
halb sie in „Risikowissenschaft“ umbenannt werden könnte: In einem Einführungsbuch in die 
Sicherheitswissenschaft wird „Sicherheit“ nur mit einem einzigen Satz erwähnt, als „das Maß 
an Gewissheit, dass die möglichen Schäden nicht auftreten.“1234 Diese Marginalisierung des 
Sicherheitsbegriffs trifft auf andere Bereiche, wie den konstruktiven Ingenieurbau, nicht zu. 
Zentrale Gegenstände des ingenieurwissenschaftlichen Bemühens sind dort beispielsweise die 
neue „Sicherheitstheorie“ bzw. die neue „Sicherheitskonzeption“ und der „Standsicherheits-
nachweis“. 

Ein wesentliches Ziel der Sicherheitswissenschaft ist – wie in Kapitel 2 ausführlich beschrie-
ben – die Quantifizierung von Risiken und darüber hinausgehend die Bereitstellung eines all-
gemeingültigen Risikokriteriums,1235 als Maßstab für die Einordnung und Beurteilung der 
quantifizierten Risiken. Die Quantifizierung der Risiken wird – nach vorheriger Bestimmung 
möglicher Schadensszenarien v.a. aufgrund von vergangenen Schadensfällen – mithilfe der 
Risikoformel in institutionalisierten Analyseverfahren (v.a. Sicherheitsanalyse, Risikoanalyse) 
vorgenommen. Als allgemein gültiges Risikokriterium wird von einer Reihe von Sicherheits-
wissenschaftlern das kleinste natürliche menschliche Sterberisiko gefordert.1236

                                                 
1230 vgl. Kuhlmann 1995, 14. 
1231 Wahlweise wird – ganz im Sinn der Snowschen Trennung – auf der einen Seite von Humanwissenschaften, 

Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften (oder auch einzelnen Disziplinen wie Literaturwissen-
schaften) und auf der anderen Seite von Technikwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Naturwissen-
schaften gesprochen. 

1232 Kuhlmann 1995, 19. 
1233 Teilweise wird auch anstelle von „Wahrscheinlichkeit“ der Begriff der „Häufigkeit“ genannt, obwohl beide 

Begriffe logisch verschieden sind, da Häufigkeiten Fakten beschreiben, Wahrscheinlichkeiten jedoch Fakten-
Erwartungen. 

1234 Kuhlmann 1995, 22. 
1235 siehe hierzu auch ausführlich Kapitel 2.2.2.1.3 Vergleich mit dem kleinsten natürlichen menschlichen Ster-

berisiko als Risikokriterium. 
1236 vgl. Kuhlmann 2001, 13. 
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Die Sicherheitswissenschaft beschäftigt sich mit „der methodischen und systematischen Ana-
lyse und Kontrolle der Risiken, speziell der Mensch-Technik-Umwelt-Systeme, zu Zwecken 
der Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Schäden und Verlusten mit risikologischen 
Strategien.“1237 Der Mitbegründer und einer der Hauptvertreter der Sicherheitswissenschaft ist 
der Ingenieur und Professor Dr. Albert Kuhlmann. Als er 1981 die erste Auflage des Buches 
„Einführung in die Sicherheitswissenschaft“ veröffentlichte, war nach seiner Einschätzung der 
Begriff „Sicherheitswissenschaft“ nur einem kleinen Kreis bekannt. Mittlerweile etabliert sich 
die Sicherheitswissenschaft zunehmend. An der Universität des Saarlands besteht eine Hono-
rarprofessur für Sicherheitswissenschaft, die zur Zeit der Geschäftsführer des TÜV Saarland, 
Prof. Dr. Jürgen Althoff, inne hat. Schon 1975 wurde der international erste universitäre Fach-
bereich mit interdisziplinärer sicherheitswissenschaftlicher Konzeption an der Bergischen Uni-
versität in Wuppertal eingerichtet.1238 Des Weiteren beschäftigen sich einige Organisationen 
aus übergeordneter Perspektive mit Sicherheit, so beispielsweise die Gesellschaft für 
Sicherheitswissenschaft (GfS)1239 oder – ganz traditionell – die Technischen Überwachungs-
Vereine (TÜVe). Die TÜVe, insbesondere der TÜV Rheinland, können als besondere Förderer 
der Sicherheitswissenschaft gesehen werden. Der TÜV insgesamt hat sein Selbstverständnis 
gewechselt, indem er neue Entwicklungen in der Sicherheitstechnik mit anstößt und sich nicht 
mehr als reine Prüfinstitution definiert.1240 Es gibt Fachzeitschriften (beispielsweise „Safety 
Science“) und regelmäßige Kongresse (beispielsweise der Weltkongress für Sicherheitswissen-
schaften, 2001 in Saarbrücken). Trotzdem wird die Sicherheitswissenschaft von ihren Vertre-
tern als eine Disziplin charakterisiert, die sich noch im Selbstfindungsprozess befindet. 

Die Erforschung von Schadensereignissen bildet traditionell das Kernstück der Sicherheits-
wissenschaft. „Objekte der Sicherheitswissenschaft sind der Unfall und der Schaden. Unter-
suchungsgegenstand bei der Erforschung von Unfallursachen und -faktoren sowie der Scha-
densprävention ist das Unfallrisiko.“1241 Dabei werden sowohl „unfallartige Schadens-
ereignisse“ (Unfall, Gefahrenfall, Störfall, Zwischenfall) als auch „chronische Schadensvor-
kommnisse“ betrachtet.1242 Historisch gesehen bildete der Arbeitsschutz den Hauptbezugs-
punkt der sicherheitswissenschaftlichen Bemühungen. Mittlerweile gibt es verstärkte, aber 
uneinheitliche, Entwicklungen hin zu einem, in der Terminologie dieser Arbeit, ganzheitlichen 
Sicherheitsverständnis, welches alle Dimensionen von Sicherheit, insbesondere auch den Um-
weltschutz, umfasst. 

Auch die Forschungsbemühungen großer Versicherungsgesellschaften haben sicherheits-
wissenschaftliche Überlegungen vorangetrieben. Beispielsweise das Allianz Zentrum für 
Technik (AZT)1243, welches sich als ein neutrales und unabhängiges Forschungsinstitut 
versteht, bearbeitet als Tochterunternehmen der Allianz Versicherung v.a. Aufträge für die 

                                                 
1237 http://www.fsa.de/gfs/Wir_ueber_uns.html (28.03.2001). 
1238 http://w3.uni-wuppertal.de/www/FB14/Studium/body_studium.html (18.08.2002). 
1239 http://www.fsa.de/gfs/Wir_ueber_uns.html (28.03.2001). 
1240 so Hajo Hoffmann bei der Eröffnung des Weltkongresses Sicherheit moderner technischer Systeme im Jahr 

2001. 
1241 Brockhaus, Stichwort Sicherheitswissenschaft 1998, 171. 
1242 vgl. Kuhlmann 1995. 
1243 siehe auch Kapitel 2.1.1.1 Schadensfälle in ingenieurwissenschaftlicher Betrachtung. 

 247



 

Mutter, aber auch für andere Versicherungsgesellschaften und Drittkunden.1244 Die Auftrag-
geber bilden zusammen mit den Allianz Risk Consultants (ARC), dem Allianz Risiko Service 
(ARS) und den unzähligen „Schadensingenieuren“1245 ein „Risikonetzwerk“ der Allianz 
(GRD).1246 Auch andere Versicherungsunternehmen beschäftigen zur Untersuchung von Scha-
densfällen und darauf aufbauender Prävention Ingenieure in eigenen Organisationseinheiten. 
Darüber hinaus widmen sich einige Versicherungsunternehmen, wie beispielsweise die 
Bayrische Rückversicherung1247 oder der Gerling-Konzern,1248 auch übergeordneten Risiko-
fragen und unterstützen Erfahrungsaustausche zwischen Ingenieur- und Sozialwissen-
schaften.1249 Hinzuweisen ist auch darauf, dass wiederum einige sozialwissenschaftliche 
Arbeiten der Risikoforschung die sich wandelnde Rolle der Versicherungen und die 
gesellschaftlichen Implikationen, die sich aus den „Grenzen der Versicherbarkeit“ ergeben, 
untersuchen.1250

Losgelöst von der transdisziplinären Sicherheitswissenschaft thematisieren einzelne Ingenieur-
disziplinen Risikofragen. Auch deren Arbeit kann zwischen einzelnen Disziplinen vermittelt 
sein. Dies ist schon in der Ingenieurpraxis angelegt: Da in der Genese baulicher Anlagen 
mehrere Ingenieurdisziplinen zusammen arbeiten, sind Sicherheitsvorstellungen nicht unbe-
dingt fachdisziplinär repräsentiert. So ist beispielsweise der Staubexplosionsschutz, der den 
zentralen Sicherheitsbereich in einem der empirisch betrachteten Infrastrukturprojekte (der 
Klärschlammtrocknungsanlage) darstellte, ein Querschnittsthema, mit dem sich Bauingenieure, 
Maschinenbauingenieure, Elektrotechnikingenieure, Verfahrensingenieure und Computerspe-
zialisten beschäftigen. 

Veröffentlichungen einzelner ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen befassen sich in unter-
schiedlicher Weise – was den Grad der Ausdrücklichkeit und den Umfang angeht – mit Sicher-
heit und Risiko. Innerhalb der Fachveröffentlichungen einzelner Ingenieurdisziplinen kann 
unterschieden werden zwischen erstens Fachveröffentlichungen, die sich explizit und umfang-
reich mit Sicherheit beschäftigen, zweitens Fachveröffentlichungen, in denen Sicherheit nur 
randständig explizit thematisiert wird und drittens Fachveröffentlichungen, in denen Sicherheit 
nur implizit thematisiert wird. 

                                                 
1244 vgl. Biebel 1999, 127ff. 
1245 so die Selbstbezeichnung, vgl. http://www.allianz-azt.de/industrietechnik/unternehmen/index.html 

(29.08.2002). 
1246 vgl. http://www.allianz-azt.de/industrietechnik/unternehmen/index.html (29.08.2002). 
1247 Die Bayrische Rückversicherung heißt inzwischen „SwissRe“ und ist nicht zu verwechseln mit der 

„Münchner Rück“, die ebenfalls in der Behandlung übergeordneter Risikofragen sehr aktiv ist. 
1248 In einer Broschüre des Gerling-Konzerns wird beschrieben, dass die Gerling Akademie für Risikoforschung 

AG in Anbetracht der Grenzen der Versicherbarkeit nach interdisziplinären Denkansätzen sucht und neue Er-
kenntnisse der Risikoforschung zur Beförderung eines neuen Risikobewusstseins in Seminaren und Ver-
öffentlichungen an Kunden und weitere Interessierte weitergeben will (vgl. Gerling-Konzern ohne Erschein-
ungsjahr, 5). 

1249 siehe z.B. den 1993 von der Bayrischen Rückversicherung herausgegebenen Band „Risiko ist ein Kon-
strukt“. 

1250 siehe auch Kapitel 2.1.1.2 Exkurs zur Rolle von Versicherungen (nicht nur) in der Schadensforschung. 
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Der Schwerpunkt der betrachteten ingenieurwissenschaftlichen Literatur lag auf deutsch-
sprachigen Veröffentlichungen, da sich auch die empirischen Befunde auf die spezifisch deut-
schen Bedingungen der Ingenieurpraxis im Infrastrukturbau beziehen. Insbesondere die in die-
ser Praxis wirkenden rechtlichen und nationalen technischen Normen bilden spezielle und 
teilweise auch einzigartige Rahmenbedingungen deutscher Infrastrukturprojekte, die sich auch 
in der darauf bezogenen ingenieurwissenschaftlichen Literatur widerspiegeln. Eine Rezeption 
der internationalen Diskussion ist, wie bei jedem Thema, prinzipiell wünschenswert, jedoch 
erzeugt schon die in dieser Arbeit praktizierte Einbeziehung von Veröffentlichungen unter-
schiedlichster ingenieurwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Teildisziplinen und 
deren Verbindung eine nicht unerhebliche Menge an zu beachtender Literatur. Es wurde somit 
eine verantwortete Stoppentscheidung bei der Literaturauswahl getroffen, die am Geltungs-
raum der für die empirische Untersuchung relevanten Normen orientiert ist. 

Die Fachliteratur der einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Technikbereiche, und damit auch 
der drei empirisch herangezogenen Technikbereiche, kann im Rahmen dieser Arbeit keiner 
systematischen Untersuchung unterzogen werden. Bei der stichprobenartigen Betrachtung ein-
zelner Fachveröffentlichungen ist aufgefallen, dass Sicherheit selten ein explizites „Haupt-
thema“ ist, sondern zumeist nur am Rande explizit, aber in der Mehrzahl der Fälle völlig impli-
zit behandelt wird. Auch fällt auf, dass die Ansätze der sich transdisziplinär verstehenden 
Sicherheitswissenschaft in den einzelnen Fachdisziplinen kaum aufgegriffen werden. Dabei 
gäbe es viele Anschlusspunkte. So ist auch in den ingenieurwissenschaftlichen Zugängen der 
einzelnen Fachdisziplinen die Quantifizierung von Risiken oftmals ein erklärtes Ziel. In der 
empirischen Untersuchung zeigte sich, dass die explizite Behandlung von Sicherheitsfragen 
überaus wichtig ist. Somit wäre es zu wünschen, dass auch in der ingenieurwissenschaftlichen 
Fachliteratur Sicherheit verstärkt ausdrücklich zum Thema gemacht wird und, dass es der 
Sicherheitswissenschaft gelänge, stärker von den einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Fach-
disziplinen rezipiert zu werden. 

Beispiele für eine übergeordnete Selbstreflexion geben eine Reihe von Veröffentlichungen ver-
schiedener wissenschaftlicher Bereiche, die zumeist der Sicherheitswissenschaft, wenn nicht 
institutionell so doch gedanklich nahe stehen, oftmals in Form von interdisziplinären Sammel-
bänden1251 oder in Monographien von „Einzelkämpfern“.1252 Sie behandeln die Risiko-
thematik aus übergeordneter Perspektive vor dem Hintergrund ihrer eigenen Ingenieurer-
fahrung und ihres Bewusstseins als Ingenieure.1253

Generell mag die Reflexion über Sicherheit und Risiko deshalb eher ausbaubedürftig erschein-
en, weil generell die kritische Selbstreflexion in den Ingenieurwissenschaften nicht unumstritt-
en ist: So schreiben die beiden Ingenieure Paul Fuchs-Frohnhofen und Klaus Hennig in einem 
Aufsatz über Technikbeurteilung/ Technikfolgenabschätzung in den Ingenieurwissenschaften: 
Der „Prozess der kritischen Selbstreflektion ist allerdings noch nicht abgeschlossen, ja er ist in 
bestimmten Teilen der Ingenieurwissenschaften immer noch verpönt und wird dort eher als 

                                                 
1251 z.B. Schneider 1991; Compes 1988. 
1252 z.B. Edeling 2001; Fritsche 1986. 
1253 siehe Kapitel 3.1.1.4.2 Ingenieurwissenschaftliche Ingenieurforschung. 
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‚Nestbeschmutzung‘1254 denn das wichtiger Beitrag zu einer zukunftsorientierten Technikge-
staltung betrachtet. Die Zahl der für Technikfolgenabschätzung grundsätzlich offenen Ingen-
ieurwissenschaftler/innen nimmt aber zu – auch wenn dies nicht in jedem Fall Ausdruck tief-
gehender moralisch/ ethischer Gesinnung ist, sondern oft durch die ökonomische Erfahrung 
geprägt ist, dass rechtzeitiges Nachdenken über ökologische und soziale Auswirkungen neuer 
Technologien für den ökonomischen Erfolg derselben sehr hilfreich sein kann.“1255 Losgelöst 
von Spekulationen über die möglichen Beweggründe ist somit eine positive Bereitschaft zur 
Veränderung festzustellen. Eine solche Veränderung wurde sogar schon als ein neues Para-
digma der Ingenieurwissenschaften bezeichnet: „Der kognitive Kern des ingenieurwissen-
schaftlichen Handelns mit seiner Orientierung an technischer Effizienz sowie an einer Wert- 
und Interessenfreiheit muss durch ein neues Paradigma der Ingenieurwissenschaften ersetzt 
werden. Ein solches neues Paradigma der Ingenieurwissenschaft muss den technischen Ge-
staltungsprozess als ein mehrdimensionales Optimierungsproblem verstehen, in dem gesell-
schaftliche Anforderungen ebenso wie ökonomische Prinzipien eine Rolle spielen.“1256 Eine 
„reflexive Ingenieurwissenschaft“ muss auf die konkrete Ingenieurpraxis ausgerichtet sein. 
„Der Paradigmenwechsel in den Ingenieurwissenschaften kann nur gelingen, wenn die Tech-
niksoziologie die Mikroebene des technischen Handelns miteinbezieht und seine normativen 
Grundlagen freilegt. Einen Anfang dazu hat die Technikphilosophie gemacht, die aber ihrer-
seits die Interessenbedingtheit technischen Handelns auf der Makroebene kaum zur Kenntnis 
nimmt.“1257 Im Übrigen ist auch darauf hinzuweisen, dass die Betonung „neutraler Sachlich-
keit“ durch viele Ingenieurverbände zur Weitergabe dieser Sichtweise beiträgt – und darüber 
hinaus die Ingenieurverbände wichtige Möglichkeiten der Einflussnahme auf der obersten 
Konkretisierungsebene von Technik leichthin verspielen. Auch Ropohl plädiert in seinem 
eigens diesem Thema gewidmeten Buch für einen Paradigmenwechsel1258 in den Ingenieur-
wissenschaften.1259 Demnach wird das „szientifische Paradigma“, welches nach seiner Dar-
stellung geprägt ist durch das Verständnis der Ingenieurwissenschaften als „angewandte 
Naturwissenschaften“ – man könnte allgemeiner ergänzen durch den Glauben an die Wertfrei-
heit von Technik1260 – langsam durch das „technologische Paradigma“1261, welches viele Ge-
meinsamkeiten zu Konzepten der „Allgemeinen Technologie“ aufweist1262 und eine 
umfassende Selbstreflexion der Ingenieurwissenschaften umfasst, ersetzt. Die Leugnung des 
Wertaspektes durch die Ingenieurwissenschaften wurde von Sozialwissenschaften oftmals 

                                                 
1254 Hierin zeigt sich u.U. auch eine mögliche „Negativwirkung“ von Professionen, die in der professionssozio-

logischen Literatur dahingehend beschrieben wird, dass „nach innen“ teilweise heftige fachliche professions-
interne Kämpfe ausgetragen werden, „nach außen“ aber, v.a. gegenüber Kritik, Geschlossenheit demonstriert 
wird. Ein Paradebeispiel hierfür sei das unter Ärzten „ungeschriebene Gesetz“, vor Gericht niemals gegen 
einen Kollegen auszusagen. 

1255 Fuchs-Frohnhofen/ Henning 1999, 66. 
1256 Mai 1994, 456. 
1257 Mai 1994, 456. 
1258 Ropohl 1998. 
1259 Im Original verwendet Ropohl den Begriff „Technikwissenschaften“ anstelle von „Ingenieurwissen-

schaften“ (vgl. Ropohl 1998, 7 und 32). 
1260 vgl. Kapitel 1.2.1.2 Ingenieure zur vermeintlichen Wertfreiheit der Ingenieurpraxis. 
1261 vgl. Ropohl 1998, 37. 
1262 vgl. Ropohl 1998, 48; siehe Kapitel 3.1.1.2.2 Ingenieurwissenschaftliche Technikforschung. 
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angeprangert: So kritisiert beispielsweise Reuter die „verborgene Ideologie“1263 derjenigen, 
die sich der Ideologiefreiheit „rühmen“1264. Allerdings ist der Ideologievorwurf insofern 
missverständlich, da man Ideologie leicht auf politische Ideologien verengt missverstehen 
kann. Ropohl fasst den Ideologiebegriff ausdrücklich weiter und kommt zu dem Ergebnis: 
„dass Ingenieure sich selbst für unideologisch halten, ist (.) ironischerweise geradezu ein Teil 
ihrer Ideologie.“1265 M.E. sollte der Ideologiebegriff in diesem Zusammenhang aufgrund 
seiner Missverständlichkeit und seiner vorwiegend negativen Lesart fallen gelassen werden 
und im Sinne der interdisziplinären Verständigung stattdessen allgemein vom Wertaspekt 
gesprochen werden. 

Zu dem neuen, Wertaspekte umfänglich berücksichtigenden, Paradigma gehört es auch, tech-
nische Sachverhalte nicht mehr als ein „Sonderwissen“ zu verstehen, „dass den Laien prinzi-
piell verschlossen sei.“1266 Wichtig ist auch, dass das neue Paradigma explizit ist, das alte hin-
gegen allenfalls implizit vorliegt und nur in wenigen Veröffentlichungen Ansätze zu seiner 
expliziten Rekonstruktion vorzufinden sind.1267 Eine „reflexive Ingenieurwissenschaft“ nach 
dem „technologischen Paradigma“ kann somit zur Verbesserung des Umgangs erhebliche Bei-
träge leisten. Insgesamt muss festgehalten werden, dass der geforderte Paradigmenwechsel erst 
in Anfängen zu erkennen ist und deshalb über Möglichkeiten seiner Förderung, beispielsweise 
in der Ingenieurausbildung, nachgedacht werden könnte. 

3.1.1.2 Technikforschung 

Technikforschung in sozial- und ingenieurwissenschaftlicher Sicht weist einige Überschnei-
dungen auf. Dies zeigt sich insbesondere an den Autoren, die aufgrund von Doppelqualifika-
tionen – als Ingenieure/ Ingenieurwissenschaftler und Sozialwissenschaftler/ Geisteswissen-
schaftler – in beiden Bereichen beheimatet sind. 

3.1.1.2.1 Sozialwissenschaftliche Technikforschung 

„Homogen und überschaubar erscheint die sozialwissenschaftliche Technikforschung nur ex 
negativo, in Abgrenzung von der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Perspektive.“1268 Im 
Folgenden wird trotzdem ein allgemeiner Überblick versucht: Technikgeneseforschung und die 
Technikfolgenforschung als Hauptgebiete der sozialwissenschaftlichen Technikforschung1269 
sind eng miteinander verwoben. Historisch gesehen stand die Technikbewertung (zumeist wird 

                                                 
1263 An späterer Stelle spricht er neutraler in Bezug auf die Sicherheitswissenschaft von den verborgenen theore-

tischen Annahmen (vgl. Reuter 1992, 215). 
1264 vgl. Reuter 1992, 181 und 198ff. 
1265 Ropohl 1998, 11. 
1266 vgl. Ropohl 1998, 96. 
1267 vgl. Ropohl 1998, 7. 
1268 Hack 1999, 194 – Hervorhebung im Original. 
1269 Das Verhältnis zwischen sozialwissenschaftlicher Technikforschung und Techniksoziologie ist ähnlich wie 

das Verhältnis zwischen sozialwissenschaftlicher Risikoforschung und Risikosoziologie. Die Techniksoziolo-
gie bildet den Hauptbestandteil der sozialwissenschaftlichen Technikforschung. 
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von „Technikfolgenabschätzung“ gesprochen1270) im Mittelpunkt des Interesses. Die sozial-
wissenschaftliche Technikforschung kümmert sich zum einen um die Entstehungs-, zum an-
deren um die Verwendungszusammenhänge von Technik inklusive deren „Nebenfolgen“1271. 
Rammert sieht die Techniksoziologie „gewissermaßen im Kontrast zu den Technik- und In-
genieurwissenschaften“1272, die soziale Vorgaben oder kulturelle Leitbilder ausblenden wür-
den: „Diese untersuchen ihre Gegenstände in technologischer Perspektive, d.h., sie fragen nach 
energetischen, stofflichen und informationellen Beziehungen und nach leistungssteigernden 
Kombinationen, ohne die soziale Vorgabe von technischen Normen, wie Kraftersparnis oder 
Sicherheit, und ohne die heimliche Lenkung durch kulturelle Leitbilder zu bedenken.“1273 In 
der sozialwissenschaftlichen Technikforschung stehen hingegen die sozialen Einflüsse auf 
Technik im Vordergrund. 

Die Bezeichnung „sozialwissenschaftliche Technikforschung“ stand über lange Jahre nicht nur 
für einen wissenschaftlichen Forschungsbereich, sondern auch für eine besondere Form der 
Institutionalisierung in Form von Förderprogrammen und Projektverbünden, wie dem „Ver-
bund Sozialwissenschaftliche Technikforschung“, der 1985 auf der Grundlage eines von sechs 
sozialwissenschaftlichen Instituten vorgelegten Memorandums mit Förderung des Bundes-
ministeriums für Forschung und Technologie gegründet wurde.1274 Neben diesem großen Ver-
bund gab es mehrere kleinere Verbunde, wie die „Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftliche 
Technikforschung Niedersachsen“. Viele dieser Verbundprojekte sind inzwischen ausgelaufen, 
haben allenfalls weniger umfangreiche Nachfolgeorganisationen gegründet. Insgesamt ist es in 
der sozialwissenschaftlichen Technikforschung in den letzten Jahren ruhiger geworden. 

In der sozialwissenschaftlichen Literatur herrscht spätestens seit den 1970er Jahren Konsens, 
Technik als einen sozialen Prozess zu verstehen. Diese Haltung ist entstanden aus der Kritik 
daran, dass die frühe Sozialwissenschaft, Technik – in der Nachfolge Marxscher und Weber-
scher Thesen1275 – zu sehr als Realtechnik verstanden habe. Allerdings mehren sich auch 
Stimmen, die die Entfernung von der Real- oder Sachtechnik kritisieren. „Möglicherweise ist 
allerdings auch die Bereitschaft der Sozialwissenschaften, sich tatsächlich in die Niederungen 
der Maschinenwelt zu begeben, begrenzt geblieben. Klassische Gerätetechnik, im Soziologen-

                                                 
1270 Der Begriff der „Technikfolgenabschätzung“ wird in mehrfacher Weise kritisiert. Berg, Coenen und 

Grunwald (2002, 6) referieren sechs Kritikpunkte, um den Begriff dann zu verteidigen. Gegen die meisten 
Kritikpunkte kann wohl wenig hervorgebracht werden, aber da der Begriff „eingebürgert“ ist und ihn zudem 
einige prominente Institutionen im Titel führen, wird er wohl noch lange erhalten bleiben. vgl. auch Ropohl, 
der den Begriff „Technikfolgenabschätzung“ schon seit langem stark kritisiert und vorschlägt, ihn durch den 
Begriff der „Technikbewertung“ zu ersetzen (z.B. in Ropohl 1999, 83). Sein Konzept der „innovativen 
Technikbewertung“, welches nach Ansicht von Hartmann in „innovationsorientierte Technikbewertung“ 
umgenannt werden müsste (vgl. Hartmann 1999, 324), setzt in den frühen Phasen der Technikentwicklung an. 

1271 Es wird auch von „Nebenwirkungen“, „second-order-consequences“, „side effects“ oder „externen Effekten“ 
gesprochen. 

1272 Rammert 1993, 9f. 
1273 Rammert 1993, 9f. 
1274 vgl. http://infosoc.informatik.uni-bremen.de/verbund/frame.htm (23.03.2001). 
1275 vgl. Marz 1997, 197. 
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jargon auch ‚Realtechnik‘ genannt, hat nie wirklich zu den Lieblingsthemen der Forscher ge-
hört.“1276 Allerdings ist auch zu fragen, ob es eine detailgetreue Sachnähe je gegeben hat. 

Die Technikgeneseforschung betrachtet vorwiegend die Technik-Phylogenese (Innovationen 
wie beispielsweise der Personal Computer,1277 Dieselmotoren,1278 Schreibmaschinen1279 oder 
das Satellitenfernsehen1280). Technikgenese wird überwiegend an innovativen Produktlinien 
der stationären Industrie untersucht. Die sozialwissenschaftliche Technikgeneseforschung und 
die v.a. betriebswirtschaftlich eingebettete Innovationsforschung beschreiben das Entstehen 
von Technik als Prozess von Invention, Innovation i.e.S. und Diffusion. Dabei gibt es sowohl 
rein theoretische Arbeiten als auch empirische Ansätze, beispielsweise umgesetzt in 
Fallstudien durch „unmittelbare Beobachtung des Handelns von Forschern und 
Entwicklern“1281. Der Bau von Infrastrukturanlagen und Betrachtungen zur Innovativität im 
Infrastrukturanlagenbau waren bisher kaum Gegenstand der Technikgeneseforschung. 

Sozialwissenschaftliche „Bauforschung“ 

Nur wenige sozialwissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich mit dem Bauen1282, was auch 
angesichts der großen wirtschaftlichen Bedeutung der Baubranche unverständlich ist. Im Vor-
dergrund der wenigen sozialwissenschaftlichen Arbeiten mit Baubezug stehen wirtschaftliche 
Aspekte des Bauens. Verschiedene übergeordnete Konzeptionen von Organisationsstrukturen 
der Bauwirtschaft1283 und damit verbundene Implikationen für Arbeitsverhältnisse, welche im 
Baubereich oftmals prekär sind, werden analysiert. Der Großteil dieser Arbeiten ist auf ge-
werkschaftliches Engagement zurückzuführen. Projekte zur Bauwirtschaft werden dabei von 
der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) gefördert, von „gewerkschaftsna-
hen“ Stiftungen (Hans-Böckler-Stiftung (HBS)) getragen oder vom gewerkschaftseigenen For-
schungsinstitut (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (WSI)) durchgeführt. Dementsprechend (auch weil einerseits Ingenieure in 
Gewerkschaften nie ihre Interessenvertretung gesehen haben und andererseits die Gewerk-
schaften auf Ingenieure als eigenständige Gruppe nie recht eingehen wollten) liegt der Schwer-
punkt der Arbeiten vor allem auf der Rolle der handwerklich tätigen Arbeitnehmer in der Bau-
wirtschaft. Gegenstand sind damit die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen von Bauar-
beitern. In den wenigen sozialwissenschaftlichen Arbeiten zum Bauen werden folglich 
vorrangig die in diesem Zusammenhang interessierenden Rahmenbedingungen thematisiert. 
Die konkreten sozialen und technischen Vorgänge beim Bauen werden zumeist nur gestreift. 
Bauliche Konstruktionsprozesse und die speziellen Bedingungen dieser Ingenieurarbeit werden 
in diesen Arbeiten daher kaum beschrieben. 

                                                 
1276 Dierkes/ Knie 1997, 9. 
1277 vgl. Schmidt 1997. 
1278 Hård 1997, 17ff. 
1279 Buhr 1997, 37ff. 
1280 vgl. Riedl 1997. 
1281 Schlese 1999, 251. 
1282 Eine Ausnahme hierzu bilden die Arbeiten von Ekardt, auf die im Kapitel 1 ausführlich eingegangen wurde. 
1283 z.B. IG BAU 1997; Syben/ Stroink 1995; Voswinkel/ Lücking/ Bode 1996; Syben 1997; Küchele 1996; 

Steinmann/ Haardt 1996. 
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Die Arbeits- und Industriesoziologie als ein mit der sozialwissenschaftlichen Technikforschung 
verwobener Forschungsbereich liefert für die Untersuchung baulicher Konstruktionsprozesse 
Hinweise, die jedoch einer Übertragungsleistung bedürfen. Die Industriesoziologie untersucht 
in umfassender Weise Produktionsprozesse und -bedingungen in der „stationären“ Industrie, 
die sich von den Produktionsprozessen und -bedingungen nichtstationärer Bauwerke, von wan-
delnden Produktionsstätten, deren Produktionsbedingungen sich mit dem Baufortschritt u.U. 
täglich verändern, erheblich unterscheiden.1284 Aber auch von einigen prinzipiell möglichen 
Übertragungsmöglichkeiten wurde nur wenig Gebrauch gemacht, da die Bauwirtschaft ohnehin 
von der sozialwissenschaftlichen Forschung kaum beachtet wurde und wird. Gerd Syben be-
mängelt, dass auch die industriesoziologische Forschung die Produktion von Bauwerken nur in 
wenigen Ausnahmefällen zu ihrem Gegenstand gemacht habe.1285 Er möchte daher mit seinem 
1992 erschienenen Buch „Beiträge zur Industriesoziologie des Bausektors“, so der Untertitel 
des Buches,1286 leisten und anregen. Sein Buch stellt das Bauunternehmen in den Mittelpunkt. 
Die (Konstruktions-)Arbeit von Ingenieuren wird von den Kassler Soziologen Ekardt1287, 
Löffler1288, Abel1289 und Beckenbach1290 auch unter Bezugnahme auf industriesoziologische 
Instrumentarien analysiert. Insbesondere der Ekardtsche arbeitssoziologische und arbeitsstoff-
liche Ansatz wurde im ersten Kapitel ausführlich gewürdigt. Seine Untersuchung der 
Konstruktionsarbeit von Ingenieuren stellt ein Ausnahme in einem weitgehend vernachlässig-
ten Forschungsfeld dar. Eine Industriesoziologie, die ihrem Selbstverständnis nach die Arbeits- 
und Betriebssoziologie umfasst, darf die Arbeit von Ingenieuren nicht ausblenden. Traditionell 
beschäftigt sich die Industriesoziologie mit Fragen von Macht/ Herrschaft und Konzepten der 
Rationalisierung. Nachdem über lange Zeit tayloristische Produktionsformen mit entfrem-
deter1291 Arbeit fokussiert wurden, stehen – einhergehend mit einem fortschreitenden Tertiari-
sierungsprozess nicht nur auf sektoraler Ebene, sondern auch auf Unternehmensebene und im 
industriellen Arbeitsprozess1292 – neue Formen der betrieblichen Rationalisierung, Dezentrali-
sierung, Enthierarchisierung, Vermarktlichung und individuellen Selbstorganisation auf dem 
Programm. Die neuere Industriesoziologie hat das Subjekt (wieder) entdeckt und der Versuch 
eines möglichst umfassenden Zugriffs auf die Subjektivität der Arbeitskraft ist festzustellen. 
Freiheitliche Selbstverwirklichungspotenziale stehen dabei neuen Ausbeutungsformen gegen-
über.1293 An diese neuere industriesoziologische Diskussion sind auch Analysen der Arbeits-
formen von Ingenieuren anschlussfähig. 

                                                 
1284 siehe Kapitel 1.1.2.1 Vergleich des Bauen mit Produktionsprozessen der stationären Industrie. 
1285 Syben 1992, 7. 
1286 Syben 1992. 
1287 z.B. Ekardt 1997b. 
1288 vgl. Löffler 1990. 
1289 vgl. Abel 1997. 
1290 vgl. Beckenbach 1991, 192ff. 
1291 vgl. Mikl-Horke 2000, 174. 
1292 vgl. Deutschmann 2002, 27ff. 
1293 vgl. Deutschmann 2002, 252; kritisch dazu Schumann 2003, 166. 
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3.1.1.2.2 Ingenieurwissenschaftliche Technikforschung 

Die ingenieurwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Technik findet sich in Ansätzen zu 
einer „Allgemeinen Technologie,“1294 „Allgemeine Techniklehre“ oder „Polytechnik“. 
Aufbauend auf den grundlegenden Arbeiten des Göttinger Professors für „Weltweisheit und 
Ökonomie“, Johann Beckmann, der bereits 1806 einen „Entwurf der allgemeinen Technologie“ 
vorlegte, werden übergreifende System- und Strukturbetrachtungen technologischer Systeme 
angestellt, grundlegende Gesetzmäßigkeiten aufgedeckt und der Versuch des Entwurfs eines 
einheitlichen Kategoriengebäudes unternommen.1295 Allgemeine Technologie wird heutzutage 
an einigen Hochschulen unterrichtet, ist jedoch kaum fester oder pflichtmäßiger Bestandteil der 
Ingenieurausbildung. Arbeiten zur Allgemeinen Technologie sind schon seit längerem inter-
disziplinär im Sinne des Austausches zwischen Sozial- und Ingenieurwissenschaften,1296 ihre 
Verfasser haben oftmals Doppelqualifikationen, beispielsweise durch ein entsprechendes 
Doppel- oder Zweitstudium. Herausragende Forscher zur Allgemeinen Technologie sind 
Wolffgramm1297 und Ropohl1298, deren Erstentwürfe schon einige Zeit zurückliegen; Beach-
tenswert sind auch die Arbeiten von Banse1299 („Allgemeine Technikwissenschaft“) und Korn-
wachs1300 („Theorie der Technik“). 

Die genannten Autoren haben sich relativ weit von ihren ingenieur- bzw. naturwissenschaft-
lichen Wurzeln entfernt, um auf einem abstrakteren Niveau über Technik nachdenken zu 
können. Die „normalen Ingenieurwissenschaften“ betreiben „Technikforschung“ im Bereich 
des konkreten Entstehens von Technik. Der Großteil der ingenieurwissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen befasst sich bekanntlich objektnah mit konkreten Beschreibungen des Ent-
stehens von jeweils spezifischer Technik. Nur ein kleiner Teil der ingenieurwissenschaftlichen 
Arbeiten ist dabei ausdrücklich eingebettet in konstruktionswissenschaftlich orientierte An-
sätze. Diese Ansätze werden im Folgenden1301 gesondert beschrieben. 

Von den Ausbildungs- und Forschungsarbeiten des Bauingenieurwesens sind zwei Bereiche im 
Zusammenhang dieser Arbeit besonders hervorzuheben: Arbeiten in den Gebieten „Entwerfen 
und Gestalten“ und zur „Arbeitstechnologie des Bauens“. Beide Gebiete wählen vorwiegend 
einen pragmatischen, objektbezogenen Zugang. Ansätze der Ingenieurausbildung, die in Teilen 
mit den hier propagierten Betrachtungsweisen der Ingenieurarbeit vergleichbar sind, lassen 
sich im Bereich des Projektmanagements finden. Allerdings ist das Projektmanagement von 
seiner Grundstruktur darauf ausgelegt, ökonomische Prinzipien in den Vordergrund zu stellen. 
Im Kern handelt es sich beim Projektmanagement um wirtschaftswissenschaftliche – bezogen 
auf das Bauen – um baubetriebswirtschaftliche Konzepte. Zweifellos haben Konzepte des Pro-
jektmanagements im Lauf der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und betrieblichen Praxis 

                                                 
1294 z.B. Wolffgramm 1978 (erweiterter Nachdruck 1994): „Allgemeine Technologie“. 
1295 vgl. Wolffgramm 1994, XII. 
1296 Vertreter von Ansätzen zur Technikforschung sprechen vermehrt von „Technikwissenschaften“ anstatt von 

„Ingenieurwissenschaften“. 
1297 vgl. Wolffgramm 1978; Wolffgramm 1994; Wolffgramm 1997. 
1298 vgl. Ropohl 1973; Ropohl 1997. 
1299 vgl. Banse 1990. 
1300 vgl. Kornwachs 1996b. 
1301 siehe Kapitel 3.1.1.3 Konstruktionsforschung. 
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auch Erweiterungen erfahren. Es hängt letztlich von der Ausgestaltung eines solchen Faches 
durch den Lehrenden ab, wie weit Projektmanagement definiert wird. Es dürfte prinzipiell 
möglich sein, in der Forschung und Lehre zum Projektmanagement Reflexionen anregende 
Betrachtungen des Konstruierens mit all seinen Sicherheitsbezügen unterzubringen. 

3.1.1.3 Konstruktionsforschung 

Viele detaillierte Ergebnisse der Konstruktionsforschung sowohl sozial- als auch ingenieur-
wissenschaftlicher Prägung sind in die Darstellung des baulichen Konstruktionsprozesses im 
ersten Kapitel im Detail eingeflossen, weshalb die folgende Beschreibung einen, im Vergleich 
zu den anderen Forschungsbereichen, noch stärkeren Überblickscharakter aufweist. 

3.1.1.3.1 Sozialwissenschaftliche Konstruktionsforschung 

Von einer sozialwissenschaftlichen Konstruktionsforschung zu sprechen, ist im Grunde eine 
Übertreibung. Die sozialwissenschaftlichen Autoren bzw. Autorenteams, die sich eingehender 
mit dem Konstruieren beschäftigen, dürften wohl an zwei Händen abzählbar sein. Die Ent-
wurfsarbeit im Bereich des Tragwerksentwurfs wird von Ekardt1302 untersucht, der sich aus 
soziologischer Perspektive auch mit den Ansätzen der ingenieurwissenschaftlichen Konstruk-
tionswissenschaft auseinander setzt. Hervorzuheben ist auch Banse1303, der mit einem, von 
ihm zusammen mit Friedrich herausgegebenem, Sammelband der sozialwissenschaftlichen 
Konstruktionsforschung aktuelle Impulse gegeben hat. Zu nennen ist weiterhin Glock1304 vom 
Institut für Technik und Gesellschaft (ITG) der TU-Wien, das die Konstruktionsforschung als 
einen von vier seiner Schwerpunktbereiche beschreibt.1305 Im Rahmen des DFG Projektes 
„Denkabläufe beim Konstruieren“, in dem vom Lehrstuhl für Psychologie der Universität 
Bamberg Dörner, von der Weth, Auer und Preußler und vom Lehrstuhl für Konstruktion im 
Maschinenbau der Technischen Universität München Ehrenspiel, Dylla und Günther mitwirk-
ten, sind eine Reihe von – gemäß der Anlage des Projektes sozial- wie ingenieurwissenschaft-
liche – Veröffentlichungen zum Konstruieren entstanden.1306 Darüber hinaus finden sich psy-
chologische bzw. psychologisch orientierte Arbeiten zum Konstruieren.1307 Die Veränderun-
gen des Konstruktionshandelns durch den Einsatz von CAD haben einige Forschungsbe-
mühungen angeregt,1308 auch im Rahmen eines großen Berliner Projektes zum Thema 
(Gesamtlaufzeit 1986-1992) sind zahlreiche Veröffentlichungen entstanden.1309 Des Weiteren 
finden sich immer wieder einzelne Arbeiten zu besonderen Aspekten des Konstruierens, 
beispielsweise der Geschichte der Konstruktionswissenschaft.1310 Empirische Untersuchungen 
zur Konstruktionsforschung arbeiten zumeist mit direkter, teilnehmender Beobachtung oder 

                                                 
1302 Ekardt 1978. 
1303 vgl. Banse 2000. 
1304 Glock 1997; Glock 1998. 
1305 http://www.itas.fzk.de/deu/TADN/TADN297/proj.htm (03.09.2002). 
1306 z.B. Dörner u.a. 1992,  Preußler/ Dylla 1988; Dörner 1995, Dylla/ Fricke 1995; Auer/ von der Weth 1994.  
1307 z.B. Eisentraut 1996; Franke 1995; Görner 1994. 
1308 z.B. Frieling/ Hilbig 1990. 
1309 z.B. Mackensen 1997. 
1310 vgl. König 1999. 
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mit Verbalisierungen in „Konstruktionsexperimenten“, welche beispielsweise mit Video-
kamera begleitet werden.1311 Ein übereinstimmendes Ergebnis der empirischen Konstruk-
tionsforschung ist nach Heymann und Wengenroth die Aufwertung praktischen Wissens und 
die Bedeutung nichtverbaler (und verbalisierbarer!) Anteile des eingesetzten Wissens. Damit 
„bestätigt sich ein Verständnis des technischen Schaffens, für das der Kybernetiker Herbert A. 
Simon, der Physiko-Chemiker Michael Polanyi oder die Historiker Eugene S. Ferguson und 
Henry Petroski wichtige Grundlagen geschaffen haben. Ihre Arbeiten weisen die prinzipielle 
Unvollständigkeit wissenschaftlichen und technischen Wissens und dessen nicht fassbare, 
personengebundene Dimension auf.“1312 Diese Dimension wurde im Kapitel 1 anhand der 
empirischen Ergebnisse des Projektes beschrieben. 

3.1.1.3.2 Ingenieurwissenschaftliche Konstruktionsforschung 

In der ingenieurwissenschaftlichen Konstruktionsforschung ist die Konstruktionswissenschaft 
von zentraler Bedeutung.1313 Sie entstammt der „Maschinenelementelehre“ und stellt eine 
„Kerndisziplin des Maschinenbaus“1314 dar. Die Konstruktionswissenschaft liefert eine Anlei-
tung zur Untersuchung des Konstruktionsprozesses. Ziele konstruktionswissenschaftlicher 
Überlegungen waren v.a. erstens die Suche nach Lösungen zur Behebung des „Engpasses Kon-
struktion“ bzw. der „Krise der Konstruktion“, welche Ende der 1960er Jahren in vielen Län-
dern aufgrund eines Mangels an qualifizierten Konstrukteuren konstatiert wurde,1315 zweitens 
die Demonstration neuer computerbasierter Möglichkeiten des Entwerfens und Konstruierens 
sowie drittens die Verbesserung der Ausbildung der Ingenieure. Die Konstruktionswissenschaft 
möchte das Konstruieren systematisieren, um es auf dieser Grundlage lehr- und lernbar zu ma-
chen. Die Konstruktionsmethodik vermittelt Lehrfach in der Ingenieurausbildung an den Hoch-
schulen, die Methoden, wobei unterschiedliche „Methodikschulen“ bestehen.1316 Die Kon-
struktionswissenschaft ist, von ihren Ausgangspunkten betrachtet, eng an den sachlichen 
Strukturen und Funktionen (Prozessen) orientiert. Sie wollte und will das Konstruieren objekti-
vieren und in methodische Regeln fassen beispielsweise durch die Erarbeitung systematischer 
Ablaufmodelle oder Klassifikationsschemata. Durch die Sicherstellung einer Systematik soll 
nicht die „erstbeste“ Lösung, sondern „das vollständige Spektrum aller denkbaren Lösungen in 
diskussions- und bewertungsfähigen Katalogen“1317 dargestellt werden. Da die Produktion von 
Alternativen für die Sicherheit von Technik von zentraler Bedeutung ist, können somit derar-
tige konstruktionswissenschaftliche Ansätze auch als Formen zur Stärkung der Sicherheit an-
gesehen werden. Allerdings: Trotz großer Fortschritte in der Entwicklung von Modellen und 
Methoden wird in der Literatur immer wieder die geringe Umsetzung der konstruktionswissen-
schaftlichen Erkenntnisse in der Konstruktionspraxis beklagt.1318 Schon Anfang der 1980er 

                                                 
1311 vgl. Heymann/ Wengenroth 2002, 116. 
1312 Heymann/ Wengenroth 2002, 117. 
1313 siehe auch Kapitel 1.2.2 Annäherungen an einen allgemeinen Begriff des Konstruierens. 
1314 Heymann/ Wengenroth 2002, 108. Die Autoren sprechen wörtlich von „Konstruktionslehre“. 
1315 Heymann/ Wengenroth 2002, 111 mit Verweis auf VDI und Hubka. 
1316 vgl. Günther 1998. 
1317 Ropohl 1998, 44. 
1318 z.B. Eder 1994, 193. 
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Jahre wurden „Zweifel am Anspruch und der praktischen Relevanz“1319 eines wissenschaftlich 
angeleiteten Konstruierens geäußert.1320 Ehrenspiel beschäftigte sich mit Gründen für das 
Praxismanko: Die Konstruktionswissenschaft sei zu stark auf das zu konstruierende Objekt 
ausgerichtet und ignoriere „die individuellen und sozialen Probleme des oft arbeitsteiligen 
Konstruierens“1321. Dabei stehe die technische Rationalität derart im Vordergrund, dass alle 
anderen Rationalitätsaspekte, deren Zusammenwirken gerade von Bedeutung sei, zurückge-
drängt würden. Es ist jedoch ein Perspektivwechsel vom technischen Gegenstand hin zum Pro-
zess seines Entwurfs zu verzeichnen.1322 Eine weitere Entwicklung vollzieht sich hinsichtlich 
der Anerkennung von Grenzen der Verwissenschaftlichung. Hierbei bestehen verschiedene 
Theorietraditionen nebeneinander. Deshalb „wäre es verfrüht, diese Hinwendung zu einer re-
flexiv modernen Ingenieurwissenschaft bereits als endgültig zu begreifen. Wir stehen vielmehr 
vor einem offenen Konflikt um die künftige Richtung, in dem nach wie vor für eine ‚Universal 
Design Theory‘ gekämpft wird, die durch verfeinerte Axiomatisierung und Algorithmisierung 
mithilfe immer aufwendigerer Computersimulation die Krise überwinden will (Universal De-
sign Theory 1998). Es ist daher keineswegs entschieden, welches Gewicht eine reflexive Mo-
dernisierung im Sinne einer Pluralisierung der Methoden und einer Rehabilitierung nichtwis-
senschaftlicher Wissensformen heute in den Ingenieurwissenschaften hat. Auch in der 
Konstruktionslehre stehen Bemühungen um eine weitere Verwissenschaftlichung der Kon-
struktion nach wie vor im Vordergrund und haben ihren Höhepunkt möglicherweise noch nicht 
einmal erreicht. Aber das Vertrauen in die prinzipielle Überführbarkeit aller Problemstellungen 
in abgeklärte Algorithmen ist bei den Methodenpluralisten gebrochen.“1323 Gerade in dieser 
schwierigen Situation könnte eine weitere Intensivierung des Kontaktes zur sozialwissen-
schaftlichen Konstruktionsforschung ertragreich sein. 

3.1.1.4 Ingenieurforschung 

Die ingenieurwissenschaftliche Beschäftigung mit Ingenieuren als soziale Gruppe ist im Sinne 
eines Prozesses zur Entwicklung eines Selbstverständnisses stärker praktisch ausgerichtet und 
positiv besetzt als die eher deskriptiv und oftmals negativ wertend ausgerichtete sozialwissen-
schaftliche Ingenieurforschung. 

3.1.1.4.1 Sozialwissenschaftliche Ingenieurforschung 

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen von Ingenieuren lassen sich grob einteilen1324 in sol-
che, die die Strukturen der Ingenieurarbeit (z.B. Ausbildung,1325 Organisationen,1326 histor-

                                                 
1319 Heymann/ Wengenroth 2002, 115 mit Verweis auf Jorden und Ropohl. 
1320 vgl. Pahl/ Beitz 1997, 11. 
1321 Heymann/ Wengenroth 2002, 116 mit Verweis auf Ehrenspiel. 
1322 Davon zu unterscheiden ist die Produktionstechnik (analog Fertigungstechnik/ Baubetrieb), die schon immer 

den Herstellungsprozess fokussiert hat. 
1323 Heymann/ Wengenroth 2002, 120, 
1324 ähnlich auch. Vogelsang 1998, 95. 
1325 z.B. Lundgreen 1994. 
1326 z.B. Volmerg 1990. 
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ische Betrachtungen,1327 geschlechtsspezifische Aspekte1328) und solche, die den Ingenieur 
als Individuum bzw. Ingenieure als Klasse (z.B. „Bewusstseinsstudien“: arbeitsbezogenes 
„Selbstbewusstsein“,1329 gesellschaftliches,1330 politisches,1331 soziales1332 und ökologisches 
Bewusstsein,1333 generell Verantwortungsbewusstsein1334 oder ihr Selbstbewusstsein/ 
Selbstverständnis1335) in den Mittelpunkt setzen. 

Im Folgenden werden besonders die Veröffentlichungen der zweiten Gruppe und darin speziell 
solche zum Verantwortungsbewusstsein betrachtet, da sie den Untersuchungen sicherheitsrele-
vanter subjektiver Leistungen näher stehen, womit Implikationen aus den oben genannten 
Strukturaspekten für das Risikothema – wie im ersten Kapitel ausdrücklich erläutert – keines-
wegs geleugnet werden sollen. Von Senghaas-Knobloch und Volmerg, die sich empirisch vor 
allem auf die Untersuchung von Ingenieuren in der Entwicklung von Informationstechnik 
stützen, wurde die These der „Zweiteilung der Ingenieure“, der Zweiteilung in die Privatperson 
und den Ingenieur, sehr anschaulich beschrieben: „Als Ingenieur kann man sich angesichts der 
Herausforderungen neuer Informationstechniken neue wünschenswerte Anwendungen dafür 
überlegen. Als Mensch fürchtet man durch den Einsatz dieser Techniken die negativen Verän-
derungen der sozialen und kulturellen Lebensqualität.“1336 Dies gelte insbesondere für die 
weitgefasste Sinnfrage: „Bedenken gegen konkrete Projekte und Fragen nach dem Sinn und 
Nutzen technischer Entwicklungen werden vor allem privat oder im Rahmen außerberuflicher 
politischer Aktivitäten geäußert.“1337 Beruflich würden jedoch nur Themen innerhalb des als 
gegeben empfundenen Rahmens behandelt. In der dieser Arbeit zu Grunde liegenden Unter-
suchung konnte eine solche Zweiteilung auch zum Teil – vor allem bei Professionellen und 
Semi-Professionellen – vorgefunden werden. Allerdings wird sie dabei nicht vorwiegend in die 
Teilung eines beruflichen und eines privaten Ichs interpretiert, sondern als ein Umstand, der 
den Einflussmöglichkeiten auf den unterschiedlichen Ebenen der Konkretisierung von Technik 
geschuldet ist.1338

Fragen zum sozialen und politischen Bewusstsein der Ingenieure hinsichtlich ihrer „Klassen-
lage“ wurden besonders in den 1970er Jahren diskutiert.1339 Es ging somit nicht um das Be-
wusstsein für soziale und politische Belange von industriellen Produktionsprozessen mit ihren 
Auswirkungen auf die Gesellschaft an sich, sondern es wurde vor allem der unmittelbare Pro-

                                                 
1327 z.B. Ludwig 1994. 
1328 z.B. Rudolph 1994. 
1329 z.B. Paul 1989, der empirisch zur Frage der Identitätsbildung durch Ingenieurarbeit gearbeitet hat. 
1330 z.B. Hortleder 1970. 
1331 z.B. Laatz 1979. 
1332 z.B. Layton 1986. 
1333 z.B. Mock 1994. 
1334 z.B. Senghaas-Knobloch/ Volmerg 1988 und 1990. 
1335 z.B. Hunning 1987. 
1336 Volmerg/ Senghaas-Knobloch 1992, 25 – Hervorhebungen im Original. 
1337 Volmerg/ Senghaas-Knobloch 1992, 1. 
1338 siehe Kapitel 1.4.3 Ganzheitliche Reflexion (in) der Ingenieurpraxis und besonders Kapitel 1.4.3.1 Beispiel-

bereich technischer Umweltschutz. 
1339 vgl. z.B. Laatz 1979, 219ff. und 264ff. 
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duktionsprozess fokussiert. Soziale Fragen bezogen sich also auf die eigene Position, bei-
spielsweise in Abgrenzung zu Arbeitern oder Verwaltungsangestellten, und das politische Be-
wusstsein bezog sich auf die betrieblichen Interessenvertretungen auf Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite und kapitalismuskritische allgemeinpolitische Fragestellungen.1340 Sicherheits-
bezogene soziale und politische Fragen wurden fast ausschließlich auf den Arbeitsschutz und 
die Arbeitsbedingungen bezogen behandelt. Ökologische Fragen spielten noch keine Rolle. In 
der neueren Forschung werden soziales und politisches Bewusstsein weiter gefasst. Es geht im 
Grunde um das Bewusstsein für die gesellschaftlichen Auswirkungen der eigenen Arbeit. Hier-
bei wird zunehmend auch das ökologische Bewusstsein von Ingenieuren angesprochen, zu 
dessen Erfassung es jedoch kaum empirische Studien gibt. 

Das „Professionsbewusstsein“ hat mehrere Wirkrichtungen im Sinne der logic of membership 
und der logic of influence.1341 Layton, der in seinem berühmt gewordenen, erstmals 1971 er-
schienenen, Buch „The Revolt of the Engineers“1342 den Gegensatz zwischen progressiven 
und konservativen Ingenieuren (in Ingenieurorganisationen) beschreibt, unterstreicht das sich 
auch in diesem Kampf entwickelnde professionelle Bewusstsein der Ingenieure für ihre gesell-
schaftliche Verantwortung in einem umfassenderen Sinn, welches aber nicht unbedingt im 
Einklang mit ihrem Handeln stände.1343 Generell wird in der Literatur eher der Kampf um die 
Einigung der Profession beschrieben, denn die Wirkung einer solchen in Verbänden organi-
sierten Profession auf die einzelnen Mitglieder bzw. auf alle Professionsangehörigen. Nach 
einer inzwischen historischen Untersuchung von Kogon waren 65% der Mitglieder der tech-
nischen Intelligenz1344 „vom Unvermögen der Ingenieure, sich in Verbänden wirksam zu 
solidarisieren und politisch einheitlich zu handeln“1345 überzeugt. Hortleder der mit seiner 
1970 erschienenen kapitalismuskritischen Arbeit eigentlich der Frage nachgehen wollte, 
inwieweit der VDI in der Lage war, „gesellschaftspolitische Interessen der Ingenieure, die in 
ihrer Mehrheit abhängige Arbeitnehmer sind, zu erkennen, zu vertreten und durchzu-
setzen“1346, beschrieb über dieses Erkenntnisinteresse hinaus das „Gesellschaftsbild des 
Ingenieurs“ als konstant. Die politische Abstinenz und Ohnmacht der Ingenieurvereine wird 
deshalb als kritikwürdig angesehen, weil sich die Ingenieurvereine nach seiner Untersuchung 
von ihrem Selbstverständnis her nicht wesentlich durch den politischen „Systemwechsel“ vom 
Nationalsozialismus zur repräsentativen Demokratie gewandelt hätten.1347 Diese Aussagen 

                                                 
1340 z.B. Laatz 1979, 294ff. 
1341 vgl. Kapitel 3.2.3.1.3 Selbststeuerung durch Einfluss auf Organisationsmitglieder (logic of membership) und 

Kapitel 3.2.2.2.1.3 Korporatismusansätze. 
1342 Layton weißt im Vorwort zu dem Reprint aus dem Jahr 1986 darauf hin, dass der Verlag auf einen publici-

tyträchtigen Titel drängte und er eigentlich den neutraleren Untertitel präferierte (vgl. Layton 1986, vii f.). 
1343 vgl. Layton 1986, x. 
1344 Der Ausdruck „Technische Intelligenz“, der vor allem in den „realsozialistischen“ Ländern benutzt wurde, 

wird aktuell wenig verwendet (vgl. frühere Beispiele in den Titeln bei Hortleder 1970 oder Lenk/ Ropohl 
1976). Die „Technische Intelligenz“ als soziale Kategorie wird definiert als die Gruppe der Gesellschaftsmit-
glieder, die eine höhere technische oder technikwissenschaftliche Ausbildung genossen haben und in tech-
nischen Berufen oftmals in Leitungspositionen tätig sind (angelehnt an Lenk/ Ropohl 1976, 3). 

1345 vgl. Lenk 1976, 8. 
1346 Hortleder 1970, 11. 
1347 vgl. Hortleder 1970, 16. 
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müssen für die heutige Zeit sicherlich relativiert werden, in der sich insbesondere der VDI 
beispielsweise mit der VDI-Richtlinie 3780 stärker zu gesellschaftlichen Fragen äußert und 
auch einige Ingenieurorganisationen wie beispielsweise die ATV-DVWK sich auch beispiels-
weise in umweltpolitischen Diskussionen zu Wort melden. Nichtsdestotrotz könnten die 
Ingenieurverbände überlegen, inwieweit dieses Engagement noch ausbaufähig ist. Außerdem 
hegt ein Teil der sozialwissenschaftlichen Forschung den genannten Aktivitäten gegenüber den 
Verdacht, nur „Feigenblätter“ darzustellen und geht nicht von einer hinter diesen Aktivitäten 
stehenden echten Überzeugung aus. Letztlich ist die Diskussion dieser Frage insofern müßig, 
als Aktivitäten, die in Richtung einer reflexiven Ingenieurwissenschaft gehen, zu begrüßen sind 
und als anders als über solche Aktivitäten keine Veränderung möglich ist. 

3.1.1.4.2 Ingenieurwissenschaftliche Ingenieurforschung 

Des Weiteren gibt es auch eine Reihe von Ingenieuren, die sich selbst zum Thema machen – 
mit eher praktischem Anliegen1348 oder Arbeiten, die auch einen theoretischen Anspruch 
verfolgen. Insgesamt ist die Zuordnung von Arbeiten zur Ingenieurforschung zur sozial- oder 
ingenieurwissenschaftlichen Richtung insofern schwierig, als sich viele Autoren mit Doppel-
qualifikationen auf diesem Forschungsfeld betätigen. Die meisten Arbeiten dieser Autoren 
wurden schon unter dem vorhergehenden Punkt erwähnt und/ oder diskutiert. Auf einen Unter-
schied ist jedoch hinzuweisen: 

In den meisten, vorwiegend sozialwissenschaftlich geprägten, Arbeiten zum Ingenieurbewusst-
sein wird zumeist das „falsche“ oder „ungenügende“ Bewusstsein kritisiert. Zum Teil werden 
auch Vorschläge zur Behebung von festgestellten Defiziten unterbreitet, aber insgesamt bleibt 
das Gros der Arbeiten einer destruktiven Kritik verhaftet. Hiervon unterscheiden sich ingen-
ieurwissenschaftliche Arbeiten, wobei ein Ausschnitt aus einem Vorwort diese andere Ziel-
richtung auf den Punkt bringt: „Ziel dieses Buches ist nicht, die Welt- bzw. Menschheits-
probleme erneut zu dramatisieren oder einen weiteren moralischen Zeigefinger auf Politiker, 
Ingenieure, Manager, Journalisten und andere Personengruppen zu richten, sondern brauchbare 
Argumente für oder gegen bestimmte Verantwortungskriterien und Leitsätze oder allgemeine 
Verhaltenskodizes und Leitbilder systematisch zu sammeln und vorsichtig zu kommentier-
en.“1349 Detzers Arbeit ist ein gutes Beispiel für die produktive Nutzung auch sozialwissen-
schaftlicher Erkenntnisse in der ingenieurwissenschaftlichen Literatur. Er differenziert den 
Verantwortungsbegriff in individuelle, gruppenbezogene und institutionelle Verantwortung1350 
und legt in seinen Empfehlungen ein Schwergewicht auf letztere. Von den institutionellen Ver-
antwortungsträgern (bei ihm: Unternehmen, Verbände, Gebietskörperschaften) hebt er beson-
ders die Unternehmen hervor, die, bezogen auf den Umweltschutz, durch Unternehmensleitli-
nien zum Umweltschutz, Handbücher, Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die 
Umweltschutzgesetzgebung, Ausarbeitung von Gefahrenabwehrplänen, Mitarbeiterschulungen 
auch mit konkreten Übungen und jährlichen Umweltberichten1351 zur Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung beitragen könnten. 

                                                 
1348 z.B. Hahn 1996. 
1349 Detzer 1995, V. 
1350 vgl. Detzer 1995, 34. 
1351 vgl. die Auflistung und die ausführlichere Beschreibung der einzelnen Punkte in Detzer 1995, 241ff. 
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Von den Arbeiten zur ingenieurwissenschaftlichen Ingenieurforschung soll hier besonders eine 
hervorgehoben werden. Seit den 1970er Jahren werden im VDI „Fragen des Wertewandels, der 
Wertgebundenheit technischer Entscheidungen und der Verantwortung des Ingenieurs“1352 be-
handelt. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde die Idee einer technischen Norm zur Tech-
nikbewertung geboren. Ein großer Teil der Autoren ingenieurwissenschaftlicher Veröffent-
lichungen, die sich in übergeordneter Perspektive mit Ingenieuren befassen, hat an der 
Erarbeitung der VDI-Richtlinie 3780 zur Technikbewertung teilgenommen.1353 Zum für die 
Erarbeitung der Norm zuständigen Ausschuss („Grundlagen der Technikbewertung“) ge-
hör(t)en Banse, Brennecke, Detzer, Holz, Hubig, Hunning, Jischa, König, Kornwachs, Poser, 
Rapp und Ropohl. Der Normenausschuss selbst hat (unter Redaktion von Volker M. 
Brennecke) mit dem VDI-Report 15 eine Erläuterung der technischen Norm erarbeitet,1354 was 
für technische Normen unüblich ist. Im Jahr 1999 zog man im VDI-Report 29 eine Zwischen-
bilanz.1355 Im gleichen Jahr erschien, herausgegeben von Rapp, eine weitere Veröffentlichung, 
die neben dem gänzlich unverändert übernommenen VDI-Report 29 im zweiten Teil neun 
Fallbeispiele für die Anwendung der Technikbewertung – über die Technikfolgen der Chlor-
chemie1356, klimaverträgliche Energieversorgung1357 bis hin zur Baukultur im Brücken-
bau1358 – präsentiert. Insgesamt hat die Richtlinie 3780 die Diskussion über die Verantwortung 
der Ingenieure wieder belebt, wie beispielsweise an den Beiträgen in dem von Duddeck 
herausgegebenen Band „Technik im Wertekonflikt“ ersichtlich ist.1359 Auch hierin findet sich 
eine Reihe von Fallbeispielen. 

Der Hinweis auf die Fallbeispiele ist von Bedeutung, da die VDI-Richtlinie schon vor ihrer 
Einführung kontrovers diskutiert wurde und viel Kritik, insbesondere hinsichtlich ihrer An-
wendbarkeit, vorgebracht wurde. Eine Studie, die am Beispiel der Chlorchemie ausdrücklich 
die Anwendbarkeit der Richtlinie testen wollte, kam zu dem Schluss, dass die VDI-Richtlinie 
nur einen allgemeinen Zugang ermögliche. Für die „systematische Erfassung der einschlägigen 
Technikfolgen im konkreten Fall“1360 sei sie jedoch nicht hilfreich.1361 In der Untersuchung 
wollte man zunächst den potenziellen Nutzen und den potenziellen Schaden der Chlorchemie 
erfassen. Zur Bildung dieser Nutzen- bzw. Schadensszenarien konnte die VDI-Richtlinie ver-
ständlicherweise wenig beitragen, weil hierzu – so die Interpretation im Sinne der Terminolo-
gie dieser Arbeit – konkrete subjektive Leistungen zu erbringen waren. Diese subjektiven 
kreativen Leistungen werden in der VDI-Richtlinie ausgeblendet. Die Richtlinie geht vielmehr 
von dem „fertigen“ technischen Gegenstandsbereich aus, der zu bewerten ist. Die von der 

                                                 
1352 VDI 1991, 6. 
1353 allgemein und einführend zur VDI-Richtlinie 3780 vgl. Kapitel 1.3.3 Sicherheit als Gegenstand professio-

neller Normen. 
1354 VDI 1991. 
1355 VDI 1999. 
1356 Wolff 1999. 
1357 Weimer-Jehle 1999. 
1358 Schlaich/ Bögle 1999. 
1359 Duddeck 2001. 
1360 VDI 1999, 11. 
1361 vgl. Wolff 1999, 72. 
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Richtlinie selbst beschriebene „innovative Technikbewertung“1362, die begleitend zur Tech-
nikentwicklung stattfindet und nicht nur in diesem Punkt Gemeinsamkeiten mit Ropohls Kon-
zept aufweist, ist mit den durch sie bereitgestellten Mitteln wohl kaum durchzuführen. 

Es stellt sich die Frage, ob die VDI 3780 eine „Richtlinie zur Erstellung von Studien zur Tech-
nikbewertung“ sein will oder eine „Richtlinie zur Unterstützung von Ingenieuren bei prak-
tischen Verantwortungsfragen“. Offensichtlich zielt sie auf ersteres, was beispielsweise an der 
breiten Behandlung der Institutionen und Institutionalisierungsformen der Technikbewertung 
ablesbar ist.1363 Außerdem entspricht dies der Definition der Zielgruppe der VDI-Richtlinie, in 
der alle diejenigen angesprochen werden, die an Entscheidungen über phylogenetische tech-
nische Entwicklungen und der Gestaltung der Rahmenbedingungen beteiligt sind.1364 Man 
muss die Richtlinie fairerweise auch an ihrem eigenem Anspruch messen, der eindeutig hand-
lungsfern ist: „Von ihrem Ansatz her kann und will die Richtlinie also keine spezifischen, 
direkt auf den Einzelfall zugeschnittenen Handlungsempfehlungen geben.“1365 Gleiches gilt 
im Übrigen für das Fehlen einer Begründung der gewählten Werte, der Diskussion der Gül-
tigkeit der Werte und der Thematisierung der priorisierend gemeinten Rangfolge der 
Werte.1366 Das eigene Selbstverständnis, das einer Absage an Handlungsanleitung gleich-
kommt, darf aber kritisiert werden. Denn es fragt sich, warum dann die Form einer technischen 
Norm gewählt wurde. Technische Normen richten sich an Ingenieure und sind konkret auf 
deren Praxis bezogen.1367 Muster zum Vorgehen bei wissenschaftlichen Studien (in diesem 
Fall zur Erstellung von Studien zur Technikbewertung) bedürften nicht der Abfassung in Form 
einer technischen Norm. 

Die VDI-Richtlinie unterscheidet zwar zwischen probleminduzierter und technikinduzierter 
und zwischen reaktiver und innovativer Technikbewertung, doch alle Unterscheidungen be-
ziehen sich auf die Entwicklung phylogenetisch neuer Technik. Für die Technik-Ontogenese, 
beispielsweise die Entwicklung technischer Anlagenprojekte, kann sie allenfalls zur Unter-
stützung von Werturteilen auf den oberen beiden Konkretisierungsebenen1368 (Entscheidungen 
über das grundsätzliche „ob“ und „wie“) herangezogen werden. Hinsichtlich von Werturteilen 
auf den unteren Konkretisierungsebenen bleibt sie „stumm“. Der Alltag der überwiegenden 
Zahl der Ingenieure dürfte aber im Bereich der Entwicklung konkreter technischer Projekte 
liegen. Die in ihrer tagtäglichen Konstruktionspraxis sich unvermeidbar stellenden wertbezo-
genen Dilemmasituationen dürften mit dem Werkzeug der Richtlinie nur selten gelöst werden 
können. Somit bleibt festzuhalten, dass die VDI-Richtlinie 3780 für die im Infrastrukturanla-
genbau tätigen Ingenieure wohl kaum Hilfen bereitstellt. Dies entspricht wohl auch nicht ihrem 
Anspruch, aber ihr tatsächlicher Anspruch und die diesen Anspruch umsetzende Abfassungs-

                                                 
1362 VDI 3780 1991, Kapitel 4.1. 
1363 vgl. z.B. Brennecke 1999. 
1364 VDI 3780 1991, Vorbemerkung. 
1365 Detzer/ Rapp 1991, 1. 
1366 vgl. VDI 1999, 13. 
1367 Differenzierter zur Wirkungsweise von technischen Normen siehe Kapitel 1.3.2.3 Wirkungsweisen tech-

nischer Normen. Allerdings gibt es natürlich auch andere technische Normen wie beispielsweise die Normen 
zum Qualitätsmanagement (ISO 9000 ff.), die auch keinen unmittelbaren Objekt- und Praxisbezug aufweisen. 

1368 siehe Kapitel 1.2.3.1 Konkretisierungsebenen. 
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form sind zu überdenken, da die Form der technischen Norm allein schon Erwartungen an 
einen Praxisbezug weckt. 

Neben dem Handlungsbezug soll hier das Sicherheitsverständnis der VDI-Richtlinie 3780 nä-
her betrachtet werden. Sicherheit ist einer der acht Werte der Norm und wird innerhalb der Pri-
oritäten ausdrückenden Rangreihe an vierter Stelle nach Funktionsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Wohlstand und vor Gesundheit, Umweltqualität und Persönlichkeitsentfaltung/ Gesell-
schaftsqualität genannt. Sicherheit wird in der Richtlinie folgendermaßen definiert: „Sicherheit 
bei der Entwicklung und Nutzung von technischen Systemen bedeutet hier die Abwesenheit 
von Gefahren für Leib und Leben. Die Sicherheitsanforderung bezieht sich auf körperliche 
Unversehrtheit, Überleben des einzelnen Menschen sowie das auch langfristige Überleben der 
ganzen Menschheit; unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist auch das Vermeiden von Sach-
schäden wichtig.“1369 Das Sicherheitsverständnis ist somit anthroprozentrisch ausgerichtet. 
Der Umwelt wird kein Eigenwert beigemessen, sondern sie wird insofern „mitgeschützt“ wie 
sie für das menschliche Überleben von Bedeutung ist. 

Sicherheit wird in der VDI-Richtlinie als der „reziproke Wert“ des Risikos quantifiziert, das 
mit technischem Handelns verbunden ist, wobei zur Risikoberechnung auf Wahrscheinlichkeit 
und Schadensausmaß und damit auf die Risikoformel verwiesen wird. Die VDI-Richtlinie un-
terstützt Risikovergleiche, bei denen der potenzielle Nutzen dem potenziellen Schaden gegen-
übergestellt wird, wobei nur Risikovergleiche zwischen Techniken angestrebt werden, die 
gleichen Zwecken dienen, z.B. Stromerzeugung durch a) Atomkraftwerke und b) Kohlekraft-
werke.1370 Insofern folgt die VDI-Richtlinie 3780 ganz der Linie der ingenieurwissenschaft-
lichen Literatur zur Risikoforschung. Allerdings weicht sie in einem entscheidenden Punkt ab: 
Risikoberechnungen werden nicht als der Königsweg des Umgangs mit Risiken aufgefasst. Es 
wird in der Richtlinie weiterhin darauf hingewiesen, dass beim Vergleich zivilisatorischer 
Risiken untereinander bzw. zivilisatorischer und natürlicher Risiken faktisch unterschiedliche 
Akzeptanzbereitschaften bestehen. Die Richtlinie will jedoch, abweichend von den Überlegun-
gen der Sicherheitswissenschaft, aus diesen Vergleichsgrößen keine Risikogrenzwerte ableiten: 
„Grenzwerte für Risiken müssen in einem gesellschaftlichen und politischen Bewertungs-
prozess festgelegt werden, wobei auch eine getrennte Betrachtung von Gefahrenpotenzial und 
Eintrittswahrscheinlichkeit vorgenommen werden kann. Eine mit Hilfe wissenschaftlicher 
Methoden durchgeführte quantitative Abschätzung von Risiken (...) kann für diesen Prozess 
Argumente liefern, ihn aber nicht ersetzen.“1371

Die Richtlinie 3780 widmet sich auch der Diskussion der Frage nach Handlung und Struktur. 
„Neben der Aufgabe der Sensibilisierung des Verantwortungsbewusstseins der Individuen be-
steht die ebenso notwendige Aufgabe, durch entsprechende Rahmenbedingungen und organi-
satorische und institutionelle Vorgaben dem so geschaffenen Bewusstsein eine entsprechende 
Absicherung und soziale Stützung zu verleihen.“1372 In diesem Sinne weist die Richtlinie, 
Übereinstimmungen mit sozialwissenschaftlichen Praxisansätzen auf: „Zusammenfassend ist 
festzuhalten, dass die konkrete Umsetzung der Technikbewertung neben der Differenzierung 

                                                 
1369 VDI 3780 1991, Punkt 3.4 – Hervorhebungen im Original. 
1370 vgl. VDI 3780 1991, Punkt 3.4. 
1371 VDI 3780 1991, Punkt 3.4. 
1372 VDI 1991, 56. 
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der Wertbereiche und der Konkretisierung in den einzelnen Handlungsfeldern sowohl die 
individuelle Verantwortungsethik als auch institutionelle Rahmenbedingungen und Steuerungs-
maßnahmen erfordert. Keines der genannten Elemente lässt sich durch die anderen ersetz-
en.“1373

Die VDI-Richtlinie, die selbst schon ein Integrationsprodukt sozialwissenschaftlicher und in-
genieurwissenschaftlicher Forschung ist, fordert eine „interdisziplinäre Technikforschung“1374. 
Die Mitglieder des Ausschusses haben vielfältige und intensive Verbindungen zu den Sozial-
wissenschaften. Auch wenn einige Mitglieder ursprünglich eine Ingenieurausbildung absolviert 
haben, so liegen ihre heutigen Tätigkeitsschwerpunkte nicht im Bereich ihrer ursprünglichen 
Ausbildung, sondern gerade in übergeordneten Fragen.1375 Die Richtlinie ist ein Beispiel für 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen sozial- und ingenieurwissenschaftlichen An-
sätzen, auch wenn sie hinsichtlich der kritisierten Punkte verbesserungsbedürftig ist. 

Trotz ihrer geringen Orientierungsfunktion in der Ingenieurpraxis ist ihre Wirkung im wissen-
schaftlichen Bereich nicht zu schmälern. Sie hat in die ingenieurwissenschaftliche Fachliter-
atur, so in den Hütte,1376 ein Grundlagenbuch der Ingenieurwissenschaften, oder 
beispielsweise in ein Lehrbuch der technischen Logistik, Eingang gefunden und wurde 
vielfältig rezipiert.1377 Sie ist das Ergebnis einer interdisziplinären Diskussion, die sie 
gleichzeitig anregt. Die VDI-Richtlinie stellt des Weiteren eines der detailliertesten Konzepte 
zur allgemeinen phylogenetischen Technikbewertung dar. Sie hat sich als anschlussfähig an 
aktuelle wissenschaftliche Diskussionen um Ethikkodizes, Leitbilder oder Nachhaltigkeit1378 
erwiesen. Auch wenn der versprochene oder der von ihr gewünschte Nutzen unter den 
Erwartungen blieb, so hat sich doch eine Reihe positiver Entwicklungen angestoßen. 

Zusammenfassend zur Ingenieurforschung: Die ingenieur- und sozialwissenschaftliche In-
genieurforschung erweisen sich in der Würdigung aller Bezüge als gut miteinander verzahnt. 
Eine Erklärung hierfür liefern sicherlich die vielen Autoren, die sich durch Doppelqualifika-
tionen auszeichnen. 

3.1.2 Potenziale für interdisziplinäres Lernen 

Interdisziplinarität,1379 mittlerweile ein „Standardziel“ in vielen wissenschaftlichen Zusam-
menhängen, umfasst sowohl die Überwindung von Grenzen zwischen einzelnen Forschungsbe-
reichen innerhalb einer Wissenschaftskultur, als auch zwischen Wissenschaftskulturen. Ge-

                                                 
1373 VDI 1991, 56f.  
1374 vgl. VDI 1999, 14. 
1375 beispielsweise Banse und Ropohl. 
1376 vgl. Hütte 1996. 
1377 vgl. die konkreten Rezeptionsnachweise in VDI 1999, 10. 
1378 vgl. VDI 1999, 6. 
1379 Die Bezeichnungen für disziplinäre Zusammenarbeit differieren: Aagaard spricht von „inter-disciplinarity“, 

„multi-disciplinarity“, „trans-disciplinarity“ und „cross-disciplinarity“ (vgl. Aagaard 2002, 27). 
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nerell wird davon ausgegangen, dass Interdisziplinarität innerhalb einer Wissenschaftskultur 
einfacher zu verwirklichen ist, als zwischen den Wissenschaftskulturen.1380

Interdisziplinarität wird im Folgenden nicht bloß gefordert, sondern es werden Erträge und Po-
tenziale interdisziplinärer „Befruchtungsprozesse“ aufgezeigt. Es werden die Lernpotenziale, 
die sich auch aus der gegenseitigen Rezeption innerhalb einer Wissenschaftskultur und 
zwischen den Wissenschaftskulturen ergeben (könnten) und schon „beiläufig“ in den ersten 
beiden Kapiteln ausgeführt wurden, resümierend zusammengefasst. Wurden in den ersten 
beiden Kapiteln die Inhalte in den Mittelpunkt gestellt und nicht das disziplinäre Werkzeug 
ihrer Betrachtung, so rücken in diesem Kapitel die Disziplinen in den Vordergrund. Es wird 
also gefragt, welche Beiträge die einzelnen Disziplinen zur Lösung bestimmter inhaltlicher 
Probleme liefern bzw. liefern könnten. Durch die Betrachtung der jeweiligen disziplinären 
Leistungen offenbaren sich auch die Defizite der einzelnen Forschungsbereiche. In der Dar-
stellung soll jedoch nicht das Schwergewicht auf die Defizite gelegt werden, sondern es wird 
vielmehr herausgearbeitet, „wer was von wem“ lernen kann. Die Darstellung ist somit positiv 
auf die Herausstellung der Potenziale und nicht negativ auf die Herausstellung der Defizite 
ausgerichtet. Darüber hinaus bestehen einige Lernpotenziale, die kaum durch Arbeiten anderer 
Forschungsbereiche geschlossen werden können. Zu ihrer Identifikation und Entwicklung von 
Möglichkeiten ihrer Behebung trägt diese Arbeit bei. Die Integration sozialwissenschaftlicher 
und ingenieurwissenschaftlicher Forschungserkenntnisse bildet die Grundlage für die Entwick-
lung eines eigenständigen Modells der Sicherheitsgenese. 

3.1.2.1 Grundsätzliches zur gegenseitigen Rezeption einzelner Forschungsbereiche 

Nachdem die einzelnen einschlägigen Forschungsbereiche der beiden Wissenschaftskulturen 
vorgestellt wurden, wird nun deren gegenseitige Rezeption untersucht. Rezeption im engeren 
Sinne meint die Übernahme bzw. Aufnahme des Gedankenguts eines anderen, im weiteren 
Sinne wird darunter die reine Zurkenntnisnahme, z.B. einer Veröffentlichung (jedoch ohne in-
haltliche Auseinandersetzung), verstanden. Die folgenden Tabellen und Schaubilder dienen zur 
Veranschaulichung, müssen aber in ihrer Generalisierungsabsicht einzelne Feinheiten vernach-
lässigen. 

Generell muss man unterscheiden zwischen der gegenseitigen Rezeption in den Forschungs-
bereichen der beiden Wissenschaftskulturen. Gerade über die Arbeiten, die von Personen aus-
geführt werden, die Doppelqualifikationen besitzen, werden Ansätze miteinander verwoben. 
Das Ausmaß gelungener Integrationsleistungen ist nach Forschungsbereichen zu differen-
zieren. 

Gerade in der Risikoforschung ist oftmals nur eine aufeinander verweisende, aber nicht wirk-
lich inhaltlich integrierende Rezeption zu verzeichnen. Zwischen der sozialwissenschaftlichen 
und der ingenieurwissenschaftlichen Technikforschung bestehen jeweils einige schwächere 
Verbindungen, die Rezeption beschränkt sich hier ebenfalls zumeist auf Verweise auf Ver-
öffentlichungen der anderen Wissenschaftskultur. Die Arbeiten zur Ingenieurforschung 
nehmen stärker und auch inhaltlich voneinander Kenntnis. Die Arbeiten zur Konstruktions-
forschung sind erstaunlich gut miteinander koordiniert. 

                                                 
1380 Zur Diskussion der „zwei-Kulturen-These“ siehe Kapitel 3.1.1 Einordnung der Arbeit in Forschungszu-

sammenhänge. 
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Tabelle 10: Gegenseitige Rezeption sozial- und ingenieurwissenschaftlicher Arbeiten in 
den einzelnen Forschungsbereichen. 

Die gegenseitige Rezeption innerhalb der Wissenschaftskulturen ist quantitativ und qualitativ 
stark unterschiedlich ausgeprägt. Innerhalb der Sozialwissenschaften ist die stärkste gegensei-
tige Rezeption zwischen Risiko- und Technikforschung festzustellen. Zwischen Konstruktions- 
und Technikforschung sind noch einige Verbindungen erkennbar. Die gestrichelten Pfeile 
zeigen Verbindungen zwischen Forschungsbereichen auf, die in der Realität kaum bestehen. 

 

 Risikoforschung  

 

Ingenieurforschung 

 

  

Konstruktionsforschung 

 Technikforschung  

Abbildung 4: Gegenseitige Rezeption der Forschungsbereiche innerhalb der Sozial-
wissenschaften. 

Umfassende Integrationsleistungen sind hierbei wieder stark personenabhängig. Hervorzu-
heben sind die Arbeiten von Banse, der in seiner Arbeit Ansätze zur Technikforschung, Kon-
struktionsforschung und Risikoforschung vereint und darüber hinaus den Dialog mit den In-
genieurwissenschaften sucht. 

In den Ingenieurwissenschaften ist ebenfalls ein Nebeneinander der betreffenden Forschungs-
bereiche festzustellen. Lediglich zwischen der Konstruktionsforschung und der ingenieur-
wissenschaftlichen Technikforschung, nicht in ihrer Ausprägung als allgemeine Technologie, 
wohl aber in ihren vielen Ausprägungen fachspezifischer Art, bestehen stärkere inhaltliche 
Verbindungen. Hierbei ist noch zu differenzieren, da die Konstruktionswissenschaft die fach-
spezifischen Forschungen – oftmals auch für die Veranschaulichung durch Beispiele – heran-
zieht, wohingegen sie von den Veröffentlichungen der fachspezifischen Technikforschung 
allenfalls benennend, aber nicht wirklich inhaltlich aufgenommen erwähnt wird. 
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Abbildung 5: Gegenseitige Rezeption der Forschungsbereiche innerhalb der Ingenieur-
wissenschaften. 

Ohne den umfänglichen und detaillierten Nachweis anzugehen, weil hier keine allgemeine 
wissenschaftstheoretische Arbeit geleistet werden soll, ist festzuhalten: Die gegenseitige Re-
zeption von Veröffentlichungen zwischen Sozial- und Ingenieurwissenschaften ist erstaun-
licherweise besser als die gegenseitige Rezeption der einzelnen Forschungsbereiche innerhalb 
einer Wissenschaftskultur! 

3.1.2.2 Konkrete Lernpotenziale 

Die Lernpotenziale, die in den ersten beiden Kapiteln mitlaufend und dabei größtenteils aus-
führlich angesprochen wurden, sollen hier noch einmal zusammengefasst werden. 

• Objektbezug: Verbesserung des Objektbezugs in den sozialwissenschaftlichen Darstellun-
gen der Technik-, Risiko- und Konstruktionsforschung. 

• Generatives: Berücksichtigung des Generativen in allen sozialwissenschaftlichen Diszi-
plinen und der ingenieurwissenschaftlichen Konstruktionsforschung. 

• Wertcharakter: Stärkung des Bewusstseins für den Wertcharakter in den Ingenieurwissen-
schaften und durch sie in der Ingenieurpraxis. 

• Sicherheitsbegriff: Entmarginalisierung des Sicherheitsbegriffs, insbesondere in der sozial-
wissenschaftlichen und z.T. in der ingenieurwissenschaftlichen Risikoforschung. 

• Schadensfälle: Entwicklung positiver Vorschläge zum Lernen aus Schadensfällen (Ana-
lysearbeit mit Konsequenzen). 

• Risikoberechnungen: Überwindung der vergleichsweise „naiven“ Beschäftigung mit der 
Risikoformel und Risikoberechnungen in den Sozialwissenschaften. 

• Sicherheitswissenschaft: Verbesserung der Rezeption sicherheitswissenschaftlicher Kennt-
nisse in einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Fachdisziplinen. 

• Technikontogenese: Berücksichtigung der Technikontogenese durch die sozialwissen-
schaftliche Technikgeneseforschung. 

• Sicherheitskommunikation: Berücksichtigung der kommunikativen Prozesse im Technik-
ontogeneseprozess durch alle Forschungsbereiche. 
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• Bauforschung: Berücksichtigung baulicher Konstruktionsprozesse durch die sozialwissen-
schaftliche Forschung. 

• Ingenieure: Berücksichtigung von Ingenieuren in der sozialwissenschaftlichen Risikofor-
schung insbesondere Risikowahrnehmungsforschung. 

• Ingenieurbetrachtung: Berücksichtigung der positiven Eigenmotivation der Ingenieure zur 
Schaffung von Sicherheit. 

• Praxisbezug: Verbesserung des Praxisbezugs der ingenieurwissenschaftlichen Darstell-
ungen insbesondere der Risikoforschung. 

• Praxiskenntnis: Diffusion ingenieurwissenschaftlicher Erkenntnisse der Konstruktions- und 
Risikoforschung in die Praxis. 

• Politikbetrachtung: Klärung der Verantwortlichkeiten für die Rahmenbedingungen von In-
genieurarbeit. 

Für einige der genannten Bereiche wurden in dieser Arbeit konkrete Vorschläge entwickelt, für 
andere die Problemlagen nachgezeichnet. Grundsätzlich wird ein deskriptiver Anspruch ver-
folgt. Gleichwohl ergeben sich oftmals, allein durch die Beschreibung des Gegebenen, auch die 
Möglichkeiten zur Veränderung, ohne dass hiernach aktiv gesucht wurde. 

3.1.2.3 Integrationsleistungen der Arbeit 

Gesellschaftliche Analysen, wie die von Beck und Luhmann als den beiden bekanntesten deut-
schen Autoren zur sozialwissenschaftlichen Risikoforschung, weisen, wie oft beklagt wird, 
empirische Defizite auf.1381 Dagegen werden die meisten empirischen Arbeiten zur Risikofor-
schung als theoretisch defizitär angesehen, so dass eine „Lücke zwischen konkreten und ge-
genstandsbezogenen Fragestellungen und umfassenderen gesellschaftstheoretischen Über-
legungen“1382 besteht: Die sozialwissenschaftliche, insbesondere die soziologische Risiko-
forschung, versucht das Risikothema in bestehende Großtheorien einzubauen, deren Abstrak-
tionsgrad eine detaillierte Analyse empirischer Fälle zu behindern scheint.1383 Es besteht daher 
ein „Bedarf an genuin soziologischen Analysen von empirischen Fällen, die informativer und 
präziser sind, als die teils grundbegrifflich orientierten, teils normativen Arbeiten. Die Risiko-
soziologie benötigt ein Fundament an empirischen Fallstudien, auf deren Basis sowohl die 
Theorie weiterentwickelt, als auch die normativen Fragen anders angegangen werden 
können.“1384 Es ist ein Anliegen der vorliegenden Arbeit – gerade unter Beachtung normativer 
Aspekte – empirische und übergeordnete theoretische Forschungserkenntnisse zu integrieren. 

Die Risikoforschung ist jedoch, wie oben gezeigt wurde, bei weitem nicht der einzige For-
schungsbereich, der für die Untersuchung der Fragestellung nutzbar gemacht werden kann. Die 
wechselseitige Wahrnehmung der Risiko-, Technik-, Ingenieur- und Konstruktionsforschung 

                                                 
1381 vgl. Grundmann 1999a, 44. 
1382 Krücken 1996, 192. 
1383 vgl. Wiesenthal, zitiert nach Grundmann 1999a, 54f. 
1384 Grundmann 1999a, 55. 
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lässt jedoch zu wünschen übrig. Insbesondere ist zu beklagen, dass Arbeiten zur Konstruk-
tionsforschung häufig von Arbeiten zur Risikoforschung kaum Kenntnis nehmen, ebenso wie 
Arbeiten der Risikoforschung solche zur Konstruktionsforschung wenig rezipieren. Da un-
trennbar mit dem Konstruieren Risiken entstehen, erscheint dies unverständlich. Konstruk-
tions- und Risikoforschung verfolgen unterschiedliche Ziele und haben nur zum Teil dieselben 
Betrachtungsgegenstände, aber in den Überscheidungsbereichen sollten die entsprechenden 
Arbeiten füreinander fruchtbar gemacht werden. 

Des Weiteren ist die Verbindung sozial- und ingenieurwissenschaftlicher Ansätze in allen vier 
Forschungsbereichen (Risiko-, Ingenieur-, Konstruktions- und Technikforschung) verbesser-
ungsbedürftig. Sozial- und ingenieurwissenschaftliche Arbeiten verweisen zwar aufeinander, 
aber eine ernsthafte und dezidierte Auseinandersetzung mit den Inhalten der jeweils anderen 
Wissenschaftskultur ist weniger ausgeprägt. Insgesamt kann jedoch die Zusammenarbeit inner-
halb eines Forschungsbereiches über die Grenzen der Wissenschaftskulturen hinweg als ausge-
prägter angesehen werden als die Zusammenarbeit zwischen den Forschungsbereichen inner-
halb einer Wissenschaftskultur! 

In dieser Arbeit werden die genannten Forschungsbereiche der beiden Wissenschaftskulturen 
nicht jeweils für sich getrennt dargestellt und verglichen, sondern vielmehr werden die für die 
Beantwortung der Fragestellung fruchtbar zu machenden Teile herangezogen. So kommt es im 
Kontext der Fragestellung zu drei Brückenschlägen: 

• erstens zwischen empirischer und theoretischer Risikoforschung,  

• zweitens zwischen den vier genannten Forschungsbereichen, insbesondere zwischen 
Konstruktions- und Risikoforschung sowohl ingenieur- als auch sozialwissenschaft-
licher Prägung und 

• drittens zwischen ingenieurwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Arbeiten in 
den jeweiligen Forschungsbereichen. 

Es wurden die jeweiligen Forschungsbereiche aus beiden Wissenschaftskulturen mit ihren 
Leistungen zur Beantwortung der Fragestellung, aber auch ihren Defiziten, dargestellt, Vor-
schläge zur wechselseitigen Befruchtung der disziplinären Arbeiten unterbreitet, um auf dieser 
Grundlage ein interdisziplinäres Modell der Sicherheitsgenese zu entwickeln. Bevor dieses 
dargestellt wird, müssen jedoch die gesellschaftlichen und gesellschaftstheoretischen Rahmen-
bedingungen eines solchen Modells aufgezeichnet werden. 
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3.2 Impulse für die gesellschaftliche Risikosteuerung und die Gesellschaftstheorie 

Modelle zur Beschreibung und Modelle zur Steuerung von Gesellschaft müssten im Prinzip 
eng miteinander verbunden sein. Im Grunde müsste jedes Konzept, welches das Funktionieren 
eines betrachteten Gegenstandes mit seinen grundlegenden Strukturen und Prozessen be-
schreibt, Ansatzpunkte für das gezielte Eingreifen in eben diese Strukturen und Prozesse lie-
fern. Daher werden im Folgenden zunächst Modelle zur Gesellschaftsbeschreibung und darauf-
hin unterschiedliche Steuerungsansätze dargestellt. Ausgehend von modernisierungstheore-
tischen Gesellschaftsbeschreibungen wird das Konzept der Risikogesellschaft nachgezeichnet, 
welches nur wenige explizite „positive“ Steuerungsüberlegungen enthält. Durch die Betrach-
tung einer Reihe von expliziten Steuerungsansätzen können Anregungen für eine gesellschaft-
liche Selbststeuerung gewonnen werden, die zur Abwendung bzw. Abschwächung der Zwänge 
einer sich entwickelnden Risikogesellschaft beitragen können. Das Ziel ist es, Risiken gesell-
schaftlich zu steuern. Damit soll das „Horrorszenario“ der Risikogesellschaft, dass mögliche 
oder sogar schon sich verwirklichende Risiken (als negative Nebenfolgen von Moderni-
sierungsprozessen) zum Hauptbezugspunkt der Steuerung der Gesellschaft werden, dass also 
„die Risiken die Gesellschaft steuern“ (und nicht umgekehrt), abgewendet werden. 

3.2.1 Gesellschaftlicher Wandel als Modernisierungsprozess mit Implikationen für Ri-
siken 

Zur historischen Betrachtung des gesellschaftlichen Wandels gibt es eine Reihe höchst unter-
schiedlicher Konzepte und damit verbundener Aufteilungen und Bezeichnungen. Hier soll der 
Dreischritt von Vormoderne, zur Moderne hin zu einer sich stark verändernden Moderne, deren 
Bezeichnungen variieren, nachvollzogen werden, weil letztere, vorwiegend über die bevor-
stehende oder tatsächliche Verwirklichung negativer Nebenfolgen von Modernisierungspro-
zessen, insbesondere der technischen Entwicklung, definiert wird. Das Becksche Konzept der 
Risikogesellschaft baut auf die Untersuchung der sich dadurch abzeichnenden Strukturver-
änderungen der Moderne auf. 

Vormoderne (Die Agrar- und Handwerksgesellschaft) 

Im Folgenden wird der Entstehungsprozess der Risikogesellschaft im Beckschen Verständnis 
nachgezeichnet: Die Entwicklung moderner Gesellschaften sei untrennbar mit einem radikalen 
technischen Wandel verknüpft. Die Moderne bzw. die moderne Gesellschaft (als Industriege-
sellschaft1385) mit ihren vorherrschenden Hauptkennzeichen (Rationalisierung, Industriali-
sierung, Individualisierung, Urbanisierung und Demokratisierung) könne über „entgegenge-
setzte“ Idealtypen von der Vormoderne bzw. der vormodernen Gesellschaft (als Agrar- und 
Handwerksgesellschaft oder als traditionelle Gesellschaft1386) mit ihren vorherrschenden 

                                                 
1385 Beck 1996, 56 lehnt – bei differenzierter Betrachtung – die Gleichsetzung von moderner Gesellschaft und 

Industriegesellschaft ab, weil die Industriegesellschaft nur „halbmodern“ sei.  
1386 Giddens 1996a beschäftigt sich ausführlich mit der Darstellung, dass es in der Moderne natürlich auch 

Traditionen gebe, so dass die „posttraditionale Gesellschaft“ der Moderne keineswegs traditionslos sei 
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Hauptkennzeichen (Religiosität/ Emotionalität, Handwerksproduktion, Kollektivität, klein-
räumigen Siedlungsstrukturen und Ständeregierungen) abgegrenzt werden.1387

Moderne (Die Industriegesellschaft) 

Modernisierung lässt sich als ein Prozess beschreiben, in dem nach Max Weber, neue Formen 
der Rationalität in Form eines stark veränderten Umgangs mit Problemen auf der Basis eines 
ausgeprägten Zweck-Mittel-Denkens, entstanden sind. Die Art der Organisation von Arbeit, 
die Trennung von Haushalt und Betrieb, die Entfaltung empirisch-mathematischer Wissen-
schaften, der Technik und des Rechtssystems sowie eine spezielle Art und Weise der Lebens-
führung würden in ihrer Gesamtheit die spezifische Form der (okzidentalen) Rationalität abbil-
den.1388 Modernisierung zeige sich in der zweckorientierten Rationalisierung eigengesetzlicher 
Handlungsbereiche, insgesamt in der „Entzauberung“ der Welt (Weber). Sie könne somit als 
eine „funktionale Differenzierung des gesellschaftlichen Systems“ mit „Endtraditionalisierung 
der Lebenswelten“1389 aufgefasst werden. In der Moderne komme es zu einer starken 
Ausdifferenzierung gesellschaftlicher, ökonomischer und technischer Möglichkeiten (und 
damit auch zum Entstehen neuer Unsicherheiten). 

Neben Weber haben auch andere soziologische „Klassiker“, beispielsweise Simmel, Spencer, 
Parsons oder Durkheim, einen differenzierungstheoretischen Bezugsrahmen zur Beschreibung 
gesellschaftlich Modernisierungsprozesse gewählt, auch wenn sie höchst unterschiedliche 
differenzierungstheoretische Begrifflichkeiten verwendeten.1390 Auch wenn die von den so-
ziologischen Klassikern entwickelten Theorien zur Moderne vielfach kritisiert wurden, z.B. 
wegen ihrer eurozentristischen Sichtweise, monokausaler bzw. monolinearer Erklärungsan-
sätze, der Absolutheit in der Darstellung der Idealtypen und der Vernachlässigung einer par-
tiellen oder selektiven Modernisierung, so sind ihre grundlegenden Annahmen doch – abge-
sehen von wenigen abweichenden Sichtweisen1391 – allgemein anerkannt. 

Technische Infrastrukturen und Modernisierungsprozesse stehen in Zusammenhang. Die Ent-
wicklung moderner Gesellschaften geht einher mit dem Auf- und Ausbau technischer Infra-
strukturnetze.1392 Sie treten zum einen als Folge von Modernisierungsmöglichkeiten, zum 
anderen als Voraussetzung für die fortschreitende Modernisierung in Erscheinung. Der Infra-
strukturanlagenbau und die gesellschaftliche Entwicklung sind insofern eng miteinander ver-
knüpft. Die Bereitstellung von Infrastruktur bildet eine wichtige Grundlage für die Entfaltung 
des gesellschaftlichen Gemeinwohls.1393 An das Handeln von Ingenieuren im Infrastrukturan-

                                                                                                                                                           
(vgl. Giddens 1996a, 113). Die Unterscheidung zwischen Tradition und Moderne lag den Modernisier-
ungsklassikern Weber, Durkheim, Simmel und Tönnies sehr am Herzen (vgl. Lash 1996a, 200). 

1387 vgl. van der Loo/ van Reijen 1992. 
1388 vgl. Weber 1947, 4 ff.  
1389 vgl. Habermas 1988, 234. 
1390 vgl. Kneer/ Nollmann 1997, 78. 
1391 Eine solche Sichtweise wird beispielsweise von Bruno Latour vertreten, der davon ausgeht, dass sich das tat-

sächliche Handeln in der Vormoderne von dem in der Moderne lediglich graduell unterscheide, weshalb er zu 
dem Schluss kommt: „Niemand ist je modern gewesen. Die Moderne hat nie begonnen.“ Latour 1991, 65. 

1392 vgl. Joerges 1992, 41. 
1393 vgl. ausführlich Kapitel 1.1.2.3 Gesellschaftliche Implikationen des Infrastrukturanlagenbaus. 
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lagenbau werden deswegen besondere Anforderungen gestellt. Dies gilt sowohl für die Ver-
sorgungsleistung mit technischer Infrastruktur, als auch für Berücksichtigung der unerwünsch-
ten Nebenfolgen, die mit der Bereitstellung der technischen Infrastruktur verbunden sein 
können. Die unerwünschten Nebenfolgen der Technik im Allgemeinen (bzw. noch allge-
meiner: der Modernisierung) werden als Auslöser für grundlegende gesellschaftliche Verän-
derungen und damit auch neue Gesellschaftskonzepte gesehen. 

Übergang in die reflexive Moderne (Die entstehende Risikogesellschaft) 

Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass es sich (entgegen der Meinung einiger Auto-
ren, die die heutige Gesellschaft schon in der Nachfolgephase der Moderne wähnen) um einen 
allmählichen Übergang der Moderne in eine extrem veränderte Moderne handelt und dass sich 
die Gesellschaft aktuell erst am Beginn des Übergangsprozesses befindet. Die Bezeichnungen 
und teilweise auch die theoretischen Konzepte für diese veränderte Moderne variieren: Es wird 
beispielsweise von einer eine „anderen“1394, der „zweiten“1395 oder „veränderten“ Moderne 
gesprochen, ebenso wie von der „Spätmoderne“1396, der „Postmoderne“1397 oder „Neomoder-
ne“ bzw. Neomodernisierung1398. Bezüglich der „alten“ Moderne wird dann von „einfacher“, 
„klassischer“ oder „linearer“ Moderne bzw. Modernisierung1399 oder „einfacher, industrieller 
Moderne“1400 gesprochen. Für die auf die Moderne folgende Gesellschaftsform soll in dieser 
Arbeit für den weiteren Verlauf einheitlich von „reflexiver Moderne“ gesprochen werden. 
Schon allein die oben beschriebene Suche nach neuen Bezeichnungen weist darauf hin, dass 
der Begriff „Moderne“ offensichtlich nicht mehr ausreicht, um sich abzeichnende gesellschaft-
liche Entwicklungen zu beschreiben. Die „Basisselbstverständlichkeiten nationalstaatlicher In-
dustriegesellschaften“1401 würden zunehmend in Frage gestellt. Der Begriff der „reflex-
iven“1402 Moderne als „Modernisierung der Moderne“1403 wird in dieser Arbeit als ein Kon-
zept zum positiven Umgang mit den Herausforderungen der sich verändernden Moderne ver-
wendet.1404 Die Grundidee der reflexiven Moderne lässt sich aus dem Verständnis Hork-
heimers und Adornos in der Dialektik der Aufklärung herleiten, nach dem sich Vernunft, freie 
Meinungsäußerung und freie Märkte letztlich gegen sich selbst wenden, indem sie ihre eigenen 
Grundlagen zerstören.1405

Die Modernisierungsvorstellungen zum gesellschaftlichen Wandel i.w.S. sind zunächst einmal 
nur auf die „westlichen“ industrialisierten Gesellschaften bezogen, auch wenn in einzelnen der 

                                                 
1394 vgl. Nassehi 1997, 253. 
1395 So der Titel einer seit Mitte 1997 von Ulrich Beck im Suhrkamp Verlag herausgegebenen Reihe. 
1396 vgl. Giddens 1996b, 319. 
1397 vgl. Eickelpasch 1997. 
1398 vgl. http://www.leibniz-sozietaet.de/bildung/beitraege.htm (15.05.2003). 
1399 vgl. Kühne 1998, 22. 
1400 Beck 1996, 33. 
1401 Beck/ Giddens/ Lash 1996, 7. 
1402 vgl. Beck 1999, 308. 
1403 Beck/ Giddens/ Lash 1996, 9.  
1404 siehe hierzu ausführlich Kapitel 3.2.1.1 Risikogesellschaft als Gesellschaftsform der reflexiven Moderne. 
1405 vgl. Lash 1996a, 198. 
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beschriebenen Bereiche einige globale Aspekte angesprochen bzw. tangiert werden. Des Wei-
teren ist die Einteilung in die drei gesellschaftlichen Modernisierungsphasen natürlich nicht 
unproblematisch. Beispielsweise werden die vorhergehenden Modernisierungsphasen mit ihren 
spezifischen Bestandteilen nicht vollständig abgelöst. Es gibt Bereiche, die sich beständig er-
halten, z.B. können auch in der Moderne Inhalte und Institutionen aus der Vormoderne iden-
tifiziert werden. Es sind insbesondere in der veränderten Moderne viele, im Prinzip gegenläuf-
ige aber gleichzeitig auftretende Phänomene vorzufinden. Die Ungleichzeitigkeit der Moderni-
sierungsprozesse innerhalb von Staaten und in der Betrachtung zwischen Staaten erschwert 
ihre Identifikation und Beschreibung. 

Die Phaseneinteilung ist in vielfacher Weise problematisch, aber als grobes Schema zur Orien-
tierung kann sie überaus hilfreich sein. Sie kann vor allem eine der Hauptthesen der Moderni-
sierungstheoretiker untermauern: Fortgeschrittene moderne Gesellschaften befinden sich dem-
nach zunehmend in Krisen, welche allmählich die Grundlagen der Moderne zu zerstören 
drohen und mit einer Vielzahl von Risiken verbunden sind. Das Entstehen der „Risikogesell-
schaft“ zeichnet sich ab. 

3.2.1.1 Risikogesellschaft als Gesellschaftsform der reflexiven Moderne 

Die selbstproduzierten Nebenfolgen der klassischen Industriegesellschaft, und damit auch der 
Moderne, werden in das Zentrum des theoretischen Entwurfes der reflexiven Modernisierung 
gerückt. Negative externe selbstproduzierte Nebenfolgen v.a. ökologischer Art und „interne 
Nebenfolgen der Nebenfolgen“1406 würden die Industriegesellschaft in eine Risikogesellschaft 
transformieren. Die nicht mehr umgehbare Wahrnehmung der negativen Nebenfolgen der 
technisch-industriellen Entwicklung in der Risikogesellschaft werde die Individuen und Insti-
tutionen zur Selbstreflexion zwingen.1407 Der Begriff der reflexiven Modernisierung beschreibt 
nach Beck zunächst einmal einen „Reflex“, da die Gesellschaft auf die selbsterzeugten nega-
tiven Nebenfolgen unumgänglich reagieren müsse: „Der Übergang von der Industrie- zur Ri-
sikoepoche der Moderne vollzieht sich ungewollt, ungesehen, zwanghaft im Zuge der ver-
selbstständigten Modernisierungsdynamik nach dem Muster der latenten Nebenfolgen.“1408 
Hierdurch komme es zur Anerkennung der durch die gesellschaftliche Entwicklung ausge-
lösten Gefahren sowie zum Infragestellen und Überprüfen geltender Konventionen und Ra-
tionalitätsgrundlagen. Die Gesellschaft mache sich selbst zum Gegenstand und Problem. Damit 
könne der Reflex in die Reflexion1409 münden bzw. der Reflex erzwinge die Reflexion (wobei 
die Mechanismen, weshalb das Reflexionsbedürfnis und -niveau individuell unterschiedlich 
ausgeprägt ist, noch nicht bekannt seien). Die Selbsttransformation der Industriegesellschaft 
führt somit vorwiegend über den unausweichlichen Zwang zu einer Selbstreflexion dieser 
Selbsttransformation.1410 Ein Ziel einer vorausschauenden gesellschaftlichen Risikosteuerung 
könnte es somit sein, die Reflexion ohne den vorausgegangenen Zwang anzuregen. Es müsste 
also darum gehen, sich abzeichnende Fehlentwicklungen nicht erst bis zu dem Punkt, an dem 

                                                 
1406 Beck 1996, 27. 
1407 vgl. Beck 1999, 308. 
1408 Beck 1993a, 38f. 
1409 vgl. Beck 1993a, 43. 
1410 vgl. Beck 1996, 27. 
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sie in ihren Nebenfolgen eskalieren, zu dulden oder gar zu fördern, sondern vorausschauend  
einzugreifen. Prävention anstelle des Versuchs der Kompensation müsste das Ziel sein. 

Risikogesellschaft: Risiko als zentrales Charakteristikum heutiger Gesellschaft? 

Mit seinem 1986 erschienen Buch1411 prägte Ulrich Beck den Begriff der „Risikogesellschaft“. 
Durch die umfangreiche Rezeption auch in den überregionalen Medien wurden seine Thesen 
weit über den wissenschaftlichen Kontext hinaus verbreitet. Beck beschreibt wie sich die mo-
derne Gesellschaft – im technischen Bereich aufgrund von qualitativ neuen Risiken – wandelt. 
Risiken (sozialer, politischer, ökologischer und individueller Art) werden in den Mittelpunkt 
der wissenschaftlichen Analyse gesellschaftlicher Veränderungsprozesse gestellt, die nach 
seiner Ansicht letztlich zu einer völligen Veränderung der Gesellschaftsstruktur führen könn-
ten. Risiko wird so zur „Schlüsselkategorie der Gesellschaftstheorie.“1412 Befänden wir uns 
heute in der spätkapitalistischen hochindustrialisierten Gesellschaft, so sei der Beginn zum 
Übergang in die „zweite“, „andere“ oder „reflexive“1413 Moderne absehbar, deren Gesell-
schaftsstruktur wesentlich über Risiken bestimmt sei, weshalb die Gesellschaft als „Risiko-
gesellschaft“ bezeichnet werden könne. Gegenwärtig gehe es um die Untersuchung der moder-
nen Industriegesellschaft unter dem Aspekt der von ihr produzierten Risiken. In soziologischen 
Ausführungen zur Risikogesellschaft werden Risikoprobleme oftmals als Ausdruck einer 
Rationalitätskrise moderner Gesellschaft aufgefasst. Für Ulrich Beck, aber auch für den sys-
temtheoretisch ausgerichteten Bielefelder Professor für die „Soziologie ökologischer Risiken“ 
Klaus Peter Japp1414 steht, bei aller Verschiedenheit ihrer Ansätze, die Wichtigkeit des Zu-
sammenhangs zwischen Risiko und Rationalität fest. Als Kernelement der Risikogesellschaft 
beschreibt Beck die Rationalitätskrise, die zu Risikomaximierung führe und Ausdruck „einer 
instrumentalistisch verkürzten Logik der Naturbeherrschung und einer nur mit Selbststabili-
sierung beschäftigten Logik bürokratischer Organisation“1415 sei. Die negativen Nebenfolgen 
mancher Technik wögen sehr viel schwerer als die intendierten positiven Effekte. Eine zentrale 
These von Beck ist, dass die zunehmende gesellschaftliche Wissenschafts- und Technikkritik 
nicht auf die „Irrationalität“ der Kritiker, sondern auf das „Versagen der wissenschaftlich-
technischen Rationalität angesichts wachsender Risiken und Zivilisationsgefährdungen“1416 
zurückzuführen sei. Im Folgenden wird Becks Gedankengang, der sich bezüglich der Rationa-
lität vor allem mit der Rolle der Wissenschaft beschäftigt, anhand einer Reihe von Original-
zitaten nachgezeichnet. Beck zweifelt an der Rationalität der (technik-) wissenschaftlichen 
Umgangsweisen mit Risiken. Die Wissenschaft erzeuge die Risiken, deren unerwünschte 
Nebenfolgen sie dann beschreibe. Die Technikwissenschaften hätten kein Rationalitätsmono-

                                                 
1411 vgl. Beck 1986. 
1412 vgl. Bechmann 1991. 
1413 Beck verwendet alle drei Begriffe. In seinen neueren Veröffentlichungen zeichnet sich die Begriffsverwen-

dung „reflexive Moderne“ ab, wobei er auch darauf hinweist, dass die Konzeption der reflexiven Moderne 
umfassender als das Konzept der Risikogesellschaft ist. Nichtsdestotrotz stellen die im Konzept der Risikoge-
sellschaft beschriebenen Strukturen und Prozesse einen zentralen Bestandteil der umfassenderen reflexiven 
Moderne dar. 

1414 z.B. Japp 2000, 25 ff. 
1415 Blanke 1990, 134. 
1416 Beck 1993a, 307. 
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pol,1417 was nicht am Versagen einzelner Wissenschaftler oder Disziplinen liege, sondern 
„systematisch in dem institutionell-methodischen Zugriff der Wissenschaften auf Risiken 
begründet“1418 sei, der geprägt sei durch fachliche Überspezialisierung und bürokratische 
Organisation.1419 Denn die Risiken lägen „quer zu der Unterscheidung von Theorie und 
Praxis, quer zu den Fach- und Disziplingrenzen, quer zu den spezialisierten Kompetenzen und 
institutionellen Zuständigkeiten, quer zur Unterscheidung von Wert und Tatsache (und damit 
von Ethik und Naturwissenschaft) und quer zu den scheinbar institutionell abgetrennten Be-
reichen von Politik, Öffentlichkeit, Wissenschaft und Wirtschaft. Insofern werden in der Risi-
kogesellschaft die Entdifferenzierung der Subsysteme und Funktionsbereiche, die Neuver-
netzung der Spezialisten, die risikoeindämmende Vereinigung der Arbeit zum systemtheore-
tischen und -organisatorischen Kardinalproblem.“1420

Eine besondere Rolle spiele in den Wissenschaften das Kausalitätsprinzip. Hierin liege jedoch 
die Schwierigkeit, da es ein Hauptanliegen der Wissenschaft sei, Kausalzusammenhänge nach-
zuweisen. Qualitativ neue Risiken zeichnen sich aber gerade dadurch aus, dass die Kausalitäten 
von Ursache und Wirkung nicht direkt zu erfassen sind.1421 Das Verursacher- bzw. Kau-
salitätsprinzip sei Modernisierungsrisiken nicht angemessen. „Wo Schadstoffbelastungen nur 
noch im internationalen Austauschverkehr und den entsprechenden Bilanzen begriffen und 
gemessen werden können, ist es offensichtlich unmöglich, einzelne Hersteller von einzelnen 
Stoffen in einen direkten ursächlichen Zusammenhang mit bestimmten, häufig auch noch durch 
andere Faktoren begünstigten oder bedingten Erkrankungen zu bringen.“1422 In anderen 
Ländern seien die Bedingungen für den „Kausalitätsnachweis/ Kausalnachweis“ (eigentlich 
handelt es sich um eine Kausalitätskonvention, keine Kausalität) besser geregelt. „Sie erkennen 
bereits dann einen ursächlichen Zusammenhang an, wenn statistische Korrelationen zwischen 
Schadstoffgehalten und bestimmten Erkrankungen nachgewiesen werden. Diejenigen Betriebe, 
die solche Schadstoffgehalte emittieren, können dann gerichtlich haftbar gemacht und zu ent-
sprechenden Schadenszahlungen verurteilt werden. In Japan wurde auf dieser Grundlage eine 
Reihe von Firmen in spektakulären Umweltprozessen zu Mammutzahlungen an Geschädigte 
verpflichtet.“1423 Aber bei uns gelte, dass Risiken nicht „existieren“, wenn sie nicht den stren-
gen Maßstäben der deutschen Auffassung des Kausalitätsprinzips genügen.1424 Die Betroffen-
en müssten sich auf wissenschaftliche Vorgehensweisen einlassen, um überhaupt gehört zu 
werden. Sie seien daher oftmals wissenschaftskritisch und wissenschaftsgläubig zugleich; 
gleichzeitig wird die Überspezialisierung in der Wissenschaft als ein entscheidender Grund für 
die Umweltzerstörung angesehen. 

Rationalität könne sich in Irrationalität verwandeln, „je nachdem, ob dasselbe Denken und 
Handeln im Bezugskreis der Reichtums- oder der Risikoproduktion gesehen wird. Das Beste-

                                                 
1417 vgl. Beck 1993a, 307. 
1418 Beck 1993a, 307. 
1419 vgl. Beck 1993a, 315. 
1420 Beck 1993a, 319. 
1421 vgl. Beck 1993a, 310. 
1422 Beck 1993a, 311. 
1423 Beck 1993a, 311. 
1424 vgl. Beck 1993a, 320. 
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hen auf striktem Kausalnachweis ist ein Kernstück naturwissenschaftlicher Rationalität.“1425 
Während in der Industriegesellschaft die Reichtumsproduktion die Risikoproduktion domi-
niere, schlage in der sich entwickelnden Risikogesellschaft dieses Verhältnis in sein Gegenteil 
um. Der technisch-ökonomische Wandel werde dann durch die Produktion von Risiken über-
schattet.1426 Der Diskurs um die übergeordnete naturwissenschaftlich-wirtschaftliche Rationa-
lität besitzt insofern Relevanz für die Risikoproblematik im Infrastrukturanlagenbau, da Infra-
strukturanlagen einen Teil der Umsetzung eben solcher übergeordneter Konzepte darstellen. 
Sie sind somit Bestandteil dieses Diskurses, ohne in ihm aufzugehen. 

Im ersten Kapitel wurde Ingenieurpraxis u.a. als Prozess der Integration verschiedener Ra-
tionalitätsaspekte nachgezeichnet, der zwar wissenschaftlich beschrieben, aber nicht operativ 
befolgbar umgesetzt werden kann. Auch der ingenieurwissenschaftliche Weg, Risiken zu be-
rechnen, kann als eine Rationalitätsstrategie verstanden werden. Zahlenwerten wird ein hohes 
Rationalitätsniveau zugeschrieben. Der Großteil der Ingenieure ist, auch wenn sie sich der 
Grenzen des gegebenen Rahmens und dessen Auswirkungen auf die Ergebnisse durchaus be-
wusst sind, von der Möglichkeit überzeugt, technische Gegebenheiten objektiv beschreiben 
und rational mit ihnen umgehen zu können. Deshalb wird in der sozialwissenschaftlichen Lit-
eratur die Meinung vertreten, Ingenieure hätten einen „tief eingeschliffenen Glauben an 
(wissenschaftliche) Eindeutigkeit, Lösbarkeit und Berechenbarkeit.“1427 Das Streben nach 
Rationalität würde demnach einen wichtigen Teil des professionellen Selbstverständnisses 
sowohl von Ingenieurwissenschaftlern als auch von Ingenieurpraktikern ausmachen. 

Ein vermeintlicher oder tatsächlicher „Glaube an absolute Rationalität“ ist jedoch nicht zu 
verwechseln mit dem „Glauben an die absolute Sicherheit“1428. Wenn man die Äußerungen 
von praktisch tätigen und wissenschaftlich orientierten Ingenieuren als tatsächliche Über-
zeugung ernst nimmt (man also nicht davon ausgeht, dass es sich bei dem so häufig wieder-
holten Satz „Absolute Sicherheit gibt es nicht.“ nicht um eine Standardfloskel handelt), so ist 
über die Unmöglichkeit von absoluter Sicherheit ein Grundkonsens unter Ingenieuren festzu-
stellen. 

Das Rationalitätsproblem der Ingenieurpraktiker ist aufgrund ihrer generativen Praxis von dem 
der von Gesellschaftswissenschaftlern beschriebenen Rationalitätsproblematik entscheidend 
verschieden. Die oben aufgezeigten Überlegungen zur Kausalität im gesellschaftstheoretischen 
Sinn werden vor allem relevant für die Regulierung von Haftung, oder genereller: für die 
Analyse bestehender technischer Systeme, jedoch nur am Rande für das „Handeln ins Offene“ 
von Ingenieuren in der Infrastrukturentwicklung, bei der Konstruktion konkreter Anlagen. 

3.2.1.2 Qualitativ neue Risiken als Hauptcharakteristikum der Risikogesellschaft 

Die Risikogesellschaft zeichnet sich nach Beck vor allem durch eine neue Qualität der Risiken 
aus. Naturwissenschaften und Technik (und damit auch die Ingenieurwissenschaften) könnten 
auf die qualitativ neuen Risiken, die auch als „Modernisierungsrisiken“ oder „Zivilisations-

                                                 
1425 Beck 1993a, 311. 
1426 vgl. Zeilhofer 1995, 26 unter Bezugnahme auf Beck. 
1427 Bonß 1996, 180. 
1428 vgl. Bonß 1996, 181. 
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risiken“ bezeichnet werden, nicht angemessen reagieren, schon allein deshalb, weil sie an 
deren Entstehung und Wachstum maßgeblich beteiligt seien. Die Technikwissenschaften wür-
den zudem oftmals mit wissenschaftlichen Bagatellisierungspraktiken auf qualitativ neue Risi-
ken reagieren. 

Durch atomare, chemische und gentechnische Produktion sei ein Katastrophenpotenzial ent-
standen, „das gegenüber früheren Gefahren eine qualitativ neue Stufe darstellt: Die Folgen 
einer möglichen Katastrophe lassen sich weder örtlich, zeitlich noch sozial eingrenzen, sie 
können für einen großen Teil der Menschheit den Tod bedeuten.“1429 Die Selbstgefährdung 
der Menschheit, aufgrund von qualitativ neuen Risiken, ist der Hauptbezugspunkt des 
Konzeptes der Risikogesellschaft. 

3.2.1.2.1 Merkmale qualitativ neuer Risiken 

Qualitativ neue Risiken1430 weisen folgende Merkmale1431 auf: 

1) Verheerendes Schadensausmaß 

Das absolute Ausmaß von qualitativ neuen Risiken ist extrem hoch. Sie besitzen Desaster-
potenzial/ Zivilisationskatastrophenpotenzial, d.h. ihnen wird zugeschrieben, dass sie für eine 
große Anzahl von Menschen existenzgefährdend sein können, schlimmstenfalls das mensch-
liche Leben auf diesem Planeten beenden könnten. „Es existieren Risiken, die enorme materi-
elle, finanzielle und personelle Schädigungen, sogar die Vernichtung des gesamten Lebens auf 
diesem Planeten bewirken können.“1432

2) Räumlich weitausgedehntes Schadensausmaß 

Der Raumbezug qualitativ neuer Risiken ist gegenüber qualitativ alten Risiken völlig anders. 
Qualitativ neue Risiken sind globalisiert: „Es existieren Risiken, die territorial, regional oder 
national nicht begrenzbar sind und damit jeden treffen können, egal, ob er an der Risikopro-
duktion beteiligt gewesen oder nicht.“1433 Das Entscheidende ist also die fehlende räumliche 
Eingrenzbarkeit der Risiken. 

3) Zeitlich weitausgedehntes Schadensausmaß 

Bei qualitativ neuen Risiken ist das Schadensausmaß auch in zeitlicher Hinsicht extrem groß: 
Sie haben Langzeitwirkungen, die weit über eine Generation hinausgehen. Die Reichweite die-
ser Zahlen wird durch vergleichende Betrachtungen anschaulich. Wenn beispielsweise die 

                                                 
1429 Bechmann/ Wolf 1993, 9 – Hervorhebung durch d.V. 
1430 Wenn in der Literatur von allgemein „neuen Risiken“ gesprochen wird, so handelt es sich um eine sprach-

liche Verkürzung. Zur begrifflichen Klarheit wird daher in dieser Arbeit von technischen Risiken mit einer 
neuen Qualität, von qualitativ neuen Risiken, gesprochen. 

1431 Die folgende Aufzählung ist angelehnt an Krohn/ Krücken 1993, 21ff, die in diesem Zusammenhang den 
Begriff der „evolutionären Risiken“ geprägt haben, und an Banse 1996b, 33. 

1432 Banse 1996b, 33. 
1433 Banse 1996b, 33. 
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Halbwertzeiten von bestimmten radioaktiven Elementen1434 bei mehreren tausend Jahren 
liegen, so übersteigt dies bei weitem den uns als „sehr lang“ erscheinenden Zeitraum von 
gerade mal 2000 Jahren seit Christi Geburt. Außerdem besteht eine gesteigerte Ungewissheit, 
da die Langzeitwirkungen einiger Risiken nicht oder kaum bestimmbar sind.1435

4) Irreversibilität der Folgewirkungen 

Verbunden mit den riesigen absoluten, räumlichen und zeitlich ausgedehnten Schadensaus-
maßen ist die Irreversibilität der Folgewirkungen. Schwerwiegende ökologische Folgen auszu-
gleichen ist oftmals unmöglich. Durch „Wiedergutmachungshandlungen“ können allenfalls 
minimale Verbesserungen in den sensiblen Ökosystemen erreicht werden. 

5) Multi- und Interkausalität 

Die Kausalität von Risiken bezeichnet die Beziehung zwischen Ursache und Folge, die Zu-
rechenbarkeit von Wirkungen zu Ursachen. Die Schäden, die aufgrund der Verwirklichung von 
qualitativ neuen Risiken entstehen, zeichnen sich dadurch aus, dass eine konkrete kausale Zu-
rechnung zu den Verursachern größtenteils nicht möglich ist. (Ein anschauliches Beispiel hier-
für ist die Luftverschmutzung: Das Sterben des Waldes auf der Fränkischen Platte1436 kann 
nicht direkt einem bestimmten Industriebetrieb zugerechnet werden. Viele Industriebetriebe 
verursachen die Luftschadstoffe, die letztlich zum Absterben des Waldes führen. Aber selbst 
dieser generelle kausale Zusammenhang ist nicht ohne andere wissenschaftliche Annahmen 
und Erkenntnisse herstellbar. Im Übrigen werden, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die gän-
gigen Erklärungen des Waldsterbens aktuell von einigen Wissenschaftlern angezweifelt und 
zwar so weitgehend, dass das Phänomen Waldsterben noch nicht einmal als solches anerkannt 
wird.) Die Ursachen sind multi- und interkausal. Diese Komplexität der Kausalzusammen-
hänge erschwert die konkrete Zuordnung von Verantwortlichkeiten bzw. führt zur Unmög-
lichkeit der Zuordnung. 

6) Komplexität 

Auf der Seite der Risikoerzeugung ist bei qualitativ neuen Risiken oftmals eine hohe Kom-
plexität festzustellen. Wenn Techniken gleichzeitig eine hohe Komplexität und enge Kopp-
lungen1437 aufweisen, so sind sie, nach Ansicht von Perrow und vieler auf ihn bezogener Ar-
beiten, störanfälliger als solche Techniken mit geringerer Komplexität und Kopplung. Die 
Verbindung von technischer Komplexität und Kopplung ist überwiegend sachlogisch bedingt. 
Aufbauend auf dieser Kombination ergibt sich ein Organisationsproblem, das Perrow v.a. we-
gen der ökologischen Brisanz von Techniken beschrieben hat. Komplexe technische Systeme 
erfordern einerseits, aufgrund ihrer Komplexität, eine dezentrale Bearbeitungs- und Entschei-

                                                 
1434 Die Halbwertzeit, also die Zeitspanne, in der die Hälfte der Kerne bestimmter Radionuklide zerfällt, liegt 

beispielsweise von Plutonium 240 bei 6.600 Jahren, von Plutonium 238 bei 24.400 Jahren und von Uran 236 
bei 24.000.000 Jahren. 

1435 vgl. Banse 1996b, 33. 
1436 1994 wurde im Wuchsgebiet „Fränkische Platte“ mit 52% Bäumen in der Kategorie „deutliche Schäden“ der 

höchste Wert erreicht (vgl. UBA 1997, 413). 
1437 vgl. Perrow 1989, 136ff. 
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dungsstruktur,1438 also „flache Hierarchien“, sie würden aber andererseits, aufgrund der 
großen Tragweite möglicher Schadensereignisse, eine starke Kontrolle erfordern, die ihrerseits 
nur mit hierarchischen Organisationsstrukturen zu erreichen sei. Somit ergäben sich organi-
satorisch widersprüchliche Anforderungen. Vom Risikopotenzial her, müssten beispielsweise 
atomare Anlagen hierarchisch organisiert sein, aus technischer Sicht aber dezentral. Es gebe 
somit einen unlösbaren Widerspruch und damit keine Lösung des logisch-strukturellen 
Organisationsproblems. Allerdings wurde die Argumentation Perrows stark angegriffen,1439 
unter anderem wurde kritisiert, dass in hoch komplexen Anlagen viel seltener schwere Scha-
densereignisse zu verzeichnen seien, als es nach Perrows Konzept zu erwarten wäre. Es wurde 
im Rahmen der High-Reability-Forschung anhand von empirischen Beispielen gezeigt, dass es 
durchaus komplexe und hoch gekoppelte technisch-organisatorische Systeme gibt, bei denen 
trotzdem nicht fortwährend katastrophale Schadensereignisse auftreten.1440

7) Fehlende sinnliche Wahrnehmbarkeit 

Ein weiteres Merkmal von qualitativ neuen Risiken ist, dass sie mit den menschlichen Sinnes-
organen oftmals nicht wahrnehmbar sind. Die Folgen sind zwar manchmal direkt erfahrbar 
(z.B. Leukämie), aber die Ursachen (z.B. radioaktive Strahlung oder genetische Veränderungen 
an Lebensmitteln) sind nur über technische Hilfsmittel ermittelbar. 

8) Fehlende statistische Erfahrungsbasis bei erwartet sehr niedrigen Eintrittswahrscheinlich-
keiten 

Bei qualitativ neuen Risiken wird mit Techniken umgegangen, für die noch keine breite sta-
tistische Erfahrungsbasis vorliegt. Da für die möglichen Schäden aus diesen neuen Techniken 
relativ geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten behauptet werden (z.B. 10-6), können die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten nicht auf einer genügend großen (zeitlich ausreichenden) Stichprobe 
getätigt werden (im Fall von 10-6 müsste der tatsächliche Beobachtungsraum bei nur einem 
Fall/ einer betrachteten Anlage bei 1 Million Jahren liegen). Außerdem besteht das Problem, 
dass man zu wenig Erfahrungen hat, um relativ sicher zu sein, eine annähernd vollständige 
Liste aller Schadensereignisse zu erstellen, so dass manche, unter Umständen schwerwiegende, 
Folgen gar nicht antizipiert werden können. Wahrscheinlichkeiten können für alle Konkreti-
sierungsebenen von Technik angegeben werden. Komponenten haben in der Regel sehr viel 
höhere Ausfallwahrscheinlichkeiten, die auch in Versuchen ermittelt werden können, als die 
Anlagen, zu denen sie gehören (weil diese nicht unbedingt durch den Komponentenausfall 
auch insgesamt ausfallen müssen). Wahrscheinlichkeiten des Anlagenausfalls werden oftmals, 
aufgrund der Wahrscheinlichkeiten der Ausfälle von Technik, auf den unteren Konkreti-
sierungsebenen errechnet. Für die Anlagen als Ganzes ist ein „Test“ der Ausfallwahrschein-
lichkeiten nicht möglich, denn der „Test“ ist gleich dem Ernstfall. Daher ist ein solcher „Test“ 
natürlich nicht durchzuführen, insbesondere wenn man sich die Auswirkungen anhand der 
oben genannten anderen Merkmale qualitativ neuer Risiken vergegenwärtigt. 

                                                 
1438 vgl. Müller/ Schlier/ Schwarz 1977. 
1439 vgl. Weick 1987; siehe auch ausführlich Kapitel 2.1.4 Zusammenfassende Überlegungen für weiterent-

wickelte Lernansätze – auf dem Weg zur Sicherheitskultur. 
1440 vgl. Weick 1987; LaPorte/ Consoloni 1991. 
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Manche der Merkmalsdimensionen werden auch von qualitativ alten Risiken erfüllt: „Berück-
sichtigt werden muss bei dieser Charakteristik der ‚neuen technischen Risiken‘, dass diese 
Merkmale komplex auftreten, denn einzelne dieser Bestimmungen lassen sich isoliert auch bei 
den traditionellen Risiken der Technik nachweisen!“1441 Betrachtet man allein die ersten 
Merkmalsdimensionen, so fällt auf, dass somit nur atomtechnische und gentechnische Anlagen 
zu Techniken mit qualitativ neuen Risiken zu zählen sind. Bedingt sind auch Anlagen, die zum 
Beispiel durch Ausstoß von Treibhausgasen zum globalen Klimawandel beitragen, noch dazu 
zu zählen. Somit fallen die empirisch untersuchten Infrastrukturanlagen nicht unter qualitativ 
neue Risiken, da sie nicht alle Merkmalsdimensionen erfüllen. Es handelt sich bei ihren Risi-
ken vielmehr um eine Mischung qualitativ alter und neuer Risiken. 

Für die Technikdebatte kann auch die Eingriffstiefe zum Maßstab qualitativ neuer Risiken her-
angezogen werden: Alles, was auf längere Zeit oder auch kurzfristig das Fortbestehen der 
Menschheit gefährden kann, besitzt eine hohe Eingriffstiefe. Die Eingriffstiefe technischer 
Systeme kann nach einem Vorschlag von Walter Chladek und Gerhard Wittkämper zur Ab-
schätzung von deren Legitimationsbedarf verstanden werden.1442 Hierbei beziehen sie sich 
allerdings wohl auf die Technikphylogenese: „Bei zu erwartenden weitreichenden Eingriffen in 
die natürliche und soziale Umwelt durch technische Systeme schlagen sie die höchste Legiti-
mationsstufe vor, die ein Staat zu bieten hat, nämlich die Legitimation in Form eines Ge-
setzes.“1443 Man könnte diesen Maßstab, dessen Verwendung sich mittlerweile etabliert hat, 
auch auf die Technikontogenese übertragen. 

3.2.1.2.2 Demokratiegefährdung durch bevorstehende Gesellschaftsumgestaltung 

Nicht nur Konflikte um die Zurechnung und Verteilung von Risiken, sondern auch die sich aus 
den qualitativ neuen Risiken ergebenden Implikationen zur Absicherung des gezielten und be-
absichtigten Missbrauchs von Technik (also Sicherheit im Sinne von „Security“) verändern die 
Gesellschaft. Zum einen ist zu befürchten, dass durch die Folgen der qualitativ neuen Risiken 
ein stark dirigistisches staatliches Handeln notwendig werden könnte, das die Freiheiten des 
Einzelnen wesentlich einschränkt, zum anderen wird der Staat erpressbar, weil terroristisch 
oder kriminell motivierte Drohungen mit der Verwirklichung von qualitativ neuen Risiken, 
nicht ignoriert werden können. So wäre es z.B. durchaus denkbar, dass Erpresser mit der Frei-
setzung gentechnisch manipulierter Viren drohen, die schwere Krankheiten bei Menschen 
auslösen. 

Individuelle demokratische Grundrechte könnten damit punktuell oder dauerhaft mit dem Hin-
weis auf die notwendige Gefahrenabwehr außer Kraft gesetzt werden. Dies gilt sowohl für Ri-
siken aus dem gezielten Missbrauch aber auch aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch von 
Technik. Einschränkungen könnten nicht nur für Individuen, sondern auch für Unternehmen 
gelten, unternehmerische Freiheiten wären betroffen: „Fragen, die in den Hoheitsbereich des 
betrieblichen Managements fallen: Einzelheiten der Produktgestaltung, von Produktionsver-
fahren, Energiearten und Methoden, Abfälle zu beseitigen, werden zu ‚heißen Eisen‘ der Re-

                                                 
1441 Banse 1996b, 33. 
1442 vgl. Mai 1994, 455. 
1443 Mai 1994, 455. 
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gierungspolitik.“1444 Generell würden qualitativ neue Risiken totalitäre Strategien bestärken: 
„Gerade in der Risikogesellschaft entstehen mit dem Anwachsen der Gefahren völlig neuartige 
Herausforderungen an die Demokratie. Sie enthält eine Tendenz zu einem ‚legitimen‘ Totalita-
rismus der Gefahrenabwehr – und zwar von unten und von oben. Mit dem Recht, das Schlimm-
ste zu verhindern, wird in nur allzu bekannter Manier leicht das andere, Nochschlimmere 
geschaffen.“1445 Der Zwang zur Sicherung „könnte im Extremfall die Rechtsordnung sogar 
partiell aufheben.“1446 Das „Atomstaatsargument“, nach dem die Verwendung der Atom-
energie Sicherheitsprobleme erzeugt, die letztlich auf eine Zurückschraubung demokratischer 
Rechte hinauslaufen, kann auf alle, von ihren Schadensausmaßen her betrachtet, hochrisiko-
reichen Techniken übertragen werden. 

Mit dem Konzept der Risikogesellschaft ist eine starke Kritik an ingenieurwissenschaftlichen 
Herangehensweisen verbunden. Weil die Wissenschaft durch ihre speziellen Strukturen und 
mit ihrem „verkorksten“ Rationalitätskonzept die Risikoprobleme geschaffen habe, könne sie 
nicht die Lösungen erarbeiten. Diese Ansicht lässt jedoch einen „Handlungsdruck“ für Infra-
strukturleistungen außer acht. Wirtschaft und Bevölkerung sind auf die Bereitstellung von 
technischer Infrastruktur angewiesen. Die geregelte Abfall- und Abwasserentsorgung und die 
Ermöglichung von Verkehr u.a. mithilfe von Brücken sind nicht ohne das Setzen von Risiken 
zu erreichen. Die Möglichkeiten eines systematischen Umgangs mit Risiken – eine Form von 
Verwissenschaftlichung – dürfen daher nicht vollkommen verworfen werden. Auch in Zukunft 
muss nach weiteren Verwissenschaftlichungsmöglichkeiten gesucht werden, mit dem festen 
Bewusstsein, dass eine „totale“ Verwissenschaftlichung nicht möglich ist, insbesondere weil 
im Technikgeneseprozess und auch in der Analyse von Technik, fortlaufend sicherheitsrele-
vante Werturteile zu fällen sind. Die Einschränkungen der Aussagen ingenieurwissenschaft-
licher Forschung und das „Nicht-Wissen“ müssen ebenso offen gelegt und ausführlich behan-
delt werden wie das Wissen. Es gehört schon jetzt zur guten wissenschaftlichen Praxis der 
Ingenieurwissenschaften, die Einschränkungen der getroffenen Aussagen offen zu legen. Diese 
Bemühungen müssten weiter unterstützt werden. Die Ingenieurwissenschaften gehen somit – 
wahrscheinlich ist dies abhängig von der Person quantitativ und qualitativ unterschiedlich aus-
gestaltet – reflexiv mit Problemen der Moderne um. Das bestehende Bewusstsein im Sinne 
einer „reflexiven Ingenieurwissenschaft“ muss aufgegriffen und bestärkt werden. Autoren der 
reflexiven Moderne müssen lernen, dass Verwissenschaftlichung per se nicht als „schlecht“, 
kontraproduktiv etc. abzustempeln ist, sondern dass die Ingenieurwissenschaft – im Sinne der 
eigenen Theorie – sich selbst in einem größeren Rahmen und mit einem expliziten Normen-
bewusstsein reflektieren muss, um negative Entwicklungen zu vermeiden. 

3.2.1.3 Wieso technischer und gesellschaftlicher Wandel ohne qualitativ neue Risiken 
möglich sind 

Dieser Gliederungspunkt beruht, wie die vorhergehenden, nicht auf empirische Beobachtun-
gen, sondern ist aufgrund theoretischer Überlegungen entstanden. „Ohne Risikobereitschaft 
werden sich keine Innovationen durchsetzen können. Ohne Innovationen werden wiederum die 

                                                 
1444 Beck 1993a, 324. 
1445 Beck 1993a, 324. 
1446 Roßnagel 1989, 299. 
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globalen wirtschaftlichen und ökologischen Probleme ungelöst bleiben.“1447 Diese Aussage ist 
typisch, da in einer Vielzahl sozial- und ingenieurwissenschaftlicher Veröffentlichungen zur 
Risikoforschung argumentiert wird, man müsse Risiken eingehen, da es sonst zu einem Still-
stand komme, beziehungsweise da auch die „Nulloption“ wiederum Risiken berge. In erster 
Näherung kann dieser Aussage gefolgt werden. Sie ist jedoch differenziert nach der Art der 
Risiken zu betrachten. Zumeist wird damit bezweckt, einen „Zwang“ zum Eingehen auch 
qualitativ neuer Risiken zu begründen. Im Folgenden wird dargelegt, warum ein Verzicht auf 
qualitativ neue Risiken nicht gleichbedeutend mit einem Verzicht auf technischen Wandel ist. 

 

 qualitativ neue Risiken qualitativ alte Risiken 

innovative Technik A B 

konventionelle Technik C D 

Tabelle 11: Kombinationsmöglichkeiten von Risikoqualität und technischer Innovativi-
tät. 

Die Merkmale qualitativ neuer Risiken wurden oben beschrieben. Im Folgenden wird das Ver-
hältnis von konventioneller/ innovativer Technik zu qualitativ neuen/ alten Risiken näher be-
trachtet. 

Innovative Technik mit qualitativ neuen Risiken (A) 

Die Kombination, dass eine innovative Technik ein qualitativ neues Risiko aufweist, ist (neben 
der Kombination, dass eine konventionelle Technik ein qualitativ altes Risiko aufweist) in der 
Literatur viel beschrieben. Hier scheint alles klar auf der Hand zu liegen, die oben beschrie-
benen Merkmale von qualitativ neuen Risiken sind dann bei innovativen Technologien/ Tech-
niken vorhanden, die Merkmale von qualitativ alten Risiken sind bei konventionellen Tech-
nologien/ Techniken vorhanden. 

Konventionelle Technik mit qualitativ alten Risiken (B) 

Qualitativ alte Risiken von konventionellen Techniken/ Technologien sind statistisch leicht 
erfassbar. Für sie können „echte“, also mathematisch-statistische, Wahrscheinlichkeiten ange-
geben werden. Aufgrund dessen sind sie auch gut versicherbar. Qualitativ alte Risiken von 
konventionellen Techniken/ Technologien dürften seit dem Beginn der Modernisierung konti-
nuierlich gesunken sein, weil sie in der Regel durch Schutzmaßnahmen zu senken sind. 

Konventionelle Technik mit Merkmalen von qualitativ neuen Risiken (C) 

Die Kombination, „konventionelle Technik mit qualitativ neuen Risiken“, stimmt nur zu einem 
Teil, nämlich nur für die Technik-Ontogenese. Für die Phylogenese ist die Kombination aus-
geschlossen, da Techniken mit den entsprechenden Merkmalen nicht existierten. Allenfalls 
natürliche Risiken – die jedoch nicht der Betrachtungsgegenstand der Arbeit sind – vermochten 

                                                 
1447 WBGU 1999, 1. 
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in den vormodernen Zeiten schon einige wenige Merkmale von qualitativ neuen Risiken auf-
zuweisen (z.B. Eiszeiten, weltweite Vulkanausbrüche, Einschläge von Meteoriten). Da aber bei 
weitem nicht alle Merkmalsdimensionen durch sie erfüllt waren, kann man nicht von qualitativ 
neuen Risiken sprechen. Auch konventionelle Techniken können im Bereich der Ontogenese 
durchaus einige Merkmale von qualitativ neuen Risiken aufweisen. Dies ergibt sich aus dem, 
in Kapitel 1 schon beschriebenen, Kontextuierungserfordernis – das im Übrigen auch für die 
Risiken aus der Anlagengenese von neuen Techniken besteht. Durch das Erfordernis der Kon-
textualisierung, also der Einbindung eines immer verschiedenen, physischen und sozialen 
Kontextes stehen die am Bau einer konkreten Anlage Beteiligten vor dem Problem der Unge-
wissheit. Sie konnten keine Erfahrungen unter genau diesen Bedingungen sammeln, da genau 
diese Bedingungen einmalig sind. Sie müssen das Risiko setzen und sie können das Risiko nur 
kennenlernen, indem sie es eingehen.1448 Das Kennenlernen von Risiken auf diese Weise ist 
nur bei qualitativ alten Risiken probat. Die verheerenden, weiträumigen und zeitlich weitausge-
dehnten Schadensausmaße von qualitativ neuen Risiken sind gesellschaftlich nicht akzeptabel. 

Innovative Technik mit qualitativ alten Risiken (D) 

Als letztes sei eine in der bisherigen Diskussion gar nicht erwähnte Möglichkeit genannt. Es 
sind durchaus innovative Techniken denkbar, die qualitativ alte Risiken aufweisen. Hierzu 
können beispielsweise Alternativen zur Energieerzeugung durch Atomkraft als einer mit qua-
litativ neuen Risiken behafteten Technik betrachtet werden: Anlagen, die Strom aus Sonne, 
Wind, Wasser oder Biomasse erzeugen, weisen auch Unsicherheiten auf. Sie stehen auch in der 
Kritik. Die Kritik bezieht sich beispielsweise darauf, dass die Gesamtstrommenge durch z.B. 
Windenergie nicht hoch genug sei, sie ökonomisch nicht rentabel sei und Verluste im Nahbe-
reich der Anlieger durch sinkende Immobilienwerte und akustische Belastungen1449 
entstünden. Die kritisierten neuen Erzeugungstechniken auf der Basis von regenerativen 
Energien sind zwar mit einem Mangel an Erfahrung behaftet, aber keine der befürchteten 
negativen Auswirkungen läuft darauf hinaus, dass ein Schaden verheerend und räumlich und 
zeitlich extrem weit ausgedehnt wäre. Die entscheidenden Merkmale für neue Risiken sind 
nicht erfüllt. Es handelt sich also hier um phylogenetisch neue Techniken, die „nur“ qualitativ 
alte Risiken mit sich bringen. 

Die Orientierung an einer „Heuristik der Furcht“1450 bedeutet nicht zwangsläufig einen tech-
nischen Stillstand. Es lassen sich auch innovative Techniken mit qualitativ alten Risiken 
schaffen. Hier ist ein größeres Engagement in diesem Bereich zu fördern. Die aufgrund des 
Kontextualisierungserfordernisses in der konkreten Ontogenese zwangsläufig entstehenden 
Risiken sind genügend „gefährlich“. Auch eine derartige innovative Technik ist riskant, aber 
sie stellt die Menschheit nicht vor existenzielle Probleme, ist deshalb erheblich leichter akzep-
tabel und damit gesellschaftlich wünschenswert. 

                                                 
1448 vgl. Ekardt u.a. 2000, 97. 
1449 So argumentieren die Unterzeichner der „Initiativgruppe Darmstädter Manifest“, die sich gegen eine Wind-

energienutzung ausspricht. http://members.tripod.de/WilfriedHeck/manif3.htm (06.12.2000). 
1450 Jonas, zitiert nach Bechmann/ Wolf 1993, 23, siehe hierzu auch Kapitel 2.2.1.1.2.2 Um den Nutzenaspekt 

erweiterte Risikoformel („Nutzen-Schaden-Formel“). 
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3.2.1.4 Zusammenfassend zur Erklärungskraft von Modernisierungsansätzen für 
Risikofragen in der Praxis des empirisch betrachteten Infrastrukturanlagenbaus 

Das Konzept der Risikogesellschaft kann auf allgemeiner Ebene einen Erklärungshintergrund 
für Risikofragen im Infrastrukturanlagenbau liefern. Das Konzept der Risikogesellschaft ist 
zentral über qualitativ neue Risiken definiert. Diese sind für das vorliegende empirische 
Sample jedoch nur von untergeordneter Bedeutung. Hinsichtlich der empirisch betrachteten 
Ingenieurpraxis bietet das Konzept kaum Erklärungen an. Es muss freilich trotzdem dargestellt 
werden, da eine sozialwissenschaftliche Arbeit zum Risiko wohl kaum ohne die Bezugnahme 
auf das Konzept der Risikogesellschaft denkbar ist. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund: 
Das Konzept kann sehr wohl weiterentwickelt und für die Ingenieurpraxis fruchtbar gemacht 
werden. Die in Kapitel 1 und 2 eingeforderte Reflexivität der Ingenieurleistungen in Praxis und 
Wissenschaft kann so in einen Gesamtzusammenhang gestellt werden. Insofern kann aus eini-
gen theoretischen Grundannahmen des Konzepts der reflexiven Moderne durchaus Gewinn 
geschlagen werden. 

3.2.2 Gesellschaftliche Steuerungs- und Selbststeuerungsansätze 

Verbindung zwischen Modernisierungsprozessen und Steuerungskonzeptionen 

Die schon angesprochene theoretische Verbindung zwischen Modernisierungsprozessen und 
Steuerungsvorstellungen wird in der Literatur zu jedem der beiden Themenbereiche größten-
teils nicht explizit dargestellt und soll daher im Folgenden detaillierter behandelt werden. Eine 
grundlegende Gemeinsamkeit ist die Bezugnahme beider Themenbereiche auf das Differen-
zierungstheorem.1451 Die Moderne zeichnet sich gegenüber der Vormoderne „durch eine dra-
matische Zunahme des gesellschaftlichen Steuerungsbedarfes“1452 aus. Die Ausdiffer-
enzierung als Erscheinung der Moderne kann als Hintergrund für Steuerungsschwierigkeiten 
angesehen werden. Denn die Ausdifferenzierung und der damit verbundene gesellschaftliche 
und damit auch ökonomische und technische Wandel führen zur Abnahme der Planbarkeit und 
folglich zu einer sich kontinuierlich verschärfenden Kontrollabnahme. Die Auswirkungen 
dieser mangelnden Kontrolle zeigen sich unter anderem in den negativen externen (Neben-
)Effekten technisch-ökonomischer Entwicklungen. Es entwickelte sich eine harte fachliche 
Debatte, wie weit diese Kontrollabnahme geht, ob es zum Beispiel gerechtfertigt ist, von einem 
„Kontrollverlust“ zu sprechen. 

Unabhängig von der Einschätzung der Stärke staatlicher Steuerungseinbußen wird die gesell-
schaftliche Selbststeuerung von den meisten Autoren begrüßt. Während in der Moderne soziale 
Ordnung über den „Staat als zentrale Steuerungsinstanz an der Spitze einer bürokratisch-
hierarchisch strukturierten Gesellschaft“1453 konzipiert wurde, werde für die veränderte Mo-
derne als „fragmentierte Welt ohne Zentrum und Spitze“ die gesellschaftliche Selbststeuerung 
immer wichtiger. Dabei handelt es sich nicht unbedingt um einen „freiwilligen“ Prozess. 
Während in den neuzeitlichen, aufklärerischen Grundannahmen der Moderne von der prinzi-
piellen Möglichkeit der vollkommenen Erfassbarkeit und Gestaltbarkeit der gesellschaftlichen 

                                                 
1451 zur Beschreibung gesellschaftlicher Ausdifferenzierungsprozesse siehe oben Kapitel 3.2.1 Gesellschaftlicher 

Wandel als Modernisierungsprozess mit Implikationen für Risiken. 
1452  Willke 1989, 10 – Hervorhebung im Original. 
1453  Martinsen 1992, 52. 
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und technischen Welt ausgegangen wurde, so muss in den Grundannahmen der veränderten, 
reflexiven Moderne eingestanden werden, dass die Welt keineswegs vollkommen erfassbar und 
gestaltbar ist: Mit jedem Wissenszuwachs entstehen Quellen neuen Nichtwissens, und Steu-
erungsversuche zeigen regelmäßig nicht erwartete Nebenfolgen. 

Steuerungsbezug 

Die Steuerungsfähigkeit des politischen Systems bzw. des Staates und die Steuerbarkeit der 
Gesellschaft werden in der allgemeinen Steuerungsdebatte unterschieden.1454 Die Unterschei-
dung macht sich an einem Perspektivwechsel fest: Werden unter der ersten Perspektive vor 
allem die Defizite staatlicher Steuerung thematisiert, so richten diejenigen, die die Steuer-
barkeit der Gesellschaft thematisieren, ihr Augenmerk vor allem auf die möglichen positiven 
gesellschaftlichen Steuerungsleistungen. 

Die Steuerung technischer Risiken1455 ist ein zentraler Bereich politischer/ gesellschaftlicher 
Steuerung – und sollte auch deshalb für die Allgemeine Soziologie von besonderem Interesse 
sein. Die gesellschaftliche Steuerung technischer Risiken kann aufgrund der Komplexität der 
Technikgenese und der heterogenen gesellschaftlichen Einflussnahme nicht als ein linearer 
Ursache-Wirkungs-Mechanismus verstanden werden, der zielorientiert gelenkt, kontrolliert 
und vollständig beherrscht werden kann.1456 Vielmehr können „unter dem Begriff der 
Steuerung technischer Risiken alle Maßnahmen verstanden werden, die gezielt und system-
atisch durch die Selektion, Förderung und Regulierung von Techniksystemen, deren Risiken in 
eine bestimmte Richtung zu verändern suchen.“1457 Diese Steuerung geschieht über normative 
Sollenssätze: „Für die Steuerung technischer Risiken benötigen moderne Gesellschaften nor-
mative Systeme, die ihnen durch Sollenssätze Ziele für übergreifende Entwicklungen weisen, 
Kriterien für Bewertungen im Einzelfall bieten und Verfahren strukturieren, in denen über die 
Akzeptanz technischer Risiken entschieden werden kann.“1458

Grundlegende Formen der Steuerung 

Die Versuche zur Klassifikation von Steuerungskonzepten, die stark unterschiedliche theore-
tische, geschichtliche, personelle und institutionelle Hintergründe aufweisen (und zudem qua-
litativ und quantitativ unterschiedlich detailliert ausgearbeitet sind, so dass es bei einigen der 
Aufteilungen im Grunde übersteigert erscheint, von einer eigenständigen „Klassifikation“ zu 
sprechen), sind in ihren Begrifflichkeiten sehr heterogen. Trotzdem lassen sich inhaltliche 
Gemeinsamkeiten feststellen. Es zeichnet sich eine Dreiteilung ab: Erstens die Steuerungsform, 
in der so gut wie alles staatlich vorgegeben wird, zweitens eine Steuerungsform, in der mög-
lichst wenig staatlich vorgegeben wird und drittens eine „Mischform“ zwischen den beiden 
Extremen. 

                                                 
1454 vgl. Mai 1994. 
1455 Es wird allgemein von Techniksteuerung (vgl. Eichener/ Heinze/ Voelzkow 1993, 406) oder auch konkreter 

von Risikosteuerung gesprochen, wobei die Risikosteuerung in diesem Sinn einen Teilbereich der allge-
meinen Techniksteuerung darstellt. 

1456 vgl. Ellwein 1984. 
1457 Ekardt u.a. 2000, 15. 
1458 Ekardt u.a. 2000, 11. 
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3.2.2.1 Traditionelle Steuerungskonzepte 

Im Folgenden soll die Dreiteilung als Muster der Orientierung dienen. Dabei werden die Steu-
erung durch den Staat und die Steuerung durch den Markt als traditionelle Steuerungskonzepte 
aufgefasst, die von der gesellschaftlichen Selbststeuerung abgegrenzt werden können. Alle 
Steuerungsüberlegungen beziehen sich zunächst einmal auf die gesellschaftliche (Selbst-)-
Steuerung und nicht speziell auf die Risikosteuerung. Diese allgemeinen Einsichten können 
dann für die Risikosteuerung fruchtbar gemacht werden. 

3.2.2.1.1 Steuerung durch den Markt 

Steuerungsüberlegungen, die den Marktmechanismus in den Mittelpunkt stellen, stammen 
insbesondere aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Sie haben gleichwohl einen 
politisch weitreichenden Hintergrund: So können beispielsweise neoliberale Steuerungskon-
zepte mit erheblichen, wirtschaftsfernen, sozialen Auswirkungen verbunden sein. Wirtschafts-
wissenschaftliche Konzepte sollen hier nicht ausführlich diskutiert werden. In aller Kürze 
werden im Folgenden die allerwichtigsten Eckpunkte dargelegt. Der Grundgedanke der 
„Marksteuerung“ ist, dass über den Markt die beste Allokation von Gütern und Dienstleistun-
gen erreicht werden kann. Der „Homo Oeconomicus“, der rationale Nutzenmaximierer, strebt 
nach einer Maximierung des Nutzens. Adam Smith machte die Vorstellung populär, dass der 
Egoismus des Einzelnen so eingesetzt werden kann, dass das Gemeinwohl bestmöglich geför-
dert wird. Innerhalb des Wechselspiels zwischen Angebot und Nachfrage, welches sich aus der 
Aggregation von Einzelaktionen ergibt, versucht man eine überindividuelle Nutzenmaxi-
mierung zu erreichen. Zur Bestimmung der bestmöglichen Nutzenmaximierung können drei 
zentrale Konzepte aus der Wirtschaftswissenschaft herangezogen werden: 1) das Pareto-Opti-
mum, 2) das Kaldor-Kriterium und 3) das Coase-Theorem. Nach dem Pareto-Optimum ist die 
Allokation knapper Ressourcen auf konkurrierende Verwendungsmöglichkeiten effizient, 
„wenn keine Änderung mehr denkbar ist, welche den Nutzen mindestens eines Beteiligten 
erhöhen würde, ohne dass irgend ein anderer deshalb schlechter gestellt werden müsste.“1459 
Dieses Konzept würde jedoch tendenziell Wandel verhindern. Das Kaldor-Kriterium ist in 
dieser Hinsicht offener. Es wertet alle Maßnahmen positiv, „deren Nutzen für die Begünstigten 
groß genug ist, um daraus auch noch die volle Entschädigung aller durch die Maßnahme Be-
nachteiligten bestreiten zu können.“1460 Nach dem Coase-Theorem wiederum werden nur die 
Vorhaben verwirklicht, die den Gesamtnutzen der Gesellschaft erhöhen. „Das Bemerkenswerte 
und politikwissenschaftlich geradezu Aufregende an diesem Theorem liegt in der Anspruchs-
losigkeit seiner motivationalen Prämissen. Anders als die ideale Hierarchie oder die ideale 
Mehrheits-Demokratie setzt das ideale Verhandlungssystem keineswegs die Gemeinwohl-
Orientierung der Beteiligten voraus. Es genügt egoistisch-rationales Handeln, das ausschließ-
lich auf den eigenen Nutzen bedacht ist. Ausgeschlossen sind lediglich kompetitive oder feind-
selige Handlungsorientierungen, welche den Schaden des anderen als eigenen Nutzen 
interpretieren.“1461 Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die expliziten und impliziten 
Grundannahmen dieser Ansätze zur Steuerung des wirtschaftlichen Geschehens tatsächlich 
erfüllt sind. Erstens betrifft dies das Bild des homo oeconomicus, der allein aufgrund von 

                                                 
1459 Scharpf 1991, 624. 
1460 Scharpf 1991, 624. 
1461 Scharpf 1991, 626. 
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Kosten-Nutzen-Abwägungen Entscheidungen trifft. Damit verbundene Rational-choice-Kon-
zepte werden in der Soziologie schon seit langem kritisiert.1462 Zweitens muss man sich 
fragen, wie realistisch die Vorstellungen nicht nur über die einzelnen Akteure/ Wirtschafts-
subjekte, sondern auch über die Marktmechanismen generell sind. Der Markt wird über die 
Anzahl der Teilnehmer auf der Seite der Anbieter und der der Nachfrager gebildet. Je nach 
Ausgestaltung spricht man von einem Monopol, Oligopol oder einem Polypol. Ein Beispiel-
bereich für ein Nachfragemonopol wären Panzer, für ein Angebotsmonopol Brücken (generell, 
sofern noch nicht privatisiert, alle staatlichen Infrastrukturangebote). Typisch für die derzei-
tigen Industriegesellschaften sind Angebotsoligopole mit wenigen Anbietern und vielen Nach-
fragern. Tendenziell wird davon ausgegangen, dass die kapitalistischen Industriegesellschaften 
zur Monopolbildung neigen und bei vollständiger Monopolisierung der Markt somit seine 
eigenen Grundlagen zerstört. Daher ist es eine Aufgabe der wirtschaftspolitischen Steuerung, 
Monopolbildungen zu vermeiden bzw. einzugrenzen. 

Drittens ist die Marktsteuerung aufgrund der fehlenden Berücksichtigung negativer externer 
Effekte defizitär. Das idealisierte Marktmodell geht davon aus, dass sich bei angemessener 
Monetarisierung aller Güter und Klärung aller Eigentumsfragen, Allokationsprobleme und 
damit auch Risikoallokationsprobleme „von selbst“ über den Markt lösen. „Liegen externe 
Effekte vor, stimmen einzelwirtschaftliche Kosten und Nutzen nicht überein mit den gesamt-
wirtschaftlichen Kosten und Nutzen. Die durch Umweltbelastungen hervorgerufenen sozialen 
Kosten (= externe Effekte) erscheinen nicht in der Kostenrechnung individuell rational han-
delnder Akteure (z.B. Betriebe), weil sie diesen nicht über Marktprozesse angerechnet wer-
den.“1463 Deshalb müssen die Einzelegoismen so kanalisiert werden, „dass individuell ratio-
nales Handeln nicht (mehr) auf Kosten der Allgemeinheit geht.“1464 Die Internalisierung nega-
tiver externer (Umwelt-) Effekte würde damit zu einem wichtigen Ziel staatlicher (politischer/ 
rechtlicher) Vorgaben. 

Markt braucht auch den Staat 

Hieran zeigt sich, dass auch der freie Markt einen staatlichen Rahmen benötigt, in dem er sich 
entfalten kann. Der Staat stellt eine normative Infrastruktur (ganz allgemein und konkret z.B. 
durch Vertragssicherheit/ Vertragsrecht) zur Verfügung, um Markt überhaupt zu ermöglichen 
bzw. zu erhalten. Die Ermöglichung des Marktgeschehens ist auch von der Bereitstellung 
technischer Infrastruktur abhängig. Die staatlich bereitgestellte technische Infrastruktur verleiht 
dem Staat letztlich auch einen Steuerungseinfluss, der mit normativer Infrastruktur allein nicht 
zu erreichen ist, der auch für die Sicherheit geltend gemacht werden kann. Als Bauherr kann 
der Staat zum einen für die konkreten Bauprojekte (z.B. Kläranlagen) Maßstäbe setzen, zum 
anderen können diese Forderungen über seine eigenen Projekte hinaus in das private Bauge-
schehen hinein wirken, da sie in Ingenieurbüros und Bauunternehmen Standards setzen. Zu-
sammenfassend bleibt festzuhalten, dass zur Aufrechterhaltung des Marktes staatliche 
Steuerung benötigt wird. Die Frage ist nur, in welchem qualitativen und quantitativen Verhält-
nis marktliche und staatliche Steuerung zueinander stehen. 

                                                 
1462 vgl. Beckert 1997. 
1463 Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 82. 
1464 Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 83. 
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Eine marktliche Steuerung von Risiken wäre nur denkbar, wenn zuvor alle sicherheitsbezogen 
negativen externen Effekte preislich angemessen internalisiert werden könnten. Da dies jedoch 
aus heutiger Sicht, aufgrund strukturell unlösbarer Monetarisierungsprobleme, nicht möglich 
erscheint,1465 ist eine nur über den Marktmechanismus funktionierende Risikosteuerung auf 
absehbare Zeit nicht denkbar – ganz abgesehen von der Tatsache, dass auch der Marktmecha-
nismus zu seiner eigenen Absicherung ein Mindestmaß an staatlicher Steuerung bedarf. 

3.2.2.1.2 Steuerung durch den Staat 

Das wichtigste Mittel staatlicher Steuerung in demokratischen Gesellschaften ist das Recht. 
„Die staatlich-imperative Regulierung stellt noch immer die Grundform national-hoheitlicher 
Steuerung dar. Klassisches Gewand dieser dichtesten Form staatlichen Handelns ist das Ord-
nungsrecht mit seinem ausdifferenzierten System von Eröffnungs- und Befolgungskontrollen, 
wie es uns mit seinen Erlaubnispflichten und Untersagungsvorbehalten aus dem deutschen 
Sicherheitsrecht nur allzu bekannt ist. Typisch für dieses ordnungsrechtliche Steuerungsmodell 
sind konditionale Normstrukturen, die idealiter zu einem vollständig vorhersehbaren und kon-
trollierbaren Rechtsvollzug anleiten. Mit dieser Forderung geht der Wunsch nach möglichst 
sachnaher und anwendungsreifer materieller Rechtsetzung Hand in Hand.“1466 Diese 
materielle Setzung von Normen ist jedoch in Deutschland durch die Delegation an die tech-
nische Normung in weiten Teilen außer Kraft gesetzt. Hinzu kommen Schwierigkeiten im 
Rechtsvollzug, also die Übereinstimmung zwischen dem politischen und administrativen 
System (die beide mit Recht arbeiten).1467 Wenn in der Risikosteuerung rechtliche, technische 
und professionelle Normen als abstrakte Steuerungsmedien angesehen werden können, so 
können Genehmigungen und dafür eingeforderte Gutachten als konkrete Steuerungsmedien 
bezeichnet werden. Es stellt sich die Frage, ob das Recht genügend Einfluss auf Risiko-
entscheidungen ausübt. „Wer Stimmen zum Risikorecht sammelt, hört Paradoxes, denn es 
werden gleichzeitig Verrechtlichung und Entrechtlichung des Risikorechts beklagt.“1468 Seiler 
vermutet, dass die gegensätzlichen Auffassungen zu einem Teil darauf beruhen, dass unter-
schiedliche Phänomene beschrieben würden und zu einem anderen Teil darauf, dass unter-
schiedliche Konzeptionen und Verständnisse von Recht als Bezugspunkt dienen würden.1469 
Diese können auch mit der Betrachtung des Verhältnisses von Gesetz und untergesetzlichem 
Recht erklärt werden. Dabei sind diejenigen, die von einer Unterregulierung sprechen, in der 
Minderheit. Fast durchgängig werden Überregulierung oder Verrechtlichung (als Ausdehnung 
des Rechts in bislang noch nicht erfasste Bereiche und als zusätzliche Detaillierung schon 
erfasster Bereiche) beklagt1470 und Deregulierung oder Entrechtlichung werden gefordert.1471

Es stellt sich aus theoretischer Perspektive die Frage, warum Verrechtlichung eigentlich per se 
als negativ angesehen wird? Wenn sich alle gesellschaftlichen Teilbereiche ausdifferenzieren, 
warum sollte sich gerade das Recht gegenläufig entwickeln oder auf einem erreichten Stand 

                                                 
1465 vgl. Kapitel 2.2.1.3.1 Begrenzungen der Variablen Schadensausmaß. 
1466 Röthel 2000, 42 – Hervorhebungen im Original. 
1467 vgl. Mai 1994, 454 mit Verweis auf Voigt 1991, 38. 
1468 Seiler 1996, 145. 
1469 vgl. Seiler 1996, 145. 
1470 vgl. Habermas 1992; Teubner 1998. 
1471 vgl. Teubner 1985, 329ff. 
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stagnieren? Die Ausdifferenzierung des Rechts ist m.E. ein normaler Teilprozess der gesamt-
gesellschaftlichen Ausdifferenzierung. Wenn sich alle gesellschaftlichen Teilbereiche aus-
differenzieren und das Recht aber auf einer weniger differenzierten Stufe stehen bleibt, so 
treten, strukturell vorprogrammiert, Ungerechtigkeiten im Detail auf. Natürlich können auch 
zusätzliche rechtliche Normen im Sinne einer „Verselbständigung des Rechtlichen“1472 oder 
einer „rechtlichen Eigendynamik“ zu unangebrachten Regelungen führen, die nicht dem dif-
ferenzierungstheoretischen Hintergrund geschuldet sind. Wenn ein Zuwachs an rechtlichen 
Normen beklagt wird, so sind zumindest beide Erklärungshintergründe ernsthaft zu prüfen. 

3.2.2.2 Selbststeuerungsansätze: Steuerung zwischen oder jenseits von Markt und Staat 

Als Alternative zur Steuerung durch den Staat1473 oder den Markt wird die Selbststeuerung 
angesehen. Diese wird unterschiedlich konzipiert: entweder als eigenständige Alternative zu 
den beiden traditionellen Steuerungsformen oder als eine Mischform aus diesen, die deren je-
weilige Vorteile vereinen und deren jeweilige Nachteile vermeiden will. 

Wenn die Maximierung des individuellen Vorteils bzw. Nutzens nicht mit der Maximierung 
des kollektiven Vorteils bzw. Nutzens zusammenfällt, so spricht man von Marktversagen.1474 
Wenn Märkte zu unerwünschten Nebeneffekten sowohl sozialer oder ökologischer Art, als 
auch ökonomischer Art (v.a. ineffiziente Aufteilung von Gütern, generell unerwünschte Ver-
teilungswirkungen)1475 führen, dann werden korrigierende staatliche Eingriffe diskutiert. 
Einige Ökonomen gehen davon aus, dass die Marktunvollkommenheiten letztlich fast voll-
ständig behebbar seien, wenn nur alle negativen externen Effekte angemessen (vollständig, 
flexibel etc.) in den Markt internalisiert würden (siehe oben). Eine solche Internalisierung ist 
jedoch nur sinnvoll, wenn die Rahmenbedingungen verbindlich sind. Verbindliche Rahmenbe-
dingungen, deren Umsetzung auch gegen Widerstände sichergestellt wird, sind nur in Form 
von Recht herzustellen. Hier zeigt sich wieder, dass der Markt den Staat braucht. Der Staat 
kann Rahmenbedingungen schaffen, um diese negativen Externalitäten abzubauen oder zu 
beseitigen. Sein Ziel ist das Allgemeinwohl. 

Aber „auch der Staat kann bei der Produktion öffentlicher Güter versagen.“1476 Als 
Beispielbereiche für das Versagen bei der Herstellung öffentlicher Güter sowohl des Staates als 
auch des Marktes werden Bereiche wie Arbeitslosigkeit, Armut oder Umweltschutz genannt. 
Defizite in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung oder die hier besonders 
interessierende Herstellung von Infrastrukturen werden als Beispiele für Marktversagen 
aufgefasst; Daher wird deren Gewährleistung als staatliche Aufgabe angesehen, was nicht 
heißt, dass deren Umsetzung nicht wiederum der Kritik ausgesetzt werden dürfte. Voelzkow 
u.a. konstatieren, dass die Techniksteuerung als der Bereich erscheine, an dem Markt- und 

                                                 
1472 vgl. Teubner 1998, 195. 
1473 Man könnte radikal argumentieren: Wer an das demokratische Prinzip glaubt, für den ist staatliche Steu-

erung letztlich auch gesellschaftliche Selbststeuerung. Durch eine solche Fassung des Selbststeuerungs-
begriffs sind jedoch begriffliche Verwirrungen vorprogrammiert. 

1474 siehe oben. 
1475 vgl. http://www.uni-magdeburg.de/vwl1/Lehre/LV_SS02/Fiwi/fiwi_SS02.html (24.01.2003). 
1476 Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 82. 
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Staatsversagen zusammen kämen.1477 Letztlich sind in allen Steuerungsbereichen immer 
Abwägungen von Interessen, insbesondere von Partikularinteressen versus Gemeinwohlinter-
essen, vorzunehmen. 

3.2.2.2.1 Einzelne Ansätze mit Selbststeuerungsbezug 

Seit Mitte der 1980er Jahre werden in den Sozialwissenschaften zunehmend Ansätze diskutiert, 
die einen Selbststeuerungsbezug aufweisen. Im Folgenden werden fünf Theoriehintergründe 
dargestellt, die auch als „Ansätze zur gesellschaftlichen Selbststeuerung“ verstanden werden 
können. Obwohl sie teilweise höchst unterschiedlichen wissenschaftlichen Traditionen ent-
stammen, weisen sie viele inhaltliche (aber wenig begriffliche) Gemeinsamkeiten auf. In ihr 
Zentrum stellen sie Überlegungen zu einer gesellschaftlichen Selbststeuerung. Sie sind alle von 
dem Gedanken geleitet, dass nichtstaatliche „organisierte Interessen“ oder „kollektive Akteure“ 
gesellschaftliche Handlungseinheiten bilden, die wesentlich zur Steuerung der Gesellschaft 
beitragen (bzw. beitragen könnten). Die Ansätze in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
werden auch auf ihre Erklärungskraft zur Analyse von Steuerungsansprüchen gegenüber und 
Selbststeuerungsansprüchen von Ingenieuren untersucht. 

3.2.2.2.1.1 Systemtheoretische Kontextsteuerungsansätze 

Die Systemtheoretiker Luhmann, Willke oder Teubner sprechen vom „Ende des Primats“ des 
politischen Systems gegenüber den anderen gesellschaftlichen Teilsystemen. Da die Teilsys-
teme nach systemtheoretischen Vorstellungen jeweils spezifische Codes entwickeln, könne ein 
Teilsystem ein anderes Teilsystem (oder mehrere andere Teilsysteme) nicht gezielt lenken, 
weshalb direkte staatliche Interventionen eher als „Störung“ denn als Steuerung von Teilsys-
temen wirken würden.1478 Die sozialwissenschaftliche Forschung ist sich nicht einig, wie weit 
der systemtheoretische Steuerungspessimismus geht. So schreibt Schimank, die politische 
Gesellschaftssteuerung sei für Luhmann „ein Ding der Unmöglichkeit“1479, ebenso glaubt 
Mangels-Voegt, dass in der systemtheoretischen Steuerungstheorie „in ihrer extremsten 
Variante nach Luhmann“ eindeutig „eine prinzipielle Unmöglichkeit der politischen Steu-
erung“1480 behauptet werde. Auch von Alemann stellt kritisch fest: „Der Staat regiert kräftig 
weiter. Er hat sich auch nicht darum geschert, dass Systemtheoretiker dem Staat völlige Un-
fähigkeit bescheinigt haben, überhaupt Steuerungsleistungen erbringen zu können.“1481 Andere 
Autoren formulieren vorsichtiger, von der „Erkenntnis der Systemtheorie in die nur begrenzte 
Steuerbarkeit sozialer Systeme.“1482 Martinsen sieht Luhmann sogar nicht als jemanden, der 
die Möglichkeit politischer Steuerung leugnet: „Wenn von Luhmann behauptet wird, dass er 
die Möglichkeit von politischer Steuerung leugne, so gilt es sogleich etwaigen 
Missverständnissen vorzubeugen: der Autor bestreitet nicht, dass es, empirisch gesehen, 

                                                 
1477 vgl. Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 80. 
1478 vgl. Heinze/ Schmid 1994, 67. 
1479 Schimank 2000, 138. 
1480 Mangels-Voegt 1997, 70. 
1481 von Alemann 2000, 6 – Hervorhebungen durch d.V. 
1482 Röthel 2000, 41. 
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Steuerung geben mag – dafür spräche bereits die Evidenz.“1483 Degele spricht von unter-
schiedlichen systemtheoretischen/ kybernetischen Steuerungsauffassungen, zu denen u.a. die 
strukturerklärende Kybernetik, die Gestaltungsgrenzen hervorhebt und die prozesserklärende 
Kybernetik, die Gestaltungsmöglichkeiten betont, welche, obwohl sie inkompatibel erschienen, 
auch komplementär gedacht werden könnten.1484 Es besteht mithin Unklarheit hinsichtlich der 
Möglichkeit zur Steuerung der Gesellschaft aus systemtheoretischer Perspektive.1485 Klarer 
sind die von der Systemtheorie angebotenen Auswege: Der Staat soll demnach zukünftig 
lediglich die Aufgabe der „Kontextsteuerung“ übernehmen. 

„Luhmann empfiehlt der Politik (.), von ihrem ‚expansiven‘ Politikverständnis abzugehen und 
zu einem ‚restriktiven‘ umzuschwenken, das sich auf Regulierung gesellschaftlicher Konflikt-
lagen durch kollektiv bindende Entscheidungen zurückzieht, ohne damit Steuerungsansprüche 
zu verbinden.“1486 Es geht demnach nur noch um die Steuerung in den Teilsystemen nicht der 
Teilsysteme. Willke und Teubner sprechen daher von der „dezentralen Kontextsteuerung“ 
durch „reflexives Recht“, welches die Aufgabe hat, „integrative Mechanismen für Verfahren 
und Organisation innerhalb der Teilsysteme selbst bereitzustellen, ihnen einen Modus der 
Selbststeuerung zu ermöglichen, der ihre Eigendynamik respektiert, ihnen aber jene gesell-
schaftlichen Restriktionen auferlegt, die aus den Bedingungen des Zusammenspiels aller Teile 
als Kontextregeln für jedes einzelne Teil folgen.“1487 Die reflexive dezentrale Steuerung der 
Kontextbedingungen aller Teilsysteme und autonome Steuerung der internen Prozesse der 
Teilsysteme wird als der einzig mögliche Weg angesehen. Es kommt jedoch auf die konkrete 
Ausgestaltung an: Systemtheoretisch inspirierte Ansätze zu einer dezentralen Kontextsteuerung 
könnten sehr wohl beispielsweise auch für die Gestaltung der Ingenieurpraxis herangezogen 
werden – sofern man sich darüber einigt, was „dezentral“ behandelt werden soll, wieweit 
Zentralität und Dezentralität gehen. Die Aussage, dass wegen der Ausdifferenzierung der 
gesellschaftlichen Teilsysteme/ der „Folgeprobleme funktionaler Differenzierung“1488 keine 
Steuerung mehr möglich sei, sondern allenfalls noch eine Gestaltung der Rahmenbedingungen 
dieser Systeme, kann sich m.E. dabei aber nur auf die Steuerung von Detailfragen (z.B. 
technische Fragen auf der untersten Konkretisierungsebene) beziehen. Die Strukturen hingegen 
können sehr wohl beeinflusst werden und prägen letztlich auch den Hintergrund, vor dem 
Detailfragen thematisiert werden. 

3.2.2.2.1.2 Governanceansätze 

Zwischen den Vertretern der dargestellten systemtheoretisch orientierten Steuerungsüber-
legungen entwickelte sich eine Debatte mit handlungs- bzw. institutionenorientiert ausge-
richteten Wissenschaftlern.1489 Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf als Vertreter des Gover-
nance-Ansatzes gehen davon aus, dass zur Untersuchung von Steuerung eher die 

                                                 
1483 Martinsen 1992, 55. 
1484 Degele 1997, 81. 
1485 vgl. hierzu ausführlich Nahamowitz 1992, der im Übrigen am Rande auch die Unterschiede der Positionen 

von Luhmann, Teubner und Willke anspricht. 
1486 Schimank 2000, 139. 
1487 Teubner/ Willke 1984, 4. 
1488 Schimank 2000, 131ff. 
1489 vgl. Martinsen 1992, 61, die von der „Luhmann-Scharpf-Debatte“ spricht. 
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Steuerungsfähigkeit der Politik als die Steuerbarkeit der Gesellschaft fokussiert werden 
sollte.1490 Das Regelungsfeld ist jedoch aufgrund seiner Spezifik von Bedeutung. Die Steu-
erbarkeit der gesellschaftlichen Teilsysteme sei somit unterschiedlich und damit abgestuft.1491 
Governance-Ansätze haben einen ähnlichen Ausgangspunkt wie systemtheoretische Ansätze: 
„Die Implementationsforschung um Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf belegte die ‚Krise 
der regulativen Politik‘ und thematisierte die Defizite und Grenzen der imperativen Steuerung 
durch einseitige Ge- und Verbote und der anschließenden Sanktionierung sowie die damit ver-
bundenen Vollzugsdefizite. Insbesondere feststellbares informales Verwaltungshandeln machte 
die Hoffnungen auf die Resultate hierarchisch ausgerichteter Regelungsversuche seitens des 
Staates immer geringer. Die hierarchischen Strategieziele mussten in ein vielschichtiges 
Handlungsfeld staatlicher und privater Akteure hinein umgesetzt werden.“1492

Die Wissenschaftler der MPIfG beschreiben den selbstgewählten theoretischen Hintergrund zu 
Steuerungs- bzw. Governanceüberlegungen als an die sozialwissenschaftliche und ökono-
mische Institutionenforschung („institutionellen Ökonomie“ und „sozialwissenschaftlichen 
(akteurzentrierten) Institutionalismus“)1493 anschlussfähig. Eigendynamische soziale Prozesse 
entstehen demnach, wenn die „Handlungsmotive der beteiligten Akteure durch die Interaktion 
zwischen ihnen verstärkt werden“1494, wobei die Beteiligten nicht auf das tatsächliche 
Verhalten anderer Akteure reagieren, sondern sich an ihren persönlichen Erwartungen über 
dieses vermutliche Verhalten orientieren. Solche eigendynamischen Prozesse können staat-
lichen Steuerungsabsichten entweder zuwiderlaufen oder sie unterstützen.1495 Die gesell-
schaftliche Eigendynamik und staatliche Steuerung schließen sich demnach nicht aus, da die 
Veränderung/ Manipulation der Erwartungen der Gesellschaft zu einer Strategie der staatlichen 
Steuerung werden kann. Mayntz und Scharpf gehen daher davon aus, dass die staatliche 
Steuerung bei „amorphen Populationen“ (nicht interagierenden Individuen), die nicht organi-
siert sind, leichter sei.1496 In Regelungsfeldern mit hohem Organisationsgrad seien die kollek-
tiven Akteure handlungsfähig1497 und würden sich damit staatlichen Steuerungsbestrebungen 
besser widersetzen können. Hiermit stehen sie im Gegensatz zu korporatistischen Ansätzen, die 
eine Organisation von Einzelinteressen als Voraussetzung für eine effektive Steuerung 
ansehen, da der Staat sich andernfalls einer amorphen Steuerungsmasse gegenübersieht und 
nicht weiß, an wen er sich wenden soll. 

Dem Begriff „Governance“ werden folgende Auffassungen zugeordnet: 

1) Governance als die „Struktur und Dynamik von sektoralen Regelungssystemen“1498 oder 

                                                 
1490 vgl. Scharpf, zitiert nach Martinsen 1992, 62. 
1491 vgl. Mayntz, zitiert nach Martinsen 1992, 59. 
1492 Mangels-Voegt 1997, 71. 
1493 www.mpifg.forschungsprogramm.de (28.01.2003). 
1494 Mayntz/ Scharpf 1995, 11. 
1495 Mayntz/ Scharpf 1995, 12. 
1496 vgl. Mayntz/ Scharpf 1995, 12. 
1497 vgl. Mayntz/ Scharpf 1995, 12. 
1498 www.mpifg.forschungsprogramm (28.01.2003). 
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2) Governance als die „Verknüpfung politischer Steuerung mit gesellschaftlicher Selbststeu-
erung in sozial komplexen, pluralistischen“ Gesellschaften1499 oder 

3) Governance als der gemeinsame „Beitrag von Staat, Verbänden und anderen sozialen 
Ordnungsmechanismen zur Regulierung (governance) von Märkten und Marktwirtschaft-
en.“1500

Mayntz/ Scharpf ersetzen den Begriff der Steuerung durch den der „Regelung“ bzw. 
„Goverance“1501, der die „einseitige“ Steuerung (vom Staat zur Gesellschaft) als Variante mit 
einschließt. In Abgrenzung zur Unterscheidung der Begriffe „Steuerungsobjekt“ und „Steuer-
ungssubjekt“ differenzieren sie zwischen „Leistungsstruktur“ und „Regelungsstruktur“.1502 
Zur Leistungsstruktur könnten beispielsweise im Gesundheitswesen Krankenhäuser, Arzt-
praxen, Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenkassen, Pharmaunternehmen und Apotheken 
zählen. Oder für die hier interessierende technische Infrastruktur z.B. im Bereich der Ab-
wasserentsorgung könnten hierzu kommunale Kläranlagenbetreiber (alter und neuer Prägung), 
Ingenieurverbände, Zulieferer technischer Komponenten, Bürger als Einleiter und Bezahler, 
Unternehmen als Indirekteinleiter und Bezahler zählen. Eine Leistungsstruktur weist bestimmte 
Merkmale auf, die beschrieben werden können über den 

a) Grad der technischen Vernetztheit, den 

b) Grad der organisatorischen Vernetztheit und die 

c) Intensität des Wettbewerbs zwischen Anbietern. 

Die Regelungsstruktur (governance structure) für den Bereich der Forschung umfasst zum Bei-
spiel: Bundesministerium für Forschung, Forschungsausschüsse, Bund-Länder-Gremien, (Par-
teien, Parlament, Regierung und andere Ressorts bleiben außerhalb des abgegrenzten For-
schungssektors). Für den Bereich der Abwasserinfrastruktur könnten dies beispielsweise im 
Umweltministerium bestimmte Ressorts, das zuständige Landesumweltministerium, die zu-
ständige Mittelinstanz (Bezirksregierung/ Regierungspräsidium), die kommunale Aufsicht und 
die Ingenieurverbände als Ersteller technischer Normen sein. Die Begriffe „Leistungsstruktur“ 
und „Regelungsstruktur“ dienen dazu, die Begriffe „Steuerungssubjekt“ und „Steuerungs-
objekt“ und damit insgesamt die Vorstellung einer einseitigen und automatischen Steuerung zu 
überwinden. Damit werden staatliche Institutionen jedoch nicht automatisch mit Regelungs-
strukturen und nichtstaatliche Institutionen mit Leistungsstrukturen gleichgesetzt. 

Am MPIfG bildeten vor allem die staatsnahen Sektoren, insbesondere Gesundheit, Forschung 
und Telekommunikation, das Hauptfeld der Untersuchung von Governancestrukturen, weil sie 
eine Mischung zwischen staatlicher und wirtschaftlicher Institutionen repräsentieren und die 
Kombination aus einem hohen staatlichen Involviertheitsgrad und einem hohen gesellschaft-

                                                 
1499 Heinrichs www.dgs2002.uni-leipzig.de/Abstracts/Heinrichs.htm (22.01.2003). Heinrichs spricht im Original 

von „Wissensgesellschaften“. 
1500 Streeck 1994, 19 – Hervorhebungen des Originals von d.V. weggelassen. 
1501 Mayntz/ Scharpf 1995, 16. 
1502 vgl. Mayntz/ Scharpf 1995, 16. 
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lichen Organisationsgrad besonders günstige Bedingungen zur Untersuchung des Zusammen-
spiels von Steuerung und Selbststeuerung (Selbstorganisation) bietet.1503

Governance wird jetzt auch weit gefasst: „Die Gesamtheit der institutionellen Regelstrukturen, 
die zur Koordination und Selbststeuerung gesellschaftlicher Teilbereiche dienen, werden neu-
erdings als ‚Governancestrukturen‘ diskutiert.“1504 Dabei wählt die Governance-Forschung 
einen akteurs-/ handlungstheoretischen Ansatz: „Die Governanceperspektive vereinigt Kyber-
netik, Institutionalismus und Handlungstheorie. Sie versucht die kybernetische Selbststeuerung 
von Gesellschaften (oder gesellschaftlichen Teilbereichen) über das institutionell regulierte 
Akteurshandeln zu erklären. Governancestrukturen bestehen dabei aus zusammengesetzten 
sozialen (bei GTS: sozialen und technischen) Regelsystemen, die Handlungsprozesse struktu-
rieren. Sie stellen einen Teil der oben diskutierten ‚kulturellen Software‘ von Gesellschaften 
dar. Ihre Strukturierungsleistungen werden entweder über Kontextsteuerung ‚eigensinniger‘ 
Akteure oder über Internalisierung von Regelstrukturen erbracht.“1505 Der Markt wird dabei 
als ein „idealtypischer, rein über Kontextsteuerung wirkender sozialer Governancemechanis-
mus“1506 verstanden. „Marktmechanismen setzen Eigentumsrecht, generalisierte Tausch-
medien und formalisierte soziale Kommunikationsstrukturen voraus. Erst über das Zu-
sammenwirken dieser Regelkomplexe kann sich soziale Koordination rein über den 
Leistungswettbewerb herstellen.“1507 Neben dem Markt wird die Hierarchie als ein weiterer 
Koordinationsmechanismus verstanden. Außerdem existieren „hybride Steuerungsmech-
anismen, die Elemente von Hierarchie und Markt (z.B. Netzwerke)“1508 verbinden. Gover-
nance geschieht über vielfältige Akteure, die jedoch nicht den einzigen Bestandteil der Gover-
nancestruktur darstellen: „Zu den politischen Governancestrukturen einer Gesellschaft können 
nicht nur die Regierung (was dem ursprünglichen Begriff sehr nahe kommt), sondern auch 
institutionelle Arrangements wie Verwaltungs-, Parteien- und Interessengruppensysteme bis 
hin zu ‚Privatregierungen‘ gesellschaftlicher Teilbereiche (Streeck/ Schmitter 1985) gezählt 
werden. Selbst Wissens- und Überzeugungssysteme können als Governancestrukturen 
betrachtet werden, die über spezifische Wahrnehmungs- und Bewertungsregeln das Akteurs-
handeln steuern (z.B. Religion als ein gesellschaftlicher Steuerungsmechanismus).“1509 Gover-
nancestrukturen großtechnischer Systeme sind eingebettet in die allgemeinen 
Governancestrukturen: „Die Governancestrukturen großtechnischer Systeme sind nun keine 
Mechanismen eigener Art, sondern können, natürlich bedingt durch die technische Architektur 
des Systems (und die darin implementierten technischen Regelstrukturen), Kombinationen 
unterschiedlicher sozialer Regelsysteme einschließen, die Interaktionsprozesse zwischen den 
konstitutiven Einheiten des Systems koordinieren und steuern. Dies kann beispielsweise über 
Marktmechanismen geschehen, über private oder öffentliche Hierarchien, über netzwerkartige 
Zwischenformen, oder sogar, wie historische Beispiele zeigen, auch mittels politisch-religiöser 

                                                 
1503 vgl. Mayntz/ Scharpf 1995, 13. 
1504 Schneider 1992, 123. 
1505 Schneider 1992, 124. 
1506 Schneider 1992, 124. 
1507 Schneider 1992, 125. 
1508 Schneider 1992, 125. 
1509 Schneider 1992, 125. 
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Machtstrukturen.“1510 Governance-Vorstellungen, die auch international stark diskutiert 
werden, weisen Verbindungen zu Netzwerkansätzen, zivilgesellschaftlichen Ansätzen1511 und 
Ansätzen zum (Neo-)Korporatismus1512 auf, die im Folgenden vorgestellt werden. 

3.2.2.2.1.3 Korporatismusansätze 

Ebenso im Bereich der Steuerung „zwischen Markt und Staat“ wird der Korporatismus ver-
ortet.1513 Nach der Korporatismuskonzeption „soll durch organisierte – und dadurch hand-
lungsfähige – Gruppen eine Selbstregulierung partikularer Interessen ohne unmittelbare Staats-
intervention erreicht werden können“1514, wobei jedoch ein hoher gesellschaftlicher Organisa-
tionsgrad gegeben sein muss. Staatliche Steuerung kann dann verstanden werden als die direkte 
oder indirekte Einflussnahme „auf die Bildung von Interessengruppen und auf die Organi-
sierung kollektiver Interessen“1515. Ziel des Korporatismus ist es „Sachverstand und Wider-
spruch politisch relevanter gesellschaftlicher Gruppen so frühzeitig in den politischen und 
administrativen Entscheidungsprozeß zu integrieren, dass am Ende Entscheidungen stehen 
können, die zugleich sachlich richtig und politisch konsensfähig sind.“1516 Korporatistische 
Arrangements sollen somit politische Entscheidungen vorbereiten, aber nicht ersetzen, wobei 
einige Autoren der Meinung sind, dass dieses Vorgehen die bessere Alternative sei, wohin-
gegen andere es sogar für die einzige Alternative halten: „Verbände, deren originärer Zweck 
die Durchsetzung partikularer Gruppeninteressen ist, sollen öffentliche Funktionen über-
nehmen. Als sozialpflichtige Repräsentanten kollektiver Partikularinteressen sollen sie in jenen 
Problemfeldern als ‚gemeinwohlorientierte‘ Steuerungsinstanzen fungieren können, die weder 
durch den Marktmechanismus noch durch etatistische Staatsintervention problemgerecht be-
arbeitbar sind.“1517 Die Gemeinwohlorientierung ist die große, mit dem Korporatismus ver-
bundene Hoffnung. „Verbände und Interessengruppen wurden in der Forschung und Politik 
lange Zeit als Akteure angesehen, die – lediglich auf ihr spezielles Partikularinteresse orientiert 
– staatliches Handeln und Gesetzgebung zu beeinflussen suchen.“1518 Es könne aber davon 
ausgegangen werden, dass Großorganisationen, welche den Gegenstand korporatistischer 
Arrangements bilden, „ein Eigeninteresse daran haben, sich auf gesamtgesellschaftliche Ziele 
verpflichten zu lassen.“1519 Diese Ausführungen beziehen sich auf die Variante des 
Korporatismus in den heutigen westlichen Industriegesellschaften, bzw. zumeist sogar nur in 
der Bundesrepublik Deutschland, der zum Teil als „Neokorporatismus“ bezeichnet wird. 

Es lassen sich vier vollkommen unterschiedliche Auffassungen zum Korporatismus oder 
Korporativismus – beide Begriffe existieren – unterscheiden: 1) Korporatismus als Modell des 

                                                 
1510 Schneider 1992, 125f. 
1511 vgl. Heinrichs www.dgs2002.uni-leipzig.de/Abstracts/Heinrichs.htm (22.01.2003). 
1512 vgl. Mayntz/ Scharpf 1995, 13. 
1513 vgl. Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 83f. 
1514 Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 84. 
1515 Voelzkow 1995, 394. 
1516 Streeck 1994, 18. 
1517 Voelzkow 1994, 396. 
1518 Weßels 2000, 16. 
1519 Weßels 2000, 17. 
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Ständestaates,1520 2) autoritärer Korporatismus (in totalitär geprägten Staaten, z.B. Massen-
organisationen der ehemaligen Ostblockstaaten, gleichgeschaltete Massenorganisationen in 
faschistischen Staaten1521), 3) religionspolitischer Korporatismus1522 und 4) Neokorporatis-
mus.1523 Die ersten drei Formen sollen hier nicht weiter betrachtet werden, da sie nicht auf die 
Technik-/ Risikosteuerung Anwendung finden. Bei den neokorporatistischen Ansätzen existiert 
eine Vielzahl an Varianten bzw. von Bezeichnungen, wobei nicht immer mit einer anderen 
Bezeichnung ein eigenständiges Konzept verbunden ist. Die Bezeichnungen neuer, liberaler, 
demokratischer, autoritärer, pluraler, gesellschaftlicher, selektiver, inszenierter, unternehmens-
geleiteter, situativer, schleichender, horizontaler und vertikaler Korporatismus sind ebenso zu 
finden, wie Makro-, Meso- und Mikrokorporatismus, Angebots- und Nachfragekorporatismus, 
Technokorporatismus oder Staatskorporatismus. Schon der große Korporatismusforscher 
Ulrich von Alemann, der zusammen mit Heinze 1979 das erste Buch zum Korporatismus in 
Deutschland herausgegeben hat,1524 beklagt, dass immer neue Suffixe in Verbindung mit dem 
Wort Korporatismus erfunden werden1525 und dass insgesamt eine Uneinheitlichkeit1526 und 
Widersprüchlichkeit1527 die Korporatismusforschung beherrscht. Unter Vernachlässigung der 
Unterschiede/ Feinheiten der verschiedenen Korporatismusbegriffe wird im Folgenden eine 
allgemeine Form des (Neo-)korporatismus beschrieben: „Mit dem Begriff Neokorporatismus 
wird die Einbindung („Inkorporierung“) von organisierten Interessen in Politik und ihre 
Teilhabe an der Formulierung und Ausführung von politischen Entscheidungen bezeich-
net.“1528 Zunächst wurde der Begriffs (Neo-)Korporatismus „nur für die Bezeichnung einer 
‚tripartistischen‘ Kooperation“ von Staat, Arbeitgeberorganisationen (Unternehmerverbänden) 
und Arbeitnehmerorganisationen (Gewerkschaften) verwendet.1529 Die Spitzenverbände von 
Arbeit und Kapital bilden mit der staatlichen Spitze (Spitze aus Regierung, Parlament und 
teilweise Bürokratie) korporatistische Entscheidungsstrukturen. Demnach konzentriert sich 
dieser klassische Korporatismusbegriff eines „Trikorporatismus“ auf die „Aushandlung von 
politischen Arrangements durch zentralistische und mit hoher Folgebereitschaft ausgestattete 
Großorganisationen“1530, was ihn von Zivilgesellschaftskonzepten unterscheidet, die auch die 
viele kleine und wenig zentralistische Organisationen im Auge haben. Beispiele für den 
klassischen Trikorporatismus bilden die „Konzertierte Aktion“ in den 1970er Jahren und das 
„Bündnis für Arbeit“ in den 1990er Jahren (mit mehreren gescheiterten Neuanfängen). 

                                                 
1520 vgl. Voelzkow 1995, 393. 
1521 vgl. Mickel 1983, 265. 
1522 vgl. Holtmann 1994, 312f. Religionspolitischer Korporatismus beschreibt „die v.a. in der katholischen So-

ziallehre erhaltene Sympathie für berufsständische Repräsentation anstelle oder mindestens neben dem egali-
tären Parlamentarismus, wie sie insbesondere in der päpstlichen Enzyklika Quadragesimo Anno (1931) zum 
Ausdruck kommt.“ Holtmann 1994, 312f. 

1523 Herausragende Vertreter sind: Lehmbruch (Deutschland), Schmitter (USA) und Johnson (Großbritannien) 
vgl. Reese-Schaefer 1996. 

1524 vgl. von Alemann 2000, 3. 
1525 vgl. von Alemann 2000, 3. 
1526 vgl. Weber 1986, 282. 
1527 vgl. Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 98. 
1528 Voelzkow 1995, 393. 
1529 vgl. Voelzkow 1995, 394. 
1530 Krumbein 1992, 212. 
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Gegenstand dieser korporatistischen Arrangements waren bisher vor allem die gemeinsame 
Steuerung des wirtschaftlichen Strukturwandels (Aufgabe „alter“ unrentabler Wirtschafts-
bereiche z.B. Stahlindustrie und Aufbau/ Unterstützung neuer Wirtschaftsbereiche, z.B. der 
IuK-Branche; generelle Tendenz Tertiarisierung der Wirtschaftsstruktur), welcher zumeist mit 
dem Abbau von Arbeitsplätzen und Subventionen verbunden ist. Insbesondere die Industrie-, 
Arbeitsmarkt- und Einkommenspolitik waren zentrale Gegenstandsbereiche. Dem Korporatis-
mus bzw. der Korporatismusforschung ging es bisher offensichtlich hauptsächlich um die 
Steuerung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt, aber nicht um die Steuerung von Technik oder 
technischen Risiken.1531 Es zeichnet sich jedoch eine Entwicklung ab, den wissenschaftlichen 
Fokus auf die Spitzenverbände von Arbeit und Kapital, die mit den staatlichen Akteuren 
neokorporatistische Entscheidungsstrukturen bilden, auf andere Formen gesellschaftlicher 
Selbststeuerung auszuweiten. 

Allgemein interessant zur Beschreibung von Selbststeuerung ist eine Unterteilung, die von den 
Korporatismus-Forschern Schmitter und Streeck entwickelt wurde. Demnach gibt es zwei 
Logiken des Korporatismus: 1) die „logic of membership“, das Verhältnis der intermediären 
Organisation zu ihrer sozialen Basis, und 2) die „logic of influence“, das Verhältnis der 
intermediären Organisation zur institutionalisierten Politik.1532 Von Korporatismus lasse sich 
dann sprechen, wenn die beiden Verhältnisse zufriedenstellend gegeneinander abgewogen 
werden, so dass es den Verbänden, bzw. allgemeiner den intermediären Organisationen/ den 
organisierten Interessen, nicht nur um Interessenrepräsentation, sondern auch um Interessen-
formulierung und -vermittlung unter Einbeziehung von Gemeinwohlfragen gehe. Dies leitet zu 
den Vor- und Nachteilen korporatistischer Arrangements zur Gesellschaftssteuerung über: 

Als Vorteile des Korporatismus werden beispielsweise die frühe Einbindung des Sachver-
standes, die gesteigerte Befolgungsbereitschaft aufgrund der Aushandlungen zentraler Groß-
organisationen,1533 die zusätzliche Legitimation für staatliche Entscheidungen, die korporative 
Akteure verschaffen könnten und die Möglichkeit der Verminderung von Konflikten ange-
sehen.1534

Der Korporatismus wurde auch als Gegenbegriff zum Pluralismus verstanden,1535 welcher ein 
Zweistufenmodell des politischen Prozesses beinhaltet: „Die politische Repräsentation obliegt 
dem Parlament, die politische Organisation gesellschaftlicher Interessen fällt den politischen 
Parteien zu. So sehen es die Lehrbücher liberaler, pluralistischer Demokratie. (...) Die über den 
Einzelinteressen und Interessenorganisationen schwebenden Parteien bildeten dann den Kom-
promiss vor, der endlich in die staatliche Entscheidung einfließe. Ein solches Zweistufen-
modell des politischen Prozesses – die Gesellschaft organisiert sich in Verbänden, die Parteien 
organisieren den Staatswillen – entspricht aber längst nicht mehr der Wirklichkeit.“1536 In kor-
poratistischen Modellen ist unklar, welche Rolle die Parteien weiterhin spielen. Klar ist 
hingegen, dass deren Einfluss bei einer Bestärkung korporatistischer Arrangements abnimmt. 

                                                 
1531 Die Steuerung von Technik kam nur als staatliche Förderung von Innovationen in der Wirtschaft vor. 
1532 vgl. Schmitter/ Streeck, zitiert nach Streeck 1994, 14. 
1533 Sofern technische Normen wie rechtliche Normen empfunden werden, stimmt diese Aussage nicht. 
1534 vgl. Weßels 2000, 17. 
1535 vgl. Streeck 1994, 7. 
1536 von Alemann 1983, 266. 
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Korporatismus geht, im Gegensatz zum Pluralismus, von der staatlichen Einflussnahme als 
normal und positiv aus: „Anders als der liberale Pluralismus sieht der Korporatismus-Ansatz in 
staatlicher Einflussnahme auf vorstaatliches kollektives Handeln weder eine empirische 
Anomalie noch eine ordnungspolitische Pathologie, sondern behandelt die Einwirkung öffent-
licher Gewalt routinemäßig als Schlüsselfaktor für die Erklärung von Organisationsform, In-
tensität, Zielen und Resultaten kollektiver Interessenpolitik.“1537 So beschäftigt sich der Kor-
poratismus auch mit „Formen der Zwangs- und Quasi-Zwangsmitgliedschaft in Verbän-
den.“1538 In pluralistischen Konzepten wird von einer staatsfreien oder zumindest staatsfernen 
Selbstorganisation von Interessen ausgegangen und ein staatlicher Einfluss, so er doch statt-
findet, wird eher negativ gesehen. Umgekehrt wird auch der Einfluss der Verbände auf die 
Politik nicht so positiv gewertet. Direkter Lobbyismus ist immer noch mit einem unfeinen 
Geruch verbunden. Die Wirkung der Lobbyarbeit ist nicht zu unterschätzen: 1994 lagen zwei 
Drittel der 530 Bonner Verbandsgeschäftsstellen, die in der Lobbyliste des deutschen Bundes-
tages stehen, in einer Entfernung von weniger als 3000 m Luftlinie zum Deutschen Bundes-
tag.1539 Neokorporatismus wertet die Einbindung der Interessenorganisationen tendenziell 
positiver als der Pluralismus. Ein Teil der Korporatismusvertreter geht aber auch von Legiti-
mitätssteigerungen aus. Die Interessenorganisationen beschränken sich nicht mehr darauf, auf 
staatliche Entscheidungen einzuwirken (pressure groups), sondern sind an der Politikproduk-
tion und Politikausführung (Politikformulierung und Politikimplementation) beteiligt. 

Als Probleme oder Nachteile des Korporatismus werden vor allem Demokratiedefizite/ Legiti-
mationsdefizite dieses Steuerungsmodells angegeben. Insbesondere wird dies an den Begriffen 
der „privaten Regierung“ bzw. der „privaten Interessenregierungen“, die an die angelsäch-
sischen Begriffe des „private government“1540 bzw. „private interest government“ (pig)1541 
angelehnt sind, deutlich. Eine Sorge betrifft die innerverbandliche Demokratie: „Verbände, 
denen es gelingt, sich im politischen Rausch mit dem Staat starke Organisationshilfen und 
Handlungsermächtigungen zu beschaffen, können die Interessen ihrer Mitglieder ‚regieren‘, 
statt sie nur zu repräsentieren.“1542 „Auch in der generellen demokratietheoretischen 
Diskussion werden ‚private Regierungen‘ kritisch gesehen und im Hinblick auf ihre 
Legitimationsbasis in Zweifel gezogen. Korporatistische Arrangements bilden in dieser Sicht 
gewissermaßen ‚undichte Stellen‘, an denen ‚illegitime‘ Macht in den rechtsstaatlich 
regulierten Machtkreislauf einbricht.“1543 Zum Teil werden „pigs“ auch positiv gesehen: „Als 
sozialpflichtige Repräsentanten kollektiver Partikularinteressen sollen sie in jenen 
Problemfeldern als ‚gemeinwohlorientierte‘ Steuerungsinstanzen fungieren können, die weder 
durch den Marktmechanismus noch durch etatistische Staatsintervention problemgerecht 
bearbeitbar sind.“1544

                                                 
1537 Streeck 1994, 9, 
1538 Streeck 1994, 11. 
1539 vgl. Sebaldt 1997, 29. 
1540 vgl. Voelzkow 1994, 396. 
1541 vgl. Streeck/ Schmitter 1985. 
1542 Streeck 1994, 16. 
1543 Voelzkow 1993, 112. 
1544 Voelzkow 1995, 395. 
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Die verbandliche Selbststeuerung wird teilweise mit der Steuerung durch pigs 
gleichgesetzt.1545 „Die Normungsinstitute werden als ‚private Regierungen‘ dargestellt, deren 
technische Regeln wichtige koordinierende und regulierende Funktionen erfüllen.“1546 Hier 
gibt es auch positive sowie negative Wertungen: „Institutionell besteht die Gefahr, dass die 
privaten Regierungen (also auch die Normungsverbände) die demokratisch legitimierten, 
verfassungsmäßig für allgemein verbindliche Entscheidungen vorgesehenen Organe 
unterlaufen und faktisch Steuerungsprärogative gewinnen und diese aufgrund ihrer partikularen 
Interessengebundenheit missbrauchen.“1547 Diese Thematik, speziell auf die organisierten In-
teressen der technischen Normung bezogen, wird an anderer Stelle1548 ausführlich behandelt. 

3.2.2.2.1.4 Netzwerkansätze 

Ein „Klassiker“ in der Netzwerkdiskussion, Franz Urban Pappi, definierte Netzwerke als „eine 
durch Beziehungen eines bestimmten Typs verbundene Menge von sozialen Einheiten.“1549 
Neben dieser Definition könnte hier eine ganze Reihe anderer Definitionen aufgeführt werden, 
denn in der Literatur findet sich eine Fülle von Netzwerkansätzen, was sowohl darauf zurück-
zuführen ist, dass die Netzwerkansätze unterschiedlichen Fachdisziplinen entstammen, mal 
quantitativ mal qualitativ ausgerichtet sind, als auch, dass innerhalb von Fachdisziplinen unter-
schiedliche Theorietraditionen zur Entwicklung von Netzwerkansätzen herangezogen werden. 
Die verschiedenen Autoren haben häufig unterschiedliche Netzwerk-Gegenstände im Kopf, 
von deren Ausgangspunkt sie allgemeingültig erscheinende Aussagen treffen. Dadurch, dass 
die Verfasser für ihre jeweiligen Ansätze eine große Allgemeinheit der Aussagekraft bean-
spruchen oder zu beanspruchen scheinen, kommt es oftmals zu einer Überstrapazierung: 
Innerhalb des eigenen Ausgangsfeldes sind die Überlegungen möglicherweise stimmig, aber 
sobald sie undifferenziert auf andere Bereiche übertragen werden, entstehen „schiefe“ Bilder. 

Im Folgenden werden ausschließlich interorganisatorische und nicht interpersonelle Netzwerke 
betrachtet, auch wenn an organisatorischen Netzwerken natürlich Personen beteiligt sind: Auch 
die Beziehungen zwischen Organisationen (staatlichen Institutionen, Unternehmen, Verbänden 
etc.) werden von Personen geknüpft, aber losgelöst von Personen haben Organisationen ein 
Interesse und einen Bedarf an Vernetzung. Man kann also drei „Beziehungsarten“ feststellen: 
1) Die Beziehung zwischen einer Person und einer anderen Person (bzw. einer Personen-
gruppe), 2) Die Beziehung zwischen einer Person und einer Organisation und 3) Die Be-
ziehung zwischen einer Organisation und einer anderen Organisation. 

Zur Beschreibung von Netzwerken werden zum einen die Netzwerkelemente, zum anderen die 
Netzwerkbeziehungen thematisiert. Hinsichtlich der Netzwerkelemente (der Netzwerkakteure) 
spielen 1) der Ein- und Austritt, 2) die Anzahl, 3) ihre Charakterisierung und 4) ihre Grundvor-
aussetzungen für Beziehungen ein Rolle: Die eindeutige Bestimmung der Zugehörigkeit zum 
Netzwerk ist nicht möglich, da es sich um keine formalen Gremien handelt und der Eintritt in 
das Netzwerk und das Ausscheiden aus dem Netzwerk über inhaltliche Definitionen festgelegt 

                                                 
1545 vgl. Heinze/ Schmid 1994, 88. 
1546 Voelzkow 1993, 106. 
1547 Voelzkow 1993, 113. 
1548 siehe Kapitel 1.3.2.3.4 Faktische Bindungswirkung technischer Normen. 
1549 Pappi 1987, 11. 
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sind. Zudem sind auch die „ausgeschlossenen“ Akteure zu beachten. Bei rein ökonomischen 
Netzwerken, die der Produktion dienen, ist die Bestimmung der Netzwerkelemente einfacher, 
da man direkt feststellen kann, welche kollektiven Akteure beteiligt sind. Die Anzahl der 
Netzwerkelemente ist ebenfalls wichtig: Um von einem Netzwerk sprechen zu können, müssen 
mindestens drei Akteure beteiligt sein (Iron Triangle). Weitgehende Einigkeit besteht bei den 
unterschiedlichen Autoren darin, dass die Anzahl der Netzwerkelemente nach oben hin 
begrenzt ist. Wo diese Grenze liegt, könne man jedoch nicht genau, in absoluten Zahlenwerten, 
festlegen. Sie sei von der Thematik des jeweiligen Netzwerkes abhängig. Zur Beschreibung der 
Netzwerkelemente sind ebenfalls die oft voneinander unterschiedlichen Ziele und Intentionen 
wichtig. Ebenfalls lassen sich die strukturellen Beziehungsvoraussetzungen der kollektiven 
Akteure beschreiben: Man kann einerseits die Organisationen beschreiben in ihrer Stellung zu 
anderen vergleichbaren Organisationen: So gewinnt man einen Überblick über die allgemeine 
Wichtigkeit der Organisation und über Besonderheiten. 

Die Netzwerkbeziehungen zwischen den einzelnen Netzwerkelementen können quantitativ und 
qualitativ beschrieben werden. Abhängig von der Anzahl der Netzwerkelemente ergibt sich 
rein mathematisch eine sehr hohe Anzahl von Beziehungen. Es ist nicht sinnvoll (und auch 
mengenmäßig gar nicht zu bewältigen), alle Beziehungen zu beschreiben. Es muss bei der 
Anwendung auf eine Fallstudie somit eine Auswahl getroffen werden. Die Anzahl der wichti-
gen Beziehungen eines Netzwerkelementes zu anderen Netzwerkelementen kann Hinweise auf 
die Zentralität eines Elementes liefern. Manche Netzwerkelemente sind mehr mit anderen 
Netzwerkelementen verbunden als andere. Allerdings ist es auch von Belang, mit welchen 
anderen Netzwerkelementen ein Netzwerkelement verbunden ist. Handelt es sich dabei um 
zentrale Elemente oder um solche, die im Netzwerk eher eine randständige Rolle einnehmen? 
Das Zustandekommen der Beziehung ist von Bedeutung für die Qualität: Wer wurde von wem 
ausgewählt? Was waren die Wahlkriterien (z.B. bekannte Firma, bekannte Person, Zufall, 
Empfehlung)? Insbesondere ist die Beziehungsbetrachtung entlang der Zeitachse (in Vergan-
genheit und Zukunft) von Interesse, zum einen retrospektiv (Haben die Organisationen oder 
Personen eine gemeinsame Geschichte mit den anderen Organisationen oder Personen?) zum 
anderen prospektiv (Planen die Organisationen oder Personen eine gemeinsame Zukunft mit 
den anderen Organisationen oder Personen?). Des Weiteren ist die Stärke/ Dichte der Be-
ziehungen bedeutungsvoll. Bezüglich der Qualität der Beziehungen grenzt man schwache oder 
lose Beziehungen/ Bindungen gegen starke oder enge Beziehungen/ Bindungen ab. 
Granovetter, ein weiterer Klassiker der Netzwerktheorien, hat die These von der „Stärke 
schwacher Beziehungen“ aufgestellt,1550 nach welcher gerade die nichtformalisierten 
Beziehungen, die auf Vertrauen aufbauen, eine besondere Stärke aufweisen (können). Dem-
nach wären Beziehungen, die über soziale Mechanismen koordiniert werden, stärker als solche, 
die z.B. über ökonomische oder juristische Mechanismen koordiniert werden bzw. solchen 
vorgelagert sind. Er meint, dass durch fortlaufende soziale Beziehungen, in die die ökono-
mischen Transaktionen eingebettet sind, Vertrauen, wechselseitige Erwartungen oder – allge-
meiner – Normen entstehen, die sich zu institutionellen Arrangements verdichten würden. 

Die Netzwerkbeziehungen sind Kooperationsbeziehungen und dabei zwangsläufig Tauschbe-
ziehungen (getauscht werden z.B. Geld, Materialien, Informationen). Kennzeichnend für 
Netzwerke ist, dass das Tauschgeschehen sich nicht am Äquivalenzprinzip orientiert. 

                                                 
1550 Granovetter 1973. 
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Das Ganze (das Netzwerk) ist mehr als die Summe seiner Teile: Man könnte denken, dass mit 
der Beschreibung der Netzwerkelemente und der jeweiligen Beziehungen zwischen den Netz-
werkelementen ein Netzwerk gut erfasst wäre. Und doch ist das Netzwerk etwas Eigenständi-
ges. Hier gilt der alte Satz, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. Dieses „Mehr“ 
ist nicht sichtbar, nur schwer fassbar. Dazu gehören zum einen eigene Sichtweisen innerhalb 
des Netzwerkes und zum anderen eine bestimmte Art des Umgehens miteinander. Sichtweisen 
können sich auf Themen beziehen (Ansichten zu Personen, Firmen, Produkten u.s.w.). 

Auch insgesamt ist die Betrachtung der Zahl der Knoten, der Verbindung und der Zentralität 
einzelner Knoten von Interesse. Man kann folgende Netzwerktypen, die unterschiedliche 
Funktionen und Potenziale haben, unterscheiden:1551 1) Sternförmiges Netz (Es existiert ein 
zentraler Knoten, von dem alle Fäden abgeleitet werden.), 2) Gitternetz (Alle Knoten sind 
miteinander verbunden.) und 3) Maschennetz (Einige Knoten weisen mehr Verbindungen auf 
als andere.). In der Literatur wird außerdem noch das Ringnetz neben anderen Formen 
Baumstruktur beschrieben.1552 „Als idealer Netzwerktyp für FuE-Prozesse gilt das Gitternetz, 
da seine Struktur einen vollständigen, frei fließenden Informations- und Wissensstrom erlaubt, 
der Machtasymmetrien etwa aufgrund von Informationsvorsprüngen am ehesten ausschließt. 
Realiter sind bei großen Netzwerken maschenförmige Strukturen mit entsprechenden Macht-
asymmetrien und unterschiedlichen Autonomiegraden vorfindbar.“1553

Die Inhalte „ergeben sich aus den spezifischen Ressourcen, welche in Netzwerken zirkulieren, 
ausgetauscht werden und möglicherweise akkumulieren.“1554 Man kann uniplexe Netzwerke, 
die einen zentralen Inhalt haben, von multiplexen Netzwerken, die mehrere Inhalte haben, 
unterscheiden. 

Allgemein werden Netzwerke, ebenfalls wie die anderen alternativen Steuerungsansätze, als 
„Hybridform“ neben bzw. zwischen Markt und Hierarchie angesehen. Man kann interper-
sonelle und interorganisatorische Netzwerke unterscheiden und bei den letzteren wiederum 
zwischen politischen, ökonomischen und politisch-ökonomischen Netzwerken differenzieren. 
Wenn politisch-ökonomische Netzwerke auf regionaler Ebene vorliegen, so spricht man allge-
mein von regionalen Netzwerken. 

Ökonomische Netzwerke beschreiben Kooperationen, die hauptsächlich zwischen Unternehmen 
bzw. Unternehmensmitgliedern1555 bestehen. Hintergrund der Diskussion um ökonomische 
Netzwerke ist die Innovationsdebatte. So stellte man in einigen Regionen1556 – das Paradebei-
spiel ist Silicon Valley – fest, dass Unternehmen der gleichen Branche, also Konkurrenten, bei 
Neuentwicklungen zusammenarbeiten. Hierbei wird nicht unbedingt immer äquivalent ge-

                                                 
1551 vgl. Abel 1997, 14. 
1552 vgl. Ropohl 1998, 99f. 
1553 Abel 1997, 14. 
1554 ISO 1998, 13. 
1555 Man spricht deshalb auch von „Unternehmensnetzwerken“. Oftmals werden ökonomische Netzwerke auch 

entsprechend ihrer Hauptfunktion bezeichnet, z.B. als „FuE-Netzwerke“ oder „Produktionsnetzwerke“. 
1556 In der Industrial districts Debatte wird versucht, die Erfolgsfaktoren erfolgreicher Regionen zu identifizie-

ren. Hiervon erhofft man sich Hinweise für eine Übertragung auf andere Regionen, also für eine gezielte 
Wirtschaftsförderung, zu gewinnen.  
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tauscht: Ein kleines hochinnovatives Unternehmen ohne viel Kapital bringt das Know-How 
mit, während ein großen Unternehmen mit Produktionsanlagen und viel Kapital (aber wenig 
Ideen) das nötige Investitionsvolumen aufbringt. Es handelt sich also um Netzwerke der 
Technik-Phylogenese. Allgemein werden sie als FuE- Netzwerke bezeichnet. 

Politische Netzwerke dienen der Politikformulierung und Politikumsetzung. Als Hintergrund 
für ihr Entstehen wird wieder die abnehmende Steuerungsfähigkeit des Staates bzw. Steuerbar-
keit der Gesellschaft aufgeführt. Überschneidungen zu oben aufgeführten Begründungen sind 
auch nicht erstaunlich, da in der Netzwerkdiskussion auch Autoren, so z.B. Renate Mayntz, 
zentral beteiligt sind, die sich mit Governance-Ansätzen beschäftigen. Durch die zunehmende 
Ausdifferenzierung könne der Staat gar nicht alle Informationen, die für wichtige Entscheidun-
gen notwendig sind, vorhalten. Zudem habe er immer weniger Finanzmittel für eine aktive 
Politikdurchsetzung. Auf der anderen Seite würden gesellschaftliche Gruppen (organisierte 
Interessen) immer stärkere Beteiligungen fordern und seien für solche Beteiligungen immer 
besser qualifiziert. Diese und andere Gründe werden für die Notwendigkeit einer Zurück-
haltung des Staates bei politischen Entscheidungen angeführt. „Politiknetzwerke oder Policy-
Netzwerke werden (...) definiert als überwiegend informelle (aber auch formelle) Interaktion 
zwischen Akteuren, meist Organisationen oder Einzelpersonen (als Mitglieder von Organisati-
onen) mit unterschiedlichen, aber wechselseitig abhängigen Interessen, die ein gemeinsames 
Handlungsproblem auf einer dezentralen, nicht hierarchischen Ebene bearbeiten.“1557 Politik-
netzwerke sind also Formen horizontaler Verpflichtung zwischen Staat und organisierten In-
teressen. 

Politisch-ökonomische Netzwerke, in denen staatliche und nichtstaatliche Akteure gemeinsam 
an einem Problem arbeiten, hat die Wissenschaft vor allem in den 1990er Jahren entdeckt. Die 
staatlichen Organisationen übernehmen dabei im Prozess der Politikgestaltung aber lediglich 
eine Koordinations- und Vermittlungsfunktion. Das Netzwerk ist nach theoretischer Auffas-
sung idealerweise nicht formalisiert. Dies lässt sich für den Bereich der Industriepolitik be-
schreiben: „Industriepolitik arbeitet nicht mehr hauptsächlich mit harten Eingriffsmitteln wie 
Recht und Geld, sondern mit konsensorientierten ‚weichen‘ Regulierungsmitteln. Dementspre-
chend ist die zentrale staatliche Administration nicht mehr alleiniger oder auch nur primärer 
Regulierungsakteur. In den Vordergrund rücken quasipolitische Organisationen zwischen Staat 
und Markt. Die verschiedenen Politikbereiche werden in diesem neuen Regulierungsmodell 
über dialogorientierte Netzwerkstrukturen miteinander verzahnt.“1558 In politisch-ökono-
mischen Netzwerken, die im Bereich der Herstellung von technischer Infrastruktur vorlägen, 
übernimmt der Staat nur eine Moderationsrolle. Ein Netzwerkverständnis in diesem Sinn 
arbeitet somit auch mit einem Rahmensteuerungsmodell. 

Einige Autoren sehen Verbindungen zwischen Korporatismus- und Netzwerkansätzen und 
auch von Netzwerk- und Zivilgesellschaftsansätzen, die im Folgenden beschrieben werden. 

3.2.2.2.1.5 Zivilgesellschafts- und Diskursansätze 

Im Folgenden soll vorwiegend die diskurstheoretische Konzeption der Zivilgesellschaft thema-
tisiert werden. Sie wird unter anderem von Jean L. Cohen und Andrew Arato vertreten, welche 

                                                 
1557 Héritier 1993, 433. 
1558 Krumbein 1991, 49 
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insbesondere die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas zur Beschrei-
bung zivilgesellschaftlicher Einrichtungen und Entwicklungen herangezogen haben.1559 Die 
Vorstellung der Zivilgesellschaft wurde wiederum von Habermas aufgenommen und insbeson-
dere in seiner Arbeit „Faktizität und Geltung“ weiterentwickelt.1560 Der Begriff „Zivilgesell-
schaft“ bezeichnet bei Habermas nicht die Gesellschaft als Ganzes, sondern bestimmte 
lebensweltliche Teilbereiche.1561 Zivilgesellschaft wird von ihm „als ein aus lebensweltlichen 
Kontexten gewachsenes, strukturell sich verdichtendes Geflecht von Organisationen, freien 
Initiativen, sozialen Bewegungen, aber auch lernfähigen etablierten politischen Akteuren“1562 
beschrieben. Die im Umfeld der neuen sozialen Bewegungen verankerten Akteure hätten 
insbesondere technische Risiken wie die der „Nutzung von Atomenergie, anderer großtech-
nischer Anlagen oder wissenschaftlicher Experimente wie der Genforschung“1563 und die auch 
damit verbundenen ökologischen Störungen (Habermas nennt als Beispiele Waldsterben, 
Gewässerverschmutzung und Artentod)1564 neben anderen Problemen (Wettrüsten, Dritte 
Welt, Probleme der Wirtschaftsordnung) erstmals gesellschaftlich thematisiert. Die so ver-
standene Zivilgesellschaft sei „dazu fähig, latente und neue Gefährdungslagen zu thematisieren 
und durch die Inanspruchnahme und Aktivierung von Öffentlichkeit so nachhaltig ins gesell-
schaftliche Bewusstsein zu rücken, dass sie als regelungsbedürftige Materie erfahren 
werden.“1565 Somit tragen zivilgesellschaftliche Gruppen zur Weiterentwicklung der norma-
tiven Basis der Gesellschaft als Ganzem bei. Habermas‘ Verständnis der Rolle des Rechts hat 
sich dabei offensichtlich gewandelt: „Hatte Habermas noch im Rahmen seiner Koloniali-
sierungsthese das Recht nicht zuletzt als wesentliche Ursache der Bürokratisierung lebenswelt-
licher Struktur- und Handlungszusammenhänge identifiziert, so erscheint es nunmehr primär 
als Medium gesellschaftlicher Integration.“1566 Das Recht trägt „in modernen Gesellschaften 
die Hauptlast der sozialen Integration“1567, auch wenn, empirisch betrachtet, seine Beiträge zur 
gesellschaftlichen Steuerung oftmals begrenzt seien.1568 Es gäbe zu ihm jedoch keine 
Alternative, und da die zivilgesellschaftlichen Akteure für sich abzeichnende neue Problem-
lagen sensibler seien als die Politik, müssten diesen Akteuren in der Rechtsentwicklung und 
zum Teil auch -anwendung institutionalisierte Beteiligungsrechte gewährt werden. Habermas 
plädiert für ein prozeduralistisches Rechtsparadigma: „Im prozeduralistischen Rechtspara-
digma wird die politische Öffentlichkeit nicht nur als Vorhof des parlamentarischen Kom-
plexes vorgesellt, sondern als die impulsgebende Peripherie, die das politische Zentrum 
einschließt: sie wirkt über den Haushalt normativer Gründe ohne Eroberungsabsicht auf alle 
Teile des politischen Systems ein.“1569 Habermas wurde eine Konzentration auf die dem 
Umfeld der neuen sozialen Bewegungen entspringenden Akteure vorgeworfen: „Das Konzept 

                                                 
1559 vgl. Habermas 1992, 444f.; Kneer 1997, 244f mit Verweis auf Cohen/ Arato. 
1560 Habermas 1992. 
1561 vgl. Kneer 1997, 245. 
1562 Herming 2002, 67. 
1563 Habermas 1992, 460. 
1564 vgl. Habermas 1992, 460. 
1565 Herming 2002, 67. 
1566 Heming 2000, 69. 
1567 Habermas 1992, 60. 
1568 vgl. Heming 2000, 69. 
1569 Habermas 1992, 533 – Hervorhebung im Original. 

 304 



 

der Zivilgesellschaft von Jürgen Habermas ist außerordentlich voraussetzungsvoll. Es schließt 
nicht nur staatliche Institutionen und politische Parteien, sondern auch ökonomische 
Interessengruppen aus. Den Kern ‚seiner‘ Zivilgesellschaft bilden vor allem spontan ent-
standene Vereinigungen, Organisationen und Bewegungen, die die gesellschaftlichen Problem-
lagen des privaten Lebensbereichs „finden, aufnehmen, kondensieren und lautverstärkend an 
die politische Öffentlichkeit weiterleiten.“1570 Diese Kritik an Habermas lässt jedoch außer 
acht, dass er sehr wohl die traditionellen Mechanismen der Politikformulierung und 
Politikausübung beschreibt und beachtet. Er drängt lediglich auf eine für ihn wesentliche 
Ergänzung des Akteursbereiches. Derartige Kritik ist wohl auch damit zu erklären, dass es eine 
Vielzahl von anderen Zivilgesellschaftsverständnissen gibt. 

Der Ausdruck der Zivilgesellschaft sei zu einem Allerweltsbegriff verkommen: „Mittlerweile 
bedient man sich hierzulande, aber nicht mehr nur im linken politischen Spektrum, des Ter-
minus der Zivilgesellschaft; in Reden von CDU-Politikern findet der Begriff ebenso Verwen-
dung wie in Kommentaren konservativer Tageszeitungen.“1571 So kommt Kneer in seiner Re-
konstruktion gegenwärtiger Konzepte einer Zivilgesellschaft zu dem Schluss, „dass sich hinter 
dem Begriff ein Konglomerat von unterschiedlichen, zum Teil divergierenden Vorstellungen 
und Theorien verbirgt. Dabei fällt auf, dass der Terminus der Zivilgesellschaft zwar häufig 
verwendet, meist aber nur vage umschrieben wird.“1572 Problematisch ist auch, dass mit ihm 
„normative und deskriptive Aspekte eng und letztlich unlösbar verbunden“1573 werden. 

Als Grundkonsens ist festzuhalten, dass zivilgesellschaftliche Theorien von der Vorstellung 
einer Gesellschaft ausgehen, in der die relevanten Gruppen und Interessen in Organisationen 
zusammengefasst sind und damit als kollektive Akteure handlungsfähig und politikfähig wer-
den. Der Begriff Zivilgesellschaft bezeichnet „einerseits den weitgehend selbst-regulierten so-
zialen Raum bürgerschaftlichen Engagements zwischen Staat, Ökonomie und Privatsphäre, 
andererseits ein immer noch nicht voll eingelöstes Zukunftsprojekt menschlichen Zusammen-
lebens in der Tradition der Aufklärung. Dazu gehören gesellschaftliche Selbstorganisation, 
Gemeinwohlorientierung, die Begrenzung staatlicher Herrschaft durch Verfassung, Recht und 
Partizipation wie auch kulturelle Vielfalt, politische Öffentlichkeit und ökonomische 
Leistungsfähigkeit.“1574 Der Dissens liegt darin, um welche Gruppen es sich handelt. Werden 
zum einen im Habermaschen Sinne vor allem Gruppen aus dem Umfeld der neuen sozialen 
Bewegungen darunter verstanden oder weitergehend auch die schon zuvor etablierten Inter-
essenorganisationen? Von ersterer Position gehen unter anderem auch viele osteuropäische 
Intellektuelle aus: „Mit dem Terminus Zivilgesellschaft bezeichnen sie jenes Netzwerk opposi-
tioneller Gruppen, Diskussionskreise und Organisationen, das sich dem herrschenden Apparat 
gegenübergestellt hat, um auf ein Ende der sozialistischen Parteidiktatur hinzuwirken.“1575 Der 
Begriff der Zivilgesellschaft wird derzeit viel gebraucht, um die Entwicklungen in den postso-

                                                 
1570 Merkel/ Lauth 1998, 6 unter Bezugnahme auf das Originalzitat von Habermas. 
1571 Kneer/ Nollmann 1997, 76. 
1572 Kneer 1997, 247. 
1573 Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft 2002, 27. 
1574 Kocka 2001, 1. 
1575 Kneer 1997, 228. 
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zialistischen Ländern Mittel- und Osteuropas zu beschreiben1576, wobei ein Verständnis von 
Zivilgesellschaft „als Drittem Sektor, als Bereich jenseits von Staat und Wirtschaft, in dem vor 
allem NGO Träger gesellschaftlicher Reform sind.“1577 Es kommt darauf an, welche Organisa-
tionen als Nichtregierungsorganisationen verstanden werden. Das „Parlament der Weltreli-
gionen“ verabschiedete 1999 einen „Aufruf an unsere führenden Institutionen“1578, in dem 
unter anderem auch ein Aufruf an die Organisationen der Zivilgesellschaft enthalten ist: 
„Zivilgesellschaft meint heute das Netzwerk von freiwilligen Nichtregierungsvereinigungen – 
Vereine, Jugendgruppen, Sport- und Hilfsgruppen, Berufsorganisationen, Gewerkschaften, 
Kulturvereinigungen, unabhängige politische Parteien, Wohltätigkeitsstiftungen, Beratungs-
zentren, kommunale Vereinigungen – die den fruchtbaren Boden bereiten, in dem eine ausge-
prägte, verantwortungsvolle Bürgerschaft Wurzel schlagen und aufblühen kann.“1579 In einem 
weiter gefassten Verständnis von Nichtregierungsorganisationen (mit der Subsummierung auch 
von solchen nichtstaatlichen Organisationen, die über den Rahmen der neuen sozialen 
Bewegungen hinausgehen) werden auch die wissenschaftlich-technischen Verbände und 
Berufsverbände von Ingenieuren berücksichtigt. Das Engagement von Ingenieurorganisationen 
könnte so als zivilgesellschaftlich bezeichnet werden. Dabei nehmen sie nach der „logic of 
influence“ auf die normativen Steuerungsprozesse Einfluss (z.B. über technische Normen, aber 
auch durch die beratende Teilnahme an Entstehungsprozessen rechtlicher Normen) und zum 
anderen, nach der „logic of membership“, haben sie eine Koordinierungsfunktion für das 
professionelle Selbstverständnis der Ingenieure. Professionelle Selbstkontrolle im Sinn von 
zivilgesellschaftlicher Orientierung meint dabei „aus dem Horizont der eigenen Gruppe und 
des eigenen Interesses Rücksicht nehmen auf Belange der Allgemeinheit und der zukünftigen 
Generation, wie sie durch bautechnische Infrastruktur berührt sind.“1580 Zivilgesellschafts-
konzepte beziehen sich mithin nicht nur auf Organisationen, sondern auch auf den Einzelnen: 
„Zu den vornehmsten Aufgaben der Zivilgesellschaft gehört die Vermittlung zwischen der 
Staatsmacht und den Rechten, Bedürfnissen und Verantwortlichkeiten der Einzelpersonen und 
Gruppen.“1581 Die Forderung nach „zivilem Handeln“ kann sich an den Einzelnen ohne Ein-
bindung in Organisationen richten, wobei diesem eine Freiheitsgewährleistung durch den Staat 
zugesagt wird. 

Und hierbei zeigt sich wiederum, dass dem Staat in Zivilgesellschaftskonzeptionen zwei unter-
schiedliche Aufgaben zugewiesen werden: 1) die Ermöglichung der Teilnahme von „privaten“ 
Organisationen und Individuen an der Politikformulierung und 2) der Schutz des Einzelnen in 
seiner Freiheit. Merkel und Lauth betonen letztere Position: „Als zentrale Aufgabe der civil 
society werden (...) der Autonomieschutz des Individuums, die Entfaltung seiner natürlichen 
Rechte sowie die Sicherung seines Eigentums thematisiert. Der Zivilgesellschaft wird deshalb 
vor allem eine negative Freiheitsfunktion zugewiesen, d.h. die Freiheit vor staatlichen Über-

                                                 
1576 So z.B. in der Beilage zur Wochenschrift „Das Parlament“ „Aus Politik und Zeitgeschichte“ B 6-7, in der 

Beiträge zur „Zivilgesellschaft“ in der Tschechischen und Slowakischen Republik oder in Ungarn publiziert 
sind. 

1577 WZB-Forschungsgruppe Zivilgesellschaft 2002, 46. 
1578 dokumentiert in Küng 2002, 151 ff. 
1579 Abdruck in Küng 2002, 192. 
1580 Ekardt 1998b, 146f. 
1581 Abdruck in Küng 2002, 192. 
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griffen zu schützen.“1582 Es ist zu bemerken, dass beide Auffassungen unterschiedlich sind: 
Nach der einen, geht es um mehr Beteiligung von Bürgern am Staat und nach der anderen, um 
weniger staatliche Eingriffe in die bürgerlichen Rechte. Hieran zeigt sich – wie auch in anderen 
Ansätzen zur Selbststeuerung – ein unterschiedliches Verhältnis des Privaten, welches im 
Folgenden erläutert wird. 

3.2.2.2.2 Übergeordnete Einsichten zu Ansätzen gesellschaftlicher Selbststeuerung 

Die genannten Ansätze zur gesellschaftlichen Selbststeuerung verweisen zwar zum Teil auf-
einander, eine Gesamtschau existiert jedoch bisher nicht. Im Folgenden wird auf die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der Ansätze eingegangen. Aus den obigen Darstellungen der 
Ansätze wird deutlich, dass diese mit höchst unterschiedlichen Begrifflichkeiten 
gesellschaftliche Selbststeuerung beschreiben: Die  

• „gesellschaftliche Selbstregelung“1583 

• „staatlich regulierte gesellschaftliche Selbstregulierung“1584 

• „staatliche Regulierung der verbandlichen Selbstregulierung“1585 

• „dezentrale Makrosteuerung im demokratisch-kooperativen Staat“1586 

• „Organisation der Selbstorganisation“1587 

• „gesellschaftliche Selbstorganisation und staatliche Steuerung“1588 

• „Regulation der Selbstregulation“1589 

• „prozedurale Steuerung“1590 

• „sozietale Steuerung“1591 

findet im „Supervisionsstaat“1592 statt, in dem  

• „(dezentrale) Verhandlungssysteme“1593 

                                                 
1582 Merkel/ Lauth 1998, 4. 
1583 Mayntz/ Scharpf 1995, 19. 
1584 Schulte 2000, 33. 
1585 Voelzkow 1993, 106. 
1586 Mangels-Voegt 1997, 73 mit Verweis auf Voelzkow. 
1587 Mangels-Voegt 1997, 74. 
1588 Mayntz/ Scharpf 1995, 9. 
1589 Mangels-Voegt 1997, 74; Voelzkow 1993, 125. 
1590 Teubner, zitiert nach Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 84. 
1591 Knoepfel 1997, 155. 
1592 Mangels-Voegt 1997, 74. 
1593 Scharpf 1988; „dezentrale Verhandlungssysteme“ Mangels-Voegt 1997, 78. 
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• „institutionelle Arrangements“1594 

• „intermediäre Organisationen“1595  

• „organisierte Interessen“ 

• „private Regierungen“1596 

Steuerungsaufgaben übernehmen.  

Was die einzelnen Ansätze unter nichtstaatlichen Akteuren – wie immer sie bezeichnet werden 
– verstehen, differiert zum Teil nicht unerheblich. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über das 
Hauptverständnis im Sinn des jeweiligen Ansatzes. 

                                                 
1594 Prittwitz 2000. 
1595 Mangels-Voegt 1997, 75. 
1596 Voelzkow 1996. 

 308 



 

 

 

 Vertreter  Haupt-Verständnis nicht-
staatlicher Akteure 

konkrete Beispielbereiche 

Systemtheoretische Kon-
textsteuerungsansätze 

Willke, 
Teubner, 
Luhmann 

Organisationen als Bestandteile 
von Teilsystemen 

EUREKA 

Governance-Ansätze Mayntz, 
Scharpf, 
Schneider 

politisch agierende Interessen-
Organisationen (v.a. 
ökonomisch motivierte Or-
ganisationen (wie bei 
Netzwerken)) 

Telekommunikation 

Neokorporatismusansätze Voelzkow, 
Heinze, 
Eichner, v. 
Alemann 

a) Trikorporatismus Spitzen-
Organisationen von Arbeit und 
Kapital und Staat: Gewerk-
schaften und Arbeitgeberver-
bände 

b) Erweiterter Trikorpora-
tismus 

c) Normungsorganisationen der 
Ingenieure 

zu a) Bündnis für Arbeit 

zu b) Regionale Netzwerke 

zu c) Normung der VDI 
Kommission für Reinhaltung der 
Luft 

Netzwerkansätze Pappi, 
Granovetter 

a) Einzel-Organisation: das 
Unternehmen 

b) ökonomisch motivierte 
Interessen-Organisationen 

zu a) Automobilhersteller und 
seine Zulieferer 

zu b) Unternehmens-Verbände in 
der Politik 

Zivilgesellschaftsansätze 

(Diskursansätze) 

Habermas 

 

 

 

a) NGO aus den neuen sozialen 
Bewegungen und an ihren 
Erkenntnissen orientierte 
Privatpersonen 

b) Privatpersonen als 
Leistungsträger 

zu a) ehemalige Oppositions-
gruppen in postsozialistischen 
Staaten 
zu b) stärkere Einbeziehung des 
Bürgers in die eigene 
ökonomische Sicherung (soziale 
Sicherung), dafür weniger Staat 

Tabelle 12: Übersicht über Ansätze zur gesellschaftlichen Selbststeuerung und ihr 
jeweiliges Hauptverständnis nichtstaatlicher Akteure. 

Was konkret unter Selbststeuerung verstanden wird, differenziert also erheblich. Und es macht 
einen großen Unterschied aus, ob unter den nichtstaatlichen Akteuren, die prototypisch in die 
Selbststeuerungsüberlegungen einbezogen werden, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aus 
dem Umfeld der neuen sozialen Bewegungen (Umweltbewegung, Frauenbewegung, Friedens-
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bewegung, Anti-AKW-Bewegung usw.) oder die Spitzenverbände von Arbeit und Kapital, die 
gemeinsam mit der staatlichen Spitze nach politischen Lösungen suchen oder Ingenieurorgani-
sationen, die eigene technische Normen erstellen, verstanden werden. Diese divergierenden 
Akteursvorstellungen machen einen Großteil der Unterschiede zwischen den Selbststeuerungs-
ansätzen aus. 

Die folgende Zusammenfassung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Ansätze zur 
gesellschaftlichen Selbststeuerung dient dazu, die Prüfung der Anwendbarkeit von Selbst-
steuerungsmodellen für die Ingenieurpraxis vorzubereiten. Daher werden die Theoriebausteine, 
die auch auf die Ingenieurpraxis bezogen werden können, umfangreicher behandelt. 

3.2.2.2.2.1 Vorteile gesellschaftlicher Selbststeuerung 

Als Vorteile gesellschaftlicher Selbststeuerung werden im Wesentlichen vier Bereiche ge-
nannt1597: Erstens die Sachinformation und Sachorientierung, zweitens die Steigerung der Um-
setzungsbereitschaft von Normen, drittens die höhere Flexibilität und viertens der bessere In-
teressenausgleich. 

Sachinformation. Aufgrund der Tatsache, dass diejenigen, die von Steuerungsleistungen tan-
giert werden, selbst an der Ausgestaltung der Steuerung beteiligt sind, ist eine umfangreiche 
Informationsgewinnung über die zu steuernden Materien möglich. Die Informationsgewinnung 
wird somit erleichtert und die fachliche Qualität der Steuerungsinstrumente dürfte zunehmen. 
Trotzdem ist ein euphorisches Lob der Sachorientierung mit Vorsicht zu genießen, da es na-
türlich auch eine starke Interessenorientierung der zu steuernden Akteure gibt. 

Umsetzungsbereitschaft. Generell wird davon ausgegangen, dass die Bereitschaft zur Um-
setzung von Normen steigt, wenn die Normbetroffenen die Normen selbst mitgestalten können. 
Selbststeuerung könnte daher als Mittel zur Akzeptanzförderung von Normen bzw. generell der 
Steigerung der Normbefolgung gewertet werden. „Weil die Verbände ihrer Klientel näher ste-
hen als bürokratische Vollzugsorgane haben sie es meist leichter, regulative Maßnahmen intern 
umzusetzen. Den Mitgliedern ist klarzumachen, warum weitergehende Forderungen nicht 
durchsetzbar waren. Und weil die Selbstbeschränkung oder Selbstregulierung innerhalb des 
Kollektivs als Wahrung wohlverstandener Eigeninteressen verkauft werden kann, erübrigt sich 
eine Legitimation der Maßnahmen unter Rückgriff auf klassische politische Institutionen.“1598 
Die Vorstellung von der gesteigerten Normumsetzung ist in allen Selbststeuerungsansätzen zu 
finden. In Bezug auf die Inkorporation organisierter Interessen in politische Steuerung spricht 
man auf der einen Seite von Politikformulierung, Politikentwicklung, Anspruchsformulierung 
oder Interessenformulierung und auf der anderen Seite von Politikimplementation, Politikaus-
führung oder Politikdurchführung. So kann man auch einerseits die Normgenese und anderer-
seits die Normanwendung betrachten. „Die Einbindung gesellschaftlicher Selbstregulierungs-
kräfte kann dabei auf zwei Ebenen stattfinden: auf der Ebene der Regelsetzung und auf der 
Ebene des Regelvollzugs.“1599 Somit findet die Selbststeuerung also zum einen über die „logic 

                                                 
1597 vgl. Ritter, zitiert nach Brennecke 1996, 29. 
1598 Mangels-Voegt 1997, 75. 
1599 Röthel 2000, 48 – Hervorhebungen im Original. 
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of influence“, das Verhältnis der Organisation zur institutionalisierten Politik und zum anderen 
über die „logic of membership“, das Verhältnis der Organisation zur Basis, statt.1600

Flexibilität. Aufgrund der stärkeren Praxisbezüge wird Selbststeuerungsmechanismen ein 
höheres Maß an Flexibilität zugesprochen. Hierdurch komme es zu Zeitgewinnen in der Nor-
manpassung und damit auch zu einer kontinuierlicheren Anpassung der Qualität der Steuerung. 

Interessenausgleich. Auch innerhalb des Feldes der Steuerung gebe es unterschiedliche 
Interessen. Selbststeuerung könne einen besseren Interessenausgleich innerhalb von Organi-
sationen und Steuerungsfeldern erzeugen. Selbststeuerung ermöglicht daher eine „Steigerung 
der gesellschaftlichen Koordinations- und Problemlösungskapazitäten.“1601

3.2.2.2.2.2 Nachteile gesellschaftlicher Selbststeuerung  

Als Nachteile der Selbststeuerung sind im Wesentlichen Fragen bezüglich der Legitimation, 
ungleicher Machtressourcen, Partikularinteressen und der Durchsetzung von Normen zu 
nennen. 

Legitimationsfrage. Die Legitimation ist die Achillesferse der Selbststeuerungsansätze. Einige 
Autoren sehen die Legitimation bei der Selbststeuerung durch organisierte Interessen sogar 
breiter angelegt als bei der traditionellen staatlichen Steuerung: „Unter normativen Gesichts-
punkten kommt es deshalb für die Legitimation von Verhandlungslösungen allein darauf an, ob 
tatsächlich alle betroffenen Interessen mit Vetomöglichkeit beteiligt werden, und ob die dann 
schließlich erreichten Vereinbarungen verbindliche Kraft haben. Wenn diese Voraussetzungen 
erfüllt sind, dann sind Verhaltungslösungen als solche legitim und bedürfen keiner zusätzlichen 
demokratisch oder sonstwie begründeten Legitimation (...). Dies widerspricht auch nicht dem 
gängigen Begriff der Legitimation, dem gemeinhin eine inhaltliche und eine formale Kompo-
nente zugeordnet wird.“1602 Diese Argumentation macht es sich ein bisschen zu einfach, denn 
sie geht stillschweigend davon aus, dass alle relevanten Interessen gleichsam vertreten sind und 
zudem über gleiche Beteiligungsrechte verfügen. Die Legitimationsdefizite lassen sich gut in 
der Gegenüberstellung von staatlichen Akteuren und nicht staatlichen Akteuren erkennen. 

Staatliche Akteure (politische/ administrative) sind über demokratische Verantwortlichkeit dem 
generalisierten Gemeinwohl/ der Gesamtgesellschaft verpflichtet. Durch gesellschaftliche 
Selbstorganisation legitimierte Akteure vertreten in erster Linie Partikularinteressen. Auch sie 
können sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen, nur stellt sich die Frage die, ob strukturelle 
Machtasymmetrien überwunden werden können; Machtasymmetrien sind das zentrale Problem 
bei allen Selbststeuerungsformen. 

 

 

 

                                                 
1600 siehe Kapitel 3.4.2.2.1.3 Korporatismusansätze. 
1601 Scharpf 1991, 623. 
1602 Mangels-Voegt 1997, 77. 
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 Traditionelle demokratische 
Steuerung 

Neuere organisationsbezogene 
Selbststeuerung 

Vertreter vom Volk gewählt von Organisationsmitgliedern 
gewählt oder von Organisa-
tionsleitung bestimmt 

Willensbildung nicht zu bestimmten Themen/ 
nur grobe Richtung 

oft zu bestimmten Themen/ sehr 
konkret 

Einflussnahme auf Vertreter relativ wenig, freies Mandat 
(theoretisch) 

relativ stark möglich, (Wei-
sungsgebundenheit möglich) 

Ausrichtung der Vertreter Gemeinwohl Partikularinteressen (wobei jeder 
auch das Gemeinwohl mit im 
Auge haben kann) 

Tabelle 13: Legitimationsunterschiede im Vergleich traditioneller demokratischer 
Steuerung und neuerer organisationsbezogener Selbststeuerung. 

Probleme der Gemeinwohlorientierung bei organisierten Partikularinteressen. Die Gemein-
wohlorientierung von organisierten Partikularinteressen mag zunächst einmal wie ein Wider-
spruch in sich klingen. Die Gemeinwohlorientierung beispielsweise von wissenschaftlich-tech-
nischen Verbänden steht in der Praxis immer in Konkurrenz zu den vermutlich 
vorherrschenden Ansprüchen der Mitglieder auf Vertretung ihrer Interessen. Die Ausgestaltung 
ihrer Rolle hängt davon ab, ob sich die Akteure eher als locals oder als professionals empfin-
den: „In der Organisationssoziologie hat man schon vor langer Zeit festgestellt, dass Ange-
hörige der Managementhierarchie eher ‚locals‘, professionelle Experten dagegen eher ‚cos-
mopolitans‘ sind, d.h. die ersten identifizieren sich stärker mit der Organisation, die letzteren 
mit ihrer Profession bzw. als Wissenschaftler, mit der betreffenden Scientific Community und 
ihren Standards.“1603 In Verhandlungen zwischen korporativen/ kollektiven Akteuren müssen 
einzelne Individuen deshalb nicht unbedingt vorrangig die eigenen organisationsbezogenen 
Interessen verfolgen, sondern können diese auch im Sinn eines professionellen Austausches auf 
höherer Ebene zurückstellen, wie dies auch im ersten Kapitel für die Baubeteiligten beschrie-
ben wurde.1604 „Wenn also auf der Basis ihrer professionellen Identität an sachlichen 
Optimalitätskriterien orientierte Experten miteinander verhandeln, haben systemrationale 
Problemlösungen eine größere Chance als dort, wo durch ihre Leitungsfunktion auf 
Eigeninteressen der entsendenden Organisation festgelegte Personen die Verhandlungen 
führen.“1605 Man müsste also bei der Auswahl der individuellen Akteure darauf achten, in 
welchem Sinn sie sich und ihre Aufgabe verstehen. 

Durchsetzungs- und Sanktionsschwierigkeiten. Als dritter problematischer Bereich der Selbst-
steuerung werden Durchsetzungs- und Sanktionsschwierigkeiten genannt. Diese Ansicht steht 
zunächst diametral zur Einschätzung der oben beschriebenen Annahme der besseren Durch-
setzung von Steuerungsinhalten im Rahmen von Selbststeuerungsprozessen. Hinsichtlich der 

                                                 
1603 Mayntz 1993, 53 mit Verweis auf Gouldner. Layton 1986, XV hat dieser Unterteilung noch zwei weitere 

Typen hinzugefügt: Den Typus, der beide Loyalitäten verbindet und denjenigen, der beide Loyalitätsbezüge 
ignoriert und eine dritte externe Größe zur Orientierung heranzieht. 

1604 vgl. hierzu Kapitel 1.1.1.2.1.2 Etablierung gemeinsamer Sichtweisen über Organisationsgrenzen hinweg. 
1605 Mayntz 1993, 53. 
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Durchsetzungs- und Sanktionsfrage ist offensichtlich keine allgemeine Aussage möglich, 
sondern es ist jeweils von Interessenorganisation zu Interessenorganisation zu betrachten, 
welche Sanktionsmöglichkeiten diese haben und ob und wie sie diese tatsächlich nutzen. 

3.2.2.2.2.3 Hintergründe für Selbststeuerungsüberlegungen 

Selbststeuerungsüberlegungen weisen unterschiedliche geistesgeschichtliche und historische 
Hintergründe auf. Auffällig ist dabei auch die diametral entgegengesetzte Einschätzung der 
gesellschaftlichen Ausgangslage: Zum einen wird Selbststeuerung positiv als ein Mittel zur 
Steigerung der Beteiligung der Bürger an der Gestaltung des Staates aufgefasst. Der freiheit-
liche Aspekt des Engagements nichtstaatlicher Akteure wird betont. Sie könnten sehr gut für 
sich selbst sorgen, besser als man ihnen gemeinhin zutraut. 

Andere Ansätze zeichnen einen „negativen“ Hintergrund für Selbststeuerungsüberlegungen. 
Die aufgrund vieler Mechanismen – die im Folgenden beschrieben werden – sich abzeich-
nenden Steuerungsverluste des Staates werden beklagt. Selbststeuerung scheint der einzig 
gangbare Ausweg aus der staatlichen Steuerungskrise zu sein. Nach dieser Position ist Selbst-
steuerung eine Tugend, die aus der Not der staatlichen Steuerungsabnahme gemacht wird. Das 
scheinbar Unausweichliche wird somit positiv gewertet. 

Die Steuerungskrise kann – wie eingangs erläutert – als eine Modernisierungsfolge aufgefasst 
werden. Die zunehmende Ausdifferenzierung ist dabei für viele parallel verlaufende Mech-
anismen verantwortlich, die in der Summe und ergänzt durch andere Faktoren zur Abnahme 
staatlicher Steuerungsfähigkeit führen. Mit der Komplexitätssteigerung der Gesellschaft 
wachsen auch die gesellschaftlichen Problemlagen, denn gesellschaftliche Differenzierungs-
prozesse erzeugen Überkomplexitäten, die die Handlungsfähigkeit und Identität vieler Ein-
zelner einschränken. Der Zerfall von Gemeinschaften ist die Kehrseite der Individualisierung. 
Die Pluralisierung von Lebensstilen führt zu einem Wertewandel (hin zu „postmateria-
listischen“ Werten1606, zu denen das Partizipationsinteresse gehört) und unterschiedlichen 
Werten verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Integrierende gemeinsame Normen nehmen 
ab und gleichzeitig sieht sich der Staat mit einer Fülle neuer Ansprüche konfrontiert. 

Ergänzende Faktoren, die im Folgenden beschrieben werden, verstärken den zunehmenden 
Steuerungsverlust des Staates: Erstens die abnehmenden finanziellen staatlichen Ressourcen, 
zweitens die Aufgabe des Verständnisses eines monolithischen Staates, drittens die Parteien-
krise, viertens die zunehmende Internationalisierung-/ Globalisierung, fünftens die Privati-
sierung staatlicher Leistungsbereiche und sechstens die exponentielle Zunahme an Information 
und Wissen. 

Abnehmende finanzielle staatliche Ressourcen. Auch und gerade aufgrund der zunehmenden 
Staatsschulden, deren Zinsen schon einen beachtlichen Teil des jährlich zur Verfügung 
stehenden Gesamthaushaltes ausmachen, wird die staatliche Handlungsfähigkeit eingeschränkt. 
Ökonomische Interventionen (etwa eine staatliche Nachfragepolitik) können immer weniger 
eingesetzt werden. 

                                                 
1606 Die Inglehardsche Wertewandelthese wird gleichwohl schon seit langem heftig kritisiert. 
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Aufgabe des Verständnisses eines monolithischen Staates. Der Staat ist noch nie ein einheit-
liches Gebilde gewesen, aber mit abnehmenden staatlichen Hierarchien und zunehmender Plu-
ralität handelnder Akteure, die keine einheitliche Perspektive einnehmen, muss die Zer-
splitterung staatlichen Handelns als wachsend angesehen werden. In der Bundesrepublik mit 
durch Ressortprinzip, Koalitionsregierungen und Föderalismus ohnehin geteilter staatlicher 
Macht wird es daher immer obsoleter von „dem“ Staat zu sprechen. 

Parteienkrise. Schon seit den 1990er Jahren wird in der Bundesrepublik eine Parteienkrise 
konstatiert, die insbesondere an einer abnehmenden Wahlbeteiligung, sinkenden Partei-
Mitgliedschaftszahlen und daran, dass die großen Parteien in Summe weniger Stimmen haben, 
abzulesen ist. Parteienfilz, Parteiverdrossenheit und allgemeine Politikverdrossenheit werden 
konstatiert. Es wird darüber hinaus kritisiert, dass die Parteien ihre Hauptfunktion als Ver-
mittler zwischen Bürger, Gesellschaftlichen Institutionen, Gesellschaft und Staat nicht mehr 
genügend wahrnähmen. Gegen solche pessimistische Bilder wird argumentiert, dass auch, 
wenn der deutsche Parteienstaat in der Krise sein sollte, die Parteien hierzulande eine viel 
größere Rolle als in anderen Demokratien spielen würden. Parteiverdrossenheit käme auf, weil 
„Geschlossenheit“ in die Medien als ein Wert präsentiert werde. Innerparteiliche Demokratie, 
also auch innerparteiliche Opposition, Flügelkämpfe, würden hochgespielt. Allerdings werden 
auch andere Meinungen vertreten, die die Geschlossenheitsforderung eher in Verbänden als in 
Parteien sehen.1607 Demnach gibt es besondere Schwierigkeiten in der Aktivierung einer 
innerverbandlichen Demokratie. 

Internationalisierungs-/ Globalisierungstendenzen. Zu einer Schwächung des Staates nach 
außen kommt es durch politische Internationalisierungstendenzen. Die zunehmende Bedeutung 
des europäischen Rechtes und der europäischen technischen Normung ist ein Beleg hierfür. 
Hinsichtlich einer weitergehenden politischen Internationalisierung in Richtung einer Stärkung 
der UN sind gerade angesichts des über die UN hinweg geführten dritten Golfkrieges zu-
mindest derzeit fraglich. Im ökonomischen Bereich hat die Globalisierung mittlerweile solche 
Ausmaße erreicht, dass es für einzelne Staaten schwierig wird, mit den global players zu ver-
handeln. Transnationale Unternehmen tragen somit auch zu einer Entmachtung des National-
staates bei. 

Privatisierung staatlicher Leitungsbereiche. Durch die Privatisierung vieler staatlicher Be-
reiche und auch der staatlichen technischen Infrastrukturen1608 verliert der Staat an direkter 
Steuerungskraft zum einen durch vorbildgebende Vorgaben (Beispiel VOB Teil A) und durch 
eine gezielte Nachfragepolitik, die auch beispielsweise Aspekte der Wirtschaftsförderung, So-
zialverträglichkeit oder Umweltverträglichkeit einbeziehen kann. 

Exponentielle Zunahme an Information und Wissen. Auch als Begleiterscheinung der Aus-
differenzierung kommt es zu einer explosionsartigen Zunahme von Informationen und von 
Wissen. Mit steigender fachlicher Spezialisierung sinkt die Kontrollfähigkeit des Staates, der 
nicht in allen Fachfragen in einer Vielzahl der sehr unterschiedlichen Bereiche den Überblick 
behalten kann. 

                                                 
1607 vgl. Theisen 1998, 9. 
1608 siehe hieraus ausführlicher Kapitel 1.1.2.3.2 Exkurs zur Privatisierung. 
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Wie so oft gibt es einige Autoren, die die staatliche Schwäche als Chance verstehen möch-
ten.1609 Arrangements zwischen „Staat und Markt“ werden auf unterschiedlicher Ebene und in 
unterschiedlichen Bereichen gefordert. Der Ruf nach gesellschaftlicher Selbststeuerung, 
beispielsweise durch politische, ökonomische oder politisch-ökonomische Netzwerke auf 
regionaler oder überregionaler oder sogar globaler Ebene – oder allgemeiner nach Verhand-
lungssystemen – wird laut: „Der neuzeitliche Staatbegriff setzt Souveränität nach außen und 
die hierarchische Überordnung der Staatsgewalt über alle gesellschaftlichen Kräfte im Inneren 
voraus – Prämissen, welche durch die Ableitung der Staatsgewalt aus der Volksouveränität 
zwar ergänzt, aber nicht verdrängt werden sollten. Moderne Staaten finden sich jedoch 
eingebunden in ein immer dichteres Geflecht transnationaler und innergesellschaftlicher 
Abhängigkeiten und Verhandlungszwänge, die nicht nur die Möglichkeit der hierarchisch-
souveränen Alleinentscheidung, sondern auch die Idee der demokratischen Selbstbestimmung 
in Frage stellen. Darin darf jedoch nicht nur eine Abweichung vom normativen Ideal gesehen 
werden. Verhandlungssysteme verfügen über ein eigenständiges Wohlfahrtspotenzial, das von 
einer realitätsangemessenen normativen Theorie berücksichtigt werden muss. Aufgabe der 
positiven politischen Theorie ist dann die Klärung der institutionellen und situationalen 
Voraussetzungen, unter denen dieses Potenzial mehr oder weniger genutzt werden kann. 
Insbesondere bedürfen die Komplementaritäten und Interferenzen zwischen hierarchischer 
Koordination und nicht-hierarchischen Formen der horizontalen Selbstkoordination der 
systematischen Untersuchung.“1610 Die Kritik an dieser Sicht bezieht sich auf die kampflose 
Aufgabe von Steuerungsansprüchen. Wenn aus der Not eine Tugend gemacht wird, so muss 
man aufpassen, durch eine Umorientierung hin zur Steuerung der Rahmenbedingungen nicht 
„ein System von Notlösungen“1611 zu schaffen. Die Möglichkeiten zur staatlichen Steuerung – 
beispielsweise durch Internationalisierung der Politik und des Rechts – werden bisher zu wenig 
beachtet. Es besteht die Gefahr, dass das „Primat der Politik“ kampflos, zu früh und viel zu 
weitgehend aufgegeben wird. Letztlich kann eine solche Entwicklung die Demokratie gefähr-
den. Der Staat muss sich mit den „neuen Autonomieansprüchen von Institutionen und Organi-
sationen auseinandersetzen“ ohne „die Übermacht privater organisierter Interessen zu ver-
klären.“1612 Die gesellschaftliche Selbststeuerung kann sogar als Steigerung staatlicher 
Handlungsfähigkeit aufgefasst werden, wenn Selbststeuerungselemente ergänzend und nicht 
alternativ zu staatlicher Steuerung gesehen werden. Letztlich lassen sich für die unterschied-
lichen Regelungsbereiche keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Die Stärkung oder 
Schwächung der Demokratie hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Simonis beschreibt 
einen dritten Weg eines gemäßigten Steuerungsoptimismus, nach dem „die Frage nach der 

                                                 
1609 „Die immer bewusster wahrgenommenen Steuerungsdefizite haben Steuerungsstrukturen gefördert, die so-

wohl Elemente staatlicher Regulierung als auch selbstregulativer Steuerung enthalten.“ Röthel 2000, 42. „Der 
Staat ist folglich immer weniger in der Lage, über Gesetze und Verordnungen die ‚gesellschaftlichen Spielre-
geln‘ zu sichern. Immer mehr greift er auf die Selbststeuerung und Selbstdisziplin der Adressaten zurück, in-
dem er an ‚das Gute im Menschen‘ appelliert, auf intrinsische Normen, im Sinne verinnerlichter Werthaltun-
gen, die aus sich selbst heraus befolgt werden. Rechtsetzung kann die Leistungen individueller Moral 
bestenfalls unterstützen, z.T. auch Moraldefizite kompensieren, aber ganz offensichtlich nicht ersetzen – und 
je komplexer und komplizierter moderne Gesellschaften werden und je schneller sie sich verändern, umso 
weniger.“ www.laum.uni-hannover.de/ilr/lehre/VerwWiss/Ptm_Ethik (22.01.2003). 

1610 Scharpf 1991, 621. 
1611 Jänicke, zitiert nach Knoepfel 1997, 155. 
1612 Hack, zitiert nach Mai 1994, 448. 
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Wirksamkeit staatlicher Steuerung in erster Linie eine Sache der Empirie sei und nicht einfach 
programmatisch (positiv) oder theoretisch (negativ) beantwortet werden könne.“1613 Es fragt 
sich generell, ob derzeit nicht ein übertriebener Steuerungspessimismus in der wissenschaft-
lichen Diskussion und auch in der politischen Diskussion etabliert wird. 

Es gibt eine Reihe von Beispielen für starke Steuerungswirkungen von Politik und Recht. 
„Wenn es zutrifft, dass bereits die Ankündigung von Gesetzesentwürfen und Novellierungs-
vorhaben – wie die Beispiele Gentechnikgesetz oder der Rundfunkstaatsvertrag zeigen – 
mächtige Branchen zu verunsichern vermag, kann von einer Steuerungskrise eigentlich nicht 
die Rede sein.“1614 schreibt Mai. Mayntz und Scharpf haben nach eigener Einschätzung mit 
ihren empirischen und theoretischen Untersuchungen die Theoreme zur Unmöglichkeit staat-
licher Steuerung eindeutig falsifiziert.1615 Sie wenden sich gegen den Steuerungspessimismus 
der Postmoderne: „Auch funktional differenzierte und transnational verflochtene moderne 
Gesellschaften sind in der Lage, ihr eigenes Geschick im Guten wie im Schlechten absichtsvoll 
zu beeinflussen. Der fidele Steuerungspessimismus der Postmoderne kann sich jedenfalls nicht 
auf triftige wissenschaftliche Gründe berufen.“1616 Schon früher stellte Scharpf fest: „Die 
Wirtschaft bietet trotz aller Proteste bleifreies Benzin an, wenn die Umweltpolitik das so vor-
schreibt; das Bildungssystem hat in Reaktion auf politische Interventionen die neue Mathe-
matik eingeführt und dann wieder abgeschafft; die politischen Bemühungen um 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen haben beispielsweise in Großbritannien zum faktischen 
Verzicht auf Organtransplantationen und teure Apparatemedizin geführt.“1617 Die Einführung 
des Dosenpfandes und seine – entgegen aller Erwartungen – fast vollständige flächendeckende 
Umsetzung stellt ein weiteres, aktuelles Beispiel dar. Die Handlungsfähigkeit des Staates am 
Beginn des 21. Jahrhunderts ist somit in manchen Bereichen nicht so pessimistisch zu sehen, 
wie manche politische Akteure und Wissenschaftler glauben machen wollen. Diese steu-
erungsoptimistischen Überlegungen können bezüglich der Ingenieurarbeit auf die oberen 
beiden Konkretisierungsebenen von Technik angewandt werden. 

Im Grunde zeigt sich hier auf gesellschaftstheoretischer Basis das gleiche Problem wie bei den 
Handlungstheorien: Sowohl handlungs- als auch strukturtheoretische Ansätze wollen einen 
Rahmen schaffen, nur Aussagen über diesen Rahmen in konkreten Steuerungsfeldern können 
kaum daraus abgeleitet werden. Handlungstheorie und Gesellschaftstheorie sind miteinander 
verknüpft und sie haben mit der Abwägung der Rahmengestaltung das gleiche zentrale Prob-
lem, um das sich viele Kontroversen drehen. Sowohl auf der Handlungsebene mit integrieren-
den Konzepten zur Praxis als auch auf der Gesellschaftsebene mit Vorstellungen zur „Steuer-
ung der Selbststeuerung“ werden letztlich Wege zwischen den beiden Extrempolen (deren 
Position oftmals künstlich aufgebauscht wird) gewählt. Letztlich zeigt sich erst in konkreten 
Schlussfolgerungen, wie tauglich die Konzepte sind. Deshalb wird gefordert, die Diskussion zu 
konkretisieren und insbesondere mit empirischem Bezug – in faktischer und normativer Weise 
– zu untermauern. 

                                                 
1613 Simonis 1992, 20. 
1614 Mai 1994, 448. 
1615 vgl. Mayntz/ Scharpf 1995, 33. 
1616 Mayntz/ Scharpf 1995, 33. 
1617 Scharpf, zitiert nach Kneer/ Nollmann 1997, 88. 
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3.2.2.2.2.4 Notwendigkeit einer Rahmensteuerung zur Ermöglichung von Selbststeu-
erung 

Es wurde die These aufgestellt, dass es von Bedeutung ist, ob Selbststeuerung ergänzend oder 
alternativ zu staatlicher Steuerung konzipiert wird und wie die Selbststeuerung konkret aus-
gestaltet ist. Der Staat kann Selbststeuerung gesellschaftlicher Teilbereiche fördern (Selbst-
steuerung bleibt freiwillig) oder fordern (Selbststeuerung ist erzwungen). Ein Beispiel für staat-
lich „erzwungene“ Selbstorganisation, die eine wichtige Grundvoraussetzung für eine systema-
tisch angeleitete Selbststeuerung bilden kann, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen mit 
Zwangsmitgliedschaften für Ärzte.1618 Sicherlich ist eine freiwillige Selbststeuerung wün-
schenswerter, weil erwartungsgemäß weniger Reaktanzprobleme auftreten. Der Ausdruck „er-
zwungene Selbststeuerung“ klingt zunächst einmal wie eine contradictio in adjecto. Wenn je-
doch für die freiwillige Selbstorganisation als Basis für Selbststeuerung (noch) nicht genügend 
Potenzial vorliegt, so kann auch eine initiierte Organisationsunterstützung eine gute und effek-
tive Selbststeuerung zur Folge haben. 

Der Staat kann somit Einfluss auf die Bildung von Interessengruppen nehmen: Initiierte Ver-
bandgründungen und Zwangs- bzw. Quasizwangsmitgliedschaften sind ein Mittel dazu. Denn 
nur organisierte Interessen sind handlungsfähig und bilden die Grundlage kollektiver Selbst-
steuerung. Als Repräsentanten kollektiver Partikularinteressen, die gleichwohl gemeinwohl-
orientiert arbeiten sollen, können Interessenorganisationen Problemlösungen erarbeiten, die 
weder durch den Marktmechanismus noch durch staatliche Interventionen in gleicher Weise 
angemessen bearbeitet werden können. Dass der Staat hierfür jedoch einen Rahmen schaffen 
muss, darin sind sich alle Selbststeuerungsansätze einig. Letztlich kommt es darauf an, wie 
dieser Rahmen, wie die staatliche Rahmensteuerung, ausgestaltet ist. Durch die Rahmensteu-
erung werden Verhaltensregeln für die beteiligten Akteure gestaltet, aber es werden (so gut 
wie) keine inhaltlichen Vorgaben getroffen. Demnach hat der Staat – je nach Ansatz – Ver-
haltungssysteme, Netzwerke, zivilgesellschaftliche Arrangements etc. herzustellen oder sich in 
schon bestehende Verhaltungssysteme, Netzwerke, zivilgesellschaftliche Arrangements etc. 
einzubinden und sie mit einem sinnvollen Rahmen zu versehen, innerhalb dessen er als Moder-
ator oder Supervisor auftritt und sich ausschließlich für die Durchsetzung und Erhaltung des 
Gemeinwohls und allgemeiner demokratischer Werte einsetzt.1619 Letztlich sind Konzepte zur 
Rahmensteuerung an ihrem Bezug zu messen: Sie müssen Beispiele geben, damit nachvoll-
ziehbar wird, welche Gegenstandsbereiche die jeweiligen Autoren prototypisch betrachten. 
Generell wäre es sinnvoll, Steuerungsüberlegungen zunächst von einer Metaebene aus zu 
betrachten. Eine „Metasteuerung“ mit einem Metadiskurs, also einer grundlegenden Reflexion 
über Steuerung und Selbststeuerung, könnte dabei helfen, prototypische Festlegungen zu 
identifizieren und reflektiert konzeptionell zu arbeiten. Dabei können auch Vor- und Nachteile, 
Stärken und Schwächen gegeneinander abgewogen werden: Zwischen den eingangs be-
schriebenen Stärken und Schwächen von Steuerung durch den Staat und Steuerung durch den 
Markt besteht in der Selbststeuerung kein automatischer, gegenseitiger Stärke-Schwäche-

                                                 
1618 vgl. Mayntz/ Scharpf 1995, 28. 
1619 vgl. Mangels-Voegt 1997, 74. 
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Ausgleich. Das Versagen bzw. die des Schwäche des Einen spricht noch nicht für die 
Leistungsfähigkeit des Anderen hinsichtlich eines betrachteten Problems.1620

Steuerung und Selbststeuerung (inklusive der zu letzterer gehörenden Rahmensteuerung) wer-
den in dieser Arbeit nicht als einander ausschließend betrachtet, insofern wird die staatliche 
Steuerung durch die Selbststeuerung ergänzt. Es wurde in der Zusammenschau unterschied-
licher Theorieansätze mit Selbststeuerungsbezug hergeleitet, dass eine Selbststeuerung ohne 
eine staatliche Rahmensteuerung (also allgemeiner ohne Steuerung) nicht möglich ist. Ent-
scheidend ist – differenziert nach Steuerungsbereichen – die qualitative und quantitative Aus-
gestaltung der Rahmensteuerung, das Verhältnis von Steuerung und Selbststeuerung. Hierbei 
kann sich der Staat an dem Prinzip der Subsidiarität orientieren: „Diesem Prinzip zu Folge 
muss staatliche Verantwortung immer dann zu Hilfe kommen, wenn die gesellschaftlichen 
Organisationen und die Individuen ein Problem, das für das Gemeinwohl bedeutsam ist, allein 
auf sich gestellt nicht lösten können. Daraus erst folgt, dass staatliche Eingriffe immer dann, 
aber auch nur dann, entbehrlich sind, wenn sich die gesellschaftlichen Organisationen bzw. die 
Individuen ohne Beeinträchtigung des Gemeinwohls selber helfen können.“1621 Gleichwohl 
kann auch der Staat in einigen Problembereichen so hilfebedürftig sein, dass er sie, selbst wenn 
er wollte, nicht aus eigener Kraft bewältigen könnte. Dies bezieht sich auf generative Leistun-
gen im Allgemeinen. Das daraus entstehende Prinzip einer reziproken Subsidiarität wird im 
Folgenden mit Bezug auf die Ingenieurpraxis hergeleitet. 

3.2.3 Selbststeuerung und Steuerung der (normativen) Strukturen der sicherheitsbezo-
genen Ingenieurpraxis 

Betrachtet man die Akteure von Steuerung und Selbststeuerung, „den Staat“ und „die Profes-
sion“, so sind zunächst einmal Gemeinsamkeiten festzustellen. Beide stehen in einem 
gegenseitigen Beeinflussungsverhältnis und arbeiten – jeweils auf spezifische Weise – in ihren 
Steuerungsbemühungen mit rechtlichen, technischen und professionellen Normen. Steu-
erungsbemühungen zeigen sich dabei nicht erst in den Normen, sondern auch schon in der 
Diskussion über Norminhalte. Normative Strukturen können zudem andere, z.B. ökonomische 
Strukturen prägen, so dass allgemein von der Steuerung der Strukturen gesprochen werden 
kann. Im Folgenden wird erörtert, inwieweit Staat und Profession ihre Steuerungspotenziale 
ausschöpfen und wie ihre jeweiligen Steuerungsbemühungen – für sich genommen und in 
gegenseitiger Abstimmung – optimiert werden können. 

Bemühungen um Steuerung und Selbststeuerung der Ingenieurpraxis zielen letztlich auf die 
Beeinflussung des Handelns von Ingenieuren ab. Aus der Sicht des soziologischen Praxiskon-
zepts ist eine direkte Steuerung des individuellen Handelns nicht möglich. Es können allenfalls 
die Strukturen der Praxis gesteuert werden, welche wiederum auch durch die Praxis mitbe-
stimmt werden, indem sie erst in dieser aktualisiert und reproduziert werden. Im Prozess dieser 
Aktualisierung steuert das Individuum gewissermaßen „sich selbst“. Gewöhnlich wird 
Selbststeuerung kollektiv verstanden. In diesem Kapitel werden kollektive und individuelle 
Selbststeuerung gegeneinander abgegrenzt. 

                                                 
1620 vgl. Martinsen 1992, 55; Voelzkow 1993, 125 mit Bezug auf Steuerung und Selbststeuerung über technische 

Normen; anders hingegen Mayntz 1993, 45 mit Bezug auf Politiknetzwerke. 
1621 Ropohl 1999, 90. 
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3.2.3.1 Kollektive Selbststeuerung 

Kollektive Selbststeuerung kann als die auf sich selbst gerichteten Einflüsse der Ingenieur-
profession als Ganzem verstanden werden. Als „Hort“ der Ingenieurprofession werden dabei 
die Ingenieurwissenschaften und die Ingenieurorganisationen betrachtet. Die „Ingenieur-
profession“ gibt es nicht konkret, und sie ist mehr als eine wissenschaftliche und organi-
sationelle Institutionalisierung im Ingenieurbereich, nur dieses „Mehr“ ist schwer fassbar. Man 
könnte auch allgemein von „kollektiver professioneller Steuerung“ sprechen. Da die Steu-
erungsbemühungen auch auf die Professionsangehörigen zielen, wird der Begriff der „kollek-
tiven professionellen Selbststeuerung“ gewählt. 

Im Folgenden werden nach einer grundsätzlichen Betrachtung der Basis der Ingenieurpro-
fession ihre normativen Selbststeuerungspotenziale beschrieben. Hierzu zählen die Einfluss-
nahme auf Politik und Recht, die Rolle in der technischen Normung, der Einfluss auf die Orga-
nisations-/ Professionsmitglieder und die Steuerung durch Leitbilder. Für jeden dieser vier 
Selbststeuerungsbereiche wird analysiert, wie die Selbststeuerungsbemühungen unterstützt 
werden können. 

3.2.3.1.1 Professionelle Selbststeuerung durch Einflussnahme auf Politik und Recht 
(logic of influence) 

Ingenieurorganisationen lassen sich unterteilen in technisch-wissenschaftliche und berufsstän-
dische Ingenieurverbände und Ingenieurkammern. Während die Ingenieurkammern in 
Deutschland noch ein relativ neues Phänomen sind, können Ingenieurverbände als Institution 
auf eine lange Geschichte zurückblicken. 

Die Ingenieurorganisationen vertreten als kollektive Akteure die Interessen von Ingenieurwis-
senschaftlern und Ingenieurpraktikern. Sie sind auch an der Interessenformulierung beteiligt. 
Sie machen ihren Einfluss auf die Politik geltend und nehmen teilweise auch zu konkreten Fra-
gen im Entstehungsprozess rechtlicher Normen Stellung. Ingenieurorganisationen gelten als 
Vermittlungsinstanz zwischen einzelnen Ingenieuren und der Politik. Auf diese Vermittlung ist 
insbesondere die Masse der Ingenieurpraktiker angewiesen. Nur einige herausragende In-
genieurpraktiker und ein paar mehr Ingenieurwissenschaftler treten direkt mit der Politik in 
Kontakt, um Forderungen aufzustellen und Verbesserungsvorschlägen zu unterbreiten. Im 
Grunde sind auch die vorwiegend wissenschaftlich tätigen Ingenieure auf die Vermittlungs-
arbeit durch die Ingenieurorganisationen angewiesen. Ingenieurorganisationen werden wegen 
ihrer zentralen Rolle für die professionelle Selbststeuerung im Folgenden näher betrachtet. 

Sofern einige Ingenieurverbände selbst technische Normungsarbeit leisten, wurden sie schon 
thematisiert.1622 Die Ingenieurverbände sind fachlich organisiert, zwischen ihren Zuständig-
keitsbereichen gibt es gleichwohl auch Überschneidungen. Wichtige Ingenieurverbände sind 
beispielsweise der Verband Beratender Ingenieure e.V. (VBI), die Vereinigung der Straßen- 
und Verkehrsingenieure (VSVI), Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

                                                 
1622 siehe Kapitel 1.3.2 Sicherheit als Gegenstand technischer Normen. 
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Abfall e.V. (ATV-DVWK),1623 der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure 
e.V. (BDB) oder der Bund der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI). Der 
VDI ist mit mehr als 125.000 Mitgliedern1624 der größte Ingenieurverband in Deutschland. 
Insgesamt ist der Organisationsgrad der Ingenieure im Vergleich zu anderen Professionen nicht 
besonders hoch. Nach Meihorst sind von den 900.000 deutschen Ingenieuren nur etwa 30 
Prozent in Ingenieurverbänden1625 organisiert. 

Eine neuere Entwicklung hin zu einer stärkeren Organisation von Ingenieuren stellt die Eta-
blierung von Ingenieurkammern dar, die es mittlerweile in allen Bundesländern gibt. Sie sind 
zusammengeschlossen in der Bundesingenieurkammer (BIngK), die die 16 deutschen Länder-
ingenieurkammern auf Bundesebene und bei der Europäischen Union vertritt. „Im Zentrum 
ihrer Arbeit stehen die Beratenden Ingenieure des Bauwesens, deren Tätigkeit durch die 
Ingenieurgesetze der Länder geregelt wird. Insgesamt vertritt die Bundesingenieurkammer 
40.000 Ingenieure in der Bundesrepublik.“1626 Je nach Ausgestaltung der Landesgesetze sind 
die Ingenieurkammern oftmals ausschließlich für Bauingenieure vorgesehen und tragen dann 
auch zumeist den Zusatz „Bau“, also beispielsweise „Baukammer Berlin“. Es gibt nicht nur 
freiwillige Mitgliedschaften, sondern auch Pflichtmitgliedschaften: „Die Ingenieurgesetze un-
terscheiden zwischen Pflichtmitgliedern und freiwilligen Mitgliedern der Kammern. Pflicht-
mitglieder sind diejenigen Ingenieure, die die Berufsbezeichnung ‚Beratender Ingenieur‘ 
führen, also im Wesentlichen die freiberuflichen Ingenieure. Angestellte, beamtete und 
unternehmerisch tätige Ingenieure können – je nach landesgesetzlicher Regelung – freiwillig 
Mitglied einer Ingenieurkammer werden, da sie die Voraussetzungen zur Führung der Berufs-
bezeichnung ‚Beratender Ingenieur‘ nicht erfüllen.“1627

Die Ingenieurkammern kümmern sich zunehmend nicht nur um die beruflichen Belange, 
sondern auch um die gesellschaftliche Verantwortung von Ingenieuren. So beschreibt die Bun-
desingenieurkammer den „Kammergedanken“ damit, dass Ingenieurkammern „die Ingenieur-
tätigkeit zum Schutz der Allgemeinheit und der Umwelt fördern“ und „gleichzeitig aber die 
beruflichen Belange der Gesamtheit der Kammermitglieder und das Ansehen des Berufsstan-
des wahren und fördern“ sollen.1628 In ähnlicher, noch deutlicherer Weise, was die Sicherheit 
angeht, schreibt der Präsident der Ingenieurkammer Niedersachsen: „Die Gesellschaft benötigt 
mehr denn je qualifizierte und kreative Ingenieure. Die ständig steigende Zahl der Mitglieder 
der Ingenieurkammer Niedersachsen setzt sich ein für eine bessere Lebensqualität, mehr Sensi-
bilität für ökologisches Bewusstsein und eine höhere Sicherheit in allen Bereichen von 
Mensch, Natur, Technik und Umwelt. Die Kammer setzt alles daran, ihnen bei dieser gewalti-
gen Aufgabe ein hilfreicher Partner zu sein. In gleicher Weise will die Kammer aber auch der 
Öffentlichkeit die Bedeutung von Ingenieurleistungen und deren notwendige Rahmenbedin-

                                                 
1623 Die alte Abwassertechnische Vereinigung (ATV) gibt es nach dem Zusammenschluss mit dem DVWK im 

Jahr 2000 nicht mehr. Derzeit sucht man nach einem neuen Namen für die durch den Zusammenschluss ent-
standene Organisation. 

1624 vgl. http://www.vdi.de/vdi/vrp/t_bericht/01384/index.php (27.08.2003). 
1625 Meihorst 1998, 156 spricht im Original von „Berufsverbänden“. 
1626 http://www.bundesingenieurkammer.de/ (16.12.2002). 
1627 Deiseroth 1997, 462. 
1628 http://www.bundesingenieurkammer.de/468.htm (16.12.2002). 
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gungen erkennbar machen.“1629 Sie behandeln somit auch übergeordnete professionelle 
Fragen. Beispielsweise wurde in einer Veranstaltung der Bundesingenieurkammer anhand des 
neuen Lehrter Bahnhofs in Berlin über die Kultur des Bauens diskutiert.1630 Eine ähnliche 
Veranstaltung, die noch stärker auf die „Sicherheitskultur“ des Bauen zugespitzt wäre, wäre im 
Sinn des oben Gesagten sicherlich gut denkbar. 

Gleichzeitig können bzw. könnten sie als ein gemeinsames Sprachrohr gegenüber der Politik 
und Gesellschaft genutzt werden. Bisher ist jedoch eine relativ starke Zurückhaltung zu ver-
spüren, so ist beispielsweise der alle zwei Jahre stattfindende „Deutsche Ingenieurtag“, der 
durchaus neben technischen Entwicklungen auch die Ingenieurverantwortung behandelt,1631 
mit politischen Empfehlungen weitaus zurückhaltender als der „Deutsche Richtertag“, der 
regelmäßig Empfehlungen an die Politik formuliert. Hier könnte ein Überdenken der eigenen 
Rolle einsetzen. Gleiches gilt für die Ingenieurverbände, in denen technikzentrierte, funktions- 
und effizienzorientierte Sichtweisen nach Ansicht von Reinhard Stransfeld dominieren, wes-
halb es nicht verwunderlich sei, dass man Stellungnahmen der im Deutschen Verband Tech-
nisch-Wissenschaftlicher Vereine (DVT) „zusammengeschlossenen Vereinigungen zu kom-
plexen technologiepolitischen Themen, vergleichbar den Memoranden der Kirchen oder 
Gewerkschaften zu ihren zentralen Anliegen, meist vergeblich sucht.“1632 So scheint die Zu-
rückhaltung in politischer/ gesellschaftlicher Hinsicht für alle Ingenieurorganisationen – 
natürlich auch die im Zentralverband der Ingenieurvereine (ZBI) und die nicht einem Dach-
verband angeschlossenen Ingenieurorganisationen – zu gelten. Diese Aussage bezieht sich 
zunächst einmal auf das Außenverhältnis der Ingenieurverbände, auf an die Politik adressierte 
Aktivitäten. Im Bereich der an die Mitglieder gerichteten Aktivitäten hat der VDI, beispiels-
weise mit der VDI-Richtlinie 3780, den „Ethischen Grundsätzen des Ingenieurberufs“1633 oder 
den Überlegungen zu einem Ingenieureid, Pionierarbeit geleistet.1634

Ingenieurorganisationen sollten nicht zu politischen Gruppierungen umfunktioniert werden, 
aber sie könnten ihre Möglichkeiten viel stärker nutzen, um den ingenieurwissenschaftlichen 
Erkenntnissen (auch in sicherheitsrelevanter Hinsicht) und den darauf aufbauenden Forderun-
gen durch ihre herausragende Stellung Nachdruck zu verleihen. Die Interessenvertretung sollte 
dabei nicht in erster Linie als Lobbying im Sinn einer Professionspolitik zur Schaffung und 
Wahrung eigener Besitzstände, sondern als „Lobbying“ von (sicherheitsrelevanten) Inhalten 
verstanden werden. Ingenieurorganisationen können so stärker als politisch aktive Gruppen, die 

                                                 
1629 http://www.ingenieurkammer.de/contents/ (16.12.2002) – Hervorhebungen durch d.V. 
1630 vgl. Bundesingenieurkammer 2001. 
1631 Der Deutsche Ingenieurtag steht im Jahr 2003 unter dem Motto „Zukunft inspiriert. Technologien für eine 

nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert“, und es werden nach der Ankündigung darauf „Experten darle-
gen, wie sich der Bau-Sektor, die Verkehrssysteme und die Medizin-, Pharma- und Chemietechnik entwickeln 
und weiter verändern. Dabei werden Querschnittstechnologien wie die Informations- und Kommunikations-
technologien, die Mikrosystem- und Nano- sowie die Gen- und Biotechnologie besondere Beachtung finden. 
Aber auch die Aspekte der Aus- und Weiterbildung, der ethischen Verantwortung der Ingenieure und der 
Ökonomie und deren Einfluss auf diese Fachgebiete werden behandelt.“ http://www.vdi.de/vdi/organisa-
tion/schnellauswahl/d_ingtag/kuerze/05916/index.php (17.12.2002). 

1632 Stransfeld 1999, 522 mit Verweis auf Mai. 
1633 dokumentiert in Hubig/ Reidel 2002, 79-82. 
1634 vgl. Kapitel 1.3.3.3 Wirkungsweisen professioneller Normen. 
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sich auch in fachlicher Hinsicht mit gemeinwohlbezogenen Fragen auseinandersetzen, 
auftreten. Sie tragen durch die Formulierung von ingenieurwissenschaftlich untermauerten 
Forderungen zur Veränderung der Rahmenbedingungen der Ingenieurpraxis oder noch 
genereller, zur Überprüfung der normativen Vorgaben zur Selbststeuerung bei. Sie können 
somit ihr – bisher eher zaghaft genutztes – Potenzial als gesellschafts-politisch handelnder 
Akteur stärker nutzen. 

Möglichkeiten staatlicher Unterstützung dieses Selbststeuerungsbereiches 

Das Bestreben für derartige Einflussnahmen von Ingenieurorganisationen im Sinn der logic of 
influence kommt idealerweise aus der Profession selbst. Dennoch ist eine staatliche Unter-
stützung denkbar. Staatliche Fördermaßnahmen zur Stärkung der Ingenieurverbände könnten 
sich beispielsweise auf den Organisationsgrad oder Beteiligungsrechte beziehen. 

Die staatliche Unterstützung der Selbststeuerung könnte zunächst einmal beim Organisations-
grad der Ingenieure ansetzen. Es wäre zu überlegen, wie Ingenieurorganisationen attraktiver 
gemacht werden können (z.B. über finanzielle Entlastungen durch höhere steuerliche Absetz-
barkeit der Mitgliedsbeiträge). Eine radikale Strategie wäre es, den Organisationsgrad über 
Pflichtmitgliedschaften zu erhöhen. Problematisch sind hieran Reaktanzreaktionen, d.h. eine 
aufgrund des Zwangscharakters behinderte Identifikation mit der Ingenieurorganisation. Vor-
teilhaft wäre hingegen die dadurch entstehende prinzipielle Erreichbarkeit aller Ingenieure, 
z.B. über monatliche Publikationen, wie Mitgliedsblätter. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass mit der Mitgliederzahl auch das politische Gewicht der Organisation steigt. 

Die Attraktivität der Organisationen könnte auch dadurch gesteigert werden, dass ihnen mehr 
politische Beteiligungsrechte eingeräumt werden. Ihnen kann die aktive Beteiligung bei-
spielsweise beim Entstehen von rechtlichen Normen, z.B. über stärkere Einbindung von in-
genieurwissenschaftlicher Expertise, offeriert werden. Angebote zu einer erweiterten Mitarbeit 
am Entstehungsprozess rechtlicher Normen würden von den Ingenieurverbänden sicherlich 
aufgegriffen werden, wodurch auch die Attraktivität von Ingenieurorganisationen für poten-
zielle Mitglieder steigen könnte. Dies dürfte jedoch eher ein schwaches Motiv für die Mitglied-
schaft sein, so wie die technische Normung i.d.R. nicht das Hauptmotiv für den Beitritt zu 
einem Ingenieurverband ist.1635

3.2.3.1.2 Selbststeuerung durch technische Normung 

In den meisten sozialwissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich mit technischer Normung 
beschäftigen, wird diese als ein Fall von Selbststeuerung1636 – und zwar einer im Prinzip ge-
lungenen Selbststeuerung1637 – angesehen. Ebenso ist man nach herrschender rechtlicher 
Meinung mit der Aufteilung zwischen rechtlichen und technischen Normen zufrieden, insbe-
sondere aufgrund der erhofften Entlastung des Gesetzgebers, der Gesetzestexte, der dynami-
scheren Anpassungsmöglichkeiten an den technischen Wandel und der Hoffnung auf 
ausgereiftere Expertise in Fachfragen. 

                                                 
1635 vgl. Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 97. 
1636 vgl. Werle 1993, 130. 
1637 vgl. Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 85. 
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Im Folgenden sollen dem ein paar Kritikpunkte entgegengesetzt werden. Die Hauptkritik rich-
tet sich auf das Legitimationsdefizit technischer Normen. Die schon aufgeführte Argumenta-
tion wird hier noch einmal gerafft dargestellt:1638 Das Umwelt- und Technikrecht nimmt auf 
technische Normen privater Verbände v.a. über unbestimmte Rechtsbegriffe, wie beispiels-
weise den „Stand von Wissenschaft und Technik“, Bezug. Technische Normen werden in 
einem erheblichen Umfang zur Konkretisierung rechtlicher Normen herangezogen, und so zur 
Bestimmung des materiellen Gehalts des Umwelt- und Technikrechts verwendet. Damit 
erhalten technische Normen, die nicht wie Recht in einem demokratisch legitimierten Prozess 
entstanden sind, faktisch Rechtscharakter. Von einer großen Anzahl der praktisch tätigen 
Ingenieure wird kaum zwischen rechtlichen und technischen Normen unterschieden. Außerdem 
erhalten technische Normen aufgrund verschiedener Wirkmechanismen, die ausführlich 
beschrieben wurden,1639 in der Rechtspraxis eine faktische Verbindlichkeit, auch wenn diese 
„theoretisch“ nach herrschender rechtswissenschaftlicher Auffassung nicht vorliegt. 

In der rechtswissenschaftlichen Diskussion wird das Problem einer möglichen fehlenden Legi-
timation technischer Normen nach herrschender Meinung als bewältigt angesehen: Durch die 
Gestaltung des Normungsverfahrens anhand der Normungsnorm DIN 820, in der sich das 
Deutsche Institut für Normung zur Berücksichtigung des öffentlichen Interesses verpflichtet, 
die zudem durch einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland abgesichert ist und zu-
sätzliche institutionelle Vertretungen in den Bereichen Umwelt- und Verbraucherschutz. 

Betrachtet man den Entstehungsprozess von technischen Normen im DIN und in anderen 
wissenschaftlich-technischen Vereinigungen, so ist dieser Optimismus nur zum Teil verständ-
lich. An Normungsverfahren sind vorwiegend große Unternehmen beteiligt. Empirisch können 
starke Beteiligungsdefizite in den Bereichen Verbraucherschutz, Umweltschutz und kleine und 
mittelständische Unternehmen festgestellt werden.1640 Die Benachteiligung von „Vertretern 
von Sicherheitsinteressen“ können durch die Institutionalisierungen im Bereich Umweltschutz 
(durch die Koordinierungsstelle Umweltschutz) und Verbraucherschutz (durch den Ver-
braucherrat) bei weitem nicht kompensiert werden.1641 Dabei steht das DIN im Vergleich 
sogar gut da, denn andere private Normungsinstitutionen besitzen solche Einrichtungen über-
haupt nicht. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Rahmensteuerung der technischen Nor-
mung hinsichtlich der Sicherstellung einer angemessenen demokratischen Legitimation offen-
sichtlich ungenügend ist. 

                                                 
1638 Siehe hierzu auch die pointierte Darstellung von Ulrich Beck, der die technische Normung als einen Fall von 

„organisierter Unverantwortlichkeit“ kritisiert: „Sicherheitsfragen, die die Gesellschaftsordnungen vom Ural 
bis zum Atlantik erschüttern, werden in der Hochgefahrenzivilisation wie beim guten alten Kaiser Wilhelm 
ebenso illegitim wie real letztlich von ständisch organisierten Ingenieuren entschieden – ver- und gedeckt 
durch die Ermächtigungsformel ‚Stand von Wissenschaft und Technik‘.“ (Beck 1988, 11). 

1639 siehe Kapitel 1.3.2.3.4 Faktische Bindungswirkung technischer Normen. 
1640 Empirische Studien weisen nach, dass vor allem die Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Umweltinteressen un-

genügend vertreten sind (vgl. Voelzkow 1993, 115). Kleine und mittelständische Unternehmen haben eben-
falls Schwierigkeiten an der technischen Normung zu partizipieren, auch wenn man sich um eine Ab-
schwächung der faktischen Unterrepräsentation bemüht, vgl. Eichener/ Heinze/ Voelzkow 1993, 403. 

1641 vgl. Eichener/ Heinze/ Voelzkow 1993, 411. 
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Möglichkeiten staatlicher Unterstützung dieses Selbststeuerungsbereiches  

Es wird daher „ein Staat gefordert, der durch eine prozedurale Steuerung sicherstellt, dass die 
öffentlichen Interessen an einer sozial- und umweltverträglichen Technikgestaltung hin-
reichend in die technische Regelsetzung einfließen.“1642 Eichener, Heinze und Voelzkow ent-
wickeln hierzu das Modell einer „assoziativen Demokratie“, die sich durch einen aktiven Staat 
auszeichne, „der dafür sorgt, dass die Entscheidungsprozesse nicht von übermächtigen Parti-
kularinteressen dominiert werden. ‚Gemeinwohl‘ wird dabei von allen relevanten und an-
nähernd chancengleich partizipierenden gesellschaftlichen Interessen erzeugt. Die staatliche 
Sicherstellung der Partizipationsfähigkeit der weniger organisations- und konfliktfähigen Inter-
essen durch die bereits erwähnten Organisations- und Finanzhilfen stellt als reflexiv-pro-
zedurale Steuerung eine wesentliche Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Entschei-
dungsgremien dar.“1643 Der Normungsvertrag und die DIN 820 würden diese Grundsätze 
jedoch noch nicht genügend herstellen. „Die ‚assoziative Demokratie‘ bedeutet (.) weder einen 
‚Abschied vom Recht‘ noch einen ‚Abschied vom Staat‘. Wenn der Staat diese Elemente einer 
politischen und prozeduralen Steuerung praktiziert, kann die verbandliche Regelsetzung einer 
staatlichen Techniksteuerung nicht nur unter Effektivitätsgesichtpunkten, sondern auch unter 
Legitimitätskriterien überlegen sein.“1644

In den 1970er Jahren wurden Vorschläge zu einem Normenorganisationsgesetz heftig disku-
tiert und mit dem Hinweis abgelehnt, dass über den damals abgeschlossenen Vertrag mit dem 
DIN und die zu dieser Zeit vorgenommene Veränderung der DIN 820 alle notwendigen 
Grundlagen zur hinlänglichen Vertretung des öffentlichen Interesses gegeben seien. Nach 
mittlerweile 30jähriger Prüfung kann festgestellt werden, dass sich das Verfahren aus legiti-
matorischer Hinsicht nicht bewährt hat. Da man grundsätzlich an der Generalklauselmethode 
festhalten möchte, und keine Verstaatlichung im Sinn einer vollständigen Übernahme der tech-
nischen Normung durch den Staat bzw. eine Prüfung von technischen Normen durch den Staat 
oder staatlich angeleiteter Institutionen („technisches Unterparlament“ oder „Technologie-
kammer“),1645 müsste man sich an die gesetzliche Gestaltung des Rahmens des Normungsver-
fahrens heranwagen. 

Solange technische Normen privater Verbände nicht in einem einheitlichen Verfahren entste-
hen, in dem Beteiligungsrechte auch schwer organisierbarer öffentlicher Interessen durch orga-
nisatorische und finanzielle Maßnahmen verbrieft sind, besteht, verursacht durch die Ver-
knüpfung mit dem Rechtssystem, ein Legitimationsproblem. Wenn technische Normen eine 
hohe faktische Wirkung im Kontext rechtlich geprägter Verfahren haben sollen, so muss die 
Berücksichtigung von Allgemeininteressen durch die Rahmenbedingungen der Erzeugung 
technischer Normen stärker als bisher festgeschrieben und auch tatsächlich realisiert werden. 

Außerdem würde die Transparenz und Nachvollziehbarkeit erhöht, wenn technische Normen, 
ebenso wie Rechtsnormen, mit einer schriftlichen Begründung versehen würden. Technische 
Normen entstehen oft aus einer Mischung naturwissenschaftlich-technischer Überlegungen, 
einer bewerteten Auswahl möglicher Optionen und einem Kompromiss zwischen beteiligten 

                                                 
1642 Eichener/ Heinze/ Voelzkow 1993, 393. 
1643 Eichener/ Heinze/ Voelzkow 1993, 413. 
1644 Eichener/ Heinze/ Voelzkow 1993, 415. 
1645 vgl. Voelzkow 1993, 114. 
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Interessen. Ähnliche Wissens-, Bewertungs- und Kommunikationsprobleme, die im Ent-
stehungsprozess einer technischen Norm abstrakt gelöst werden, können in der konkreten An-
wendungssituation entstehen. Die Anwendung der Norm würde erheblich erleichtert, wenn in 
einer Begründung die Wertungen, die gewählten Optionen und die berücksichtigten Interessen, 
deutlich gemacht würden. Schließlich könnten technische Normen wirkungsorientierter ge-
staltet werden, wenn in der Begründung zur Norm auch das Anwendungsbild, das dem Nor-
mungsgremium vorschwebte, explizit beschrieben würde. Dies umfasst nicht nur die Be-
schreibung der vorgesehenen Verwendungszusammenhänge, sondern insbesondere auch 
Aussagen zu den fachlichen Voraussetzungen, die auf Seiten der Normanwender gegeben sein 
müssen. Alle diese Fragen könnten in einem Normenorganisationsgesetz geregelt werden.1646

Gerade der gesellschaftliche Teilbereich der technischen Normung, der oftmals als „Modell“ 
oder zumindest als Positivbeispiel für eine gelungene Rahmensteuerung (mit wenig zentral-
staatlichen Vorgaben) aufgeführt wird, bedarf also einer Nachbesserung eben dieser Rahmen-
steuerung. Da die „staatliche Regulierung der verbandlichen Selbstregulierung“1647 als ein 
„Schlüssel für die gesellschaftliche Techniksteuerung“1648 angesehen werden kann, sind Be-
mühungen in diesem Bereich von zentraler Bedeutung für die gesellschaftliche Risiko-
steuerung. 

3.2.3.1.3 Selbststeuerung durch Einfluss auf Organisationsmitglieder (logic of 
membership) 

Im Sinn der logic of membership können die Ingenieurorganisationen versuchen, auf ihre 
Mitglieder Einfluss zu nehmen. Ingenieurorganisationen sind von wichtiger Bedeutung, weil 
sie fachliche Aspekte mit berufsständischen Fragen und mit Fragen der Verantwortung verbin-
den können. Sie können über ihre Arbeit zum Bewusstseinsbildungsprozess der Ingenieure 
beitragen, subjektive Leistungen kreativer und normativer Art befördern. Ingenieurorganisa-
tionen können den Gedanken der professionellen Normen verbreiten und konkrete explizite 
professionelle Normen, beispielsweise über die schon ausführlich erläuterten Ethikkodizes,1649 
unterstützen.1650 In diesem Zusammenhang sind auch die Bestrebungen der Ingenieurkammern 

                                                 
1646 Das Legitimationsproblem besteht natürlich nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in der rapide an 

Bedeutung gewinnende europäische Normung. Darum sucht man nach unterschiedlichen Wegen, schwer or-
ganisierbare öffentliche Interessen zu unterstützen: „Die europäischen Normeninstitute werden verpflichtet, in 
ihren Technischen Komitees und in anderen Gremien die direkte Teilnahme von ‚repräsentativen Organisa-
tionen‘ als nicht stimm-berechtigte Beobachter zuzulassen. Die (teilweise von der Kommission subventio-
nierten) europäischen Interessenverbände gewinnen so den direkten Zugang zur Europäischen Normung. 
Gleichzeitig werden die nationalen Regierungen aufgefordert, die partizipationsschwachen Interessengruppen 
auf der nationalen Ebene zu unterstützen, um auch auf diesem Wege eine Stärkung dieser Interessen in der 
Europäischen Normung zu erreichen.“ Voelzkow 1993, 123. 

1647 Voelzkow 1993, 106. 
1648 Voelzkow 1993, 106. 
1649 vgl. Kapitel 1.3.3 Sicherheit als Gegenstand professioneller Normen. 
1650 Auch Veröffentlichungen wie die des VDE/VDI Arbeitskreises Gesellschaft und Technik „Zum Selbstver-

ständnis des Ingenieurs und den Folgerungen für eine verantwortbare Praxis“ (abgedruckt im Anhang der 
Veröffentlichung von Hellbardt/ Peitz 2002) sind hier zu nennen. 
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zu sehen, einen „Ingenieureid“ zu entwickeln, die bisher noch nicht ausführlicher ange-
sprochen wurden und darum im Folgenden exkursartig referiert werden. 

Ingenieurkammern erarbeiten die „Berufsordnungen“ und überwachen auch die Einhaltung der 
darin normierten Berufspflichten. Die Ingenieurkammern der Länder „erwägen gegenwärtig, 
ihre Berufsordnungen dahingehend fortzuentwickeln, dass sie u.a. für ihre Mitglieder einen 
‚Berufseid‘ nach den Prinzipien des hippokratischen Eides der Ärzte einführen.“1651 Der ehe-
malige Präsident der niedersächsischen Ingenieurkammer und der Bundesingenieurkammer, 
Werner Meihorst, beschreibt es als Ziel des Ingenieureides, dass „ethische Grundsätze der 
Berufsausübung schrittweise verwirklicht und im Konsens mit Ingenieurverbänden und 
Hochschulen reformatorische Ziele für den Ingenieurberuf gesetzt werden.“1652 Mittlerweile 
liegt ein aktueller Entwurf vor, der in Buchform erschienen ist.1653 Da die Ingenieurkammern 
nach dem Vorbild der Ärztekammern entwickelt wurden, ist die Entwicklung eines Ingenieur-
eides, der auch ein „beschworener Ethikkodex“ sein kann, in Anlehnung an den Hippokra-
tischen Eid, nicht überraschend. Ärzte stellen den Prototyp des „Professionellen“ dar. Auch 
diese Anlehnung an einen Teil der Ärztekultur kann als Hinweis für die zunehmenden Pro-
fessionalisierungsbestrebungen der Ingenieure, hier insbesondere der Bauingenieure, gewertet 
werden. Sicherlich wird durch das Ringen um einen Eid die Diskussion um Ethikkodizes1654 
neu entfacht werden. So schlägt Meihorst beispielsweise eine sehr weitgehende „biozentrische“ 
Ausrichtung von Eiden vor: „Ingenieur-Verantwortung kann sich damit nicht in berufsständ-
ischem Wohlverhalten erschöpfen, sie muss sich vorrangig und engagiert der Bewahrung des 
Eigenwertes und des Eigenrechtes von Mensch und Natur als Gesamt-Biosphäre dieses Plane-
ten zuwenden.“1655

Eide sind verpflichtende Erklärungen von Organisationsmitgliedern. Generell ist die Durch-
setzungsmacht der Organisationen gegenüber ihren Mitgliedern zu beachten. Die individuelle 
Unterstützung der Organisationen/ Institutionen und die institutionelle Unterstützung der Indi-
viduen stehen in einem wechselseitigen Verhältnis, welches je nach konkretem Individuum und 
konkreter Institution unterschiedlich ausgeprägt ist. Wenn es den Ingenieurverbänden gelingt, 
genügend aktive Mitglieder zu gewinnen, so sind die Umsetzungschancen gegenüber der Ge-
samtmitgliederschaft größer. Ethikkodizes, Eide oder allgemein, explizite professionelle Nor-
men, diffundieren zudem über die Professionsorganisationen hinaus, da die Organisationsmit-
glieder im Kontakt mit anderen die Inhalte weitertragen. 

Voelzkow, Hilbert und Heinze nennen drei Quellen der zielgerichteten Beeinflussung der Mit-
glieder eines Verbandes durch den Verband: 1) Verbandliche Inanspruchnahme von Sank-
tionsmitteln Dritter, 2) verbandlich generierte selektive Anreize und 3) professionelle Normen, 
die von ihnen als „Solidarnormen“ bezeichnet werden.1656 „Die vom Verband generierten oder 
reaktivierten Solidarnomen suspendieren die Kriterien individuell-rationalen Handelns. Die 
Gruppenmitglieder orientieren sich an eben diesen Normen und nicht (mehr) an individuellen 

                                                 
1651 Deiseroth 1997, 463. 
1652 Deiseroth 1997, 463. 
1653 vgl. Wendeling-Schröder/ Meihorst/ Liedtke 2002. 
1654 siehe hierzu den neu erschienen Band von Hubig/ Reidel 2003. 
1655 Meihorst 1998, 155. 
1656 vgl. Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 89. 
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Kalkülen. Durch Rückgriff auf eine berufsständische Ethik, auf die Ehre der Profession, auf 
den Ruf der Industrie etc. wird einzelwirtschaftliche Rationalität ausgeschaltet und dadurch 
Verbandsbeitritt und -beitrag gesichert.“1657 Die Mitglieder müssen jedoch genügend Beteili-
gungsrechte haben.1658 Daher ist die innerverbandliche Demokratie von Bedeutung. 

Möglichkeiten staatlicher Unterstützung dieses Selbststeuerungsbereiches 

Eine Möglichkeit zur Unterstützung dieses Selbststeuerungsbereiches ist die schon ange-
sprochene Vergrößerung des Organisationsgrades.1659 Meihorst sieht einen direkten Zusam-
menhang zwischen Organisationsgrad und dem Professions- und Verantwortungsgedanken: 
„Sicherlich ist es auch ein Weg über einen Ausbau des Organisationsgrades der Ingenieure den 
Professionsgedanken stärker zu machen. Viele Berufsträger kennen nicht einmal die Be-
mühungen ihres Berufsstandes um Ingenieur-Ethik.“1660  

Ein weiterer inhaltlich wichtiger Bereich, auf den der Staat Einfluss nehmen kann, ist die Aus- 
und Weiterbildung. Diese wird von staatlichen Stellen oftmals in Zusammenarbeit mit den In-
genieurverbänden konzipiert. Die berufliche Sozialisation als eine Entstehungsstätte pro-
fessioneller Normen,1661 kann in einer solchen Weise unterstützt werden. Zu den Mög-
lichkeiten einer Verbesserung der Ausbildung gibt es eine Vielzahl von guten Vorschlägen, die 
hier im Einzelnen nicht wiedergegeben werden sollen.1662 Wichtig ist die Unterscheidung 
zwischen dem Modell des „Studiums Generale“ und dem Modell des „Studiums Integrale“1663 
oder, weitgehend gleichbedeutend, zwischen dem „additiven Modell“ und dem „integrativen 
Modell“1664: „Das additive Modell besteht darin, geistes- und sozialwissenschaftliche Themen 
unverbunden und beziehungslos den natur- und technikwissenschaftlichen Fächern einfach 
hinzuzufügen, ohne sie an den Problemen technischer Theorie und Praxis zu orientieren. Das 
integrative Modell hingegen bevorzugt solche geistes- und sozialwissenschaftlichen Themen, 
die sich mit der kulturellen und sozialen Dimension der Technik befassen und nicht als 
fachfremde Zutat, sondern als notwendige Elemente für ein vertieftes Technikverständnis zu 
begreifen sind.“1665 Als herausragend wichtig wird es angesehen, Verantwortungs- und damit 
auch Risikofragen nicht in abstrakter Weise zu behandeln, sondern die Ausbildung des 
ingenieurwissenschaftlichen Nachwuchses anhand von Praxisbeispielen zu gestalten.1666 Die 
Forderung zur Förderung der Praxisnähe und wissenschaftskulturübergreifenden Interdis-
ziplinarität der Ingenieurausbildung, wird schon seit langer Zeit erhoben: „Dass die praktizierte 

                                                 
1657 Voelzkow/ Hilbert/ Heinze 1987, 90. 
1658 Einen „Knackpunkt“ stellt die innerverbandliche Demokratie dar, weshalb man in den 1970er Jahren 

ebenfalls an die Schaffung von Verbandsgesetzen dachte, vgl. von Alemann 2000, 6; Reutter 2000, 7; Ronge 
1992, 64ff. 

1659 siehe Kapitel 3.2.3.1.1 Selbststeuerung durch Beeinflussung von Politik und Recht (logic of influence). 
1660 Meihorst 1998, 156. 
1661 vgl. Kapitel 1.3.3 Sicherheit als Gegenstand professioneller Normen. 
1662 vgl. den Überblick bei Stärk 1999, 129ff. 
1663 vgl. die Unterscheidung bei Stärk 1999, 130ff. 
1664 vgl. die Unterscheidung bei Ropohl 1998, 140ff. 
1665 Ropohl 1998, 140. 
1666 vgl. hierzu Kapitel 1.3.3.3 Wirkungsweisen professioneller Normen. 
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Ingenieurausbildung einseitig und zu eng sei, wird seit über hundert Jahren beklagt.“1667 Es 
seien aber nur wenige praktikable Studienmodelle entwickelt und noch weniger umgesetzt 
worden. Ropohl argumentiert, dass die Nichtverwirklichung von derartigen Vorschlägen 
aufgrund ihrer Durchgängigkeit nicht nur auf konkrete organisatorische Reformprobleme 
zurückzuführen sei, sondern tiefere Gründe hierfür verantwortlich seien, die im 
Wissenschaftsverständnis der Ingenieurwissenschaften begründet lägen. Parallel zu konkreten 
Vorschlägen für die Ingenieurausbildung müsste demnach zudem grundsätzlich am Wissen-
schaftsverständnis der Ingenieurwissenschaften gearbeitet werden. 

3.2.3.1.4 Steuerung und Selbststeuerung durch Leitbilder  

Die Steuerung durch Leitbilder1668 steht insofern quer zur Steuerung durch Markt, Staat oder 
Profession, da Leitbilder von jeder dieser Gruppen in Anspruch genommen werden können. 
Implizit und unbewusst arbeiten sie unumgänglich auch mit Leitbildern. Es stellt sich aber die 
Frage, wie Leitbilder bewusst als ein Steuerungsmittel eingesetzt werden (können). Das derzeit 
global verbreitete Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung/ Nachhaltigkeit, welches auch 
Sicherheitsbezüge aufweist, wird kurz in seinen Grundzügen in Erinnerung gerufen und, hin-
sichtlich seiner Möglichkeiten zur Unterstützung konkreter Steuerungsinhalte und seiner An-
schlussfähigkeit an die Ingenieurpraxis, ausgelotet. 

Möglichkeiten der Steuerung durch Leitbilder und ihrer staatlichen Unterstützung 

Steuerung durch Leitbilder scheint zunächst einmal mit der Schaffung neuer Leitbilder verbun-
den zu sein. Dierkes ist in dieser Hinsicht skeptisch: „Leitbilder können zwar gestaltet, nie je-
doch ‚gemacht‘ werden. Es ist möglich, vorhandene Leitbilder zu identifizieren und zu expli-
zieren und sie in eine bestimmte Richtung zu transformieren. Man kann jedoch neue Leitbilder 
nicht wie in einer Retorte synthetisieren, um sie dann den Akteuren technikgenetischer Pro-
zessnetzwerke – sei es von ‚oben‘ oder von ‚außen‘ – schnell, schmerzarm und wirkungsvoll 
zu injizieren.“1669 Dieses Eingeständnis in die fehlende Machbarkeit von Leitbildern ruft die 
Kritiker des Leitbildansatzes auf den Plan: Es bleibe „festzuhalten, dass eine leitbildorientierte 
Steuerung prinzipiell nur dann als aussichtsreich erscheint, wenn sich Leitbilder bis zu einem 
gewissen Grad tatsächlich ‚erschaffen‘ lassen.“1670 Da es jedoch, einen Gegenstandsbereich 
betreffend, verschiedene – wie auch immer entstandene oder gemachte – Leitbilder gibt, ist die 
Machbarkeit nicht unbedingt ausschlaggebend. Interessanter sind beispielsweise die Mecha-
nismen der Durchsetzung eines Gegen-Leitbildes, der Ablösung von Leitbildern. In Leitbild-
kontroversen würde der Austausch von Pro- und Contra-Argumenten im Mittelpunkt stehen. 
Dierkes versteht unter der Steuerung durch Leitbilder konsequenter Weise die Durchführung 
von Leitbildkontroversen/ Leitbilddiskursen.1671 Über die „Wahl“ eines Leitbildes aus konkur-
rierenden Leitbildern muss gesellschaftlich gestritten werden. Nicht zu unrecht wird auf die 

                                                 
1667 Ropohl 1998, 29.  
1668 allgemein zu Leitbildern siehe Kapitel 1.2.4.2.4 Entwurfsrelevante Konzepte: Leitbilder, Gestaltungsprin-

zipien und Entwurfsregeln. 
1669 Dierkes/ Hoffmann/ Marz 1992, 43f. 
1670 http://www.uni-konstanz.de/FuF/Verwiss/Schneider/Akpt/martinsen (22.01.2003). 
1671 vgl. Dierkes/ Canzler 1998, 33; ähnlich Rammert 1994b, 17 und Renn 1997, 281, der drei Arten von Diskur-

sen vorschlägt. 
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implizite Eingebundenheit von Technik-Leitbildern in Weltbilder hingewiesen.1672 Diese 
Weltbilder sind generell personell an die Vertreter von – primär in der Ingenieurwissenschaft 
oder Ingenieurpraxis propagierten – Leitbildern gebunden. Generell müssen zwei Arten der 
professionellen Leitbildsteuerung unterschieden werden: zum einen die originäre Steuerung der 
Praxis durch ein Leitbild, zum anderen die Steuerung über wissenschaftliche Leitbilddis-
kurse,1673 die dann wiederum indirekt auf die Praxis wirken. 

Dierkes sieht die „Leitbildsteuerung“, „Leitbildorientierte Techniksteuerung“, „ursachenzen-
trierte statt folgenzentrierte Techniksteuerung“ oder „weiche Techniksteuerung“ als eine Form 
der Steuerung an, die die anderen, immer stärker untauglich erscheinenden Steuerungsformen, 
zunehmend ablöst. Dass Leitbildsteuerung kein vollständiger Ersatz traditioneller Steuerungs-
formen sein muss, sondern auch als bloße Ergänzung etabliert werden könnte, thematisiert 
Dierkes nicht. 

Am Leitbildansatz wird weiterhin kritisiert, dass er „zuviel auf einmal“ bewirken wolle.1674 
Aber kann dies eine ernsthafte Kritik darstellen? Wenn es tatsächlich gelingt, mit einem Ansatz 
sowohl die Technikgenese besser zu beschreiben, als auch Technikbewertungsprozesse zu ver-
bessern sowie neue Steuerungskonzepte zu erarbeiten, warum sollte die Multifunktionalität 
diesem Ansatz per se als Schwäche vorgehalten werden? 

Die Diskurse um die Leitbildforschung und der Forschung um die Grenzen des Rechts als 
Steuerungsmedium gehen beide „von der prinzipiellen Gestaltbarkeit der Technik“1675 aus. 
Man könnte daher fragen, wie die Überlegungen beider Forschungsgebiete zur Steuerung 
miteinander verbunden werden können. Wäre es nicht möglich, über eine explizite und 
bewusste Aufnahme von Leitbildern in das Recht, neue zusätzliche Steuerungsimpulse zu 
erlagen? Gleichermaßen könnte man für Unternehmen1676, die sich zunehmend mit ihrer 
Verantwortung beschäftigen und sich im Rahmen von Qualitätsmanagement-, Umwelt-
managementsystemen oder integrierten Managementsystemen durchaus mit Fragen der 
Risikosteuerung auseinander setzen, zu einer weiteren Vertiefung von Leitbildern anregen. 
Ebenso könnten die Professionsorganisationen unterstützt werden, Ausarbeitungen vor-
handener Leitbilder stärker in die Praxis zu transferieren und neue Leitbilder zu konturieren. 

Da Leitbilder nicht nur in der Technikphylogenese, sondern auch in der Ontogenese eine wich-
tige Rolle spielen, ist die Idee des Diskurses auch von der allgemeinen Ebene des Diskurses 
unter den Akteuren unterschiedlicher Wissenskulturen auf die Akteure in Infrastrukturpro-
jekten übertragbar. In der Sicherheitskommunikation zwischen den Baubeteiligten sollten 
demnach auch Leitbilder explizit diskutiert werden. Diese können auch zwischen den Planern 
und dem Bauherren thematisiert werden. Um diese Diskussion verbindlich zu machen, könnten 
in den Eröffnungskontrollen zum Bau technischer Anlagen derartige allgemeine Aussagen zum 
Leitbild gefordert werden, wobei sichergestellt sein muss, dass dieser zusätzliche Punkt der 

                                                 
1672 vgl. Huber 1998; Dettling 1996. 
1673 vgl. Renn 1997; Mambrey/ Paetau/ Tepper 1995, 206ff.; Rammert 1994b, 17; Dierkes/ Canzler 1998, 33. 
1674 vgl. Barben 1997, 134; Hellige 1996, 25; Zill 1996, 96. 
1675 Mai 1994, 448. 
1676 zur Unternehmenssteuerung durch die „zentrale Führungsaufgabe“ des „leitbildorientierten Managements“ 

siehe Dierkes/ Marz 1994, 109f. 
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„Verständigung über allgemeine Technik- und spezielle Sicherheitsleitbilder“ nicht zur bloßen 
Makulatur verkommt, sondern tatsächlich mit Leben erfüllt ist, also durch einen echten 
Projektdiskurs gewonnen wird. 

Leitbild der Nachhaltigkeit als inhaltlicher Steuerungsbezug 

Die Praxis des Infrastrukturanlagenbaus ist von jeher auf künftige Generationen bezogen. 
Durch das Leitbild der Nachhaltigkeit wird die Zeitperspektive radikal erweitert. In der tradi-
tionellen Moderne dürften sich die Überlegungen zu Infrastrukturanlagen in der Regel unge-
fähr auf die kommenden zwei bis drei Generationen (à 30 Jahre) beziehen: Die geplante und 
erwartete Lebensdauer von Brücken (i.d.R. zwischen 50 bis 100 Jahre) ist im Vergleich zur 
geplanten Lebensdauer von stoffumwandelnden Anlagen, die erheblich niedriger liegt, noch 
enorm. Gleichwohl wird der Planungshorizont nicht allein von der erwarteten Lebensdauer 
bestimmt, da durch Infrastrukturanlagen beispielsweise auch weitreichendere finanzielle Im-
plikationen und technische Anschlusszwänge geschaffen werden. 

Im Leitbild der Nachhaltigkeit meint der häufig benutzte Begriff der „zukünftigen“ oder 
„kommenden“ Generationen im Grunde das „Fortbestehen der Menschheit“ und umfasst somit 
einen erheblich längeren Zeitraum. Der ingenieurmäßige Bezug auf die zukünftigen Genera-
tionen wird damit durch das Leitbild der Nachhaltigkeit im derzeitigen Entstehungsprozess der 
reflexiven Moderne zeitlich erheblich ausgedehnt. Dies stellt an Ingenieure eine erweiterte 
Herausforderung dar, zu deren Bearbeitung sie auf eine ausbaufähige Grundlage zurückgreifen 
können. 

Gleiches gilt für die räumliche Perspektive. Schon immer mussten Ingenieure im Infrastruktur-
anlagenbau auch die intragenerationale Gerechtigkeit berücksichtigen. Die Betrachtung der ge-
genwärtigen Generation ist jedoch nach dem Leitbild der Nachhaltigkeit erheblich räumlich 
ausgeweitet. Die heutige Generation umfasst im Idealfall nicht mehr nur die Bevölkerung einer 
Gemeinde oder einer anderen Gebietskörperschaft, sondern die Weltbevölkerung. In der aus-
geweiteten globalen Betrachtung von Nachhaltigkeit zeichnet sich ein neues Gemeinwohlver-
ständnis ab.1677 Auch zur Bearbeitung dieser Herausforderung können Ingenieure auf die be-
schriebene Grundlage zurückgreifen können. 

Dies gilt gleichermaßen für die Integration unterschiedlicher Rationalitätsbereiche. Nach dem 
Leitbild der Nachhaltigkeit soll ein gerechter Ausgleich zwischen Ökonomie, Ökologie und 
Sozialem hergestellt werden. Die Thematisierung der Verflechtung von ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Aspekten, ihre gegenseitige Abhängigkeit vor allem auch im Hinblick auf 
eine globale Perspektive, stellt das Hauptcharakteristikum der Debatte um Nachhaltigkeit 
dar.1678 Die reflektierte Integration dieser Rationalitätsaspekte ist von jeher das Ideal einer 
guten Ingenieurpraxis. Somit hat die Ingenieurprofession auch hier eine gute Basis, auf der sie 
aufbauen kann. 

Die mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit inhaltlich verbundene Forderung nach umweltmedien-
übergreifenden ökologischen Betrachtungen, die alle Lebensphasen einer technischen An-

                                                 
1677 vgl. Theisen 1998, 12. 
1678 vgl. Kastenholz/ Erdmann/ Wolf 1996, 1. 
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lage1679 umfassen1680, können ebenso an ingenieurwissenschaftliche ökologische Betracht-
ungsweisen von einzelnen dieser Aspekte anschließen. 

Das Leitbild der Nachhaltigkeit besitzt zudem einen Selbststeuerungsbezug: In der Agenda 21 
wird nicht nur die Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen durch die institutiona-
lisierte Politik gefordert, sondern auch die Beteiligung von Bürgern und Bürgerinitiativen, der 
privaten Organisationen und Unternehmen an der gesellschaftlichen lokalen Steuerung.1681 
Dieser Ansatz der gesellschaftlichen Partizipation kann als aktiver Beitrag zur Entfaltung 
gesellschaftlicher Selbststeuerung gedeutet werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Leitbild der Nachhaltigkeit gut an die Ingenieur-
praxis anschließen kann, da die in ihm enthaltenen wesentlichen Elemente schon in der bis-
herigen „guten professionellen Praxis“ – wenn auch sicherlich in anderer Quantität und Aus-
drücklichkeit – verwirklicht wurden. Somit kann Nachhaltigkeit auch als ein Leitbild 
verstanden werden, welches der Ingenieurprofession nahe steht und von ihr deshalb ebenso als 
eigener Beitrag verstanden werden kann. Professionelle und gesellschaftliche Bedürfnisse 
ergänzen in diesem Leitbild einander. 

3.2.3.2 Individuelle „Selbststeuerung“ 

Im ersten Kapitel wurde ausführlich auf die subjektiven Leistungen von Ingenieuren eingegan-
gen. Die Integration von Inhalten, welche konstituierend für die Ingenieurpraxis ist, kann auch 
als eine spezifische Form der „Selbststeuerung“ aufgefasst werden. Die Gestaltung der eigenen 
Praxis ist vom Einzelnen abhängig, losgelöst davon, wie sehr er die Gestaltungsmöglichkeiten 
wahrnimmt. Zur Vermeidung von Verwirrungen wird der Begriff der Selbststeuerung, der 
bisher in einem übergeordneten, kollektiven Sinne verstanden wurde, im individuellen Zu-
sammenhang apostrophiert. Individuelle „Selbststeuerung“ zeigt sich im reflektierten Umgang 
mit der eigenen Praxis. 

Staatliche wie professionelle Steuerungsbestrebungen zielen, die Sicherheit betreffend, auf das 
konkrete Handeln von Ingenieuren, die zudem „von sich aus“ aufgrund ihres eigenen Sicher-
heitsstreben handeln. Staatliches Sicherheitsstreben befindet sich in einem Abhängigkeitsver-
hältnis: Der Staat ist in vielfältiger Weise auch auf einzelne Ingenieure und ihre umfassende 
Selbstreflexion angewiesen. Im Verhältnis Staat/ Ingenieur ist daher nicht von einer einfachen, 
einseitigen Subsidiarität, sondern von einer reziproken Subsidiarität zu sprechen. Denn immer 
dann, wenn der Staat selbst hilfebedürftig ist, beispielsweise verstärkt bei den generativen 
Leistungen auf den unteren Konkretisierungsebenen, dann müssen Ingenieure ihm helfend zur 
Seite stehen.1682 Die Bereiche, in denen Ingenieure – kollektiv oder individuell betrachtet – 
der staatlichen Hilfe bedürfen, müssen ergänzt werden durch die Bereiche, in denen der Staat 

                                                 
1679 Hennings/ Mertens 2001, 325 weisen darauf hin, dass eine solche Betrachtung technischer Anlagen im Prin-

zip dem Live Cycle Konzept und damit verbundenen Ökobilanzen entspricht; siehe hierzu auch Müller-
Plantenberg 1999, 109f. 

1680 Selbstverständlich werden mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit nicht nur technische Veränderungen ange-
strebt, sondern auch ein Wandel der Lebensstile (vgl. Degenhardt 2002, 125f.). 

1681 vgl. Haan/ Kuckartz/ Rheingans-Heintze 2000, 14. 
1682 siehe Kapitel 1.2.4.2.12 Einfluss von Normen auf generative Leistungen mit Sicherheitsbezug. 
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der Hilfe durch Ingenieure – ebenfalls kollektiv oder individuell betrachtet – bedarf. Das 
Prinzip der reziproken Subsidiarität beschreibt also nicht nur das – auf unterschiedliche 
Gebiete bezogene – Vermögen der einen Seite zu helfen, sondern auch die Forderung der 
anderen Seite, diese Hilfestellung zu leisten. 

Möglichkeiten der staatlichen Unterstützung der individuellen Selbststeuerung 

Eine Konsequenz aus der Darstellung der Ingenieurpraxis im ersten Kapitel könnte der Ver-
such des Staats zur Unterstützung der individuellen Akteure in ihren sicherheitsrelevanten 
subjektiven Leistungen, so weit dies möglich ist, sein. Wenn der Staat die Sicherheit tech-
nischer Anlagen fördern will, so darf er die subjektiven Leistungen nicht außer acht lassen. Der 
Staat versucht, über direkte Steuerung das Individuum zu erreichen, kann damit aber – wie in 
den Steuerungswirkungen beschrieben – nur zu einem kleinen Teil und zudem nur in den für 
die Sicherheit eher nachrangigen formalen Bereichen, erfolgreich sein. Trotzdem sind diese 
formalen Einforderungen notwendig, da sie für alle Ingenieure gleiche Rahmenbedingungen 
schaffen, so dass nicht denjenigen indirekt Nachteile entstehen, die sich – im Vergleich zu 
einer möglichen Nichtregelung – „zusätzlich“ um die Sicherheit technischer Anlagen bemühen. 

3.2.4 Zusammenfassend zu Steuerungs- und Selbststeuerungsmechanismen im In-
genieurbereich 

Um das Primat der Gesellschaft über die Technikgenese (in phylo- und ontogenetischer Sicht), 
so weit dies möglich ist, zu gewährleisten, müssen in interdisziplinärer Zusammenarbeit so-
ziale Normen (rechtlicher, technischer und professioneller Art) für die Technikgenese bestärkt 
werden. Dazu bedarf es in der Normgenese technischer Normen und bei den Ingenieurorgani-
sationen als „Horten“ professioneller Normen wiederum Ingenieuren, die professionell über-
greifend gleichermaßen gemeinwohlorientiert politisch denken als auch fachlich äußerst ver-
siert sind, und in der Normanwendung reflektierter Ingenieurpraktiker, die sich ihrer sub-
jektiven Leistungen bewusst sind. 

Der Begriff der Steuerung ist oftmals negativ besetzt und wird daher teilweise tabuisiert. „Aber 
Worttabus können letztlich doch nicht verdecken, worum es wirklich geht: die technische Ent-
wicklung derart zu beeinflussen, dass erwünschte Effekte verstärkt und unerwünschte Effekte 
weitestmöglich vermieden werden.“1683 Sowohl die Steuerung durch den Staat als auch die 
Steuerung durch die Ingenieurprofession geschieht über Normen. Während der Staat mit Recht 
und zu einem kleinen Teil mit technischen Normen arbeitet, kann sich die Ingenieurprofession 
technischer Normen und insbesondere expliziter professioneller Normen bedienen. Selbst-
steuerung kann somit als professionelle Selbststeuerung verstanden werden. Die Ingenieuror-
ganisation – in ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung und berufspolitischer Ausrichtung – 
sind die Akteure der Selbststeuerung im Technikbereich. Um ihre Selbststeuerung zu opti-
mieren, muss der Staat einen Rahmen schaffen, beispielsweise durch die Unterstützung des 
Organisationsgrades, die Unterstützung politischer Beteiligungen von Ingenieurorganisationen, 
die legitimationserweiternde Rahmensteuerung technischer Normen, die Unterstützung in 
Ausbildungsfragen von professionellem Interesse oder die Aktivierung von der Ingenieur-
profession nahen Leitbildern. Das Leitbild der Nachhaltigkeit zeigte sich hierbei als besonders 
anschlussfähig. 

                                                 
1683 Ropohl 1998, 150. 
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Das Ideal – kollektiver wie individueller –professioneller Selbststeuerung ist zunächst einmal 
weit von rechtlich veranlasster Selbststeuerung entfernt. Professionelle Selbststeuerung kann 
jedoch rechtlich angestoßen werden, insbesondere dann, wenn die entsprechenden Interessen-
organisationen nicht stark genug sind. Dabei handelt es sich ja in der Regel gerade nicht um 
inhaltliche Anstöße. Vielmehr werden nur die formalen Rahmenbedingungen der professio-
nellen Selbststeuerung geregelt. Diese allgemeinen Erkenntnisse aus der steuerungstheore-
tischen Diskussion können auf den Ingenieurbereich übertragen werden.1684 Letztlich ist das 
Individuum für die Umsetzung staatlicher Steuerung bzw. kollektiver professioneller 
Selbststeuerung verantwortlich. 

                                                 
1684 siehe hierzu Kapitel 3.2.2.2.2.4 Notwendigkeit einer Rahmensteuerung zur Ermöglichung von Selbststeu-

erung. 
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4 Schlussbetrachtung 

4.1 Auf dem Weg zur Entwicklung eines interdisziplinären Modells der Sicherheitsge-
nese – auch eine Zusammenfassung 

Im Folgenden wird auf der Grundlage der empirisch und theoretisch, auch durch die Integra-
tion sozial- und ingenieurwissenschaftlicher Ansätze, gewonnenen Erkenntnisse zur Analyse 
des Umgangs mit Risiken in der Ingenieurpraxis, ein Modell der Sicherheitsgenese entwickelt. 
Das Modell der Sicherheitsgenese bezieht sich in erster Linie auf den Umgang mit Risiken in 
der Ingenieurpraxis des Infrastrukturanlagenbaus. Ingenieurwissenschaftliche Umgangsweisen 
mit Risiken werden insofern betrachtet, als sie in ihrer konkreten Anwendung auf bautech-
nische Infrastrukturprojekte in der Ingenieurpraxis Bedeutung erlangen. 

Der Modellbegriff ist in diesem Zusammenhang nicht in anspruchsvoller Weise aufzufassen. 
Die folgende Darstellung versteht sich als die Präsentation der Grundzüge eines weiter zu ent-
wickelnden Modells. Das Modell der Sicherheitsgenese wurde von der Verfasserin zur Über-
sichtlichkeit in 29, möglichst kurz und prägnant formulierte, Modellbausteine gegliedert, die 
vielfach miteinander verbunden sind. Zur Aufrechterhaltung der Übersichtlichkeit wurde auf 
die erneute Einführung von Begriffen, Verweise innerhalb des Modells und Verweise auf ein-
zelne Kapitel verzichtet. Aus dem gleichen Grund sind die Bezeichnungen der Modellbausteine 
möglichst kurz gefasst. 

1) Sicherheitsrelevante subjektive Leistungen 

Im Infrastrukturanlagenbau tätige Ingenieure müssen fortlaufend sicherheitsrelevante subjek-
tive Leistungen kreativer und normativer Art erbringen. Sowohl das Entstehen als auch die mit-
laufende und nachgelagerte Analyse von Infrastrukturanlagen ist unumgänglich von sicher-
heitsrelevanten Werturteilen durchzogen. 

2) Sachlogikbegründung 

Die Notwendigkeit zum Fällen von sicherheitsrelevanten Werturteilen ist sachlogisch begrün-
det. In der Ingenieurpraxis sind normative Fragestellungen damit unausweichlich. 

3) Normenhilfe 

Da sicherheitsrelevante Werturteile von Ingenieuren für die gesellschaftlich stark relevante 
Technikgenese äußerst wichtig sind, sollten sie hierin durch Normen unterstützt werden, wobei 
rechtliche, technische und explizite professionelle Normen in Betracht kommen. 

4) Sachlogikbezug: Bezug von sicherheitsrelevanten Normen auf die Sachlogik 

Sicherheitsrelevante Normen müssen von den sachlichen Gegebenheiten des Infrastrukturan-
lagenbaus, beispielsweise dem Zirkularitätserfordernis oder den verschiedenen Anforderungen 
auf unterschiedlichen technischen Konkretisierungsebenen, ausgehen. 
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5) Normenkoordination: Koordination der Normen durch implizite professionelle Nor-
men 

Die subjektiven Leistungen werden durch die individuelle Ausgestaltung übergeordneter, zu-
meist implizit vorhandener, professioneller Normen koordiniert. Impliziten professionellen 
Normen kommt daher in der Sicherheitsgenese eine Schlüsselrolle zu. Sie können durch tech-
nische, rechtliche Normen und explizite professionelle Normen gestärkt werden. 

6) Normenkenntnis: Kenntnis sicherheitsrelevanter Normen 

Ingenieurpraktiker, die sich normenkonform verhalten wollen und über die Unübersichtlichkeit 
und Fülle von Normen und dadurch mitverursachte Defizite in der direkten Normenkenntnis 
klagen, können durch direkte Normenvermittlung ebenso unterstützt werden, wie durch die Be-
stärkung der Vermittlungsinstanzen von Normen. 

7) Normenvermittlung: Vermittlung sicherheitsrelevanter Normen 

Sicherheitsrelevante Normen können über Know-How-Träger (z.B. Gutachter) und Vermitt-
lungsinstanzen (z.B. Computerprogramme) vermittelt werden. Auch ingenieurwissenschaft-
liche Fachdisziplinen mit guten Normenkenntnissen, können in ihren, auf die Ingenieurpraxis 
bezogenen Arbeiten zur Vermittlung von sicherheitsrelevanten Normen verstärkt beitragen. 

8) Sicherheitsbewusstsein 

Das individuelle Bewusstsein für Sicherheit ist abhängig von individuellen Sicherheitsphilo-
sophien, deren Sicherheitsdefinitionen auf der Berücksichtigung verschiedener Sicherheits-
dimensionen aufbauen. 

9) Sicherheitsdimensionen und -prototypen 

Ein ganzheitlicher Sicherheitsbegriff umfasst vier Sicherheitsdimensionen (Anlagen-, Arbeits-, 
Umwelt- und Verbrauchersicherheit), die mit entsprechenden Schutzbereichen (Anlagen-, Ar-
beits-, Umwelt- und Verbraucherschutz) korrespondieren. Oftmals ist in Normen und bei Per-
sonen die prototypische Bezugnahme auf eine Sicherheitsdimension festzustellen. 

10) Risikobegriffe zur Abgrenzung von Risikobereichen 

Vertreter aus der Rechts-, Sozial- und Ingenieurwissenschaft und der Ingenieurpraxis benutzen 
die Begriffe Gefahr, Risiko, Restrisiko und Sicherheit unterschiedlich, was die Kommunikation 
zwischen ihnen erschwert. Gemeinsam ist ihnen das Bestreben zur Abgrenzung von „Ri-
sikobereichen“, mit professionsbezogen unterschiedlichen Konsequenzen. Während hinsicht-
lich dieser weitgehend Klarheit besteht, ist die praktische Umsetzung zur Bestimmung der 
Grenzen weitgehend ungelöst. 

11) Ausdrücklichkeit von Sicherheit 

Es sind enorme Sicherheitszugewinne zu erwarten, wenn Sicherheit im Technikgeneseprozess 
explizit und gesondert behandelt wird. Die Wichtigkeit der Ausdrücklichkeit von Sicherheit be-
zieht sich zum einen auf ihre Behandlung in rechtlichen, technischen und professionellen 
Normen, zum anderen auf die konkrete Sicherheitskommunikation. 
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12) Sicherheitsaussagen 

In der Ingenieurpraxis sind unausweichlich sicherheitsrelevante Werturteile zu treffen und 
diese als Sicherheitsaussagen zu vertreten. Der qualitative und quantitative Umfang der be-
wussten Übernahme dieser Aufgabe ist für die Sicherheit von großer Bedeutung. 

13) Sicherheitskommunikation 

Die Reflexion über Sicherheit ist nicht auf das Individuum begrenzt. Im interindividuellen 
Austausch über Sicherheit entstehen gemeinsame Perspektiven einer Projektorganisation. 

14) Selbstreflexion 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sich eine allgemeine Reflexion der beruf-
lichen Praxis positiv auf die Sicherheit auswirkt. Reflexion der Praxis bedeutet zum einen sich 
selbst, zum anderen die Strukturen des Handelns (z.B. Rollen, Normen incl. Normendistanz) zu 
thematisieren. Die kritische Überprüfung der generellen oder auf einen konkreten Kontext 
bezogenen speziellen Gültigkeit von Normen ist dabei erstrebenswert. 

15) Ingenieurtypologie 

Empirisch konnten Ingenieurtypen/ Normanwendertypen (Professionelle, Semi-Professionelle, 
Pragmatiker, Regelorientierte) identifiziert werden, die sich u.a. durch stark unterschiedliche 
Reflexion der eigenen Praxis, insbesondere von Normen, auszeichnen. 

16) Reflexionsanregungen 

Die Reflexion der eigenen Praxis ist subjektgebunden und kann nicht erzwungen werden. Al-
lerdings können rechtliche, technische und explizite professionelle Normen auf vielfältige 
Weise Reflexionsanregungen zur Aktivierung und zum Ausbau bestehender Potenziale liefern. 

17) Integrationsleistung Ingenieuraufgabe 

In der Bearbeitung von Ingenieuraufgaben müssen alle relevanten Rationalitätsaspekte tech-
nischer, ökonomischer, ökologischer, rechtlicher, sozialer und ästhetischer Art praktisch inte-
griert werden. Durch die Integration der Sicherheitsdimensionen im Sinne einer ganzheitlichen 
Sicherheit unter Berücksichtigung der intergenerationalen Gerechtigkeit kann die Ingenieur-
praxis zum Paradebeispiel für das Konzept der Nachhaltigkeit avancieren. 

18) Handlungsspielräume 

Eine Grundvoraussetzung für ein verantwortungsvolles sicherheitsrelevantes Handeln in In-
genieurpraxis und Ingenieurwissenschaft ist das Erkennen und Entwickeln der eigenen Hand-
lungsspielräume. Normen können zur Identifikation, Schaffung und Bewältigung von Hand-
lungsspielräumen beitragen. 

19) Handlung und Struktur 

Die subjektiven Leistungen sind eingebettet in Strukturen. Die Veränderung der Strukturen 
muss die Rolle der subjektiven Leistungen, in Abhängigkeit von der betrachteten technischen 
Konkretisierungsebene, stärker berücksichtigen. Die Veränderungen von Strukturen und in-
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dividuellem Handeln sind interdependent und langwierig. Gezielte Strukturveränderungen 
müssen daher sowohl direkt am Individuum, als auch an der Struktur ansetzen, da durch Inter-
dependenz und Rückkopplung Verstärkungseffekte erzielt werden. 

20) Verantwortungsraum 

Verantwortung zu übernehmen, bedeutet für Ingenieurpraktiker z.B. technische und nicht-
technische Alternativen zu entwickeln und – auch im Sinn der Normendistanz – fortlaufend 
übergeordnete Sinnfragen auf allen Konkretisierungsebenen zu stellen. Die Reichweite der 
Verantwortung des einzelnen Ingenieurs für übergeordnete Sicherheitsfragen geht so über das 
formal geforderte Maß hinaus und bedarf der Unterstützung durch die Ingenieurprofession. 

21) Lernen aus Schadensfällen 

Aus Schadensereignissen kann individuell und überindividuell in der Ingenieurprofession/ In-
genieurwissenschaft gelernt werden. Es ist eine Systematisierung professioneller Lernprozesse 
aus Schadensereignissen anzustreben, um ihre Lernpotenziale in den einzelnen Fachgebieten 
nicht von der zufälligen Spezialisierung einzelner Ingenieurwissenschaftler auf Schadens-
ereignisse/ -fälle abhängig zu machen. 

22) Risikoberechnungen 

In der Untersuchung der Variablen der Risikoformel wurde gezeigt, wie stark die Risikobe-
rechnungen von subjektiven kreativen und vor allem normativen Leistungen der diese Berech-
nungen aufstellenden Ingenieure abhängig sind. Die sicherheitsrelevanten Werturteile von Ri-
sikoberechnungen (und ihre Alternativen in unterschiedlichen „Werturteilsszenarien“) müssen 
offen gelegt werden, damit gesellschaftliche Akteure in die Lage versetzt werden, Festlegun-
gen nachzuvollziehen und die Voraussetzungsabhängigkeit zu erkennen. Solchermaßen reflek-
tierte und diese Reflexion vollständig und nachvollziehbar kommunizierende Risikoberech-
nungen sind ein wertvolles Hilfsmittel zur Entscheidung über Risiken. 

23) Risikovergleiche 

Es gibt keinen „objektiven“ Risikogrenzwert als Vergleichsmaßstab für berechnete Risiko-
produktwerte. Vergleiche mit natürlichen oder zivilisatorischen Risiken oder mit dem kleinsten 
menschlichen Sterbemaß können nur Anhaltspunkte zur Risikobeurteilung geben; Zur allein-
igen Bestimmung eines Risikogrenzwertes sind sie aber ungeeignet. 

24) Risikoakzeptanz und Versicherbarkeit 

Die Versicherbarkeit könnte als ein Merkmal für die Akzeptanz von Risiken technischer Infra-
strukturanlagen herangezogen werden, wenn die Gesamtsumme eines möglichen Schadensaus-
maßes (unabhängig von den Eintrittswahrscheinlichkeiten) versichert ist und es angestrebt 
wird, alle tatsächlichen Kosten (unter Beschreibung der jeweils spezifischen Monetarisier-
ungsschwierigkeiten) zu monetarisieren. 

25) Institutionalisierte Risiko- und Sicherheitsanalysen 

Institutionalisierte Risiko- und Sicherheitsanalysen sind, aufgrund ihrer systematischen Analy-
searbeit, ein wichtiges Hilfsmittel zur Vorbereitung von gesellschaftlich relevanten Entschei-
dungen. Sie können diese jedoch nicht ersetzen, aber durch das Aufzeigen verschiedener Ana-
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lyse-Varianten bei unterschiedlichen Werturteilen, die jeweils im Detail offen zu legen sind, zu 
einer erheblich verbesserten Entscheidungsbasis beitragen. 

26) Professionalisierung im Ingenieurbereich 

Professionsorganisationen können im Sinn der logic of membership ein verändertes Selbst-
verständnis, insbesondere durch die Stärkung professioneller Normen sowohl für Ingenieur-
praktiker als auch für Ingenieurwissenschaftler, erreichen. Dies ist erstrebenswert auch wenn 
der Professionalisierbarkeit Grenzen gesetzt sind, insofern nicht alle Ingenieure dem Idealtyp 
des Professionellen entsprechen können oder wollen. Professionsorganisationen können im 
Sinn der logic of influence einen stärkeren Einfluss auf die Gestaltung der Strukturen der In-
genieurarbeit ausüben. Eine Erhöhung des Organisationsgrads von Ingenieuren (z.B. in Be-
rufsverbänden) wäre für beide Wirkungsrichtungen förderlich.  

27) Risiko, Innovativität und technischer Wandel 

Im Infrastrukturanlagenbau stellen sich Fragen der Innovativität anders als in der stationären 
Industrie, so weisen innovative und konventionelle Anlagen teilweise, aufgrund des Kontext-
ualisierungserfordernisses, ähnliche Risikostrukturen auf und die Technikphylogenese entsteht 
oftmals über tausendfache Technikontogenese („Technikentwicklung durch Projekte“). All-
gemein – ohne Bezug auf die Untersuchungsanlagen – wurde hergeleitet, dass ein Verzicht auf 
Technologien mit qualitativ neuen Risiken keineswegs mit einem Verzicht auf technischen 
Wandel gleichzusetzen ist. 

28) Steuerung der Selbststeuerung und Selbstreflexion 

Staatliche Steuerung richtet sich an die Ingenieurprofession, die zur Selbststeuerung aufgefor-
dert wird und an die Ingenieure, die zur Selbstreflexion angeregt werden sollen, wobei letzteres 
auch über die Ingenieurprofession geschehen kann. Die Gesellschaft kann versuchen, das Po-
tenzial der individuellen und kollektiven Akteure zur Reflexion und Selbststeuerung durch eine 
adäquate Rahmensteuerung, verbunden mit der Etablierung einer entsprechenden Sicherheits-
kultur, zu unterstützen. 

29) Gesellschaftliche Risikosteuerung 

In ingenieurpraktischer und ingenieurwissenschaftlicher Perspektive müssen professionell han-
delnde Ingenieure von der Gesellschaft unterstützt werden, subjektive Leistungen kreativer und 
normativer Art in einer das eigene Handeln reflektierenden Form zu erbringen. Gleichzeitig 
müssen Ingenieure die Gesellschaft in die Lage versetzen, die Hintergründe für ingenieur-
praktische und ingenieurwissenschaftliche Festlegungen und Werturteile nachzuvollziehen. Die 
Gesellschaft als Ganzes und die gesellschaftliche Gruppe der Ingenieure befinden sich somit in 
einer wechselseitigen Abhängigkeit. Die Würdigung des reziproken Subsidiaritätserforder-
nisses bildet die Grundlage für eine von gegenseitiger Anerkennung geprägte gesellschaftliche 
Risikosteuerung. 
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4.2 Gesellschaftliche Risikosteuerung zwischen Struktur und Handlung 

Wenn die Verfasserin anderen Sozialwissenschaftlern von ihrem Thema erzählte, so erntete sie 
zunächst fast immer staunende Fragen: Wie kann die Sicherheit von Müllverbrennungsanlagen, 
Kläranlagen und Brücken ein Thema für eine Sozialwissenschaftlerin sein? Das Gegenstands-
feld „Sicherheit im Infrastrukturanlagenbau“ ist gewiss keines der Kernthemen der Sozial-
wissenschaften. Dies ist jedoch erstaunlich sowohl, weil die Behandlung des Themas starke 
gesellschaftliche Relevanz besitzt als auch, weil sie gesellschaftstheoretisch wichtige Beiträge 
zur Analyse der Funktionsweise moderner Gesellschaften liefern kann. Gesellschaftliche Risi-
kosteuerung meint beides: Die Steuerung von Risiken durch die Gesellschaft als Ganzen durch 
Staat/ Politik/ Recht und die Steuerung von Risiken durch gesellschaftliche Teilgruppen, die im 
Hinblick auf das gesamtgesellschaftliche Wohl agieren und zur langfristigen Stabilisierung 
gesellschaftlicher Rahmensteuerung bedürfen. Gesellschaftliche Risikosteuerung bezieht sich 
auf Strukturen und individuelles Handeln. Sie schafft die Rahmenstrukturen, in denen indivi-
duelles Handeln angeregt wird, welches einerseits moderne Strukturen reflektiert und anderer-
seits (soweit die betreffenden Ingenieure dazu fähig und bereit sind) der Gesellschaft bei der 
Schaffung sinnvoller Strukturen helfen. Gesellschaftliche Risikosteuerung reflektiert die Inter-
dependenz von Struktur und Handlung. 

Die Risikosteuerung bedient sich rechtlicher, technischer und professioneller Normen. Den 
Hauptbezugspunkt bildet dabei zunächst einmal das Recht. Das Recht zielt zum einen seinem 
Anspruch nach auf das konkrete Handeln von Individuen und Organisationen und versucht 
zum anderen, den marktlichen Steuerungsmechanismus und andere Selbststeuerungsmecha-
nismen auf- und auszubauen. Das Recht schafft so wesentliche Rahmenbedingungen für die 
kollektive professionelle Selbststeuerung. Es kann die institutionellen Voraussetzungen für die 
Unterstützung von individuellem Sicherheitsbewusstsein und von kollektiven intermediären 
Organisationen/ organisierten Interessen bilden. Die Formulierung des Anspruchs auf direkte 
Steuerung durch Recht – wie begrenzt die Steuerungswirkungen auch gesehen werden müssen 
– und Rahmensteuerung schließen sich nicht aus. Dies wurde generell-theoretisch und speziell 
für den Ingenieurbereich gezeigt. 

Auch wenn die direkte rechtliche Steuerung des Individuums in praxistheoretischer Hinsicht 
nicht möglich ist, so müssen trotzdem derartige Steuerungsansprüche formuliert werden, wobei 
die Wirkungsvorstellungen zur Steuerung einer Revision bedürfen: Um das Individuum zu er-
reichen, ist es wichtig, die Praxisleistungen der Individuen, die individuelle Selbststeuerung, 
anzuerkennen. Es ist die Aufgabe der Gesellschaft, die subjektiven Leistungen der Ingenieure 
zu würdigen und einzufordern, beispielsweise indem die Sicherstellung einer angemessenen 
Entlohnung von Planungs- und Entwurfsleistungen – gerade vor dem Hintergrund weitreichen-
der Deregulierungsbestrebungen – gestärkt wird. Die Gesellschaft muss durch Ingenieure in die 
Lage versetzt werden, zum Umgang mit Risiken zwischen Alternativen der Herstellung und 
Berechnung, ganz generell, der Beurteilung, wählen zu können. Diese technischen Alternativen 
(auf allen Konkretisierungsebenen) und darauf bezogenen Werturteilsalternativen müssen je-
doch zuvor geschaffen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass durch eine dezidierte Be-
schreibung der subjektiven Leistungen in der Ingenieurpraxis und der Ingenieurwissenschaft, 
das Bewusstsein, sowohl von Ingenieuren als auch von gesellschaftlichen Akteuren, für diese 
Leistungen erhöht wird. 
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Die Dichotomie zwischen Struktur und Individuum bzw. System und Handeln gehört zu den 
Ausgangsfragen der soziologischen Gesellschaftsanalyse. Zur Beobachtung sehr heterogener 
gesellschaftlicher Probleme bzw. Problembereiche, beispielsweise das Krankenversicherungs-
system, die Innovationstätigkeit oder das private Umwelthandeln betreffend, müssen Indivi-
duen subjektive Leistungen, jeweils im Gegenstandskontext, erbringen, die durch bestimmte 
Strukturen befördert, aber niemals erzwungen werden können. Moderne Ansätze zu Struktur-
veränderungen müssen – allein schon aufgrund von Transformationserfordernissen in der 
Praxis – ein mündiges Individuum in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen setzen. Die Indivi-
duen dürfen dabei – in allen Steuerungsbereichen – nicht bevormundet werden und sich auch 
nicht bevormundet fühlen. In allen Steuerungsbereichen können Typen mit unterschiedlicher 
Reflexionsleistung identifiziert werden, welchen die Übernahme von Verantwortung in unter-
schiedlichem Ausmaß möglich ist. 

Die Theorie der reflexiven Modernisierung thematisiert die Notwendigkeit zur Reflexion von 
Strukturen und eigenem Handeln. Hierin besteht die Verbindung zwischen den Theorien der 
reflexiven Moderne und Praxisansätzen. Die Re-Produktion von Strukturen durch Akteure 
kann auf handlungstheoretischer Ebene und auf der Ebene der Gesellschaft aufgezeigt werden. 
Handlungstheorie und Gesellschaftstheorie können hierbei von der Analyse des Umgangs von 
Ingenieuren mit Risiken profitieren. Auf die Gestaltung der technischen, sozialen und natür-
lichen Welt haben Ingenieure einen großen Einfluss, da die Bereitstellung von Infrastruktur für 
das Funktionieren moderner Gesellschaften unablässig notwendig ist. An das Handeln von In-
genieuren müssen deswegen besondere Ansprüche gestellt werden. Dies gilt insbesondere für 
eine Zeit, in der der Technik und Wissenschaft die Gesellschaft mit unvorhersehbaren Folgen 
tiefgreifend verändern. Der theoretische Entwurf der reflexiven Moderne greift diesen Sach-
verhalt auf, in dem Modernisierungsrisiken mit der Moderne zusammen gedacht werden, 
wodurch die selbstproduzierten Nebenfolgen der klassischen Industriegesellschaft in das 
Zentrum des theoretischen Entwurfes rücken. Die Anerkennung der durch die technisch-indus-
trielle Entwicklung ausgelösten Nebenfolgen sowie deren Unkalkulierbarkeit zwingt die Men-
schen und Institutionen der Risikogesellschaft zur Selbstreflexion. 

Der Staat darf sich seiner Strukturverantwortung nicht entziehen. Individuen müssen gleich-
zeitig gefördert und gefordert werden – wobei in allen gesellschaftlichen Steuerungsbereichen 
zwischen unterschiedlichen Typen, beispielsweise Ingenieurtypen, zu unterscheiden ist. Der 
Balanceakt zwischen Förderung und Forderung ist schwierig, weil zu viel Förderung/ Unter-
stützung die Eigeninitiative lähmen kann. Der Ingenieurbereich unterscheidet sich von anderen 
staatlichen Steuerungsbereichen insofern, weil hier das Gewicht der individuellen subjektiven 
Leistungen in der Genese technischer Anlagen erheblich stärker ist. Somit sollte im Ingenieur-
bereich das Prinzip der reziproken Subsidiarität vorherrschen, nach dem die Leistungen gegen-
seitig anerkannt und eingefordert werden, wo sie nicht oder nur ungenügend (entweder vom 
Staat oder von den Ingenieuren) selbst erbracht werden können. In einer ganzheitlich ausge-
richteten Sicherheitskultur entfaltet sich so die gesellschaftliche Risikosteuerung. 
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